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Nclicrsich!
der im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus und Unterrichts vom

Jahre 1941 enthaltenen Verordnungen, Bekanntmachungenund Erlasse

Datum Betreff Nr. Seite

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft,

Erziehung und Volksbildung

Aus Heft 23 des Reichsministerialamtsblattes 1940:
1Nr. 609 „Gebrauch von Fremdwörtern" 1

Aus Heft 23 des Reichsministerialamtsblattes 194V:
Nr. 626 „Einheitliche Bezeichnung des Faches Staatsbürgerkunde

in den Berufs-, Berufsfach- und Fachschulen" 3 9

Aus Heft 24 des Reichsministerialamtsblattes 1940:
Nr. 647 „Anschauungstafeln über Schrott, Altpapier und Lumpen" 3 9

Aus Heft 1 des Reichsministerialamtsblattes 1941:
9Nr. 13 „Waffenhefte des Heeres" 3

Nr. 14 „Liste der für Jugendliche und Büchereien ungeeigneten
9Druckschriften" 3

Nr. 15 „Hebung des Vollkornbrotverzehrs in Deutschland" . . . 3 9

Aus Heft 3 des Reichsministerialamtsblattes 1941:
Nr. 57 „Bezug von Werkzeugen und Werkstoff für die Durchfüh¬

rung des Flugmodellbaus in den Schulen" 3 9

Aus Heft 3 des Reichsministerialamtsblattes 1941:
Nr. 60 „Zuteilung von Eisen zum Bezug von Fertigwaren" . > 5 41

Nr. 63 „Treudienst-Ehrenzeichen an wiedevbeschästigte Ruhe¬
standsbeamte" 5 41

Aus Heft 2 Kes Reichsministerialamtsblattes 1941:
75Nr. 55 „Bezug von Lehrmaterial" 7

Aus Heft 4 des Reichsministerialamtsblattes:
75Nr. 92 „Rcichsfreistellen am Friderieianum in DavoS" . . 7

Aus Heft 5 des Reichsministerialamtsblattes:
75Nr. 109 „Zuteilung von Eisen aus dem Fertigwarenkontingent" 7

Nr. 118 „Arbeitszeit der Jugendlichen bei Ausfall des Berufs¬
schulunterrichts wegen Fliegeralarms" 7 75

Aus Heft 6 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 141 „Schulgelderhebung nach Vereinheitlichung des Schul¬

jahrbeginnes" 8 87

Nr. 143 „Ausbildungsbeihilfen aus Mitteln der Reichsfinanz-
verwaltung" 8 87

Nr. 147 „Besuch der Abendkurse an Meisterschulen des deutschen
Handwerks durch Lehrlinge" 8 87

Aus Heft 7 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 162 „Untersuchnngen auf Tropendiensttauglichkeit" .... 8 87

Nr. 173 „Körperschaftsteuer Äer Schülerheime" 8 87

Nr. 174 „Ausbildungsbeihilfen aus Mitteln der Reichsfinanz-
verwaltung 8 87



- IV

Datu m Betreff Nr. Seite

Nr. 175 „Sonderheft „Sieg im Westen" " 8 87
Nr. 180 „Statistische Anfragen an Leiter vou berussvildeuocu

Schulen" 8 87
Nr. 181 „Förderung von Kriegsteilnehmern und kriegsversehrte»

Wehrdienst- und Einsatzgeschädigten beim Besuch von Bau- und
Ingenieurschulen" 8 87

Aus Heft 7 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 155 „Aushilssaugestellte, die aus Anlaß des besonderen Ein

satzes der Wehrmacht eingestellt worden sind" 10 103

Nr. 161 „Erholuugszeit (sog. Heimkehrurlaub) bei Rückkehr aus
dem Wehr- oder Reichsarbeitsdienst während des Krieges" . , 10 103

Nr. 172 „Genormte Schulfarbkästen für die Volks-, Mittel- uuo
Höheren Schulen" 10 103

Aus Heft 8 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 196 „Lieferung von Schulbücher« au landverschickte Schüler

und Schülerinnen" 10 103
Nr. 207 „Zum Verzeichnis der als Maffenlesestosse bzw. zur Be

schaffuug für Arbeitsbüchereien der Höhere» Schule zugelasse¬
nen Schriften" . 10 103

Nr. 210 „Versorgung der Fachschulen, Berusssachschuleu uud Be-
rufsschuleu mit Stoffen, die der Bewirtschaftung durch Reichs¬
stellen unterliegen" 10 103

Aus Heft 9 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 2-10 „Verkehrserziehung" 10 103

Nr. 243 „Aufnahme von Schulanfängern" 10 103
Aus Heft 8 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 194 „Zulassung vou Absolventeil technischer Fachschulen zur
Sonderreifeprüfung für das Studium der Wirtschaftswissen¬
schaft" 13 131

Aus Heft 10 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 273 „Vergünstigungen für Kriegsteilnehmer bei der Zulassung

zum Fachschulstudium und zu den Prüfungen" 13 131
Aus Heft 12 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 335 „Verzeichnis der Orte mit Höheren Schulen und Mittel¬
schulen im Großdeutschen Reich" 14 141

Aus Heft 13 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 353 „Urlaub für verheiratete Angestellte und Arbeiter bei

Besuchsreisen" 15 153
Aus Heft 15 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 407 „Sammlungen in den Diensträumen öffentlicher Behörden
und Betriebe" 15 153

Aus Heft 5 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 120 „Teilnahme öffentlicher Schulträger au Veranstaltungen

161und Prüfungen der hauswirtfchaftlichen Schulen" 16

Aus Heft 15 des Reichsministerialamtsblattes:
161Nr. 405 „Eifeuzuteiluugeu für neue Maschinen" 16

Aus Heft 15 des Reichsministerialamtsblattes:
167Nr. 416 „Tag der deutschen Hausmusik" 17

Aus Heft 16 des Reichsministerialamtsblattes:
167Nr. 429 „Urlaub für verheiratete Beamte bei Besuchsreisen" . . 17

Nr. 437 „Pfennigsammlung für Jugendherbergen"

!

17 167
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Datum Betreff Nr. Seite

Nr. 443 „Reichsfreistellen im Friderieianum in Davos" .... 17 167
Nr. 445 „Lederzuteilung für Berufs-, Berufsfach- und Fach¬

schulen" 17 167
Aus Heft 17 des Rcichsministerialamtsblattes:

Nr. 429 „Sammlungen in den Diensträumen öffentlicher Behörden
und Betriebe bei Straßensammlungen" 18 173

Aus Heft 18 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 504 „Rüstungseinsatz der deutschen Studenten ider Jngenieur-

und Bauschulen" 18 173
Aus Heft 18 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 494 „Bezeichnung „Vogefen" und „Böhmerwald" .... 19 183
Nr. SM „Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung" .... 19 183

Aus Heft 19 des Rcichsministerialamtsblattes:
Nr. 528 „Zusammenfassende Übersicht der bisher zum Gebrauch

an Höheren Schuleu zugelassenen Klassenlesestoffe und Lehr¬
mittel" 19 183

Aus Heft 20 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 552 „Zeitschrift „Die Seekiste" 20 187
Nr. 554 „Souderförderung der Kriegsteilnehmer bei der Durch¬

führung des Fachschulstudiums" 20 187
Nr. 567 „Berichtigung zum Verzeichnis her zur Beschaffung für

Schülerbüchereien (Lehrer- und Schülerbüchereien) geeigneten
Bücher und Schriften 20 187

II. a,) Verordnung des Reichsministers für Wissenschast,
Erziehung und Volksbildung, des Reichsministers des

1941 Innern und des Reichsministers der Finanzen
12. Mai Verordnung zur Durchführung des § 10 Abs. 1 des Reichsschul¬

pflichtgesetzes 14 141

d) Verordnungen des Badischen Ministers des Kultus
1940 und Unterrichts — als höhere Naturschutzbehörde —

6. Dezember Verordnung über das „Naturschutzgebiet Utzenfluh" in der Gemar¬
kung Utzenfeld, Landkreis Lörrach 1 2

30. Verordnung über das „Naturschutzgebiet Schwaune-Wald" in den
1941 Gemarkungen Wagenschwend und Mülben, Landkreis Mosbach . 2 5

7. April Verordnung über das „Naturschutzgebiet Silberberg" in Äer Gemar¬
kung Mühlhausen, Landkreis Pforzheim 8 89

7- .. Verordnung über das „Naturschutzgebiet Deggenrenschen-
Rauschachen" in der Gemarkung Hüsingen, Landkreis Donau¬
eschingen 8 90

7- Verordnung über das „Naturschutzgebiet Hinterzarter Moor" in der
Gemarkung Hinterzarten, Landkreis Neustadt im Schwarzwald . 8 90

22. „ Vorläufige Anordnung zum Schutze von Landschaftsteilen längs der
km 170—200 der Reichsautobahn Frankfurt am Main—Bafel. . 8 91

9. Juni Verordnuug über das „Naturschutzgebiet Hohenstosseln" in der Ge¬
markung Binningen, Landkreis Konstanz 13 136



— VI «5

-7'

Datum

27, Juni

2. Juli

1940

11. Dezember
12.

27.

1941

6. Januar

11.

14.

24.

25.

27.

1. Februar

6.
„

11. „

17. „

17. „

17. "

3. März

5. "

5. "

6.

6. „

12. „

12. „

13. „

17. „

21. „

27.

Betreff

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Küssaberg" in der Gemar¬

kung Bechtersbohl, Landkreis Waldshut

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Stehlwiefen" in der Ge¬

markung Gaienhofen, Landkreis Konstanz

III. a.) Bekanntmachungen des Badischen Ministers
des Kultus und Unterrichts

Znteilung von Spinnstoffen und Nähmitteln an die Schulen . . .

Schreiben

Turn- und Sportlehrgänge am Hochfchuliustitut für Leibesübuugen

der Universität Freiburg

Ausbildung von Volksschullehrern(innen) zu Berufsschullehrern

(innen)

Neuregelung der Beschäftigungsvergütnng und der Trennnngsent-

fchädignng

Aufhebung der Handelsschule (Kaufmännischen Berufsschule) in

Eppingen

Aufhebung der Meisterschule für das deutsche Handwerk — Fach¬

schule für das Bildhauer- und Steinmetzhandwerk — an der Ge¬

werbeschule III (Gewerbl. Berufsschule) in Karlsruhe

Jugenddienstpflicht

Meisterschule für das Herrenschneiderhandwerk (Fachschule) in

Pforzheim

Beschäftiguugsvergütung

Aufnahme in die Staatliche Ingenieurschule — Fachschule für Leicht¬

bau, Maschinenbau und Elektrotechnik — Konstanz zum Sommer-

femester 1941

Aushebung der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufsschule) Schiltach . .

Luftschutz in den Schulen und Hochschulen

Einführung neuer Lernbücher für Erdkunde an Mittelschule» , . ,

Ferienordnung

Ausbildung von Handarbeits- und Turnlehrerinnen

Ferienpraxis der Lehrpersonen an Berufs- und kaufmännischen Be¬

rufsfachschulen

Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung des Abschlußzeugnisses

einer anerkannten Mittelschule

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im Zeichnen und in

Musik an Höheren Lehranstalten im Herbst 1941

Neuregelung des kaufmännischen Berufsschulwesens im Landkreis

Wolfach

Altstoffsammlung durch die Schuljugend

Bescheinigungen zum Nachweis Äer Ersatzzeiten nach H 1267 RVO.

Beginn der Schulpflicht

Dienst an deutschen Auslandsschulen

Prüfung der Handarbeits- und Turnlehrerinnen

Neichseinheitliche Bezeichnung der Berussfachschulen

Schule und Hitlerjugend

Vollzug des Besoldungsgesetzes

Nr.

14

14

Seite

147

148

1 2

1 1

2 5

1 I

2 6

2 6

3 II

3 10

3 II

3 10

3 11

3 11

3 10

3 10

3 9

5 43

5 44

5 43

5 42

S 44

5 41

7 82

S 41

7 75

7 83

7 83

7 76

7 81

1
/



Datum Betreff Nr, Seite

1. April übereinkommen zwischen Schule und Hitler-Jugend 7 78
3. " Auswahl der Jungmannen für die nationalpolitischen Erziehungs¬

anstalten 8 88
5. Schulordnung, hier: Teilnahme von Schülern an Vereinen . . 8 88

12. Aufhebung der Gewerblichen Berufsschule in Gernsbach und der
Kaufmännischen Berufsschule in Gaggenau 7 83

18.
,, Staatliche Anerkennung von Musiklehranstalten 8 92

25.
,, Reichssportwettkampf der Hitler-Jugend 1941 8 88

25.
,, Einschränkung des Fahrradverkehrs 8 89

29. ,, Schulferien 8 88
29.

,, Geschichtsbücher für Höhere Schulen 8 88
29.

,, Kreisbildstelle Pforzheim 8 92
30. Beginn des Winter-Semesters 1941/42 am Staatstechnikum in

Karlsruhe 8 92
2. Mai Meisterschule für das deutsche Handwerk, hier: Staatliche Uhr¬

macherschule, Meisterschule für das Uhrmacherhandwerk und Fach¬
schule für Feinwerktechnik in Furtwangen 10 106

6. ,, Private Unternehmen mit kaufmännischem Unterricht 8 93
10. „ Schulfremdenreifeprüfung an den Höheren Schulen im Spätjahr

1941 10 105
10. „ Konfessioneller Religionsunterricht in den Mittelschulen 10 107
12. „ Verleihung von Stipendien aus der Dr. Jakob Johann Ohler-

Stiftung 10 108
1-1. ,, Aufnahme von Schülern in die Mittelschule 10 104
14.

,, Aufnahme von Schülern in die Höheren Schulen 10 105
15. „ Ordnung der zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen . 9 97
15.

„ Ablegung der zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen
durch zum Wehrdienst einbernsene Schnlamtsbeweriber .... 9 101

15. „ Aufhebung "der Fachschule für das Malerhandwerk an der Werner
Siemens-Schule, Gewerblichen Berufsschule, iu Mannheim . . . 10 107

15.
„ Kreisbildstelle Offenbnrg 10 108

16. " Ablegnng der zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen
durch Absolventen der früheren Lehrerbildungsanstalten .... 9 102

16. „ Die Prüfungsordnung für Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer und
-lehrerinnen im freien Beruf 10 108

20.
21.

" Feueranzünden im Walde
Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung an den Grund- und

10 104

Hauptschuleu 10 107
22. „ Zweite Fremdsprache an Mittelschulen 10 106
27.

„ Zeugnisse an Höheren Schulen 10 105
27. „ Staatliche biologische Anstalt ans Helgoland 11 III
28. „ Aufhebung der Gewerblichen Berufsschule in Güdingen 10 -06

6. Juni Fußbekleidung der Schüler II III
6.

" Schülerunsallversicheruug für Schüler der Höheren Schulen, Mittel¬
schulen, Gewerblichen und Kaufmännischen Berufs- und Berufs¬
fachschulen, Haushaltungsschulen und Schulen für Kinderpfleger¬
innen und Haushaltgehilfinnen 11 112

11. „ Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung des Abschlußzeugnisses
einer anerkannten Mittelschule 11 III

12. " Staatliche Landesbildstelle in Karlsruhe 12 128



12. Juni Neuregelung der Befchästigungsvergütung und der Trennungs¬
entschädigung 13 137

14. „ Pädagogische Prüfung Herbst 1940 und Frühjahr 1941 12 128

18. .. Einsatz der Jugend für landwirtschaftliche Bestell-, Pflege- und
Erntearbeiten im Schuljahr 1941 12 119

19. .. Staatliche Studienseminare 13 136

19. .. Aufnahme in die Staatliche Ingenieurschule Konstanz zum Winter-
Semester 1941/42 13 139

2V. .. Ausbildung von Hauswirtschaftslchrerinnen zu Berufsschul¬
lehrerinnen 12 127

20. 'Grundsteuer; Anerkennung von Gemeinschaftsheimen der Staat¬
lichen Lehrerbildungsanstalten 13 137

20. .. Jngenienrzeugnis für die Absolventen der Vermessungsabteilungen
an den Staatsbauschulen 13 139

23. .. Einsatz der Lehrer während der Sommerferien 12 119
24. .. Benennung der landwirtschaftlichen Berufsschulen für Knaben

und Mädchen 13 139
23. .. Zeugnisse in den Volksschulen 12 126
24. Ordnung einer Ergänzungsprüfung im Lateinischen und Griechischen

zur Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das Lehramt an
Höheren Schulen 13 133

27. .. Beginn der Schulpflicht für die blinden und gehörlosen Kinder . , 13 14»

28. .. Reichsordnung für die Ferien für die Volks-, Haupt- und Mittel¬
schulen sowie die Höheren Schulen 13 131

28. Schulferien 13 132
30. Erhebung der allgemeinen Kirchensteuer im Rechnungsjahr 1941 für

die Altkatholische Kirche in Baden 14 147
1. Juli Aufhebung der Gewerblichen Berufsschule in Hockenheim , , , , 14 149
2. Prüfung für Schwimmeister und Schwimmeisterinnen 13 140
8. Hauptschule 14 142
8. „ Einführung der Hauptschule 14 143
8. Landverschickung der Jugend 14 145
8. Einführung von Sprachknndebüchern an Mittelschulen 14 145
8. Gewerbliches Berufsschulwesen im Landkreis Mosbach 14 149
8. .. Kreisbildstelle Buchen 14 149
9. Zulassung von Ausländern au berufsbildenden Schulen 14 147

10. „ Berufsschulwesen: § 10 Abs. 1 des Reichsschulpflichtgcsetzes .... 14 142
12. ., ^ Ausbildung der Hauswirtschafts- und Turnlehrerinnen, hier:

Aufnahme in die Staatliche Ausbildungsstätte in Karlsruhe . . 14 146
15. .. Schülerauslese für die Hauptschulen 14 144
21. Einführung neuer Lernbücher für Mittelschulen 14 145
22. Änderungen her Reisekostenbestimmungen 15 153
22. Neuordnung der Lehrerbildung 15 154
22. ., Altstoffsammlung durch die Schuljugend 15 156
22. .. Aufhebung der Gewerblichen Berufsschule in Boxberg 15 158
24. Umgang mit Blindgängern 15 155
24. Jugendarrest und Jugenddienstarrest 15 156

2. August Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an Höheren Schulen,
Juli 1941 15 158

4. Landverschickung der Jugend luftgefährdeter Gebiete; Bescheinigung
für die Einschulung 15 156
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Datum Betreff Nr. Seite

S, August Einführung neuer Lernbücher für Mittelschulen 15 155

11. „
Gewerbliche Berufsschulen 15 157

15. " Die Einrichtung von Berufsschullehrgängen für Lehrlinge des Gast¬

stätten- und Veherbergungsgewerbes an der Fachschule für das

Hotel- und Gaststättengewerbe in Heidelberg 15 157

27.
„

Durchführung der Berufsschulpflicht in der Binnenschiffahrt . . . 15 157

.'7.
„

Schulung von Kriegsversehrten für einen Beruf 16 161

29. " Prüfnngsnoten des Prüfungsamtes für Lehrer und Lehrerinnen der

körperlichen Erziehung, hie^: Prüfungsordnung für Turn-,

Sport- und Gymnastiklehrer(innen) im freien Beruf 16 163

29. „
Prüfungsnoten des Prüfuugsamtes für Lehrer und Lehrerinnen der

körperlichen Erziehung, hier: Schwimmeisterprüfnng .... 16 163

29. „
Pädagogische Prüfungen im Mai/Juni und am 1. Juli 1941 . . . 17 169

30.
„

Prüfung für das Lehramt an Volksschulen 16 163

1. September Schülerauslese für die Musischen Gymnasien in Frankfurt a. M. und

Leipzig 16 161

-t. „
Voranschlag der Ausgaben und Einnahmen für allgemeine kirchliche

Bedürfnisse im badischen Teil der Erzdiözese Freiburg .... 17 171

9. „
Winterhilfswerk 1941/42 17 167

10. „
Kreisbildstelle Bruchsal . 17 169

10. ,, Änderungen der Reisekostenbestimmungen 17 169

10. „
Aufhebung der Gewerblichen Berufsschule in Görwihl 18 179

15. „
Stadt- und Kreisbildstelle Konstanz 18 179

19. „
Einschulung uud Dauer der Berufsschulpflicht der Ladengehilfinnen

im Bäcker-, Konditoren- und Fleischerhandwerk 18 178

22. „
Lateinische Lehrbücher 18 l78

30.
„

Schreibuuterricht 18 175

1. Oktober Umstellung ans die Normalschrift, hier: Schreiben an den Höhe¬

ren Schulen 18 177

1.
„

Umstellung auf die Normalschrift im Leseunterricht 18 178

4. „
Winterhilsswerk 1941/42 l8 173

6. „
Staatsprüfung für das Lehramt an Handelsschulen, September 1941 19 l85

7.
„

Deutscher Spartag 18 173

7. „
Verhütung von Kinderbrandstiftungen 18 >74

7. „
Kinderspiele auf der Fahrbahn 18 174

9. „
Aufnahme von Schulanfängern 18 174

14. " Beteiligung von Schülern und Schülerinnen der Volks-, Mittleren-

uud Höheren Schulen an Konzertreisen unÄ sonstigen Konzert-

vereinigungen
19 184

23. ,, Musikbücher für die Höheren Schulen
18 184

27. Weihnachts- und Osterferien
19 183

28. Richtlinien für die Leibeserziehung der Mädchen in Schulen. . .
19 184

28. Beurlaubung von Schülern und Schülerinnen zur Teilnahme an

Lehrgängen der KLV-Schnlen 19 184

29. „
Staatliche Privatmusiklehrerprüfung 19 l85

5. November Kreisbildstelle Säckingen 20 192

6 Studentenschaftsbeitrag und Beiträge für das Reichsstudentenwerk

an den Fachschulen für das Winter-Semester 1941/42 20 191

7. Personalakten 20 190

7.
„

Zuteilung von Spinnstoffen und Nähmitteln an die Schulen . . . 20 191

7. Besetzung der Kreis- und Stadtbildstellen 20 192



Datum Betreff Nr. Seite

10. November Schneebeseitigung von Dächern 20 190
14. „ Einsatz der HJ. im Winterhilfswerk 1941/42 20 188
14. Vekanntmachnng des Beginns des Sommer-Semesters 1942 am

Staatstechnikum in Karlsruhe 20 l91
18. „ Kreisbildstellen . - - 20 l92
19. „ Preis des Amtsblattes 1942 20 192
24. „ Sammlung der HJ. für das Winterhilfswerk 20 188
24. „ Erholungszeit nach Entlassung aus kein Wehrdienst (Reichsarbeits-

dienst) usw. bei dem besonderen Einsatz der Wehrmacht .... 20 189
25. „ Dauer der Berufsschulpflicht 20 190
26. „ Altstoffsammlung durch die Schulen 21 197

27. „ Eisernes Sparen 20 ld7

27. „ Aufhebung der Gewerblichen Berufsschulen Neckarvischossheiin uüd
Bad Rappenau 21 198

4. Dezember Weihnachts- und Osterferien 21 l95
4. „ Weihnachts- und Osterferien 21 195
5. „ Außerordentliche Staatsprüfung für das Lehramt an Gewerbeschulen

Gewerblichen Berufsschulen) 21 198
9. „ Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung des Abschlußzeugnisses

einer anerkannten Mittelschule 21 196
10. Meldungen für die Aufnahme in das Musische Ghmnasinm in Frank¬

furt a. M. auf 1. Januar 1942 21 198
11. „ Schreiben 21 197
16. „ Schulfremdenreifeprüfung an ven Höheren Schulen im Frühjahr

1942 21 195
22. „ Ablegung der zweiten Prüfung für das Lehramt an Bolksschuleu

durch Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen, die durch
die Kriegsverhältnisse beruflich und außerberuflich besouders stark
in Anspruch genommen sind 21 1S6

d) Bekanntmachungen des Badischen Finanz- und

1941
Wirtschaftsministers

11. Februar Reisekostenbeftimmungen für die badischen Staatsbeamten (NKBest.) 4 13

11. Umzugskostenbestimmungen für die badischen Staatsbeamten sowie
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I Erlasse des Neichsmiuisteriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 23 des ReLchsminifterialamtsblattes:
Nr. 609 „Gebrauch von Fremdwörtern" (Deutsch.WissErziehg.Volksbildg. 1940 S. S34) — Nr. ^ I 8073/40.

II Bekanntmachungen und Verordnungen.

Schreiben.

An die Schulbchörden und Lehrer der Volks¬
schulen.

Der Neichsminister für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung hat unterm 29. November 1940
C II o, 2276 zu seinem Nuuderlaß vom 17. Dezember
1937 N IIa 3396 (Deutsch. Miss. Erziehg. Volksbildg.
l938, S. 14) folgende Entschließung getroffen:

„In Ziffer 8 des genannten Erlasses ist be¬
stimmt worden, daß der Umschlag der Schreibhefte
ein gelb grau es Schildchen zu tragen hat. Diese
Farbtönung ist nach der Normung Äer Farbpapiere
nicht mehr vorhanden. Ich bestimme daher, daß
fortan der Umschlag des Schreibheftes ein graues
Schildchen trägt. (Farbtafel Nr. 193 der Vereinigung
Holzhaltig —holzfrei.)

Der vorhandene Bestand an gelbgrauen Schreib-
hcftschildcheu ist aufzubrauchen."

Demgemäß erhält meine Bekanntmachung vom
28. Dezember 1937 (Amtsbl. 1938, S- 2), VI. Hefte.
Ziffer 3, Satz 2 folgenden Wortlaut:

„Der Umschlag trägt ein graues Schildchen
(Farbtafel Nr. 193 der Vereinigung Holzhaltig -
holzfrei) mit. . .

Karlsruhe, den 12. Dezember 1940.
Der Minister des Kultns und Unterrichts

Nr, L 4WZS In Vertretung
Gärtner

Ausbildung von Volksfchullehrern(inncu) zu
Berufsschullchrern(iunen).

Im Zuge -des Aufbaus des ländlichen und haus¬
wirtschaftlichen Berufsschulwesens im Elsaß wird
die Ausbildung von Volksschullehrern zu Beruss-
schullehreru erforderlich.

Es werden deshalb Ausbildungsgänge für
männliche Volksschullehrkräfte zu Berufsschullehrern
an Ländlichen Berufsschulen für Knaben von vier-
mcnatlichcr Dauer und Ausbilduugsgänge für weib¬
liche Volksschullehrkräfte zu Berufsschullehrerinnen an
Hauswirtschaftlichen Berufsschulen (einschließlich
Ländlichen Berufsschulen) für Mädchen von sechs-
monatlicher Dauer eingerichtet. Eine Bestimmung
des Orts und des Beginns dieser Lehrgänge bleibt
vorbehalten. Die Ausbildung erfolgt unentgeltlich;
Lehrkräfte, welche an ben Ausbildungsgängen
teilnehmen, erhalten für die Dauer des Lehrgangs
Beschäftigungsvergütung (siehe Bekanntmachung vom
30. März 1940 Nr. ^ I 1641, Amtsblatt dieses Mi¬
nisteriums Seite 68 f.).

Nach erfolgreicher Teiluahme an den Lehr¬
gängen und Bewährung im Schuldienst erfolgt die
Anstellung als Berufsschullehrer(iu) (Besoldungs¬
gruppe ^.41)3). Die in dem Ausbildungsgang
für Berussschullehrer ausgebildeten Lehrkräfte kön¬
nen im Elsaß oder in Baden eingesetzt werden.

Zu den Ausbildungsgängen können auch elsäs-
sische Volksschullehrkräste, die an einem Umschu-
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luugslehrgang teilgenommen haben, zugelassen
werden.

Meldungen zur Teilnahme an dem Ausbil¬
dungsgang sind mir auf dem Dienstwege bis
spätestens 1. Februar 1941 vorzulegen.

Karlsruhe, den 6. Januar 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, L 202 In Verirelung
Gärtner

Zuteilung von Spinnstoffen und Nähmittelu an die
Schulen.

An die Leiter der unterstellten Schulen sowie
an die Kreis- und Stadtschulämter.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-
erziehnngsministers vom 5. November 1949 Nr. LI«.
1828, Deutsch. Miss. Erziehg. Volksbildg. Seite 510.

Die Berichte über den Punktwert der von den
Schulen im Winterhalbjahr 1940/41 sür den Unter¬
richt bezogenen bezugsscheinpflichtigen Spinn¬
stoffe sind mir auf 1. März 1941 genau vorzu¬
legen. Die Kreis- uud Stadtschulämter berichten
summarisch bezgl. der ihnen unterstellten Schulen
bzw. Schulabteilungen.

Karlsruhe, den 11. Dezember 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr.L 41134 In Vertretung
Gärtner

Verordnung
über das „Naturschutzgebiet Utzensluh" in der

Gemarkung Utzenfeld, Landkreis Lörrach.

Auf Grund der K§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15
und 16 Abs. 2 des Reichsuaturschutzgesetzes vom
26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des s 7 Abs. 1
und 5 der Durchführungsverordnung vom 31. Okto¬
ber 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zustimmung
der obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

§ 1

Das unmittelbar nördlich von Utzenfeld sich er¬
hebende felsige Weidgelände „Utzensluh", Landkreis
Lörrach, in der Gemarkung Utzenfeld, wird in dem im
§ 2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange mit dem
Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung in das
Neichsnaturschutzbuch eingetragen und damit unter
den Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt.

§ 2
(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 84 ka

nnd umfaßt in der Gemarkung Utzenfeld die Grund¬
stücke Lagerbuchnummer 1168 bis 1172, 1177 und 1178
sowie einen Teil des Grundstücks Lagerbuch-
nnmmer 1175.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in ei»tt
Karte 1:25 000 und eine Katasterhandzeichnung
1 : 2000 r o t eingetragen, die bei der obersten Natur-
schutzbchörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere
Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei der
Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höhe¬
ren Natnrschutzbehörde iu Karlsruhe, der unteren
Natnrschntzbehörde in Lörrach und dem Bürger¬
meister in Utzenfeld.

s 3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:
-i) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszu¬

graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬
schneiden oder abzureißen,

b) freilebenden Tieren, insbesondere Schmetterlin¬
gen nachzustellen, sie mutwillig zu beunruhigen,
zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzu¬
bringen oder mitzufühlen, sie zu fangen oder zu
töten, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester
und sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere
fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet
der berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kul¬
turschädlinge oder sonst lästige oder blutsaugende
Insekten,

o) Pflanzen oder Tiere einzubringen,
ä) eine andere als die nach § 4 Abs. 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,
e) zu lärmen, Feuer anzumachen, Abfälle wegzu¬

werfen oder das Gelände auf andere Weise zu
beeinträchtigen,

k) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder
Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden¬
bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt
auf andere Weise zu verändern oder zu beschä¬
digen,

Z) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie
nicht ans den Schutz des Gebietes hinweisen.

§ 4

(1) Unberührt bleibt:
a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,
d) die forstliche Nutzung, die aber nur plenterartig

unter besonderer Schonung der Weidbuchcn er¬
folgen darf,

o) die landwirtschaftliche Nutzung im bisherigen
Umfange und in der bisherigen Art (vornehmlich
Weidgang).

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Verordnung von mir
genehmigt werden.

§ 5
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach den ßs 21 und 22 deS
Reichsnatnrschntzgesetzes und den KZ 15 und 16 der
Durchführungsverordnung bestraft.
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Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe
im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des
Kultus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 6. Dezember 1940.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts
— als höhere Naturschutzbehörde —

Dr. Schmitthenner
Nr, L 15058

m. Personalnachvichten.

I. Veröffentlichungen
auf Gruud der Verordnung über die Bekanntgabe von
Ernennnngs- und Beförderungserlassen (RGBl. I
S. 17V1) — Beamte,, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Zu Studieuräten: die Studienassessoren Otto
Bremer an der Melanchthonschnle, Oberschule für
Jungen, in Bretten — Max Eisinger an der
Rotteckschule, Oberschule für Jungen, in Freiburg —
Wilhelm Fahrländer an der Adols-Schmitt-
hennerschule, Oberschule für Jungen, in Neckar¬
bischofsheim — Karl Günthner an der Hoch¬
schwarzwaldschule, Oberschule für Jungen, in Neu¬
stadt / Schw.

Zu Studienreferendaren: Siegfried Krämer
aus Mannheim — Volker Oeftering aus Karls¬
ruhe — Josef Rnpp aus Karlsruhe — Paul Wet -
t a ch aus Karlsruhe — Werner Wohlfarth aus
Pleutersbach.

Zum Verwaltungsdirektor: Verwaltungsamt¬
mann Otto Weber an der Universität Freiburg.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zu Verwaltungsobersekretären: die Verwal¬
tungssekretäre Josef Bossert an der Technischen
Hochschule in Karlsruhe — Franz Josef Doth bei
der Verwaltung der klinischen Universitätsanstalten
in Heidelberg — Wilhelm Fehringer beim Uni¬
versitäts-Sekretariat in Heidelberg — Rudolf Link
an der Technischen Hochschule in Karlsruhe.

Zum Verwaltuugssekretär: Verwaltungsassistent
Karl Koch beim Universitäts-Sekretariat in Heidel¬
berg.

Zum Abteilungspfleger: Pfleger Hermann
Eble an der Chirurgischen Universitätsklinik in
Freiburg.

Zum Oberstudiendirektor: Studiendirektor Wil¬
helm Etzel an der Fürsteubergschule, Oberschule für
Jungen, in Donaueschingen.

Zu Stndienräten(innen): die Studienassessoren
(innen) Walter Ackermann an der Rotteckschule,
Oberschule für Jungen, in Freiburg — Emil Ver¬
de r i ch am Grimmelshausen-Gymnasium in Oisen-
bnrg — Dr. Franz B ü ch l e r an der Robert Bunsen-
schnle, Oberschule für Jungen, in Heidelberg — Dr.
Otto Fehr an der Boelckeschule, Oberschule für

Juugen in Aufbauform, in Lahr — Emil Heus-
ler an der Adolf .Hitler-Schule, Oberschule für
Jungen, in Mannheim — Gertrud Maurus an
der Richthoseuschule, Oberschule für Jungen, in
Kenzingen — Karl Storch an der General Werder-
Schule, Oberschule für Jungen, in Achern — Berta
Straub an der Hohenstaufenschule, Oberschule für
Jungen, in Eberbach — Rektor Joseph Riester an
der Boelckeschule, Oberschule für Jungen in Aufbau¬
form, in Lahr.

Zu Professoren an der Hochschule für Lehrer¬
bildung in Karlsruhe: Professor Dr. Johann Kün-
z i g am Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe und der
kommissarische Professor Dr. Emil Uu gerer.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:
Hauptlehrer Max La üben berger in Reisel-

singen.
Amtsgehilfe Leo Hügelan den Landessamm¬

lungen für Naturkunde in Karlsruhe.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hanptlehrer(in) Maria Frey in Ham¬

brücken nach Aglasterhansen — Ludwig Krug in
Krensheim nach Stettseld.

Versetzt als Hauptlehrer:
Oberlehrer August Höger in Epfenbach nach

Neudorf.

Aus Antrag in den Ruhestand versetzt:
Technische Lehrerin Elisabeth Zimmermann

an der Gewerbeschule 1 in Freiburg,

Gefallen für Volk und Reich:
Hauptlehrer Walter Mahle in Pforzheim am

29. Dezember 1940.

Gestorben:
Hauptlehrer a. D. Adolf En gl er in Offen¬

burg am 5. Oktober 1940 — Hauptlehrer a. D. Wil¬
helm Werner in Lörrach-Tüllingen am 22. Okto¬
ber 194V — Oberlehrer a. D. Philipp Hüber, zu¬
letzt in Weiher, am 7. November 1940 — Hauptlehrer
a. D. Karl Wnllich, zuletzt in Winterspüren, am
12. November 1940 — Studienrat a. D. Emil
Schwarz, zuletzt an der Helmholtzoberrealschule
in Karlsruhe, am 2. Dezember 194V — Kreisschulrat
a. D. Albert Grimm, zuletzt in Lörrach, am
14. Dezember 194V — Studienrat Otto Rusch an
der Hanauerschule, Oberschule für Jungen, in Kehl
am 2V. Dezember 194V — Studienrat Dr. Josef
Linz an der Handelsschule in Pforzheim am
21. Dezember 194V.

IV. Stellenausschreiben.

Berufsschullehrer stelle an der länd¬
lichen Berufsschule für Knaben in Zell a. H., Ldkr.
Offenburg.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

Druck und Verlag von Malsch 6- Vogel in kkarlörubt
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Amtsblatt

Ausgegeben

de^ Vadischm Mlnisterium^ de^ Nultu^ und Unterrichts

Hersu^gegeveu vom Ministerium de^ RultuF und Autcrrichts.

1941Karlsruhe, den 29. Januar

I. Bekanntmachungen und Verordnungen.
Turn- und Sportlehrgänge am Hochschulinstitut für

Leibesübungen der Universität Freiburg.
Verordnung über das „Naturschutzgebiet Schwanne-

Wald" in den Gemarkungen Wagenschwend und Mülben,
Landkreis Mosbach.

Inhalt.
Aushebung der Handelsschule (Kaufmännischen Be¬

rufsschule) in Eppingen.
Neuregelung der Beschästigungsverglltung und Ver

Trenuungsentschädigung.
II. Personalnachrichten.

III. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Bekanntmachungen und Verordnungen.

Turn- und Sportlehrgänge am Hochschulinstitut für
Leibesübungen der Universität Freiburg.

Im Monat März 1941 finden am Hochschul¬
institut für Leibesübungen der Universität Freiburg
zwei Turn- und Sportlehrgänge für Lehrerinnen
statt:

1.) 3.—15. März: Turn- und Sportlehrgang
sür Lehrerinnen an Höhe¬
ren Schulen.

2.) 17.—29. März: Turn- und Sportlehrgang
für Lehrerinnen an Volks¬
und Mittelschulen.

Die Anmeldungen hierzu sind spätestens bis zum
1l). Februar 1941 auf dem geordneten Dienstweg
hierher vorzulegen. Sie haben zu enthalten: Name
und Vorname, Lebensalter, Dienststellung und
Schule sowie Angaben über die außerschulische Be¬
tätigung auf dem Gebiet der Jugenderziehung. Die
vorgesetzten Dienststellen werden aufgefordert, mit
der Weiterleitung der Gesuche zur Abkömmlichkeit
Stellung zn nehmen.

Die zugelassenen Bewerberinnen, denen über ihre
Zulassung besondere Weisung zugeht, erhalten Ver¬
gütung für die Hin- und Rückreise, sowie einen
Zuschuß für Unterkunft und Verpflegung.

Karlsruhe, den 27. Dezember 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 45V7V In Vertretung

Gärtner.

Verordnung
über das „Naturschutzgebiet Schwanne-Wald"

in den Gemarkungen Wagenschwend und Mülben,
Landkreis Mosbach.

Auf Grund der ss 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15
und 16 Abs. 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom
26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des Z 7
Abs. 1 und 5 der Durchführungsverordnung vom
31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬
stimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes
verordnet:

§ 1
Der rund IV2 km nordöstlich von Mülben im

Odenwald liegende Schwanne-Wald in den Ge¬
markungen Wagenschwend und Mülben, Landkreis
Mosbach, wird in dem im § 2 Abs. 1 näher bezeich¬
neten Umfange mit dem Tage der Bekanntgabe
dieser Verordnung in das Reichsnaturschutzbuch ein¬
getragen und damit unter den Schutz des Reichs-
naturschutzgesetzes gestellt.

s 2
(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von

12,4983 ka, und umfaßt im Gewann Schwanns
a) in der Gemarkung Wagenschwend die Grund¬

stücke Lagerbuchnummer 552, 558 bis 564 sowie
Teile der Grundstücke Lagerbuchnummer 565
und 566,

b) in der Gemarkung Mülben einen Teil des
Grundstücks Lagerbuchnummer 494.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine
Karte 1 :25 Ml) und eine Katasterhandzeichnung
1 :4 WO rot eingetragen, die bei der obersten Natur¬
schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere
Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei der
Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höhe-
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ren Naturschutzbehörde in Karlsruhe, 'der unteren
Naturschutzbehörde in Mosbach und den Bürger¬
meistern in Wageuschwend und Mülben.

s 3
Im Bereich >des Schutzgebietes ist verboten:

s) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszu¬
graben, oder Teile davon abzupflücken, abzu¬
schneiden oder abzureißen,

l>) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig
zu beunruhigen, zn ihrem Fang geeignete Vor¬
richtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu
töten, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester
und sonstige Brut- und Wohnstätten solcher
Tiere fortzunehmen oder zn beschädigen, unbe¬
schadet der berechtigten Abwehrmaßnahmen
gegen Kulturschädlinge und sonst lästige oder
blntsaugende Insekten,

e) Pflanzen oder Tiere einzubringen,
6) eine andere als die nach s 4 Abs. 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,
s) zu lärmen, Fener anzumachen, Abfälle wegzu¬

werfen oder das Gelände anf andere Weise
zn beeinträchtigen,

k) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen
oder Grabungen vorzunehmen, Schutt oder
Bodenbestandteile einzubringen oder die Bo-
dengestalt einschl. der Wasserläufe oder Wasser¬
flächen auf andere Weise zu verändern oder zu
beschädigen,

Z)) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit
sie nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen.

8 ^
(1) Unberührt bleibt

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,
d) die forstwirtschaftliche Nutzung im bisherigen

Umfang und in der bisherigen Art — ein¬
schließlich des Sammelns von Beeren und der
Streunutzung unter Wahrung 'des bisherigen
durch Kiefern und Birken bestimmten Bestands¬
charakters.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen
von den Vorschriften Kiefer Verordnung von mir
genehmigt werden.

s 5
Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach den KK 21 und 22 des
Neichsnaturschutzgesetzes und den KK IS und 16 der
Durchführungsverordnung bestraft.

s 6
Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

ini Amtsblatt 'des Badischen Ministeriums des
Kultus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 30. Dezember 1940.
Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als Höhere Naturschutzbehörde —
Nr. L 15997. Dr. S ch IN i t t h e n n e r

Aufhebung der Handelsschule (Kaufmännischen
Berufsschule) in Eppingen.

Die Handesschule (Kaufmännische Berufsschule)
in Eppingen wird auf Osteru 1941 aufgehoben.

Mit dem Zeitpunkt der Aufhebung dieser Schule
werden die Orte Adelshofen, Berwangen, Eppingen,
Gemmingen, Jttlingen, Richen, Nohrbach, Schluch¬
tern, Stebbach uud Mühlbach dem Einzugsgebiet
der Handelsschule (Kaufmännischen Berufsschule)
Sinsheim, die Orte Elsenz und Landshausen dem
Einzugsgebiet der Handelsschule (Kaufmännischen
Berufsschule) Bruchsal und der Ort Sulzfeld dem
Einzugsgebiet der Handelsschule ^Kaufmännischen
Berufsschule) Bretten zugeteilt.

Die iu den Orten Adelshofen, Berwangen, Ep¬
pingen, Gemmingen, Jttlingen, Richen, Nohrbach,
Schluchtern, Stebbach und Mühlbach beschäftigten
kaufmännisch tätigen Berufsschulpslichtigen werden
mit dem Zeitpunkt der Aufhebung der Handelsschule
(Kaufmännischen Berufsschule) Sinsheim, die in
Elsenz und Landshaufen beschäftigten kaufmännisch
tätigen Berufsschulpslichtigen der Handelsschule
(Kaufmännischen Berufsschule) Bruchsal und die in
Sulzfeld beschäftigten kaufmännisch tätigen Bernss-
schnlpslichtigen der Handelsschule (Kaufmännischen
Berufsschule) Bretten zum pflichtmäßigen Berufs¬
schulbesuch zugewiesen.

Karlsruhe, den 14. Jannar 1940.
Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. v S7123 Im Auftraa
Baumgratz

Neuregelung der Beschäftigungsvergütung
und der Trennungsentschädigung.

Im Nachgang zu meiner Bekanntmachung vom
30. März 1940 ^.11641 (Amtsbl. S. 68/69) wird
der Erlaß des Herrn Bad. Finanz- und Wirtschafts¬
ministers vom 23. Dezember 1940 Nr. 9722 znr
Kennntnis der unterstellten Dienststellen und Schnl-
behörden gebracht.

Karlsruhe, den 11. Januar 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. 8199 Im Auftrag
B a n in g r a tz

Karlsruhe, deu 23. Dezember 1940.

Badischer Finanz- und
Wirtschaftsminister

Nr. 9722.

Neuregelung der Beschäftig nngs-
Vergütung und der Trennungs¬

entschädigung.
An sämtliche nachgeordneten Dienststellen.

In meinem Runderlaß vom 20. 3.1940 Nr. 2105
ist bestimmt, daß die Sätze für Beschäftigungstage-
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geld auch bei Dienstreisen bei längerem Ausenthalt
an ein und demselben auswärtigen Geschäftsort vom
15. Tage ab gelten.

Auf Veranlassung des Rechnungshoss des
Deutschen Reichs sind mit Wirkung vom 1. Januar
1941 ab die Worte „vom 15. Tage ab" zu ändern
in „vom 8. Tage ab".

Die Reisekostenvergütung kann für die Zeit vom
8. Tage der auswärtigen Tätigkeit an nur in beson¬
deren Fällen bis zu den vollen Sätzen erhöht werden
und zwar nur auf Nachweis des als notwendig an¬
erkannten Mehraufwands (unter Berücksichtigung
der häuslichen Ersparnis).

In Vertretung
D. Mühe.

II. Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen
auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe von
Ernennungs- und Beförderungserlassen (RGBl. I
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Zum wisseuschastlichen Assistenten: Dr. Hans
Joachim Bogen am Botanischen Institut der Uni¬
versität Freiburg.

Zu Studienräten: die Studienassessoren Fried¬
rich Herlan an der General Werder-Schule, Ober¬
schule für Juugeu, in Achern — Hans Holler¬
bach an der Markgräflerschule, Oberschule für
Jungen, in Müllheim — Richard Meng er an der
Elfenzschnle, Oberschule für Jungen, in Eppiugen —
Dr. .Karl Albert Müller am Karl Friedrich-Gym¬
nasium iu Mannheim — Dr. Paul Nave am Kur¬
sürst Friedrich-Gymnasium in Heidelberg — Karl
Schwab am Karl Friedrich-Gymnasium in Mann^
heim — Willi Seitter an der Mollschule, Ober¬
schule für Jungen, in Mannheim — Hermann
Speth an der Langemarckschule, Oberschule sür
Jungen, in Singen a. H. — Hugo Stecher an der
Freih. vom Stein-Schule, Oberschule für Jungen,
in Bruchsal.

Zu außerplanmäßigen Berussschullehreru: die
Auwärter sür das Lehramt an Gewerbeschulen
Karl Billinger an der Gewerbeschule in
Singen a. H. — Friedrich Götz an der Ge¬
werbeschule in Douaueschingen — Hans Groß
an der Gewerbeschule I in Freiburg — Herbert
Mellert an der Gewerbeschule iu Bruchsal —
Willy Mühlhäuser an der Gewerbeschule I in
Pforzheim.

In das Beamtenverhältnis berufen:
Schulamtsbewerber Kuno Maier in Ruft,

II. Sonstige Veröffentlichungen.
Ernannt:

Zum Ministerialrat: Oberregierungsschnlrat
Georg Heitz im Ministerium des Kultus und Un¬
terrichts.

Zn Studienräten(innen): Studienasessoren(innen)
Anna Bühler an der Fichteschule, Oberschule für

Mädchen, in Karlsruhe — Dr. Werner Uechter an der
Boelckeschule, Oberschule für Jungen in Aufbauform,
in Lahr — Ludwig Gehrig an der Scheffelschule,
Oberschule für Jungen, in Säckingen — Karl Heck¬
mann an der Humboldtschule, Oberschule sür Jun¬
gen, in Karlsruhe — Erika Heilig an der Albert
Leo Schlageter-Schule, Oberschule für Jungen, in
Schopfheim — Josef Iehle an der Odenwald¬
schule, Oberschule für Jungen in Aufbauform, in
Buchen — Artur Lau an der Horst Wessel-Schule,
Oberschule für Jungen, in Rastatt — Albert Mül -
l e r an der Markgrafenschule, Oberschule für Jungen,
in Karlsruhe-Durlach — Heinrich Mützig an der
Langemarckschule, Oberschule für Jungen, in Singen
a. H. — Jakob Pricken an der Melanchthonschule,
Oberschule sür Jungen, in Bretten — Friedrich
Schmitt an der Wolfram von Eschenbach-Schule,
Oberschule für Jungen, in Wertheim — Josef Vökt
an der Scheffelschule, Oberschule für Jungen, in
Säckingen — Dr. Paul Waibel an der Kantschule,
Oberschule für Jungen, in Karlsruhe.

Zum Zeichenlehrer: Zeichenlehrkandi'dat Her¬
mann Fiedler an der Lessingschule, Oberschule
für Jungen, in Mannheim.

Zu planmäßigen Technischen Lehrerinnen: die
außerplanmäßigen Technischen Lehrerinnen Antonie
Hosp an der Handelsschule in Konstanz — Anna
Schäfer an der Gewerbeschule Radolfzell — Eleo¬
nore Zimmermann an der Gewerbeschule in
Äarlsruhe-Durlach.

Zum Bezirksschulrat: Schulrat Arthur Frei¬
singer beim Kreisschulamt Offenburg.

Zur Lehrerin: Hilfslehrerin Maria Herr in
Urach.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:
Hauptlehrer Richard Gäng in Freiburg —

Lehrer Franz Santo in Kehl a. Rh.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hauptlehrer Rudolf Sumer in Ober¬

bausen, Landkreis Emmendingen, nach Denzlingen
Karl Volkert in Steinbach-Rumpfen nach Neudenau
— Lehrer Ernst Schott in Kappel, Landkreis Lahr,
nach Weier — Bernssschullehrerin Elisabeth Bock¬
horn in Wössingen nach Hochstetten.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:
Lehrer Karl Füllekrng in Gerchsheim.

In den Ruhestand versetzt:
Handarbeitshauptlehrerin Frieda Ebin in

Mannheim.
Aus dem Dienst eutsernt:

Professor Ernst Hibfchenberger an der
Friedrichschule, Oberschule für Jungen, in Pforz¬
heim.

Gestorben:

Studienrat a. D. Friedrich Mack, zuletzt am
Realgymnasium I Mannheim, am 19. Dezember
194l) — Bcrufsschullehrer August Herrmann an
der Gewerbeschule Freiburg am 24. Dezember 1940
— Hauptlehrerin Frieda Kletti in Kappelrodeck
am 13. Januar 1941 — Hauptlehrer Hermann
Spitz müller an der Murgtalschule — Oberschule
für Jungen, in Gaggenau am 21. Januar 1941.
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HI. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.

Heinrich Hausmann: Sie alle bauten
Deutschland. Deutsche Geschichte in Einzelbildern
erzählt. Teil 1: Von Armin bis Prinz Eugen,
80 Seiten mit Karten und Bildern, kart. 0,80 NM.
Teil 2: Von Friedrich dem Großen bis Adolf Hitler,
80 Seiten mit Karten und Bildern, kart. 0,80 NM.
Heinrich Handels Verlag, Breslau.

I. W. Hauer: Urkunden und Gestalten der
germanisch-deutschen Glaubensgeschichte. W. Kohl-
hammer Verlag in Stuttgart 8, Urbaustraße 12/16.

Jahrbuch für den Iuugkaufmann
1941. Herausgeber und Verlag B. G. Teubner,
Leipzig. Bestell-Nr. 6941. Preis 1.— RM.

Das Büchlein enthält neben einem Kalender
eine reiche Auswahl kurzer bebilderter Aufsätze aus
dem Kaufmaunsleben. Es kann >der Kanfmanns-
jngend zur Anschaffung bestens empfohlen werden.

Druck und Verlag von Malsch K Bogel in Kari.sruye,
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AmtMatt
deS Badischm Ministeriums deK Kultus und Unterrichts

ZtzeranAgegeven vom -Ministerium deA Liriltus und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 20. Februar 1941

Inhalt.
l. Erlasse des Reichsministcriums für Wissenschaft,

Erziehung und Volksbildung.
I l. Bekanntmachungen.

Ferienordnung.
Einführung neuer Lernbiicher für Erdkunde an

Mittelschulen.
Luftschutz in den Schulen und Hochschulen.
Iugenddienstpslicht.
Beschäftigungsverglltnug.
Aufnahme in die Staatliche Ingenieurschule —

Fachschule für Leichtbau, Maschinenbau und Elektro¬
technik — Konstanz zum Sommersemester 1941.

Meisterschule für >das Herrenschneiderhandwerk
(Fachschule) in Pforzheim.

Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufs¬
schule) Schiltach.

Aushebung der Meisterschule für das deutsche Hanv-
^ werk — Fachschule für das Bildhauer- und Steinmetz¬

handwerk — an der Gewerbeschule III (Gewerbl. Berufs¬
schule) in Karlsruhe.

III. Personalnachrichten.

j IV. Stellenausschreiben.
V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 23 des Reichsministerialamtsblattes 1940:
Nr. 626 „Einheitliche Bezeichnung des Faches Staatsbürgerkunde in den Berufs-. Berusssach- und Fach¬

schulen" (Deutsch,Miss Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 539) — Nr. v 26365/41.

Aus Heft 24 des Reichsministerialamtsblattes 1940:
Nr. 647 ^Anschauungstafeln über Schrott, Altpapier und Lumpen" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbilda. 1940

S. 564) — Nr. L 1568/41.

Aus Heft 1 des Reichsministerialamtsblattes 1941:
Nr. 13 „Waffenheste des Heeres" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 6) — Nr. L 1394/41.

Nr. 14 „Liste der für Jugendliche und Büchereien ungeeigten Druckschristen" (Deutsch.Wlss.Erziehg. Volks-

bildg. 1941 S. 6/7) — Nr. L 1395/41.

Nr. 15 „Hebung des Vollkornbrotverzehrs in Deutschland" (Deutsch,Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 7)

Nr. ö 1396/41.

Aus Heft 2 des Reichsministerialamtsblattes 1941:
Nr. 57 „Bezug von Werkzeugen und Werkstoff für die Durchführung des Flugmodellbaus in den Schulen"

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Vollsbildg. 1941 S. 36) — Nr. ö 2103/41.

II Bekanntmachungen.

Ferienordnung.

An die Lehrer und Leiter der unterstellten
Schulen sowie an die Kreis- und Stadtschuläinter.

Mit Erlaß des Herrn Reichsministers für Wissen¬
schaft, Erziehung und Volksbildung vom 20. 1. 1941
— lü III g, 90, L II g, — sind die Osterferien und die
Pfiugstferien einheitlich wie folgt festgesetzt worden:

Osterferien:

Mittwoch, den 9. April 1941 (letzter Schultag vor
ben Ferien) bis

Donnerstag, «den 17. April 1941 (erster Schilltag
nach den Ferien).

Schüler(iunen), die in das Berufsleben über¬
gehen, sind am Sonnabend, 29. März 1941, zu ent¬
lassen.
P f i n g st f e r i e n:

Der Unterricht wird vom 31. Mai 1941 bis
3. Juni 1941 einschließlich ausgesetzt.

Durch diese Anordnung ist die durch meinen
Erlaß vom 20. November 1940 Nr. 39339 (A.Bl.
S. 169) erfolgte Festsetzung der Osterferien hinfällig
geworden.

Karlsruh e, den 17. Februar 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ü 1911 In Vertretung
Gärtner
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Einführung ncncr Lcrnbüchcr für Erdkunde
an Mittelschule».

An die Kreis- und Stadtschulämter sowie an
die Leiter und Lehrer der Mittelschulen.

Gemäß dem Erlaß des Neichsmiuisters für
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom
24. 12. 1940 — E II ä 314/40 — (Deutsch.Wiss.Er- ^
ziehg.Volksbildg. 1941 S. 30) werden für die Mittel¬
schule« in Baden folgende Lernbücher für den Erd¬
kundeunterricht zugelassen:

„Großdeutschlaud und die Welt", Erdkuude-
buch für Mittelschulen, bearbeitet von Richard ^
Lehmann und Richard Heefchen, Band 1 und 2;
Verlag B. G. Teubuer in Leipzig und Berlin.

Die Genehmigung dieser Lernbücher ist vor¬
läufig. Die endgültige Genehmigung kann erst nach
Vorlage und Prüfung der gesamten Nnterrichts-
werke erfolgen.

Die Bücher können in Anbetracht der Dringlich¬
keit von den Schulleitern eingeführt werden; über
die Einführung ist der vorgesetzten Schnlanfsichts-
behörde unverzüglich Anzeige zu erstatten.

Andere als die in der Liste für die einzelnen
Bezirke angegebenen Bücher dürfen in den betreffen¬
den Schulen nicht benutzt werden. Ich mache den
Zchulaufsichtsbehörden die Durchführung dieser An¬
ordnung znr Pflicht.

Karlsruhe, Ken 11. Februar 1941.
Der Minister des Knltns und Unterrichts

Nr. k 2108 In Vertretung
Gärtner

Luftschutz in den Schulen und Hochschulen.

An die Leiter sämtlicher unterstellten Schulen
sowie an die Rektoren und Direktoren der Hoch- !
schulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs¬
erziehungsministers vom 30. Dezember 1940 —
k I v 372/7. 11 (100) usw. — (Deutsch.Wiss.Erziehg,
Bolksbildg. 1941 S. 34/35).

Die Schulleiter usw. weise ich darauf hiu, daß
alle Maßnahmen im Einvernehmen mit dem örtlichen
Polizeiverwalter als Luftschutzleiter zu treffen sind,
und mache auf die Wichtigkeit der Durchführung
aller Luftschutzmaßnahmen in den Schulen und
Hochschulen aufmerksam.

Karlsr u h e, den 6. Februar 1941.
Der Miuister des Kultus und Unterrichts

Nr. .^1 3W In Vertretung
Gärt n e r

Jugeuddieustpflicht.

An die Leiter der unterstellten Schulen.
Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs¬

ministers vom 14. Dezember 1940 — 15 II 2711

1? III —, Dcutfch.Wifs.Erzlehg.Bolksbildg. Seite b .
Die Schulleiter haben entsprechend zu verfahre».

Karlsruhe, den 25. Januar 1941.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. K 1393 In Vertretung
Gärtner

Beschästigungsvergütuug.

Nachstehend wird der Erlaß des Herrn Reichs-

Ministers der Finanzen vom 22. März 1939 4600—
3l72 IV zur Kenntnis gebracht. (RBB. 1939 S. 72
Nr. 3078).

Karlsruhe, deu 1. Februar 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. W9 In Vertretung
Gärtner

Beschäftigungsvergütung.

Auf Grund des Z 12 Abs. 2 und des § 16 Abs. 1
des Gesetzes über Reisekostenvergütung der Beamten
vom 15. Dezember 1933 (Neichsgefetzbl. I S. 1067»
wird das folgende bestimmt:

1. Nr. 13 Abf. 2 der Bestimmung über Vergü
tnng bei vorübergehender auswärtiger Beschäftigung
der Beamten vom 16. Dezember 1933 (RBB. S.
erhält folgende Faffuug:

„(2) Bei Dienstreisen eines Beamten, der Be¬
schäftigungstagegeld erhält, werden auf die zu
steheude Reifekosteuvergütung bei Abwesenheit von:

mehr als 6 bis 8 Stunden 0,2 des vollen Satzes,
mehr als 8 bis 12 Stunden 0,3 des vollen Satzes,
mehr als 12 Stunden .... 0,4 des vollen Satzes

des Beschäftigungstagcgeldes angerechnet."

2. In Nr. 14 der vorgenannten Abordnungs
bcstimmnngcn wird der letzte Satz gestrichen.

Die bisherige Bestimmung wird Absatz 1.
Die Bestimmung erhält folgenden neuen Ab¬

satz 2:
„(2) Die Beschäftigungsvergütung wird für die

Tage der Hin- nnd Rückreise nach Nr. 13 gekürzt.
Für die am Beschästigungsort während der übrigen
Dauer der dienstlichen Abwesenheit erwachsenen
Auslagen wird dem Beamten ein Drittel der Be¬
schäftigungsvergütung belassen".

3. Im Muster für die Neisekosteurechmmg (An¬
lage zn Nr. 38 ABzRKG.) wird der erste Absatz
hinter IV Nebenkosten geändert, so day es heißt:

-w °,S d.r ,,
g 4 Entschädigung für versetzte

Beamte



4. Diese Änderungen treten mit Wirkung vom
April 1939 in Kraft.

Berlin, den 22. März 1939.
4600 — 3472 IV
(RBB. S. 72)

Der Reichsminister der Finanzen
In Vertretung -des Staatssekretärs:

gez. Weder.

Aufnahme in die Staatliche Ingenieurschule
— Fachschule für Leichtbau, Maschinenbau und
Elektrotechnik — Konstanz zum Sommer-

semestcr 1941.
An die Direktionen der Höheren Schulen sowie

die Direktoren und Leiter der Gewerbeschulen
(Gewerbl. Berufsschulen).

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion der
Staatlichen Ingenieurschule in Konstanz wird zur
Kenntnis der beteiligten Schulleitungen gebracht
mit dem Ersuchen, den Inhalt 'den Schillern der ent¬
sprechenden Klassen bekanntzugeben.

Karlsruhe, den 5. Februar 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I) 1673 In Vertrelinig
Gärtner

Aufnahme in die Staatliche Ingenieurschule Konstanz
zum Sommer-Semester 1941.

Die Ausleseprüfung für das 1. Fachsemester der
Abteilungen Leichtbau, Maschinenbau und Elektro¬
technik finden vom Donnerstag, den 27. M ä r z,
bis einschließlich Samstag, den 29. März
1941, jeweils 8 Uhr, statt.

Der Unterricht beginnt für alle Semester am
Dienstag, den 1. April 1941, 8 Uhr.

Anmeldungen jederzeit, jedoch bis spätestens
2 5. März 1941.

Alles Nähere ist ans dem Schnlprogramm er¬
sichtlich, welches vom Sekretariat kostenlos bezogen
werden kann. Eingehende Beratung durch die
Direktion.

Konstanz, den 9. Januar 1941.
Die Direktion

gez. Schloemann
Prof. Dipl.Jng.

Meisterschule für das Herreufchuciderhandwerk
(Fachschule) iu Pforzheim

Die der Gewerbeschule I (Gewerbliche Berufs¬
schule) iu Pforzheim angegliederte Meisterschule für
das Herrenschneiderhandwerk wird von Ostern 1941
an verbunden mit der Gewerbeschule II (Gewerb¬
lichen Berufsschule) in Pforzheim geführt.

Karlsruhe, den 27. Januar 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I> 1648 In Vertretung
Gärtner

Aufhebung der Gewerbeschule (Gewerbl. Berufs¬
schule) Schiltach.

Die Gewerbeschule (Gewerbliche Berufsschule)
in Schiltach wird mit sofortiger Wirkung aufge¬
hoben.

Das bisherige Einzugsgebiet der Gewerbeschule
(Gewerblichen Berufsschule) Schiltach mit den Orten
Bergzell, Kaltbrunn, Lehengericht, Schenkenzell und
Schiltach wird dem Einzugsgebiet der Gewerbeschule
(Gewerblichen Berufsschule) Wolfach zugeteilt.

Die bisher zum Besuch der Gewerbeschule (Ge¬
werblichen Berufsschule) Schiltach verpflichteten
Schüler haben die Gewerbeschule (Gewerbliche Be¬
rufsschule) Wolfach zu besuchen.

Karlsruhe, den 5. Februar 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 1615 In Vertretnna
Gärtner

Aufhebung der Meisterschule für das deutsche Hand¬
werk — Fachschule für das Bildhauer- uud Stein-
metzhandwerk — an der Gewerbeschule III (Gewerbl.

Berufsschule) in Karlsruhe.

Die Meisterschule für das deutsche Handwerk —
Fachschule für das Bildhauer- und Steinmetzhand-
werk — an der Gewerbeschule III (Gewerblichen
Berufsschule) in Karlsrnbe ^Bekanntmachung vom
10. Juni 1939 (Amtsblatt S. 143—144)s wird mit
Wirkung vom 3. Januar 1941 aufgehoben.

Karlsruhe, den 24. Januar 1941.
Der Minister des Kultus nnd Unterrichts

Nr. Vertretnnn
Gärtner

IU.Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen

auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe von
Ernennungs- und Beförderungserlassen (RGBl. I
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Eruannt:

Zum Oberstudienrat: Studienrat Georg Weis
als Leiter der Richthofenschule — Oberschule für
Jungen, in Kenzingen.

Zu Studienräten: die Studienassessoren Elmar
Borocco au der Friedrich Luisen-Schnle, Ober¬
schule für Mädchen, in Konstanz — Dr. Johann
Flnck an der Dietrich Eckart-Schule, Oberschule für
Jungen, in Emmendingen — Albert Rünzi an
der Bodenfeeschule, Oberschule sür Jungen in Auf¬
bauform, in Meersburg — Dr. Bertold Weis am
Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe.

Zum Stildienassessor: Der wissenschaftliche Hilfs¬
arbeiter am Generallandesarchiv in Karlsruhe Dr.
Paul Zinsmaier.
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II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Znm planmäßigen außerordentlichen Professor:
der Honorarprofessor Dr. Hans Adler nnter Be¬
rufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
und Bestellung zum Direktor des Zeitungswissen¬
schaftlichen Jnstiwts der Universität Heidelberg.

Znm Honorarprofessor: Studienrat Dr. Phil.
Emil Gerstne r an der Universität Heidelberg.

Zu Stndienräten: die Studienassessoren Alfred
Bühler au der Robert Bunfen-Schnle, Ober¬
schule für Jungen, in Heidelberg — Dr. Erich Häf -
ner an der Boelckefchnle, Oberschule für Jungen in
Aufbauform, iu Lahr — Otto Schmitt an der
Richthofenfchnle, Oberschule für Juugeu, in Ken-
zingen — Dr. Karl Altmann an der Carin
Göring-Handelsfchule iu Mannheim — Zeichenlehrer
Albert Finck am Staatstechniknin in Karlsruhe.

Zu Lehrern(innen): die apl. Lehrer(innen) Lina
Benner an der Staatl. Blindenschule in Ilves¬
heim — Maria Müllerin Mannheim — Hermann
Speck in Holzhansen, Ldkr. Freibnrg.

Bernsen:
Die ordentlichen Professoren Dr. Gnstav Boch-

mer in Marburg in gleicher Diensteigenschast an
die Universität Freiburg — Dr. Eduard Wahl iu
Göttingen in gleicher Diensteigenschast an die Uni¬
versität Heidelberg.

In den Ruhestand versetzt:
Die Handarbeitshauptlehrerinnen Berta E r n st

nnd Mathilde Stürmer in Mannheim.

Versetzt in gleicher Eigcsnchaft:
Oberstudiendirektor Dr. Rudolf Metz au der

Philipp Lenard-Schule, Oberschule für Jungen, in
Heidelberg an die Erich Ludendorff-Schule, Ober¬
schule für Juugeu, in Freiburg — Hauptlehrer
Alfred Siegle in Bleichheim nach Kuhbach —
Berufsfchullehrerin Elisabeth Hartmann an
der Berufsschule in Karlsruhe an die Staatliche
Ausbildungsstätte für Hauswirtschafts- und Turn-
lehrerinnen daselbst.

Entlassen aus Ansuchen:
Hilfslehrerin Mathilde Lenz, geb. Girarde,

in Niefern — Apl. Lehrerin Praxedis Schleinzer
in Villingen.

Gestorben:
Hauptlehrer a. D. Emil Stäuble, zuletzt in

Gaienhofen, am II. Dezember 1940 — Hauptlehrer
a. D. Richard Kautz mann, znletzt in Waldangel¬
loch, am 12. Dezember 194g — Oberlehrer a. D.
Friedrich Kn eller in Ubstadt am 16. Dezember
1940 — Hauptlehrer a. D. Karl Welk in Gernsbach
am 18. Dezember 1940 — Hauptlehrer a. D. Karl
Singer, zuletzt in Hubertshofen, am 20. Dezem¬
ber 1940 — Anstaltsoberlehrer a. D. Albert
Straßer. zuletzt in Neureut, am 26. Dezember
1940 — Oberlehrer a. D. Friedrich Gomer in
Söllingen, Ldkr. Karlsruhe, am 6. Januar 1941 —
Oberlehrer Leo Le n z in Bilfingen am 6. Januar
1941 — Hauptlehrer a. D. Karl Herrmauu in
Gernsbach am 11. Januar 1941 — Oberlehrer Ed¬
mund Hilß in Sasbach, Ldkr. Emmendingen, am

14. Januar 1941 — Oberstndiendircktor Dr. Emil
Ganter an der Erich Lndendorff-Schnle, Ober¬
schule für Jungen, in Freibnrg am 19. Januar 1941
— Studienrat Albert Ezerwinski an der Ge¬
werbeschule III in Pforzheim am 20. Januar 1941
— Professor Edmund Kraus; an der Tnllaschnle,
Oberschule für Jungen, in Mannheim am 27. Ja¬
nuar 1941.

IV. Stellenausschreiben.

An ländlichen Bernfs schulen
für Knaben.

Berufsschullehrerstellcn in:
Bleib ach (mit den Schulorten Bleibach, Ober¬

winden, Untersimonswald und Obersimons¬
wald);

Hierbach (mit den Schnlorten Hierbach, Witten¬
schwand, Wolpadingen, Ibach und Schlageten).

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.

In der Dürr'schen Verlagsbuchhandlung sind
erschienen:
Schaffende Schule. Einblicke in die Geheim¬

nisse wachsender Arbeitsfreude und steigender
Leistung. Von Prof. Dr. Phil. G. A. Schneider.
Heftl der „Wege zu volkhafterErziehuug", heraus¬
gegeben von Arthur Göpfert. 80 Seiten, 15 Ab¬
bildungen, geheftet 1.80 RM.

Zur Leibeserziehung der Mädchen.
Grundsätzliches und Anregungen, bearbeitet von
einer Arbeitsgemeinschaft von Erzieherinnen im
Auftrag nnd unter Leitung des Sächsischen Mi¬
nisteriums für Volsbildnng. Heft 2 der „Wege
zu volkhafter Erziehung". 24 Seiten, geheftet
-.60 RM.

Schmuck für Fest und Alltag im Schul¬
leben. Von Erich Helbig, Heft 21 der „Bausteine
für die deutsche Erziehung", herausgegeben von
der NSDAP., Gauleitung Sachsen, Abt. Er¬
ziehung und Unterricht, 56 Seiten, 54 Abbildun¬
gen, geheftet 1.30 RM.

Heldenkampf zur See. Von Konteradmiral
Lützow, 46 Seiten,—.60 RM.

Lebensvolle S p r a ch ü b n n g e n. In Sach¬
gruppen des Alltags. Von Richard Alfchner. Der
Deutschunterricht als Wirklichkeitsnnterricht. 10.
Auflage, geheftet 4.— NM.

L. Für die Lehre r.

Fritz Frey, Heimatkuude von Heidelberg und
Umgebung. 1940. Verl. Heinrich Fahrer, Buch¬
druckerei, Heidelberg.

Das Büchlein ist für die Hand des Lehrers
geeignet.

Druck und Verlag von Malsch 6 Bogel in Karlsruhe.



Nr. 4

AmtMstt

13

de^ Vadtschm Mlnlsterlum^ deK Nultu^ und Unterrichts
Herausgegeben vom Ministerium deF Vtultu^ und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 10. März 1941

Inhalt.
Reisekostenbestimmungen für die badischen Staatsbeamten (RKBest.)

Retsekoftenbestimmungen
für die badischen Staatsbeamten (RKBest.)

(Gesetz- und Verordnungsblatt 1941 Seite 5) 1941)

1.

Mit Wirkung ab 1. Januar 1941 werden die Reisekostenbestimmungen für die badischen

Staatsbeamten an die Reichsbestimmungen angeglichen.

2.

Nachstehend werden an Stelle der Reisekostenvorschriften vom 26. März 1934 — Gesetz-

und Verordnungsblatt Seite 123 — in der am 1. Januar 1941 gültigen Fassung bekannt¬

gegeben:

Teil I: Gesetz über Reisekostenvergütung der Beamten vom 15. Dezember 1933 — Reichs¬

gesetzblatt I Seite 1067 — (RKG.),

Teil II: Durchführungsbestimmungen für die badischen Staatsbeamten,

Teil III: Ausführungsbestimmungen vom 16. Dezember 1933 zum Gesetz über Reisekosten¬

vergütung der Beamten — Reichsbesoldungsblatt Seite 192 Nr. 2262 — (AB. z. RKG.),

Teil IV: Bestimmungen über Vergütung bei vorübergehender auswärtiger Beschäftigung der

Beamten vom 16. Dezember 1933 — Reichsbesoldungsblatt Seite 200 Nr. 2264 —

(Abordnungsbestimmungen — Abordn.Best.),

Teil V: Verzeichnis der Nachbarorte vom 2. November 1937 — Reichsbesoldungsblatt Seite309

Nr. 2769 —,

Teil VI: Richtlinien des Reichsministers der Finanzen und des Reichspostministers über die

Entschädigung beim Benutzen eines eigenen — nicht auf behördliche Veranlassung

angeschafften — Kraftfahrzeugs vom 16. Dezember 1933 — Reichsbesoldungsblatt

Seite 200 Nr. 2263 — und

Teil VII: Erlaß des Reichsministers der Finanzen über die Entschädigung für Benutzung

eigener Kraftwagen auf Dienstreisen vom 19. April 1937 — Reichsbesoldungsblatt

Seite 177 Nr. 2675 —.

3.

Änderungen der Reichsbestimmungen gelten, soweit im einzelnen nichts anderes bestimmt

wird, ohne weiteres auch für das Land Baden. Eine besondere Veröffentlichung erfolgt nicht.

Karlsruhe, den 11. Februar 1941.

Der Finanz- und Wirtschaftsminister

Köhler

l .-'I
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Teil I

Gesetz über Reisekostenvergütung
der Beamten

Vom 15. Dezember 1933 (Reichsgesetzblatt I
Seite 1067).

Die Neichsregierung hat das folgende Ge¬
setz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

I. Allgemeines

si

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Dienstreisen
der Beamten. Die Reisekostenvergütung der Be¬
amten im Vorbereitungsdienst regelt der Reichs¬
minister der Finanzen.

(2) Dieses Gesetz findet auf die Soldaten
der Wehrmacht solange sinngemäß Anwendung,
bis für sie eine neue Reiseverordnung erlassen
ist. Bis dahin bleiben die mit Zustimmung des
Reichsministers der Finanzen erlassenen Son¬
derbestimmungen für die Soldaten der Wehr¬
macht in Kraft.

(4) Die Deutsche Reichsbahn, die Reichs¬
bank, die öffentlich-rechtlichen Religionsgesell¬
schaften und ihre Verbände sind ermächtigt, ent¬
sprechende Vorschriften zu erlassen.

s 2

Begriff der Dienstreise

(1) Eine Dienstreise liegt vor, wenn ein
Beamter, um bestimmte Dienstgeschäfte auszu¬
führen, auf Anordnung oder mit Ermächtigung
seines Vorgesetzten sich an einen außerhalb der
Gemeindegrenzen seines dienstlichen Wohnsitzes
oder tatsächlichen Wohnortes gelegenen Ort
(Geschäftsort) begibt, und wenn die Abwesen¬
heit sechs Stunden übersteigt.

(2) Eine Dienstreise liegt nicht vor, wenn
der Geschäftsort und die Gemeinde des dienst¬
lichen Wohnsitzes oder des tatsächlichen Wohn¬
ortes des Beamten derart benachbart sind, daß
sie nach der Verkehrsanschauung örtlich oder
wirtschaftlich zusammengehören (Nachbarorte).

Welche Orte dies sind, bestimmt der Reichs-
minister der Finanzen.

(3) Bei vorübergehender Abordnung zn
einer auswärtigen Beschäftigungsstelle (§ 12
Abs. 2) tritt an die Stelle des dienstlichen Wohn¬
sitzes oder des tatsächlichen Wohnortes der aus¬
wärtige Beschäftigungsort.

(4) Der Begriff der Dienstreise für die
Wehrmacht richtet sich nach den für sie geltenden
Vorschriften.

§ 3

Voraussetzung für Dienstreisen

Dienstreisen dürfen nur ausgeführt wer¬
den, wenn dienstliche Gründe sie notwendig
machen und der Zweck nicht ans andere Weise
erreicht werden kann.

II. Reisekostenvergütung

§4

Stufeneinteilung

Um die Beamten und die planmäßigen
Führer des Reichsarbeitsdienstes für den durch
die Dienstreise verursachten Mehraufwand zu
entschädigen, wird eine Reisekostenvergütung
nach folgender Stufeneinteilung gewährt:

Beamte
planmäßige
Führer des

Reichsarbeits'

dienstes

gehören

zur

Reise¬

mit Grundgehalt nach der Reichsbesoldungsordnung kosten¬

stufe
L .11. ü

aus den Besoldungsgruppen
—

3
— — 1 I»

1a 4 bis 9 1 bis 3 1 2 bis 4 II)

Idbis 3 10 4 bis 6 2 5 bis 7 II

4 — 7 und 8 — 8 III

5 bis 7 — — 9 IV

8 bis 12

§ 5

1V und 11 V

Begriff der Reisekostenvergütung

Die Reisekostenvergütung besteht aus Fahr¬
kostenentschädigung einschließlich Entschädigung
für Fußwegstrecken, Tagegeld, Übernachtungs¬
geld und Nebenkostenersatz.
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Fahrkostenentschädigung

§ 6

Benutzung öffentlicher, regel¬
mäßig verkehrender Beförde¬

rungsmittel

(1) Für Strecken, die mit öffentlichen, regel¬
mäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zu¬
rückgelegt find, werden die Auslagen vergütet
für das Befördern

a) der Beamten und der planmäßigen Führer
des Reichsarbeitsdienstes

höchstens in der

der Stufe I, soweit sie den Besol¬
dungsgruppenIZ3 bis 7 kl, A. 1
und ^1) 1 bis 3 angehören,

1. Wagen¬
oder .

1. Schiffs¬
klasse

der Stufe I, soweit sie den Besol¬
dungsgruppen^ 1 a, IZ 7 b, 8 und
9, /l. 2 und 3, II I und 2 sowie
^V4 angehören,

der Stufe II uud aus
der Stufe III, soweit sie Oberinspek¬

toren der Besoldungsgruppe ^4 a
sind oder den Besoldungsgruppen
^4b1, ^4b2 uuv ^ 7 ange¬
hören,

2. Wagen¬
oder

1. Schiffs¬
klasse

der Stufe III, soweit sie nicht Ober¬
inspektorender Besolduugspruppe
^4a sind oder nicht den Besol¬
dungsgruppen ^4 d 1,^, 4b 2 und
^1.7 angehören, und der Stufen
IV und V

3. Wagen¬
oder

2. Schiffs¬
klasse

b) des notwendigen persönlichen nnd dienst¬
lichen Gepäcks.

(2) Sind an einer Dienstreise Beamte ver¬
schiedener Stufen (§ 4) beteiligt, und müssen sie
auch während der Fahrt Dienstgeschäfte zusam¬
men erledigen, so können den Beamten der nie¬
drigeren Stufen mit Genehmigung der vorge¬
setzten Behörde dieselbe» Fahrkosten vergütet
werden wie den Beamten einer höheren Stufe.

(3) Schwerkriegsbeschädigten Oberschenkel¬
amputierten uud Krückenträgern können bei
Dienstreisen die Mehranslagen für das Be¬
nutzen der 2. Wagen- oder 1. Schiffsklasse er¬

stattet werden. Das gleiche gilt für Schwer¬
kranke, wenn die Benutzung dieser Klassen ärzt¬
lich als notwendig bescheinigt wird.

(4) Für Beamte und für Soldaten kann
durch die oberste Dienstbehörde im Einverneh¬
men mit dem Neichsminister der Finanzen all¬
gemein genehmigt werden, daß sie auf Dienst-
reifen, wenn sie in Uniform fahren müssen, die
2. Wagen- oder 1. Schiffsklasse benutzen dürfen,
soweit sie nicht bereits nach Abs. 1 hierzu be¬
rechtigt sind.

s 7

Benutzung anderer Beförderungs¬
mittel

Ob und inwieweit für Wegstrecken, die an¬
ders als mit öffentlichen, regelmäßig verkehren¬
den Beförderungsmitteln zurückgelegt werden,
eine Entschädigung gewährt wird, regelt der
Reichsminister der Finanzen. Für Wegstrecken,
die ein Beamter nach Erreichen des Geschäfts¬
orts in Ausübung des Dienstgeschäftes zu Fuß
zurücklegt, wird er nicht entschädigt. Ausnah¬
men bestimmt die oberste Dienstbehörde im
Einvernehmen mit dem Reichsminister der
Finanzen.

§ 8

Zu- und Abgang
Beim Zugang und Abgang zu und von den

Beförderungsmitteln werden für das Befördern
des Beamten und des zum dienstlichen und per¬
sönlichen Gebrauch bestimmten Gepäcks die not¬
wendigen Auslagen in angemessenen Grenzen
erstattet.

k. Tagegeld und übernachtungsgeld

s 9

Betrag

(1) Aus dem Tagegeld uud dem' Übernach¬
tungsgeld sind die Mehrausgabeu der Dienst¬
reise zu bestreiten. Hierzu gehören insbesondere
die Kosten der

g) Verpflegung,
b) Unterkunft nnd
c) Benutzung von öffentlichen, regelmäßig

verkehrenden Beförderungsmitteln am Ge¬
schäftsort, ausgenommen die Auslagen
für Zu- uud Abgang.
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(2) Es beträgt
A) das Tagegeld für jeden vollen Kalender¬

tag in
Stufe Ia 12,00

„ Ib 10M „ ,
II 9,00 .. ,

.. HI 7,00 ,. ,
,. IV 5,50 „ ,
„ V 4.50 ;

d) das Übernachtungsgeld in
Stufe Is 9,00 -M,

„ Ib 8,00 ., ,
„ II 6,00 „ ,
„ III 5,00 „ ,
„ IV 4,00 „ ,
„ V 3,50«,,.

(3) Beansprucht eiue Dienstreise keinen vol¬
len Kalendertag, so beträgt das Tagegeld bei
Abwesenheit von
mehr als 6 bis 8 Stunden 0,3 des vollen Satzes,
mehr als 8 bis 12 Stunden 0,5 des vollen

Satzes,
mehr als 12 Stunden den vollen Satz.
Werden an einem Tage mehrere Dienstreisen
ausgeführt, so wird jede Reise für sich berechnet.

(4) Die Sätze des Abs. 3 werden auch sür
die Tage des Antritts und der Beendigung einer
mehrtägigen Dienstreise gezahlt.

(5) Erstreckt sich eine bis zu 24 Stunden
dauernde Dienstreise auf 2 Kalendertage und
wird ein übernachten nicht erforderlich, so ist
das Tagegeld so zu berechnen, als wenn die
Dienstreise an einem Kalendertage ausgeführt
wäre, sofern sich nicht durch eine getrennte Be¬
rechnung für die einzelnen Kalendertage eine
höhere Vergütung ergibt.

(6) Bei einer Versetzungsreise erhält der
Beamte für den Tag der Ankunft am neuen
Dienstort immer ein volles Tagegeld und ein
Übernachtungsgeld. § 10 bleibt anwendbar.
Voraussetzung ist, daß der bisherige und der
neue Dienstort nicht Nachbarorte im Sinne des
5 2 Abs. 2 sind.

§ 10

Kürzung von Tage- und
Übernachtungsgeld

(1) Wird einem Beamten auf der Dienst¬
reise von Amts wegen unentgeltliche Tagesver¬

pflegung gewährt, so werden ihm 25 vom Hun¬
dert des vollen Tagegeldes belassen.

(2) Wird Unterkunft von Amts wegen un¬
entgeltlich bereitgestellt oder werden Auslagen
für das Benutzen von Schlafwagen oder Kabi¬
nen erstattet, so werden 25 vom Hundert des
Übernachtungsgeldes belassen.

(3) In besonderen Fällen kann die oberste
Dienstbehörde mit Zustimmung des Reichs¬
ministers der Finanzen von der Regelung in
Abs. 1 und 2 abweichen.

(4) Nehmen Soldaten oder Beamte der
Wehrmacht bei Dienstreisen an der Heeres- usw.
Verpflegung teil, so gelten die Sondervorschrif¬
ten der Wehrmacht.

c. Nebenkostenersatz

s 11

Begriss und Umfang der
E r st a t t n n g

Andere Aufwendungen, die der Beamte
znm Erreichen des Zwecks der Dienstreise ma¬
chen muß, werden als Nebenkosten in der nach¬
gewiesenen Höhe erstattet. Die nähere Regelung
trifft der Reichsminister der Finanzen.

III. Ermäßigte Reisekostenvergütung

§ 12

Ermäßigte Vergütung bei
längerem Aufenthalt an einem

Geschäftsort

(1) Bedingt eine Dienstreise einen Aufent¬
halt von mehr als sieben Tagen an demselben
auswärtigen Geschäftsort, so sind das Tagegeld
und das Übernachtungsgeld vom achten Tage
an nach näherer Bestimmung des Reichsmini-
sters der Finanzen zu ermäßigen. Die oberste
Dienstbehörde kann in besonderen Fällen vom
achten Tage an eine Vergütung bis zur Höhe
des vollen Tage- und Übernachtungsgeldes bis
zu weitereu 14 Tagen bewilligen nnd diese Er¬
mächtigung bis zu sieben Tagen den unmittel¬
bar nachgeordneten Behörden übertragen. Die
Frist von insgesamt 21 Tagen darf nur mit Zu
ftimmnng des Reichsministers der Finanzen
verlängert werden.
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(2) Ob und welche Vergütungen Beamte
erhalten, die vorübergehend zu einer auswär¬
tigen Beschäftigungsstelle oder zu Lehrkursen
und dergleichen abgeordnet werden, bestimmt
der Neichsminister der Finanzen.

§ 13

Bezirkstagegeld, Bezirks-
ü b e r n a ch tnn g s g e l d, Pauschver-

gütung, Aufwandsentschädigung

(1) Die oberste Dienstbehörde kann an Stelle
der Reisekosteuvergütung nach Abschnitt II er¬
mäßigte Vergütungen (Bezirkstagegeld, Bezirks¬
übernachtungsgeld, Pauschvergütung oder Auf¬
wandsentschädigung) festsetzen

1. für Dienstreisen eines Beamten,

a) dem ein Amts- oder Dienstbezirk zuge¬
wiesen ist,

b) der durch die Art seiner Dienstgeschäfte zu
häufigen Dienstreisen genötigt ist,

2. für einzelne Dienstzweige und Dienstgeschäfte,
3. für bestimmte, wiederkehrende Dienstreisen

nach demselben Ort oder in denselben Be¬
zirk.

(2) Bei auswärtigen Dienstgeschäften, die
zu den regelmäßigen Dienstaufgaben des Be¬
amten gehören, wird keine Reisekostenvergütung
nach Abschnitt II gewährt. Ob und inwieweit
eine ermäßigte Vergütung gewährt werden
kann, bestimmt die oberste Dienstbehörde.

IV. Sondervorschriften
8 14

Andere Aufwendungen außerhalb
der Dienststelle

Ist ein Beamter bei auswärtigen Dienst¬
geschäften, die nicht als Dienstreisen im Sinne
des § 2 gelten, genötigt, Beförderungsmittel zu
benutzen, fo werden die entstandenen Auslage«
in Grenzen der Bestimmungen der §§ 6 bis 8
ersetzt. Ferner können anch andere bei solchen
Dienstgeschäften entstandene nnvermeidbare
Auslagen erstattet werden.

§ 15

Vergütungen an Nichtbeamte
Nichtbeamtete Personen, die als Sachver¬

ständige oder Mitglieder von Kommissionen und
dergleichen sür den öffentlichen Dienst tätig
werden, erhalten Reisekostenvergütung nach
näherer Bestimmung des Reichsministers der
Finanzen.

§ 16

Zuschuß zum Tagegeld und Über¬
nachtungsgeld

(1) Hat eine Dienstreise nachweislich außer¬
gewöhnliche Kosten verursacht, die aus dem
Tagegeld und dem Übernachtungsgeld zu be¬
streiten waren, aber aus ihrem Gesamtbetrage
nicht gedeckt werden konnten, so bewilligt die
oberste Dienstbehörde zur Deckung der als un¬
vermeidlich anerkannten weiteren Ausgaben
einen Zuschuß.

(2) Die oberste Dienstbehörde kann die un¬
mittelbar nachgeordneten Behörden ermächtigen,
nach Abs. 1 zu Verfahren.

V. Schlußvorschristen

s 17

Erlöschen des Anspruchs
Der Anspruch auf Reisekostenvergütung er¬

lischt, wenn er nicht binnen eines Jahres nach
Beendigung der Dienstreise bei der zuständigen
Behörde geltend gemacht wird. Das gleiche gilt
für Kostenerstattungsansprüche auf Grund der
bisherigen Bestimmungen aus Dienstreisen, die
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausge¬
führt worden sind.

§ 18

Ermächtiguug zum Erlaß von Aus-
führuugsbestimmungeu und zur
abweichenden Regelung der Ver¬

gilt u u g s s ä tz e

(1) Der Reichsminister der Finanzen wird
ermächtigt, Bestimmungen zur Ausführuug und
Ergänzung dieses Gesetzes zu erlassen und im
Benehmen mit den Regierungen der Länder die
im Z 9 festgesetzten Beträge den wirtschaftlichen
Verhältnissen anzupassen. Ihm bleibt auch vor-
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behalten, Souderbestimmuugen für Auslands¬
dienstreisen der Beamten zu erlassen,

(2) Die für das Besoldungswesen zustän¬
digen obersten Landesbehörden können ergän¬
zende Ausführungsbestimmungen erlasse», die
Vergütungssätze abweichend von den Vorschrif¬
ten dieses Gesetzes regeln und für die Ange¬
hörigen der staatlichen Polizei Sonderbestim¬
mungen treffen. Die Vorschriften der Länder
dürfen nicht günstiger sein als die des Reichs;
sie dürfen jedoch ungünstiger sein, wenn es die
sachlichen Verhältnisse zulassen,

s 19

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April
l934 in Kraft. Für Dienstreisen, die vor dem
I. April 1934 angetreten und an diesem Tage
oder später beendet werden, verbleibt es bei
den bisherigen Bestimmungen.

(2) Dieses Gesetz tritt an die Stelle der
Reisekostenverordnung für die Reichsbeamten
vom 14. Oktober 1921 (Reichsgesetzblatt Seite
1345), der Reisekostenverordnung für die Be¬
amten der Reichswafserstratzenverwaltung vom
II. August 1922 (Reichsverkehrsblatt, Abt. L,
Seite 318) und der entsprechenden Ländervor¬
schriften. Nicht aufgehoben werden die Ver¬
ordnungen, die für die Beamten der Wehrmacht
zur Anpassung an die Abfindung der Soldaten
erlassen sind. Ist ans die bisherigen Gesetze und
Verordnungen in anderen Vorschriften verwie¬
sen, so treten an ihre Stelle die entsprechenden
Vorschriften dieses Gesetzes und der dazu er¬
lassenen Ausführungsbestimmungen oder die
entsprechenden Ländervorschriften.

Berlin, den 15. Dezember 1933.

Der Reichskanzler

Adolf Hitler

Der Reichsminister der Finanzen

Graf Schwerin von Krosigk

Teil Ii

Durchführungsbestimmungen
für die badischen Staatsbeamten

Aus Grund des § 18 Abs. 2 des vorstehen¬
den Gesetzes wird zu seiuer

Durchführung
für die badischen Staatsbeamten folgendes be¬
stimmt:

1. Oberste Dienstbehörde im Sinne der
Reisekostenbestimmnngen ist der Fachminister.

2. Für das Besolduugsweseu allgemein zu¬
ständige oberste Landesbehörde ist der Finanz-
minister.

3. Zu H 4: Die Minister gehören zur Reise¬
kostenstufe I 3.

4. Zu Z 6 Abs. 4, K 7 Satz 3, H 10 Abs. 3
und K 13: Zuständig ist der Fachminister im
Einvernehmen mit dem Fiuauzminister.

5. Zu K 13 Abs. 1: Zuständig ist im Falle
des Satzes 2 der Fachminister, im Falle des
Satzes 3 der Finanzminister.

Te!l in

Ausführungsbestimmungen
ZUM Gesetz über Reisekostenvergütung der Be¬

amten vom 15. Dezember 1933 (Reichsgesetz¬
blatt I Seite 1067)

Vom 16. Dezember 1933 (Reichsbesoldungsblatt
Seite 192 Nr. 2262)

Auf Grund des K 18 des Gesetzes über
Reisekostenvergütung der Beamte» vom 15. De¬
zember 1933 (Reichsgesetzblatt I Seite 1067)
werden folgende Bestimmungen zur Ausführung
dieses Gesetzes erlassen:

l. Allgemeines (HZ 1 bis 3 des Gesetzes)
Persönlicher Geltungsbereich

Nr. 1. (1) Wer Beamter im Siuue des Ge¬
setzes und der Ausführungsbestimmungen ist,
bestimmt sich uach dem Deutschen Beamtengesetz.

(2) Für Reisen, die zum Eintritt in das
Beamtenverhältnis dienstlich angeordnet wer¬
den, kann Reisekostenvergütung wie bei Dienst¬
reisen gewährt werden. Dies gilt auch für die
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Rückreise zum Wohnort nach Beendigung eines
auf Zeit oder auf Widerruf begründeten Be¬
amtenverhältnisses. Für Beamte im Vorberei¬
tungsdienst gilt Nr. 3.

(3) Oberste Dienstbehörde im Sinne des
Gesetzes ist die oberste Behörde des unmittel¬
baren Dienstherr» des Beamten (§ 2 Abs. 4
DBG.) und bei einer der staatlichen Aufsicht
unterstellten Körperschaft, Anstalt oder Stiftung
des öffentlichen Rechts die oberste Aufsichts¬
behörde (vgl. § 151 Abs. 1 DBG.).

Örtlicher Geltungsbereich

Nr. 2. (1) Das Gesetz und diese Ansfüh-
rungsbeftimmungen gelten für Dienstreisen im
Inland und im Grenzverkehr mit dem Ausland.
Zu den Dienstreisen im Grenzverkehr gehören
sämtliche eintägigen Reisen zwischen Inland
und Ausland sowie solche mehrtägigen Reiseu
der im Grenzverkehr tätigen Beamten, die nicht
über den Sitz einer ausländischen Lokalgrenz¬
behörde hinausführen.

(2) Für Auslaudsdieustreisen gilt dieselbe
Regelung, soweit nicht Sonderregelungen nach
§ 18 Abs. 1 des Gesetzes anderes bestimmen.

Beamte im Vorbereitungsdienst

Nr. 3. Beamte im Vorbereitungsdienst kön¬
nen für die Reise zum Eintritt in das Beamten¬
verhältnis und bei Reisen zu ihrer Ausbildung
Reisekostenvergütung nach Stufe V erhalten. Bei
Reisen zur Ablegung von Prüfungen und Teil¬
nahme an Unterrichtsstunden gilt Nr. 22. Wenn
die Beamten jedoch als volle Arbeitskräfte die
Tätigkeit von Beamten übernehmen sollen oder
ausüben, steht ihnen Reisekostenvergütung nach
der Besoldungsgruppe zu, in der sie beim regel¬
mäßigen Verlauf ihrer Dienstlaufbahn zuerst
planmäßig angestellt werden.

Wohn gemeinde

Nr. 4. Der Ausdruck Wohngemeinde im
Sinne dieser Ausführungsbestimmungen be¬
zeichnet die Gemeinde (Gemeindebezirk), in der
sich entweder die Dienststelle oder die Wohnung
oder die auswärtige Beschäftigungsstelle (§ 12
Abs. 2 des Gesetzes) des Beamten befindet.

Nachbarorte
Nr. 5. Nachbarorte (§ 2 Abs. 2 des Ge¬

setzes) gelten im Sinne dieser Ausführungs¬
bestimmungen als Ortseinheit.

Begriff des Geschäftsorts

Nr. 6. Geschäftsort (Ort des Dienstgeschäs-
tes) ist die Gemeinde (Gemeindebezirk), in der
das Dienstgeschäft ausgeführt wird.

Genehmigung der Dienstreise

Nr. 7. Jede Dienstreise muß im allgemeinen
vor der Ausführung von dem zuständigen Vor¬
gesetzten oder von der vorgesetzten Behörde —
in der Regel schriftlich — genehmigt werden.
Vorstände von Behörden können durch die
nächstvorgesetzte Dienstbehörde ermächtigt wer¬
den, Dienstreisen bis zu 7 Tagen ohne Geneh¬
migung auszuführen.

Sparsamkeit und Schnelligkeit
bei Dien st reisen

Nr. 8. (1) Der Beamte und die Behörde,
die den Reiseplan genehmigt, haben darauf zu
achten, daß Dienstreisen auf die zur Ausführung
des Dienstgeschäfts unbedingt notwendige Zeit
beschränkt und mit dem niedrigsten Kostenauf¬
wand durchgeführt werden. Nur in diesem
Umfange hat der Beamte Anspruch auf Reise¬
kostenvergütung. Mehrere zeitlich zusammen¬
fallende Dienstreisen in dieselbe Gegend sind
tunlichst miteinander zu verbinden.

(2) Möglichkeiten zum Erzielen von Zeit¬
ersparnis durch Benutzen von Luftverkehrs¬
mitteln sind auszunutzen, wenn die gesamten
Kosten der Dienstreise sich dadurch nicht wesent¬
lich erhöhen.

Beschränkung der T e i l n e h m e r z a h l

Nr. 9. (1) Die Zahl der an einer Dienst¬
reise teilnehmenden Beamten ist auf das un¬
umgänglich notwendige Maß zu beschränken.
Beamte, die nur mittelbar an der Erledigung
des Dienstgeschäfts beteiligt sind, dürfen zu
Dienstreisen nicht zugezogen werden. Der zu
entsendende Beamte hat sich von ihnen Weisung
einzuholen, um ihre Dienstgeschäfte mit wahr¬
nehmen zu können.

(2) Dienstreisen zur Teilnahme an Ein¬
weihungen, Dienstjubiläen, Vereinsfesten, Kon-
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grossen, Ausstellungen und dergleichen sind nur
zulässig, wenn die dienstlichen Belange amtliche
Vertretung unbedingt erfordern. Sie bedürfen
stets vor der Ausführung der Genehmigung der
vorgesetzten Dienstbehörde. Soll mehr als ein
Beamter von der Besoldungsgruppe ^2c an auf¬
wärts an der Dienstreise teilnehmen, so ist die
Genehmigung der obersten Dienstbehörde ein¬
zuholen.

(3) Für Dienstreisen zu Beerdigungen gilt
Abs. 2 mit Ausnahme des zweiten Satzes.

Antritt der Reise

Nr. 10. Dienstreisen müssen in der Regel
in den Monaten April bis September von 6 Uhr
und in den Monaten Oktober bis März von
7 Uhr an angetreten werden, wenn dadurch die
Höhe des Tagegeldes und des Übernachtungs¬
geldes beeinflußt wird oder wenn nicht beson¬
dere Umstände einen späteren Antritt recht¬
fertigen.

Rücksichtnahme ans Beförderungs¬
gelegenheiten; Reisen an Sonn¬

tagen und nachts

Nr. 11. (1) Bei Anordnung und Ausfüh¬
rung von Dienstreisen sind die zweckmäßigsten
Beförderungsgelegenheiten zu berücksichtigen.
Die Dienststellen sollen den Beginn des Dienst¬
geschäfts möglichst so festsetzen, daß auswärtige
Teilnehmer keines besonderen Reisetages be¬
dürfen.

(2) Sonn- und Feiertage sind als Liegetage
zu vermeiden. Abweichungen müssen in der
Reisekostenrechnung begründet werden. Ob der
Beamte an Sonn- und Feiertagen oder nachts
zu reisen hat, bestimmt der die Reise anord¬
nende Dienstvorgesetzte.

Weiter- und Rückreise

Nr. 12. (1) Nach beendetem Dienstgeschäft
hat der Beamte noch an demselben Tage Weiter¬
oder zurückzureisen, wenn er mit den regel¬
mäßig verkehrenden Beförderungsmitteln das
weitere Reiseziel bis 22 Uhr oder den dienst¬
lichen Wohnsitz bis 24 Uhr erreichen kann. Hat
das Dienstgeschäft oder die Hinreise nebst
Dienstgeschäft mehr als 10 Stunden beansprucht,
so darf der Beamte die Weiter- oder Rückreise
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au demselben Tage uuterlassen, wenn sie mehr
als 2 Stunden dauert und nicht dringlich ist.

(2) Die Weiter- oder Rückreise ist auch ohne
die Voraussetzungen des Abs. 1 noch an dem¬
selben Tage auszuführen, wenn dem Beamten
dies nach Lage des Falles zugemutet werden
kann.

(3) Wird die Dienstreise zum übernachten
unterbrochen, so gelten für die Weiterreise die
Bestimmungen der Nr. 10.

Reiseunterbrechung zum über¬
nachten

Nr. 13. (1) Zum übernachten darf eine
Reise nur unterbrochen werden, wenn der Ge¬
schäftsort und bei der Rückreise der dienstliche
Wohnsitz trotz vorschriftsmäßigem Antritt der
Reife mit den regelmäßigen Verkehrsverbin¬
dungen erst nach mindestens zwölsstündiger
Reisezeit erreicht werden kann. Die Unterbre¬
chung ist jedoch unzulässig, wenn dem Beamten
die Weiterreise zum Zielort nach Lage des
Falles zugemutet werden kann.

(2) Eine Schiffsreise darf, auch wenn die
Voraussetzung von Abs. 1 Satz 1 vorliegt, zum
übernachten nicht unterbrochen werden, wenn
an Bord Schlafeinrichtungen für Reisende vor¬
handen sind oder wenn durch eine Ausschiffung
die Reisedauer mangels geeigneter Verkehrs¬
verbindungen wesentlich verlängert würde.

(3) Eine Landwegreise darf zum übernach¬
ten unterbrochen werden, wenn sie 10 Stunden
gedauert hat und noch ein Reiseweg von mehr
als 2 Stunden zurückzulegen ist.

(4) Hat ein Beamter die Reise zum über¬
nachten unterbrochen, obwohl die Voraussetzun¬
gen von Abs. 1 bis 3 nicht gegeben waren, so
darf ihm ein Übernachtungsgeld nur in beson¬
deren Fällen, die in der Reisekostenrechnung zu
begründen sind, gezahlt werden.

Reiseunterbrechung durch beson¬
dere Umstände

Nr. 14. Wird der Beamte durch besondere
Umstände genötigt, eine Dienstreise zu unter¬
brechen, so hat er es der vorgesetzten Dienst¬
behörde sofort anzuzeigen. Liegt die Ursache
in der Person des Beamten, so wird für die
Zeit der Unterbrechung Reisekostenvergütung
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nur bei Krankheitsfällen gewährt, wenn dem

Beamten die Rückreise an seinen Wohnort nicht

möglich ist. Im übrigen vgl. Nr. 30 Abs. 3. Die

durch die Krankheit etwa entstehenden Kosten

für ärztliche Behandlung, Aufnahme in ein

Krankenhaus usw. gehören nicht zu den Reise¬

kosten.

Verbindung von Dienst- und

Urlaubsreisen

Nr. 15. (1) Eine Dienstreise darf mit einer

Urlaubsreife nur ausnahmsweise und nur mit

besonderer Genehmigung der vorgesetzten

Dienstbehörde verbunden werden. Ist die Ge¬

nehmigung erteilt, so wird gewährt

s) beim Anschluß des Urlaubs an eine Dienst¬

reise

Neisekostenvergütung bis zum Zeitpunkt

der Beendigung des Dienstgeschäfts; wird

der Urlaub erst von einem am dienstlichen

Rückreifeweg liegenden Ort aus angetre¬

ten, so wird die Neisekostenvergütung für

die Rückfahrt bis zur Ankunft an diesem

Ort gewährt; für die Reise dorthin gelten

die allgemeinen Bestimmungen (vgl. ins¬

besondere Nr. 12, 17 bis 19);

d) beim Anschluß einer Dienstreise an den

Urlaub

Reisekostenvergütung für die Reise vom

Urlaubsort zum Geschäftsort und von

diesem zum dienstlichen Wohnsitz unter

Anrechnung des Betrages an Fahrkosten

und Nebenkosten, den der Beamte auch

ohne das Dienstgeschäft für die Rückkehr

zum dienstlichen Wohnsitz hätte aufwenden

müssen;

c) beim Unterbrechen des Urlaubs durch eiue

Dienstreise

Neisekostenvergütung vom Urlaubsort zum

Geschäftsort uud zurück, für die Reise vom

Geschäftsort uach einem anderen Urlaubs¬

ort, jedoch nur so weit, als die Vergütung

nicht höher ist als für die Rückkehr nach

dem ersten Urlaubsort.

Bei Dienstgeschäften in seiner Wohnge¬

meinde erhält ein beurlaubter Beamter, der

seinen Urlaub durch eine Dienstreise unterbricht,

Reisekostenvergütnng für die Reise vom Ur¬

laubsort zum dienstlichen Wohnsitz und zurück,

jedoch nicht für den Aufenthalt in der Wohn¬

gemeinde (Nr. 4).

Ist der Urlaubsort zugleich Geschäflsort,

so ist nur Tage- und Übernachtungsgeld für die

Zeit der Ausführung des Dienstgeschäftes zu

zahlen.

(2) Muß einem beurlaubten Beamten aus

dienstlichen Gründen ein Teil seines Urlaubs

entzogen werden, so wird der Urlaub nicht im

Siune des Abs, 1 c unterbrochen, sondern ab¬

gebrochen, und zwar auch dann, wenn Nach¬

urlaub für später in Aussicht steht. Eine Reise¬

kostenvergütung wird nicht gewährt. Dagegen

werden etwaige Mehrauslagen, die durch das

Abbrechen des Urlaubs verursacht sind, ersetzt.

Ferner können für die Reife zum späteren Ur¬

laubsort und zurück Fahrkosten der 3. Wagen¬

klasse erstattet werden, soweit sie die Fahrkosten

zum ersten Urlaubsort und zurück nicht über¬

steigen.

(3) Verlängert ein Beamter mit Zustim

mung seiner Behörde aus persönlichen Gründen

bei einer Dienstreise seine Abwesenheit bis zu

drei Kalendertagen, so behält er den Anspruch

auf Reisekostenvergütung für die Reife zum

Geschäftsort und zurück.

II. Stufeneinteilung (H 4 des Gesetzes)

ZuweisungindieReisekostenstufen

Nr. 16. (1) Für die Zuweisung in eine der

Reisekostenstufen ist stets die Zugehörigkeit zu

einer der Besoldungsgruppen matzgebend. In

Zweifelsfällen ist die Besoldungsgruppe zu¬

grunde zu legen, nach der der Beamte seine Be¬

züge erhält.

(2) Beim übertritt in eine Besoldungs¬

gruppe mit höherem Endgrundgehalt wird

eine damit verbundene höhere Reisekostenver

gütung von dem Tage an gewährt, an dem die

Einweisung in die höhere Besoldungsgruppe

wirksam wird, bei Einweisung mit rückwirkender

Kraft jedoch erst vom Tage der Bekanntgabe an

(3) Die außerplanmäßigen Beamten zählen

zu derselben Stufe wie die Beamten der Be¬

soldungsgruppe, in der sie bei regelmäßigem

Verlauf ihrer Dienstlaufbahn zuerst planmäßig

angestellt werden. Die Dozenten und wissen¬

schaftlichen Assistenten sowie die den letzteren

gleichgestellten Beamten bei den Wissenschaft-
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lichen Hochschulen und bei den gemäß § 1 IV
Nr. 4 des Hochschullehrerbesoldungsgesetzes be¬
stimmten Anstalten gehören zur Reisekosten-
stufe II.

(4) Für die Zuweisung der im Neichsdienst
beschäftigten Landes- usw. Beamten in eine
Neisekostenstuse ist diejenige Besoldungsgruppe
der Neichsbesoldungsordnnng maßgebend, die
der Besoldungsgruppe der Landes- usw. Besol¬
dungsordnung entspricht, nach der die Beamten
ihr Grundgehalt beziehen. Entstehen hierbei
Zweifel, so entscheidet die oberste Reichsbehörde.

III. Fahrkostenentschädigung (ZK 6 bis 8 des
Gesetzes)

Begriffner Fahrkosten

Nr. 17. (1) Zu den Auslagen für das Be¬
fördern der Beamten rechnen die Ausgaben

g) für die Fahrkarte oder den Flugschein,

b) für eine Platzkarte in Schnellzügen bei Ent¬
fernungen von mehr als 100 km,

c) für das Benutzen von Schlafwagen oder
Schiffskabinen, jedoch höchsten für die
Klasse, für die die Auslagen nach § 6 Abs. 1s
des Gesetzes vergütet werden.

(2) Außerdem werden die Mehrkosten für
zuschlagpflichtige Züge erstattet, wenn es aus
dienstlichen Gründen zweckmäßig war, sie zu
benutzen, oder wenn die gesamten Kosten der
Dienstreise sich dadurch nicht erhöhen. Die
dienstlichen Gründe sind in der Reisekostenrech¬
nung anzugeben. Als dienstlicher Grund gilt
es auch, wenn ein erkrankter Beamter zur Rück¬
kehr an den dienstlichen Wohnsitz den schnellsten
Zug benutzen muß. Dienstliche Gründe und
Zweckmäßigkeit sind weder darzulegen noch zu
prüfen, wenn die Entfernungen der einzelnen
Reiseabschnitte

bei Eilzügen mehr als 50 km,

bei Schnellzügen . . . mehr als 100 km,
bei Fernschnell-(FD-)zügen mehr als 300 km

betragen.

(3) Möglichkeiten zum Erlangen von Fahr¬
preisermäßigungen (z. B. Gesellschastsfahrten,
Urlaubsrückfahrkarten, Fahrscheinhefte usw.)
sind auch bei Dienstreisen auszunutzen.

Benutzung einer anderen Klasse

Nr. 18. Führt ein Eisenbahnzug oder ein
Schiff nicht die für den Beamten nach § 6 des
Gesetzes gestattete Klasse, so muß auch eine nie¬
drigere Klasse benutzt werden. Mehrkosten für
das Benutzen einer höheren Klasse einschl. des
höheren Zuschlags dürfen vergütet werden,
wenn die gesamten Kosten der Dienstreise sich
dadurch nicht erhöhen.

Reisewegnnd Umweg

Nr. 19. (1) Fahrkosteu sind in der Regel
für den vom Beamten eingeschlagenen Reiseweg
zu erstatten. Der Beamte ist verpflichtet, den
für die Reichskafse billigsten Weg zu wählen,
der mit den bestehenden Verbindungen nach
dem Zwecke der Dienstreise und den Umständen
des einzelnen Falles benutzt werden kann und
der auch der Verkehrssitte entspricht. Die Fahr¬
kosten für einen Umweg sind zu erstatten, wenn
ans einer Strecke, die nicht die kürzeste ist, zum
Ersparen von Zeit durchgehende Züge benutzt
werden. Hat der Beamte aus anderen Grün¬
den einen Umweg gemacht, so darf er ihn nicht
berechnen.

(2) Macht ein Beamter einen Umweg, dessen
Mehrkosten nach Abs. 1 nicht erstattungsfähig
sind, so sind nur die Fahrkosten für den unmit¬
telbaren regelmäßigen Reiseweg zu ersetzen uud
auch in diesem Falle stets nur für die etwa
benutzte niedrigere Wagenklasse.

Unentgeltlich gestellte Beförde¬
rungsmittel

Nr. 20. (1) Werden unentgeltlich gestellte
Beförderungsmittel benutzt, so können notwen¬
dige Ausgaben, wie Trinkgelder und dergleichen,
in angemessenen Grenzen erstattet werden. Aus¬
gaben für eine Tätigkeit, für die der Empfänger
aus der Reichskasse entlohnt oder besoldet wird,
gelten nicht als notwendig.

(2) Lehnt der Beamte ein ihm zu Lasten
öffentlicher Kassen unentgeltlich angebotenes
Beförderungsmittel ohne ausreichenden Grund
ab, so erhält er keine Fahrkostenentschädigung.

Gepäckkosten

Nr. 21. Die Beförderungskosten für Gepäck
in der Eisenbahn, in der Kraftpost, im Flugzeug
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oder auf dem Schiff werden nur bei längeren
Dienstreisen oder bei besonderen Anlässen für
unbedingt notwendige Gegenstände erstattet. Die
Gründe für das Aufgeben des Gepäcks sind in
der Reisekostenrechnung darzulegen.

Prüsuugs-usw. Reisen

Nr. 22. (1) Bei Reisen zum Ablegen von
Prüfungen, zur Teilnahme an Unterricht und
Vorträgen zum Zwecke der Ausbildung oder
Fortbildung können die Fahrkosten für die 3.
Wagenklasse erstattet werden.

(2) Die oberste Dienstbehörde kann zum Be¬
streiten von Mehrausgaben am Prüfungsort
oder am Ort der Unterrichtserteilung neben der
festgesetzten Fahrkostenentschädigung auch Zu¬
schüsse bis zur Höhe des Tage- und übernach-
tnngsgeldes der Stufe V bewilligen.

(3) Abs. 1 und 2 können auch angewendet
werden, wenn der Unterricht usw. gleicher¬
maßen im Interesse des Beamten wie der Be¬
hörde abgehalten wird.

(4) Für die Teilnahme an Vorträgen und
fachlichen Lehrkursen aus rein dienstlichen Grün¬
den wird Reisekostenvergütung nach Abschnitt II
oder Abschnitt III des Gesetzes gewährt.

Benutzung anderer
Beförderungsmittel

Nr. 23. (1) Nicht regelmäßig verkehrende
Beförderungsmittel dürfen bei Dienstreisen be¬
nutzt werden, wenn die gesamten Kosten der
Dienstreise gegenüber den Kosten beim Benutzen
regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel sich
nicht erhöhen. In anderen Fällen ist das Be¬
nutzen nur zulässig, wenn der Zweck der Dienst¬
reise oder die Umstände des Falles dazu nöti¬

gen; ob diese Voraussetzungen gegeben sind, ent¬
scheidet die für die Genehmigung der Dienstreise
zuständige Stelle. Sie darf, wenn die Voraus¬
setzungen erfahrungsgemäß gegeben sind, ein¬
zelne Beamte allgemein oder für den besonde¬
ren Fall vor Antritt der Dienstreise zum Be¬
nutzen nicht regelmäßig verkehrender Beförde¬
rungsmittel ermächtigen. Dies wird sich vor
allem bei gemeinschaftlichen Dienstreisen meh¬
rerer Beamten empfehlen.

(2) Hat ein Beamter, obwohl die Voraus¬
setzungen von Abs. 1 nicht vorlagen, ein nicht re¬

gelmäßig verkehrendes Beförderungsmittel be¬
nutzt oder hat er eine Landwegstrecke zu Fuß
zurückgelegt, so werden ihm nicht höhere Kosten
vergütet, als beim Benutzen von öffentlichen,
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln
(§ 6 des Gesetzes).

Entschädigung von Wegstrecken

Nr. 24. Müssen bei einer Dienstreise außer¬
halb der Wohngemeinde und des Geschäftsortes
Wegstrecken von insgesamt mehr als 4 km
(vgl. Nr. 25 Abs. 3) zurückgelegt werden, so
werden gewährt

2) mit Fahrrad oder Kraftrad, das
von Amts wegen unentgeltlich
gestellt ist 5 A/,/ Stufm

b) zu Fuß oder mit eigenem Fahr- für 1 km,
rad 10

c) mit gemietetem Fuhrwerk oder gemietetem
Kraftfahrzeug die Auslagen in angemessenen
Grenzen innerhalb der ortsüblichen Kosten,
wenn dem Beamten nach Lage des Falles
nicht zugemutet werden konnte, die Weg¬
strecke zu Fuß zurückzulegen,

ä) mit eigenem Fuhrwerk eine Entschädigung
in Höhe von V3 der ortsüblichen Kosten
eines gemieteten Fuhrwerks, jedoch ohne
Berücksichtigung etwaiger Wartezeit,

e) mit eigenem, nicht auf behördliche Veranlas¬
sung angeschafftem Kraftfahrzeug, wenn die
Voraussetzungen der Nr. 23 Abs. 1 erfüllt
sind, eine Entschädigung nach den vom
Reichsminister der Finanzen im Einverneh¬
men mit dem Reichspostminister aufzustellen¬
den Richtlinien. Ist das eigene Kraftfahrzeug
auf Veranlassung der vorgesetzten Behörde
oder im überwiegenden Interesse des Dien¬
stes angeschafft worden, so setzt die oberste
Dienstbehörde die Entschädigung fest.

Feststellung der Entfernung bei
Landweg st recken

Nr. 25. (1) Für die Berechnung der Land¬
wegstrecke ist die Entfernung von Ortsmitte zu
Ortsmitte maßgebend. An die Stelle der Orts¬
mitte tritt, wenn der Anfangs- oder Endpunkt
der Landwegstrecke außerhalb einer geschlosse¬
nen Ortschaft liegt, dieser Anfangs- oder End-
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Punkt. Ergibt sich bei dieser Berechnung ein
offenbares Mißverhältnis zugunsten der errech¬
neten Landwegstrecke, so ist die Landwegstrecke,
die tatsächlich zurückzulegen war, für die Ver¬
gütung maßgebend.

(2) Landwegstrecken werden nach den An¬
gaben der amtlichen Entfernungskarten oder
Entfernungsverzeichnisse berechnet. Fehlen
diese, so treten an ihre Stelle Bescheinigungen
sachkundiger Behörden (Katasterämter, Mes¬
sungsämter — im Auslande Gesandtschaften
und Konsulate — u. dgl.).

l3) Die Landwegstrecken für Hinweg und
Rückweg werden zusammengerechnet und als¬
dann auf volle Kilometer aufgerundet.

Zu- und Abgaug

Nr. 36. (1) Unter Zugang nnd Abgang
wird das Zurücklegen des Weges in der Wohn
gemeinde oder am Geschäftsort oder Übernach-
tuugsort zu und von dem Bahnhof, dem Flug¬
hafen der Haltestelle der Kleinbahn, der Krast-
wagenlinie, dem Anlege- oder Liegeplatz des
Sk iffes usw. verstanden.

'2) Benutzt der Beamte für das Befördern
seiner Person und des Gepäcks beim Zu- und
Abgang nicht die vorhandenen öffentlichen, re¬

gelmäßig verkehrenden Beförderungsmittel so
weiden die Mehrkosten für andere Beförde¬
rungsmittel nur erstattet, wenn sie ans beson¬
deren Gründen benutzt werden mußten? diese

sind in der Reisekostenrechnung anzugeben.

IV. Tagegeld und übcrnachtungsgeld
(KH 9 und Iv des Gesetzes)

Bemessung der Reisedauer

Nr. 37. (l) Als Reisetag gilt der Kalen¬
dertag.

(2) Beim Bemessen der Gesamtdauer einer
Dienstreise, die mit öffentlichen, regelmäßig
verkehrenden Beförderungsmitteln angetreten
oder beendet wird, gilt als Antritt oder Ende
der Zeitpunkt, an dem das Beförderungsmittel
fahrplanmäßig die Abfahrtstelle des dienstlichen
Wohnsitzes oder des auswärtigen Beschäfti¬
gungsorts verläßt oder erreicht. Verspätungen
können berücksichtigt werden, wenn sie mehr als
l Stunde betragen. An Orten mit mehreren
Haltestellen gelten bei Dienstreisen im Fernver-
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kehr die Abfahrt- und Ankunftzeiten der Haupt¬
stelle. Als Haupthaltestellen gelten in Berlin die
Kopfbahnhöfe und der Bahnhof Friedrichstraße,
in Wien die Kopfbahnhöfe uud der Bahnhof
Wien Großmarkthalle, in der Hansestadt Ham¬
burg die Haltestellen Hamburg Hauptbahuhos,
Hamburg-Altona, Hamburg-Harburg und Ham-
bnrg-Bergedors, in Bremen die Haltestellen
Bremen Hanptbahnhos, Bremen-Burg-Lesum,
Bremen-Vegesack und Bremen-Sebaldsbrück.

(3) Bei Dienstreisen, die anders als mit öf¬
fentlichen, regelmäßig verkehrenden Besörde-
ruugsmitteln ausgeführt werden, ist für den An¬
tritt oder die Beendigung der Zeitpunkt maß¬
gebend, an dem der Beamte die Wohnung, den
Dienstraum usw. verläßt oder wieder betritt.
Bei gemeiuschastlichen Reisen mehrerer Beam¬
ter mit Kraft- oder anderen Fahrzeugen be¬
ginnt jedoch die Dienstreise mit dem Zugang des
letzten am Abreiseort wohnenden Teilnehmers
uud endet mit dem Abgang des ersten Teilneh¬
mers bei der Rückkehr.

Ii b e r n a ch t n n g s g e l d

Nr. 38. (1) Ubernachtnngsgeld wird für
das übernachten außerhalb der Wohngemeinde
gewährt.

(2) Überuachtuugsgeld wird, auch wenn
Unterkunft nicht in Anspruch genommen wird,
für Nächte gewährt, die der Beamte zur Reise
verwendet, wenn die Hinreise vor 3 Uhr ange¬
treten oder die Rückreise nach 2 Uhr beendet
wird. Es wird nicht gewährt, wenn die Nacht¬
reise der Vornahme von nächtlichen Dienst¬
geschäften dient, es sei denn, daß Unterkunft
in Anspruch genommen werden mußte.

(3) Außer den Schlafwagenkosten ist Nber-
nachtnngsgeld in voller Höhe zu gewähren,
wenn der Beamte an dem Geschäftsort wegen
der frühen Ankunft oder des späten Abgangs
des Nachtzuges gezwungen war, eine Unterkunft
für die Nacht zu nehmen oder noch beizube¬
halten.

V. Nebenkostenersatz (H 11 des Gesetzes)

Begriff der Nebenkosten

Nr. 39. Auslagen des Beamten für das
Befördern von Akten, Karten, Geräten usw.,
deren er zur Erledigung des Dienstgeschästes be^
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darf, werden besonders erstattet. Unter die Ne¬
benkosten fallen anch andere notwendige Aus¬
gaben, wie z. B. für dienstlich notwendiges Be¬
nutzen nicht regelmäßig verkehrender Beförde¬
rungsmittel am Geschäftsort, für Gepäckaufbe¬
wahrung, für Eintrittsgeld zum Besuch von
Ausstellungen, für Teilnehmerkarten zu Tagun¬
gen und Versammlungen, wenn der Besuch oder
die Teilnahme dienstlich angeordnet war, für
Paßgebühren, für Post-, Telegramm- und Fern¬
sprechgebühren, die dem Beamten durch die
Ausführung des Dienstgeschäfts erwachsen sind.
Dagegen gehören >,Ersatz für Kleider- uud
Kofferabnntzung, Kurtaxe, Auslagen für Reise-
ausstattuug, Reife- und Neisegepäckversicherung,
Zimmerbestellung, Kleiderablagen, Ankauf von
Tageszeitungen, Trinkgelder ufw. nicht zu den
Nebenkosten.

VI. Ermäßigte Vergütungen bei längerem
Aufenthalt an einem Geschäftsort

(H 13 des Gesetzes)

D i e n st r e i s e

Nr. 30. (1) Ist ein Beamter während einer
Dienstreise mehr als 7 Tage an demselben
Geschäftsort tätig, so sind vom achten Tage
an dieselben Vergütungen zu zahlen, die bei
Abordnung zu einer auswärtigen Beschäfti¬
gungsstelle (Nr. 31) vom achten Tage an zu ge¬
währen sind. Reisetage scheiden bei dieser Zeit-
b'erechnnng aus. Hierfür wird der Beamte wie
bei einer Dienstreise abgefunden. Die im
§ 12 Abs. 1 des Gesetzes enthaltene Befugnis
der obersten Dienstbehörde oder der von ihr
ermächtigten Behörde zum Bewilligen einer
Vergütung bis zur Höhe des vollen Tage-
nnd übernachtuugsgeldes bis zu weiteren
14 Tagen bleibt unberührt.

(2) Wird der Aufenthalt an einem auswär¬
tigen Geschäftsort durch mehrtägige Dienstrei¬
sen nach anderen Orten unterbrochen, so ver¬
längern sich die Fristeu vou insgesamt 21 Tagen
um die Dauer der Abwesenheit vom früheren
Geschäftsort.

(3) Die Vorschrift im Abs. 1 gilt auch bei
Erkrankung eines Beamten während der Dienst¬
reise; vgl. Nr. 14.

Abordnung

Nr. 31. Ob und welche Vergütungen Be¬
amte erhalten, die vorübergehend zu einer aus¬
wärtigen Beschäftigungsstelle (Nr. 4) oder zn
Lehrgängen und dergleichen abgeordnet wer¬
den, wird besonders geregelt.

Vkl. Bezirkstagegeld, Bezirksübernachtungsgeld,
Pauschvergütung und Aufwandsentschädigung

(S 13 des Gesetzes)

Beamte mit Dien st bezirk, Bezirks¬
reise

Nr. 33. (1) Beamte mit Amts- oder Dienst¬
bezirk im Sinne des Z 13 Abs. 1 Ziffer 1 s des
Gesetzes sind solche Beamte, deren dienstliche
Befugnisse ober Obliegenheiten sich auf einen
abgegrenzten Bezirk erstrecken und die in diesem
Bezirk im Zusammenhang mit ihrer dienstlichen
Tätigkeit häufig Dienstreisen ausführen. Solche
Dienstreisen werden als Bezirksreisen be¬
zeichnet. Welche Beamte als Beamte mit Amts¬
oder Dienstbezirk anzusehen sind, bestimmt die
oberste Dienstbehörde.

(2) Beamte mit Amts- oder Dienstbezirk

erhalten bei Bezirksreisen Bezirkstagegeld und
Bezirksübernachtungsgeld. Es beträgt

s) das Bezirkstagegeld für jeden vollen Kalen¬
dertag 0,8 des Tagegeldes nach § 9 Abs. 2 g
des Gesetzes,

d) das Bezirksübernachtungsgeld 0,8 des ttber-
nachtnngsgeldes nach Z 9 Abs. 2d des Ge¬
setzes.

(3) Beansprucht eine Bezirksreise keinen
vollen Kalendertag, so beträgt das Bezirkstage¬
geld bei Abwesenheit von

mehr als 6 bis 3 Stunden 0.3 des Treldes
mehr als 8 bis 12 Stunden 0 ,5 nach § 9 Abs 2 a
mehr als 12 Stunden 0,7 ^ Gesetzes.

Werden au einem Tage mehrere Bezirksreisen
ausgeführt, so wird jede Reise für sich berechnet.

(4) Die Sätze des Abs. 3 werden auch für
die Tage des Antritts und der Beendigung
einer mehrtägigen Bezirksreise gezahlt.

(5) Erstreckt sich eine bis zu 24 Stunden
dauernde Bezirksreise auf 2 Kalendertage und
wird ein übernachten nicht erforderlich, so ist
das Bezirkstagegeld so zu berechnen, als wenn
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die Reise an einem Kalendertag ausgeführt

wäre, sofern sich nicht durch eine getrennte Be¬

rechnung für die einzelnen Kalendertage eine

höhere Vergütung ergibt.

(6) Fahr- und Nebenkosten 6, 7, 8 und

11 des Gesetzes) werden neben dem Bezirks¬

tagegeld erstattet.

(7) Das Bezirkstagegeld und das Bezirks¬

übernachtungsgeld werden mit 25 vom Hun¬

dert belassen, wenn von Amts wegen unentgelt¬

liche Tagesverpflegung gewährt und Unter¬

kunft gestellt oder Auslagen für Benutzen von

Schlafwagen oder Kabinen erstattet werden

(§ 10 Abs. 1 und 2 des Gesetzes).

(8) Das Bezirkstagegeld und das Bezirks-

übernachtuugsgeld sind bei Bezirksreisen ohne

Rücksicht auf die Zahl der Reisen zu gewähren.

(9) Wenn gleichartige Dienstreisen regel¬

mäßig im Monat wenigstens viermal nach dem¬

selben Ort auszuführen sind, so können die Be¬

amten gleichfalls Bezirkstagegeld und Bezirks¬

übernachtungsgeld erhalten.

Pauschvergütung, Aufwands¬

entschädigung

Nr. 33. (1) Wenn ein Beamter regelmäßig

täglich oder in kurzen Abständen an bestimmten

Orten oder zur Verrichtung von Dienstleistun¬

gen während der Reise (z.B. im Bahnpostbeglei-

tungsdienst) oder zum Erledigen von Arbeiten

oder Amtshandlungen im Außendienst inner¬

halb eines bestimmten Bezirks tätig ist, so kann

ihm von der obersten Dienstbehörde eine er¬

mäßigte Entschädigung in Form von Pausch¬

vergütung oder Aufwandsentschädigung bewil¬

ligt werden. Die oberste Dienstbehörde kann

Höchstsätze bestimmen, bis zu denen die nach¬

geordneten Behörden ermächtigt werden, an

Beamte bestimmter Dienstzweige eine monat¬

liche Pauschvergütung oder Aufwandsentschädi¬

gung zu bewilligen.

(2) Die Entschädigungen sind nach Tages¬

oder Stuudeusätzen zu berechnen. Es erscheint

zweckmäßig, bei einer im allgemeinen gleich¬

bleibenden Abwesenheitszeit einen Tagesdurch¬

schnittsatz und bei einer unregelmäßigen Ab¬

wesenheitszeit einen Stundensatz entsprechend

Nr. 32 Abs. 3 zu ermitteln und der Berechnung
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zugrunde zu legen. Für die Höhe der Tages¬

oder Stundensätze soll der notwendige Mehr¬

aufwand, der dem Beamten bei seiner auswär¬

tigen Tätigkeit entsteht, maßgebend sein. Die

Entschädigung darf jedoch den Betrag nicht

übersteigen, der sich nach Nr. 32 ergeben würde.

Die Angemessenheit der bewilligten Entschädi¬

gungen ist von Zeit zu Zeit nachzuprüfen.

(3) Fahr- und Nebenkosten (§Z 6, 7, 8 und

11 des Gesetzes) können besonders erstattet wer¬

den. Wenn diese Ausgaben regelmäßig entstehen

und in ihrer Höhe annähernd gleichbleiben,

können sie der Entschädigung nach Abs. 1 hinzu¬

gerechnet werden.

(4) Werden Beamte, die eine Entschädigung

nach Abs. 1 beziehen, bei Urlaub oder anderer

Behinderung länger als 3 Tage vertreten, so

bestimmt die zuständige Behörde, ob der Betrag

zu kürzen und der Stellvertreter aus dem Kür-

zuugsbetrage zu entschädigen ist.

(5) Die weiteren Bestimmungen hierzu er¬

läßt die oberste Dienstbehörde.

VIII. Andere Aufwendungen außerhalb der

Dienststelle (8 14 des Gesetzes)

Dienstgänge

Nr. 34. (1) Eine Dienstreise liegt nicht vor,

wenn ein Beamter aus dienstlichem Anlaß oder

in Ausübung seines regelmäßigen Dienstes

Wegstrecken innerhalb des Bezirks der Wohn¬

gemeinde oder nach außerhalb der Gemeinde¬

grenzen gelegenen Anstalten, Anlagen usw., die

zu der Wohngemeinde gehören, zurücklegt. Dies

sind Dienstgänge, für die nur die Auslagen nach

§ 14 des Gesetzes erstattet werden.

(2) Benutzt der Beamte bei Dienstgängen

mit Zustimmung der vorgesetzten Behörde zur

Beschleunigung ein Beförderungsmittel, so

werden ihm die notwendigen Auslagen ersetzt,

wenn er nicht bereits anderweit entschädigt

wird. Nr. 33 gilt entsprechend.

(3) Das Zurücklegen von Wegstrecken zwi¬

schen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte

des Beamten ist weder eine Dienstreise noch ein

Dienstgang. § 14 des Gesetzes ist nicht anzu¬

wenden.
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lX. Vergütungen an Nichtbeamte
(H 15 des Gesetzes)

Nichtbeamte

Nr. 35. Nichtbeamte erhalten Reisekosten¬
vergütung bis zu den Sätzen der Stufe II für
Beamte. In besonderen Fällen kann die oberste
Dienstbehörde Vergütung nach Stufe I gewäh¬
ren. Die Höhe der Vergütung ist vor Antritt der
Reise bekanntzugeben. Muß der Nichtbeamte
(z. B. Sachverständige) nicht nur für Mehrauf¬
wand, der durch die Abwesenheit vom Wohnort
entsteht, sondern auch für seine Leistung, für ent¬
gangenen Verdienst, für notwendige Stellver¬
tretungen und dergleichen durch besonderes Ent¬
gelt entschädigt werden, so dürfen die Entschä¬
digungen in eine Pauschvergütung zusammen¬
gefaßt werden, sofern sich die Gesamtausgaben
dadurch nicht erhöhen.

X. Zuschuß zum Tagegeld und Übernachtungs¬
geld (S 16 des Gesetzes)

Zulässigkeit und Höhe des
Zuschusses

Nr. 36. Zuschüsse dürfen nur in Einzel¬
fällen bewilligt werden; Tagegeld und Übernach¬
tungsgeld allgemein zu erhöhen, ist unzulässig.
Das Tagegeld und das Übernachtungsgeld
bilden eine sich gegenseitig ergänzende Ent-
schädignng zum Bestreiten des Mehraufwands
bei Dienstreisen. Ein Zuschuß kann nur ge¬
währt werden, wenn der für eine Dienstreise
zustehende Gesamtbetrag an Tagegeld und
übernachtungsgeld die notwendigen Ausgaben
nach Z 9 des Gesetzes nicht gedeckt hat.

XI. Zahlungsvorschristen

Vorschüsse

Nr. 37. (1) Der Beamte, der eine Dienst¬
reise auszuführen hat, kann auf seinen Antrag
auf die voraussichtlich zustehende Reisekosten-
Vergütung einen Abschlag erhalten. Bei länge¬
rer Dienstreise ist der Abschlag jeweils für höch¬
stens 4 Wochen auszuzahlen.

(2) Ist ein Abschlag gewährt, so sind der
Betrag und die Kasse, die gezahlt hat, in der
Neisekostenrechnung anzugeben.

R e i s e k o st e n r e ch n u n g

Nr. 38. (1) Die Neisekostenvergütung wird
ans Grund einer Reisekostenrechnung gezahlt,
die, soweit die oberste Dienstbehörde nichts an¬
deres bestimmt, nach dem anliegenden Muster *)
aufzustellen ist. In ihr sind u. a. auch die Zeiten
des Beginns und des Abschlusses der eigent¬
lichen dienstlichen Tätigkeit anzugeben. Der an¬
fordernde Beamte hat die Reisekostenrechnung
zu unterzeichnen. Er ist für die Nichtigkeit der
Angaben in der Reisekostenrechnung verant¬
wortlich.

(2) Für den Nachweis von Ausgaben ge¬
nügt in der Regel die pflichtmäßige Versiche¬
rung des Beamten in der Reisekostenrechnung.
Die rechnungprüfende Stelle ist jedoch berech¬
tigt, sich die Ausgaben im einzelnen erläutern
und begründen zu lassen und Belege zu fordern.

(3) Die zuständige Stelle hat die sachliche
Richtigkeit der Reisekostenrechnung zu prüfen
und zu bescheinigen. Sie erkennt damit an, daß
die Dienstreise notwendig und die Art der Aus¬
führung und die Dauer für das Erledigen des
Dienstgeschäfts angemessen waren.

Abrechnungsstelle

Nr. 39. Die Reisekostenvergütung ist von
der Behörde auszuzahlen und zu buchen, die
den Auftrag zur Dienstreise erteilt hat, im
Zweifelsfalle von der Behörde, der der Beamte
angehört. Bei Versetzung oder Abordnung ist
die Behörde zuständig, zu der der Beamte ver¬
setzt oder abgeordnet wird, bei Abordnung auch
für die Kosten der Rückreise. Ausnahmen be-
stimmt die oberste Dienstbehörde.

XII. Schlußvorschristen
Inkrafttreten

Nr. 40. Diese Ausführungsbestimmungen
treten mit dem 1. April 1934 in Kraft. Für
Dienstreisen, die vor dem 1. April 1934 ange¬
treten und an diesem Tage oder später beendet
werden, verbleibt es bei den bisherigen Be¬
stimmungen.

Berlin, den 16. Dezember 1933.

Der Reichsminister der Finanzen
Graf Schwerin von Krosigk

5) Muster der Reiselostenrechnung siehe Anlage 1
(Seite 35/36).

Übersicht über die Höhe der Tage- und Nvernach-
tungsgelder siehe Anlage 2 (Seite 37).
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Teil iv

Bestimmungen über Vergütung
bei vorübergehender auswärtiger

Beschäftigung der Beamten
Vorn 16. Dezember 1933 (Neichsbesoldungsblatt

Seite 200 Nr. 2264)

Auf Grund des § 12 Abs. 2 des Gesetzes
über Reisekostenvergütnng der Beamten vom
15. Dezember 1933 (Reichsgesetzblatt I Seite 1067)
und der Nr. 31 der Ausstthrnngsbestimmungen
des Reichsministers der Finanzen zn Äiesem
Gesetz vom 16. Dezember 1933 (Neichsbesol¬
dungsblatt Nr. 2262) wird folgendes bestimmt:

Begriff der vorübergehenden
auswärtigen Beschäftigung

Nr. 1. (1) Eine vorübergehende Beschäf¬
tigung bei einer auswärtigen Beschästignngs
stelle ist jede Abordnung eines Beamten zur
vorübergehenden Tätigkeit bei einer bestimmten,
außerhalb des dienstlichen Wohnsitzes des Be¬
amten gelegenen Stelle, insbesondere Abord¬
nung zu Lehrknrsen, Stellvertretungen, Ans-
hilfsleistnngen usw. Ob eine derartige Aus¬
wärtsbeschäftigung vorliegt, entscheidet im
Zweifelsfalle die vorgesetzte Behörde des Be¬
amten.

(2) Bei einer Abordnung zu Lehrkursen
und dergleichen, die nicht bei bestimmten Dienst¬
stellen stattfinden, kann die oberste Dienst¬
behörde eine abweichende Regelung treffen.

(3) Ist der auswärtige Befchäftiguugsort
zugleich tatsächlicher Wohnort des Beamten, so
liegt eine auswärtige Beschäftigung im Sinne
dieser Vorschriften nicht vor.

Beschäftigungsvergütung

Nr. Z. (1) Ein Beamter erhält für die er¬
sten 7 Tage der auswärtigen Beschäftigung eine
Vergütung bis zur Höhe der Tage- und Über¬
nachtungsgelder für Dienstreisen (Beschäfti¬
gungsreisegeld). Vom achten Tage an ist ihm
eine Vergütung in der in Abs. 4 festgesetzten
Höhe zu zahlen (Beschäftigungstagegeld). Die
oberste Dienstbehörde oder die von ihr ermäch¬
tigte Behörde kann niedrigere Beträge für das
Beschäftigungstagegeld festsetzen.

(2) Die oberste Dienstbehörde kann in be¬
sonderen Fällen Beschäftigungsreisegeld bis zu
weiteren 14 Tagen bewilligen und diese Er¬
mächtigung bis zu 7 Tagen Ken unmittelbar
nachgeordneten Behörden übertragen.

(3) Für die Hinreise und Rückreise erhält
der Beamte Tage- und Übernachtungsgeld wie
bei einer Dienstreise. Bei der Zeitberechnung
für die Beschästignngsvergütnng scheiden die
Reisetage aus. Wird der Beschäftigungsort ge¬
wechselt, so beginnen die Fristen nach Abs. 1
und 2 für den weiteren Beschäftigungsort von
neuem, es sei denn, daß der Beamte an den
früheren Beschäftigungsort zurückkehrt. Hat der
Beamte eine mehrtägige Dienstreise auszufüh¬
ren oder wird er nach einem anderen Orte für
mehrere Tage abgeordnet oder wird er für
mehr als einen Tag beurlaubt, so können die
Fristen nach Abs. 1 und 2 um die Dauer der
Abwesenheit verlängert werden.

(4) Das Beschäftigungstagegeld beträgt:

in
Stufe

a,) für verheira¬
tete Beamte mit
eigenemHaus¬

stand

K) für verheiratete
Beamte ohne eine-
neu Hausstand «nd
tür »nverhsir ttete
B ainte mit eige¬
nem Hausstand

v> für unverhei¬
ratete Beamte
ohne eiaenen
Hausstand

I s- ?- 4.-
II 8,- 6- !Z,50
III 5,- 3,-
IV 6- 4,- 2,50
V 5- 3- 2,—

(5) Neben Beschäftigungstagegeld ist kein
Übernachtungsgeld zu zahle». Wird Unter¬
kunft von Amts wegen unentgeltlich bereitge¬
stellt, so wird das Beschäftigungstagegeld
(Abs. 4) um 25 vom Hundert gekürzt.

(6) Die Bewilligung eines Zuschusses nach
K 16 des Gesetzes ist zu der Beschästigungsver-
gütung unzulässig.

Tägliche Rückkehr zum Wohnort

Nr. 3. (1) Ein Beamter, der täglich vom
Beschäftigungsort zum dienstlichen Wohnsitz
oder tatsächlichen Wohnort zurückfährt, erhält
statt der Vergütuug nach Nr. 2 die Auslagen
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für die Fahrkarte (Monats- oder Wochenkarte)
der bei Dienstreisen zulässigen Wagenklasse und
einen Zuschuß bis zum Höchstbetrage von täg¬
lich 1 M?, als verheirateter bis zum Höchstbe-
trage von 1,50 M?. Der Zuschuß ist ihm in der
Regel nur zu gewähren, wenn er länger als
2 Stunden über die allgemein festgesetzte Mi'i-

^ destarbeitszeit der Beamten hinaus vom Wohn¬
ort abwesend ist. Beim Nachtdienst kann der
Zuschuß für die Dienstschicht gewährt werden.

(2) Beim Bemessen des Zuschusses ist zu be¬
rücksichtigen, inwieweit der Beamte durch seine
auswärtige Beschäftigung verhindert ist, die
Mahlzeiten zu Hause einzunehmen, bei einem
unverheirateten Beamten auch, ob er au seinem
bisherigen dienstlichen Wohnsitz oder tatsäch¬
lichen Wohnort einen eigenen Hausstand hat
oder nicht. Für die Tage, an denen der Beamte
am Beschäftigungsort nicht tätig ist, sondern
an seinem bisherigen dienstlichen Wohnsitz oder
tatsächlichen Wohnort verbleibt, ist der Zuschuß
nicht zu zahlen. Fahrkosten und Zuschuß zu¬
sammen dürfen den Betrag nicht übersteigen,
der als Beschäftigungstagegeld zu zahlen wäre,
wenn der Beamte au dem Beschäftigungsort
verbliebe.

(3) Diese Vorschrift gilt auch für einen Be¬
amten, dem nach pflichtmäßigem Ermessen der
Behörde billigerweise die tägliche Fahrt vom
Beschäftigungsort zum Wohnort zugemutet
werden kann. Auf höhere Vergütungen hat er
keinen Anspruch.

Zulage für Bade- und Kurorte

Nr. 4. Den nach besonders teuren Bade-
und Kurorten vorübergehend abgeordneten Be¬
amten kann von der obersten Dienstbehörde
während der Hauptverkehrszeit (in der Regel
vom 1. Juni bis 30. September) ein Zuschuß
bis zu 3 täglich gewährt werden, wenn das
Beschäftigungstagegeld nachweislich zur Deckung
der unbedingt notwendigen Mehrausgaben nicht
ausreicht. Hierbei fiud die Teueruugsverhält
nisse an dem Orte sorgfältig zu prüfen. Beim
Bemessen des Zuschusses sind häusliche Erspar
nisse des Beamten in angemessenem Umsang
anzurechnen.

U mzugsauord n u n g

Nr. 5. Wenn die auswärtige Beschäfti¬
gung voraussichtlich zur Übernahme in eine
Planstelle am Beschäftigungsort führt oder
wenn sie voraussichtlich von so langer Dauer
ist, daß die gesamte Beschäftigungsvergütung
die Entschädigung für einen Umzug und Rück-
nmzng übersteigen würde, soll der Umzug des
Beamten an den Beschäftigungsort alsbald an¬
geordnet werden. Bei einem unverheirateten
Beamten ohne eigenen Hausstand wird dies in
der Regel der Fall sein. Für ihn wird daher
der Umzug au den Beschästiguugsort meistens
zugleich mit dem Beschäftigungsauftrag ange¬
ordnet werden können, wenn eine dreimonatige
Dauer der auswärtigen Beschäftigung anzuneh¬
men ist. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung
der obersten Dienstbehörde zulässig.

Beamte im Vorbereitungsdienst

Nr. 6. (1) Ein Beamter im Vorbereitungs¬
dienst erhält Beschäftigungsvergütung nach
Nr. 2 nur, wenn er als volle Arbeitskraft die
Tätigkeit eines Beamten übernehmen soll oder
ausübt. In diesen Fällen steht ihm Beschäfti-
gungsvergütung nach der Befolduugsgruppe zu,
in der er beim regelmäßigen Verlaus seiner
Dienstlaufbahn zuerst planmäßig angestellt
wird.

(2) Sind die Voraussetzungen von Abs. 1
Satz 1 nicht gegeben, kann verheirateten Beam¬
ten im Vorbereitungsdienst bei dienstlich an¬
geordneter Ausbildungstätigkeit außerhalb des
ständigen Wohnsitzes, die eine getrennte Haus¬
haltsführung bedingt, Beschäftigungsvergütung
bis zur Höhe der vollen Sätze der Stufe V ge¬
währt werden.

Begriff verheirateter Beamter

Nr. 7. Dem verheirateten Beamten wird
der unverheiratete Beamte gleichgestellt, der im
eigenen Hausstand aus gesetzlicher oder sitt¬
licher Verpflichtung Verwandten bis zum 4.
Grade, Verschwägerten bis zum 2. Grade, Adap¬
tiv- oder Pflegekinder», Adaptiv- oder Pflege¬
eltern oder unehelichen Kindern Wohnung und
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Unterhalt gewährt. Dabei bestimmt sich der
Grad der Verwandtschaft nach der Zahl der sie
vermittelnden Geburten und der Grad der
Schwägerschaft nach dem Grade der sie ver¬
mittelnden Verwandtschaft (§§ 1589, 1590
BGB.).

Begriff des eigenen Hausstandes

Nr. 8. Eigener Hausstand ist anzunehmen,
wenn der Beamte eine Wohnung mit eigener
oder selbstbeschaffter Geräteausftattuug und
Kochgelegenheit besitzt (nicht etwa in einem
möblierten Zimmer wohnt), in seiner Wohnung
die zum Lebensunterhalt notwendigen Speisen
(wenigstens eine Hauptmahlzeit) durch einen
Haushaltsgehilfen (auch Familienangehörigen)
für eigene Rechnung herstellen läßt, uud wenn
er für dessen Beköstigung auch während seiner
Abwesenheit ganz oder doch überwiegend auf¬
zukommen hat.

Verbleiben am bisherigen Wohn¬
ort trotz Versetzung

Nr. 9. Ein Beamter, der an einen anderen
Ort als den tatsächlichen Wohnort versetzt wor¬
den ist, aber am bisherigen dienstlichen Wohn¬
sitz weiterbeschäftigt wird, auch den Umzug nach
dem neuen Versetzungsort nicht ausführt, er¬
hält keine Beschäftigungsvergütung.

Wohnen außerhalb des Sitzes der
Behörde

Nr. 10. Ein Beamter, der aus persönlichen
Gründen die Genehmigung zum Wohne» außer¬
halb des Sitzes seiner Behörde erhalten hat,
erhält für die Tätigkeit bei dieser Behörde keine
Beschäftigungsvergütnng.

Vorzeitige Beendigung der aus¬
wärtigen Beschäftigung

Nr. 11. Wird die auswärtige Beschäftigung
eines Beamten ans dienstlichen Gründen vor¬
zeitig beendet, so können ihm die notwendigen
baren Auslagen für Lösen des Wohnungsmiet¬
verhältnisses am Beschäftigungsort erstattet
werden, soweit er sich für keine längere Zeit
geHunden hatte, als es zweckentsprechend war.

Beschäftigung an einem dritten
Ort

Nr. 12. Wird ein Beamter von seinem Be¬
schäftigungsort zur vorübergeheudeu Dienst¬
leistung an einen anderen (dritten) Ort abge¬
ordnet, so erhält er neben der Beschäftigungs¬
vergütnng für dieseu Ort die baren Auslagen
für die Wohnung am ersten Beschäftigungsort,
wenn es nötig war, sie beizubehalten.

Dienstreisen bei auswärtiger
Beschäftigung

Nr. 13. (1) Bei Dienstreisen eines Beamten,
der Beschäftigungsreisegeld erhält, fällt diese
Vergütung für die Tage der Dienstreise ganz
fort, jedoch nur für Tage, für die volles Tage¬
geld oder volles Bezirkstagegeld gewährt wird.
Die notwendigen baren Auslagen für das Bei¬
behalten der Wohnung am Befchäftignngsort
werden erstattet.

(2) Bei Dienstreisen eines Beamten, der
Beschäftigungstagegeld erhält, werden auf die
zustehende Reisekostenvergütung bei Abwesen¬
heit von:
mehr als 6 bis 8 Stnnden 0,2 des vollen Satzes,

mehr als 8 bis 12 Stunden 0,3 des vollen Satzes,
mehr als 12 Stunden 0,4 des vollen Satzes

des Beschäftigungstagegeldes angerechnet.

Dienstreisen zum dienstlichen
Wohnsitz

Nr. 14. (1) Hat eiu zu vorübergehender aus¬
wärtiger Beschäftigung abgeordneter Beamter
seine bisherige Wohnung am dienstlichen Wohn¬
sitz oder tatsächlichen Wohnort beibehalten und
hat er eine Dienstreise vom auswärtigen Be¬
schäftigungsort nach seinem dienstlichen Wohn¬
sitz oder tatsächlichen Wohnort auszuführen, so
erhält er Neifekostenvergütung für die Dauer
der Hin- und Rückreise, jedoch nicht auch für
den Aufenthalt am dienstlichen Wohnsitz oder
tatsächlichen Wohnort.

(2) Die Beschäftigungsvergütung wird für
die Tage der Hin- und Rückreise nach Nr. 13 ge¬
kürzt. Für die am Beschäftigungsart während
der übrigen Dauer der dienstlichen Abwesenheit
erwachsenen Auslagen wird dem Beamten ein
Drittel der Beschästignngsvergütung belassen.
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Urlaub

Nr. 15. Dem Beamten sind während eines
Urlaubs zu gewähren

g) für die ersten drei Tage das Beschäftigungs¬
tagegeld,

b) für die weitere Urlaubszeit die tatsächlichen
Auslagen für die Wohnung am Beschäfti¬
gungsort bis zur Höhe des Beschäftigungs¬
tagegeldes.

Als Urlaubstage gelten auch die unmittel¬
bar vor und nach dem eigentlichen Urlaub lie¬
genden dienstfreien Tage.

Krankheit

Nr. 16. Erkrankt der Beamte am auswär¬
tigen Beschäftigungsort, so ist Beschäftigungs¬
vergütung weiter zu zahlen, wenn er am Be¬
schäftigungsort verbleiben mutz. Verläßt er
ihn, so können ihm, wenn die Wiederaufnahme
des Dienstes in absehbarer Zeit zu erwarten
ist, die notwendigen baren Auslagen für das
Lösen eines Wohnungsmietverhältnisses am
Beschäftigungsort bis zur Höhe der Beschäfti¬
gungstagegelder erstattet werden, wenn er sich
nicht für eine längere Zeit an die Wohnung
gebunden hatte, als es zweckentsprechend war.
Ist die Wiederaufnahme des Dienstes dagegen
in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, so findet
die Bestimmung in Nr. 11 entsprechend An¬
wendung.

Fahrkostenbei Urlaubsreisen

Nr. 17. (1) Ist ein verheirateter Beamter
länger als 3 Monate von der Familie getrennt,
gerechnet vom ersten Tage der Abwesenheit an,
so kann ihm in jeden weiteren drei Monaten
der auswärtigen Beschäftigung für eine Reife
zum Besuch der Familie eine Neisebeihilfe ge¬
währt werden. Sie darf nnter Anrechnung auf
die hiernach zulässigen Reisen auch bewilligt
werden, wenn der Beamte aus dienstlichen oder
persönlichen Gründen, z. B. wegen Krankheit,
verhindert ist, selbst zu reisen und deshalb seine
Ehefrau oder ein anderes Familienmitglied zu
sich kommen läßt. Dauert das Abordnnngsver-
hältnis länger als sechs Monate, so kann eine
Reisebeihilfe schon in jeden weiteren zwei Mo¬
naten gewährt werden.

(2) Liegen besondere Gründe vor (z. B.
schwere Erkrankung des Beamten oder eines
Familienmitgliedes) oder handelt es sich um
Urlaub zum Oster-, Pfingst- oder Weihnachts¬
fest, so kann eine Reisebeihilfe bereits während
der ersten drei Monate, und zwar ohne Anrech¬
nung auf die nach Abs. 1 zulässigen Reisen,
gewährt werden. Je eine Reisebeihilfe für das
Osterfest und das Pfingstfest ist zulässig, wenn
beide Feste in einem nach Abs. 1 zu berechnen¬
den Zeitraum von drei Monaten zusammen¬
fallen.

(3) Ist die Gewährung einer Beihilfe zu¬
lässig, so ist sie nicht zu versagen, wenn der
Urlaub gleichzeitig zur Leitung eines Umzuges
benutzt wurde.

(4) Dienstreisen des Beamten zum dienst¬
lichen Wohnsitz oder tatsächlichen Wohnort sind
auf die nach Abs. 1 uud 2 zulässigen Reisen
anzurechnen, wenn der Beamte nicht dartut,
daß die Anrechnung unbillig ist.

(5) Als Reisebeihilfe werden die Fahrtaus¬
lagen der 3. Wagenklasse und die Zuschläge für
Eil- und Schnellzüge entsprechend Nr. 17 Abs. 2
der Ausführungsbestimmungen zum Gesetz er¬
stattet. Kosten für Benutzen von Schlafwagen
oder Schiffskabinen werden nicht vergütet. Hält
die Familie eines Beamten sich an einem ande¬
ren als dem dienstlichen Wohnsitz oder tatsäch¬
lichen Wohnort ans, so können die Fahrtaus¬
lagen dorthin bis zur Höhe der Kosten erstattet
werden, die für die Fahrt nach dem dienstlichen
Wohnsitz entstanden wären. Möglichkeiten zur
Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B.
Sonntagskarten, Urlaubs- oder Arbeiterrück¬
fahrkarten) sind auszunutzen. Weitere Ausgaben
(z. B. für Pässe und Sichtvermerke, für Zn-
nnd Abgang, für Gepäckbeförderung, Reise- und
Reisegepäckversicherung) sind nicht zu erstatten.

Bemessung der Beschäftigungs¬
vergütung nach den persönlichen

Verhältnissen

Nr. 18. Für das Bemessen der Höhe der
Beschästignngsvergütung sind im allgemeinen
die beim Antritt einer auswärtigen Beschäfti¬
gung bestehenden persönlichen Verhältnisse des
Beamten maßgebend. Gründet ein Beamter
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während der auswärtigen Beschäftigung am
dienstlichen Wohnsitz oder in dessen Nähe einen
eigenen Hausstand, so kann er vom Tage der
Gründung an das höhere Befchäftiguugstage-
geld erhalten.

Zahlungsweise

Nr. 19. Die Beschäftigungsvergütung ist
halbmonatlich nachträglich auszuzahlen. Im
Bedarfsfalle kann auf Antrag ein angemessener
Abschlag gewährt werden; er ist aber alsbald
abzuwickeln.

Inkrafttreten

Nr. 89. Diese Vorschriften treten mit dem
1. April 1934 in Kraft.

Berlin, den 16. Dezember 1933.

Der R e i ch s m i n i st e r der Finanz.en
Graf Schwerin von Krosigk

Teil v

Verzeichnis der Nachbarorte
Vom 2. November 1937 (Reichsbesoldungsblatt

Seite 309 Nr. 2769)

Nachbarorte

1. Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Gesetzes
über Neisekostenvergütnng der Beamten vom
15. Dezember 1933 (Neichsgesetzblatt I Seite
1067 und Neichsbesoldnngsblatt Seite 139 Nr.
2261) wird folgendes bestimmt:

Abschnitt ^

Außer bei den unter Abschnitt L besonders
aufgeführten Orten ist ein Nachbarortsverhält¬
nis im Sinne des § 2 Abs. 2 des Gesetzes stets
ohne weiteres anzunehmen, wenn die Entfer¬
nung von der Ortsmitte des dienstlichen Wohn¬
sitzes oder tatsächlichen Wohnortes zur Orts¬
mitte des Geschäftsortes drei Kilometer oder
weniger beträgt.

4 —

Abschnitt k

Als Nachbarorte gelten ferner
(Auszugsweise)

V. Baden

Landeskommissärbezirk Konstanz

Landkreis Konstanz

Singen — Nielasingen
„ — Arlen

Landkreis Stockach

Stockach - Hindelwangen ohne
die Ortsteile Brau¬
nenberg, Lohnerhof,
Burgtal, Besetze

Landkreis Überlingen

Überlingen — Nußdorf

Landkreis Villingen

Triberg — Nußbach ohne die
Ortsteile Vordertal,
Hintertal, Tiefental
und Hirzwald

Landeskommissärbezirk Frciburg

Landkreis Emmendingen

Emmendingen — Mundingen
Waldkirch — Kollnan ohne die

Ortsteile Kohlen¬
bach, Harnischwald

Stadt- und Landkreis Freiburg

Freiburg — Ebnet
„ — Lehen

Landkreis Lahr

Lahr — Mietersheim

Landkreis Lörrach

Lörrach — Brombach
„ — Haagen

Schopfheim — Fahrnan ohne den
Ortsteil Kürnberg

Landkreis Offenburg

Oberkirch — Lautenbach ohne die
Ortsteile Sohlberg,
Spitzenberg, Steig,
Sulzbach
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Oberkirch

Offenbnrg
Oppenau

— Ortsteil Alm (Ge¬
meinde Odsbach)

Ortsteil Butfckbach
(Gemeinde Butsch-
bach)

— Ortenberg
— Ibach ohne die Orts¬

teile Herlesries, Lö¬
cherberg

Landkreis Wolfach

Haslach — Nollenbach ohne den
Ortsteil Welschbolleu-
bach

H a u s a ch — Ortsteil Breitenbach
(Gemeinde Einbach)

Hornberg — Niederwasser Dorf
ohne Ortsteile

Schiltach — Ortsteil Bergzell (Ge¬
meinde Schenkenzell)

Wolfach — Ortsteil Happach (Ge¬
meinde Oberwolfach)

LandeskommiMrbezirk Karlsruhe

Landkreis Bühl
Kappelrodeck — Waldulm ohne die

Ortsteile Schwend
nnd Vlaubronn

Landeskommissärbezirk Mannheim

Stadt- und Landkreis Heidelberg

Heidelberg — Ziegelhausen
Wiesloch — Baiertal

Landkreis Tauberbischofsheim

Lauda — Königshofen

2. Das mit Rundschreiben vom 4. Novem¬
ber 1935 — ^ 4600 — 11582 I L (Reichsbesol¬
dungsblatt Seite 133 Nr. 2498) bekanntgegebene
Verzeichnis der Nachbarorte nebst seinen Er¬
gänzungen wird aufgehoben.

Berlin, 2. November 1937.
^ 4600 — 15019 IV

Der N e i ch s m i n i st e r der Finanzen

I. A.: Wever

Teil VI

Richtlinien
des Reichsministers der Finanzen und des

Neichspostministers über die Entschädigung beim
Benutzen eines eigenen — nicht aus behördliche
Veranlassung angeschafften — Kraftfahrzeugs

Vom 16. Dezember 1933 (Reichsbesoldungsblatt
Seite 200 Nr. 2263)

Die dem Beamten aus dem Halten eines
eigenen Kraftfahrzeugs entstehenden Gesamt¬
kosten werden bei der Entschädigung, die aus
Anlaß einer Dienstreise zu gewähren ist, nicht
voll berücksichtigt, vielmehr werden nur die durch
Benutzen des Kraftfahrzeugs für dienstliche
Zwecke tatsächlich erwachsenen Mehrkosten ver¬
gütet. Hierbei werden die Kosten für Instand¬
haltung, Kraftstoffverbrauch, Schmierölverbrauch
und Bereifung sowie ein angemessener Zuschlag
für allgemeine Unkosten (Unterstellung, Tilgung
und Verzinsung des Kaufgeldes, Steuer, Ver¬
sicherung usw.) berücksichtigt.

Die Fahrkostenentschädigung beträgt ohne
Rücksicht auf die Größe und Antriebstärke des
Kraftfahrzeugs beim Zurücklegen der Weg¬
strecken auf Dienstreisen mit eigenem (nicht auf
behördliche Veranlassung angeschafftem)

in allen Stufen für 1 km.
ch Kraftrad 10 F//1
b) Kraftwagen 13

Wird ein eigener Krafwagen benutzt und
werden in ihm andere Beamte mitgenommen,
um Dienstreisen auszuführen, so werden außer¬
dem für die Person und das Kilometer 3 A/,/
gezahlt.

Berlin, den 16. Dezember 1933.

Der R e i ch s m i n i st er der Finanzen

Graf Schwerin von Krosigk

Der R e i ch s p o st m i n i st e r
Frhr. v. Eltz.
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Teil vn

Erlaß des Reichsministers der
Finanzen über die Entschädigung für

Benutzung eigener Kraftwagen
auf Dienstreisen

Vom 19. April 1937 (Reichsbesolduugsblatt
Seite 177 Nr. 2675)

(Auszugsweise)

Auf Grund des s 18 Abs. 1 des Gesetzes
über Neisekosteuvergütuug der Beamten vom
15. Dezember 1933 wird bestimmt, daß für die
Festsetzung der Entschädigungen nach Nr. 24 e
AB. z. RKG. folgende Regelung zu gelten hat:
1. Für die Entschädigung von Wegstrecken, die

mit eigenen, nicht auf behördliche Veran¬
lassung angeschafften Kraftfahrzeugen zurück¬
gelegt werden, verbleibt es bei den „Richt¬
linien" vom 16. Dezember 1933, Reichsbesol¬
dungsblatt Seite 200 Nr. 2263.

2. Hat die oberste Reichsbehörde anerkannt, daß
der Beamte das eigene Kraftfahrzeug auf
Veranlassung der vorgesetzten Behörde oder
im überwiegenden Interesse des Dienstes
angeschafft hat oder benutzt, kann, wenn die
Voraussetzungen nach Nr. 23 Abs. 1 AB. z.
RKG. erfüllt sind, jedes im eigenen Kraft¬
fahrzeug zurückgelegte Landwegkilometer je
nach der Höhe desNeubefchaffungspreises des
Kraftfahrzeugs entsprechend der in der An¬
lage* abgedruckten Kostenberechnung vergütet

werden. Die in der Kostenberechnung genann¬
ten Vergütungssätze ermäßigen sich entspre¬
chend, wenn mit dem eigenen Kraftfahrzeug
jährlich mehr als 6 000 km dienstlich zurück
gelegt werden oder — falls der Beamte das
Kraftfahrzeug nicht während der 12 Monate
des Rechnungsjahres benutzt — auf jeden
Monat des Benutzens durchschnittlich mehr
als 500 km entfallen. Der Vergütungssatz ist
bei Begiuu des Rechnungsjahres von der
vorgesetzten Behörde des Beamten unter
Zugrundelegung der im Vorjahr dienstlich
zurückgelegten Fahrkilometer festzusetzen.

3

4. Werden in eigenen Kraftwagen, die gemäß
Ziff. 2 auf Veranlassung der vorgesetzten
Behörde oder im überwiegenden Interesse
des Dienstes angeschafft sind oder benutzt
werden, andere Beamten, um Dienstreisen
auszuführen, mitbefördert, werden außer¬
dem für die Person und das Kilometer 3 ^
gezahlt.

5. Mein Rundschreiben vom 19. Februar 1936
— 4651—2203 I ö — Neichsbesoldungs¬
blatt Seite 23) wird ausgehoben.

Berlin, 19. April 1937.
4651—1432 I S

Der R ei ch s m i n i st e r der Finanzen

I. A.: Wever

* (Seite 38/39).

5
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lNicht,«treffendes ist ,u streichen!)

Rechnungsjahr 19

36

Berbuchungsstelle i Einzelplan Kapitel Titel der fortdauernden Ausgaben des ordentlichen Haushalts

NeisekostenVechnung

Anordnung — Ansuchen — des

ausgeführte Dienstreise,.,

vom

über die mit Genehmigung auf

IS Nr

Zahr.
Tag,

Monat

der Reise

Zeitpunkt
») des

Antritt-

d) der
Beendigung
der Reise

Reiseweg
Art der Ausführung der Reise,

Beginn, Beendigung und

Erläuterung des Dienstgeschäfts

(Beförderungsmittel, von Amts wegen
unentgeltlich gewähne Tagesverpflegung

oder Unterkunst usw.)

Zahl der Tage

mit

Tag«,
geld

Ueber.

g-ld

f-sts-hi-ng —

Zage,
geld

Ueber.

geld

6^) 7")

B-.

zahlt«

odkr

Schiffs,
klaff.

Fahrkosten

Fahr,
karte

d>^Flug.
°> Bett,

karte

Ml ^

»> Zu-
schlüge

für
S-> v-,

rvZüge
d> Pia»,

v) Gepäck
A»

10

Zu.
und

Abgang

All -A-/

Land¬

weg-
strecken

12

Reben-

koste«

13

Zusammen i

Anmerkungen:

. *)Zu Spalten 4 und 5: Wird volles Tagegeld und Uebernachtungsgeld nicht gewährt, so ist der zu zahlende Teil mit einem
Dezimalbruch lz, B, 0,25) einzusetzen. In Spalten 4 und 5 kommen auch zum Ansatz Teile des Tagesgeldes und Uebernachtungsgeldes bei un¬
entgeltlich gewährter Tagesverpflegung und Nachtunterkunft, für Schlafwagen- und Kabinenbenutzung sowie Bezirkstagegeld und Bezirksüber-na

Zu Spalten 6 und 7:

1. Hier kommen zum Ansatz

») Tage mit Äuslandstägegeld (z. B, 0,7 Ausl. L, d, h. Auslandstagegeld nach Ländergruppe L) — nur Spalte 6 — i
b) Tage mit ermäßigtem Tagegeld und Uebernachtungsgeld nach Z 12 Abs, 1 des Gesetzes lz. B. 3 erm. zu 9 -HM) ;

v) Tage mit Beschästigungsreisegeld und Beschäftigungstagegeld nach Z 12 Abs, 2 des Gesetzes und den Sondervorschriften hierzu
lzB. 7 BR. zu sV S —) 12 HM ^Tagegeld und Uebernachtungsgeld getrennt angeben), 14 BT. zu 5 HM —nur Spaltes—),

II Pauschvergütung und Aufwandsentschädigung nach H 13 Abs. 1 des Gesetzes sind besonders abzurechnen,
III, Für die Bewilligung eines Zuschusses nach z 16 des Gesetzes bedarf es eines besonderen Antrages,
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Kostenberechnung.

I. a) Tagegeld nach Spalte 4 für Tage zu

b) Uebernachtungsgeld nach Spalte ö „ „ „

II. a) Tagegeld nach Spalte 6 „

b) Uebernachtungsgeld nach Spalte 7 „ „ „ „

III. Fahrkosten ») nach Spalte
d) .. .. 10 -

6) ,, n

ä) Landwegstrecken nach Spalte 12

mit unentgeltlich gestelltem Fahrrad oder Kraftrad km zu 5 .

zu Fuß oder mit eigenem Fahrrad oder Kraftrad km zu 10 „ ,

mit gemietetem Fuhrwerk oder gemietetem Kraft¬

fahrzeug km zu „

mit eigenem Kraftwagen km zu „ ,

für mitgenommene Beamte km zu „

mit Kraftfahrzeug eines anderen Beamten .... km zu 3 „ .

IV. Nebenkosten nach Spalte 13

Zusammen. .

«. i. Beschäftiauugsverqütung lfür bis

^ ^ ^ Entschädigung für versetzte Beamte l mit je

Bleiben. .

Als Abschlag sind bereits ausgezahlt

Mithin noch auszuzahlen — wiedereinzuziehen. .

Ich Gru»dgch»lt-G.md«.rg»tunz - mch B.s°>d.mzS--upp- und

von täglich -NA.
Ich versichere pflichtgemäß, daß mir die vorstehend unter III und IV aufgeführten Ausgaben wirklich erwachsen sind.

Ich bitte, den Betrag mir bar auszuzahlen — auf folgendes Konto zu überweisen:

Betrag

, den 19

(Name, Dienststellung und Behörde)

Die Richtigkeit nach Nr. 38 Abs. 3 AB .z .RKG. bescheinigt

, den 19

Festgestellt (auf «NA

(Bezeichnung der Behörde)

(Name, Dienststellung)

Anweisung.
Nr.

Empfangsbescheinigung.

Betrag erhalten.

, den 19
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Anlage 2
<Zu Nr, 38 AB.z. RKG.)

Uebersicht über die Höhe der Zage- und Uebernachtungsgelder

Tagegeld

Be¬
für

volle

bei Reisen Über-
Stufe soldungs¬

bis zu
6 Stunden

von mehr als nachtnugs-
geldgruppen Kalender¬

tage
6 bis 8
Stunden

8 bis 12
Stunden

12
Stunden

1 s 3 4 S 6 8

Für Beamte ohne Amts- (Dienst-) bezirk
kein -V.n voll

-NU K// -K/K

la L 3 12 — — 3 60 6 — 12 — 9 —

^ 1a
Ib 8 4 bis 9 10 — — — 3 — 5 — 10 — 8 —

» I
1 b bis 3 >

II ö 10 ^ 9 — — — 2 70 4 50 S — 6 —

N 2 j
III ^ 4 7 — — — 2 10 3 50 7 — 5 —

IV ^ 5 bis 7 5 50 — — 1 65 2 -75 5 50 4 —

V ^8 bis 12 4 50 — — I 35 2 25 4 50 3 50

«. Anr Beamte init Amts- (Dienst-) bezirk

I

Ib

II

III

IV
V

» 3
^ 1a

k 4 bis 9
N I

^ I k bis 3
k 10
» 2
^ 4

^ 5 bis 7
^8 bis 12

«/lv 3/IN 5/w ?/„> 8/w
von ^ kein

der Sätze von .4, Spalte 3 von ^
-KM K,/ -Ml, K,,/' -T«

9 60 — — 3 60 6 — 8 40 7 20

8 — — — 3 — 5 — 7 — 6 40

7 20 — — 2 70 4 50 6 30 4 80

5 60 2 10 3 50 4 90 4 —

4 40 — — I 65 2 75 3 85 3 20
3 60 — 1 35 2 25 3 15 2 80
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Kosten-
für des Benutzen der Personenkraftwagen bei einer

Neubeschafsungspreis (Venn Kauf eines gebrauchten Wagens ist der Neubeschaffnngshreis zugrunde zu legen,
der z. Z. dieses Kluses für einen entsprechenden Wagen Hätte aufgewendet werden mllssen)

Mittelwert

Feststehende Kosten (ohne Abschreibung).
Verzinsung: 6 v. H. vom halben Mittelwert (Spalte 2 bis 8)
Garage
Versicherung

Summe ^ .

K. Abschreibung (zu Sp. 2: Lebensdauer 3V 000 km, jedoch längstens 5 Jahre. Bei jährlich 6 000 km und
darunter, also 20 v. H vom Mittelwert

zu Sp 3 bis 81 Lebensdauer 60000 km, jedoch längstens 10 Jahre. Bei jährlich 6000 km
und darunter, also 10 v. H. vom Mittelwert

Zu
Sp. 3 bis 8

0. Bewegliche Kosten.

Zu Sp. 2: Kraftstoff und Olgemisch 5 5/100 km
Kraftstoff 8 5/100 „

9 5/100 „
10 5/100 „
115/100 „
12 5/100 „

Ol 0,55/100
0,6 5/100 „

Fett zu Sp. 2: 3 -AK/Jahr ,
,, „ 3 bis 8: 5 „ .

Bereifung (Lebensdauer 25 000 km)

3 Reifen je 21 ^ 63 -TM 63 -

Jahresverbrauch 5 60 — 3005 je 48 K//**)
8 - 60 480 5 „ 38 „ rd.
9 - 60 ---- 540 5 „ 38 „ „

10 - 60 6005 „ 38 „
11 - 60 6605 38 .. „
12 - 60 -- 720 5 .. 38 .,

0,5 - 60 30 / „ 1 ^
0,6 -60 365 .. 1 ..

32

38

40

128

--.152

-^160

128 -

152

160

6 000
25 (.00

6 000
25 000

6 000

25 000
6 000

25 000

--- rd. 15-iM

.. 31

.. 37

-- >. 3S

Instandhaltung und Pflege
8 v. H. vom Mittelwert (Spalten 2 bis 8) bei 6 000 km Jahresleistung .

Summe L

Gesamtsumme bei einer Durchschnittsleistung von 6 000 km (^L<ü)

mithin für 1 Fahrkilometer***) l/k«x> der Gesamtsumme (^LL> rd.

») Die Sätze der Gruppe VI sind auch zugrunde zu legen, wenn der Neubeschafsungspreis des Kraftwagens
"5) Da die Dreiradwagen mit kleinen Zweitakt-Motoren, die keine besondere Slschmierung haben, ausgerüstet

und Ql zusammengezogen und ein Literpreis von 4Z K,,/? zugrunde gelegt worden.
»-s») Falls Kraftsahrzeugsteuer noch zu enrichten ist oder falls im Jahre 1933 ein Betrag für die Ablösung

Nachrichtlich: Werden im Jahre mehr als 6000 km dienstlich zurückgelegt, erhöhen -sich die Beträge unter
ergeben sich also für Gruppe II folgende Beträge: Snmme .-V 510 .M5, Summe Ii 460 M5, Summe (ü 816 M/,



^ berechnung
. ^ . zu 4651/1432 I Ii

Iayresdurchscymttsleistung von K0W Fahrkilometern.

dreirädrige
Kraftwagen vierrädrige Kraftwagen

Gruppe I Gruppe 11 Gruppe III Gruppe I V Gruppe V Gruppe VI*)

1300—1400-SM

1350-Mi

-Mi

bis 1800-Ml

1600-Mi

-DK

1801 2 200-Mi

2 000-Mi

-Mi

2201-2600-Mi

2400 -Mi

-Mi

2601—3 000-Mi

2 800-Mi

-Mi

3001-3M0-Mi

3 250-Mi

-Mi

3 501-4 000-Mi

3 750 -Mi

-Mi

2 3 4 S 6 7 8

40

180

100

48

300

150

60

300

150

72

300

165

84

300

180

98

300

195

113

300

225

320 498 510 537 564 593 638

270

160 200 240 280 325 375

144

182 182

205

228

250

273

36

Z

30 30 30 30

36

5 5 5 5 5 5

IS

31 31

I I
— — —

37 37
— —

— — — — —
39 39

108 128 160 192 224 260 300

270 376 408 469 524 590 653

860 1034 1118 1246 1368 1 508 1 666

0,14 0.17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,28

mehr als 4 000 Ml beträgt.

sind und der Kraftstoff vor dem Danken mit dem teuren Schmieröl gemischt wird, sind die Ausgaben für Kraftstoff

der Kraftfahrzeugsteuer gezahlt worden ist, erhöht sich der Kilometersatz der Spalten 2 bis 8 entsprechend.

Abschnitt L und O entsprechend. Beispiel: Bei einer Jahresleistung von 12 VW Km im dienstlichen Interesse
Gesamtsumme 1726 Ml, mithin für 1 Fahrkilometer von 1726 Ml ^ rd. 0,14 Ml.

Druck und Verlag von Malsch 6 Vogel in Karlsruhe.
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Nr. 5

AmtsNatt

41

deK Vadischrn Ministerlums deK Kultus und NmerrlchtK

HerauKgegcben vom Mlnisterium deF Llullu^ und Anrcrrichrs.

Ausgegeben Karlsruhe, den 20. März 1941

Inhalt.
l. Erlasse des Reichsminifterininö für Wissenschaft,

Erziehung und Volksbildung.

II. Bekanntmachungen.
Altstoffsammlung durch die Schuljugend.
Beginn der Schulpflicht.
Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt im

Zeichnen und in Musik an Höheren Lehranstalten im
Herbst 1941.

Prüfung für Nichtfchüler zur Erlangung des Ab¬
schlußzeugnisses einer anerkannten Mittelschule.

Ausbildung von Handarbeits- und T-urnlehre-
rinnen.

Ferienpraris der Lehrpersonen an Berufs- und
kaufmännischen Berufsschulen.

Neuregelung des kaufmännischen Berufsschulwesens
im Landkreis Wolfach.
III. Personalnachrichten.
IV. Stellenausschreiben.
V. Eingesandte^Drulkwerke und Lehrmittel.

VI. Mitteilung.

I. Erlasse des Reichsministeriums sür Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 3 des Retchsmtnistertalamtsblattes

Nr. 60 „Zuteilung von Eisen zum Bezug von Fertigwaren" (Deutsch,Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S 39/40
Nr. 4 I 817/41.

Nr. 63 ^ Treudienst-Threnzeichen an wiederbeschaftigte Ruhestandsbeamte"
(Deutsch Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 40) — Nr. ^ I 814/41.

II Bekanntmachungen.

Altstoffsammlung durch die Schuljugend.

An die Leiter und Lehrer der unterstellten Schu¬

len sowie an die Kreis- und Stadtschulämter,

Das Ergebnis der Altstoffsammlung in den

Schulen läßt Ka uud dort immer noch zu wünschen

übrig. Ich mache den Schulleitern und Lehrern zur

besonderen Pflicht, der Altstoffsammlung ihre be¬

sondere Aufmerksamkeit zu schenken und eine zweck¬

mäßige Organisation durchzuführen, so daß das

Sammelergebnis gesteigert wird.

Auf 10. April jedenIahres ist mir je¬

weils kurz zu berichten, welche Mengen (in der

einzelnen Altstoffe durch die einzelne Schule zur

Ablieferung gekommen sind, wobei jeweils Äie Ge¬

samtschülerzahl der Schule anzugeben ist. Die kreis-

und Stadtschulämter berichten bezgl. der ihnen im-

terstellten Schulen uud Schulabteiluugeu summarisch

unter Angabe der Zahl dieser Schulen und Abtei¬

lungen und der Gesamtschülerzahl.

Ich verweise im übrige» auf die Abhaudluug

„Die Altstofferfassung in den Schulen" von I. Kon¬

dring in der Deutsch. Miss. Erziehg. Bolksbildg.

!941, nichtamtlicher Teil Seite 15.

Karlsruhe, den 6. März 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. k 5200 Im Austrag

Dr. Asal

Beginn der Schulpflicht.

Au die Leiter und Lehrer der Volksschulen uud

oer Mittelschulen.

Nachstehend werden die Uebergangsbestimmuu

geu des Herrn Reichserziehungsministers für die

A u f n a h m e in die Volksschule, feruer für die Ge¬

staltung der Lehrpläne und für die Stoff

Verteilung sowie für die Zeugnis ertei

lung in der Volks s ch u l e und in der Mittel

schule bekannt gegeben.



Nr, 54S - N

Der erwähnte Erlaß des Herrn Reichserzie-
hnngsministers vom 7. Januar 1941 ist veröffent¬
licht in der Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941
Seite 29, im übrigen verweise ich auf meine Erlasse
vom 18. Januar 1910 Nr. L 1034 und vom 28. März
1940 Nr. L 9344 (Amtsblatt Seite 63).

Karlsruhe, den 12. März 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. L S4S0 In Vertretung
Gärtner

Beginn der Schulpflicht.
RdErl. d. NMfWEV. V. 14.2.1941.

— L IIa, 173/41 —.

In Verfolg meines Erlasses vom 7. Januar
1941 — L III a 2828 N II, L IV. 5 V. RV —. durch
den der Schuljahrsbeginn in die Zeit nach Beendi¬
gung der Sommerferien verlegt ist, ordne ich für
deu Bereich der Volks- und Mittelschulen folgendes
au:

l. Volksschulen.

1. Die Pflicht zum Besuch der Volksschule be¬

ginnt künftig mit dem Anfang des Schuljahres für
alle Kinder, die im Laufe des Kalenderjahres das
sechste Lebensjahr vollenden.

In den Gebieten des Reiches, in denen das
Schuljahr bisher am 1. April begann, gilt folgende
ttbergangsregelung:
s,) Im Schilljahr 1941 beginnt für alle Kinder, die

bis zum 31. August 1941 das sechste Lebensjahr
vollenden,

b) im Schuljahr 1942 für alle Kinder, die bis zum
31. Oktober 1942 das sechste Lebensjahr vollen¬
den,
die Schulpflicht mit dem Anfang des Schuljah¬
res.
Die Möglichkeit eiuer vorzeitigen Aufnahme

vor Beginn der Schulpflicht fällt fort.
Eine entsprechende Änderung des Reichspflicht¬

schulgesetzes ist in Aussicht genommen.
2. Die Richtlinien für die Volksschule vom

15. Dezember 1939 — Lila. 3500/39 k. 8. (a) —
bleiben in Kraft. Bei der Gestaltung der Lehrpläne
nach den Richtlinien ist auf die Umstellung des Schul¬
jahres zu achten. Die Stoffpläne für die einzelnen
Klassen sind dem jahreszeitlichen Ablauf, soweit dies
erforderlich ist, anzupassen.

über die erforderlich werdende Umarbeitung
von Lernbüchern, insbesondere der Fibel, ergehen
besondere Anordnungen.

3. Grundsätzlich muh die Stoffverteilung in der
Volksschule uach Jahrespenfen auch in den Jahr¬
gängen, die noch zum Ostertermin zur Entlassung
kommen, in Übereinstimmung mit dem nenen Schul¬

jahr stehen. In vielen Fällen werden hierdurch die
im laufenden Schuljahr durch Unterrichtsausfall
entstandenen Lücken ausgefüllt werden können. Die
Schulleiter bleiben jedoch verpflichtet, dafür Sorge
zu tragen, daß auch in diesen Jahrgängen das Klas¬
senziel erreicht wird. Eiue Vorausnahme einzelner
Unterrichtsaufgaben ans der nächsthöheren Klasse
soll deshalb nicht ausgeschlossen sein und wird viel¬
fach zweckmäßig sein; sie wird sich insbesondere dort
ermöglichen lassen, wo ein Lehrerwechsel nicht statt¬
findet.

4. Die Termine für die Halbjahreszeugnisse sind
künftig der letzte Schultag im Januar und der letzte
Schultag vor Beginn der Sommerferien. Zu Ostern
1941 werden Zeugnisse nnr an die zur Entlassung
kommenden Schüler erteilt.

5. Infolge der Entlassung des letzten Jahrgangs
zum Ostertermin werden in den daranf folgenden
Monaten iu der Übergangszeit Lehrkräfte frei. Es
ist rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, daß der ander¬
weitige Einsatz dieser Lehrkräfte in der Arbeit der
Schnle sichergestellt wird.

1. Ziffer I, 2 dieses Erlasses gilt sinngemäß für
die Gestaltung der Lehrpläne nach den Bestimmun¬
gen über Erziehung und Unterricht in der Mittel¬
schule vom 15. Dezember 1939 — 15 II ä 1005 (a) —.

2. Die Grundsätze für die Stoffverteilung in der
Volksschule geniäß Ziffer I, 3 gelten sinngemäß für
die Mittelschule. Solange die Schüler der Klasse 6
der Mittelschule zum Ostertermin entlassen werden,
sind iu allen Fächern einzelne Stoffgebiete der
Klasse 6 bereits in Klasse 5 zu behandeln. Es ist in
jedem Falle dafür Sorge zu tragen, daß das Unter¬
richtsziel der Klasse 6 erreicht wird.

3. Für die Verteilung der Zeugnisse an die
Schüler der Mittelschulen gelten die gleichen Ter¬
mine wie für die Volksschule (I, 4). Solange Schü¬
ler der Klasse 6 zum Ostertermin entlassen werden,
können zu diesem Zeitpunkt auch Schüler anderer
Klassen, die nach Erfüllung der Schulpflicht in einen
Beruf übergehen wollen, entlassen werden. Diesen
Schülern ist ein Zeugnis, das die Versetzung in die
nächsthöhere Klasse bescheinigt, nur dann zu erteilen,
wenn einwandfrei feststeht, daß sie das Klassenziel
am Ende des Schuljahres erreichen würden.

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

Staatsprüfung für das künstlerische Lehramt
im Zeichnen und in Musik an Höheren Lehranstalten

im Herbst 1941.

Die Meldungen zu der im Herbst 1941 stattfin¬
denden Staatsprüfung für das künstlerische Lehr¬
amt im Zeichnen uud in Musik (Verordnung vom

II. Mittelfchul e u.
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3. Januar 1928) sind spätestens auf 1. Mai

1941 beim Ministerium des Kultus und Unter¬

richts einzureichen.

Die Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme

an den vorgeschriebenen Übungen sind geheftet und

zeitlich geordnet beizufügen. Ferner sind möglichst

zwei Teilnahmescheine über die Beteiligung an der

Fachschaftsarbeit der deutsche» Studentenschaft vor¬

zulegen; >die Teilnahmescheine müssen von dein Stn-

dentenführer der zustäudigeu Hochschule ausgestellt

sein.

Außerdem hat jeder Bewerber zur Erbringung

des Nachweises seiner deutschblütigen Abstammung

vor der Meldung zur Prüfung bei der Expeditnr L

des Unterrichtsministeriums eiuen Fragebogen

(Formblatt 2) zu erheben und diesen ausgefüllt bei

der Meldung zusammen mit folgenden Urkunden

vorzulegen:

Ungekürzte standesamtliche Geburtsurkunde, un¬

gekürzte standesamtliche Heiratsurkunde der Eltern,

Geburtsurkunden bzw. Taufscheine der Eltern und

Groszeltern. Anstelle dieser Urkunden kann auch ein

Ahnenpaß vorgelegt werden.

Gesuche, die erst nach Ablauf der bezeichneten

Frist einkommen oder solche, die die geforderten

Nachweise nicht vollständig enthalten, werden nicht

berücksichtigt.

Karlsruhe, den 5. März 1941.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. k 889 Im Austrag

Dr. Asal

Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung

des Abschlußzeugnisses einer anerkannten

Mittelschule.

Die Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung

des Abschlußzeugnisses einer anerkannten Mittel¬

schule auf Grund der Prüfungsordnung vom

27. Januar 1910 L II, ä 33/40 L III, 2 II a wird

in Baden gemäß meiner Bekanntmachung vom

10. Juli 1939 (Amtsblatt 1939, Seite 152) im Mo¬

nat April lfd. Js. abgehalten werden. Meldungen

zu dieser Prüfung sind mit den in K 4 der Prü¬

fungsordnung vorgeschriebenen Nachweisen bis

spätestens 8. April lfd. Js. beim Unter¬

richtsministerium in Karlsruhe einzureichen. Ort

und Zeit der Prüfung werden den Bewerbern s. Zt.

noch mitgeteilt werden.

Karlsruhe, den 3. März 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr s 5857 Im Auftrag

Dr. A s a l

Ausbildung von Handarbeits- und

Turnlehrcriimen.

An der Staatlichen Ausbildungsstätte für Hand¬

arbeits- und Turnlehrerinnen in Karlsruhe beginnt

im Frühjahr 1941 ein zweijähriger Ausbildungs¬

lehrgang für Haudarbeits- uud Turnlehrerinnen!

die Teilnehmerinnen am Lehrgang erhalten außer¬

dem eine zusätzliche Ausbildung in Hauswerk.

Unterrichtsgeld wird nicht erhoben. Dagegen ist für

Benützung der Nähmaschinen und anderer Lehrmit¬

tel eine monatliche Gebühr von 2.— NM. zu entrich¬

ten. Für das während der Ausbildungszeit benö¬

tigte Arbeitsmaterial haben die Teilnehmerinnen

des Lehrgangs selbst aufzukommen.

Voraussetzungen für die Aufnahme sind:

1. ein Alter von mindestens 17 bis höchstens 23

Jahren,

2. der Nachweis voller Gesundheit,

3. in praktischer Hinsicht: tüchtiges Können in Nähen

(Flicken), Stricken uud Häkeln,

4. eine gute Allgemeinbildung und sportliches

Können.

Die Arbeit im Lehrgang setzt grundsätzlich den

Bilduugsstand voraus, der durch den Besuch von 6

Klassen einer Höheren Schnle erworben wird. Doch

können auch Bewerberinnen mit anderer Vorbil¬

dung, insbesondere auch begabte Schülerinnen der

Volksschule, zugelassen werden, wenn sie in der Auf¬

nahmeprüfung den Nachweis erbringen, daß sie sich

die erforderlichen Kenntnisse auf anderem Wege

(private Weiterbildung, Handelsschule, höhere Han¬

delsschule, Gewerbeschule, Haushaltuugsschule oder

Frauenschule ndgl.) angeeignet haben.

Aufnahmegesnche sind bis zum 15. April

19 41 unmittelbar an die Direktion der Staatlichen

Ausbildungsstätte für Handarbeits- und Turnlehre¬

rinnen in Karlsruhe, Nüppurrerstraße 29, einzurei¬

chen. Dem Aufnahmegesuch find beizufügen:

1. eine von der Bewerberin selbstverfaßte und selbst¬

geschriebene Darstellung des Lebens- und Bil¬

dungsganges mit Angabe des Bekenntnisses, so¬

wie von Name, Beruf und Wohnort der Eltern,

2. beglaubigte Abschriften sämtlicher Zeugnisse über

Schul- und Fortbildung, über abgelegte Prüfun¬

gen und über eine etwaige bisherige praktische

Arbeit,

3. ein Leumundszeugnis,

4. zwei Lichtbilder (Seiten- und Vorderansicht), die

mit dem Namen zu versehen sind,

5. sportliche Leistungszeugnisse (HJ.-Leistungsabzei-

chen, Reichsjugendsportabzeichen u. ä.),

6. Nachweis über die Mitarbeit innerhalb der

NSDAP, und ihrer Gliederungen (BDM.) und

gegebenenfalls eine Bescheinigung über die Ablei¬

stung des halbjährlichen Arbeitsdienstes,
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Die Zulassung zum Lehrgang hängt vom Beste¬

hen einer Aufnahmeprüfung ab. In der Aufnahme¬

prüfung wird verlangt:

1. in Handarbeiten: fehlerloses Häkeln und Stricken

(auch Formen), einwandfreies Nähen von Säumen

nud Nähten mit der Hand und Maschine, Annä

hen des Knopfes und Anfertigen von Wäfche-

knopfloch, einfacher Schlitzverschluß, Wäsche-, Tri¬

kot- uud Kleiderflick, Wäsche- und Strümpfestopfen,

2. eine Turu- und Sportprüfuug zur Feststellung der

Eignung zur Erteilung des Unterrichts in Leibes¬

übungen,

3. eine Prüfung der Allgemeinbildung der Bewerbe¬

rinnen.

Die Entscheidung über die Zulassung zum Lehr¬

gang trifft anf Gruud der Aufnahmeprüfung das

Unterrichtsministerium. Die Aufnahme in die Staat¬

liche Ausbildungsstätte für Handarbeits- und Turu-

lehrerinueu wird aber erst nach Bewährung während

des ersten Seinesters des Ausbilduugslehrgangs

endgültig.

Am Ende des zweijährigen Lehrganges wird eine

Abschlußprüfung abgehalten, die die Voraussetzung

ist für die Verwendung der Bewerberin als Hand¬

arbeits- und Tnrnlehrerin an Volksschulen, Mittle¬

ren Schulen, Oberschulen, Berufsschulen und Fach¬

schulen, aus deren Bestehen aber ein Rechtsanspruch

auf Verwendung als Handarbeits- und Turnlehre

rin an staatlichen Schulen nicht abgeleitet werden

kann. Zu dieser Abschlußprüfung werden ausschließ¬

lich nur die Teilnehmerinnen des zweijährigen Lehr¬

gangs zugelassen.

Eine beschränkte Anzahl von Schülerinnen kann

in das der Ausbildnngsstätte angeschlossene Heim

aufgenommen werden. Der Berechnung der Verpfle¬

gung werden die tatsächlich erwachsenden Kosten zu¬

grundegelegt (schätzungsweise 45 NM. monatlich).

Für die Benützung der Wohn- und Verpflegungs-

einrichtungen ist außerdem ein Wirtschaftsbeitrag

von jährlich 90.— NM. nnd für Krankenfürsorge ein

Betrag von jährlich 15.— NM. zu leisten.

Karlsruhe, den 17. Februar 1941.

Der Minister des Kultus »ud Unterrichts

Nr. S 5304 In Vertretung

Gärtner

Ferienpraxis der Lehrpersonen an Berufs¬

und kaufmännischen Berufsfachschulen.

An die Leiter der Berufs- und kaufmännischen

Berufsfachschulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Neichser-

ziehungsministers vom 24. Dezember 194V — IL IV o

6638 — Deutsch. Miss. Erziehg. Volksbildung 1941

Seite 33 —.

Der Erlaß gilt auch für die Lehrer, an hen badi-

schen gewerblichen nnd kaufmännischen Berufs¬

schulen.

Karlsruhe, den 17. Februar 1941.

Der Minister des Knltus und Unterrichts

Nr. l) 758 Im Austrag

B a tl in gratz

Neuregelung des laufmännischen Berufsschulwesens

im Landkreis Wolfach.

Auf Ende der Osterferien wird in Hanfach eine

Handelsschule (Kaufmännische Berufsschule) errichtet.

Das Einzugsgebiet dieser Schute umfaßt folgende

Gemeinden:

Bad Nippoldsan, Biberach, Bolleubach, Einbach,

Fischerbach, Gutach, Haslach, Hausach, Hofstetten,

Hornberg, »altbrunn, Kinzigtal, Kirnbach, Lehels

gericht, Mühlenbach, Niederwasser, Nordrach, Ober-

entcrsbach, OberharmerSbach, Oberwolfach, Prinz¬

bach, Neichenbach, Schappach, Schenkenzell, Schiltach,

Steinach, Unterentersbach, Unterharmersbach, Wel¬

schensteinach, Wolfach und Zell a. H.

Mit dem Zeitpunkt der Errichtung der Handels¬

schule (Kaufmännischen Berufsschule) Hausach haben

die in dem vorbezeichnelen Einzugsgebiet dieser

Schulen beschäftigten kaufmännisch oder in der Ver

waltnng tätigen Berufsschulpflichtigen die Handels¬

schule (Kaufmännische Berufsschule) Hausach zu be¬

suchen.

Mit der Errichtung der Handelsschule (Kauf¬

männischen Berufsschule) Hansach werden die Han¬

delsschulen (Kaufmännischen Berufsschulen) Haslach.

Hornberg uud Wolfach aufgehoben.

Karlsrnh e, den 5. März 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. D 90? Im Auftrag

Dr. Asal

III. Pcrsonalnachrichten.

l. Veröffentlichungen

aufgrund der Verordnung über die Bekanntgabe von

Ernennnngs- und Beförderuugserlafsen (RGBl. I

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

sind —.

Ernannt:

Znm wissenschaftlichen Assistenten: der apt.

Professor Dr. Johannes Spörl am Seminar für

mittlere und neuere Geschichte der Universität Frei¬

burg.

Zu Studienräten: die Studieuassessoren Karl

Ditzenbach an der Schesselschnle, Oberschule für

Jungen, in Säckingen — Ludwig Lermig an der

Hans Thoma-Schule, Oberschule für Jungen, in

Lörrach — Dr. Walter Rythmund an der Al¬

bert Leo Schlageter-Sckmle, Oberschule für Jungen,
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in Schopfheim — Älnton Ruf am Friedrich-Gym¬

nasium in Freiburg — Dr. Otto Rupp an der

Helmholtz-Schule, Oberschule für Jnugen, in Karls¬

ruhe — Georg Nahner an der Handelsschule in

Freiburg.

Zum Musiklehrer: Musitlehrkandidat Karl

Pfeiffer an der Mettnau-Schule, Oberschule für

Jungen, in Radolfzell.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zum Honorarprofessor: Lektor, Professor Dr.

Paul Millöquandt an der Staats- und Wirt¬

schaftswissenschaftlichen Fakultät ber Universität

Heidelberg.

Zum wisseuschastlichen Assistenten: Dr. Harry

Hahn am Chemischen Institut der Universität Hei¬

delberg.

Zur Zeicheulehreriu: die nichtbeamtete Fachleh¬

rerin Irmgard Nitter-Kanermann an der

Hochschule der bildenden Künste in Karlsruhe.

Zum Oberstudieurat als Fachberater: Professor

Heinrich Borger an der Hindenbnrg-Schule,

Oberschule für Jungen, in Ettlingen.

Zu Studienräten(innen): die Studienassessoren

(innen) Eva Schmidt an der Melauchthon-Schule,

Oberschule für Jungen, in Bretten — Anton Wö¬

ber an der Hindenburg-Schule, Oberschule für Jun¬

gen, iu Ettlingen — Otto Schwarz am Staats¬

technikum in Karlsruhe.

Zur Lehrerin: Hilfslehrern, Anna Lang in

Singen a. H.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Oberstudiendirektor Dr. Karlhans Grüuin-

ger von der Schiller-Schule, Oberschule für Jun¬

gen, in Offenburg an Äie Rotteck-Schule, Oberschule

sür Juugeu, in Freiburg.

Die Studienräte: Dr. Otto Krauth an der

Handelsschule in Eppingen an jene in Bretten —

Lndwig Theis an der Handelsschule in Bretten

an jene in Pforzheim.

Die Hauptlehrer(iunen): Karl Hoch in Amrig¬

schwand nach Enbigheim — Arnold Hofstetter

in Görwihl nach Amrigschwand — Eugeu Lipps

in Langenordnach nach Wittnau — Hans Mader

in Jöhlingen nach Mannheim — Elvira Müller

in Hochstetten nach Mühlenbach — Gustav Wall¬

raff iu Dertingen nach Reichenbach-Schwanenbach.

Ans Antrag in den Ruhestand versetzt:

Hauptlehrer Wilhelm Zwickel in Gemmingen

In den Ruhestand versetzt:

Regierungsassistentin Maria Keller im Mi¬

nisterium des Kultus und Unterrichts.

Die Hauptlehrer(iu): Elisabeth Gocker in

Gochsheim — Friedrich Scherer in Mannheim.

Lehrer Friedrich Reimolk in Hauingen.

Auf Ansuchen aus dem staatlichen Dienst entlassen

zwecks Uebertritt in den Parteidienst:

Oberschnlrat Wilhelm Seiler beim Stadt-

sclmlamt in Heidelberg.

Entlassen auf Ansuchen:

Apl. Berufsschullehrerin Hanna Ernst in
Graben.

Gestorben:

Hauptlehrerin a. D. Magdalena Haug, zuletzl

in Kappelrodeck, am 22. Januar 1941 — Hauptleh¬

rer a. D. Emil Müller in Mannheim am 24. Ja¬

nuar 1941 — Hauptlehrerin a. D. Elisabeth Dürr

in Baden-Baden am 25. Januar 1941 — Hauptleh¬

rer a. D. Alexander Thren, zuletzt in Hilzingen,

am 27. Januar 1941 — Rektor i. R- Julius Ratz

iu Kehl am 1. Februar 1941 — Hauptlehrer a. D.

Leopold Roth, zuletzt in Wildgutach, am 2. Fe¬

bruar 1941 — Hauptlehrerin Elisabeth Knöbel

in Tuusel am 9. Februar 1941 — Hauptlehrer Ja¬

kob Hipp in Malsch, Ldkr. Heidelberg, am 10. Fe¬

bruar 1941 — Hauptlehrer Karl Wasmer in

Murg am 16. Februar 1941.

IV. Stellenansschreibcn.

Au Gr u nd - und H a u p t s ch u l e n :

Rektorstelleu in: Ladenburg, Ldkr. Mann^

heim — Offenburg — Ziegelhausen,

Ldkr. Heidelberg.

Schulleiterstellen der Gr. .^4d2 (RBesO.) in:

Altlußheim, Ldkr. Mannheim — Appen¬

weier, Ldkr. Kehl — A s f a m st a d t, Ldkr. Tan-

berbischossheim — Bilfingen, Ldkr. Pforzheim

— Epfenbach, Ldkr. Sinsheim — Gaggenau.

Ldkr. Rastatt — Legels hurst. Ldkr. Kehl -

Lörrach, Schulabt. Tumringen — Münzes¬

heim, Ldkr. Bruchsal — Neuen bürg, Ldkr.

Müllheim — Niederbühl, Ldkr. Rastatt —

Nordrach, Ldkr. Wolfach — Nußbach, Ldkr.

Villingen — Oppenau, Ldkr. Offenburg — Ot -

ten Höfen, Ldkr. Bühl — R h e i n b i s ch o s s -

heim, Ldkr. Kehl — Sasbach, Ldkr. Emmen¬

dingen — Seebach, Ldkr. Bühl — U b st a d t,

Ldkr. Bruchsal — Varnhalt, Ldkr. Bühl —

Waibstadt, Ldkr. Sinsheim — Wyhl, Ldkr.

Emmendingen.

Lehrerstellen in: A l l m a n n s w e i e r, Ldkr.

Lahr — Altenbach, Ldkr. Heidelberg — A s -

samstadt, Ldkr. Tauberbischofsheim — Auer¬

bach, Ldkr. Karlsruhe — A u erbach , Ldkr. Mos¬

bach — Behla, Ldkr. Donaueschingen — Be-

rolzheim, Ldkr. Buchen — Biederbach.

Ldkr. Emmendingen — Bierb rönnen, Ldkr.

Waldshut — Birndors, Ldkr. Waldshut —

Bleichheim, Ldkr. Emmendingen — Blum¬

berg, Ldkr. Douaueschingen — Böllen, Ldkr.

Lörrach —Bötziugeu, Ldkr. Freiburg — Burk¬

heim, Ldkr. Freiburg — Bilfingen, Ldkr.

Konstanz — Degerselden, Ldkr. Lörrach —

Dertingen, Ldkr. Tauberbischossheim — Ditt -

war, Ldkr. Tauberbischossheim — Dürren¬

büch ig, Ldkr. Karlsruhe — Emmingen ab

Egg, Ldkr. Donaueschiugen — Erdmanns-

weiler, Ldkr. Villingen — E t t e n h e i m - E t-

t e n h e i m w e i l e r, Ldkr. Lahr — Freiamt

Reichen bach, Ldkr. Emmendingen — Geiß-

lin gen, Ldkr. Waldshut — Gemmingen,

Ldkr. Sinsheim — Gerchsheim, Ldkr. Tauber¬

bischossheim — Gochsheim, Ldkr. Bruchsal —
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Göggingen, Ldkr. Stockach — Görwihl,

Ldkr. Säckingen — Tremmels dach, Ldkr. Vil¬

lingen — Großschönach, Ldkr. Ueberlingen —

Ha mb rücken, Ldkr. Bruchsal — Hauingen,

Ldkr. Lörrach — Hecklingen, Ldkr. Emmendin¬

gen — H e i l i g k r e n z st e i n a ch, Ldkr. Heidel¬

berg — Hoch stetten, Ldkr. Karlsruhe — Hö h e-

feld, Ldkr. Tauberbischofsheim — Höpsingen,

Ldkr. Buchen — Huttin gen, Ldkr. Lörrach —

Ichenheim, Ldkr. Lahr — K a p p e l a. R h.,

Ldkr. Emmendingen — Kiechlins bergen,

Ldkr. Freiburg — K i n z i g t a l - H a l b in e i l,

Ldkr. Wolfach — Konstanz — Königschass-

Hausen, Ldkr. Emmendingen — Königsfeld,

Ldkr. Villingen — K r e e n h e i n st e t t e n, Ldkr.

Stockach — Krenshei m , Ldkr. Tauberbischofs¬

heim — Langenalb, Ldkr. Pforzheim — Laus¬

heim, Ldkr. Waldshut — L e i b e r t i n g e n,

Ldkr. Stockach —Linkenheim, Ldkr. Karlsruhe

— Liptingen , Ldkr. Stockach — Mal f ch , Ldkr.

Heidelberg — M e i ß e n h e i m, Ldkr. Lahr —

MönchWeiler, Ldkr. Villingen — Mörsch,

Ldkr. Karlsruhe — M üllhei m — Murg , Ldkr.

Säckingen — Neibsheim, Ldkr. Bruchsal —

Nesselried, Ldkr. Offenburg — Neukirch,

Ldkr. Donaueschingen — Neu m ü h l, Ldkr. Kehl —

Neusatz, Schulabt. Waldmatt, Ldkr. Bühl —

N i e d e r h a u s e n, Ldkr. Emmendingen — Nie-

derwihl, Ldkr. Säckingen — Oberhausen,

Ldkr. Emmendingen — Oberschopfheim, Ldkr.

Lahr — Obersimonswald, Ldkr. Emmendin¬

gen — Oedsbach, Ldkr. Offenburg — Opfin¬

gen, Ldkr. Freiburg — Orfchweier, Ldkr. Lahr

— Ortenberg, Ldkr. Offenburg — Otto-

s chwanden, Ldkr. Emmendingen — Plitters¬

dorf, Ldkr. Rastatt — Prechtal - Unter¬

st r e ch t a l, Ldkr. Emmendingen — Radolfzell,

Ldkr. Konstanz — Ramsbach, Ldkr. Offenburg —

Reute, Ldkr. Emmendingen — Rheinfelden,

Ldkr. Säckingen — Nheinhanfen, Ldkr. Bruch¬

sal — Riedböhringen, Ldkr. Douaueschingen

— Ringsheim, Ldkr. Lahr — Roggenben -

ren, Ldkr. Überlingen — Rotenberg, Ldkr.

Heidelberg — Ruft, Ldkr. Lahr — Sallneck,

Ldkr. Lörrach — Sand, Ldkr. Kehl — Sasbach,

Ldkr. Emmendingen — Schlierstadt, Ldkr. Bu¬

chen — Schluttenbach, Ldkr. Karlsruhe —

Schönfeld, Ldkr. Tauberbischofsheim — Scho¬

nach, Ldkr. Villingen ' — Schopfheim, Ldkr.

Lörrach — Schuttern, Ldkr. Lahr — Schut¬

terwald, Ldkr. Offenbnrg — Schwandorf,

Schulabt. Oberschwandorf, Ldkr. Stockach —

S ch w e i g h a n f e n, Ldkr. Lahr — Schweins¬

berg, Ldkr. Buchen — Seebach, Ldkr. Bühl —

Sennfeld, Ldkr. Buchen — Singen a.H., Ldkr.

Konstanz — Sumpfohren, Ldkr. Donaueschin¬

gen — Teningen, Ldkr. Emmendingen — Ten-

nenbronn, Ldkr. Villingen — Tiengen, Ldkr.

Waldshut — Tunfel, Ldkr. Müllheim — Um¬

kirch, Ldkr. Freiburg — U n t e r h a r m e r s -

bach, Ldkr. Wolfach — Unter mettingen,

LdkV. Waldshut — U u t e r m ü n st e r t a l, Ldkr.

Müllheim — Varnhalt, Ldkr. Bühl — V ö g i s-

heim, Ldkr. Müllheim — Völkersbach, Ldkr.

Karlsruhe — Wagensta >dt, Ldkr. Emmendingen

— Waldmühlbach, Ldkr. Mosbach — Wald-

Wimmersbach, Ldkr. Heidelberg — Wehr,

Ldkr. Säckingen — Weile rsb ach, Ldkr. Villim

gen — Wenkheim, Ldkr. Tauberbischofsheim —

Wenzenhofen, Ldkr. Buchen — Weinheim,

Ldkr. Mannheim — W e i t e r d i n g e n , Ldkr. Kon¬

stanz — Welschen st ein ach, Ldkr. Wolfach -

Wiechs, Ldkr. Konstanz — Wiechs, Ldkr.

Stockach — Wie send ach, Ldkr. Heidelberg -

Wittlingen, Ldkr. Lörrach — Wolfarts¬

weier, Ldkr. Karlsruhe — Wössingen, Ldkr.

Karlsrühe — Wy h l, Ldkr. Emmendingen — Zien-

ken, Ldkr. Müllheim — Zizenhansen, Ldkr.

Stockach — Zoznegg, Ldkr. Stockach.

Bewerbungen sind binnen 6 Wochen bei

dem dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadt¬

schulamt einzureichen.

Die Leiter der Schulämter werden ersucht, nach

Möglichkeit anch die im Wehrdienst stehenden Lehrer

nnd die ins Elsaß abgeordneten Lehrkräfte von den

Ausschreibungen in Kenntnis zu setzen.

V Eingesandte Druckwerke nnd Lehrmittel.

Allge m ein:

Im Verlag G. Braun, Karlsruhe ist erschienen:

Der Badische Geschäfts- und Adreßkalender 1941,

das Anschristenbnch der Dienststellen von Partei,

Staat, Gemeinden, Verbänden und Körperschaften

in Baden. Preis gebunden RM. 3.—, mit einem

Anhang Elsaß, enthaltend die Behörden und

Dienststellen im Elsaß und einer «arte Baden-Elsaß

mit Verwaltungseinteilung. Der Anhang ist auch

einzeln zn haben, Preis RM. 1.50.

Die Anschaffung wird empfohlen.

Textilwarenkunde von Ernst Gramm.

Verlag Carl Meyer (Gustav Prior), Hannover.

Preis geh. NM. 1.8V.

Das Werk wird zur Einführung in den Fach¬

klassen für Lehrlinge des Textileinzelhandels an

kaufmännischen Berufsschulen empfohlen.

N. FürdieLehrer:

I. Dengel, Angewandte Projektionslehre für

Schreiner, Verlag Mende in Karlsruhe, Kaiserstraße

Ecke Passage. Preis 4.— NM.

VI Mitteilnnft.

Der Herr Reichswirtschastsminister hat fachliche Vor

schriften fUr folgende weitere Berufe (vgl. auch Amts¬

blatt 1937 Nr. 20 S. 306, Nr. 23 S. 316. Amtsblatt 1938

Nr. 6 S. 4S, Nr. 10 S. 70 und Amtsblatt 1939 Nr. 2

S. 16) genehmigt:

Drahtbiirstenmacherhandwerk, Saitenmacherhand-

werk und Wirkerhandwerk.

Die vom Reichsstand des Deutschen Handwerks,

Deutscher Handwerks- und Glüverbekanimertag Berlin

herausgegebenen fachlichen Vorschriften für die Meister¬

prüfung in den obengenannten Handwerkszweigen find

im Druck- und Verlag: Handwerker-Verlagshaus Hans

Holtmann, Berlin ZW 63, erschienen.

Druck und Verlag von Malsch 6- Vogel in Karlsruhe,
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des Wadischen Ministeriums des Kulms und Unterrichts
Herausgegeben vom Ministerium deF VtuItuF und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 1. April 1941

Inhalt.
Umzugskostenbestimmungen für die badischen Staatsbeamten sowie snr die Beamten der Gemeinden und

Gemeindeverbände (UKBest.)

Umzugskoftenbestimmungen
für die badischen Staatsbeamten sowie für die Beamten der Gemeinden

und Gemeindeverbände (UKBest.)
(Vom 11. Februar 1941)

iGesek- und Verordnungsblatt 1941 Seite 33)

1.

Mit Wirkung ab 1. Januar 1941 werden die Umzugskostenbestimmungen für die badischeu
Staatsbeamten sowie für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände an die Reichs¬
bestimmungen angeglichen.

2.

Nachstehend werden an Stelle der Umzugskoftenbestimmungen vom 8. August 1935 —
Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 241 — in der am 1. Januar 1941 gültigen Fassung be¬
kanntgegeben:

Teil I: Gesetz über Umzugskostenvergütung der Beamten vom 3. Mai 1935 — Reichsgesetz¬
blatt I Seite 563 — (UKG.),

Teil II: Durchführungsverordnung vom 7. Mai 1935 zum Gesetz über Umzugskostenvergütung
der Beamten — Reichsbesoldungsblatt Seite 40 Nr. 2445 — (DVO. z. UKG.) und

Teil III: Richtlinien des Reichsministers der Finanzen vom 7. Mai 1935 für das Gewähren
von Beiträgen zum Jnstandsetzen von Wohnungen und Abfindungsbeiträgen zum Be¬
schaffen von Wohnungen — Reichsbesoldungsblatt Seite 52 Nr. 2446 —.

3.

Änderungen der Reichsbestimmungen gelten, soweit im einzelnen nichts anderes bestimmt
wird, ohne weiteres auch für das Land Baden. Eine besondere Veröffentlichung erfolgt nicht.

4.

Diese Bestimmungen gelten auch für die Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände.

5.

Oberste Dienstbehörde im Sinne der Umzugskostenbestimmungen ist der Fachminister.
Für das Besoldungswesen allgemein zuständige oberste Landesbehörde ist der Finanz¬

minister.
Karlsruhe, den 11. Februar 1941.

Der Finanz- und Wirtschaftsminister
Köhler
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Teil I

Gesetz über Umzugskostenvergütung
der Beamten

Vom 3. Mai 1935 (Reichsgesetzblatt I

Seite 566)

Die Neichsregierung hat das folgende Ge¬

setz beschlossen, das hierdurch verkündet wird:

§1

Umzugskostenvergütung

(1) Umzugskostenvergütung wird gewährt:

a) planmäßigen und außerplanmäßigen Beam¬

ten, wenn sie aus dienstlichen Gründen nach

einem anderen Dienstort versetzt werden

oder auf dienstliche Anordnung umziehen,

b) Warte- und Ruhestandsbeamten, wenn sie

in planmäßige Beamtenstellen eingewiesen

werden,

c) Warte- und Ruhestandsbeamten, wenn sie

als nichtplanmäßige Beamte verwendet wer¬

den und ihr Umzug dienstlich angeordnet ist.

Etwaige Umzugskostenbeihilfen nach §2 Abs. 1c

sind anzurechnen. Für Beamte im Borberei¬

tungsdienst und Probedienst sowie für auf

Probe angestellte Beamte gilt Z 2 Abs. 1 a.

(2) Umzugskostenvergütung wird nur ge¬

währt, wenn der Beamte den Umzug mit seiu-

nem Umzngsgut ausgeführt und die Erstattung

der Auslagen innerhalb eines Jahres nach Be¬

endigung des Umzugs beantragt hat.

§2

Umzugskostenbeihilfe

(1) Umzugskostenbeihilfe kann gewährt

werden:

a) Beamten im Vorbereitungsdienst und Probe¬

dienst sowie auf Probe angestellten Beamten

und anderen nicht bereits im § 1 genannten

nichtplanmäßigen Beamten, wenn sie aus

dienstlichen Gründen nach einem anderen

Dienstort versetzt werden oder auf dienstliche

Anordnung, insbesondere auch bei der Ein¬

berufung, umziehen,

b) Beamten beim Eintritt in den Warte- oder

Ruhestand und Hinterbliebenen von Beam¬

ten, wenn sie eine Dienstwohnung räumen

müssen oder aus einer anderen Wohnung

von Grenzorten des Inlands oder Aus¬

lands, von Jnselorten oder kleineren abge¬

legenen Plätzen wegziehen, an denen ihnen

das Verbleiben nicht zugemutet werden

kann,

c) Warte- und Nuhestandsbeamten, wenn sie

unter Wechsel der Verwaltung im öffent-

Dieust verwendet werden, aus diesem Anlaß

einen Umzug ausführen müssen und ihr

Wartegeld oder Ruhegehalt durch die Ver¬

wendung auf längere Zeit ganz oder teil¬

weise ruht,

ch bisher nicht beamteten Personen, wenn sie in

planmäßige Beamtenstellen eingewiesen wer¬

den, oder wenn sie als nichtplanmäßige Be¬

amte angestellt werden und ihr Umzug

dienstlich angeordnet ist,

e) Beamten, die auf ihren Antrag aus zwin¬

genden persönlichen Gründen nach einem

anderen Dienstort versetzt werden.

(2) § 1 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 3

Stufeneinteilung

Für das Bemessen der Umzugskostenent¬

schädigung nach §Z 4, 5 gilt folgende Stufen¬

einteilung:

planmäßig
Lichrer d.'S

R.'ichs-
arinnis-

dit'iislcs

mit Grundgehalt nach der Reichs-

besiildniigso' dnung

L 1s. II ^0

aus den Besoldungsgi Uppen
—

3
— — 1 la

1 3. 4 die 9 1 bis 3 I 2 bis 4 Ib

1b bis 3 10 4 bis ti 2 5 bis 7 II

4
—

7 und 8
—

8 III

5 bis 7
— — — «

IV

8 bis 12
— — —

Iv und I > V

gehören

zur

Unuugs-

kosten-

stnfe

s 4

Umzüge zwischen zwei politischen

Gemeinden

(1) Bei Umzügen zwischen zwei politischen

Gemeinden erhalten als Umzugskostenentschä¬

digung:
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3) verheiratete Beamte mit eigenem Hausstand

und ihnen gleichgestellte Beamte

bei
für die weiteren Entfernungen

(Steigerungsbeträge)

dcr
Stufe

Umzugs-
ent-

fernunsten
bis zu

über
5

bis
100
km

über
100
bis
400
km

üb.r
400
Ins
000
km

über
000
bis
800
km

über
800
bis
1000
km

über
1000
Km

5 km

(Gruud-
berrag)

für je
ö km
oder
Teile
davon

für je weitere 25 km
oder Teile davon

-5TK -Mi

I 3 940 28 42 30 20 12 5
Id 690 20 34 22 13 9 4
II 430 14 27 15 11 8 4
III 3»0 10 20 12 7 S 3
IV 240 8 18 10 6 5 3
V 190 6 IS 8 ö 4 3

d) verheiratete Beamte ohne eigenen Haus¬
stand ohne Rücksicht auf die Umzugsentfer¬
nung 20 vom Hundert des Grundbetrags
nach Abs. 1 3; daneben werden die für das
Befördern des Umzugsguts entstandenen
notwendigen Auslagen erstattet;

c) unverheiratete Beamte mit eigenem Haus¬
stand 50 vom Hundert der Entschädigungen
nach Abs. 1 3; soweit sie an dem Tage, zu
dem die Versetzung oder der Umzug ange¬
ordnet ist, noch nicht das 35. Lebensjahr
vollendet haben, 30 vom Hundert;

ch unverheiratete Beamte ohne eigenen Haus¬
stand die entstandenen notwendigen Um¬
zugsauslagen.

(2) Die Umzugskostenentschädigung wird be¬
messen nach dem Familienstand, Hausstand und
Alter (Abs. 1 c) der Beamten an dem Tage, zu
dem die Versetzung oder der Umzug angeordnet
ist. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn
vor diesem Zeitpunkt die zur Eheschließung der
Beamten notwendigen Schritte unternommen
waren und Heiratsgut bereits beschafft war.

(3) Ist einem nach § 1 Abs. 1 2 zu vergüten¬
den Umzug eines Beamten mit eigenem Haus¬
stand innerhalb 5 Jahren ein Umzug gleicher
Art vorhergegangen, so erhöht sich die Umzugs¬
kostenentschädigung um 10 vom Hundert.

(4) Für Sonderverhältnisse, namentlich bei
Umzügen auf kurze Entfernungen und unter
einfachen Verhältnissen, kann die oberste Dienst¬

behörde allgemein oder im Einzelfall eine Er¬
mäßigung der Umzugskostenentschädigung nach
Abs. 1 3 und c bis auf 60 vom Hundert an¬
ordnen und Entschädigung bis zu den vollen

> Sätzen beim Nachweis notwendiger Mehraus¬
lagen zulassen.

s 5

Umzüge am Ort

(1) Wird die Wohnung auf dienstliche An¬
ordnung innerhalb der, politischen Gemeinde
gewechselt, so erhalten als Umzugskostenentschä¬
digung:

3) verheiratete Beamte mit eigenem Hausstand
und ihnen gleichgestellte Beamte der

Stufe I3 . . . 620 Reichsmark,
„ Ib ... 450 „
„ II . . . 300

III . . . 210
„ IV . , . 160
„ V ... 130

b) unverheiratete Beamte mit eigenem Haus¬
stand 50 vom Hundert der Entschädigungen
nach 3,

c) verheiratete und unverheiratete Beamte ohne
eigenen Hausstand die entstandenen notwen¬
digen Umzugsauslagen.

§ 4 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Beim Umzug ohne Fuhrwerk oder
Kraftwagen (Trageumzug) werden den Beam¬
ten mit eigenem Hausstand an Stelle der Ent¬
schädigungen nach Abs. 1 3 und b nur die ent¬
standenen notwendigen Umzugsauslagen ersetzt.

(3) Die Vorschriften des Abs. 1 gelten auch
für Beamte, die außerhalb ihres dienstlichen
Wohnsitzes in dessen Nähe wohnen und auf
dienstliche Anordnung nach dem dienstlichen
Wohnsitz umziehen müssen.

(4) Die Vorschriften des Abs. 1 3 und b so¬
wie Abs. 2 gelten auch für Beamte mit eige¬
nem Hausstand, wenn sie mit vorheriger Zu¬
stimmung der zuständigen Behörde am neuen
Dienstort oder in dessen unmittelbarer Nähe zu¬
nächst eine Notwohnung bezogen haben und
aus ihr in eine Dauerwohnung umziehen. Die
Umzugskostenentschädigung wird nach der glei¬
chen Stufe wie beim Beziehen der Notwohnung
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bemessen. Ein Zuschuß nach § 7 darf nicht ge¬

währt werden.

(5) § 4 Abs. 4 gilt entsprechend.

s 6

N e i s e e n t s ch ä d i g n n g

Neben der Umzugskostenentschädigung nach

§ 4 erhalten Beamte nach dem Gesetz über Reise¬

kostenvergütung der Beamten

s) für ihre Person Reisekostenvergütnng für die

Reise zum neuen Dienstort,

b) sür ihre Familieuaugehörigeu und Haus¬

angestellten Ersatz der Fahrkosten für die

Reise vom bisherigen zum neuen Wohnort,

und zwar für die Familieuaugehörigeu

höchstens für die Wagen- oder Schiffsklasse,

die der Beamte beim Ausführe» des Um¬

zugs selbst benutzen darf, für Hausaugestellte

für die 3. Wagen- oder 2. Schiffsklasse. Für

Reisen auf Landwegen werden die nachge¬

wiesenen notwendigen Auslagen erstattet,

sofern ein öffentliches, regelmäßig verkeh¬

rendes Beförderungsmittel nicht vorhanden

oder das Benutzen unter den gegebenen Ver¬

hältnissen nicht zweckmäßig war.

Zuschuß

Hat ein Umzug nachweislich Auslagen ver¬

ursacht, die aus der Umzugskostenentschädigung

nach § 4 oder § 5 nicht gedeckt werden konnten,

so bewilligt die oberste Dienstbehörde einen Zu

schuß bis zu 400 Reichsmark. Die oberste Dienst¬

behörde kann diese Ermächtigung zum Gewäh

reu eines Zuschusses bis zu 200 Reichsmark auf

die unmittelbar nachgeordneten Behörden über¬

tragen. Zuschüsse über 400 Reichsmark dürfen

nur mit Zustimmung der für das Besoldungs¬

wesen allgemein zuständigen obersten Dienst¬

behörden gewährt werden. Dem Reichsminister

der Finanzen bleibt vorbehalten, über den Um¬

fang und die Höhe der erstattungsfähigen Aus¬

lagen allgemeine Grnndsätze aufzustellen.

§ 8

Mietentschädig nng

(1) Beamten, denen Umzugskostenentschä¬

digung gewährt werden kann, wird die Miete

erstattet, die sie für die alte Wohnung bis zu

dem Zeitpunkt vertraglich aufwenden mußten,

zu dem das Mietverhältnis frühestens gelöst

werden konnte. Die Erstattung ist längstens für

9 Monate zulässig. Haben Beamte im eigenen

Hanse gewohnt, so wird eine Entschädigung für

längstens 6 Monate nach dem ortsüblichen

Mietwert ihrer Wohnnng gewährt.

(2) Die Miete für die neue Wohnung wird

erstattet, wenn die Lage des Wohnnngsmarkts

Beamte zwingt, diese Miete vertraglich bereits

für einen Zeitraum zu zahlen, in den, sie die

Wohnung noch nicht benutzen können.

(3) Die Entschädigung wird nnr für eine

Zeit gewährt, iu der die Wohnnng leer gestan

den hat oder nicht ganz oder teilweise ander

weitig vermietet war.

s 9

Beschaffung von Ofen und Koch¬

herden

In Reichsteileu, in denen nach der Orts

sitte die Wohnungen nicht mit Ofen und Koch¬

herd ausgestattet sind, kann Beamten mit eige¬

nem Hausstand neben der Umzngskostenentschä

diguug ein Beitrag zum Beschaffen dieser Ge

genstände nach näherer Bestimmung des Reichs

Ministers der Finanzen bewilligt werden.

§ 10

Instandsetzung nnd Beschaffung

von Wohnungen

Für das Gewähren von Beiträgen zum

Jnstandsetzen von Wohnungen und von Ab¬

findungsbeiträgen zum Beschaffen von Woh

nungen wird der Reichsminister der Finanzen

besondere Richtlinien aufstellen.

§11

T r e u n u u g s e n t s ch ä d i g n n g

Ob und inwieweit Beamte oder bisher

nicht beamtete Personen, die aus Anlaß einer

Versetzung, Anstellung, Umzugsanordnung oder

Einberufung genötigt sind, getrennten Haushalt

zu führen oder ihr Umzugsgut unterzustellen,

eine Entschädigung erhalten, wird durch Ver¬

ordnung des Reichsmiuisters der Finanzen ge¬

regelt.
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Soldaten der Wehrmacht

(1) Dieses Gesetz gilt entsprechend für die
Soldaten der Wehrmacht.

(2) Für das Bemessen der Umzugskosten¬
entschädigung gilt folgende Stufeneinteilung:

Soldaten mit Grundgehalt
nach der Reichsbesoldnngs-
ordnung L aus den Besol¬

dungsgruppen

gehöre» zur
Umzugskostenstufe

1 und 2
3 bis 5 Ik

6 bis 8 und 12 bis 14 II
9 bis 11 und 15 und 16 III

17 bis 20 IV
21 bis 2ö V

H 13

Reichsbahn, Reichsbank,
R e l i g i o n s g e s e l l s cli a s t e n

Die Deutsche Reichsbahn, die Reichsbank,
die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften
und ihre Verbände sind ermächtigt, entsprechende
Vorschriften zu erlassen.

s 14

A u s f ü h r n n g s v o r f ch r i f t e n

(1) Ter Reichsminister der Finanzen erlätzt
die zur Durchführung und Ergänzung dieses
Gesetzes erforderlichen Rechts- uud Verwal¬
tungsvorschriften. Er kann den Umfang der
Umzugskostenbeihilfen nach § 2 regeln, die
durch Ergänzung des Reichsbesoldungsrechts
ueu aufgeuommenen Besoldungsgruppen den
im ß 3 aufgeführten Umzugskostenstufen zutei¬
len uud die in den §s 4, 5, 7 festgesetzten Be¬
träge den wirtschaftlichen Verhältnissen an¬
passen. Ihm bleibt auch vorbehalten, Sonder¬
vorschriften für Auslandsumzüge zu erlassen.

(2) Soweit der Reichsminister der Finanzen
von der Befugnis nach Abs. 1 keinen Gebrauch
macht, können die für das Besoldungswesen all¬
gemein zuständigen obersten Landesbehörden
die zur Durchführung und Ergänzung dieses
Gesetzes erforderlichen Rechts- nüd Verwal-
tungsvorfchrifteu Mit rechtsverbindlicher Kraft
auch für die Gemeiudeu und Gemeindeverbände
erlassen. Sie können auch die Vergütungssätze
abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes

regeln und die Gemeinden und Gemeindever¬
bände ermächtigen, entsprechende Vorschriften
selbst zu erlassen. Für die Angehörigen der
staatlichen Polizei kann die zuständige oberste
Dienstbehörde Sondervorschriften treffen.

(3) Die nach Abf. 2 erlassenen Vorschriften
oürfen nicht günstiger sein als die des Reichs;
sie dürfen jedoch ungünstiger sein, wenn es die
sachlichen Verhältnisse zulassen.

§ 15

Inkrafttreten
(1) Das Gesetz tritt mit dem 15. August

1935 in Kraft. Es findet auch Anwendung auf
Umzüge, die vor diesem Tage begonnen, aber
erst an diesem Tage oder später beendet wurden.
Bei Versetzungen, Einberufungen und Umzugs¬
anordnungen, die am 15. August 1935 oder spä¬
ter wirksam werden, gilt das Gesetz auch dann,
wenn die Umzüge schon vorher ausgeführt
werden.

(2) Dieses Gesetz tritt an die Stelle der
Umzugskostenverordnung für die Reichsbeam¬
ten vom 2. Mai 1928 (Reichsbesoldungsblatt
Seite 67), der Umzugskostenverordnung für
Auslandsverfetzuugen von Reichsbeamten vom
2. Mai 1928 (Reichsbesoldungsblatt Seite 70)
und der entsprechenden Ländervorschriften. Ist
auf die bisherigen Gesetze und Verordnungen in
anderen Vorschriften verwiesen, so treten an
ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften die¬
ses Gesetzes und der dazn erlassenen Ausfüh¬
rungsvorschriften oder die entsprechenden Län-
dervorschriften.

(3) Mit dem Jnkraftreten dieses Gesetzes
treten das Gesetz, betreffend Gewährung einer
Entschädigung an versetzte Beamte und von
Umzugskosten beim Wohnungswechsel am Orte
vom 21. Mai 1920 (Reichsgesetzblatt Seite 1061),
und die dazu ergangenen Ansführungsvor-
fchriften sowie die entsprechenden Ländervor¬
schriften außer Kraft.

Berliu, 3. Mai 1935.

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminister der Finanzen
In Vertretung

Reinhardt
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Teil II

Durchführungsverordnung
zum Gesetz über Umzugskostenvergütung der
Beamten vom 3. Mai 1935 (Neichsgesetzblatt I

Seite 566)
Vom 7. Mai 1935 (Reichsbesoldungsblatt

Seite 4V Nr. 2445)

Auf Grund des § 14 des Gesetzes über Um¬
zugskostenvergütung der Beamten vom 3. Mai
1935 (Reichsgesetzblatt I Seite 566) wird hiermit
verordnet:

Persönlicher Geltungsbereich

Nr. 1. (1) Wer Beamter im Sinne des Ge¬
setzes und dieser Durchführungsverordnung ist,
bestimmt sich nach dem Deutschen Beamtengesetz.

(2) Oberste Dienstbehörde im Sinne des
Gesetzes ist die oberste Behörde des unmittel¬
baren Dienstherrn des Beamten und bei einer
der staatlichen Aufsicht unterstellten Körperschaft,
Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts
die oberste Aufsichtsbehörde.

Örtlicher Geltungsbereich

Nr. Z. (1) Das Gesetz und diese Durchfüh¬
rungsverordnung gelten für Umzüge im Inland
und im Grenzverkehr mit dem Ausland. Um¬
züge im Grenzverkehr mit dem Ausland sind
Umzüge der im Grenzverkehr tätigen Beamten,
die zwischen dem Inland und Grenzorten des
Auslandes oder zwischen Grenzorten des Aus¬
landes aus dienstlichen Gründen umziehen.

(2) Das Gesetz und diese Durchführungs¬
verordnung gelten auch für Auslandsumzüge
von Beamten, soweit nicht Sondervorschriften
nach Z 14 Abs. 1 des Gesetzes anderes be¬
stimmen.

Umzugskostenvergütung

Nr. 3. Die Umzugskostenvergütung besteht
aus Umzugskostenentschädigung nach Z 4 oder
§ 5, Reiseentschädigung nach § 6, Zuschuß nach
§ 7 und Mietentschädigung nach § 8 des Ge¬
setzes. Daneben können Beiträge zur Beschaf¬
fung von Ofen und Kochherden nach § 9 und
Beiträge zur Instandsetzung und Beschaffung

6 —

von Wohnungen nach § 10 des Gesetzes gewährt
werden. *)

Versetzung

Nr. 4. (1) Versetzungen unter Bewilligung
von Umzugskostenvergütung dürfen nur ange¬
ordnet werden, wenn sie dienstlich notwendig
sind. Vor jeder Versetzung ist zu prüfen, ob der
damit verfolgte Zweck nicht auf andere Weise
mit niedrigerem Kostenaufwand erreicht werden
kann.

(2) Einem Antrag auf Versetzung aus per¬
sönlichen Gründen ist im allgemeinen nur statt¬
zugeben, wenn durch die Versetzung des Be¬
amten keine Kosten entstehen. Eine schrift¬
liche Verzichtserklärung des Beamten auf Um¬
zugskostenvergütung ist zn den Akten zu neh¬
men. Die Versetzung ist abzulehnen, wen» der
Beamte wirtschaftlich nicht in der Lage ist, die
durch die Versetzuug entstehenden Auslagen
aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Liegen
zwingende persönliche Gründe für das Gewäh¬
ren einer Umzugskostenbeihilfe vor (§ 2 Abs. 1 e
des Gesetzes), so gilt Nr. 23.

(3) Wird eine Versetzung vor der Ausfüh¬
rung des Umzugs zurückgenommen oder wird
der Umzug aus Gründen, die der Beamte nicht
zu vertreten hat, nicht durchgeführt, so können
durch die Umzugsvorbereitung etwa entstandene
notwendige Auslagen in angemessenen Grenzen
erstattet werden.

Umzugsanordnung

Nr. 5. (1) Der Umzug von abgeordneten
Beamten (vgl. Nr. 5 der Bestimmungen vom
16. Dezember 1933 — Reichsbesoldungsblatt

5) Bei Umzügen auf Entfernungen bis zu 50 Icm,
die unter einfachen Verhältnissen ausgeführt worden sind,
stehen nur 3» vom Hundert der Umzugskostenentschädigung
nach § 4 Abs. 1 a und o des Gesetzes zu. Allgemein ist
ein Umzug auf dem Landwege, auch unter Inanspruch¬
nahme von Möbelwagen, ein Umzug unter einfachen
Verhältnissen, es sei denn, das; wegen schwierigen Ge¬
ländes oder wegen Schneeverwehungen Vas Benutzen
vou Möbelwagen ausgeschlossen war. Beim Nachweis
notwendiger Mehrkosten ist .die Entschädigung bis zu
den vollen Sätzen zu gewähren. Uber vie Frage, ob ein
Umzug unter einfachen Verhältnissen ausgeführt worden
ist, entscheidet die die Umzugskostenvergütung anweisende
Dienstbehörde.

(Runderlaß des 'Neichsministers des Innern vom
14. 6. 1940 — II Lv 1013/40 — V313)
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Seite 200 Nr. 2264 —) und der Umzug in den
Fällen des Z1 Abs. 1 c und Z 2 Abs. 1 6 des Ge¬
setzes soll angeordnet werden, wenn die Verwen¬
dung des Beamten am neuen Dienstort voraus¬
sichtlich zur Übernahme in eine Planstelle führt
oder wenn sie voraussichtlich von so langer
Dauer ist, daß die gesamte etwaige Beschäfti¬
gungsvergütung oder Trennungsentschädigung

^ (Nr. 25 und 26) die Vergütung für den Umzug
und einen etwa erforderlichen Rückumzug über¬
steigen würde. Bei unverheirateten Beamten
ohne eigenen Hausstand wird dies in der Regel
der Fall sein. Ihr Umzug nach dem Beschäfti¬
gungsort wird meistens zugleich mit dem Be¬
schäftigungsauftrag angeordnet werden können,
wenn eine dreimonatige Dauer der auswärtigen
Beschäftigung anzunehmen ist. Ausnahmen sind
nur mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde
zulässig.

(2) Ein Wohnungswechsel am Ort mit Be¬
willigung von Umzugskostenvergütung darf
uur angeordnet werden, wenn der Dienst des
Beamten ihn nötig macht, eine Dienstwohnung
bezogen oder geräumt werden muß, oder der
Beamte eine Dienstwohnung räumt, weil sie in
eine Mietwohnung umgewandelt ist. Für das
Räumen von Dienstwohnungen durch Beamte,
die in den Warte- oder Ruhestand treten, sowie
deren Hinterbliebene gilt Nr. 20. Eine Umzugs¬
kostenvergütung darf nicht gewährt werden,
wenn Mietwohnungen, die im Eigentum oder
in der Verwaltung der öffentlichen Hand stehen,
lediglich auf Grund ordnungsmäßiger Kündi¬
gung des Mietverhältnisses aufgegeben werden
oder, wenn die einem Beamten erteilte Ermäch¬
tigung, außerhalb des dienstlichen Wohnsitzes
wohnen zu dürfen, widerrufen wird. Unberührt
hiervon bleibt ein Anspruch auf Umzugskosten¬
vergütung nach § 1 oder die Bewilligung einer
Umzugskostenbeihilfe nach § 2 des Gesetzes.

(3) Zuständig für das Anordnen des Um¬
zugs ist die Behörde, die den Beamten versetzen
oder ihm eine Planstelle übertragen kann. Sie
kann die Entscheidung den nachgeordneten Be¬
hörden übertragen. Wird ein Beamter zu einer
anderen Verwaltung beurlaubt, so kann es seine
oberste Dienstbehörde der Verwaltung, zu der
er beurlaubt wird, überlassen, die Umzugsan¬

ordnung mit ausschließlicher Wirkung für ihren
Verwaltungsbereich auszusprechen.

(4) Nr. 4 Abs. 3 gilt entsprechend.
(5) Kommt ein Beamter der an ihn er¬

gangenen Anordnung zum Umzug an den neuen
Dienstort nicht nach, obschon der Umzug möglich
ist, so ist er hinsichtlich der Beschäftigungsver¬
gütung oder Trennungsentschädigung so zu be¬
handeln, als wenn er den Umzug zu dem ange¬
ordneten Zeitpunkt durchgeführt hätte.

Einweisung in die Umzugskostcnstufen
Nr. 6. (1) Für das Einweisen in eine der

Umzugskostenstufen ist stets die Besoldungs¬
gruppe maßgebend, die der Berechnung der
Bezüge des Beamten für den Monat zugrunde
gelegt war, der dem Tag vorhergeht, zu dem die
Versetzung oder der Umzug angeordnet war.
Eine Anstellung oder Beförderung mit rückwir¬
kender Kraft hat auf die Höhe der Umzugs¬
kostenentschädigung keinen Einfluß.

(2) Ist ein Beamter nochmals versetzt, be¬
vor er den Umzug an den ersten Versetzungsort
ausgeführt hat, so wird die Umzugskostenent¬
schädigung für die zweite Versetzung nach der
Stufe berechnet, die für die erste Versetzung
maßgebend war, und zwar auch dann, wenn der
Beamte inzwischen in eine höhere Besoldungs¬
gruppe befördert wurde.

(3) Die außerplanmäßigen Beamten zählen
zu derselben Stufe wie die Beamten der Besol¬
dungsgruppe, in der sie bei regelmäßigem Ver¬
lauf ihxer Dienstlaufbahn zuerst planmäßig an¬
gestellt werden. Die Dozenten und wissenschaft¬
lichen Assistenten sowie die den letzteren gleich¬
gestellten Beamten bei den wissenschaftlichen
Hochschulen und bei den gemäß s 1 IV Nr. 4
des Hochschullehrerbesoldungsgesetzes bestimm¬
ten Anstalten gehören zur Umzugskostenstufe II.

(4) Für Warte- und Nnhestandsbeamte ist
die Besoldungsgruppe maßgebend, nach der das
Wartegeld oder Ruhegehalt berechnet wurde.

(5) Für das Einweisen der Beamten der
Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und
sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stif-

^ tuugen des öffentlichen Rechts in eine Umzugs¬
kostenstufe ist die Besoldungsgruppe der Reichs¬
besoldungsordnung maßgebend, die der Besol-
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duugsgruppe der Landes- usw. Besoldungsord¬
nung entspricht, nach der die Beamten ihr
Grundgehalt oder ihre Gruudvergütnng be¬
ziehen oder nach der das Wartegeld oder Ruhe¬
gehalt berechuet wurde. In Zweifelsfällen ent¬
scheidet die oberste Dienstbehörde.

(6) Nichtbeamtete Personen, die als Beamte
in den öffentlichen Dienst übernommen werden,
werden nach der Stufe entschädigt, der sie nach
der Anstellung angehören.

(7) Abs. 1 bis 6 gelten nicht für ehemalige
Angehörige der Wehrmacht, die mit Umzugs-
eutschädigung nach dem Wehrmachtversorguugs-
gesetz abgefunden werden.

Verheirateten Beamten gleichzustellende Beamte

Nr. 7. Deni verheirateten Beamten wird
der verwitwete oder geschiedene Beamte mit
eigenem Hausstand gleichgestellt, ferner der un¬
verheiratete Beamte, der sowohl am bisherigen
Wohnort als anch am neuen Wohnort im eige¬
nen Hausstand aus gesetzlicher oder sittlicher
Verpflichtung Verwandten bis zum 4. Grade,
Verschwägerten bis zum 2. Grade, Adoptiv-
oder Pflegekindern, Adoptiv- oder Pflegeeltern
oder unehelichen Kindern Wohnung und Unter¬
halt gewährt. Dabei bestimmt sich der Grad der
Verwandtschaft nach der Zahl der sie vermit¬
telnden Geburten und der Grad der Schwäger¬
schaft nach dem Grade der sie vermittelnden
Verwandtschaft (§Z 1589, 1590 BGB.).

Eigener Hausstand

Nr. 8. Eigener Hausstand ist anzunehmen,
wenn der Beamte eine Wohnung mit eigener
vollständiger Geräteausstattung und Kochgele¬
genheit besitzt, nicht aber, wenn er nur einzelne
Möbelstücke besitzt.

Umzugsgut

Nr. 9. Als Umzugsgut gelten die beweg¬
lichen Gegenstände, die am Tage der Bekannt¬
gabe der Versetzung, Einberufung oder Um¬
zugsanordnung Eigentum des Beamten oder
seiner Hausstandsangehörigen sind. Hierzu ge¬
hören auch Gegenstände, die dem Beamten leih¬
weise oder unter Eigentumsvorbehalt über¬
lassen sind. Mehrkosten für das Befördern spä¬

ter erworbener Gegenstände bleiben außer Be
tracht.

Untergestelltes Umzugsgut
Nr. 10. Als Umzngsgnt gelten auch Gegen¬

stände, die an dem Tage, zu dein die Versetzung,
Einberusuug oder der Umzug augeorduet ist, au
einem dritten Ort lagern oder untergestellt sind.
Dem Beamten, dem nach H 4 des Gesetzes die
Auslagen für das Befördern des Umzugsguts
erstattet werden, werden die notwendigen Mehr¬
anslagen für die Überführung nach dem neuen
Wohnort gegenüber einer solchen nach dem bis¬
herigen Wohnort ersetzt. Diese Mehrauslagen
dürfen auch nur bei der Zufchutzgewähruug uach
§ 7 des Gesetzes berücksichtigt werden.

Beförderungsauslagen und Umzugsauslageu
Nr. 11. (1) Als notwendige Beförderungs¬

auslagen im Sinuc vou Z 4 Abs. 1 b des Ge¬
setzes können nur die in Nr. 16 Abs. 2 s und K
genannten Auslage» anerkannt werden.

(2) Als notwendige Umzugsauslagen im
Sinuc von § 4 Abs. 1 ch § 5 Abs. 1 c und Abs. 2
des Gesetzes können nur die in Nr. 16 Abs. 2
genannten Auslagen anerkannt werden. Nr. 16
Abs. 3 gilt entsprechend.

Entsernungsberechnung

Nr. 12. (1) Für die Höhe der Umzugs-
kostenentschädignng ist die Entfernung zwischen
dem bisherigen nnd dem neuen Wohnort maß¬
gebend.

(2) Besteht zwischen diesen Orten eine
Eisenbahnverbindung, so ist die Entfernung
nach dem kürzesten benutzbaren Schienenweg
zwischen den Personenbahnhöfen zu berechnen,
und zwar ohne Rücksicht darauf, auf welchem
Wege der Umzug tatsächlich ausgeführt wurde.
Ergibt sich hierbei ein offenbares Mißverhält¬
nis gegenüber der Landwegstrecke, so ist die kür¬
zere Landwegstrecke der Berechnung zugrunde
zu legen, auch wenn sie nicht benutzt wurde. Hat
der Wohnort mehrere Haltestellen, so gilt als
Anfangs- oder Endpunkt die Haupthaltestelle.
Als Haupthaltestellen gelten in Berlin die Kopf¬
bahnhöfe und der Bahnhof Friedrichstraße, in
Wien die Kopfbahnhöfe und der Bahuhof Wieu
Großmarkthalle, in der Hansestadt Hamburg die
Haltestellen Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg-
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Altona, Hamburg-Harburg und Hamburg-
Bergedorf, iu Bremen die Haltestellen Bremen
Hauptbahnhof, Bremen-Burg-Lesum, Bremen-
Vegesack und Bremen-Sebaldsbrück. Führt der
kürzeste benutzbare Schienenweg über Auslands¬
bahnen, so ist dieser Beförderungsweg für das
Berechnen der Entfernung maßgebend, wenn
auch die Reichsbahn ihn der Frachtberechnung
zugrunde legt.

(3) Wenn die Voraussetzungen von Abs. 2
nicht vorliegen, ist dem Berechnen der Entfer¬
nung zugrunde zu legen beim Befördern des
Umzugsguts

s) auf dem Landweg
die kürzeste benutzbare Straßeuverbiu-
dung von Ortsmitte des bisherigen zu
Ortsmitte des neuen Wohnorts; an die
Stelle der Ortsmitte tritt, wenn der An¬
fangs- oder Endpunkt der Landwegstrecke
außerhalb einer geschlossenen Ortschaft liegt,
dieser Anfangs- oder Endpunkt; ergibt sich
bei dieser Berechnung ein offenbares Miß¬
verhältnis zugunsten der errechneten Land¬
wegstrecke, so ist die Landwegstrecke, die tat¬
sächlich zu benutzen war, für die Entschädi¬
gung maßgebend;

d) auf dem Wasserweg
die Strecke zwischen den Schiffsanlegestellen
des bisherigen und des neuen Wohnorts;

c) anf dem Landweg und dem Schienen- oder
Wasserweg
die kürzeste benutzbare Landwegstrecke zwi¬
schen Ortsmitte des bisherigen oder neuen
Wohnorts und dem Personenbahnhof oder
der Schiffsanlegestelle, die Strecke auf dem
Schienen- oder Wasserweg nach Abs. 2 oder
3 b; Landwegstrecken dürfen nur berechnet
werden, wenn die Entfernung außerhalb
der Ortsgrenze mehr als 2 Km beträgt.

(4) Die Entfernungen sind zu entnehmen
s) für Eisenbahnstrecken

in erster Linie aus der Fahrkarte für die
Personenbeförderung; fehlt die Fahrkarte
oder bestehen Zweifel, ob sie die kürzeste
Entfernung angibt, so ist schriftliche Aus¬
kunft der Reichsbahn einzuholen, wenn die
Entfernung nicht ohne besondere Berechnung
aus dem Reichskursbuch ablesbar ist;

b) für alle übrigen Wegstrecken
aus den Angaben der amtlichen Entfer¬
nungskarten oder Entfernungsverzeichnisse;
fehlen diese, so treten an ihre Stelle Beschei¬
nigungen sachkundiger Behörden (Kataster¬
ämter, Messungsämter u. dgl.).

(5) Die Umzugskostenentschädigung für die
verschiedenen Entfernungen ergibt sich aus der
Übersicht in Anlage 1.

Jnselumzüge

Nr. 13. (1) Wenn bei einer Versetzung nach
oder von Orten auf Inseln oder Nehrungen
das Befördern des Umzugsguts auf der ganzen
oder einem Teil der Strecke auf dem Wasserweg
üblich ist, können für solche Umzüge den Be¬
amten mit eigenem Hausstand auf Antrag an
Stelle der Umzugskostenentschädigung nach s 4
des Gesetzes folgende Entschädigungen gezahlt
werden:

g) wenn das Umzugsgut auf der ganzen Strecke
auf dem Wasserweg befördert wird:

1. die für das Befördern des Umzugsguts
entstandenen notwendigen Auslagen ein¬
schließlich der Auslagen sür das Ver¬
sichern des Umzugsguts bis zum Betrage
von 4V- vom Tausend einer angemesse¬
nen Versicherungssumme, vgl. Nr. 16
Abs. 2 d; falls in dem Jnfelort ein Packer
nicht vorhanden ist, können die entstan¬
denen notwendigen Mehrauslagen für
das Heranziehen des Packers von aus¬
wärts besonders ersetzt werden,

2. zur Deckung der weiteren Kosten des
Umzugs den im § 4 Abs. 1 s genannten
Beamten der volle Grundbetrag und den -
im § 4 Abs. 1L genannten Beamten
50 vom Hundert des Grundbetrags der
Umzugskostenentschädigung nach § 4 des
Gesetzes;

b) wenn das Umzugsgut auf einem Teil der
Strecke auf dem Schienenweg oder Landweg
und auf dem anderen Teil auf dem Wasser¬
weg befördert wird:

1. für die Entfernung vom bisherigen
Wohnort auf dem Festland bis zu dem
Ort, von dem das Befördern auf dem
Wasserweg beginnt oder umgekehrt, die



Umzugskostenentschädigung nach § 4 Abs,
1 g oder c des Gesetzes,

2. für das Befördern ans dem Wasserweg
die im Abs. 1 a 1 bezeichneten Beförde¬
rungsauslagen.

(2) § 4 Abs. 3 des Gesetzes gilt entsprechend,
jedoch wirk der Zuschlag zu deu erstattungs¬
fähigen Befördernngsauslageu nicht gewährt.

Umzug über eine Notwohnung

Nr. 14. (1) Erkennt die zuständige Behörde
die dienstliche Notwendigkeit eines Umzugs
über eine Notwohnung an, so ist der Beamte
für den Umzug in die Notwohnung nach § 4
und für den weiteren Umzug in die Dauer¬
wohnung nach § 5 des Gesetzes zu entschädigen.
Das Beziehen einer Notwohnung ist als dienst¬
lich notwendig nur anzuerkennen, wenn dadurch
voraussichtlich entsprechende Ersparnisse zu er¬
warten sind, z. B. an Beschäftigungsvergütnng
oder Trennungsentschädigung. § 4 Abs. 3 des
Gesetzes findet keine Anwendung.

(2) Als Notwohnung kann nur eine Woh¬
nung anerkannt werden, in der dem Beamten
das Verbleiben auf die Dauer nicht zugemutet
werden kann, z. B. wegen der Größe oder des
Zustaudes der Wohnung, ihrer Eigenschaft als
Untermietwohnung oder ihrer Lage außerhalb
der politischen Gemeinde des dienstlichen Wohn¬
sitzes. übermäßige Ansprüche an Wohnungen
dürfen nicht berücksichtigt werden.

Fahrkosten für Familienangehörige und Haus¬
angestellte

Nr. 15. (1) Als Familienangehörige nach
§ 6 des Gesetzes gelten außer der Ehefrau und
den Kindern des Beamten nur die in Nr. 7 ge¬
nannten Personen, denen der Beamte auf
Grund gesetzlicher oder sittlicher Verpflichtung
in seiner Wohnung sowohl am bisherigen als
auch am neuen Wohnort Unterkunft und Unter¬
halt gewährt.

(2) Auslagen für Reise- und Reisegepäck¬
versicherung, Benutzung von Schlafwagen und
Schiffskabinen werden nicht vergütet.

Zuschuß zur Umzugskostenentschädigung
Nr. 16. (1) Wird ein Zuschuß nach Z 7 des

Gesetzes beantragt, so sind die erstattungsfähi¬

gen Auslagen einzeln aufzuführen und durch
Rechnungen, Empfangsbescheinigungen usw. zu
belegen (vgl. Nr. 28 Abs. 2).

(2) Beim Bewilligen eines Zuschusses zur
Umzugskostenentschädigung können folgende
Auslagen in angemessenen Grenzen berücksich¬
tigt werden:
a) Auslagen für das Befördern des Umzugs- ^

guts einschließlich Ein- nnd Auspacken und
unvermeidbare Standgelder;

b) Auslagen für das Versichern des Umzugs¬
guts bis zum Betrage von 3 vom Tausend
einer angemessenen Versicherungssumme
als angemessen gilt eine Versicherungssumme,
die den Betrag der Feuerversicherung nicht
übersteigt —;

c) Auslagen für eine Reise eiuer Person, die
eine Wohnung suchen oder besichtigen will,
und zwar Fahrtauslagen für die 3. Wagen¬
oder 2. Schiffsklasse und für zufchlagpflich
tige Züge nach den für den Beamten bei
Dienstreisen geltenden Bestimmungen sowie
Mehrauslagen für Unterkunft und Verpfle¬
gung während der Reise und eines Aufent¬
halts am neuen Wohnort bis zu drei Tagen?

6) Auslagen der Familienangehörigen und
Hausangestellten für Zu- und Abgang uud
für das Befördern des zum persönlichen
Gebrauch bestimmten Gepäcks bei der Um¬
zugsreise;

e) Mehrauslagen für Unterkunft und Verpfle¬
gung des Beamten, seiner Familienangehö¬
rigen und Hausangestellten von dem Tage
des Einladens der Möbel am bisherigen
Wohnort bis einschließlich des Tages des
Ausladens am neuen Wohnort, nötigenfalls
noch für einen weiteren Tag; Mehrauslagen,
die dadurch entstehen, daß das Umzugsgut
nicht sogleich nach dem Verladen abbefördert
und nicht sogleich nach dem Eintreffen ent¬
laden wird, dürfen nicht berücksichtigt werden:

f) Arbeitslöhne für Dekorations- und Jnstalla-
tionsarbeiten und Auslagen für hierzu er¬
forderliche kleinere Ersatz- und Ergänzungs¬
teile;

ss) Auslagen für neue Fenstervorhänge, Vor¬
hangstangen und Zugvorrichtungen bis zur
Höhe eines Drittels der Kosten, wenn das
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Anschaffen nötig war, weil in der neuen !
Wohnung mehr Fenster oder solche mit an¬
deren Ausmaßen vorhanden sind als in der
alten Wohnung?

I,) Auslagen für
1. Glühstrümpfe,

2. neue Glühbirnen nach der Zahl der
Brennstellen in der alten Wohnung und
Ändern elektrischer hauswirtschaftlicher
Geräte, wenn das Leitungsnetz in der
neuen Wohnung eine andere Spannung
oder Stromart hat,

3. Andern von Beleuchtungskörpern beim
notwendigen Wechsel der Beleuchtungsart,

4. notwendigen Ersatz oder notwendiges ^
Andern von Nundfuukgerät einschließlich
der Antenne bis zum Höchstbetrage von

75 Ml, c)
5. Nmlegeu von Fernsprccheinrichtnngen,
6. Umschreibung von Personenkraftfahr¬

zeugen; 6)
i) Auslagen für neue Beleuchtungskörper bis

zur Höhe eines Drittels der Anschaffungs¬
kosten in den Fällen, in denen das Andern
nach d 3 nicht möglich oder nicht zweck¬
mäßig ist; e)

k) an Stelle der nach d 3 und i genannten Aus¬
lagen drei Viertel der Auslagen für die
Anlage einer elektrischen Lichtleitung in der
nenen Wohnung, höchstens jedoch die Hälfte
des Grundbetrags der Umzugskostenentschä¬
digung, weuu der Beamte in der alten
Wohnung elektrisches Licht benutzt hat, in
der neuen Wohnung eine Anlage dafür nicht
vorhanden ist und der Beamte sie auf eigene
Kosten herstellen lassen muß;

>) Auslagen für Schulbücher und Unterrichts¬
mittel, die durch deu Schulwechsel uötig
wurden, bis zur Hälfte der Anschaffungs¬
kosten und etwaige Umschulungsgebühren;

m) kleinere Auslagen bei der Wohnnngsbeschaf-
fung, z. B. für Zeitungsanzeigen, Woh¬
nungsanzeiger und Vermittlungsgebühren.

Nicht erstattungsfähige Auslagen

(3) Für weitere als die in Abs. 2 genann¬
ten Auslagen darf ein Zuschuß nicht bewilligt
werden. Hierzu gehören namentlich:

Auslagen für besonderes Versenden von
Teilen des Umzugsguts, wenn dadurch
höhere Ausgaben entstehen als bei gesam¬
melten Versenden, für Befördern von Tieren
— es fei denn, daß es sich um Dienstpferde,
Diensthunde oder im Dienst verwendete
Schutz- oder Begleithunde handelt , von
Brennstoffen, Ernte- und Futtervorräten,
Dung usw., für Eilgüter, für höhere als
tarifmäßige oder ortsübliche Trinkgelder
und sonstige Zuwendungen an das Umzugs¬
personal sowie für die Reife eines Packers
zwischen dem bisherigen und neuen Wohnort
des Beamten, abgesehen von den Fällen der
Nr. 13 s;
Auslagen für Reinigen der Wohnuugeu,
Abziehen der Stabfußböden und Reinigen
des Hausrats;
Auslagen für Andern und Neubeschaffen von
Tür- und Wandbehängen, soweit sie nicht
unter Abs. 2 k fallen;
Auslagen für Andern, Jnstandfetzen, Neu¬
anschaffen von Hausrat, Ersatz für verlorene
oder beschädigte Gegenstände, die nach
Abs. 2 b versichert werden konnten, und für
verdorbene Lebensmittel, Pflanzen u. dgl.;

Auslagen für Klingelleitungen, für Ändern
nnd Erweitern des elektrischen Leitungs¬
netzes und Anbringen von Schaltern und
Steckdosen, für Sicherheitsschlösser und son¬
stige Türschutzvorrichtungen, Briefeinwürfe,
Ändern oder Neuanlage von Anschlüssen an
Wasserleitungen;

s) Auslagen für Nachhilfeunterricht der Kinder
ans Anlaß des Schulwechsels, für Unterhalt
von Familienangehörigen, die vorüber¬
gehend am bisherigen Wohnort zurückblei¬
ben, für Unterkunft und Verpflegung der
Familienangehörigen und Hausangestellten,
während die Wohnung instandgesetzt wird,
usw.;

ss) Mehrauslagen für Befördern von Gegen¬
ständen, die nach dem Tage der Bekanntgabe
der Versetzung usw. erworben sind (Nr. 9
letzter Satz).

Micteutschädigung
Nr. 17. (1) Mietentschädigung für die alte

Wohnung darf nicht für einen Zeitraum ge-
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währt werden, für den Trennungsentschädigung
gezahlt wird.

(2) Zu der Miete rechnen auch Nebenab¬
gaben für Zentralheizung, Warmwasserversor¬
gung, Wassergeld, Flurbeleuchtung, Fahrstuhl¬
benutzung, Staubsaugervorrichtung, Müllabfuhr,
Reinigen der Schornsteine und für andere
Zwecke, wenn die Nebenabgaben nach dem
Mietvertrag oder sonstigen Vereinbarungen von
dem Mieter beim Räumen der Wohnung oder
für die Zeit nach der Räumung gezahlt werden
müssen. In der Miete enthaltene Entschädigun¬
gen für das Benutzen von Wohnnngseinrich-
tungsgegenständen werden nur für einzelne
möbliert gemietete Zimmer, nicht anch für ganz
oder teilweise eingerichtete Wohnungen erstattet.
Miete (Pacht) für einen Garten oder dergleichen
wird nicht erstattet, sofern es sich nicht lediglich
um einen als Zubehör zur Wohnung geltenden
Hausgarten handelt. Ist eine solche nicht er-
stattungssähige Vergütung in der Wohnungs¬
miete. enthalten, so ist der auf den Garten ent¬
fallende Teil der Miete von der Erstattung aus¬
zuschließen.

(3) Ferner können die Auslagen erstattet
werden, die dem Beamten für ortsübliche Maß¬
nahmen zum Weitervermieten der Wohnung
innerhalb der Vertragsdauer erwachsen sind.
Dabei können als erstattungsfähig ohne wei¬
teres angesehen werden die Auslagen für zwei¬
maliges Bekanntmachen in einer oder einmali¬
ges Bekanntmachen in zwei Zeitungen und
sonstige Versuche zum Gewinnen eines Mieters.

(4) Auslagen für Jnstandsetzen der Woh¬
nung, soweit der Beamte selbst nicht dafür
aufzukommen hat, ferner für Mietnachlatz an
den folgenden Mieter und Abfindung des Ver¬
mieters bei Verzicht auf Innehalten der Kün¬
digungsfrist können ebenfalls erstattet werden,
soweit durch diese Auslagen nachweislich eine
Ersparnis gegenüber der sonst zu erstattenden
Miete erzielt ist.

(5) Datz die Voraussetzungen für das Ge¬
währen von Mietenschädigung gegeben sind, ist
glaubhaft nachzuweisen, soweit als möglich
durch behördliche Bescheinigungen. Wird die
Erstattung der Miete auch für die Zeit bean¬
sprucht, während der die Familie des Beamten
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in der Wohnung zurückgeblieben war, so ist vom
Vermieter oder von der Ortspolizeibehörde zu
bescheinigen, datz die Wohnung auch dann nicht
hätte vermietet werden können, wenn sie wäh¬
rend der Dauer der Benutzung durch die zurück¬
gebliebene Familie leer gestanden hätte.

Beschaffung von Ofen und Kochherden
Nr. 18. (1) Bei Versetzung, Anstellung oder

Nmzugsauordnnng nach Orten in Reichsteilen,
in denen nach der Ortssitte die Wohnungen nicht
mit Ofen und Kochherd ausgestattet sind, kann
Beamten mit eigenem Hausstand neben der Um¬
zugskostenentschädigung ein Beitrag zum
Beschaffen dieser Gegenstände bewilligt werden.
Voraussetzung ist, daß der Beamte bisher in
einem Ort wohnte, in den« nach der Ortssitte
die Wohnungen mit Ofen und Kochherd ausge¬
stattet sind.

(2) Der Beitrag darf auch gewährt werden,
wenn der Beamte bisher in den im Abs. 1
Satz 1 bezeichneten Gebieten Inhaber einer
Dienst- oder Kasernenwohnung war und durch
Versetzung, Anstellung oder Umzugsauordnnng
gezwungen ist, die Gegenstände zu beschaffen.

(3) Der Beitrag darf 5V vom Hundert der
entstandenen notwendigen Anschaffungskosten
nicht übersteigen. Zulässig ist ein Beitrag für
einen Kochherd und bei einer zweiköpfigen
Familie für zwei Ofen, bei einer mehrköpfigen
Familie für drei Ofen, wenn nicht besondere
Verhältnisse eine Ausnahme rechtfertigen.

(4) Maßgebend für die Höhe des Beitrags
dürfen nur die Kosten für einfache und dauer¬
hafte Gegenstände sein. Mehrkosten für beson¬
ders teure Ofen und Kochherde sind außer Be¬
tracht zu lassen. Der Beitrag darf auch für ge¬
mauerte (Kachel- usw.) Ofen gewährt werden,
sofern sie uicht teurer als ortsübliche eiserne in
einfacher Ausführung find. Unter dieser Voraus¬
setzung kann der Beitrag auch für einen Gas¬
kochherd, elektrischen Herd oder einen Grude¬
herd gewährt werden, wenn er an Stelle des
Küchenherdes für Kohlenfeuerung beschafft ist.
Dagegen kann die Vergünstigung nicht ans
Badeöfen, Waschküchenherde und Ofen in Küchen
ansgedehnt werden.

(5) Zu den Anschasfuugskosteu gehören auch
die Auslagen für notwendige Zubehörstücke zu
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den Ofen und Kochherden, wie Ofenrohre, Kuie-
stücke usw., sowie etwaige Ansingen für das
Befördern und Aufstellen.

(6) In Zweifelsfällen ist vor dem Beschaf¬
fen der Gegenstände die grundsätzliche Zustim¬
mung der zuständigen Behörde zum Gewähren
des Beitrags einzuholen.

(7) Auf den Rechnungen über die beschaff¬
ten Gegenstände ist pflichtgemäß zu versichern,
in welcher Ausführung sie beschafft worden sind
(vgl. Nr. 23 Abs. 2).

Umzngskostenbcihilse für nichtplanmäßige
Beamte, Beamte im Vorbereitungsdienst usw.

Nr. 19. (1) g) Nichtplanmäßige Beamte,
die nicht unter § 1 des Ge¬
setzes fallen, und

>i) Beamte im Vorbereitungs¬
dienst, die Unterhaltszu¬
schüsse beziehen, und Be¬
amte, die zur Probedienst¬
leistung einberufen oder auf
Probe angestellt sind,

können, wenn sie aus dienstlichen Gründen nach
einem audereu Dienstort versetzt werden oder
auf dienstliche Anordnung, insbesondere auch
bei der Einberufung umziehen, Umzngskosten-
beihilfen bis zur Höhe der entstandenen not¬
wendigen Auslage» erhalten. Die Beihilfen
dürfen die Umzugskostenentschädigung nicht
übersteigen, die Beamte in der Besoldnngs-
grnppe erhalten würden, in der sie beim regel¬
mäßigen Verlauf ihrer Dienstlaufbahn zuerst
planmäßig angestellt werden würden. Als not¬
wendig können nur die in Nr. 16 Abs. 2 ge¬
nannten Auslagen anerkannt werden.

(2) Neben der Beihilfe nach Abs. 1 können
Reiseentschädigung, Mietentschädigung und
Ofenbeschaffungsbeitrag (Z§ 6, 8, 9 des Ge¬
setzes) gewährt werden. Znschutzgewähruug nach
Z 7 des Gesetzes ist unzulässig.

(3) Nr. 4 und 5 gelten entsprechend.
(4) Abs. 1 bis 3 gelten für ehemalige An¬

gehörige der Wehrmacht nur insoweit, als ihnen
eine Umzugsentschädigung oder Umzugskosten¬
beihilfe nach den für ehemalige Angehörige der
Wehrmacht bestehenden Sondervorschriften nicht
gewährt werden kann.

Umzugskostenbeihilse beim Ausscheiden aus dem
Dienst

Nr. 30. (1) In den Warte- oder Ruhestand
tretenden Beamten mit eigenem Hausstand, die
Inhaber von Dienstwohnungen sind, können
Umzngskostenbeihilfen bewilligt werden, wenn
die Wohnung bis zum Ablauf der gestellten
Frist geräumt wird.

(2) Die Beihilfe beträgt ohne Rücksicht anf
die Umzugsentfernung 80 vom Hundert der nach
s 5 des Gesetzes den Beamten der entsprechenden
Besoldungsgruppe jeweils auszuzahlenden Um-
zngskostenentschädignng.

(3) Maßgebend für das Bemessen der Bei¬
hilfe sind Familienstand und Hausstand der
Beamten am Tage des Ausscheidens aus dem
Dienst.

(4) Neben der Beihilfe nach Abs. 1 nnd 2
kann ein Ofenbeschaffungsbeitrag nach H 9 des
Gesetzes bewilligt werden.

(5) Befand sich die Dienstwohnung anf
einer Insel, in einem Grenzort des Inlands
oder Auslands, in einem kleineren abgelegenen
Ort oder an einer Stelle, an der ein Umzug
mangels Wohnungen nicht möglich ist, so kann
mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde ein
Zuschuß nach Z 7 des Gesetzes gewährt werden.
Hierbei sind höchstens die Kosten zugrunde zu
legen, die entstanden wären, wenn der Umzug
nach dem nächsten Ort des Festlands oder nach
dem nächsten Ort, nach welchem ein Umzug
möglich war, ausgeführt worden wäre.

(6) Die Beihilfe ist bei der Behörde zu be¬
antragen, der der Beamte zuletzt angehört hat.

(7) In den Warte- oder Ruhestand treten¬
den Beamten mit eigenem Hansstand können,
auch wenn sie nicht Inhaber von Dienstwoh¬
nungen waren, mit Zustimmung der obersten
Dienstbehörde Beihilfen nach Abs. 1 bis 6 ge¬
währt werden, wenn sie von Grenzorten des
Inlands oder Auslands, von Jnselorten oder
kleineren abgelegenen Plätzen wegziehen, an
denen ihnen das Verbleiben nicht zugemutet
werden kauu. Die Bewilligung ist nur zulässig,
wenn der Umzug innerhalb eines Jahres nach
der Versetzung in den Warte- oder Ruhestand
durchgeführt ist.
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(8) Abs. 1 bis 7 gelten auch für Hinter¬
bliebene, die mit im Dienst verstorbenen Beam¬
ten, mit Warte- oder Rnhestandsbeamten in
häuslicher Gemeinschaft gelebt haben.

(9) Abs. 1 bis 8 gelten nicht für ehemalige
Angehörige der Wehrmacht, die mit Umzngs-
entschädignng nach dem Wehrmachtversorgungs¬
gesetz abgefunden werden.

(10) In den Warte- oder Ruhestand treten¬
den Beamten mit eigenem Hausstand, die zu den
im § 44 des Deutschen Beamtengesetzes bezeich¬
neten Beamten gehören und Inhaber einer
Dienstwohnung oder einer anderen ihnen für
den Dienstposten behördlich bereitgestellten Woh¬
nung sind, können mit Zustimmung der obersten
Dienstbehörde Umzugskostenbeihilfen nach Abs.
1 bis 6 bewilligt werden, wenn die Wohnung bis
zum Ablauf der gestellten Frist geräumt und der
Umzug nach einem anderen Ort ausgeführt
wird. Bei der Zuschußbemessung dürfen jedoch
höchstens die notwendigen Beförderungsaus¬
lagen (Nr. 11 Abs. 1) und die Fahrkosten der
3. Wagen- oder 2. Schiffsklasse für den Beamten,
seine Familienangehörigen und eine Haus¬
angestellte berücksichtigt werden, die entstanden
wären, wenn der Umzug nach einem 100 Km
entfernt gelegenen Ort ausgeführt worden wäre.

Umzugskostenbeihilse bei Beschäftigung im
öffentlichen Dienst

Nr. 31. ( 1) Warte- und Nuhestandsbeamte,
die unter Wechsel der Verwaltung eine entgelt¬
liche Beschäftigung im öffentlichen Dienst über¬
nehmen, können zu den notwendigen Umzugs¬
auslagen eine Umzugskostenbeihilfe in Grenzen
der Umzugskostenentschädigung nach § 4 oder
s 5 des Gesetzes erhalten: .

s) wenn sie in eine planmäßige Beamtenstelle
eingewiesen werden, in jedem Falle;

b) wenn sie in eine planmäßige Beamtenstelle
nicht übernommen werden nur dann, wenn
die Beschäftigung voraussichtlich von so
langer Dauer sein wird, daß die hierdurch
entstehenden Ersparnisse an Wartegeld oder
Ruhegehalt und etwa zu gewährender Tren¬
nungsentschädigung nach Nr. 26 Abs. 3 die
zu zahlende Umzugskostenvergütung erreichen
oder übersteigen. Für einen etwaigen Rück-
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umzug nach Beendigung der Beschäftigung
wird eine Umzugskostenbeihilfe nicht gezahlt,
jedoch findet Nr. 20 Anwendung.

(2) Neben der Beihilfe nach Abs. 1 können
Neiseentschädiguug, Zuschuß, Mietentschädigung
und Ofenbeschaffungsbeitrag (Zs 6, 7, 3, 9 des
Gesetzes) gewährt werden.

(3) Der Antrag ist durch die Beschäftigungs¬
behörde an das zuständige Versorgungsamt oder
an die für die Gewährung des Wartegelds
oder Ruhegehalts sonst zuständige Behörde zu
richten. Von diesen Stellen werden die Bei¬
hilfen bewilligt und gezahlt. Etwa von anderer
Seite gezahlte Beträge sind anzurechnen.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten nicht für ehemalige
Angehörige der Wehrmacht, die mit Umzugs¬
entschädigung nach dem Wehrmachtversorguugs-
gesetz abgefunden werden.

Umzugskostenbeihilse an nichtbeamtete Personen
Nr. 22. (1) Bisher nichtbeamtete Personen,

die im öffentlichen Dienst verwendet werden,
können als Umzugskostenbeihilse erhalten,
s) wenn sie in planmäßige Beamtenstellen ein¬

gewiesen werden und infolgedessen einen
Umzug ausführen müssen, die volle Umzugs¬
kostenvergütung (Nr. 3),

b) wenn sie als nichtplanmäßige Beamte an¬
gestellt werden und ihr Umzug dienstlich an¬
geordnet ist, die entstandenen notwendigen
Umzugsauslagen (Nr. 11 Abs. 2) in Grenzen
der nach § 4 oder § 5 des Gesetzes zu zahlen¬
den Umzugskosteueutschädigung. Daneben
können Neiseentschädiguug, Mietentschädi¬
gung und Ofenbeschaffungsbeitrag (§Z 6, 8,
9 des Gesetzes) bewilligt werden. Zuschuß¬
gewährung uach ß 7 des Gesetzes ist unzn-
lässig.

(2) Nr. 5 und Nr. 6 Abs. 6 sowie Nr. 21
Abs. 4 gelten entsprechend.

Umzugskostenbeihilse bei Versetzung aus
persönlichen Rücksichten

Nr. 28. (1) Versetzungen auf Antrag aus
persönlichen Rücksichten unter Bewilligung einer
Umzugskostenbeihilse dürfen nur angeordnet
werden, wenn zwingende Gründe für die Ver¬
setzung vorliegen. Diese sind im allgemeinen nur
anzuerkennen, wenn die Schulausbildung der
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Kinder oder Gesundheitsrücksichten die Ände¬
rung des Dienstortes notwendig machen und der
Beamte nach seinen Einkommens-, Vermögens¬
und Familienverhältnissen einer Beihilfe be¬
dürftig ist.

^ (2) Die Beihilfe kann nur in Grenzen der
für das Befördern des Umzugsguts entstande¬
nen notwendigen Auslagen gewährt werden
(Nr. 11 Abs. 1).

Umzugskostenbeihilse für Befördern von
Heiratsgut

Nr. 34. (1) Beamten, die bereits vor der
Bekanntgabe der Versetzung oder Umzugsan¬
ordnung die Absicht hatten, sich in nächster Zeit
zn verheiraten, die dazu notwendigen Schritte
unternommen und auch die Zeit der Ehe¬
schließung bereits festgesetzt hatten, kann eine
Beihilfe zu den Beförderungsanslagen des zur
Zeit der Bekanntgabe der Verfügung im Besitz
der zukünftigen Ehefrau befindlichen Heirats-
guts nach dem neuen Wohnort gewährt werden.
Dasselbe gilt für Gegeustände, die bei Bekannt¬
gabe der Versetzuugs- usw. Verfügung zwar in
Auftrag gegeben, aber noch nicht geliefert
waren.

(2) Die Beihilfe kann auch verheirateten
Beamten gewährt werden, die am bisherigen

, Dienstort wegen Wohnungsmangels einen eige¬
nen Hausstand noch nicht einrichten konnten.

(3) Einem unverheirateten Beamten mit
eigenem Hausstand darf eine Beihilfe nach
Abs. 1 nur gewährt werden, wenn und soweit
die Umzugskostenentschädigung nach § 4 Abs. 1 c
des Gesetzes nicht ausreicht, auch die Mehrkosten
für das Befördern des Heiratsguts zu decke».
Nr. 16 gilt entsprechend.

(4) Die Beihilfe nach Abs. 1 bis 3 darf 60
vom Hundert der Umzugskostenentschädigung
für einen verheirateten Beamten mit eigenem
Hausstand (K 4 Abs. 1 s des Gesetzes) nicht
übersteigen. Im Falle von Abs. 3 ist die nach
s 4 Abs. 1c des Gesetzes zustehende Umzugs¬
kostenentschädigung anzurechnen.

Trennungsentschädigung bei Versetzung,
Anstellung und Umzugsanordnung

Nr. 35. (1) Trennnngsentschädignng nach
Z 11 des Gesetzes kann gewährt werden:

6 — 61

a) planmäßigen uud außerplanmäßigen
Beamten, wenn sie aus dienstlichen
Gründen nach einem anderen Dienstort
versetzt werden oder auf dienstliche An¬
ordnung umziehen müssen,

b) Warte- und Ruhestandsbeamten sowie
bisher nichtbeamteten Personen, wenn
sie in planmäßige Beamtenstellen einge¬
wiesen werden,

c) Warte- und Ruhestandsbeamten sowie
bisher uichtbeamteteu Personen, wenn
sie als nichtplanmäßige Beamte ver¬
wendet werden und der Umzug dienst¬
lich angeordnet ist (Nr. 5),

6) Beamten im Vorbereitungsdienst und
Probedienst sowie anderen nicht bereits
unter s bis c genannten nichtplan¬
mäßigen Beamten, wenn sie aus dienst¬
lichen Gründen nach einem anderen
Dienstort versetzt werden oder auf
dienstliche Anordnung, insbesondere
auch bei der Einberufung, umziehen
müssen. Für ehemalige Angehörige der
Wehrmacht gilt Nr. 26 Abs. 5.

(2) Voraussetzung für das Bewilligen von
Trennungsentschädigung ist, daß die Beamten
zum Zeitpunkt, zu dem die Versetzung, Anstel¬
lung (Einweisung) oder der Umzug angeordnet
ist, einen eigenen Hausstand im Sinne von
Nr. 8 der in Abs. 4 genannten Bestimmungen
über Beschäftigungsvergütung hatten und we¬
gen Wohnungsmangels verhindert find, ihren
Hausstand am neuen Dienstort einzurichten.

(3) Ans Trennungsentschädigung besteht kein
Rechtsanspruch.

(4) Die Bestimmungen über Beschäftigungs¬
vergütung an abgeordnete Beamte (vgl. die Be¬
stimmungen vom 16. Dezember 1933 — Reichs¬
besoldungsblatt Seite 20V Nr. 2264 —) sind
sinngemäß anzuwenden; jedoch gelten die Ver¬
gütungssätze bei der Gewährung von Tren¬
nungsentschädigung als Höchstsätze. Sind die
Voraussetzungen für das Vorhandensein eines
eigenen Hausstandes im Sinne von Abs. 2 nicht
erfüllt, und darf infolgedessen eine Trennnngs¬
entschädignng nicht gezahlt werden, so können
Beamten, die am bisherigen Dienstort nur eine
Wohnung mit eigener vollständiger Geräteaus-
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stattung und Kochgelegenheit hatten (vgl. ^
Nr. 8), an Stelle von Trennungsentschädigung
die notwendigen baren Auslagen für das Bei¬
behalten der bisherigen Wohnung oder für das
Unterstellen der Möbel in Grenzen der für un¬
verheiratete Beamte ohne eigenen Hansstand
vorgesehenen Beschäftigungstagegelder gewährt
werden.

(5) Trennungsentschädigung darf bis zur
Höhe des Beschäftignngsreisegeldes nur für die
ersten sieben Tage der getrennten Haushalts¬
führung bewilligt werden. Diese Frist darf
nicht verlängert werden.

(6) Wenn Beamte bis zur Versetzung oder
Umzugsanordnung nach dem nenen Dienstort
abgeordnet wareu, beginnt aus Anlaß der Ver¬
setzung oder Umzugsauordnnng der Lauf der
Vtägigen Frist (Abs. 5) nicht von neuem.

(7) Bei eutgeltlicher Unterstelluug der Möbel
w-'rden die Höchstsätze der Trennungsentschädi¬
gung um 25 vom Hundert und bei unentgelt¬
licher Unterstellung um 5V vom Hundert er¬
mäßigt.

(8) Es ist Pflicht der Beamten, sich nm die
Beschaffung einer eigenen Wohnung am neuen
Dienstort fortgesetzt ernstlich zu bemühen. Die
vorgesetzte Behörde hat die Beamten dabei zu
unterstützen uud darüber zu wachen, daß sie jede
gebotene Gelegenheit zum Erlangen einer Woh¬
nung benutzen. Der Umzug darf nicht durch
übermäßige Ansprüche an die Wohnung oder
aus anderen persönlichen Gründen oder durch
Jnstandsetzen der bereits leerstehenden Woh¬
nung verzögert werden. Wird eine Wohnung,
die nach der dienstlichen Stellung des Beamten
und nach seinem Diensteinkommen als ange¬
messen anzusehen ist, zurückgewiesen, so ist die
Zahlung der Entschädigung von dem Tage an
einzustellen, an den: die Wohnuug von dem
Beamten hätte bezogen werden können.

(9) Die Entschädigung ist schriftlich zu bean¬
tragen. In dem Antrage sind die näheren Um¬
stände darzulegen, die das Einrichten des Hans¬
standes am ueusn. Dienstort verhindern. Ins¬
besondere ist barzntnn, welche Schritte der Be¬
amte zur Erlangung einer Wohnung für seinen
Hausstand unternommen hat und welchen Er¬
folg sein Bemühen bisher gehabt hat. Diese

Berichterstattung ist fortzusetzen. Die Entschä
dignng darf vom Dienstantrittstag am neuen
Dienstort an, falls jedoch für diesen Tag Neise-
kostenvergütnng oder eine ähnliche Vergütung
gezahlt wird, erst vou dem folgenden Tage an
bis einschließlich des Tages gewährt werden,
der dem Einladen des Umzugsguts am bisheri- 5
gen Wohnort vorhergeht. Wurde die nene Woh¬
nung zu einem vorherliegenden Zeitpunkt ge¬
mietet, so hört die Zahlung der Entschädigung
mit Ablauf des Tages vor dem Beginn des
Mietverhältnisses ans. Wird der Mietvertrag
mit rückwirkender Kraft abgeschlossen, so wird
die Entschädigung vom Tage nach dem Ver¬
tragsabschluß an nicht mehr gewährt.

(10) Die Entschädigung kann von der der
obersten Dienstbehörde unmittelbar nachgeord-
neten Behörde bis zur Dauer von drei Mona¬
ten bewilligt werden. Die Frist beginnt mit
dem Tage, von dem an die Entschädigung ge¬
währt wird. Unterbrechunge« in der Zahlung
der Entschädigung bleiben für den Lauf der
Frist unberücksichtigt.

(11) Wenn nach Ablauf von drei Monaten
die Entschädigung weitergewährt werden soll,
kann die oberste Dienstbehörde sie bis zu weite¬
ren drei Monaten bewilligen. Dem Antrag
sind alle auf das Erlangen einer Wohnung für
den Beamten sich beziehenden Schriftstücke bei¬
zufügen. *)

(12) Soll die Entschädigung über sechs Mo¬
nate hinaus gewährt werden, so ist die Znstim
muug der für das Besoldungswesen allgemein
zuständigen obersten Dienstbehörde einzuholen.
Abs. 11 Satz 2 gilt entsprechend. ^)

Trennungsentschädigung in besonderen Fällen

Nr. 36. (1) Warte- und Nnhestandsbeamten
mit eigenem Hausstand sowie nichtbeamteten
Personen mit eigenem Hausstand kann, wenn

5) 1) Abs. Ill bis 12 sind bis 31. März 1942 in fol

gender Fassung anzuwenden:

(1V) Die Entschädigung kann von der der obersten

Dienstbehörde unmittelbar nachgeordneten Behörde bis

zur Dauer von zwölf Monaten bewilligt werden. Die

Frist beginnt mit dem Tage, vou Äem an Äie Entschädi¬

gung gewährt wird. Unterbrechungen in der Zahlung

der Entschädigung bleiben für den Laus der Frist un

berücksichtigt.

(11) Weuu nach Ablauf von zwölf Monaten die Eni

schädig«»« weitergewährt werden soll, kann die oberste
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sie außerhalb ihres Wohnorts als Beamte ver¬
wendet werden, Trennungsentschädigung in
sinngemäßer Anwendung von Nr. 25 auch dann
bewilligt werden, wenn der Umzug noch nicht
angeordnet ist.

(2) Die Entschädigung kann von der der ober¬
sten Dienstbehörde unmittelbar nachgeordneten
Behörde bis zur Dauer von drei Monaten be¬
willigt werden. Die Frist beginnt mit dem
Tage, von dem an die Entschädigung gewährt
wird. Unterbrechungen in der Zahlung der Ent¬
schädigung bleiben für den Lauf der Frist un¬
berücksichtigt. Wenn nach Ablauf von drei Mo¬
naten ein Weiterzahlen der Entschädigung not¬
wendig ist, so ist die Zustimmung der obersten
Dienstbehörde einzuholen. In dem Antrage sind
die Umstände darzulegen, die der Anordnung
des Umzuges «ach Nr. 5 Abs. 1 entgegenstehen.

(3) In gleicher Weise können Warte- und
Rnhestanbsbeamte entschädigt werden, die unter
Wechsel der Verwaltung im öffentlichen Dienst
vorübergehend oder mit Aussicht auf Über¬
nahme in eine Planstelle verwendet werden,
wenn ihr Wartegeld oder Ruhegehalt durch die
Verwendung auf längere Zeit ganz oder teil¬
weise ruht. Eine von der Beschäftigungs¬
behörde aus diesem Anlaß etwa gezahlte Ent¬
schädigung ist auf die Trennungsentschädigung
anzurechnen.

(4) Der Antrag ist in den Fällen des Abs. 3
durch die Beschäftiguugsbehörde an das zustän¬
dige Versorgungsamt oder an die für die Ge¬
währung des Wartegelds oder Ruhegehalts
sonst zuständige Behörde zu richten. Von diesen
Stellc n wird die Entschädigung bewilligt und
gezahlt.

(5) Abs. 1 bis 4 gelte» nicht für ehemalige
Angehörige der Wehrmacht, die nach den be¬
stehenden Sondervorschriften einen Abwesen¬
heitszuschuß erhalten.

Dienstbehörde sie bis zu weiteren sechs Monaten be¬
willigen. Dem Antrag sind alle auf das Erlangen einer
Wohnung siir den Beamten sich beziehenden Schriftstücke
beizufügen.

(12) Soll die Entschädigung über achtzehn Monate
hinaus gewährt werden, so ist die Zustimmung der für
das Besoldungswesen allgemein zuständigen obersten
Dienstbehörde einzuholen. Abs. 11 Satz 2 gilt ent¬
sprechend.

2) Trennungsentschädigung wird durch den Fach¬
minister bewilligt.

Vorschuß

Nr. 27. (1) Ein Beamter kann auf seinen
Antrag einen Abschlag in Grenzen der Um¬
zugskostenvergütung oder der Umzugskostenbei¬
hilfe erhalten.

(2) Ist ein Abschlag gewährt, so sind der Be¬
trag und die Kasse, die gezahlt hat, in der Um¬
zugskostenrechnung anzugeben.

Umzugskostenrechnung

Nr. 28. (1) Die Umzugskostenvergütung und
die Umzugskosteubeihilfe werden auf Grund
einer Umzugskostenrechnung gezahlt, die, soweit
die oberste Dienstbehörde nichts anderes be¬
stimmt, nach dem Muster der Anlage 2 aufzu¬
stellen ist. Der anfordernde Beamte hat die
Umzugskostenrechnung zu unterzeichnen. Er ist
für die Richtigkeit der Angaben in der Um¬
zugskostenrechnung verantwortlich.

(2) Der Nachweis von Auslagen ist durch Be¬
lege, z. B. Frachtbriefe, Spediteur- und Hand¬
werkerrechnungen, zu führen. Können Belege
nicht beigebracht werden, genügt die pflicht¬
gemäße Versicherung des Beamten in der Um-
zngskostenrechnnng.

(3) Die zuständige Stelle hat die sachliche
Richtigkeit der Umzngskostenrechnnng zu Prüfen
nnd zu bescheinigen.

Abrechnungsstelle

Nr. 39. Die Umzugskostenvergütung oder
Umzugskostenbeihilfe ist, soweit in dieser Durch¬
führungsverordnung nichts anderes bestimmt
ist, von der Behörde auszuzahlen und zu buchen,
zn der der Beamte versetzt, abgeordnet oder ein¬
berufen ist, im Zweifelsfalle von der Behörde,
der der Beamte angehört. Bei Abordnungen ist
die Behörde, zu der der Beamte abgeordnet ist.
auch für den Rücknmzug zuständig. Ausnahmen
bestimmt die oberste Dienstbehörde.

Inkrafttreten

Nr. 3V. Diese Durchführungsverordnung
tritt mit dem 15. August 1935 in Kraft.

Berlin,?. Mai 1935.
Der Reichsminister der Finanzen

I. A.: vi. Ol scher
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Anlaae l
Zn Nr, 12 Abs 5 DVO.

Übersicht
der sich aus § 4 Abs. 1». des Gesetzes bei den verschiedenen Entfernungen ergebenden

Umzugskostenentschädigungen')

Die Unizugskostenentschädigung beträgt Die Umzugskostenentschädigimg beträgt

bei einer Umzugs- in Stufe bei einer Umzugs- in Stu fe

enisernung von entfernung von
I k II) II III IV1 S, I b n III IV V V

km -iT-k km j ! >

bis 5 940 690 430 300 240 190 über 400 bis 425 2 006 1 500 1035 742 618 492

über 5 „ 10 968 710 444 310 248 196 „ 425 .. 450 2 036 1 522 1 050 754 628 500

.. 10 IS 996 730 458 320 256 202 450 475 2 066 1 544 1065 766 638 508

„ >5 „ 20 1 024 750 472 330 264 208 „ 475 „ 500 2 096 1 566 1080 778 648 516

„ 20 25 1 052 770 486 340 272 214 500 .. 525 ,2 126 1 588 1095 790 658 524

.. 25 „ 30 1 080 790 500 350 280 220 „ 525 „ 550 2 156 1 610 1 110 802 668 532

„ 30 „ 35 1 108 810 514 360 288 226 „ 550 575 2186 1632 1 125 814 678 540

„ 35 „ 40 1 136 830 528 370 296 232 575 .. 600 2216 1 654 1 140 826 688 548

„ 40 „ 45 I 164 850 542 380 304 238

„ 45 „ 50 1192 870 556 390 312 244 „ 600 „ 625 2 236 1667 1 151 833 694 553

„ 625 „ 650 2 256 1 680 1 162 840 700 558

„ 50 „ 55 1 220 890 570 400 320 250 650 675 2 276 1 693 1 173 847 706 563

„ 55 „ 60 1 248 910 584 410 328 256 „ 675 „ 700 2 296 1706 1 184 854 712 568

„ 60 „ 65 1 276 930 598 420 336 262 „ 700 725 2316 1 719 1 195 861 718 573

„ 65 „ 70 1 304 950 612 430 344 268 „ 725 „ 750 2 336 1 732 1206 868 724 578

„ 70 „ 75 1332 970 626 440 352 274 „ 750 775 2 356 1 745 1 217 875 730 583

„ 75 „ 80 1360 990 640 450 360 280 „ 775 „ 800 2 376 l 758 1 228 882 736 588

„ 80 „ 85 1388 1010 654 460 368 286

85 „ 90 1 416 I 030 668 470 376 292 800 „ 825 2 388 1 767 1 236 887 741 592

„ 90 „ 95 1 444 1050 682 480 384 298 „ 825 „ 850 2 400 1 776 1 244 892 746 596

95 „ 100 1472 1070 696 490 392 304 850 875 2 412 1 785 1 252 897 751 600

.. 875 900 2 424 1 794 1 260 902 756 604

„ 100 „ 125 1 514 1 104 723 510 410 319 „ 900 „ 925 2 436 1803 1268 907 761 608

„ 125 „ 150 1556 1 138 750 530 428 334 925 950 2 448 1 812 1 276 912 766 612

.. 150 175 1 598 1 172 777 550 446 349 „ 950 „ 975 2 460 I 821 1284 917 771 616

„ 175 „ 200 1 640 1 206 804 570 464 364 „ 975 „1000 2 472 1 830 1 292 922 776 620

200 „ 225 1682 1240 831 590 482 379

225 „ 250 1 724 1 274 858 610 500 394 über IVM Km für je
„ 250 275 1 766 1308 885 630 518 409 weitere 25 km

oderTeile davon 5 4 4 3 3
„ 275 „ 300 1 808 1342 912 650 536 424

„ 300 „ 325 1850 1 376 939 670 554 439

„ 325 „ 350 l 892 l 410 966 690 572 . 454
„ 350 „ 375 1 934 1444 993 710 590 469

„ 375 „ 400 1 976 1478 1020 730 608 ! 484

*) Amn,: Wegen der Bemessungder Entschädigungenbei Umzügenbis zu SV km vgl, die Fußnote zu r. 3 DVO,
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Anlage 2

Zu Nr, 2S Abs. 1 DVO.

Rechnungsjahr 1!) Nr
Verbilchimgsstelle: Einzelplan Kap. Tit. der fortdauernden Ausgaben des ordentlichenHaushalts

Umzugskostenrechnung
des

«Amtsbezeichnung) (Name)

vo
(Dienststelle)

über einen aus dienstlicher Veranlassungausgeführten Umzug.

Festgestellt auf -^>6. Der Betrag ist in der Hanshaltsüberwachnngslistemit ^

unter Nr. und mit unter Nr. vermerkt.

(Name) (Amtsbezeichnung)

Im Anschluß an die förmliche Kassenanweisung vom 19 Nr.

über gebucht bei Einzelplan Kap. Tit. der fortdauernden Ausgaben

des ordentlichen Haushalts für das Rechnungsjahr lg

Sachlich richtig.

Die Kaste wird angewiesen,den Betrag mit ^

in Worten: ^
auszuzahlen ^ c. als Haushaltsausgabe

wieder einzuziehen ^ angege'en, Rotabsetzen als Haushaltseiunahme "
, den 19

An die Kasse

in

(Behörde)

(Name)

(Raum für den Vermerk der Kasse bei Überweisung

auf ein >.ontv) Empfangsbescheinigung

Betrag erhalten.

, den 19

(Name)

A n m erku n g ! Die umrahmtm Teile sind von dem anfordernden BcanUen nicht auszufüllen.

(Amtsbezeichnung)



I. Begründung des Anspruchs auf die Umzugskostenentschädigung.

1. Durch Verfügung de von? 19

Nr, — bin ich zum 19 versetzt — einberufen —

ist mein Umzug zum 19 angeordnet — l)

von (Ort und Dienststelle)

nach (Ort und Dienststelle)

— war ich genötigt, meine Wohnung innerhalb der politischen Gemeinde zu wechseln — l).
Ich habe den Umzug mit meinem Umzugsgutin der Zeit vom

bis 19 ausgeführt.
2. Im Monat vor dem Tage, zu dem die Versetzung— Einberufung— der Umzug —i) angeordnet war,

d.h. im Monat 19 , sind meine Bezüge nach der Besoldungsgruppe
berechnet.

3. a) Der Umzug ist ausgeführt worden
von nach auf dem Schienenweg — Landweg— Wasserweg i)

von nach auf dem — Schienenweg — Landweg — Wasserweg i)
d) Die Umzugsentsernung beträgt

für die

von

Strecken

nach

nach — der beigefügten Fahrkarte —
— beil. Auskunst der Reichsbahn—

— dem Reichskursbuch —
FahrplanNr. km

auf dem
Landweg

iciu

Zusammen km
Die Entfernungen auf dem Land- oder Wasserweg sind aus der amtlichen Bescheinigung (An¬

lage ) — aus der amtlichen Karte — i) entnommen.
(Bezeichnungder Karte)

4. (nur von unverheiratetenBeamten mit eigenem Hausstand auszufüllen)

Ich bin geboren am
5. An dem unter 1 bezeichnetenTage war ich — verheiratet mit eigenem Hausstand — unverheiratet,

aber einem verheiratetenBeamten gleichzustellen,da ich

— verheiratet ohne eigenen Hausstand — unverheiratetmit eigenem Hausstand — unverheiratetohne
eigenen Hausstand —!).

6. Meinem jetzigen Umzug ist ein Umzug gleicher Art infolge — Versetzung — Umzugsanordnung— l)
am 19 — nicht —-l) vorhergegangen.

Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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II. Berechnung der Umzugskostenentschädignng.
1, (für verheirateteund ihnen gleichzustellendeBeamte mit eigenem Hausstand)

Umzugskosteueutschädignng uach Z 4 Abs, 1a, UKG. entnommen aus Anlage 1 DVO. ,oder
Umzugskosteneutschädigung nach Z S Abs. 1 a UKG. i)

2, (für verheirateteBeamte ohne eigenen Hausstand)
20 vom Hundert des Grundbetrags
Beförderungsauslagen nach H 4 Abs. 1 b UKG. (zusammengestellt mit Belegen ans

Anlage )
oder

Umzugsauslagenuach § 5 Abs, 1 e UKG. (zusammengestellt mit Belegen auf An¬
lage )>)

3, (für unverheirateteBeamte mit eigenem Hausstand)
— 50 — 30—1) vom Hundert der Umzugskostenentschädigungnach K4Abs. 1 eUKG.;
nach Anlage 1 DVO. beträgt die volle Entschädigung -Nk, mithin. .

oder
50 vom Hundert der Umzugskostenentschädignng nach H 5 Abs. I d UKG. l) . . .

4, (für unverheirateteBeamte ohne eigenen Hausstand)
Umzugsauslagennach Z 4 Abs. 1 ä — Z 5 Abs. 1 e UKG. — (zusammengestellt

mit Belegen anf Anlage )
5, (für besondere Fälle)

ermäßigte Umzugskosteueutschädigung gemäß § 4 Abs, 4 UKG
oder

Umzugsauslagen beim Trageumzug nach H S Abs, 2 UKG. (zusammengestellt mit
Belegen auf Anlage )

oder
Zuschlag von 10 vom Hundert der Umzugskostenentschädigungnach Z 4 Abs, 3 —

Z ö Abs. 1 Schlußsatz — i)
oder

Zuschuß nach Z 7 UKG. (Zusammenstellungder Auslagen mit Belegen auf An¬
lage ), genehmigt durch Verfügung de
vom 19 Nr.

ö. Neifekosteuvergütung des Beamten nach anliegender Reisekostenrechnung(Anlage )
7. Auslagen für die Fahrkarten für

a) Ehefrau
b) Kinder (Name und Alter)

67

Betrag

e) sonstige Verwandte (Name und Vermandtschastsverhältnis)

ä) Hausangestellte(Name und Art der Stellung)

Zusammen für

Dazu:
für die Strecke von

Eil- oder Schnellzugszuschlag i)

Fahrkarten Klasse
je -NA —

Fahrkarten Klasse
je ----

nach

Stück je
>. je -Skk -

Platzkartengebühr
„ je -VK —
„ je —

Zur Zeit der Ausführung des Umzugs erhielt ich Grundgehalt aus Besoldungs¬
gruppe

>> Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Seite
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Ubertrag, -

8. Beförderungsauslagenauf Landwegen
Ich versichere pflichtgemäß, daß die unter 7 und 8 bezeichnetenAuslagen mir i»
der angegebenen Höhe entstanden sind,

9 Mietentschädigung nach Z 8 UKG. (Begründungund Berechnung mit Belegen ans

Anlage )

10. Beitrag zum Beschaffe» von Öfen nnd Kochherd nach Nr, 18 DVO

Genehmigt durch Verfügung de
vom Nr. (Zusammenstellungder Auslagen

mit Belegen ans Anlage )

ll

Insgesamt. .

Als Abschlag sind vou der Kasse iu

bereits ausgezahlt

Mithin auszuza hlen^
^ wieder einzuziehen

, den l!)

Mame>

(Amtsbezeichnung?
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Teil III

Richtlinien
des Neichsmimsters der Finanzen für das Ge¬
währen von Beiträgen zum Jnstandsetzen von
Wohnungen und Abfinduugsbeiträgeu zum Be-

schaffe» vou Wohnungen
Vom 7. Mai 1935 (Reichsbesoldungsblatt

Seite 52 Nr. 2446)

Auf Grund des § 10 des Gesetzes über Um¬
zugskostenvergütung der Beamten vom 3. Mai
1935 (Neichsgesetzblatt I Seite 566) wird be¬
stimmt:

Nr. 1. Allgemein

Um das Beschaffen von Wohnungen
am neuen Dienstort zu erleichtern und zu be¬
schleunigen, kann Beamten mit eigenem Haus¬
stand neben der Umzugskostenvergütung nach tz 1
des Gesetzes ein besonderer Beitrag gewährt
werden

g) zum Jnstandsetzen einer Wohnung,
b) als Abfindung für das überlassen einer

Wohnung.
Voraussetzung ist, daß der Beamte ohne diese
Beiträge wahrscheinlich noch mehrere Monate
ohne Wohnung bleiben und während dieser Zeit
Trennungsentfchädigung erhalten würde.

Nr. 3. Wohnungsinstandfehungsbeitrag

(1) Ein Beitrag zum Jnstandsetzen einer
Wohnung kann gewährt werden, wenn eine
andere geeignete Wohnung in absehbarer Zeit
am Orte nicht zu erlaugen und wenn Vermieter
oder Vormieter zum Tragen der Gesamtkosten
der Instandsetzung uicht veranlaßt werden kön¬
nen. Daß dies zutrifft, muß von der vorgesetzten
Behörde anerkannt sein. Vervessern oder Er¬
gänzen der Wohnung gelten nicht als Jnstand¬
setzen im Sinne dieser Richtlinien.

(2) Der Beitrag darf nur für solche In¬
standsetzungen gewährt werden, die von einem
beamteten Arzt als aus gesundheitlichen Grün¬
den notwendig auerkannt werden. Das Muster
zu einem ärztlichen Zeugnis enthält Anlage 1.
Der das Zeugnis ausstellende Arzt und der die
Wohnung suchende Beamte müssen verschiedenen
Verwaltungen angehören.

(3) Der Antrag auf Beitragsgewährung ist
von dem Beamten schriftlich und vor dem Aus¬
führen der Arbeit zu stellen. In ihm ist darzu¬
legen, daß bie Voraussetzungen erfüllt sind.

(4) Der Beamte und der Vermieter oder
Vormieter haben von den Gesamtkosten der
Instandsetzung zusammen mindestens 5V vom
Hundert zu tragen. Auf den Restbetrag können
gewähren
g) die den obersten Dienstbehörden unmittelbar

nachgeordneten Behörden einen Betrag bis
zu 25 vom Hundert,

d) die obersten Dienstbehörden einen Betrag bis
zu 50 vom Hundert

des für den Beamten vorgesehenen vollen
Grundbetrags der Umzugskostenentschädigung
(§ 4 des Gesetzes). Abweichungen sind nur mit
Zustimmung der für das Besoldungswesen allge¬
mein zuständigen obersten Dienstbehörden zu¬
lässig.

(5) Wirb ein Beitrag gewährt, so werden
daneben etwaige Auslagen für das ärztliche
Zeugnis (Abs. 2) erstattet.

Nr. 3. Abfindungsbeitrag für das überlassen
einer Wohnung

(1) Ein Abfindungsbeitrag kann gewährt
werden, wenn eine geeignete Wohnung nur
gegen Zahlung einer Abstandssumme — auch
in Form ber Erstattung von Umzugskosten —
',u erlangen und der zu zahlende Beitrag ange¬
messen ist. Daß dies zutrifft, muß von der vor¬
gesetzten Behörde anerkannt sein.

(2) Der Beitrag darf nur an den Woh¬
nungsinhaber gezahlt werden. Hauseigentümer
rechnen hierzu, wenn sie gleichzeitig Inhaber
der Wohnung sind.

(3) Der Antrag auf Gewährung eines Ab¬
findungsbeitrags ist vor Abschluß des Mietver¬
trags, nach dem Muster der Anlage 2 zu stellen.
Hat der Beamte für das überlassen seiner alten
Wohnung an eine andere Person eine Entschä¬
digung erhalten, so ist dies beim Bemessen des
Abfindungsbeitrags zu berücksichtigen. Ans-
lagenersatz für die Übernahme von Einrich-
tuttgsgegenständen in der Wohnung, z. B. festen
Waschtischen, Warmwasserspeichern, ist unzu¬
lässig.
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(4) Als Abfinduugsbeitrag können ge¬
währen

g) die den obersten Dienstbehörden unmittelbar
nachgeordneten Behörden höchstens einen
Betrag, der für 2 Monate,

b) die obersten Dienstbehörden höchstens einen
Betrag, der für 4 Monate

6 —

dem Beamten an Trennungsentschädignng ge
zahlt werden kann. Ein höherer Betrag darf
nur mit-Zustimmung der für das Besoldungs¬
wesen allgemein zuständigen obersten Dienst¬
behörden bewilligt werden,

Berlin,?. Mai 1935.
Der Neichsminister der Finanzen

I. A.: vi. Olscher

Die Bestimmungen sind dnrch den nachstehenden
Runderlaß des Reichsministers der Finanzen vom 15.6.
1939 (Reichsbesoldungsblatt Seite 171 Nr. 3144) vis znm
Ablauf des Rechnungsjahres 1942 erweitert worden:

„Um den versetzten Beamten und Soldaten das auch
im Interesse des Dienstes liegende beschleuuigte Be¬
schaffen von geeigneten Wohnungen zu erleichtern und
um den Auswand für Trennungsentschädigungen zu ver¬
mindern, erkläre ich mich auf Grund des s 10 UKG.
damit einverstanden, datz die Richtlinien für das Ge¬
währen von Beiträgen zum Jnstandsetzen von Wohnun¬
gen nsw. vom 7. Mai 1935 (Reichsbesoldungsblatt
Seite 52) vorübergehend wie folgt erweitert werden-
1. Das in Nr. 2 Abs. 2 vorgeschriebene amtsärztliche

Zeugnis über notwendige Instandsetzung aus gesund-
, heitlichen Gründen kann dnrch eine Bescheinigung

einer Reichs- oder einer staatlichen oder gemeindlichen
Bauverwaltnng ersetzt werden. Das jetzige Muster zu
einem amtsärztlichen Zeugnis in Anlage 1 der Richt¬

linien dient als Anhalt. In dem Zeugnis ist am
Schlich pflichtgemäss zu versichern, das; dem Beamten
(Soldaten) das Beziehen der Wohnung ohne diese
vorherige Instandsetzung nicht zugemutet werden
kann.

2. Die in Sir. 2 Abs. 4 vorgesehene Beteiligung des
Beamten (Soldaten) und des Vermieters oder Vor
mieters an den Gesamtkosten der Instandsetzung von
59 vom Hundert wird auf 20 voni Hundert herab¬
gesetzt. Auf diese Beteiligung kann nicht verzichtet
werden. Auf den Restbetrag rönnen gewähren
a) die den obersten Dienstbehörden uumittelbar nach

geordneten Behörden einen Betrag bis zu 50 vom
Hundert,

l>) die obersten Dienstbehörden einen Betrag bis
zu 8V vom Hundert

des für den Beamten (Soldaten) vorgesehenen vollen
Grundbetrages der Umzugskostenentschädignng (H >
NKG.)."
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Anlage 1

? Amtsärztliches Zeugnis
über das aus gesundheitlichen Gründen erforderliche Instandsehen der Wohnung

des

tNanie und Amtsbezeichnung)

in Str. Nr

zum Erlangen eines Beitrags zum Jnstandsetzen der Wohnung,

Lsd,
Nr,

Bezeichnung des Raumes

Festgestellte Schäden, die

aus gesundheitlichen Grün¬

den dringend abgestellt

werden müssen

Aus welchen Gründen

wirkt der jetzige Zustand

gesundheitsschädigend

Erläuterungen

Mit der vorgeschriebenen amtseidlichen Versicherung

den 19

(Dienststempel!

(Name)

(Amtsbezeichnung des Arztes)

Anmerkung:

1, Instandsetzungen müssen für jeden Raum einzeln aufgeführt werden,

2, Da Holzanstrich von Türen. Fenstern, Fußböden eine Verbesserung der Wohnung bedeutet, wird dafür in der Regel

ein Beitrag nicht gewährt, Ausnahme ist nur zulässig, wenn der Arzt den Anstrich ausdrücklich als aus gesundheit¬

lichen Gründen notwendig bezeichnet,

3, Der Kostenanschlag muß mit dem ärztlichen Zeugnis bezüglich der Nanmbezeichnung und der Arbeiten übereinstimmen.
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Anlage 2

, den IL .
An

(Am neuen Dienstort unmittelbar vorgesetzte Dienstbehörde!

Betrifft:

Gewährung eines Abfindungsbeitragsfür das Ueberlasseneiner Wohnung
1. Name und Amtsbezeichnung des Antragstellers

2. Die Versetzung ist angeordnet mit Verfügung de

von
(Ort) (Dienststelle)

nach

3. Name und Amtsbezeichnung ves Amtsvorgängers

4. Die Wohnung des Amtsvorgängers kann ich nicht übernehmeil, weil

5. Ein Wohnungstausch ohue Gewährung eines Beitrags war nicht zu erreichen, weil,

K. Ich beziehe Treunungsentschädignng — würde beim Nichterlangen einer Wohnung Trennnngs-

entschädignng beziehen ^) — vom 19 . . an mit täglich.

7. Ich habe eigenen Hausstand und bin verheiratet — nnverheiratet') —.

Zu meinem Hausstand gehören:

meine Ehefrau

Kinder (Name und Alter)

vom 19 . .

Sonstige Verwandte (Name und Verwandtschaftsverhältnis)

8. Meine alte Wohnung liegt in

Die Miete beträgt

Neb engelasse , ,

(Ort)
Ml jährlich. Sie hat

(Strabe und Hausnummer)
. . . Zimmer nnd folgende

Sie ist eine Danerwohnung — Notwohnung') —.

Für das überlassen dieser Wohnung an erhalte ich

l) Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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9. Die neue Wohnung liegt in
(Ort) (Straße und Hausnummer)

Die Miete beträgt ^ jährlich. Sie hat Zimmer und folgende Neben¬

gelasse

10. Name und Beruf — falls Beamter, Nuhestandsbeamter usw. auch Amtsbezeichnung und vorgesetzte

oder letzte Dienststelle — der Person, an die der Abfindungsbeitrag gezahlt werden soll....

Diese Person ist Inhaber der unter 9 genannten

Wohnung — der Hausbesitzer .

11. Die schriftliche Einwilligung des Hausbesitzers oder seines Vertreters zum Beziehen der Woh¬

nung ist beigefügt, vgl. Anlage

12. Die Wohnung ist durch den Mietvertrag auf mindestens 5 Jahre für einen Beamten gesichert,

Mietvertrag anbei, vgl. Anlage

13. Die unter 9 genannte Wohnung ist in einem gesundheitlich einwandfreien Zustand. — Nach dem

beigefügten amtsärztlichen Zeugnis ist ein Jnstandsetzen der Wohnung aus gesundheitlichen

Gründen erforderlich; es wird insgesamt etwa kosten') —.

14. Ich bitte um Bewilligung eines Abfindungsbeitrags von

Eine Erklärung der den Betrag fordernden Person über die Höhe der Forderung und den

Verwendungszweck ist beigefügt; vgl. Anlage

, ....

(Unmittelbar vorgesetzte Dienststelle)

den 19 . .

An

Die Angaben des Antragstellers sind soweit als möglich nachgeprüft worden. Im einzelnen wird bemerkt:

1. Ohne Zahlung eines Abfindungsbeitrags würde der Beamte wahrscheinlich erst in etwa . . . Mo¬

naten eine Wohnung erhalten und während dieser Zeit Trennungsentschädigung beziehen.

2. Die alte unter 8 des Antrags genannte Wohnung des Beamten wird nach Mitteilung seiner

bisherigen vorgesetzten Behörde

dem

(Name) (Amtsbezeichnung)

zugewiesen, der Treunungsentschädigung bezieht (nur
(Dienststelle)

auszufüllen bei Zuweisung an einen Beamten).

3. Der geforderte Abfindungsbeitrag ist unter Berücksichtigung der ganzen Verhältnisse nicht als

unangemessen im Sinne des § 49 » des Mieterschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung

vom 17. Februar 1923 (Neichsgesetzblatt I Seite 25) anzusehen.

Es wird beantragt,

i) Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Druck unv Verlag von Malsch 6- Bogel'in Zlarlsruhc.
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Amtsblatt
de^ Vadtschm Ministeriums deK Aultu^ und Unterrichts

Herausgegeben vom Ministerium de^ Llulru^ und NnterrichrF.

Ausgegeben Karlsruhe, den 17. April 1941

Inhalt.
I. Erlasse des Rcichsiuinisteriuins stir Wissenschaft, Er¬

ziehung und Bolksvildung.

11. Bekanntmachungen.
Dienst an deutschen Auslandsschulen.
Schule -und Hitler-Jugend.
ttbereinkommen zwischen Schule und Hitler-Jugend.
Vollzug des Besoldungsgesetzes.
Bescheinigungen zum Nachweis der Ersatzzeiten nach

5 1267 RVO.

Aushebung der Gewerblichen Berussschule in Gerns¬
bach und der Kaufmännischen Berussschule in Gaggenau.

Reichseinheitliche Bezeichnung der Berufssachschulen.
Prüfung der Handarbeits- und Tnrnlehrerinnen.

Iii. Perfonalnachrichten.

IV. Stellcnausschrciöen (Berichtigung).

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschast, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 2 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 55 „Bezug von Lehrmaterial" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 33) — Nr. ^ 2441/41.

Aus Heft 4 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 92 „Reichsfreistellen am Friedericiannm in Davos" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 59/60)

Nr. L 9442/41.

Aus Heft 5 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 109 „Zuteilung von Eisen aus dem FerLigwarenkontingent" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941

S- 71) — Nr. ^ I 1698/41.
Nr. IIS „Arbeitszeit der Jugendlichen bei Ausfall des Berussschulunterrichts wegen Fliegeralarms"

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 82) - Nr. v 6632/41.

H Bekanntmachungen.

Dienst an deutschen Auslaudsschuleu.

Meldungen für den Auslandsschuldienst sind
künftig, entsprechend dem nachstehend abgedruckten
Erlaß des Herrn Reichserziehungsmiuisters (Deutsch.
Wiss.Erziehg.Nolksbildg. 1941/S. 60) in zwei¬
facher Fertigung, die der Meldung beizufügenden
Bewerbungsunterlagen in vierfacher Fertigung,
eine davon auf Luftpostpapier, einzureichen.

Ich verweise im übrigen auf meine Bekannt¬
machung vom 22. August 1938, Amtsblatt Seite 110.

K arls r uhe, den 12. März 1941.
D?r Minister des K'nltns »nd Unterrichts

Nr. S 944A In Vertretung
Gärtner

Dienst an deutschen A u s l a n d s s ch u l e n.

RdErl. d. RMfWEV. v. 7. 2. 1941
— L III b 97, ^ IIb. L IV a. 6 V. —

In Ergänzung meiues Nunderlaffes vom
9. September 1937 — L III t 1769 Ii! II b (Deutsch.
Wiss.Erziehg.Bolksbildg. S. 434), betreffend Mel¬
dungen zum Dienst an deutschen Auslands¬
schulen, ersuche ich, die den Meldungen beizufügenden
Bewerbungsunterlagen künftig in vierfacher
Ausfertigung vorzulegen. Die vier Ausfertigungen
sind in sich zu Heften zu vereinigen; es genügt, wenn
die Unterlagen durch Drahtklammern geheftet wer¬
den. Die Meldung selbst ist in zweifacher Aus¬
fertigung einzureichen.

Im übrigen weise ich aus gegevener Veran¬
lassung darauf hin, daß Beurlaubungen zur Be-
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fchäftigung im deutschen Auslandsschuldienst und

zur Verwendung als Sprachlehrer der Deutschen

Akademie im Ausland sowie zu einer sonstigen

Tätigkeit im Ausland jeweils meiner vorherigen

Genehmigung bedürfen. Die Anordnungen über

Meldungen zum deutschen Anslandsschuldieust gelteu

iu gleicher Weise für Meldungen für jede andere

Verwendung im Ausland, insbesondere anch für

Bewerbungen um Beschäftigung als Sprachlebrer

der Deutschen Akademie.

Die Meldungen sind einzeln mit einem Begleit¬

bericht vorzulegen, der eine eingehende Äußerung

über die Gefamtpersönlichkeit des Bewerbers sowie

über seine unterrichtlichen und erzieherischen Leistun¬

gen und ferner eine Erklärung enthalten muß, ob de-'

Bewerber für Ken Dienst im Ausland empfohlen

werden kann. Der Begleitbericht ist auch iu vier¬

facher Ausfertigung zu übersenden.

Dieser Erlaß wird nur iu Deutsch.Wisf.Erziehg.

Volksbildg. veröffentlicht.

An die Unterrichtsverwaltnngen der Länder.

Schule und Hitlerjugend.

An die Leiter der unterstellten Schule» einschließ

lich der Private» Schulen und an die Kreis- und

Stadtschulämter.

Nachstehend wird der Erlaß des Herrn Reichs¬

erziehungsministers vom 8. Februar 1941 — L Ia

16715 II, L III nebst Anlage—, Dentsch.Wiff.Erziehg.

Volksbildg. Seite 56/53 zur genauen Beachtung ab¬

gedruckt.

Schulaufsichtsbehörde für Äie Volksschulen, für

die landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Be

rufsschuleu und Berufsfachschulen (Hanshaltnngs-

schulen und Schulen für Kinderpflegerinnen nnd

Haushaltsgehilfinnen) sowie der Franenfachschnle»

ist das örtliche zuständige Kreis- bzw. Stadtschulamt,

für alle übrigen Schulen das Unterrichtsministerium.

Karlsruhe, den 21. März 1S41.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ö 9440 In Vertretung

Gärtner

Schule und Hitler-Jugend.

RvErl. d. RMfWEV. v. 8. 2. 194l

L Ig. 167 N il, 15 Ul —.

Anliegendes Abkommen über Schule uud Hitler-

Jugend übersende ich zur Kenntnis und Beachtnng.

Ich gebe der Erwartung Ausdruck, daß durch dieses

Abkommen das Bewußtsein der Einheit der Er¬

ziehung in Elternhaus, Schule und Hitler-Jugend

gestärkt, die Leistungsfähigkeit der Schule erhöht und

Überschneidungen der Erziehungsbereiche vermieden

werden.

Zur Durchführnng des Abkommens bestimm.'

ich was folgt:

1. Zu ^11.

Erfordern die Kriegsverhältnisse, den Unterricht

ganz oder teilweise auf deu Nachmittag zu verlege»,

so gilt Abschnitt L! Satz 3. Der Hitler-Jugend

(Bannsührnng) ist die Zeitlage des Nachmittag.?

Unterrichts mitzuteilen, damit bei der Ansctznng des

HJ.-Dienstes darauf Rücksicht genommen werden

kann.

2. Zu ^12. ^

Es ist darauf zu achten, daß Äie schulaufgaben

freieil Nachmittage der HJ. tatsächlich uneinge¬

schränkt zur Verfügung stehen. Es dürfen also an

den Tagen mit anfgabenfreien Nachmittagen Schul

aufgaben für den nächsten Schultag nicht gestellt

werden. Der zweite aufgabenfreie Nachmittag kann

anf Wuusch der HJ. für mehrere Schulen desselben

Ortes auf verschiedene Tage festgelegt werden.

3. Zu ^ I 3.

Da den Jugendlichen an de» Nachmittagen, die

nicht aufgabenfrei find, ausreichende Zeit für die

häuslichen Schulaufgaben zn lassen ist, bleibt durch

einen au diesen Tagen angesetzten HJ.-Dienst die

Pflicht zur Erledigung der Hausaufgaben unberührt.

4. Zu II 1.

Ferienfahrten werden vorbehaltlich der beson¬

deren Richtlinien über Studienfahrten der allgemein

bildenden Schulen und Schüleranslandsreifen von

der Schule künftig nicht mehr veranstaltet. Zu den

Ferien rechnen nnr die nach der Ferienordnung fest

gefetzten Ferienzeiten. Fällt der Schulunterricht wäh^ ,

rend der Schulzeit aus besondere» Gründen ans

(z. B. wegen Kohlenmangels, Luftgefahr u. dgl.), so

gilt die Zeit des Uuterrichtsausfalls nicht al?

Ferienzeit.

5. Zu ^ II 3.

Der niiterrichtliche Zweck der ^ e h r w a n d e

r u » g kann allen Unterrichtsgebieten entnommen

werden. Insbesondere wird der Unterricht in Hei

matkunde, Erdkunde, Biologie nnd Geschichte hierzu

Anlaß bieten. Die Lehrwandernng kann mit einer

oder mehreren zusammengelegten blassen stattfinden.

In dem Dienstplan der HJ. wird auf die Lchrwan

deruug, die Äen ganzen Tag in Anspruch nehmen

kann, Rücksicht genommen. Um diese Rücksichtnahme

zu erleichtern, ist der Zeitpunkt dem znständigett

Bannführer möglichst frühzeitig mitzuteilen. Wenn

es nach Lage der Verhältnisse möglich ist, soll für die

Wanderung aller Klassen einer Schule der gleiche

Tag festgesetzt werden.

k. Zu X II 4.

Den U r l a n b s a n t r ä g e n zu deu im Ab

kommen genannten Lehrgängen ist im Regelfalle



stattzugeben. Die Urlaubserteilung ist jedoch abzu¬

lehnen, wenn der Leistungsstand des Jugeudlichen

so nnznreichend ist, das; der Jugendliche nach dein

Urteil der Schule uicht iu der Lage sein wird, die

durch die Beurlaubuug eutsteheuden Lücken wieder

auszugleichen. Falls Meinungsverschiedenheiten über

die Ablehnung der Beurlaubung entstehen, ist hier-

über zwischen dein Schulleiter und dem zuständigen

Bannsührer nach Möglichkeit eine mündliche Aus¬

sprache herbeizuführen. Stach dem Abkommen kann

der Bannsührer, wenn er der Auffassung der Schule

uicht folgen zn können glaubt, den Fall der Gebiets-

sührnng borlegen, die ihrerseits bei der Schul¬

aufsichtsbehörde vorstellig werden kann. Die

nach Fühlungnahme mit dem Gebietsführer getrof¬

fene Entscheidung der Schulaussichtsbehörde ist end¬

gültig.
7. Zu II ö.

Von den Jugendlichen in der 8. Klasse der

Höheren Schulen muß im Hiublick auf die Verkür¬

zung der Schulzeit eiue besondere Konzentration auf

die Schularbeit verlangt werden. Von den Jugend¬

lichen mit bisher ausreichendem Leistungsstand wird

erwartet, daß sie deu Anforderungen der Schule

ueben der Beanspruchung durch de» HJ.-Äieust ent¬

sprechen. Bei Jugendlichen mit unzureichendem

Leistungsstand ist im Benehmen mit den Erziehungs¬

berechtigte» zu prüfen, ob und für welche Dauer eiue

Beurlaubung vom HJ.-Dienst beantragt werden

muß. Eiu unzureichender Leistungsstand liegt vor,

wenn der Jugendliche in einem oder mehreren

fächern nicht ansreichcude Leistungen aufweist. Die

Beurlaubuug kann zu jeder Zeit nach Beginn des

Schuljahrs und auch für einen kürzeren Zeitraum

als drei Mouate beantragt werden. Vor Ablauf der

Urlanbszeit ist zu prüfe«, ob der Leistungsstand eine

weitere Beurlaubuug erforderlich macht oder nicht.

8. Zu o.

Bis zum Abschluß der Vereinbarungen über den

HJ.-Dienst der Heimschüler, die Frage der Schul¬

landheime nnd die Durchsühruug vou Studieusahr-

teu der allgemeinbildenden Schulen sowie von

Schüleranslandsreisen verbleibt es bei dem bisher

üblichen Verfahren.

An die Unterrichtsverwaltuugeu der Läuder

(ohue Hochschulen für Lehrerbildung).

(DcutM.Wiss.Enwhg.Bolksbildg. 19-tl S, 56.)

Anlage

Schule und H i t l c r - I u g c n d.

Iu Auerkeuuuug der beiderseitigen Erziehuugs-

ausgaben au der deutschen Jugend kommen der

Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und

Volksbildung nnd der Jugeudführer des Deutschen

Reiches dahin überein, daß für die Inanspruchnahme

der Jugend dnrch Schule uud Hitler-Jugeud künftig

folgende Grundsätze maßgebend sind:

Allgemeinbildende Schulen.

I. Regelmäßiger W o ch e u d i e u st.

1. Die Vormittagsstunden (bis spätestens

13.3V Uhr) sämtlicher Wochentage stehen der Schule,

die Nachmittage grundsätzlich der Hitler-Jugend uno

dem Elternhaus zur Verfügung.

2. Der Sonnabendnachmittag und ein weiterer

jeweils örtlich gemeinsam von Schule uud Hitler-

Jugend festzulegender Nachmittag sind schulauf¬

gabenfrei. Die schulaufgabenfreien Nachmittage stehen

der Hitler-Jugend uneingeschränkt zur Verfügung.

Von Sounabend auf Montag und von dem Tage

des schulaufgabenfreien Nachmittags auf den näch¬

sten Tag sind daher von der Schule Aufgaben nicht

zu stellen.

3. Wird über den Rahmen des von der Reichs¬

jugendführung erlassenen Dienstplanes für die übri¬

gen Nachmittage der Woche HJ.-Dienst, insbesondere

Führerdienst, angesetzt, so bedarf dieser der Geneh¬

migung der zuständigen Bannführuug. Hierbei ist

darauf Rücksicht zu nehmen, daß den Jugendlichen

ausreichende Zeit für das Elternhaus, für die häus¬

lichen Schulaufgaben und für die persönliche Freizeit

bleibt.

II. Ferien, Fahrten uud Lager.

1. Während der Ferien wird die Jngend von

der Schule nicht in Anspruch genommen.

2. Landfahrten und Großfahrteu der, Hitler-

Jugend sowie Sommerlager (in Zelten oder Ju¬

gendherbergen) finden nur in den Ferien statt.

3. Die Schule veranstaltet in jedem Vierteljahr

eine ganztägige Lehrwanderung, die unterrichtlichen

Zwecken dient. Die Tage hierfür werden vom Schul¬

leiter festgesetzt. Damit der Dienstplan der Hitler-

Jugend hierauf abgestimmt werden kann, sind sie

dem zuständigen Bannführer der HJ. rechtzeitig

vorher mitzuteilen. An den Tagen mit anfgaben-

reien Nachm:ttagen finden LehrwanderuiNjeii nicht statt.

1. Zur Teilnahme an Führerschuluugslehr-

gäugen und Lehrgängen für Zwecke der Wehrertüch¬

tigung erteilt der Schulleiter gegen Vorlage des vom

zuständigen Gebiets- oder Bannführer ausgestellten

Einberufungsbefehles Urlaub. Sofern ans Grund

der Schulleistung des einberufenen Jungen oder

HJ.-Führers Bedenken bestehen, ist die Ablehnung

des Urlaubs dein Bannführer mit dieser Begrün¬

dung mitzuteilen. Bei Meinungsverschiedenheiten

über eine Urlaubsablehnung entscheidet die zu¬

ständige S chu l a u f f i ch t s b e h ö r d e uach

Fühlungnahme mit dem Gebietsführer.

S. Jugendliche der obersten (8.) Klasse der Höhe¬

ren Schulen werden auf Antrag des Erzie¬

hungsberechtigten uud der Schule bis zur



78 Nr. 7 —

Dauer von drei Monaten vom HJ.-Dienst durch den

zuständigen Bannführer beurlaubt, wenn von der

Schule durch das Zeugnis der Nachweis über den

unznreichenden Leistungsstand des Jugendlichen er¬

bracht wird.

Ii. Berufs-, Berusssach- und Fachschulen.

Die Arbeit der Berufs-, Berufsfach- uud Fach¬

schulen soll wegen der vordringlichen Bedeutung für

die fachliche Berufserziehung durch den Dieuft iu der

Hitler-Jugend nach Möglichkeit nicht beeinträchtigt

werde». Eine Befreiung vom Unterricht zur Teil¬

nahme au dienstlichen Veranstaltungen der Hitler

Jugend soll deshalb nur iu Ausnahmefällen statt¬

finden. Bei den landwirtschaftlichen Berufs- uud

Fachschulen ist auch auf die Arbeitsverhältnisse auf

dem Laude und die Bedürfnisse der Landwirtschaft

Rücksicht zu nehmen. Betriebsbesichtigungen uud

Studieufahrten gehören zur Arbeit der Schule. Den

Teilnehmern an solchen Schulveraustaltuugen wird

für deren Dauer Urlaub vom HJ.-Dieust erteilt,

über Beginn uud Dauer der einzelnen Veranstaltun¬

gen wird die Hitler-Jugend rechtzeitig vorher »uter-

richtet. Bei ihrer Ansehung ist auf deu Dienst der

Hitler-Jugend Rücksicht zu nehme».

v. Bestimmungen für Kriegsverhältnisse.

Bei Durchführung dieser Vereinbarung werden

sich während des Krieges Schwierigkeiten ergeben.

Sie sind von i>er zuständige» S ch u l a u f f i ch t s -

behörde im Eittvernehmen mit dem Gebietsfüh¬

rer im Sinne dieser Vereinbarung zu regeln. Wird

örtlich die Verlegung des Schulunterrichts auf deu

Nachmittag erforderlich, so ist darauf an den in

Betracht kommenden Tagen bei der Ausetzuilg des

HJ.-Dienstes Rücksicht zu nehmen.

I). Allgemeine Bestimmungen.

Die Inanspruchnahme von Jugendlichen durch

Turnen uud Sport, der HJ.-Dieust für Heimschüler

und die Frage der Schullandheime, die Durchführung

von Studienfahrten der allgemeinbildenden Schule«

sowie von Schüleranslandsreisen werden in beson¬

deren Vereinbarungen geregelt.

Diese Vereinbarung wird im Amtsblatt des

Reichsmiuisteriums für Wissenschast, Erziehung und

Volksbildung »nd der Unterrichtsverwaltungen der

Länder „Deutsche Wissenschaft, Erziehung und Volks¬

bildung" und im „Amtlichen Nachrichtenblatt des

Jugendführers des Deutschen Reichs" abgedruckt.

Berlin, am 31. Januar 1941.

Der Jugendführer des Deutschen Reichs

Axmann

Der Reichsminister für Wissenschaft,Erziehung
und Volksbildung

Ruft

übereinkommen zwischen Schnle uud Hitler-Jugend.

All die Leiter der unterstellten Schulen — ein¬

schließlich der private» Schule» uud an die Kreis-

nnd Stadtschulämter.

Nachstehend wird der Erlas; des Herrn Reichs-

erziehungsministers vom 7. Februar 1941 — 15 II

9541/7. 2. 41 (529) —, Deutsch.Wiss.Erziehg.Volks-

bilog. Seite 85/87, znr genauen Beachtung abge-

drnckt.

Im einzelne» wird bemerkt:

Nächsthöhere Schnlanssichtsbehörde (Dienststelle)

im Sinne der Ziffer zn 3 der Technische» Bestiin-

mnngen für die Volksfchnlen, für die landwirtschaft¬

lichen nnd hanswirtschaftlichen Bernfsschnlen uud

Berufsfachschuleu (Haushaltungsschulen uud Schule»

für Kinderpflegerinnen und Haushaltsgehilfinnen)

sowie der Frauenfachschulen ist das örtlich zuständige

Kreis- bzw. Stadtschulamt. Für die übrigen Schulen

behalte ich mir selbst zusammen mit dem Haupt

abteilnngslciter für Leibeserziehung beim Gebiets¬

führer die Entscheidung vor.

Karlsruhe, deu 1. April l94l.

Der Minister des Knltns lind Unterrichts.

Nr. n lM94 In Vertretung

Gärtne r

ü l> eroinkv m m e n zwischen Schule » n d

Hitler-Jugend.

RdErl. d. RMfWEV. v. 7. 2. 194 l

— II 9541 / 7. 2. 41 (529) —.

Zur Beseitigung von Überschneidungen auf dem

Gebiet der L e i b e s e r z i e h u u g ist zwischen

Schule uud Hitler-Jugeud eiue Vereinbarung ge¬

troffen worden, die in „Technischen Bestimmungen '

erläutert ist.

Vereinbarung uud Technische Bestimmuugeu sind

abschriftlich in de» Alltagen beigefügt.

An die Unterrichtsverwaltuilge» der Länder.

(Dentsch.Wiss.Erziehg.VolkSbildg. 1941 S. 85.)

Anlage 1.

Auf Grund des Übereittkommens zwischen dem

Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und

Volksbildung und dem Jugeudführer des Deutschen

Reichs über die Jnanspruchuahme der Jugend durch

Schule und Hitler-Jugend vom 31. Januar 1941

wird die Abgrenzung der Leibeserziehung

in Hitler-Jugend und Schule iu folgender Verein-

baruug geregelt und in „Technischen Bestimmungen"

erläutert:
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I. Vereiubarung.

Die Leibeserziehung der deutschen Jugend ist

sowohl Aufgabe der Hitler-Jugend als auch der

Schule. Zur Vermeidung von Doppelbelastung der

Jugendlichen nnd !vou Überschneidungen in der

Ausbildung wird die Leibeserziehung in Schule uud

Hitler-Jugend zeitlich uud inhaltlich voneinander

abgegrenzt:

1. Zeitliche Abgrenzung:

Die Schule führt ihren lehrplanmäßigen Unter¬

richt in der Leibeserziehung bis zu fünf Stunden in

der Woche grundsätzlich in den Vormittagsstunden

durch.

Die Leibeserziehung der Hitler-Jugend gelangt

an den Wochentagen bis zn zwei Nachmittagen bzw.

Abenden zur Durchführung. Die Teilnahme am

Leistungssport an einem weiteren Nachmittag oder

Abend ist freiwillig.

2. Inhaltliche Abgrenzung:

Aufgabe der Schule ist

g.) die allgemeine, umfassende Grundausbildung

iu den Leibesübungen aller Jungen und Mä¬

del, soweit diese schulpflichtig sind oder

Schule» besuchen,

K) die freiwillige Ausbildung vou besonders be¬

gabten Jugendlichen zu Vorturnern (Lehr-

gehilfen).

Aufgabe der Hitler-Jugend ist

a) die Durchführung des HJ.-Pflichtsports

(Grundschule der Leibesübungen innerhalb

des HJ.-Dienstes),

k) die Wehrertüchtigung der männlichen Jugend,

o) die freiwillige Durchführung des Leistungs¬

und Wettkampfsportes nnd der sportlichen

Auslese der Jugend im Mannschafts- und

Einzelkampf,

ä) die lehrgaugsmäßige Ausbilduug von geeig¬

nete» Jngendlichen zu Lehrwarten ans den

Gebieten zu a, bis c.

!!. Zusammenarbeit vvn Schule nnd Hitler-Jugend.

Zum Zweck der Zusammenarbeit, insbesondere

der Beseitigung örtlicher, zeitlicher und technischer

Überschneidungen, werden örtliche, für die Leibes¬

erziehung zuständige Führer von der Hitler-Jngend

und der Schule bestimmt, die in den Technischen

Bestimmungen aufgeführt sind.

Alle Fragen, die örtlich nicht zu lösen sind, wer¬

den in direkten mündlichen Besprechungen zwischen

den für die Leibeserziehuug zuständigen Ämtern der

Reichsjugeudführung uud des Reichsministers für

Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung geregelt.

Hitler-Jngend und Schule gehen dabei von der

Überzeugung aus, daß das Ziel, die gesamte deutsche

Jugend durch planvoll aufeinander abgestimmte

Leibesübung nnd Wehrertüchtigung zu erziehen, nur

durch eine verständnisvolle und verantwortungs¬

bewußte Zusammenarbeit erreicht werden kann.

4. Technische Bestimmungen:

Einzelheiten der Durchführung dieser Verein¬

barung werden in den Technischen Bestimmungen

erläutert.

Berlin, am 31. Januar 1941.

Der Jugendführer des Deutschen Reichs

Axmann

Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung

Ruft

Anlage 2.

ls. Technische Bestiminungeu.

Auf Schwierigkeiten, die sich ans den Kriegs-

verhältnissen bei der Durchführung der Vereinbarung

über die Inanspruchnahme von Jngendlichen durch

die Leibeserziehuug vou Hitler-Jugend nnd Schule

ergeben, insbesondere durch Mangel an Übungs-

stätteu, Lehrern und HJ.-Führern, ist beiderseits ent¬

sprechend Rücksicht zu nehmen.

Zu 1. Zeitliche Abgrenzung:

Die Durchführung des lehrplanmäßigen Unter

richts in der Leibeserziehuug der Schule ist im we¬

sentlichen von Übungsstättenverhältnissen abhängig.

Soweit der Unterricht in Übungsstätten stattfinden

kann, die in der Schule selbst oder iu Pausenent¬

fernung von ihr gelegen find, findet er in jedem

Fäll vormittags statt. Sofern dies nicht möglich ist.

werden die betreffenden Arten der Leibesübungen,

die, wie Rudern, Schwimmen usw., ihrer Natur ent¬

sprechend außerhalb der schulischen übuugsstätteu

betrieben werden müssen, entweder nachmittags durch

die Schule oder im Rahmen des HJ.-Dienstes von

der HJ. durchgeführt. Beim Ansetzen von Nachmit-

tagsnnterricht durch die Schule ist zur Vermeidung

von dienstlichen Überschneidungen das rechtzeitige

Einvernehmen von örtlicher HI-Führung und

Schule über die zeitliche Festsetzung erforderlich.

Führt die HJ. diese Arten von Leibesübungen inner¬

halb ihres Dienstes dnrch, so sind die Turnlehrkräfte

der Schule hierfür einzusetzen, soweit sie hierfür von

der Schnle zur Verfügung gestellt werden und gliede¬

rungsmäßig geeignet sind.

Zu 2. Inhaltliche Abgrenzung:

Schnle Grundansbildnng in den Leibcsiibuugen.

Die schulische Grundansbildung umfaßt die all¬

gemeine und planmäßige Leibeserziehung aller

Jungen uud Mädel auf all den Übungsstätte», die
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in den Lehrpläuen der Richtlinien für die Leibes¬

erziehung an den Schulen vorgesehen sind. Zu der

Grundschule der Leibesübungen gehört auch die Er¬

lernung von Kampfspiclen, wie Hand- und Fußball,

sowie die Durchführung von Trainings- und

Freundschaftsspieleu. Diese werden, um überan-

sprnchungen zn vermeiden, nur an Vormittagen

durchgeführt.

HI. - Pflichtsport

(Grundschule d er Lei b esü b unge n).

Der Pflichtsport der HJ. erfaßt alle Jugend¬

lichen im Alter von 10 bis 18 Jahren. Bei den zehn-

bis vierzehnjährigen Jugendlichen baut die HJ. bei

der Durchführung des HJ.-Pflichtfports auf den in

der Schule erlernten Fähigkeiten und Kenntnissen

auf und ergänzt sie. Bei den Vierzehn- bis Achtzehn¬

jährigen, insbesondere den berufstätigen Jungen

und Mädelu, wird die Grundschule der Leibesübun¬

gen planmäßig weitergeführt.

>,> Wehrertiichtigung.

Die Erziehung der Jngeud zur Wehrfreudigkeit

und Wehrfähigkeit ist sowohl Ausgabe der Schule

wie der Hitler-Jugend. Die Schule löst diese ibre

Aufgabe im Rahmen des allgemeinen Unterrichts

und verbindet mit diesem kie charakterlich? und

geistige Wehrertüchtiguug. Die praktische Wehr^

ertüchtiguug, das ist die Geländeausbildung, das

KK.-Schießen, der Motor-, Luft-, Seefport, das Reit-

nnd Nachrichtenwesen und die Luftschutzausbildung

(mit Ausnahme des schulischen Luftschutzes), ist Aus^

gäbe der HJ., «die diese in Zusammenarbeit mit den

jeweiligen Gliederungen der NSDAP, bzw. Wehr¬

machtsteilen durchführt.

Sportliche Übungsgemeinschaften der Schule, die

bisher ebenfalls die praktische Wehrertüchtignng zur

Aufgabe hatten, gelangen zur Vermeidung vou Über¬

schneidungen in Zukunft in Fortfall.

über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des

Flugmodellbaues in Schnle und Hitler-Jugend er¬

folgt eine besondere Vereinbarung.

«) Freiwilliger Leistungs- und Wettlampfsport.

Der Wettkampf- und Leistungssport der Jugend¬

lichen im Alter von lg bis 18 Jahren ist Aufgabe

der HJ. Er findet außerhalb des Pflichtsports und

der Wehrertüchtigung statt und ist freiwillig. Die

Teilnahme ist abhängig von der Genehmigung des

Erziehungsberechtigten und erfolgt mit Wissen der

Schnle. Die Ausgabe des Wettkampf- und Leistungs¬

sportes der HJ. ist, das Streben der Jugend nach

sportlichem Wettkampf nnd nach Leistung mit der

charakterlichen Erziehung anch im Sport in Ein¬

klang zu bringen und darüber hinaus durch die Aus¬

lese der besten Jugendlichen im Mannschafts- und

Einzelkampf den sportlichen Nachwuchs aus der Ju-

.7 —

gend laufend sicherzustellen. Diese Auslese der besten

Jugendlichen erfolgt durch die Sportfeste der Hitler-

Jugend von den Gefolgschaftswettkämpfen bis zu

den deutschen Jugeudmeisterschasten in allen Sport¬

arten.

Sportfeste, Rnndenspiele, Wettkämpfe und Mei

sterschaften der Schulen, die bisher mit der gleichen

Zielsetzung der sportlichen Auslese stattfanden, sind

auf Grund der Abgrenzung der beiderseitigen Auf¬

gabengebiete uicht Aufgabe der Schule. Die bisheri- »

gen Rnndenspiele ker Schulen, wie Hand- und Fnß

ball, werden in Trainings- nnd Frcnndschastsspiele

umgewandelt, die der Feststelluug des Ausbildungs¬

standes dienen. Eine Beeinträchtigung der Runden-

und Meisterschaftsspiele der Hitler-Jugend durch

diese Freundschaftsspiele der Schulen soll nicht er¬

folgen. Zur Vermeidung von Überanstrengung««!

sind Teilnehmer am freiwilligen Leistungssport, ins¬

besondere an den Rnudenfpielen der HJ., von den

am Nachmittag stattfindenden schulischen Leibes

Übungen nach Möglichkeit zu befreie».

L e i st u u g s p r ii f u n g e n

nnd Besichtigungen der Schule.

Die Schule führt als Abschluß der Wiuter- nnd

Sommeransbildnng alljährlich zwei Leistnngsprü

fuugen durch. Die Abschlußveranstaltung der Winter-

ansbildnng findet in der Zeit vom 15. März bis

15. April statt und soll den Eltern einen Überblick

über die geleistete Arbeit der Schule in der Leibes¬

erziehung geben. Diese Veranstaltung geht uicht über

deu Rahmen einer Schule hinaus.

Die Herbstleistungsprüsuug findet in der Zeit

vom IS. September bis 15. Oktober statt und wird

von der Schulaufsichtsbehörde als Besichtigung des

Ausbildungsstandes eiuer oder mebrerer Schulen

angesetzt.

Werden für diese Leistnngsprüsuugeu auch Nach¬

mittage in Anspruch genommen, so sind alle Teil¬

nehmer vom HJ.-Dienst an diesen Tagen zn be¬

freien.

Bei weiteren Besichtigungen einer oder mehrerer

Schulen dnrch die Schnlanssichtsbehörde ist das Ein

vernehmen mit der örtlichen HJ.-Führnng erforder¬

lich, wenn auch Nachmittage hierfür benötigt werden.

<l) Ausbildung von Vorturnern (Lchrgehilfcn) der

Schulen und von Lehrwnrtcn der HJ.

Die Schule führt für die sportlich begabten

Jugendlichen eine Ausbildung von Vorturner»

(Lehrgehilfen) durch. Diese Ausbildung erfolgt mög¬

lichst innerhalb des Unterrichts in Leibesübungen.

Wo sie auf Gruud örtlicher Verhältnisse nachmittags

erfolgen muß, soll sie zwei Stunden in der Woche

nicht überschreiten. Zur Vermeidung von über

anstrenguügen wird diese Ausbildung zn Vorturnern
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auf den Pflichtsport der HJ. bis zur Dauer vou

einem Jahr angerechnet.

Die HJ. bildet auf ihren Ausbildungsstätlen in

durchschnittlich dreiwöchigen Lehrgängen Lehrwarte

(Sport-, Schieß-, Geländewarte usw.) für die Durch¬

führung des Pflichtsports, der Wehrertüchtiguug und

des freiwilligen Leistungssportes aus. Die Ausbil¬

dung findet ständig das ganze Jahr über statt. Die

Beurlaubung vou Teilnehmern an den Lehrgängen

für Lehrwarte regelt sich nach der allgemeinen Ver

einbarnng zwischen Schule und Hitler-Jugend.

<>) Sportliche übungsgemciuschnstcn.

Eine Znsammenfassung von Jugendlichen in

sportlichen nbnngsgemeinfchaften außerhalb des

lehrplanmäßigen Unterrichts in Leibesübungen er¬

folgt auf Grund der zeitlichen und inhaltlichen Ab¬

grenzung der Leibeserziehung von Hitler-Jugeud

und Schule nicht mehr.

Die Leibeserziehung in Internate»
(Grundschule der Leibesübungen, freiwilliger Lei¬

stungssport und WehrertUchtigung)

regelt sich nach dem Grundsatz: Die Grundausbil¬

dung der Leibesübungen findet innerhalb des eigent¬

lichen Schulunterrichts, der Leistungssport und die

Wehrertüchtignng innerhalb des HJ.-Dienstes statt.

Zu 3. Ausainincnarbeit von Schule und Hitler-Jugend.

Der Zweck der Zusammenarbeit soll erreicht

werden

g,) durch örtliche, rechtzeitige Verständigung der

Dienststellen der HJ. und der Schule über die

zeitliche Inanspruchnahme der Jugendlichen,

Ii) durch fachliche Abgrenzung zum Zwecke der

Erfparnng von Doppelarbeit und Förderung

der leistnngsfportlich begabten Jugendlichen,

o) durch örtliche Verteilung der übnngsstätten,

wobei die Schnlanssichtsbehörde sich dafür ein

setzt, die schuleigenen Hallen (auch an Sonn¬

abenden und Sonntagen) und — soweit ver¬

waltungsmäßig möglich — die Geräte der HJ.

kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Diese Znsammenarbeit wird örtlich getragen

1. für die Volksschulen auf dem Lande von dem

Leiter der Volksschule und dem für die Schule

zuständigen Fähnleinführer,

2. in der Stadt von dem von der Schulaufsichts¬

behörde benannten Sportlciter und dem HJ.-

Standorlführer.

Wikd ein Einvernehmen nicht hergestellt, so ent

scheidet die nächsthöhere Dienststelle. Diese sind:

1. für die Volks-, Mittel- und Berufsschulen der

Bezirkslnrnrat beim Regierungspräsidenten

und der Hanptstellenleiter für Leibeserziehung

beinl Bannführer,

2. für die Oberschule» der Dezernent für Leibes¬

übungen beim Oberpräsidenten nnd der Haupt-

abteilungsleiler für Leibeserziehnng beim

Gebietsführer.

Nachdem nnnmehr die zeitliche und inhaltliche

Abgrenzung der Aufgaben der Hitler-Jugend und

der Schule in den Fragen der Leibeserziehung der

Jugend vorgenommen ist, wird in Zukunft auch die

stoffliche Abgrenzung der Leibesübungen der beiden

Organisationen erforderlich sein.

Nm anch diese Frage sowie diejenigen, die sich

ans der weiteren Zusammenarbeit ergeben, zu einer

erfolgreichen Lösung zn bringen, bleiben die für die

Leibeserziehung zuständigen Ämter der Reichs-

jugeudführung uud des Ministeriums für Wissen

schast, Erziehung und Volksbildung in ständiger Ver¬

bindung miteinander.

Berliu, am 31. Jannar 1941.

Für den Jugendführer des Deutschen Reichs
Im Auftrage

Schlünder

Für den Reichsminister für Wissenschaft,Erziehung
und Volksbildung

Im Auftrage
Krümmel

Vollzug des Besoldungsgesetzes.

Nach Nr. 7V Abs. 2 der Reichsbefoldnngsvor

schriften haben die Beamten, die Kinderzuschläge

beziehen, eine Erklärung abzugeben, daß die für den

Bezug des Kiuderznschlags maßgebenden Verhält

nifse im abgelaufenen Rechnungsjahr unverändert

fortbestanden haben und weiterhin fortbestehen.

Hierzu find Vordrucke zu verwenden, welche den

Beamten, die es angeht, durch Vermittlung der vor¬

gesetzten Dienststellen zugehen.

Die Beamten haben die Vordrucke alsbald genan

auszufüllen und mit den nötigen Unterlagen bis

längstens 1. Mai 1941 der unmittelbar vorgesetzten

Dienststelle wieder vorzulegen. Bei den znm Wehr¬

dienst einberufenen Beamten hat die Ehefrau die

Erklärung abzugeben. Die Dienststelle hat die An¬

gaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen

nnd die Erklärungen bis spätestens 15. Mai l941

anher vorzulegen.

Durch Abgabe dieser Erklärung wird die Vor¬

schrift der Nr. 70 Abf. 3 der Reichsbesoldungsvor¬

schriften, wonach die Beamten im Laufe des Rech¬

nungsjahres jede Tatsache, welche die Einstellung

der Zahlung des Kinderzuschlags zur Folge hat,

unverzüglich anzuzeigen haben, nicht berührt.

Befindet sich das Kind in einer Lehre, so ist, s o

weit dies noch nicht geschehen, ein Lehr¬

vertrag, in allen Fällen aber eine Bescheinigung des
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Lehrherrn vorzulegen darüber, daß sich das Kind

noch in der Lehre befindet, wie lange diese noch

dauert, ob das Kind Lohn erhält oder nicht, gegebe¬

nenfalls in welcher Höhe ohne jeden Abzug.

Für Kinder über 16 Jahre, die sich noch in Schnl-

ansbildnng befinden, sind in allen Fällen Bestätigun¬

gen der Schulleitung über den Schulbesuch im Schul¬

jahr 1940/41 unter Angabe der Wochenstundenzahl

borzulegen, bei Studenten vom Sekretariat einer

Hochschule ausgestellte Anwesenheitszengniffe für

Sommersemester 194V und Wintersemester 1940/11.

Soweit die geforderten Nachweise bereits vorgelegt

wurden, kann von einer nochmaligen Einsendung

abgesehen werdeu.

Bei den Kindern, welche am Schluß des lausen

den Schuljahres die Reifeprüfung ablegen, ist anzu¬

geben, ob sie sich noch weiterhin in Schul- oder Be¬

rufsausbildung befinde» werden, oder ob sie an

schließend an die Reifeprüfung zum Arbeitsdienst

oder Wehrdienst eingezogen wurden.

Vollendet e i n K i n d im Laufe des

folgenden Rechnungsjahres (1. April

1941 bis 31. März 1942) das sechzehnte

Lebensjahr, so find die für den Wei-

terbezug des K i u d e r z u s ch l a g s maß¬

gebenden Verhältnisse unaufgefor¬

dert spätestens anf Erste» des betref¬

fenden Monats »ttter Anschluß der

entsprechenden Nachweise darzulegen.

Wird die vorgeschriebene Erklärung nicht recht¬

zeitig abgegeben, so wird die Zahlung des Kinder-

znschlags eingestellt werden (Nr. 70 Abs. 1 der

Reichsbesoldungsvorschriften).

Karlsruhe, den 27. März 1941.

Der Münster des Kultus und Unterrichts

I 987 In Vertretung

Gärtner

Bescheinigungen zum Nachweis der Ersatzzeiten

nach H 1367 RVO.

An sämtliche unterstellten Dienststellen einschließ¬

lich der anerkannten privaten Unterrichtsunterneh-

innngen.

Nach § 1267 Abs. I Nr. 3 der Reichsversiche-

rungsordnnng in der Fassung des Gesetzes znm

Ansban der Rentenversicherung vom 21. Dezember

1937 (Reichsgesetzblatt I Seite 1393) gelten als Er¬

satzzeiten für die Erhaltung der Anwartschaft in der

Rentenversicherung vom 1. Januar 1938 ab uuter

anderem diejenigen Zeiten, in denen ein Versicherter

an einem vom Reichsversicheruugsamt anerkannten

Lehrgang für berufliche Fortbildung teilgenommen hat.

Als Lehrgänge im Sinne dieser Vorschrift sind

folgende Nnterrichtsnnternehmen in Baden vom

Reichsversichernngsamt anerkannt worden:

1. Alle öffentlichen Unterrichtsanstalten; hierunter

fallen:

ch die öffentlichen Volksschulen,

b) die öffentlichen Mittelschulen,

e) die Landwirtfch. Berufsschulen für Knaben,

ch die Hauswirtsch. Berufsschule» für Mädcheu.

s) die Gewerbliche» Berufsschule«,

f) die Kaufmännische» Berufsschulen,

ch die Fachschule« für die Metallindustrie,

ch die Meisterschulen des Deutschen Handwerks,

i) die Textilfachschulen,

k) die Höheren Handelsschulen u. Wirtschafts¬

oberschulen,

>) die Landwirtschaftsschulen,

m) die Fachschulen für Wein-, Obst- n. Gartenbau,

n) die Höheren Technischen Lehranstalten für

Hoch- und Tiefbau,

0) die Technischen und Höheren Technischen Lehr¬

anstalten für Maschinenwesen, Elektrotechnik

usw.,

ch die Höheren Lehranstalten für die männliche

nnd weibliche Jugend (Oberschulen und

Gymnasium),

ch die Staatl. Ausbildungsstätte für Hauswirt¬

schafts- und Turulehreriuuen in Karlsrube,

1) die Staatl. Ausbilduugsstätte für Haudar-

beits- und Turnlehrerinnen in Karlsruhe,

s) die Franenbernflichen Fach- und Verufsfach-

fchuleu, (anerkannte Haushaltungsschulen,

Schulen für Kiuderpflege- und Haushalts¬

gehilfinnen),

t) die Fraueufachfchuleu,

n) die als staatl. Schulen gleichwertig anerkann

ten privaten Uuterrichtsunternehmnngen

aller Art.

2. Alle Staatl. Berufspädagogischen Institute,

3. alle Kunst- und Wissenschaftlichen Anstalten,

4. alle Universitäten,

5. alle Technische» Hochschule»,

6. alle soustigen Hochschule» (Bild, Künste, Musik.

Lehrer- und Lehrerinuenbildung),

7. die Reichsschnle für Motorflugsport in Karlsruhe,

8. alle Schnlen für Technische Assistenten(innen),

Dentisten nnd Diätschulen,

9. alle Kranken- und Jrrenpflegefchulen, Massage

nnd Hebammeuschuleu,

10. alle Bibliotheken, denen die Ermächtignng zur

Ausbildung von Praktikanten für den mittleren

Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen Bibliothe

ken und für deu Dienst an volkstümlichen Büche¬

reien zuerkannt ist,

11. die genehmigten Konservatorien oder staatlich

anerkannten privaten Musikseminare,

12. die Gauschulnngsbnrg Frauenalb,

13. die Gauschule II, Hans Sachsschule - Bahn

station Ottenhöfen-Unterwasser, nnd Bad Sulz¬

bach — Bahnstation Lauterbach - (Reuchtal).
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14. Sonstige Anstalten nnd Lehrgänge (Laudes-

führerschulen des DRK., Gemeinde- und Spar-

kassenschnle, Ordensburgen, Langeniarckstudium).

Der Nachweis dieser Ersatzzeiten hat seitens des

Versicherten unter Vorlage einer Bescheinigung des

Deiters des Lehrganges für berufliche Fortbildung

nnd zwar für die Angestelltenversicherten bei der

Reichsversicherungsanstalt für Angestelltenversiche-

rnng in Berlin-Wilmersdorf, Ruhrstr. 2, für Jnva-

lidenversicherte bei der zuständigen Landesversiche¬

rungsanstalt zu erfolgen.

Eine Bescheinigung znm Nachweis der Ersatz¬

zeiten darf nur ausgestellt werden, wenn durch die

Teilnahme am Lehrgang die Fortsetzung eines die

Versichernngspslicht begründenden Versicherungsver¬

hältnisses mindestens für die Dauer eines Beitrags¬

zeitraumes ausgeschlossen war und während der

Teilnahmezeit aus keinem der Versicherungspflicht

unterliegenden Beschäftigungsverhältnis Entgelt be¬

zöge» worden ist.

Für die Bescheinigung ist folgender Wortlaut

vorgeschrieben:

Bescheinigung:

Zum Nachweis der Ersatzzeiten nach K 1267 der

Reichsversichernngsordnung in ker Fassung des Ge¬

setzes über den Ausbau der Rentenversicherung vom

21. Dezember 1937 (ReichsGefBl. I. S. 1393) wird

dem (der) , geboren

am in hiermit

bescheinigt, das; er (sie) in der Zeit vom

bis an einem Lehrgang bei der . . . .

in als

teilgenommen hat.

(Dienststempel). Ort, Datum, Unterschrist.

K arlsru h e, den 6. März 19-11.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ I 8115 Im Auftrag

Dr. Asal

Aufhebung der Gewerblichen Berufsschule in

Gernsbach und der Kaufmännischen Berufsschule in

Gaggcnau.

l. Die Gewerbliche Berufsschule iu Gernsbach

wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Das Einzugsgebiet der Gewerblichen Berufs¬

schule Gernsbach (Au im Murgtal, Bermersbach,

Horbach, Gausbach, Gernsbach, Hilpertsau, Hördeu,

Langenbrand, Lauteubach, Obertsrot, Reichental,

Scheuern, Staufettberg und Weiseubach) wird dem

Einzugsgebiet der Gewerbliche» Berufsschule in

Gaggenau zugeteilt.

Die bisher zum Besuch der Gewerbliche» Be

nifsschnle i» Gernsbach verpflichteten gewerblich

längen Berufsschulpflichtigen haben künftig die Ge¬

werbliche Berufsschule Gaggenau zu besuchen.

2. Die Kaufmännische Berufsschule in Gaggenau

wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Das Einzugsgebiet der uaufmännischen Berufs¬

schule Gaggenau (Freiolsheim, Gaggenau, Michel-

bach, Oberndorf, Oberweier, Rotenfels, Selbach und

Snizbach) wird dem Einzugsgebiet der Kaufmänni¬

schen Berufsschule Gernsbach zugeteilt.

Die bisher zum Besuch der Kaufmännische» Be¬

rufsschule Gaggena» verpflichteten kaufmännisch oder

in der Verwaltung tätigen Berufsschulpflichtige»

haben künstig die Kaufmännische Berufsschule Gerns

bach zu besuchen.

Karlsruhe, den 12. April 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. v 8900 In Vertretung

Gärtner

Reichseinheitliche Bezeichnung der

Berufsfachschulen.

Die Oberhandeksschuleu iu Baden haben künftig

die Bezeichnung „Wirtschaftsoberschule" zu führen.

Karlsruhe, den 17. März 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. D 7020 In Vertretung

Gärtner

Prüfung der Handarbeits- und

Turnlehrerinncn.

Die Prüfung für das Lehramt eiuer Hand¬

arbeits- und Turnlehrerin haben bestanden:

Baie r, Elisabeth, von Karlsruhe,

Dehm, Margot, von Karlsruhe

D iu g, Anna, von Wiesloch

Drissne r, Hedwig, von Karlsruhe

Enderle, Maria, von Pforzheim

Fanz, Käte, von Mannheim

Filsinger, Hildegard, von Ellmendingen

Flösser, Frieda, von Ittersbach

Früh, Lotte, von Baden-Baden

Gebert, Liselotte, von Wiechs a. N.

Geifert, Maria, von Karlsruhe

Gerweck, Gertrud, von Heidelberg

Graf, Margarete, von Karlsruhe

Gündert, Hildegard, von Karlsruhe

Hacken bracht, Jrmentrant, von Medelsheim

Haß, Marianne, von Müllen

Heinz mann, Bruuhilde, vou Konstanz

Heppler, Brigitte, von Heidelberg

Herkel, Elisabeth, von Karlsruhe

H e r m a n n, Jngeborg, von Schorndorf

Herrmann, Johanna, von Eggenstein

H o ch, Pauline, von Mühleubach
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Ienninge r, Irmgard, von Unternendorf

Kiefer, Elisabeth, von Karlsruhe

k lein Liselotte, von Völkersbach

Kuhn, Anneliese, von Wiesloch

u n h II, Ilse, von Karlsruhe

Leibiuge r, Hauneliese, von Offenburg

Leicher, Gertrud, vou Oberhauseu

Lüde r, Herta, von Altlußheim

Lutz, Marta, von Karlsruhe

Mar tiu, Marta, von Weingarten

M erll e, Klara, von Strnmpfelbruun

M etzger, Anneliese, von Steißlingen

M ö s s n e r, Emma, von Karlsruhe

B! o h r, Maria, vou Freiburg

M ülle r, Aiaria, von Tuusel

N e e f, Gerliue, vou Eberbach

N isse u, Erika, vou Heidelberg

isse u, Erita, vou Heidelberg

Odert, Klara, vou Altsimonswald

O s feutha l, Auua, von Eich

>1 i t, Gertrud, vou Meuuiugen

O s e r, Hilde, vou Baden-Baden

O st erwald, Alma, von Kirchdorf

Rembert, Anneliese, von Ittersbach

Tchirmer, Gertrud, von Müllheim

Schlotter, Maria, von Otigheim

S ch m i d t, Erna, von Langensteinbach

Schneider, Elisabeth, vou Freiburg

Schöbe r, Elli, vou Griesheim

Schumacher, Gretel, vou Radolfzell

Schwegler, Liselotte, von Heidelberg

Scitz, Elisabeth, von Karlsruhe

Stephan, Johauua, von Karlsruhe

? ullin s, Luise, vou Laiz

Valet, Herta, vou Karlsruhe

Webe r, Gertrud, vou Wössingen

W o l b e r, Johanna, von Karlsruhe

Z i m m ermann, Elsa, von Kronau

Zobel, Helene, vou Wiesloch.

Karlsruhe, deu 1Z. März 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr, K10019 X In Vertretung

Gärtner

III. Personalnachrichteu.

I. Veröffentlichungen

auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe von

Ernennungs- uud Beförderungserlassen (RGBl. I

S. 17l)1) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

sind —.

Ernannt:

Zum außerplanmäßigen Professor: Dozent Dr.

med. habil. Kurt Goette an der Medizinischen

Fakultät der Universität Freiburg.

Zum apl. Regieruugschemiker: der wissenschaft¬

liche Hilfsarbeiter Dr. Georg Ebeling an der

Staatlichen Lebensmitteluntersuchnngsanstalt in

Karlsruhe.

Zu wissenschaftlichen Assistenten: Dr. Adolf A l -

bert am Sportärztlichen Institut der Universität

Freibnrg — Dr. med. Heinrich B a d n m an der

Chirurgischen Universitätsklinik in Freiburg — Dr.

med. Wilhelm Doerr am Pathologischen Institut

der Universität Heidelberg — Dr. med. Rudolf

Hampel au der Psychiatrischen nnd Nenrologi

schen Klinik in Heidelberg — Dr. med. Ralf I n u g

au >der Ehirurgischeu Universitätsklinik in Heidel

berg — Dozent Dr. Phil, habil. Horst k i r ch n e r

an der Lehrstätte für Frühgeschichte der Universität

Heidelberg — Dr. med. Erich k ü h n e r an der Lndols-

Urohl-Klinik in Heidelberg — Dr. med. Uarl Loos

an der Ludolf Krehl-Klinik in Heidelberg — Dr.

med. Karl-Heiuz M a uuherz au der Universitäts-

fraueukliuik in Heidelberg — Dozent Dr. Nied. Josef

M agerl an der Ludolf Krehl-Klinik in Heidelberg

- Dr. med. Karl Erhard Müller au der Chirurg.

Universitätsklinik in Heidelberg ^ - Dr. med. Harald

Neugebauer au der Ludolf Krehl-Kliuik iu

Heidelberg — Dr. med. Theodor Oestr eicher an

der Chirurgischen Universitätsklinik in Heidelberg —

Dr. med. Friedrich Schmieder an der Psychiatri¬

schen nnd Neurologischen Klinik in Heidelberg —

Dr. med. Rudolf Schuh au der Psychiatrische» und

Neurologischen Klinik in Heidelberg — Dr. med.

Ernst Stutz an der Med. Universitätsklinik in

Freiburg.

Zum apl. Bibliotheksinspektor: Bibliothekspra!

tikant im Probedienst Hans Wolfram Aerdi

nand au der Landesbibliothek iu Karlsruhe.

Zum Vcrwaltnngsobcrsekretär: der Vcrwal-

tuugssekretär Albert Ludwig bei der Verwaltung

der Klinischen Universitätsanstalt in Heidelberg.

Zn Studieuräteu:: die Studienassessoren Kurt

Berber ich an der Lesfingschule, Oberschule für

Mädchen, in Karlsruhe — Helmut Gerber au der

Langemarckschnle, Oberschule für Jungen, in Singen

— Berthold Leitz au der Mettnanschnle, Oberschule

für Jungen, in Radolfzell — Karl Prob st am

Staatstcchnikum in Karlsruhe.

Zu Studienassessoren: die Studienreferendare

Dr. Karl Heiuz Born schein beim Studiensemi¬

nar in Heidelberg — Hermauu F ische r, Dr. Josef

Hemmerich, Rudolf M a r k e r t, Emil Oepp-

ling und Ludwig R u m p e l h a r d t beim Stndien-

seminar iu Karlsruhe — Waldemar Schick beim

Studienseminar in Heidelberg — Emil Seitz beim

Studienseminar in Karlsruhe — Oskar Wald¬

vogel beim Studicuseminar in Freiburg.

Zum planmäßigen Bcrussschullehrer: der apl.

Bernfsfchnllehrer Franz G o h m an der Gewerbe¬

schule iu Rastatt.

Jus Bcamtenverhältnis berufen:

Studieuaffessor-Max Welte au der Bodeusee-

schule iu Meersburg.

I l. S v u st i g e Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zur Regieruugsiuspektoriu: Hauptlehreriu Äls.i

Fritz beim Ministerium des Kultus und Unter¬

richts.



Zum außerplanmäßige» Professor: Dozent Dr.
phil. habil. Richard von Kienle in der Philo¬
sophischen Fakultät der Universität Heidelberg.

Zum plaumäßigeu Bibliotheksinspektor aus Le¬
benszeit: der apl. Bibliotheksinspektor Friedrich
Enderle an der Universitätsbibliothek in Frei¬
burg.

Zu Studienräten: die Studienassessoreil Walter
E i er in a n n an der Ritter Götz von Berlinchingen-
Schnle, Oberschule für Jungen, in Mosbach — Wal¬
ter Franke an Äer Markgräflerschule, Oberschule
für Jungen, in Müllheim — Dr. Emil Schröder
an der Hölderliuschule, Oberschule für Mädchen, in
Heidelberg — Ernst Schröder an der Friedrich¬
schule, Oberschule für Jungen, in Pforzheim — Kurt
Steher an der Bodensee-Schule, Oberschule für
Juugeu in Aufbauform, in Meersburg — Dr. Artur
Weber, z. Zt. am Forfchuugsamt ves Reichslust-
fahrtmiuisteriums in Verlin — Dr. Friedrich Zim¬
mermann an der Wolfram von Eschenbach-
Schule, Oberschule für Jungen, in Wertheim — Dr.
Robert Kempter an der Handelsschule in Frei¬
burg — Johauues N ickel an der Handelsschule in
Pforzheim.

Znm planmäßigen Technischen Lehrer: der apl.
Techn. Lehrer Bertold Rieth an der Handelsschule
in Baden-Baden.

Zn Lehrern(innen): Hilfslehrerin Maria Sches
fold in Brombach, Ldkr. Heidelberg — der apl.
Lehrer Karl Wächter in Rotenberg.

Zur Berufsfchullehreriu: die außerplanmäßige
Berufsschullehrerin Auguste Schmitt au ber
Ländlichen Berufsschule für Mädchen in Schwet¬
zingen.

Zu Handarbeitshanptlehrerinnen: die Hand¬
arbeitslehrerinnen Anna Maria Langenbach
uud Frieda Leibbraud an der Staatl. Ansbil-
kuugsstätte für Handarbeits- und Turnlehrerinnen
in Karlsruhe.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:
Die Hauptlehrer Rudolf Karlein in St. Leon

— Adolf Reiß in Malsch, Ldkr. Karlsruhe.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hauptlehrer Emil Haberstroh in Frie¬

denweiler nach Jöhlingen — Karl Heid in Ulm
nach Niederbühl — Karl M aier in Leibertingen
nach Radolfzell — Karl Mö sing er, bisher zur
Stellvertretung in Gundelfingen, nach Gundelfingen.

Aus Antrag in den Ruhestand versetzt:
Gartenmeister Wilhelm R e g e l m a n n bei der

Staatlichen Meisterfchnle für das deutsche Edel¬
metall- und Schiunckgewcrbc in Pforzheim.

In den Ruhestand versetzt:
Rektor Adolf Schumacher in Pforzheim.
Hauptlehrer Karl K raus in Schluchtern.
Die Handarbeitshauptlehreriunen Maria B a ch-

mann in Mannheim — Berta Berger in Hei¬
delberg — Lehrfran Lnise Fischer in Villingen.

Entlassen aus Ansuchen:
Die Bibliotheksinspektorin Anneliese Schnei¬

der, geb. Haenser, an der Universitätsbibliothek in
Freiburg.

Die Hilsslehrerinneu Elisabeth van D ü h r e n
in Baden-Baden — Anna Gürtler iu Tiefen-
Häusern, z. Zt. in Bollweiler im Elsaß — Margarete
Schäfer, geb. Aretz, in Lörrach.

Gestorben:
Hauptlehrer a. D. Othmar Höuer, zuletzt in

Obereggingen, am 27. Januar 1941 — Hauptlehrer
a. D. Theodor M aver, zuletzt in Herbolzheim,
Ldkr. Emmendingen, am 6. Februar 1941 — Volks¬
schuldirektor a. D. Adolf Behring er, znletzt in
Villingen, am 24. Februar 1941 — Hauptlehrer a.D.
Emil Walch, zuletzt iu Mauuheim, am 28. Februar
1941 — Hauptlehrer Friedrich Haas iu Lörrach am
9. März 1941 — Rektor Otto Heug st in Walldorf
am 16. März 1941 — Prof. i. R. August Zeller,
zuletzt an der General Werder-Schule, Oberschule für
Jungen iu Achern, am 17. März 1941.

IV Stellenausschreiben.

An Grund- und Haupt s chuleu:
Lehrerstelle in: Gag genau, Ldkr. Rastati

istatt Schulleiterstelle, s. Amtsbl. S. 45).

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein:
In der Julius Beltz - Verlagsbuchhandlung

Langensalza siud in Neuauflage erschienen:
Das erste Wörterbuch des Volks¬

schule r 3.-6. Schuljahr, von Ernst Kähler,
II.—16. Auflage, Preis RM. —.65.

Wörterbuch zum Nachschlagen für
Rechtschreibung, Sp r a ch r i ch t i g k e i t und
Wortkuude von Georg Wolff, 23. Auflage, Preis
RM. 1.25.

Im Verlag Earl Feldmüller, Bochum, Kaiser¬
ring 13, ist die Schulentlassungs-Festschrift erschie¬
nen: „Gedenke, daß Du ein Deutscher
b i st", Wahr- und Lobensworte für junge Deutsche,
herausgegeben von Gauamtsleiter Rudolf Kuoop.
48 Seiten, Kunstdruck, Preis 35 Rpf.

Der L a nd a r b e i t s l e h r l i n g, Lehrbnch
für die Knabenklassen der Ländlichen Berufsschule.
Band 1 u. 2. Preis je Bäudcheu 1.8N RM. Verl.
Karl W. Neumaun, Freiberg (Sachs.).

In Heinrich Handels Verlag in Breslau sind
erschienen ans oen „Schriften zu Deutfchlauds Er
ueueruug", Lese- uud Arbeitsbogeu für den Unter-
richtsgebrauch:

Nr. 114. Erzählungen aus der Vorge¬
schichte, vornehmlich für das 5. Schuljahr,
vou Heinrich Hausmann.
Teil 1, Das S t e i n z e i t a l te r.

Nr. 115. Teil 2, Die Bronze- und Eisen¬
zeit.
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Nr, 130. G e r IN a n i s ch e s B a II e r II l e be n, von

Heinrich Hausmann. ' '

Preis einzeln je 15 Rpf., ab I« Stück je !

12 Rpf., ab 20 Stück je 11 Rpf.

Nr. l20. a/d Der d e n t s ch - p o l n i s ch e Krieg
im September 1 93 9.

Vierte, völlig nen bearbeitete Auflage von

Georg Vogel unter Mitarbeit von Major
Günther Frantz.

Einzelpreis 25 Rpf., ab IN Stück je 23 Rpf.,

ab 20 Stück je 22 Rpf.

Nr. 124. Die deutschen O st g e b i e t e an

Warthe und Weichsel, von Dr. Richard
Nitfchke.

131. Norwegen, das kühnste Unternehmen

der deutschen Kriegsgeschichte, nach Tatsachen^

berichten erzählt von Hermann Kaergel.

Einzelpreis von Nr. 12-1 u. 134 je 15 Rpf., ab

19 Stück je 12 Rpf., ab 2V Stück je 11 Rpf.

135. Der deutsche L e b e n s r a n in, 16

erdkundliche Kartenskizzen in einem Heft, von

Franz Czastek.

Einzelpreis 18 Rpf., ab >0 Stück je 16 Rpf.,

ab 20 Stück je 14 Rpf.

(

Druck und Verlag von Malsch ä- Vogel in Karlsruhe.
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deK Vadischen Ministeriums deK Nultu^ und Unterrichts

HersuAgegcben vom Ministerium deß ktultuA und Unterrichts.

Ausgegeben
Karlsruhe, den 15. Mai 1941

Inhalt.

I. Erlasse des Neichsministeriums für Wissenschaft, Er¬
ziehung und Volksbildung.

U. Bekanntmachungen und Verordnungen.

Schulferien.

Geschichtsbücher für Höhere Schulen.

Schulordnung, hier Teilnahme von Schülern an Vereinen.

Auswahl der Jungmannen für die nationalpolitischen
Erziehungsanstalten.

Neichssportwettkampf der Hitler-Jugend 1941.

Einschränkung des Fahrradverk hrs.

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Silberberg" in der
Gemarkung Mühlhausen, Landkreis Pforzheim.

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Deggenreuschen-
Rauschachen" in der Gemarkung Hüfingen, Landkreis Tonau-
eschingen.

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Hinterzarter Moor"
in der Gemarkung Hinterzarten, Landkreis Neustadt im Schwarz¬
wald.

Vorläufige Anordnung zum Schutze von Landschasts'eilen
längs der km 170—200 der Neichsautobahn Frankfurt am Main
— Basel

Staatliche Anerkennung von Musiklehranstalten.

Kreisbildstelle Pforzheim.

Reginn des Winter-Semesters 1941/42 am Staatstechnikum
in Karlsruhe.

Private Unternehmen mit Kaufmännischem Unterricht.

III. Personalnachrichten.

IV. Stellenausschreiben.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 6 des R^ichsministerialamtsblattes:

Nr. 141 „Schulgelderhebung nach Vereinheitlichung des Schuljahrbeginns" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg.

1941 S. 108 — Nr. L 11345/41).

Nr. 143 „Ausbildungsbeihilfen aus Mitteln der Reichsfinanzverwaltung" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg.

1941 S. 108/09 — Nr. L 11346/41).

Nr. 147 „Besuch der Abendkurse an Meisterschulen des Deutschen Handwerks durch Lehrlinge" (Deutsch.

Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. III — Nr. v 8541/41).

Aus Heft 7 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 162 „Untersuchungen auf Tropendiensttauglichkeit" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 118 —

Nr. L. I 2339/41).

Nr. 173 „Körperschaftssteuer der Schülerheime" — (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S, 125 — Nr. ö

14569/41).

Nr. 174 „Ausbildungsbeihilfen aus Mitteln der Reichsfinanzverwaltung" — (Deutsch.Wiss.Erziehg .Volks¬

bildg. 1941 S. 125 — Nr. 14570/41).

Nr. 175 „Sonderheft »Sieg im Westen'" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 125 — Nr. L14571/41 —).

Nr. 180 „Statistische Anfragen an Leiter von berufsbildenden Schulen" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941

S. 128 Nr. 0 10031/41).

Nr. 181 „Förderung von Kriegsteilnehmern und kriegsversehrten Wehrdienst- uud Einsatzgeschadigten
beim Besuch von Bau- und Ingenieurschulen" (Deutsch.Wlss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 128

Nr. v 10032/41).
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II. Bekanntmachungen und Verordnungen.

Schulferien.

An die Leiter der unterstellten Schulen sowie an
die Kreis- und Stadtschulämter.

Aufgrund der Neueinteilnngdes Schuljahres ist
die Dauer der Sommerferien im Gau Baden für alle
Schulen an Orten mit Höheren Schulen durch den
Herrn Reichserziehnngsmimster auf 52 Tage festgesetzt
worden.

Die Sommerferien 1941 dauern von Montag,
den 7,Juli 1941 (erster Ferientag) bis Mittwoch,
den 27 August 1941 (letzter Ferientag),

Mit Rücksicht auf die Erntearbeiten bleibt es bei
den Schulen aller Gattungen in den Orten, in denen
sich keine Höheren Schulen befinden, bezüglich der
Sommer- und Herbstserien(zusammen 52 Tage) bei
dem bisherigen Verfahren.

Abänderungen dieser Ferienfestlegung im einzelnen
oder bezüglich einzelner Schularten bedürfen meiner
vorherigenGenehmigung.

Karlsruhe, den 29. April 1941.
Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. ö 14 SSV In Vertretung
Gärtner

Geschichtsbücher für Höhers Schulen.

Für den Geschichtsunterricht an den grundständigen
Oberschulen und an den Oberschulen in Ausbausorm
sowie an den Gymnasien ist der Band sür die I.Klasse
zum Gebrauch vorläufig zugelassen worden.

Für die LandeskommissärbezirkeFreiburg
und Konstanz:

Verlag Diesterweg in Frankfurt a. M:
Volk und Führer. Deutsche Geschichte für Schulen.
Ausgabe für Deutsche Oberschulen und Gymnasien.
Herausgegebenvon Dietrich Klagges in Verbindung
mit Oberstudiendirekior Dr. Walter Franke. Erzäh¬
lungen zur Deutschen Geschichte. Bearbeitet von Paul
Adam und Fritz Stoll. 1. Klasse.

Für den Landeskommissärbezirk Karl ruhe:
Verlag Velhagen n. Klasing in Bielefeld:
Führer und Völker. Geschichtsbuch für Höhere Schulen.
Herausgegeben von Staatsminister Dr. Paul Schmitt-
henner und Oberstudiendirektor Dr. Friedrich Flieduer.
Geschichtserzählungen. VonHjalmarKntzleb. I.Klasse.

Für den LandeskommissärbezirkMannheim:
Verlag Teubner in Leipzig:

Volkwerden der Deutschen. Geschichtsbuchfür höhere
Lehranstalten. Herausgegeben von M. Edelmann und

L, Gruenberg. 1. Klasse. Geschichtserzählungen. Be¬
arbeitet von Dr. Hermann Funke.

Karlsruhe, den 29. April 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. Ii 14237 In Vertretung
Gärtner

Schulordnung, hier: Teilnahme von Schülern an
Vereinen.

An die unterstellten Volksschulen.
Mein Erlaß vom 21. März 1935 Nr. ö 6954

— Amtsb!att Seite 46 — ist in Einzelfällen mißver¬
standen worden.

Nach meinem vorerwähntenErlaß ist die organi¬
satorische Erfassung der Jugend sür erzieherische Zwecke
unter zehn Jahren in Vereinen verboten. Gegen die
TeilnahmeJugendlicherunter zehn Jahren an Gym¬
nastik- und Spielkursen,die von den dem Neichssport-
sührer unterstehenden Organisationenabgehaltenwer¬
den, bestehen, sofern die Erziehungsberechtigten damit
einverstanden sind, jedoch keine Bedenken.

Karlsruhe, den 5. April 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. R 11440 In Vertretung
Gärtner

Auswahl der Iungmannen für die nationalpolitischen
Erziehungsanstalten.

An die Kreis- nnd Stadtschulämter,an die Leiter
der Volks-, Mittel-(Bürger-) und der Höheren Schulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-
e r zi ehungsministers vom 27. Februar 194115 IIa 2< 76/40
LI>Ia(a) —. Deutsch. Wiss. Erziehg. Volksbildg. 1941
Seite 109 —.

Ich ersuche, entsprechend zu verfahren.
Die Leiter der Höheren Schulen melden geeignete

Schüler ebenfalls jeweils zum I.Dezember jedes
Jahres und zwar hierher.

Karlsruhe, den 3. April 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 11347 Im Auftrag

B a u m g r a tz.

Reichssportwettkampfder Hitler-Jugend 1841.

An die Leiter der unterstellten Schulen.
Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-

erziehungsministersvom 19. Februar 1941 — X ll
9205/4.6.40 (122) L IIIÄ151! ^ — (Deutsch Wiss-ErziehZ.
Volksbildg. S. d8), wonach am Sonnabend, den 24. Mai
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^zur Durchführung des diesjährigen ReichSsportwett-
kampfes der Hitler-Jugend schulfrei zn geben ist.

Karlsruhe, den 25. April 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Ztr. 15 14329 In Vertretung
Gärrner

Einschränkungdes Fahrradverkehrs.
An die Leiter der unterstellten Schulen.
Ich verweise auf den E^laß des Herrn Reichs-

erziehuugsmnustersvom 10. März 1941 — k IIa 414,
L IIIs, K IV, LVK - Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg.,
S. 123.

Die Schulleiter haben die Schüler uud Schüle-
riuueu entsprechend zu bekhren und für die Einschrän¬
kung des Fahrradverkehrs zu svrgen.

.Karlsruhe, den 25. April 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 14365 In Vertretung
Gärtner.

Perordnung
über das „NaturschutzgebietSilberberg" in der
Gemarkung Mühlhausen, Landkreis Pforzheim.

Aufgrund der ZZ 4,12, Abs. 2,13 Abs. 2,15 und 16
Abs. 2 des Reichsualurschutzgesetzesvom 26. Juni 1-^35
(RGBl.IS. 821) sowie des K 7 Abs. 1 und 5 der Durch¬
führungsverordnungvom 31. Oktober 1935 (RGBl, l
S. 1275) wird mit Zustimmung der obersten Natur¬
schutzbehördefolgendes verordnet:

Der rund 1 km östlich von Mühlhauseu in der
Gemarkung Mühlhausen, Landkreis Pforzheim, lie¬
gende „Silberberg" wird in dem im Z 2 Abs. 1 näher
bezeichneten Umfange mit dem Tage der Bekanntgabe
dieser Verordnung in das Reichsuaturschuhbuch ein¬
getragen und damit unter den Schntz des Reichs¬
naturschutzgesetzesgestellt.

§ 2
(1) Das Schutzgebiethat eine Größe von 4,9936 ira

uud umfaßt in der GemarkungMühlhausen, Gewann
„Silberberg",die Grundstücke Lagerbuchnummer 120l?
1202 nud 1292s.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietessind in eine Karte
1:25 009 und eine Katasterhandzeichnung 1:1500 rot
eingetragen, die bei der obersten Naturschutzbehörde in
Berlin niedergelegt sind. Weitere Ausfertigungendieser
Karten befinden sich bei der Reichsstelle für Natur¬
schutz in Berlin, bei der höheren Naturschutzbehörde
iu Karlsruhe, der unteren Naturschutzbehörde in Pforz¬
heim uud dem Bürgermeisterin Mühlhausen.

8 3
Jni Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben
oder Teile davon abzupflücken, abzuschneiden oder
abzureißen,

b) freilebendenTieren nachzustellen, sie mutwillig
zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vor¬
richtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu
töten, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester
und sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere
fortzunehmen oder zu beschädigen,unbeschadet
der berechiigteuAbwehrmaßuahmen gegen Kultur¬
schädlinge und sonst lästige oder blutsaugende
Jnstkten,

e) Pflanzen oder Tiere einzubringen,
6) eine andere als die nach K 4 Abs. 1 zugelassene

wirtschasttiche Nutzung auszuüben,
6) die Wege zu verlassen,zu lärmen, Feuer anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände
auf andere Weise zu beimrächtigen,

k) Bodenbestandteile abzubauen,Sprengungen oder
Grabungen vorzunehmen,Schutt oder Boden¬
bestandteileeinzubringen oder die Bodengestalt
auf andere Weise zu verändern oder zu be¬
schädigen,

Z) Bild- und Schrifttafclu anzubringen, soweit sie
nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen,

Ii) die Weidenutzung.

s 4
(1) Unberührt bleibt:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,
b) die land- und forstwirtschaftliche Nutzung in der

bisherigen Art und im bisherigen Umfang mit
der Einschränkung, daß der derzeitige, aus locker
stehenden Föhren gebildete Bestandscharakter
mit den bestehenden Lichtlückenerhalten bleiben
muß.

(2) Iu besonderen Füllen können Ausnahmenvon
I den Vorschriften dieser Verordnung von mir geneh¬

migt werden.
! s 5

Wer den Bestimmungendieser Verordnung zu¬
widerhandelt, wird nach den M 21 und 22 des Reichs¬
naturschutzgesetzesund den ZK 15 und 16 der Durch¬
führungsverordnungbestrast.

s 6
Diese Verordnungtritt mit ihrer Bekanntgabe im

Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus
und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 7. April 1941.
Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —
Nr. D 3810 Schinitthe n n e r
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Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Deggenreuschen-

Rauschachen" in der Gemarkung Hüfingen.

Landkreis Donaueschingen.

Auf Grund der 4, 12 Abs, 2, 13 Abs, 2, 15

und 16 Abs. 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26.

Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des Z 7 Abs. 1

und 5 der Durchführungsverordnung vom 31, Oktober

1S35 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zustimmung der

obersten Natmschutzbehörde folgendes verordnet:

8 1

Das rund 2,5 km südwestlich von Hüfingen in

der Gemarkang Hüfingen, Landkreis Donaueschingen,

liegende Waldgebiet „Deggenreuschen-Rauschachen"

wird in dem im § 2 Abs. 1 näher bezeichneten Um-

fange mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Verord¬

nung in das Reichsnaturschutzbuch eingetragen und

damit unter den Schutz des Reichsnaturschntzgesetzes

gestellt.

8 2

(1) Das aus zwei Teilen bestehende Schutzgebiet

hat eine Größe von 125,7774 da und umfaßt in der

Gemarkung Hüfingen

a) Gewann Deggenreufchen, das Grundstück Lager¬

buchnummer 2649,

b) Gewann Raufchachen, das Grundstück Lagerbuch¬

nummer 2650.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine

Karte 1 : 25VW rot eingetragen, die bei der obersten

Naturschutzbehörde in Berlin niedergelegt ist. Weitere

Ausfertigungen dieser Karte befinden sich bei der

Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren

Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der unteren Natnr-

fchutzbehörde in Donaueschingen und dem Bürger¬

meister in Hüfingen.

s 3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

g.) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben

oder Teile davon abzupflücken, abzuschneiden oder

abzureißen,

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu

beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrich¬

tungen anzubringen, sie zu fangen oder zu röten,

oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und

sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere

fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der

berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kultur¬

schädlinge und sonst lästige oder blutsaugende

Insekten,

<z) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ä) eine andere als die nach K 4 Abs. 1 zugelassene

wirischaftliche Nutzung auszuüben,

s) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände

auf audere Weise zu beeinträchtigen,

k) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt- oder Boden¬

bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt auf

andere Weise zu verändern oder zu beschädigen,

F) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie

nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen.

8 4

(1) Unberührt bleibt:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

d) die ordnungsmäßige forstliche Bewirtschaftung

und Nutzung.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung von mir

genehmigt werden.

8 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach den W 21 und 22 des

Reichsnaturschutzgesetzes und den §§ 15 und 16 der

Durchführungsverordnung bestraft.

§ «
Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im

Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus

und Unterrichts in Kraft,

Karlsruhe, den 7. April 1941.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —

Schmitthenner
Nr. E 3710

Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Hinterzarter Moor" in

der Gemarkung Hinterzarten. Landkreis Neustadt

im Schwarzwald.

Auf Grund der 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15

und 16 Abs, 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26,

Juni 19^5 (RGBl. I S. 821) sowie des § 7 Abs. 1

und 5 der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober

1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zustimmung der

obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

s 1

Das unmittelbar nordöstlich von Hinterzarten in

der Gemarkung Hinterzarten, Landkreis Neustadt im

Schwarzwald, liegende Hinterzarter Moor wird in dem

im K 2 Abs, 1 näher bezeichneten Umfange mit dem

Tage der Bekanntgabe dieser Verordnung in das

Reichsnaturschutzbuch eingetragen und damit unter den

Schutz des Reichsnaturschutzgesetzes gestellt.

8 2

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von 69,8332

da und umfaßt in der Gemarkung Hinterzarten die



Grundstücke Lagerbuchnummer 34 bis 36, 38 bis 40,

45 bis 47, uud Teile der Grundstücke Lagerbuchnummer

27/5, 27/8, 42 und 42/1.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine

Karte 1 : 25 000 und in eine Katasterhandzeichnung

1 - 2 000 rot eingetragen, die bei der obersten Natur¬

schutzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere

Ausfertigungen dieser Karten befinden sich bei der

Neichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der höheren

Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der unteren Natur¬

schutzbehörde in Neustadt i. Schw. und dem Bürger¬

meister in Hinterzarten.

s 3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben

oder Teile davon abzupflücken, ab.uschneideu oder

abzureißen,

d) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu

beunruhigen, zu ihrem Fanc, geeignete Vorrich¬

tungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten,

oder Puppen, Larven, Eier oder Nester und

sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere

fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der

berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kultur¬

schädlinge und sonst lästige oder blutsaugende

Insekten,

o) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

cl) eine andere als die nach Z 4 Abs. 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,

s) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände

auf andere Weise zu beinirächtigen,

s) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden¬

bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt

einschließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen

auf andere Weise zu verändern oder zu beschädigen,

Z) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie

nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen.

s 4

(1) Unberührt bleibt:

a) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

b) die ordnungsmäßige forstliche Bewirtschaftung

und Nutzung unter Wahrung des Charakters als

Naturfch utzgebiet, wobei Kahlschlag nicht gestattet ist,

c?) die landwirtschaftliche Nutzung im bisherigen

Umfange.

(2) In besonderen Fällen könnnen Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung von mir

genehmigt werden.

§ 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach den ZZ 21 und 22 des

8 — 91

Reichsnaturschutzgesetzes und den §§ 15 und 16 der

Durchführungsverordnung bestraft.

s 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im

Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kultus

und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 7. April 1941.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als höhere Naturschutzbehörde —

Schmitth enner.

Nr. 2 3383

Vorläufige Anordnung

zum Schutze von Landschaftsteilen längs der

ItM 17V—200 der Reichsautobahn

Frankfurt am Main—Basel.

Auf Grund der ZZ 5, 17 und 19 des Reichs-

natnrschutzgesetzes vom 26, Juni 1935 (RGBl. I

S. 821) in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur

Änderung und Ergänzung des Reichsnaturschutzgesetzes

vom 1. Dezember 1936 (RGBl. I S. 1001) und des

Dritten Gesetzes zur Änderung des Reichsnaturschutz¬

gesetzes vom 20. Januar 1938 (RGBl. I S. 36) sowie

des Z 11 Abs. 3 und des Z 13 der Durchführungs¬

verordnung vom 31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275)

wird mit Ermächtigung der Obersten Naturschutz¬

behörde zur einstweiligen Sicherstellung des im Z 1

näher bezeichneten Geländes folgendes verordnet:

8 1

Die in der Landschaftsschutzkarte bei dem Minister

des Kultus und Unterrichts als Höherer Naturschutz¬

behörde in Karlsruhe eingetragenen Landschaststeile

entlang der Reichsautobahn Frankfurt am Maiu—Basel

von km 170 bis km 200 in den Gemarkungen Balz¬

hofen, Unzhurst, Großweier, Achern, Faulenbach,

Onsbach, Ldkr-. Bühl, den Gemarkungen Wagshurst,

Renchen, Urloffen, Appenweier, Sand, Hesselhurst,

Ldkr. Kehl, und den Gemarkungen Windschläg, Gries¬

heim, Weier, Waltersweier, Offenburg, .Ldkr. Offen¬

burg, werden in einer durchschnittlichen Tiefe von je

200 m beiderseits der Straße oder Trasse einstweilig

sichergestellt. Die einstweilen sichergestellten Gelände-

streifen werden im Gelände abgesteckt.

§ 2

(1) Es ist verboten, innerhalb des Geländestrei¬

fens von 200 m beiderseits der im Gelände abgesteck¬

ten Achse der Reichsautobahn Änderungen vorzuneh¬

men, die geeignet sind, die Natur zu schädigen, den

Naturgenuß zu beeinträchtigen oder das Landschafts¬

bild zu verunstalten.

(2) Im besonderen ist verboten:

a) innerhalb der geschützten Geländeteile Gehölze,

Bäume und Hecken, Tümpel und Seen oder sonstige
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für das Landschaftsbildwichtige Bestandteile zu
verändern, zu beschädigen oder zu beseitigen,

b) Bauwerke aller Art, einschließlich von Mauern
und Zäunen, zu errichten oder zu verändern —
(die für den laufenden Betrieb der Forstverwal¬
tung notwendigen Vorrichtungen wie Kulturgatter
und Wildzäune werden hierdurch nicht berührt)- ,

e) Müll oder Schutt abzulagern oder Sand- uud
Kiesgruben, Steinbrüche und dergleichen anzu¬
legen,

ä) oberirdische Drahtleitungen zu erstellen,
e) Inschriften anzubringen, soweit sie nicht auf den

Naturschutz oder die Wegebezeichnung Bezug
haben,

k) grundstücksweiseaußerhalb des bisherigen Waldes
aufzuforsten,

Z) solche Eingriffe im Walde vorzunehmen,die das
Landschaftsbild verunstalten,

k) iu den aufzuhauenden Waldstreifen besonders
bezeichnete Bäume, welche stehen bleiben sollen,
zu beschädigen oder zu beseitigen.

s 3
(1) Unberührt von den Vorschriften im H 2 bleibt

die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, soweit sie
dem Inhalt und Zweck dieser Anordnung nicht wider¬
spricht.

(2) Ausnahmen von den Vorschriften dieser An¬
ordnung können von mir in besonderenFällen im
Einvernehmen mit den beteiligten Behördengenehmigt
werden.

s 4
Wer den Bestimmungendieser Anordnung zu¬

widerhandelt, wird nach 2l und 22 des Neichs-
naturschutzgesetzesund dem Z 16 der Durchführungs¬
verordnung bestraft.

s 5
Diese Anordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe im

Amtsblatt des BadischenMinisteriums des Kultus
und Unterrichtsin Kraft.'

Karlsruhe, den 22. April 1941.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts
— als Höhere Naturschutzbehörde —

Nr. 2 3433 Schmitthenner

Staatliche Anerkennung von Musiiilehranstalten.

Gemäß H 13 der Verordnung über den privaten
Musikunterricht vom 19. April 1928 habe ich der Ab¬
teilung „Fachschule mit Musikseminar" der Städtischen

! MusikschuleFreiburg i. B auf Antrag die'Berechtignng
verliehen, sich die Bezeichnung „Staatlich anerkannte
Musiklehranstalt"beizulegen.

Karlsruhe, den 18. April 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L3302 Im Austrag
Vollmer.

Kreisbildstelle Pforzheim.

Als Leiter der Kreisbildstelle Pforzheim ist Haupt¬
lehrer Wilhelm Schumacherund als dessen Stellver¬
treter Hauptlehrer Oskar Fahrer in Pforzheim berufen
worden.

Karlsruhe, den 29, April 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. k 14817 In Vertretung
Gärtner

Beginn des Winter-Semesters 1941/42 am
Staatstechnikum in Karlsruhe.

Au die Direktionen der Höheren Lehranstalten
sowie die Direktorenund Leiter der Gewerblichen Be¬
rufsschulen.

Nachstehende Bekanntmachungder Direktion des
Bad. Staatstechnikums — Staatsbauschule und Staat¬
liche Ingenieurschule—inKarlsruhe wird zur Kenntnis
der beteiligten Schulleitungen gebracht mit dem Er¬
suchen, den Inhalt den Schülern der entsprechenden
Klassen bekannt zu geben.

Karlsruhe, den 3V. April 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 11228 In Vertretung
Gärtner

Anmeldungen znm Besuch des Staatstechnikumsim
bevorstehendenWinter-Halbjahr 1941/42 sind bis
1. Juni 1941 schriftlich an den Direktor der Anstalt
zu richten. Vordrucke zur Anmeldung werden auf
Verlangen kostenlos abgegeben.

Die Auslefeprüfuugeufür die Fachsemester sowie
sämtliche Nachprüfungenfinden statt: Vom Mittwoch
den 1. Oktober 194l bis Freitag, den 3. Oktober 1941
die Aufnahmeprüfungenfür die Vorbereitungssemester
am Samstag, den 4. Oktober 1941 und Montag, den
6. Oktober 1941.

Die zu den Prüfungen Zugelassenen und die Nach¬
prüflinge werden besonders benachrichtigt.

Sämtliche Studierende haben sich am
Dienstag, den 7. Oktober 1941, 3 Uhr,

zur Einweisung in ihren Semesterzimmern einzufinden.
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Der Unterrichtbeginnt am
Dienstag, den 7, Oktober 1941, 8,45 Uhr.

Alles Nähere ist aus dem Programm ersichtlich
das vom Sekretariat erhältlich ist. Drucksachenporio
ist beizulegen.

Karlsruhe, im April 1941.
StaatstechnikumKarlsruhe

Staatsbauschule und Staatliche Ingenieurschule
Der Direktor:

gez. Dr. Jng. Krauth.

Private Unternehmen mit kaufmännischem Unterricht.

1. In private Unterrichtsunternehmenmit Voll¬
unterricht von einjähriger Dauer dürfen nur solche
Schüler(iunen) ausgenommen werden, welche die Vor¬
aussetzungen für die Aufnahme zum Besuch einer öffent¬
lichen zweijährigen Höheren Handelsschule (Kauf¬
männischenBerufsfachschule) durch erfolgreichen Besuch
der 8. Klasse der Volksschule oder das Versetzungs¬
zeugnis nach der S.Klasse einer Höheren Schule oder
einer entsprechenden Klasse der Mittelschule erfüllen.

Der Stoffverteilungsplan für die Unterrichtser¬
teilung in einer privaten einjährigenkaufmännischen
Klasse mit Vollunterrichtbedarf meiner Genehmigung.
Der jeweilige Stundenplan einer privaten einjährigen
kaufmännischen Klasse mit Vollunterrichtist uach dem
für die öffentlichen Höheren Handelsschulen(Kauf¬
männischen Berufsfachschulen) vorgeschriebenen Muster
rechtzeitig in doppelter Fertigung zur Genehmigung
vorzulegen.Eine Änderung des genehmigten Stunden¬
planes ist ohne meine Zustimmung unzulässig.

Ein Zeugnis über den Besuch des einjährigen
Lehrgangs darf den Schüler(innen)einer privaten ein¬
jährigen Klasse mit Vollunterricht nur bei ununter¬
brochenem einjährigen Besuch der Schule am Ende des
Schuljahres erteilt werden. Die Erteilung von Zwi¬
schenzeugnissen ist bei vorzeitigemAustritt aus der
Schule nicht gestattet.

2. Soweit neben der Jahresklasse mit Vollunter¬
richt an privaten Unternehmen mit kaufmännischem
Unterricht Lehrgänge geführt werden, dürfen Jugendliche
im berussschulpflichtigenAlter als Lehrgangsteilnehmer
nur bei Vorlage einer besonderen schriftlichen Zustim¬
mungserklärung des für den Wohnort zuständigen
Arbeitsamtes aufgenommen werden. Aus der Er¬
klärung des Arbeitsamtes soll hervorgehen, daß vom
Standpunkt des geregelten Arbeitseinsatzesaus und
im Hinblick auf die Eignung des Jugendlichengegen
seine Teilnahme an einem privaten kaufmännischen
Lehrgang keine Bedenkenerhoben werden.

Die Aufnahme von berufsschulpflichtigen Lehr¬
gangsteilnehmern in einen Lehrgang soll nicht während
des Laufs eines Lehrgangs erfolgen. Die Lehrgangs¬
teilnehmer sind bei ihrer Aufnahme ausdrücklich darauf
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hinzuweisen, daß mit der Teilnahme an einem Lehr¬
gang eine Befreiung vom pflichtmäßigen Berufsschul-
besuch nicht verbunden ist. Vor Beginn jeden Lehr¬
gangs ist ein Lehrgangsplan (Stoff- und Stunden¬
plan) unter Bezeichnung des Lehrgangsleiters und der
Lehrpersonen sowie unter Angabe des Namens, des
Wohnorts und des Alters der Lehrgangsteilnehmer
mit den arbeitsamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen
zur Genehmigung vorzulegen.

3. Ziffer 2 gilt auch für solche Unterrichtsunter¬
nehmen, die nicht Pcioathandelsschulen sind, an
denen jedoch pnvate Lehrgänge mit kaufmännischem
Unterricht durchgeführt werden (Kurzschrist, Maschinen¬
schreiben, Buchhaltungu. a. m.).

4. Diese Anordnung tritt mit sofortiger Wirkung
in Kraft.

Karlsruhe, den 6. Mai 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. O 1S906 In Vertretung
Gärtner.

m. Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen
auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe von
Ernennungs- nnd Beförderunaserlassen (RGBl. I
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Zum außerplanmäßigen Professor: Dozent Dr.
med. habil. Hermann Schneider in der Medizini¬
schen Fakultät der Universität Freiburg.

Ium außerordentlichenProfessor für Betriebs¬
wirtschatslehre: Dozent Dr. Eugeu Sieb er an der
Universität Heidelberg.

Zu wissenschaftlichen Assistenten:Dipl-Jng. Alfred
Frey am Lehrstuhl für MechanischeTechnologie an der
Techn. Hochschule in Karlsruhe — Dr, med Hab. Joachim
Frey an der Medizinischen Universitätsklinik in Frei-
barg — Dr. Phil, habil Helmuth Gericke am Ma¬
themanschenInstitut der Univeisität Freiburg —
Dipl.-Jug. Josef Girkens am Lehrstuhl für praktische
Geometrie und Geodäsie an der Techn. Hochschule in
Karlsruhe — Dipl-Jng. ^ranz Groß am Elektro-
techn. Institut der Techn. Hochschule in Karlsruhe —
Dr. med. Hanspeter Groß an der Universitätshaut¬
klinik in Freiburg — Dr med. Willielm Hallern ann
an der Univ.-Augenklinik in Freiburg — Dr. med. Karl
Hebel an der Ludolf Krehl-Klinik in Heidelberg —
Dr. med. dent. Hans Ho ff mann an der Zahnärzt¬
lichen Poliklinik in Freiburg — Dr. med. Hermann
Karcher an der Chirurgischen Univ.-Klimk in Heidelberg
— Dr med. Willibald Kl ein an der Med. Univ.-Klinik
in Fieibnrg — Dr. med. Karl Doerr an der Ludolf
Krehl-Klinik in Heidelberg — Dr.-Jng. Kurt Leiden¬
roth am Chemischen Institut der Techn. Hochschule
in Karlsruhe — Dr. med. Werner Lux au der Univ.-
Klinik für Hals-, Nasen und Ohrenkranke in Frei¬
burg — Dr. phil. Karl Richard Mehnert am Mi-
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neralogischen Institut der Universität Freiburg — Dr. !
med. denk. Peter Mohr an der Univ.-Klinik und
Poliklinik für Mund , Zahn- und Kieferkrankbeiten in
Heidelberg — Dr. med. Erhard Müller I an der
Chirurg. Unin.-Klinik in Heidelberg — Dr. Egon
Nordt am Chemischen Laboratorium der Universität
Freiburg — Dozent Dr. rer. pol. habil. Andreas
Pfenning am Institut für Sozial- und Staats-
wissenschast an der Uuiversiiät Heidelberg — Dr. med.
Hans Joachim Rauch au der Piychiatrischenund
NeurologischenKlinik in Heidelberg — Dr. med.
Eduard Rehn an verUniv Kinderklinik in Freiburg -
Dipl.-J g. Hermann Reidel an der Abteilung für
Architekiur an der Techn. Hochschulein Karlsruhe —
Dr. med. Herbert Reindell an der Medizinischen
Univ.-Kliuikin Freiburg — Dr. med Ernst Nenckhoss
an der Chirurg. Univ-Klinikin F>eilinrg — Dr. med.
Hugo Ruf an der Psyniatrischen und Nervenklinik
in Freibnrg — Dr. med. Alois Schleinzer an der
Chirurg. Univ.-K>inikin Freibnrg — Dr. med. Hans
Schulze an der Hals-, Nasen- nnd Ohrenklinik in
Freibnrg — Dr. med. habil. Johannes Sommer
am Phhswlog. Institut der Uu versität Freiburg —
Dr. med. Anton Theten an der Chirurg. Umv-
Klinik in Heidelberg — Dr. Heinz Tobien am Geo¬
logischen Institut der Universität Freiburg — Dr. med.
Wilhelm Trill an der Ludolf Krehl-Klinik in Heidel¬
berg — Dr. med. dent. Wilhelm Uhrmann an der
ZahnärztlichenUnioersitätspoliklinik in Freiburg —
Dr. med. Erich Weinsheimer an der Umversitäts-
frauenklinik in Freibnrg — Dr. med. Hanns Wirth
an der Univerfiiäts-Hauikliuik in Heidelberg — Dr.
med Hajo Wolbergs au der Ludolf Krehl-Klinik
in Heidelberg— Dr. med. Claus Zetzschs au der
Unw.-Augenklinik in Heidelberg.

Zum planmäßigen Bibliotheksinsvektor auf Lebens¬
zeit: der apl. Bibliolheksinspekior Adolf Förderer
an der Universitätsbibliothek in Heidelberg.

Zum planmäßigen Gärtner: der Gartenarbeiter
Jakob Würth am Botanischen Institut der Univer¬
sität Heidelberg.

Zu Studienassessoren: die StudienreferendareRo¬
land Ed er beim Studieuseminar in Heidelberg —
Erwin G r i m ineisen beim Studienseminarin Karls¬
ruhe.

Zu planmäßigenBerussschullehrern : die apl. Be¬
rufsschullehrer Vidam Bauin gärt il er an der Ge-
werbl. Berufsschule in Radolfzell — Josef Grie¬
ninger an der Gewerbl. Berufsschule in Hardheim.

Zum plaumä-zigen TechnischenLehrer: der apl'
Technische Lehrer Fritz Stäbler au der Gewerbl'
Berufsschule Iii iu Pforzheim.

In das BsamtenvexhliltniZ berufen:
Schnlamtswerber Hermann Lieb scher iu All¬

feld.

II. Sonstige Veröffentlichungen.
Ernannt:

Zum Honorarprofessor: der Professor a. D. Dr.
Waller Tuckermann an der Universität Heidelberg.

Zum planmäßigenRegierungschemiker : der apl.
Regierungschemiker Dr. Hermann Heß an der Staatl.
Chemisch-lechn, Prüfungs- und Versuchsanstalt in
Karlsruhe.
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Zum Technischen Sekretär: der Technische Assi¬
stent Leo Bart manu am Botanischen Institut der
Universität Freiburg.

Zum Oberpfleger: der Abteilungspfleger Heinrich
Hafner an der Chirurg. Uiüv.-Klimk in Heidelberg.

Zu Stildienräteu(innen): die Studienassessoren
linnen) Hans Berberich an der Horst Wesselschule,
Oberschule sür Jungen, in Rastatt — Liselotte Beh¬
ringer an der Schule für Volksdeutsche in Achern

Gertrud Gödman u au der Mozarischule, Ober¬
schule für Mädchen, in Bruchsal — Dr. Robert
StroPPel an der Hebelschule, Oberschulesür Jungen,
in Schwetzingen — Julius Stöckle an der General
Werderschule, Oberschule für Jungen, in Achern —
Albert Albiez au der Cariu Göringfchnle Kansin.
Berufsschule in Mannheim.

Zum planmätzigen Berufsschullehrerlin):der apl.
Berussschullehrer(in)Karl Beuz an der Gewerbl.
Berufsschule in Karlsruhe Durlach — Stefanie Butz
an der Lesfingschnle, Oberschule für Mädchen, in
Karlsruhe.

Zum Rektor: Lehrer Otto Möllinger in
Karlsruhe.

Zu Lehrerinnen: die apl. Lehrerinnen Käthe
Carl in St. Georgen i. Schw. — Panla Eckstein
in Rauenberg, Ldkr. Tauberbischofsheim— Anna
Friedrich in Laugenalb — Emilie Fuchs in Rot
— Paula Hauth in Meißeicheim — Martha Her¬
mann in Ballstädt — Helene Hollerbach in
Biederbach-Oberbiederbach — Gretel Kies ecker in
Wiesental — Gertrud Klein in Karlsruhe — Erna
Krauß in Mannheim — Antoui Kupferschmid
in Emmingen ab Egg — Ida Liehner in Zurn¬
hausen — Amanda Lipp in Ramsbach — Hilde
M enger in Mosbach — Stefanie Mofer iu Zast¬
ler — Friedhilde Rückher in Pfaffenrot — Heriha
Ruffler in Deningen — Pia Schmidtin Stnpse-
rich — Alma Sorg in Reichenau — Luise Tranb
in Mannheim.

Zu Handarbeitshauptlehrerinnen:die Handarbeits¬
lehrerinnen Paula Meßmer in Pfnllendorf —
Margarete Schmid in Bötzingen.

Ernannt zu Beamten aus Lebenszeit:

Die Hauptlehrer Paul Melber in Karlsruhe—
Richard Pfeifer in Jspringen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

RegierungsassistentFerdinand Schäfer beim
Ministeriumdes Kultus und Unterrichtszum Landes¬
wirtschaftsamtVb in Karlsruhe.

Studienrat Hans Grämlich am Bismarck-
Gymnasium in Karlsruhe au die Hochrheinschule,
Oberschule für Jungen, in Waldshut.

Professor Georg Schmie der von der Philipp
Lenard-Schule,Oberschule für Jungen, in Heidelberg
an die Adolf Huler-Schule, Oberschulefür Jungen,
in Mannheim.

Lehrer Eugen Dörflinger in Znnzingen nach
Bad Krozingen.

Die Hauptlehrer Gustav Fischer iu Viuzeu uach
Oberhausen, Ldkr. Bruchsal—Ernst Thory iu Ober¬
hausen, Ldkr. Bruchsal, uach Mannheim.
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Versetzt als Lehrer:

Oberlehrer Ernst Gürtler in Erzingen nach

Höchenschwand.

In den Ruhestand uerrsetzt:

Rektor Jakob Böser in Wiesloch.

Der Hanptlehrer(in) Anna Droll in Villingen

Wendelin Rcidel in Weinheim.

Hansmeister Wilhelm Schuhmacher am Friedrich

Gymnasium m Freiburg.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D. Peter Koch in Freiburg am

2. März 1941 — Haupllehrer a. D. Robert Mar¬

iin in Jöylingen am 18 März 1941 — Rektor Ernst

Elb in Karlsruhe-Durlach am 23. März 1941 —

Hauptlehrer a. D. Johann Merk, zuletzt in Mann¬

heim, am 27. März 1941 — Oberstudiendirektor a. D.

Dr. Fritz Lud in, zuletzt an der Notteckschule, Ober¬

schule für Jungen, in Freiburg am 29. März 1941
— Studieurätin Dr. Erika Schmitthenner an

der Schillerschule, Oberschule für Jungen, in Offen¬

burg am I.April 1941 — Oberlehrer Robert Groß¬

klaus iu Langensteinbach am >3. April 1941 —

Oberlehrer Karl Schwarz in Bohlsbach am

13. April 1941.

IV. Stellenausschreiben.

a) An Landwirtschaft!. Berufsschule

f ü r. K n a b e n.

Berufsfchullehrerstelle an der Landwirtschaftlichen

Berufsschule sür Knaben in Hierbach (mit den

Schulorlen Hierbach, Wittenschwand, Wolpadingen,

Ibach und Schlageten).

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreisschulamt einzureichen.

b) An Grund- und Hauptschulen.

Rektorstelle in: Kappelrodeck, Ldkr. Bühl.

Schulleiterstelle der Gr. ^ 4 k 2 (RBefO.) in -

Bohlsbach, Ldkr. Offenbnrg.

Lehrerstellen in: Bahlingen, Ldkr. Emmendin¬

gen — Büchenbronn, Ldkr. Pforzheim — Dur¬

mersheim, Ldkr. Rastatt — Frieden Weiler,

Ldkr. Neustadt — Lörrach — Michelbach, Ldkr.

Rastatt — S ch w a rz a ch - H ild in a n n s fel d, Ldkr.

Bühl — Stollhofen, Ldkr. Bühl — Ulm, Ldkr.

Offenburg — Waldprechtsweier, Ldkr. Rastalt

Zaifenhanfen, Ldkr. Sinsheim — Zunzingen,

Ldkr. Müllheim.

Bewerbungen sind binnen 6 Wochen bei dem

dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschulamt

einzureichen.

Die Leiter der Schulämter werden ersucht, nach

Möglichkeit auch die im Wehrdienst stehenden Lehrer

und die ius Elsaß abgeordnelen Lehrkräfte von den

Ausschreibungen iu Kenntnis zu setzen.

Zurückgenommen:

Das Ausschreiben einer Schulleiterstelle in Nieder¬

bühl, Ldkr. Rastatt (Amtsblatt S. 45).

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.

Otto Lurker. Hitler hinter Festungsmauern.

Verlag E. S. Mittler <k Sohn, Berlin.

Aus eigener Anschauung schildert der Verfasser

ergreifend und fesselnd Adolf Hillers Festungszeit. Der

Le>er empfängt ein wirklich vollständiges Bild jenes

trüben und schweren Abschnittes aus dem Leben des

Führers. Durch dieses Buch wird uns seine ganze

Persönlichkeit menschlich und innerlich nahegebracht.

Dr. Ferdinand Werner. Englands Krieg gegen

Deutschland. Verl. Emil Roth, Giessen.

Es handelt sich dabei nm einen Leitfaden durch

die Vorgeschichte und den Verlauf des gegenwärtigen

Krieges. Die Schrift ist für die „Deutsche Jugend"
bearbeitet.

k. Für die Lehrer.

Im Verlag Velhageu und Klasing in Bielefeld

sind folgende Klassenlesestoffe erschienen:

Deutsche Ausgaben:

Schiller: Maria Stuart (D. Ausg. 20) 1.— RM.

Schiller: Wilhelm Tell <D.Ausg.2l) 1.— RM.

Sophokles: Anligone (D Ausg. 70) 40 Rpf.

Shakespeare: Der Kaufmann von Venedig (D.

Änsg. 187) 70 Ruf.

Uellenberg: Und setzt ihr nicht das Leben ein

70 Rpf.

Stürmer und Dränger (D. Ausg. 262) 95 Rpf.

Deutsche Lesebogen:

Die Geschichte von Freyspriester Hrafnkel (D. Lsbg.

222) 30 Rpf.

Goigt-Diederichs: Menschen in Schleswig-Hol¬

stein (D. Lsbg. 147) 45 Rpf.

Thsutre franyäis:

Molrere: Le Tartnfje (Thsatre 58) 95 Rpf.

Neu sprachliche Leseboge in

Maupassant: La Parure (Nspr.Lsbg. 21) 25 Rpf.

Maupaifant: La Ficelle (Nspr.Lsbg tt>1) 20 Rpf.

TH-rtv-Three Hnmorons Storks for the Ionng (Nspr.

Lsbg. 138) 40 Rpf-

Eontes et Rscits ponr garyons (Nspr. Lsbg. 153)

30 Rpf.

Frapie: Les Eontes de la Maternelle (Nspr. Lsbg.

213) 40 Rpf.

Harris- Seenes from the Life of a Cowboy (Nspr.

Lsbg. 214) 40 Rpf.

Toby, A Dog with a Job (Nspr. Lsbg. 218) 20 Rpf.

Bordeaux: En Savoie (Nspr.Lsbg. ^27) 50 Rpf.

Le Probleme du Rhin (Nspr. Lsbg. 231) 60 Rps.

Rousseau: Souvenirs d'eüfance (Nspr. Lfcg. 253)

25 Rpf.

Balzac: Un drame au Bord de la Mer (Nspr.Lsbg

2»5) 25 Rpf.

Englische Kinder- und Volkslieder (Nspr.Lsbg. 292)

40 Rps.

Germany's Colonial Work in Africa (Nspr.Lsbg.308)

60 Rpf.

The War-Profiteer and his Son (Nspr. Lsbg. 322)

40 Rpf-

Rengerfche Schulausgaben:

Bazin: La Terre qni meurt (Renger ^,172) 1 60 RM.

Balzac: Engsnie Grandet (Renger ^206) 1.40 RM.

Druck nnd Verlag von Malsch «- Vogel in Karlsruhe.
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Ausgegeben Karlsruhe, den 28. Mai 1941

Bekanntmachungen

Ordnung der zweiten Prüfung für das Lehramt an Volks¬
schulen.

Ablegung der zweiten Prüfung für das Lehramt an Volks-

Inhalt.
schulen durch zum Wehrdienst einberufene Schulamtsanwärter.

Ablegung der »weiten Prüfung für das Lehramt an Volks¬

schulen durch Absolventen der früheren Lehrerbildungsanstalten.

Bekanntmachungen.

Ordnung
der zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen.

Im folgenden wird die Ordnung der zweiten

Prüfung für das Lehramt an Volksschulen nebst den

Durchführungsbestimmungen nach Maßgabe des Reichs¬

erlasses vom 29. Januar 1940 C II b 500/39 15 I 6 (s)

und die Durchführungsbestimmungen für Baden be¬

kanntgegeben. Die neue Prüfungsordnung ist mit dein

Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Reichs¬

ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volks¬

bildung (vergl. Heft 4 des Jahrgangs 1940 vom

20. Februar 1940) in Kraft getreten. Die Ordnung

der zweiten Prüfung vom 16. März 1931 wird gleich¬

zeitig aufgehoben.

Karlsruhe, den 15. Mai 1941.

Der Minister des Knltus und Unterrichts

Nr. k IS 707 In Vertretung

Gärtner.

I. Bestimmungen des Reichsministers
für Wissenschast, Erziehung nnd Volksbildung

vom 29. Jaunar 1940 n II d 500/39 L I ä (k),

1. Ordnung der zweiten Prüfung für das

Lehramt an Volksschulen.

s !

Sinn der Prüfung.

In der zweiten Prüfung für das Lehramt an

Volksschulen hat der Schulamtsanwärter*) nachzu¬

weisen, daß er in seiner Erziehungs- und Unterrichts¬

arbeit die Anforderungen erfüllt, die an einen Erzieher

der Volksschuljugend im nationalsozialistischen Staate

*) Die Bestimmungen der Prüfungsordnung gelten in gleicher

Weise für die Schulamtsanwärterinnen,

gestellt werden müssen. Das Urteil darüber, ob er

diesen Bedingungen genügt, wird auf Grund der

Leistungen in der Prüfung unter Berücksichtigung des

erzieherischen Einsatzes und der unterrichtlichen Lei¬

stungen während seiner bisherigen Tätigkeit im Schul¬

dienst gewonnen.

s 2

Meldung und Zulassung zur Prüfung.

1. Der Schulamtsanwärter ist verpflichtet, sich nach

dreijähriger Tätigkeit im öffentlichen Volksschuldienst

der Prüfung zu unterziehen. Die Meldung zur Prü¬

fung ist im letzten Halbjahr des dritten Amtsjahres

einzureichen.

2. Der Schulamtsanwärter kann auch schon vor

Beendigung der dreijährigen Tätigkeit,'jedoch frühestens

nach zwei Ämtsjahren, zur Prüfung zugelassen werden.

Er hat in diesem Falle seine Meldung zur Prüfung

entsprechend früher einzureichen.

3. Wenn der Schulamtsanwärter die Prüfung

aus besonderen Gründen zu einem späteren als dem

unter Ziffer 1 angegebenen Zeitpunkt ablegen will, be¬

darf er hierzu der Genehmigung der Schulaufsichtsbe¬

hörde, die über die Zulassung zu entscheiden hat.

4. Hat er die Prüfung auch nach fünfjähriger

Tätigkeit im Schuldienst nicht abgelegt, so ist er aus

dem Schuldienst zu entlassen.

5. Die Meldung zur Prüfung ist auf dem Dienst¬

wege dem Regierungspräsidenten bzw. der entsprechen¬

den Schulaufsichtsbehörde vorzulegen.

Der Meldung sind beizufügen:

a) der handgeschriebene Lebenslauf,

b) die beglaubigte Abschrift des Zeugnisses über die

erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen,

<z) der Arbeitsbericht (s 4a Ziffer 1),

ä) Bescheinigungen über die Teilnahme an den staat-
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lichen Veranstaltungenzur Fortbildung der Schul- ^
amtsanwärter;

ferner gegebenenfalls:
s) Bescheinigungen über Mitgliedschaftund Amier

in der NSDAP,, ihren Gliederungenund ange¬
schlossenen Verbänden,

l) Nachweise über die Weiterbildung in Leibeser¬
ziehung und Bescheinigungen über die Teilnahme
an staatlichen oder parteiamtlichenLehrgängen
und Schulungsveranstaltungen.
6. Der Schulrat bzw. der entsprechende Dienst¬

vorgesetzte legt die Meldung bis zum Schluß des
Schulhalbjahres dem Regierungspräsidentenbzw. der
entsprechendenSchulanssichtsbehörde mit einem Begleit¬
bericht vor. Er nimmt zur Frage ver Zulassungzur
Prüfung Stellung und fügt die gemäß Z 4a Ziffer 2
bereits eingegangene wissenschaftlicheHansarbeit sowie
Abschriften der Berichte über die Ergebnisse der beiden
letzten Schulbesichtigungen bei.

7. Voraussetzungfür die Zulassung des Schul-
amtsanwärters zur Prüfung sind

а) einwandfreie charakterlicheHaltung und dienstliche
Führung,

d) ausreichende Leistungenin der Erziehungs- uud
Unterrichtsarbeit,

o) regelmäßigeund erfolgreiche Teilnahme an den
staatlichenVeranstaltungen zur Fortbildung der
Schulamtsanwärter,

б) ausreichende Leistungen in der wissenschaftlichen
Hausarbeit.
Die Zulassung ist zu versagen, wenn der Schul¬

amtsanwärter diesen Bedingungennicht genügt.
8. Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der

Regierungspräsidentbzw. die entsprechende Schnlaus-
sichtsbehörde.

9. Der zur Prüfung zugelassene Schulamtsan¬
wärter hat eine Prüfungsgebühr von 30 NM. an die
ihm bezeichneteKasse zu zahlen.

s 3
Prüfungsausschuß.

Dem Prüfungsausschuß gehören an:
1. Ein Regierungs- und Schulrat bzw. ein Ver¬

treter der Landesunterrichtsbehördeals Leiter,
2. der zuständige Schulrat bzw. der entsprechende

Dienstvorgesetzte,
3. ein Dozent einer Hochschule für Lehrerbildung, der

jeweils vom Direktor der Hochschule bestimmt wird
und teilnimmt, soweit es dienstlich möglich ist. Wo
keine Hochschulen für Lehrerbildung bestehen, ist
nach Möglichkeit ein Dozent der örtlich zuständigen
Lehrerbildungsanstalthinzuzuziehen;

4. ein von der Schulaufsichtsbehörde bestimmterSchul¬
leiter oder Lehrer (Lehrerin), der au den staat-

9 —

lichen Veranstaltungenzur Fortbildung der Schul-
amtsauwärter beteiligt ist.
Für die Prüfung in Leibeserziehung können ent¬

sprechend vorgebildete Lehrkräfte als Sachberater zu¬
gezogen werden.

s 4
Prüfung.

Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen
und einen mündlichen Teil.

a) Die schriftlichePrüfung.
Der Schulamtsanwärter hat zwei schriftliche Haus¬

arbeiten anzufertigen, und zwar einen Arbeitsbericht
und eine wissenschaftliche Arbeit.

1. In dem Arbeitsbericht soll der Schul¬
amtsanwärter Rechenschaft ablegen über seine Erfah¬
rungen in der Erziehungs- nnd Unterrichtsarbeit,über
seine fachlich-beruflicheWeiterbildung, ferner über seine
Betätigung in der Bewegung, insbesondereim Hin¬
blick auf die darans erwachsene Befruchtung nnd Ver¬
tiefung der eigenen schulischen Arbeit.

2. In der w is s ens ch a stli ch en H a u s a rb ei t
hat der Schulamtsanwärter eine Aufgabe aus den Ge¬
bieten der Erziehungswissenschaft, ihrer Hilfswissen¬
schaften oder der Unterrichtslehrezu bearbeiten, die
ihm von seinem Dienstvorgesetzten unter tunlicher Be¬
rücksichtigung etwa vorgebrachterWünsche im ersten
Halbjahr des dritten Amtsjahres, im Falle einer be¬
absichtigtenvorzeitigen Meldung zur Prüfung auf
seinen Antrag entsprechend früher, gestellt wird. Die
Arbeit ist innerhalb einer Frist von drei Mouateu
einzureichen.

3. Am Schluß beider Arbeiten ist das benutzte
Schrifttum zu nennen und die Versicherung abzugeben,
daß die Arbeiten selbstäudigangefertigt und außer
den angegebenen keine weiteren Hilfsmittel benutzt sind.
Wörtliche Entlehnungen sind in den Arbeiten als solche
zu kennzeichnen. Erwiesen unwahre Angaben schließen
den Bewerber von der Prüfung aus; falls ein Zeugnis
bereits ausgestellt sein sollte, hat es der Leiter des
Prüfungsausschussesfür ungültig zu erklären.

b) Die mündliche Prüfung.
Die mündliche Prüfung besteht aus einem fchul-

praktischen und einem wissenschaftlichen Teil. Sie findet
in der Regel im Laufe des auf die Meldung folgen¬
den Halbjahres statt.

I. Im f ch u l p r a k t i f ch e n Teil hat der Schul¬
amtsanwärter nachzuweisen, daß er unterrichtlich im¬
stande ist, die Jugend zur Volksgemeinschaft und zum
vollen Einsatz für Führer uud Nation zu erziehen und
ihr die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeitenzu
vermitteln, die sie befähigt, am Arbeits- nnd Kultur¬
leben unseres Volkes teilzunehmen.

Der Prüfungsausschußwohnt dem Unterricht des
Schnlamtsanwärters in den Klassen, in denen er
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gegenwärtig unterrichtet, in der Regel in drei Fä¬
chern bei.

2. I in wissenschaftlichen Teil der münd¬
lichen Prüfung hat der Schulamtsanwärter im An¬
schluß an seinen Unterricht und an sonstige Gegeben¬
heiten des Schullebens nachzuweisen, daß, er seine er¬
ziehlichen und unterrichtlichen Maßnahmen wie auch
die gesamte Volksschularbeitiu ihrer Bedeutung für
Volksgemeinschaft und Staat erkannt hat und sie
wissenschaftlich, insbesondere aus der Gesamtschau des
nationalsozialistischen Weltbildes,begründen kann.

Der Schulamtsanwärter muß mit den für den
Schulbetrieb besonders wichtigenBestimmungen der
Gesetze, Verordnungenund grundlegenden Erlasse be¬
kannt sein,

8 5
Ergebnis der Prüfung,

1. Über die Prüfung ist eine Niederschriftzu
führen, aus der der Prüfungsablauf ersichtlich wird
nnd iu der die Prüfungsleistungen des Schnlamts-
anwärters mit den Urteilen „sehr gut", „gut", „be¬
friedigend", „ausreichend", „mangelhaft" oder „un¬
genügend" zu bewerten sind,

2. Die beiden schriftlichen Hansarbeiten erhalten
abschließend ein Gesamturteil. Außerdem sind ein
Gutachtenuud ein zusammenfassendes Urteil über den
erziehlichen uud unterrichtlichen Staud der Klasse, in
der der Schulamtsanwärter vornehmlichunterrichtet,
einzutragen.

3. Das Ergebnis der Prüfung stellt der Leiter
des Prüfungsausschussesfest. Es ist in eins der fol¬
genden Urteile zusammenzufassen:

mit Auszeichnung bestanden,
gut bestanden,
befriedigend bestanden,
bestanden, -
nicht bestanden.

4. Nach bestandener Prüfung wird vou dem Leiter
des Prüfuugsausschusfesein Zeugnis ausgestellt.

5. Auf Gruud dieses Zeuguisses erkeuut der Re¬
gierungspräsident bzw. die entsprechendeSchulaussichts-
behörde dem Schulamtsanwärter die Befähigung zur
Anstellung anf Lebenszeit als Lehrer im Volksschul¬
dienst zu.

8 6
Wiederholungder Prüfung,

1. Im Falle des Nichtbestehens kann die Prüsnng
frühestensnach Ablauf von sechs Monaten wiederholt
werden.

2. Wenn der Schnlamtsanwärter die Prüfung
anch das zweitemal nicht bestanden hat, ist er späte¬

stens drei Monate nach Ablauf des Prüfungsmonats
aus dem Schuldienst zu entlassen,

3. Eine zweite Wiederholung ist nur mit Ge¬
nehmigung der Landesunterrichtsbehördeausnahms¬
weise zulässig.

^Durchführungsbestimmungen
des Reichserzieh un gs Ministeriums zur

Prüfungsordnung.

Zu ß 2
1. Schulamtsanwärter, die mindestens zwei Jahre

an NationalpolitischenErziehungsanstalten oder im
Landjahr als Erzieher (Helfer, Gruppenleiter,Heim¬
leiter, Landjahrführer) tätig gewesen sind, können schon
nach einem Jahr voller Beschäftigungim Volksschul¬
dienst zur Prüfung zugelassen werden.

2. Wenn ein Schulamtsanwärter im Anschluß au
die zweijährige Dienstzeit bei der Wehrmacht ein drittes
Dienstjahr freiwillig ableistet, ist auf seinen Antrag
dieses Jahr auf die gemäß § 2 erforderliche Tätigkeit
im Schuldienst anzurechnen. Soweit Schulamtsan¬
wärter Übungen in der Wehrmachtableisten, ist diese
Zeit bis zu acht Wochen auf jedes Jahr anzurechnen.

3. Wird eiu Schulamtsanwärter länger als sechs
Monate für die Zwecke der NSDAP., ihrer Gliede¬
rungen oder angeschlossenen Verbände von der Be¬
schäftigungim Schuldienst zurückgestellt, bleibt diese
Zeit bei der Berechnungder nach § 2 erforderlichen
Tätigkeit im Schuldienstaußer Betracht. Desgleicheu
wird in dem Falle, daß ein Schulamtsanwärter durch
eine länger als ein Vierteljahr währende Krankheit
den Schuldienst versäumt hat, die eiu Vierteljahr über¬
steigende Zeit nicht berücksichtigt.

4. In jedem Falle ist eine mindestens einjährige
Tätigkeit im Schuldienst Voraussetzungfür die Zu¬
lassung zur Prüfung.

5. Versagt die Schulaufsichtsbehörde die Zulassung
zur Prüfung, so sind dem Schulamtsanwärter die
Gründe hierfür anzugeben. Gleichzeitig ist zu ent¬
scheiden,ob die schriftlichen Hausarbeiten als aus¬
reichende Grundlage für die erneute Meldung ange¬
sehen werden oder noch einmal anzufertigen sind.

Zu 8 3
1. Weuzi der Leiter des Prüfungsausschussesver¬

hindert ist, an der Prüfung teilzunehmen,beauftragt
er den zuständigen Schulrat bzw. den entsprechenden
Dienstvorgesetzten mit seiner Vertretung, Der Prü¬
fungsausschuß soll nicht weniger als drei Mitglieder
umfassen, erforderlichenfalls.'ist ein weiteres der unter
Ziffer 4 geuaunten Mitglieder des Prüfungsausschusses
zu bestimmen.
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2. Dem Leiter der Schule, an der der Schul-
amtsauwärter unterrichtet, kaun gestattet werden, der
Prüfung beizuwohnen;er gehört aber nicht dem Prü¬
fungsausschußan.

Zu s 4
1. Die schriftlichen Hausarbeiten sind je von zwei

Mitgliedern des Prüfungsausschusses schriftlichzu be¬
gutachten und mit einem zusammenfassenden Urteil zu
versehen. Bei der Beurteilung der wissenschaftlichen
Hausarbeit ist nach Möglichkeit ein Dozent der Hoch¬
schule für Lehrerbildung bzw. der Lehrerbildungsan¬
stalt mit heranzuziehen. Der Leiter des Prüfungaus¬
schusses übersendet zu diesem Zwecke die Arbeit dem
Direktor der Hochschule, der einen Dozenten, in dessen
Fachgebiet die Arbeit fällt, mit der Beurteilung be¬
auftragt.

2. Bei abweichenden Gutachten gibt das Urteil
des Leiters des Prüfungsausschussesdeu Ausschlag.

3. Wenn besondere Gründe (Krankheit, Wehrdienst¬
übungen usw.) vorliegen, ist der Schulrat bzw. der ent¬
sprechende Dienstvorgesetzteermächtigt die Frist für die
Einreichungder schriftlichenHausarbeiten bis zu vier
Wochen zu verlängern.

4. Die Unterrichtsaufgaben für den schulpraktischen
Teil der mündlichen Prüfung bestimmt der Leiter des
Prüfungsausschusses oder in seinem Austrage der
Schulrat bzw. der entsprechendeDienstvorgesetzte. Der
Prüfnngsstnndenplcin und die Unterrichtsaufgaben
müssen am Tage vor der Prüfuug rechtzeitg iu den
Händen des Schnlamtsanwärters sein.

Vor Beginn des Unterrichtshat der Schulamts-
anwärter dem Prüfungsausschuß eine kurze Auszeich¬
nung über den beabsichtigten Gang der Unterrichts-
stuudeu zu übergeben.

Zu s 5
1. Die Niederschriftüber den Verlauf der Prü¬

fung ist von allen Mitgliedern des Prüfungsaus¬
schusses zu unterzeichnen und mit deu schriftlichen
Hausarbeiten zu den Personalaktenzu nehmen

2. Das Zeugnis ist nach beiliegendem Muster
(Anlage) auszufertigen und mit dem Siegel des Re¬
gierungspräsidenten oder der entsprechenden Schulauf¬
sichtsbehörde zu versehen, eine Zweitschrift ist zu deu
Personalaktendes Schnlamtsanwärters zu uehmeu.

Zu s 6
Hat der Schulamtsanwärier die Prüfuug nicht

bestanden, so entscheidetder Leiter des Prüfungsaus¬
schusses, ob für die Wiederholung der Prüfung die
schriftlichen Hausarbeiten neu zu fertigen sind. Hier¬
über ist ein Vermerk in der Niederschrift anfznnehmen.

9 —

Anlage:
Zeuguis

über die zweite Prüfuug für das Lehramt
an Volksschulen.

Der Schulamlsanwärter — Tie Schulamtsan-
wärterin — , geboren am
in , wurde auf die Meldung vom

zur zweiten Prüfung für das Lehr¬
amt an Volksschulen zugelassen.

Seine — Ihre — Leistungen in der schriftlichen
Prüfung waren

Die mündliche Prüfung hat er — sie — am
mit folgendem Ergebnis abgelegt:

1. Die schulpraktischenLeistungen waren ....
2. Die Kenntnisse in der wissenschaftlichenPrü¬

fung waren
Hiernach hat er — sie — die Prüfung

bestanden.
- . , den

(Ort der Prüfung) Der Leiter des Prüfungsausschusses

5

Der Münster Karlsruhe, deu
des Kultus und Unterrichts.

Dem Schulamtsauwärter — Der Schulamtsau-
Wärterin —

wird hiermit die Befähigungzur Anstellung auf Lebens¬
zeit als Lehrer — Lehreriu — im Volksschuldieust zw
erkannt.

Dienstsiegel «Unterschrift)

II Duvchftthvttttgsbestimmuttgett für Bade«.

Zu s 2
1. Schulanfsichtsbehörde im Sinne der Prüfungs¬

ordnung ist das Ministerium des Kultus und Unter¬
richts.

2. Die Meldung zur Prüfung ist über das zu¬
ständige Kreis- bzw. Stadtschulamt vorzulegen. Be¬
werber, die bei der Vorlage der Melduug nicht im
Schuldienst stehen, haben diese über das Kreis- bzw.
Stadtschulamt zu leiten, in dessen Bezirk sie zuletzt
tätig waren.

Zu Z 3

1. Zum Leiter des Prüfungsausschusseswird iu
der Regel ein Mitglied der Volksschulabteilung des
Unterrichtsministeriumsbestimmt.

2. Der Direktor der Hochschulefür Lehrerbildung
bzw. der Lehrerbildungsanstalthat den für den Prü¬
fungsausschußzu berufenden Dozeuteuder Hochschule
im Benehmen mit dem Unterrichtsmiuisteriumzn be-
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stimmen; falls bei der Beurteilung der wissenschaft¬
lichen Hausarbeit ein Dozent der Lehrerhochschulebei¬
gezogen wird, ist uach Möglichkeit dieser in den Prü¬
fungsausschußzu berufen.

Zu 8 4
1. Der Dienstvorgesetztekauu bereits bei der For¬

mulierung des Themas der wissenschaftlichen Haus¬
arbeit (Z 4 a Ziffer 2 uud Durchführungsbestimmungen)
einen Dozenten der Hochschule für Lehrerbildungbei¬
ziehen.

2. Der Schulamtsanwärter kann beantragen, den
Nachweis der in Z4d Ziffer 2 genannten Erfordernisse
in einer Prüfung erbringen zu dürfen, die ihren Aus¬
gang von selbstgewählten Studienwerken aus dem Ge¬
biet der Erziehungswissenschaft nnd Unterrichtslehre
zn nehmen hat. Die Studienwerkemüssen bedeu¬
tende Erziehungswerkevon erheblichem Gegen¬
wartswert sein und dürfen sich nicht auf kurze Ge-
legeuheitsfchriften oder zusammenfassendeDarstellungen
geringen Umsaugs (auch nicht von Verfassern der
Hauptwerke der deutschen Erziehungswissenschaft) be-
fchränken. Die Kenntnis der Erziehungsgedanken des
Führers in seinem Buch „Mein Kamps" wird bei
jedem Lehrer aus eigener Kenntnis dieses Hauptwerks
des Nationalsozialismus vorausgesetzt; dieses Buch
kann daher nicht gesondert als Vorbereitungswerk
zur Prüfung angegeben werden. Wenn die schriftliche
wissenschaftlicheArbeit sich eng an ein einzelnes Werk
anschließt, so kann dieses nicht auch für die mündliche j
Prüfung anerkannt werden. Der Schulamtsanwärter
hätte gegebenenfalls mindestens je ein Werk aus den
beiden Gebieten der Erziehungswissenschaft nnd Unter¬
richtslehreals Studienwerkezu wählen und bei der
Meldung (Z 2) genau (nach Titel und Verlag) zu be¬
zeichnen.

Ablegung der zweiten Prüfung für das Lehramt

an Volksschulen durch zum Wehrdienst einberufene

Schulamtsanwärter.

Der Herr Reichsministerfür Wissenschaft, Er¬
ziehung und Volksbildung hat im Anschluß an die
Veröffentlichungder Ordnung der zweiten Prüfung
für das Lehramt an Volksschulen vom 29. Januar
1940 kill) 500/39 1 folgende Anordnung getroffen I

I.
Der Reichsminister Berlin W 8, d. 29. Jan. 1940

für Wissenschaft, Erziehung
und Volksbildung

KHK Nr. 500/3911
Betrifft: Ablcgung der zweiten Prüfung durch zum

Wehrdienst einberufene Schulamtsanwärter.

Im Anschluß an die Veröffentlichung der Ordnung
der zweiten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen
vom 29. Januar 1940 LIld 500/391.

8 — 101

Schulamtsanwärter, die eine Einberufung zum
Wehrdienst erhalten haben oder bereits im Wehrdienst
stehen, können während der Dauer des Krieges außer¬
halb der sonst bestehenden Fristen zur zweiten Prü¬
fung zugelassen werden, wenn sie wenigstens ein Jahr
im öffentlichen Volksschuldienst tätig gewesen sind und
im übrigen die Voraussetzungen für die Zulassung zur
Prüfung gemäß Z 2 Ziffer 7 a—e erfüllen. Auf die der
Meldung nach Z 2 Ziffer 5 beizufügendenUnterlagen kann
in besonderen Fällen, vor allem, wenn dem Schulamts¬
anwärter nur ein kurzer Urlaub zur Verfügung steht,
verzichtet werden. Die Schulamtsanwärter sind von
der schriftlichen Prüfung, d. h. von der Verpflichtung
zur Eiureichungder schriftlichen Arbeiten befreit. Die
zweite Prüfung beschränkt sich somit auf die mündliche
Prüfung gemäß Z 4b, auf die in keinem Fall verzichtet
werden kann. Sie ist möglichst in der Schule ab¬
zuhalten, an der der Schnlamtsanwärter bisher unter¬
richtet hat.

Dem Zeugnis ist die Bemerkung hinzuzufügen:
„Gemäß Runderlaß vom 29. 1. 1940 — KHK 500II
— von der schriftlichen Prüfung befreit."

Im Auftrag
gez. Frank.

II.

Der Reichsminister Berlin W 8, den 29. April 1940
für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung
L IIb 97 II

Zu meinem Erlaß vom 29.Januar 1940 —LIIb
500/39 II —, betreffend Ablegnug der zweiten Prü¬
fung durch zum Wehrdienst einberufene Schulamtsan¬
wärter.

Zu der von mir durch Erlaß vom 29. Januar
1940 — Tllb 500/39 — genehmigten vorzeitigen und
erleichtertenAblegung der zweiten Lehrerprüfung können
auch diejenigen Schulamtsanwärter zugelassen werden,
die auf Grund eines „Vorbescheides" der zuständigen
Wehrkreisstelle nachweisen können, daß ihre Einbe-
rusung zum Heeresdienst bald bevorstehe.

Das gleiche gilt für die Schulamtsbewerberinnen,
die im Dienst des Deutschen Roten Kreuzes oder im
Luftschutzwarndienst eingesetzt sind oder einen Vorbe¬
scheid über ihre demnächstige Verwendung erhalten
haben.

Im Auftrag
gez. Frank.

Karlsruhe, den 15. Mai 1941.
Der Minister !des Kultus uud Unterrichts

Nr. L 18 708 In Vertretung
Gärtner
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Ablegung der zweite» Prüfung
für das.Lehramt an Volksschulendurch Absolventen

der früheren Lehrerbildungsanstalten.
Ich verweise auf die vorstehende Bekanntmachung

vom 15. Mai 1941 Nr. L. 18 707, nach der die Prü¬
fungsordnung vom 16. März 1931 aufgehobenwird-
Die mit ihrer Prüfung noch im Rückstand befindlichen
Lehrer, die ihre Ausbildungin den Jahren 1926—1932
anf den früheren Lehrerbildungsanstalten erhalten haben,
unterliegen darnach also den Bestimmungen der Prü¬
fungsordnung vom 29. Januar 1940. Die von einem
Bewerber etwa schon begonnene wissenschaftliche Haus¬
arbeit wird als den Vorschriftenim Z 4 a, 2 ent¬
sprechend anerkannt,auch weuu das Thema nicht von
seinem Dienstvorgesetzten gestellt ist; die hier vor¬
gesehene Fristsetzung bleibt in diesem Falle außer
Betracht.

9 —

Da die Prüfung uach den Bestimmungen im
H 4b 1 und 2 in dem Schulort des Bewerbers ab¬
zuhalten ist, entfällt — entgegen der bisherigenÜbung
— eine besondere Bekanntgabe eines für alle Bewerber
gemeinsamen Prüfungszeitpunktes. Die Meldung zur
Prüfung hat nach den Bestimmungeu des Z 2 Ziffer S
der ueueu Ordnung zu erfolgen. Als letzten Termin
znr Ablegungder Prüfung für diese Gruppe von Be¬
werbern bestimme ich den 1. Juni 1942; auf die zum
Wehrdienst einberufenenBewerber findet aber Z 2
Ziffer 3 sinngemäße Anwendung.

Karlsruhe, den 16. Mai 1941.

Der Minister des Kultns und Unterrichts
Nr L IS7I9 I» Vertretung

G ä r t u e r

.5»

Druck und Verlag von Malsch 6- Vogel in Karlsruhe.
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Nr. 155 „Aushilfsangestellte, die aus Anlaß des besonderen Einsatzes der Wehrmacht eingestellt worden

sind" (Deutsch. Miss. Erziehg. Volksbildg. 1S41 S. 116) Nr. ^1 2346/41.

Nr. 161 Erholungszeit (sog. Heimkehrurlaub) bei Rückkehr aus dem Wehr- oder Reichsarbeitsdienst

während des Krieges (Deutsch. Wiss. Erziehg. Volksbildg. 1941 S. 117/18) Nr. ^,1 2340/41.

Nr. 172 „Genormte Schulfarbkästen für die Volks-, Mittel- und Höheren Schulen" (Deutsch. Wiss. Erziehg.

Volksbildg. 1941 S. 124) Nr. L 14 568/41.

Aus Heft 8 des Reichsmmistertalamtsblattes:

Nr. 196 „Lieferung von Schulbüchern an landverschickte Schüler und Schülerinnen" (Deutsch. Wiss. Erziehg.

Volksbildg. 1941 S. 137) Nr. L 17 790/41.

Nr. 207 „Zum Verzeichnis der als Klassenlesestoffe bezw. zur Beschaffung für Arbeitsbüchereien der Hö¬

heren Schule zugelassenen Schriften" (Deutsch. Wiss. Erziehg. Volksbildg. 1941 S. 139)Nr.L 17 797/41.

Nr. 216 „Versorgung der Fachschulen, Berufsfachschulen und Berufsschulen mit Stoffen, die der Bewirt¬

schaftung durch Reichsstellen unterliegen" (Deutsch. Wiss. Erziehg. Volksbildg. 1941 S. 153) Nr. v

12 895/41.

Aus Heft 9 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 240 „Verkehrserziehung" (Deutsch. Wiss. Erziehg. Volksbildg. 1941 S. 165) Nr. L 19 033/41.

Nr. 243 „Ausnahme von Schulanfängern" (Deutsch. Wiss. Erziehg. Volksbildg. 1941 S. 170) Nr.lZ 19 036/41.
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II Bekanntmachungen.

Feucrnnzülidcil im Walde.

An die Leiter der unterstellten Schulen — ein¬

schließlich der privaten Höh. Lehranstalten — sowie

an die Kreis- und Stadtschulämter.

Ich verweise auf deu Erlaß des Herrn Reichs-

erziehungsministers vom 1. April 19-11 — L II a

435/41, Iii III a, 15 II — (Deutsch.Wiss.Erziehg.

Volksbildg. Seite 137). Gleichzeitig briuge ich meinen

Erlaß vom 31. Mai 1940 Nr. L 17194 in Erinne¬

rung.

U arlsrnhe, den 20. Mai 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. n 17792 In Vertretung

Gärt n e r

Aufnahme von Schüler« in die Mittelschulen.

An die Schnlbehördeu nnd Lehrer der Volks¬

schulen und Mittelschulen sowie der Bürgerschu¬

len i. A.

Es wird folgendes bekanntgegeben:

1. Als Tag der A n meld u n g für die unterste

Klasse der Mittelschulen wird der 20. Juni,

als Tag der Aufnahmeprüfung der

2 8. August lfd. Js. festgesetzt. Das Zeugnis

der Volksschule ist für die iu Betracht kommeuden

Schüler anf den 18. Juui lfd. Js. auszustellen.

2. Voraussetzung für die Aufnahme ist der er¬

folgreiche Besuch der vier unterfteu Ulasse» der

Volksschule, jedoch sind auch besonders begabte

Schüler nnd Schülerinnen nach Znrücklegnng des

3. Volksschuljahrgauges nicht ausgeschlossen.

Die Aufnahme findet aufgrund eiuer schrift¬

liche», mündlichen und körperlichen Eignungs¬

prüfung an der Mittelschule statt.

Ein Schüler kann von der mündlichen Prüfung

befreit werden, wenn sein Volksschulzeugnis im

Durchschnitt mindestens gnt ist nnd das Ergebnis der

schriftlichen Prüfung dem entspricht.

Die Prüfung ist bestanden, wenn das Gesamt¬

ergebnis voll genügend ist nnd gegen die körperliche

Eignung keine Bedenken bestehen.

3. Die Prüfung wird abgenommen durch einen

P r ü f u u g s a u s f ch u ß. Er besteht aus folgen¬

den Mitgliedern:

k) Dein Schulleiter als Vorsitzer. An den Bür¬

gerschulen i. A. wird der Leiter dieser Schule zum

Vorsitzer bestimmt.

b) Deu vom Vorsitzer zn bernfenden Lehrkräften.

An den Bürgerschulen i. A. bestimmt der Leiter

dieser Schulen die Prüfenden.

Nötigenfalls können mehrere Prüfungsans¬

schüsse gebildet werden.

Der Prüfungsausschuß stellt die schriftlichen

Arbeiten, die für alle gemeldeten Schüler der Mittel¬

schule eines Schnlortes die gleichen sind.

Die Eutscheiduug über das Bestehen der Prü¬

fung trifft der Vorsitzer uach Beratung mit dem

Prüfungsausschuß aufgrund des Ergebnisses in den

einzelnen Prüfnngsgcgenständen. Der Vorsitzer kann

über ein nicht genügendes Prüfungsergebnis in

einem Prüfungsgegenstand hinwegsehen nnd den

Schüler für „voll bestauden" erklären, wenn in einem

anderen Prüfnngsgegenftand mindestens gute

Leistuugeil vorliegen.

4. In der schriftlichen nnd münd¬

lichen Prüfuug fiud folgeude Auforderuugeu

zu stellen:

a) Lesen:

Geläufiges Lesen der deutschen nnd lateinischen

Schreib- und Druckschrift uuter Beachtung des

natürlichen Wort- und Satztones. Mündliche

Wiedergabe des Gelesenen.

b) Schreiben:

Rechtschreiben diktierter deutscher Sätze iu

deutscher und lateinischer Schrift.

o) Sprachlehre:

Abänderung des Hauptwortes. Abwandlung

des Zeitwortes iu deu Hauptzeiten der tätigen

Form. Der einfache Satz.

ä) Rechnen:

Zahlenkreis bis zu eiuer Million. Die vier

Rechnungsarten mit unbenannten und einfach

benannten Zahle» schriftlich innerhalb des an-

gegebe»e» Zahleukreises, mündlich innerhalb

des Zahlenkreises bis tausend.

Bei >der mündlichen Prüfung sollen auf jedeu

Schüler durchschnittlich höchstens 10 Minuten ver-

weudet werden. Es empfiehlt sich, in Gruppen zn

prüfen.

5. In der körperlichen Eignungs¬

prüfung soll erwiesen werden, daß der Schüler

die notwendige körperliche Eignung und ein gewisses

Maß körperlicher Gewandtheit besitzt. Die Prüfung

ist iu einfachen Formen möglichst gruppenweise ab¬

zuhalten.

Die für die körperliche Auslese erlassene» Be¬

stimmungen des Reichserlasses vom 30. Januar 1936

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1936 S. 93/94) fin¬

den Anwendung.

6. Für die Aufnahme von Schülern in die

unterste Klasse der A n fbanzüge (Aufbau-Mittel¬

schulen) finden die vorstehenden Bestimmungen sinn¬

gemäße Anwendung. Die schriftliche und mündliche

Anfnahmeprüfung hat sich auf deu im 6. Schuljahr
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vorgeschriebenen Lehrstoff zn erstrecken. Wenn das

letzte Schulzeugnis im Durchschnitt mindestens gut

ist nnd das Ergebnis der schriftlichen Prüfung dein

entspricht, kann die Befreiung von der mündlichen

Prüfung gewährt werdeu.

Auf s P ä t e st e n s 1 9. I n l i l s d. I s. ist über

die Zahl der gemeldeten Schüler nnd auf 10. Sep¬

tember 1941 über das Ergebnis der Aufnahme¬

prüfungen und die Zahl der zu bildenden Klassen

hierher zu berichten.

K arlsrnhe, den 14. Mai 1911.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr IZ 18546 In Vertretung

Gärtne r.

Aufnahme von Schülern in die Höheren Schulen.

1. Für die Ausuahme von Schülern nnd Schü¬

lerinnen gelten die allgemeinen Bestimmungen der

Erlasse vom 21. Februar 1936 Nr. IZ 4554 (Amtsbl.

S. 17/18) und vom 9. Febrnar 1939 Nr. IZ 4423

(Amtsbt. S. 18/19).

2. A n m e l d n n g s t a g für die 1. Klasse ist

der 2 0. Juni 19 41. Den in Betracht kommenden

Schülern ist von der Volksschnle ein Zeugnis auf

48. Juni 1941 auszustellen.

Die Direktionen melden zum 5. Jnli l.) die

Zahl der angemeldeten Schüler nnd der hiernach zu

bildenden 1. Klassen, 2.) die Zahl der Klassen 2—8

und ihre voraussichtlichen Stärken.

Die Aufnahmeprüfung für die Schüler

der Klasse 1 findet einheitlich am 2 8. A n g nst 1 9 4 I

statt.

Eine Probeaufnahme in die Klasse 1 im Sinne

der Ziffer IV Absatz 5 des Erlasses vom 22. Oktober

1930 Nr. IZ 41309 (Amtsbl. S. 131 ff.) gibt es nicht

mehr. Anstelle dieser Probeausnahme tritt die Be¬

stimmung V Ziffer 2 des Erlasses des Herrn

Reichsministers !nr Wissenschaft, Erziehung und

Volksbildung vom 27. März 1935 über Schülerans-

lese an den Höheren Schulen. Schüler, die in die erste

Klasse aufgenommen sind, könen also wegen nicht

genügender Leistungen erst am Ende des Schuljahres

ans der Schule ausgeschieden werden.

3. Die Anmeldungen für die Klassen 2—8 finden

vom 2 5.-27. Angnst 1941, die erforderlichen

Aufnahmeprüfungen am 2 9. Angnst und — wenn

nötig — au den folgenden Tagen statt.

4. Berichte über die endgültige Klassenbilduug

— 1.) Zahl der Klassen 1—8, 2.) Klassenstärken nnd

3.) Zahl der vorhandenen Lehrkräfte — sind auf

10. September 1941 vorzulegen.

K a r l s r n h e, den 14. Mai 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 17702 I» Vertretung

Gärtner
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Zeugnisse an Höheren Schulen.

An die Leiter der Höheren Schulen — einschließ¬

lich der privaten höheren Schulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-

erziehnngsministers vom 12. April 1941 — IL lila

640 —, Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. Seite 173 —.

Vom Schuljahr 1941/42 an ist bei der Zengnis-

erteilnng hiernach zu verfahren.

Karlsruhe, den 27. Mai 1941.

Der Minister des Knltns und Unterrichts

Nr. N 19042 In Vertretung

G ä rtne r

Tchulfremdenrcifeprttfung an den Höheren Schulen

im Spätjahr 1941.

1. Die Reifeprüfungen für Schulfremde werden

voraussichtlich im September 1941 abgehalten.

Bewerber, die zu einer Schnlfremdenreifeprü-

fnng zugelassen werden wollen, haben sich sofort

v o n d e r Expeditnr IZ des Unterrichts¬

ministeriums 2 Vordrucke übersenden zn lassen

und das Znlassnngsgesuch zusammen mit den aus¬

gefüllten Vordrucken nnd den in den Vordrucken

aufgeführten Nachweisen bis spätestens 1. Jnli

1941 an das Unterrichtsministerium einzusenden.

2. Die Zeugnisse über den Vorbercitnngsnnter-

richt müssen für die sprachlichen Fächer genaue An¬

gaben über den Umfang des Lesestoffes enthalten.

Bezüglich der naturwissenschaftlichen Fächer müssen

die Bescheinigungen erkennen lassen, daß der Vor-

bereitnngsnnterricht ein experimenteller Unterricht

war nnd unter Benutzung von naturwissenschaftlichen

Sammlungen erteilt WNrde. Für alle Fächer sind die

Lehrbücher anzugeben, die bei der Vorbereitung ans

die Prüsnng benützt wurden.

3. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die

Prüfung in Leibesübungen ein Teil der Reifeprü¬

fung ist. Bewerber, die von der Teilnahme an der

Prüfung in Leibesübungen befreit werden wollen,

baben ein a m t s ä r z t l i ch e s Zeugnis vorzulegen,

ans dem hervorgeht, daß sie zur Ausübung von

Leibesübungen gesundheitlich nicht in der Lage sind.

4. Prüfnngsbewerber, die früher eine öffentliche

höhere Schule besucht haben, dürfe» durch die Zu¬

lassung zur Schnlfremdcnreifepnisung grundsätzlich

keine Zeit gewinnen.

Karlsruhe, den 10. Mai 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I! IS >70 In Vertretung

Gärrner
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Zweite Fremdsprache an Mittelschule».

An die Kreis- und Stadtschulämter sowie an
die Leiter und Lehrer an Mittelschulen.

Mit der Einrichtung der d r it t e n K l a ss e der
Mittelschule auf Beginn des kommenden Schuljahres
wird von der bezeichneten Klasse ab der unverbind¬
liche Unterricht in der zweiten Fremdsprache einge¬
führt. Als solche kommt das Französische in
Betracht. An dem wahlfreien Unterricht der zweiten
Fremdsprache nehmen nur solche Schüler und Schü¬
lerinnen teil, deren Haltung und Leistungen in den
übrigen Fächern die Gewähr des Erfolges bieten.
Es ist nicht anzustreben, daß die Teilnahme aller
Schüler(innen) an diesem Unterricht die Regel ist.
Für die Aufbauzüge ist eine zweite Fremdsprache
nicht vorgesehen.

Um den besonderen Bedürfnissen in den Or¬
ten oder ländlichen Bezirken, in denen
eine Mittelschule als einzige Schuleinrichtung
über das Volksschulziel hinausführt, Rechnung zu
tragen, sind Maßnahmen zu treffen, die einzelnen
besonders begabten Schülern(innen) des flachen
Landes den Übergang in höhere Schulen ermög¬
lichen sollen. An vierklassigen Anfbanzügen ist von
besonderen Vorkehrungen abzusehen. Solche sind auch
bis einschließlich Klasse 2 der Mittelschule nicht er¬
forderlich, weil gegebenenfalls Schüler dieser Klasse
ohne Schwierigkeit auf eine Oberschule übergehen
können. Nach dem Erlaß des Reichserziehungs-
ministeriums vom 1. April 1939 D II ä 233/39 L III
(Deutfch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1939 S. 229, Amts¬
blatt 1939 S. 99) kann für Schüler der Klassen 3
und 4 zusätzlicher Lateinunterricht erteilt
werden. Bei einem späteren Übergang zur Höheren
Schule muß die Vorsorge für die weitere Vorberei¬
tung der betreffenden Schüler den Erziehungsberech¬
tigten überlassen b.'eiben. Schüler, die Lateinunter¬
richt erhalten, nehmen am Unterricht in der zweiten
Fremdsprache nicht teil. An Orten mit Oberschulen
kommt die Einrichtung von Lateinunterricht nicht
in Betracht.

Im übrigen gelten sür die Einrichtung und Er¬
teilung des Unterrichts die „Bestimmungen über Er¬
ziehung und Unterricht in der Mittelschule". Ins¬
besondere wird auf die Erläuterungen zu den Stun¬
dentafeln verwiesen.

Als Lernbücher sind einzuführen:

für Französisch in den Klassen 3 und 4
Duve-Babrö, Le nouvean guide, I. Teil,
Frankfurt a. M. 1939, Verlag M. Diesterweg;

für Latein jeweils das Lernbuch der zunächst
gelegenen Oberschule.

Hiernach ist das weiter Erforderliche für jede
Mittelschule zu veranlassen. Die Kreis- und Stadt¬

schulämter Wersen ersucht, auf spätestens
19. Jnli lfd. Js. zn berichten, in welchem Um¬
fange (Angabe der Schüler- und Klassenzahl) Unter-
weisnng in Französis ch nnd in welchem Um¬
fange Unterweisung in Latein an den einzelnen
Mittelschulen eingerichtet werden soll. Außerdem
sehe ich einem Bericht darüber entgegen, od die
erforderlichen Lehrkräfte für die Erteilung des Unter¬
richts iu den Fremdsprachen zur Verfügung stehen.

Karlsruhe, den 22. Mai 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. S 19054 In Vertretuna

Gärtner.

Meisterschule für das deutsche Handwerk,
hier:

Staatliche Nhrmacherschule, Meistcrschule sür das
Uhrmacherhandwerk uud Fachschule für Fcinwerk-

technik in Furtwangen.

Die Staatliche Uhrniacherschule in Furtwangen,
Fachschule für Uhrmacherei uud Feinwerktechnik, ist
durch Erlaß des Herrn Neichsnunisters für Wissen¬
schaft, Erziehung und Volksbildung vom 28. März
1941 U IVd 178 als „Meisterschule für das deutsche
Handwerk" anerkannt worden. Die Fachschule führt
in Hinkunft die Bezeichnung „Staatliche Uhrmacher¬
schule, Meisterschule für das Uhrmacherhandwerk und
Fachschule slir Fnnwerktechnik, iu Furtwaugen."

Karlsruhe, den 2. Mai 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 1l422 In Vertretung

Gärtner.

Aufhebung zer Gewerblichen Berufsschule
in Endingen.

Die gewerbliche Berufsschule in Endingen wird
mit Wirkung vom 7. Juli 1941 aufgehoben.

Die Orte Amoltern, Endingen, Forchheim,
Königfchaffhansen, Sasbach und Whhl werden dem
Einzugsgebiet der Gewerblichen Berufsschule Em-
mcndiugeu «ud die Orte Bischoffingen, Jechtingen,
Kiechlinsbergen und Leiselheim den: Einzugsgebiet
der Gewerblichen Berufsschule Breisach zugeteilt.

Vom Zeitpunkt der Aufhebung dieser Schule an
haben die in Amoltern, Endingen, Forchheim,
Königschaffhausen, Sasbach und Whhl beschäftigten
gewerblich tätigen Bernfsschulpflichtigen die Gewerb¬
liche Berufsschule iu Emmendingen nnd die in
Bischoffingen, Jechtingen, Kiechlinsbergen und
Leiselheim beschäftigten gewerblich tätigen Berufs-
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schulpflichtigen die Gewerbliche Berufsschule Breisach
zu besuchen.

Karlsruhe, den 28. Mai 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 14111 In Vertretung

Gärtner.

Aufhebung der Fachschule für das Malerhandwcrk
an der Werner Siemens - Schule, Gewerblichen

Berufsschule, in Mannheim.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Oberbürger¬
meister der Stadt Mannheim wird die der Werner
Siemens-Schule, Gewerblichen Berufsschule, in
Mannheim, angegliederte Fachschule für das Maler¬
handwerk aufgehoben.

Karlsruhe, den 15. Mai 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 13215 In Vertretung

Gärtner.

Konfessioneller Religionsunterricht
in den Mittelschulen.

An die Leiter der Mittelschulen sowie der
Bürgerschulen im Abbau, ferner an die Kreis- und
Stadtschulämter.

Ich verweise auf deu Erlaß des Herr» Reichs-
erziehuugsministers vom 2. April 1941 — L III g.
640/40 RV, L I (g.) — (Deutsch, Wiss.Erziehg.Volks-
bildg. Seite 138).

Der konfessionelle Religionsunterricht ist, wie in
den Höheren Schulen, nur in den Klassen 1—4 zu
erteilen.

Karlsruhe, den 10. Mai 1941..

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr, ü 1780? In Vertretung

Gärtner.

Beaufsichtigung der religiösen Unterweisung an den
Grund- und Hauptschulen.

Das Erzbischösliche Ordinariat in Freiburg hat
zu Aufsichtsbeamten für den Katholischen Religions¬
unterricht bestellt im Bezirk des

S t a d t s ch u l a m t s Mannheim:

deu Stadtpfarrer Christian Spinner in Secken¬
heim an der Albrecht Dürer-Schule in Käfertal, uud
an den Schuleu in Feudenheim und Sandhosen;
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Kreisschulamts Baden-Baden:

den Stadtpfarrer Emil Schätzte in Rastatt an den
Schulen der Pfarreien Baden-Oos, Bietigheim,
Gaggenau, Muggensturm, Oberweier, Oetigheim und
Rastatt;
den Pfarrer Bernhard Dorer in Forchheim an
den Schulen der Pfarreien Au a. Rh. und Durmers¬
heim;

Kreisschulamts Emmendingen:

den Stadtpfarrer Dr. Franz Marquart in Ken-
zingen an den Schulen der Pfarreien Bleichheim,
BoMbach Emmendingen, Hecklingen, Heimbach und
Waldkirch;

Kreisfchulamts Freiburg:

deu Stadtpfarrer Karl Guädingerin Schopfheim
an der Schule der Pfarrei Todtnauberg:

Kreisfchulamts Heidelberg:

den Stadtpfarrer Christian Spinner in Secken¬
heim an den Schulen der Pfarrei Brühl mit Rohr¬
hof;

K r e i s s ch u l a m t s Karlsruhe:

den Pfarrer Bernhard Dorer in Forchheim au der
Schule der Pfarrei Mörsch;
den Pfarrer Karl Walter in Reichenbach an der
Schule der Pfarrei Forchheim;
den Stadtpfarrec Karl Seyfried in Pforzheim
an den Schulen der Pfarreien Bilfingen, Mühl¬
hausen a. d. W, Neuhausen, Schellbronn und Tiefen¬
bronn;

Kreisfchulamts Konstanz:

den Pfarrer Martin Stadler in Aach an den
Schulen der Pfarreien Ehingen nud Mühlhausen;
den Pfarrer Wilhelm Hämmerle in Bankholzen
an den Schulen der Pfarreien Oehningen, Randegg,
Rielasingen (Arlen), Weiler und Worblingen;
den Stadtpfarrer Leopold Schmitt in Pfulleudorf
an den Schulen der Pfarreien Aach-Linz, Aftholder-
berg, Bnrgweiler und Denkingen;
den Dekan Dr. Josef Wolf in Sauldorf au der
Schule der Pfarrei Pfulleudorf;

Kreisfchulamts Lörrach:

den Stadtpfarrer Karl Gnädinger in Schopf¬
heim an den Schulen der Pfarreien Schönau i. Schw.
und Wieden;

Kreisfchulamts Offenbnrg:

den Pfarrer Friedrich Ney meyer in Zell a. H.
an den Schulen der Pfarreien Haslach, Hornberg,
Prinzbach, St. Roman, Schenkenzell, Steinach und
Wittichen;



108 — Nr, 10 —

Kreiss ch n l a m t s Stockach:
den Pfarrer Martin Stadler in Aach an den
Sehnten der Pfarreien Beuren a. d. A., Honstetten
nnd Volkertshansen;

K r e i s s ch n l a m t s Waldshnt:
den Pfarrer Alfons Schlegel in Rheinselden-
Warmbach an den Schnlen der Pfarreien Hänner,
Herrischried, Mnrg, Todtinoos nnd Wehr.

K arlsrnhe, den 21. Mai 1941.

Der Minister des Kultus nnd Unterrichts
Nr.« 18 359 AiiMn-i

Gärtne r.

Verleihung von Stipendien
aus der Dr. Jakob Johann Shlcr-Stiftnng.

Aus der Dr. Jakob Johann Ohler-
Stiftung in K o n st a n z sind für die Zeit vom
1. April 19-11 bis l. März 19-12 zwei Stipendien zu
vergeben. Bezugsberechtigt sind zunächst Verwandte
des Stifters Dr. Jakob Johann Ohler, Pfarrer in
Klnstern, in Ermangelung solcher bedürftige Schüler
des Schlageter-Gpmnasinms und der Zeppelin-
Schnle in Konstanz katholischen Bekenntnisses.

Bewerbungen sind unter Anschluß von
Schul-, Studien-, Sitten- und Vermögenszeugnissen,
Staatsangehörigkeitsansweisen und Nachweisen über
Verwandtschaftsverhältnis und Religionsbekenntnis
innerhalb 3 Wochen bei dem Herrn
Oberbürgermeister des Stadtkreises
Konstanz einzureichen.

Karlsruhe, den 12. Mai 19-11.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 18123 In Vertretung
Gärtue r.

Kreisbildsteke Offenburg.

Hauptlehrer Anton M ainhard in Offenburg
ist zum Leiter der Kreisbildstelle Offenburg berufen
worden.

Karlsruhe, deu 13. Mai 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, L 17979 In Vertretung
Gärtne r.

Die Prüfungsordnung für Turn, Sport- und

Gymnastiklehrer nnd -lehreriunen im freien Berns.

Die mit Erlaß vom 25. März 1937 Nr. IZ 9079
bekanntgegebene Prüfungsordnung für Turn-,
Sport- und Gvmnastiklehrer(innen) im freien Beruf
— Amtsblatt Seite 51/59 — wird wie folgt ergänzt:

Im K 6b ist am Schluß hinznznfügen: Noll
fchnhlanf.

Bei K 8 O ist hinzuzufügen: ,,r) Nollschuhlauf.
Zu fordern ist die sichere Beherrschung folgender

Übungen:

1. Pflichtfiguren:
a) IV. blasse der Klasfentanfbestimmnngen des

Fachanits Eis- und Rollsport des NSNL.:
Fignr Nr.: 1, 2, 3, 5 a, 5 d, 7, 9 a, 9 >>, 10,
11, 12, 23 a 23 b;

b) III. Klasse der Klasseiilansbestimmuugen des
Fachamts Eis- uud Nollsport des NSNL.:
Figur Nr.: 4, 6 a, 6 b, 8 a, 8 b, 13, 24 a,
24 b, 26 a, 26 b;

o) außerdem aus der Klasse II der Ulassen-
lansbestimmungen des Fachamts Eis- nnd
Rollsport des NSRL.: Figur Nr. 14, 15,13 a,
18 b, 19 a, I9b, 20 a, 20 b, 21a, 21b, 22 a,
22 b, 23 a, 23 b.

Sämtliche Pflichtfiguren fiud auf vorgezeichueteu
Achtern mit dem Durchmesser von 5 oder 6 m zu
lansen. Für die Schlingen gilt der Achterdnrchmesser
von 2.40 m.

8 Figuren, von denen 4 der Klasse 1l entnom¬
men sein müssen, werden vor der Prüfung durch
Los entschieden. Die Anslosnng mnß so geschehen,
daß von jeder Grnndfigur eine Fignr (rechts oder
links begonnen) zn laufen ist.
2. Kürlaufen:

Zeit 3 Minuten, Das Kürlaufprogramm ist vor
der praktischen Prüfnng schriftlich der Prüfungs¬
kommission einzureichen.
3. Tänze:

Drei Tänze gemäß den Bestimmungen des
Fachamts Eis- nnd Nollsport des NSNL. über Tanz-
Wettbewerbe (Herren- nnd Damenschritt), Uber die
Auswahl der Tänze entscheidet der Prüfuugsaus-
schnß.

Die Prüsuug erfolgt »ach deu Wertungsvor¬
schriften der Deutscheu Wettlaufordunng, jedoch obne
Vervielfältignng der Noten 0 bis 6 mit der Wert¬
ziffer, Die praktische Prüfung ist bestanden, wenn
mindestens zwei Prüfer mehr als die Hälfte der er¬
reichbaren Punktzahlen gegeben und keine Note nnter
2 erteilt haben. Zur Prüfung werden Wertungs¬
karten benutzt, die den genauen Verlauf der Prüfnng
festlegen.

Außer den praktischen Fertigkeiten hat der Prüf¬
ling in einer Lehrprobe sein Lehrgeschickmit
Anfängern oder Fortgeschrittenen nachzuweisen.

K arls r u h e den 16. Mai 1941,

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr, ö 13056 In Vertretung

Gärtne r.



lll. Personalnachrichteu.

I. V e r ö f s c n t l i ch n n g e n

aufgrund der Verordnung über die Bekanntgabe von

Ernennnngs- und Besvrdernngserlassen (RGBl. I

S. l7l>t) — Beamte, die znnl Wehrdienst einberufen

sind —

Ernannt:

Zit Wissenschaft!ichen Assistenten: Dr.-Jng. Lud-

> wig Bräu er ain Lehrstuhl Ingenieurbau an der

Techn. Hochschule Karlsruhe — Dr. Werner B n h n

am Zoologischen Institut der Universität Heidelberg

— Dr. Kletus Fischer am Ehemisazen Laboratorium

der Universität Freiburg — Dr. Phil, habil. Edgar

G > asse r am Romanischen Seminar der Universität

Heidelberg — Dr. med. Gerhard dl r u m m acher

a>>. der Univ.-Kinderklinik in Heidelberg — Dr. Bern¬

hard M a y e r am Zoologischen Institut der Univer¬

sität Freibnrg — Dr. med. Harald Mohr am

Pathologischen Institut der Universität Heidelberg —

Dr. Georg R a k u l t i s am Physikalischen Institut

der Universität Freibnrg — Dr. Albert Sittins

am Physikalischen Institut der Universität Freiburg

— Dr. med. Erich Z a h n an der Chirurg. Univ.-

Ktinik in Heioelberg.

Zunl Studieurat: Slud.-Assessor Josef Henn

an der Hananerschule, Oberschule für Jungen, in

Kehl.

Znni Taubstilmmentehrer: der apl. Taubst-um-

meulehrer Karl Zoll e r an der Staatl. Gehörlosen¬

schule mit Heim in Heidelberg.

Zum Schulleiter (Gr. 4 d 2 RBO.): Haupt¬

lehrer Fritz Walter iu Appenweier.

In das Benintenverhältnis berufen:

Studienassessor Ernst Ebbing am Berthold-

Gymnasinm in Freiburg.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Znm Stndienrat: Studienassessor Dr. Wilhelm

F r i l s ch, z. Zt. beurlaubt.

Zum Rektor: Lehrer Engen Dörflinger in

Bad .Krozingen.

Zuin planmäßigen Bernfsschnllehrer: der apl.

Bernfsschullehrer Karl M etzger an der Gewerbl.

Berufsschule II in Karlsruhe.

Zur Berufsfchullehreriu: Lehrerin Elisabeth

Gro m in Durbach.

Zn Lehrerinnen: die apl. Lehrerinnen Elisabeth

Billhardt in Langenau, z. Zt. im Elsaß — Wil¬

helmine Druffel iu Mannheim, z. Zt. im Elsaß —

Maria Frankenbach in Ürphar, z. Zt. im Elsaß

— Paula G l ü ck l e r in Oberharmersbach-Riersbach

— Ella Kern am Landeskrüppelheim (Wieland-

Heim) in Heidelbre z — Erna K r a nsI in Auerbach,

Ldlr. Karlsruhe — Olga K u n z in Kuppenheim.

Zum Hochschulmspektor: Verwaltnngsoberfekre-

tär Rudolf Liuk au der Techuischeu Hochschule iu

Karlsruhe.

Zum Verwaltnngsoberjekretär: Verwaltnngs-

sekretär Theodor ^ o f f iit a n n am Landesmusenm

in Karlsruhe.

Zum Läborauteu: Amtsgehitfe Rudolf Ebert

a>n Staatstechuiknm in Karlsruhe.

Nr. 10— 109

Ernannt zu Beamten ans Lebenszeit:

Die Hanptlehrer(in) Wilma Nordkämper in

Freibnrg — Richard P feisser in Jpringen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Oberstudiendirektor Panl Po ff von der

Hananerschule, Oberschule für Jungen, in Kehl, an

die Hans Thoma-Schnle, Oberschule für Mädchen,

in Mannheim.

Die Hanpllehrer(in) Herta Blum in Moos,

Ldkr. Bühl, nach Winzenhofen — Johannes Ker-

b e r in Neuburgweier, nach Mörsch — Xaver

S p i e g e l h a l d e r in Mettenberg, nach Kronan.

Ans Antrag in den Ruhestand versetzt:

Professor Leo G n t arn Hebel-Gymnasiuin in

Lörrach.

In den Ruhestand versetzt:

Die Rektoren Ernst Metzger in Euenheim —

Ludwig Roth in Karlsruhe.

Hauptlehrer Walter Winter in Freibnrg.

Berufsschullehrerin Maria Stezenbach in

Mannheim.

Die Handarbeitshanptlehrerinnen Luise K o p s iu

Lahr — Maria Weinspach in Karlsruhe.

Entlassen auf Ansuchen:

Hauptlehrer Otto Gauz in Hasel.

Gestorben:

Hauptlehrer a D. Julius Klug in Lörrach am

3. April 19-11 — Oberlehrer a. D. Jakob Beck, zn-

letzt in Zell-Weierbach, am 15. April 1941 — Hand¬

arbeitshauptlehrerin a. D. Elisabeth Hoeser in

Mannheim am 17. April 1941 — Hauptlehrer a. D.

Eduard ^ aspe r m Pforzheim am 26. April 1941

— Hauptlehrer Jnlins Fleck in Triberg am

28. April 1941 — Prof. Dr. Rudolf Vortisch,

zuletzt an der Hans Thoma-Schnle, Oberschule für

Jungen, in Lörrach am 28. 4. 41 — Hauptlehrer

a. D. Edmund O ch s in Mannheim am 6. Mai 1941

— Hauptlehrer Hermann Hngenschmidt in

Schwörstadt, zuletzt abgeordnet nach Habsheim, Ldkr.

Mülhausen, am -5. Mai 1941 — Pfleger Sebastian

Schneid an den Klinischen Universitätsanstalten

Heidelberg am 8. Mai 1941 — Oberstudiendirektor

i. N. Einannel Gscheidlen, zuletzt an der Tnlla-

schule, Oberschule iür Jungen, in Mannheim, am

IN. Mai 1941 — Stndienrat a. D. Hugo Lutz, zuletzt

am Gvmnasium Heidelberg, am 12. Mai 1941 in

Heidelberg — Hauptlehrer Karl K r a n ß in Schlnch

lern am 15. Mai 1941 — Professor Friedrich Wal

t e r an der Hindenbnrgschnle, Oberschule für Jnngen,

in Ettlingen am 22. Mai 1941.

IV. Stellenausschreibeu.

An Grund- und Hanptschuleu.

Neklorstelle in: W i e s l o ch, Ldkr. Heidelberg.

Schulleiterstelle der Gruppe ^.4d2 (RBO.) in

L a n g e n st e i n b a ch, Ldkr. Karlsruhe.

Lehrerstellen in: Degerfelden, Ldkr. Lör¬

rach — H ntti n g e n , Ldkr. Lörrach — Sallneck ,

s

q

l I

?!
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Ldkr. Lörrach — Millingen — Zienkcn, Ldkr.

Müllheiiii.

Bewerbungen sind binnen 6 Wochen bei

dein dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadt¬

schulamt einzureichen.

Die Leiter der Schulämter werden ersucht, uach

Möglichkeit auch die im Wehrdienst stehenden Lehrer

und die ins Elsaß abgeordneten Lehrkräfte von deu

Ausschreibungen in Kenntnis zu setzen.

V. Mitteilung.

Fachliche Vorschriften

zur Regelung des Lehrlingswesens.
Der Herr ReichSwirtschaftsminister hat fachliche Vor¬

schriften für solaende weitere Berufe (vgl. auch Amts¬

blatt 1937 Nr. 20 S. 306, Nr. 23 S. 31«, Amtsblatt 1933
Nr. 6 S. 48. Nr. M S. 70 und Amtsblatt 1939 Nr. 2
S. 16) genehmigt:

Modellbauer-, Brunnenbauer-, Isolierer-, Liniierer-,
Feintäschner-, Kupferschmiede-, Seiler-, Platten- und
Fliesenleger-, Photographen-, Jalousien- und Rolladen¬
macher-, Betonslein- und Terrazzohersteller- und Maurer¬
handwerk,

Die vom NeichSstand des Deutschen Handwerks,
Deutscher Handwerks- und Gewcrbekammertag Berlin
herausgegebenen sachlichen Vorschriften für die Meister¬
prüfung in den obengenannten Handwerkszweigen sind
im Druck und Verlag: Handwerker-Verlags Hans Hans
Holzmann, Berlin SW 68, erschienen.
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mtsblstt
des Vndischm Ministerium des kulwF und Unterrichts

Herausgegeben vom Ministerium deF Aliltus und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 13. Juni 1941

Inhalt.

I. Bekanntmnchungen. schen Berufs- und Berufsfachschulen, Haushaltungs-
Fuszbeklerdung der Schüler. ^ schulen und Schulen für Kinderpflegerinnen und Haus-
Prüfnug für Nichtschüler zur -Erlangung des Ab- haltgehilsinnen.

schluszzeuguisses einer anerkannten Mittelschule. ^ ^ Pcrfonalnachrichten
Staatliche biologische Anstalt auf Helgoland. , r ^
Schülernnsallversicherung für Schüler der Höheren ! -tettenausschreibc».

Schulen, Mittelschuleu, Gewerblichen uud 5kaufmänni- > Eingesandte Drulkwerkc und Lehrmittel.

I Bekanntmachungen.

Fußbekleidung der Schüler.

An die Direktionen der Höheren Schulen, die

Direktoren und Leiter der Berufs- und Bcrnsssach-

schnlen, die Kreis- und Stadtschulämter sowie die

Leitungen der privaten Schulen.

Höchste Sparsamkeit im Gebrauch von Leder¬

schuhen ist eine Pflicht, der sich heute niemand ent¬

ziehen darf. Während der Sommermonate bietet sich

hierzu in besonderem Maße Gelegenheit. So können

die Schüler Holzschuhe tragen oder auch barfuß

gehen. Auch das Barfußgehen in die Schule darf

daher keineswegs beanstandet werden, soll vielmehr

empfohlen lind gefördert werden.

5? arlsr u h e, den 6. Juni 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Ztr. L 19541 ?5n Vertretung

Gärtner.

Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung des
Abschlußzeugnisses einer anerkannten Mittelschule.

Eine Prüfung für Nichtschüler zur

Erlangung des Abschlußzeugnisses

einer anerkannten Mittelschule auf

Grund der Prüsuugsordnung vom 27. Januar 1940

— L II ä 33/40, L III, 2 II a — wird in Baden

gemäß meiner Bekanntmachung vom 10. Juli 1939

(Amtsblatt 1939, Seite 152) voraussichtlich im Monat

September lfd. Js. abgehalten werden. Meldungen

zu dieser Prüfung sind mit den in § 4 der Prüfungs¬

ordnung vorgeschriebenen Nachweisen bis späte¬

stens 15. Juli lfd. I s. beim Unterrichts¬

ministerium in Karlsruhe einzureichen. Ort und

Zeit der Prüfung werden den Bewerbern f. Zt. noch

mitgeteilt werden.

Karlsrnhe, den 11. Juni 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 21991 In Vertretung

Gärtner

Staatliche biologische Anstalt auf Helgoland.

An der das ganze Jahr geöffneten biologifchen

Anstalt auf Helgoland, -die sich neben der allgemei¬

nen Erforschung der Nordsee nach der physikalisch-

chemischen, geologischen und biologischen Seite die

besondere Erforschung der Biologie der nutzbaren

Tiere der Nordsee, vornehmlich der den Gegenstand

der Seefischerei bildenden Fischarten zur Aufgabe

gestellt hat, wnrde wiederum für das Jahr 1. April

1941/42 ein Arbeitsplatz belegt. Dadurch foll es

Forschern, Lehrern und Studierenden ermöglicht

werden, sich mit den Tieren und Pflanzen des

Meeres und der Vogelwelt — ohne besondere Un¬

kosten für den Arbeitsplatz — wissenschaftlich zu be¬

schäftigen. Der jeweilige Inhaber hat neben der Be¬

nützung der Ausrüstung des Platzes das Recht, das

zu diesen Arbeiten nötige Material kostenlos zu

beziehen, an den Ausflügen und Ausfahrten der

Anstaltsschisse teilzunehmen, die Bücherei zu benutzen

und das Aquarium sowie das Nordseemuseum jeder¬

zeit kostenlos zu besuchen. Die biologische Anstalt

wird ihm nicht nur jede Auskunft und Anleitung

bei seinen Studien erteilen, sondern auch auf Wunsch
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billige Unterkunft nachweisen und eine Preisermäßi¬
gung für die Fahrt mit dem Dampfer von und nach
dem Festland vermitteln.

Von der biologischen Anstalt ist im besonderen
darauf hingewiesen worden, daß durch die Errich¬
tung des niit Zentralheizung ausgestatteten Neu-
banes die Benützung das ganze Jahr über möglich
ist, so daß nicht nur die Sommerferien, wo der Zu-
drang zu deu Plätzen am stärksten, sondern auch
besonders im Frühjahr, in den Oster- und Pfingst-
ferien das Arbeiten sehr lohnend und empfehlens¬
wert ist. Die uäheren Bedingungen über die Ver¬
gebung und Benützung der Arbeitsplätze sind in
einer Ordnung festgelegt, welche von der biologischen
Anstalt nnmittelbar bezogen werden kann. Letztere
erteilt auch Auskunft über den verbilligten Bezug
von lebendem und totem Untersuchungsmaterial.

Karlsruhe, den 27. Mai 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 7169 Im Auftrag

Baumgratz

Schülerunfallversichcrung für Schüler der Höheren
Schulen, Mittelschulen, Gewerblichen und Kaufmän¬
nischen Berufs- und Berufsfachschulen, Haushal-
tungsschnlen und Schule» für Kinderpflegerinnen

und Haushaltgehilfinnen.

Nachstehend wird unter Hinweis auf meine
Bekanntmachung vom 17. April 1935 Nr. L 12055
(Amtsblatt dieses Ministeriums 1935 S. 65 ff.) der
mit dem Badischen Gemeindeversicherungsverband
Karlsruhe abgeschlossene Nachtragsvertrag zu dem
Mantelversicherungsvertrag über die Schülerunfall¬
versicherung vom 17. April 1935 bekannt gegeben.

Nach § 2 des Nachtragsvertrags ist auch deu
Lehrkräften und Hilfslehrkräften fowie Hausmeistern
die Möglichkeit zum freiwilligen Beitritt zu der
Unfallversicherung unter Gewährung von beitrags¬
freiem Versicherungsschutz gegen Haftpflichtansprüche
gegeben.

Den Lehrkräften und Hilfslehrkräften wird der
Beitritt zu dieser Versicherung empfohlen.

K a r ls r u h e, den 6. Juni 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 19181 In Vertretung

Gärtner.

Nachtrag
znm Vertrag zwischen

dem Badischen Ministerium des Kultus und Unterrichts
Karlsruhe

nnd
dem Badische» Gemeinde-Bersicheruiigs-Verband

Karlsruhe

über deu Abschluß eiuer Unfallversicherung für die
Schüler der höheren Lehranstalten nfw.

vom 17. April 1935.

Art. 1.

Der genannte Vertrag gilt künftig für die
Schüler der höhereu Lehranstalten, Mittelschulen,
Gewerbliche uud Kausmäuuische Berufs- und Be-
rnfsfachfchnlen, Haushaltnngsschnlen uud Schule»
für Kinderpflegerinnen und Hanshaltgehilfinnen —
mit Ausnahme der privaten Schulen.

Art. 2.

Für die höheren Lehranstalten und Mittelschulen
wird in Ergänzung des Vertrages vom 17. April
1935 folgendes vereinbart:

s 1.

Der Versicherungsschutz für die Schüler «ach dem
Vertrag vom 17. April 1935 wird für das Schuljahr
1940/41 mit Rücksicht auf die Äuderuug des Schul¬
jahres ohne Beitragsnachzahlung bis zum 26. August
1941 verlängert.

s 2.

1.Das Beitragsjahr läuft künftig vom 1. Sep¬
tember bis 31. August.

2. Für die Berechnung des Gesamtbeitrages der
für die einzelne Schule zu eutrichteuden Ver¬
sicherungsbeiträge ist die Zahl der Schüler
maßgebend, die am 15. Oktober die Schule
besuchen und nicht anderweitig versichert sind.

3. An Stelle der im K 3 Absatz 4, 5 und 6 des
Vertrages vom 17. April 1935 genannten
Fristen und Daten treten folgende Daten:
g.) in Absatz 4 a) statt 20. Mai künftig 20. Ok¬

tober und statt 15. Mai künftig 15. Oktober;
d) in Absatz 4 b und Absatz 5 statt 1. Juli

künftig 15. November;
o) in Absatz 6 statt 15. Mai bis 30. Juni künf¬

tig 15. Oktober bis 31. Dezember uud statt
1. Juli 1. Februar.

Art. 3.

Für die höheren Lehranstalten uud Mittelschulen
gelten ab 27. August 1941 und für die Gewerblichen
und Kaufmännischen Berufs- uud Berufsfachschulen,
Haushaltungsschulen nnd Schulen für Kinderpflege¬
rinnen und Haushaltgehilfinnen gelten ab 1. April
1941 die nachstehenden Bestimmungen:
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§ 1.

Vom genannten Zeitpunkt ab werden die als

Anlage 1 beigefügten Versicherungsbedingungen

zugrunde gelegt.

Der praktische Unterricht an Werkzeugmaschinen

nnd an den mit besonders erhöhten Gefahren ver¬

bundenen Schulungseinrichtungen gilt für Schüler

(innen) in Berufs- und Berufsfachschuken mitver¬

sichert.
s 2.

Der Verband gewährt vom genannten Zeitpunkt

ab Lehrkräften, Hilfslehrkräften und Hausmeistern

bei freiwilligem Beitritt Unfallversicherungsschutz

uuter denselben Bedingungen, die für die Schüler

der genannten Schulen gelten. Mit dem Beitritt zu

dieser Versicherung ist zugleich für die Lehrkräfte,

Hilfslehrkräfte und Hansmeister Versicherungsschutz

gegen Haftpflichtanfprüche nach Maßgabe der an¬

liegenden Bedingungen (Anlage 2) beitragsfrei ein¬

geschlossen. Die Beitrittserklärung erfolgt auf einem

Vordruck nach anliegendem Muster (Anlage 3).

s 3.

Der Jahresbeitrag für jeden Schüler, jede Lehr¬

kraft, Hilfslehrkraft und jeden Hausmeister beträgt

einschließlich der reichsgesetzlichen Versicherungs¬

steuer

n) in Städten mit 50 000 und mehr Einwohnern

je NM. 0,48;

K) in Städten nnd Gemeinden unter 50 WO Ein¬

wohnern je NM. 0,24;

c) für Schüler in Berufs- und Berufsfachschulen

in jedem Falle je RM. 0,25.

In diese Beiträge ist der Beitrag für die Haftpflicht¬

versicherung der Lehrkräfte, Hilfslehrkräfte und Haus¬

meister eingeschlossen.

Art. 4.

Die durch diesen Nachtrag nicht berührten Be¬

stimmungen des Vertrages vom 17. April 1935 be¬

halten ihre Gültigkeit.

Art. 5.

Dieser Vertrag ist doppelt ausgefertigt; jeder

Vertragsteil erhält eine Fertigung.

Karlsruhe, den 6. Juni 1941.

Der Minister des Kultus Badischer Gemeinde-

und Unterrichts Versicherungs-Verband

In Vertretung gxz Brnnner
gez. Gärtner

Anlage 1

Badischer

Gemeinde-Versichcrungs-Verband

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Karlsruhe, Wendtstraße 19 (Ecke Kaiserallee)

Fernsprecher 4356-^4357

Vcrsicherungs-Bedingungcn für die Schülerunfall-

Versicherung.

s 1-

Gegenstand und Umfang

der Versicherung.

1. Der Versicherungsschutz umfaßt die Folgen von

Unfällen

а) bei den lehrplanmäßigen Veranstaltungen der

Schule, gleichgültig, ob sie auf dem Schul¬

grundstücke oder außerhalb «des Schulgrund¬

stückes sich ereignen,

d) bei außerplanmäßigen Veranstaltungen, wenn

diese Veranstaltungen vom zuständigen Leh¬

rer, Schulleiter oder der Schulaufsichtsbehörde

ausdrücklich augeordnet find, unter Aufsicht

eines Lehrers oder einer anderen beamteten

Person stattfinden und kein anderer Kosten¬

träger einzutreten hat,

e) bei einem von der Schulleitung veranlaßten

Einsatz der Schuljugend zu Kriegshilfs-

diensten, sowie bei einem von der Schullei¬

tung veranlaßten Einsatz für die landwirt¬

schaftlichen Hilfsarbeiten und bei der vor¬

militärischen Ertüchtigung, soweit hierfür

nicht andere Kostenträger einzutreten haben,

б) auf dem Schulgrundstück während eines Auf¬

enthaltes, >der durch den Schulbetrieb veran¬

laßt ist; zum Schulgrundstück gehören bei

landwirtschaftlichen Schulen auch die land¬

wirtschaftliche» Versuchs- und Lehrgüter,

s) bei Ausführung von fchuldieustlichen Aufträ¬

ge«, die von hierzu berechtigten Personen er¬

teilt sind,

k) während eines von der Schule veranstalteten

Aufenthaltes in Schülerheimen, Bootshäusern

und Skihütten der Schulen,

Z) bei i>er Teilnahme an schuldienstlichen Lehr¬

gängen,

K) auf dem unmittelbaren Weg zu und von der

Schule und den Veranstaltungen. Der Weg

ist versichert vom Verlassen des Hauses bzw.

bis zum Eintritt in das Haus, in dem her

Schüler wohnt oder sich vor Antritt des

Weges aufhält.

2. Eingeschlossen sind mittelbare Kriegsschäden, die

sich im Znsammenhang mit der versicherten Ver¬

anstaltung, z. B. infolge der Verdunkelung oder

bei Aufsuchen der Luftschutzräume, aus Anlaß
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von Fliegeralarm und Luftangriffen ereignen.
Unmittelbare Kriegsschäden sind dagegen ausge¬
schlossen. (Bergt. § 3 Abs. 1 <i.)

s 2.

u n s a l l b e g r i s f.

Ein Unfall liegt vor, wenn -der Versicherte durch
ein plötzlich von außen auf feinen Körper wirken¬
des Ereignis unfreiwillig eine Körperbeschädi-
gnng oder Beschädigungeines Körperersatzstückes
erleidet.
Als Unfälle gelten auch:
a) Verrenkungen, Zerrungen und Zerreißungen

durch plötzliche Kraftanstrengung,
b) Wundlaufen und Wundinfektionen,bei denen

der Ansteckungsstoffdurch eine Unfallver¬
letzung in den Körper gelangt ist,

o) Körperbeschädigungenoder sonstige Gesnnd-
heitsschädignngen, die durch plötzlich aus¬
strömende, ausspritzeude oder auslaufende
Gase, Dämpfe, Säuren und dgl. hervorge¬
rufen werden,

ä) ohne erkennbare äußere Verletzungen ein¬
tretende Blutungen aus inneren Organen,
wenn sie lediglich durch einen Unfall ohne
Mitwirkung irgendwelcherErkrankungen ver¬
ursacht sind,

s) Blitzschlag, elektrischer Schlag, Sonnenstich
und Hitzschlag,

k) Verbrennungen (außer Sonnenbrand), Ver¬
ätzungen,

Z) Tod durch Ertrinken, gleichgültig auf welche
Ursache derselbe zurückzuführen ist.

Als Unfälle gelten nicht:
a) alle gewöhnlichenErkrankungen und Krank-

heitszustände, insbesondere Jnfektions- und
Jnvasionskrankheiten sowie innere Vergif¬
tungen,

b) Erkrankungen infolge psychischer Einwir¬
kungen,

o) die Folgen von Licht-, Temperatur- uud Wit¬
terungseinflüssen, insbesondere Erkältungen,
Erfrieren einzelner Glieder, es fei denn, daß
-der Versicherte diesen Einflüsseninfolge eines
Versicherungsfallsausgesetzt war.

Die Osteomyelitis, Arthritis -deformansund tu¬
berkulöseErkrankungen werden nur dann ent¬
schädigt, wenn der Zusammenhang mit einem
entschädigungspflichtigenUnfall durch den Ver¬
sicherten unzweifelhaft nachgewiesen ist.

Bei Verschlechterung eines bereits bestehen¬
den Leidens durch den Unfall wird die Entschädi¬
gung nach dem Anteil des Unfalles au den Krank¬
heitsfolgen berechnet.

s 3.
A usschlüss e.

1. Ausgeschlossen sind:
n.) Unfälle -durch Kriegsereignisse,soweit es sich

nicht nm mittelbare Kriegsschäden handelt,
die sich im Zusammenhang mit einer ver¬
sicherten Veranstaltung ereignen,

d) Unfälle und Gefnndheitsschädigungeninfolge
von Schlag-, Krampf-, Ohnmachts- und
Schwindelanfällen, von Geistes- oder Be-
wußtseiustörungeu,es fei denn, daß diese An¬
fälle oder Störuugeu durch einen Versiche-
rnngsfall hervorgerufen waren,

o) Bauch- oder Unterleibsbrüchejeder Art, Was-
serbrüche, Unterschenkelgeschwüre,Krampf¬
adern, Darmverschlingungen oder Darmver¬
schlüsse, Entzünduugeu des Blinddarmes oder
seiner Anhänge, auch wenn diese Erscheinun¬
gen Unfallfolgen find,

ä) Beschädigungendes Versicherten bei Heilmaß¬
nahmen uud Eingriffen, die er an seinem
Körper vornimmt oder vornehmen läßt, so¬
weit sie nicht durch einen versicherten Unfall
veranlaßt sind,

e) Unfälle, die der Versicherte erleidet, nachdem
er von Geisteskrankheit,völliger Blindheit
oder völliger Taubheit, von einer Lähmung
durch Schlaganfall, von Epilepsieoder schwe¬
ren Nervenleiden befallen oder durch Unfall
oder Krankheit mehr als 7<Z°/<> dauernd
arbeitsunfähig geworden ist. Eine Ausnahme
gilt, wenn der Unfall mit einem der in Satz 1
aufgezählten Ausschlußgründeoffensichtlich in
keinem ursächlichen Zusammenhang steht. Der
Beweis hierfür obliegt -dem Versicherten. Für
die Bemessuug der Arbeitsunfähigkeit durch
Unfall oder Krankheit gilt § 8 entsprechend,

k) Unfälle bei der Benutzung von Motorrädern,
wenn es sich nicht um dienstliche Fahrten von
Lehrkräften und Lehrgangsleitern handett,
die zur Durchführung einer versicherten Ver¬
anstaltung notwendig ist,

x) bei den Fach-, Bernssfach-und Berufsschulen
Unfälle beim praktischen Unterricht,soweit die
Sozialversicherungeinzutreten hat.

2. Eine Entschädigung entfällt, soweit ein ander¬
weitiger Versicherungsanspruchauf Ersatz von
Heilbehaudlungs- und Beerdigungskostenbesteht
oder bei ordnungsmäßigem Verhalten bestehen
würde.

s 4.
Fordernngs ü -b e r g a n g.

Ist ein Dritter für -den Unfall ganz oder teilweise
haftpflichtig, so gehen die Ansprüche -des Versicherten
gegen den Haftpflichtigen auf die Versicherung in



— Nr. N N5

Höhe ihrer Aufivendungen für Ersatz von Heil-

behandlnngs-, Uberführungs- und Beerdigungs¬

kosten über. Der Ubergang darf nicht zum Nachteil

des Versicherten geltend gemacht werden.

s 5.

V e r f i ch e r u n g s l e i st u n g e n.

1. Bei Eintritt eines Versicherungsfalles gewährt

die Versicherung eine Entschädigung

i>.) für Heilbehandlungskosten; ersatzweise Tage¬

geld (§ 6),

b) für Invalidität (K§ 7—8),

o) für Bestattungskosten (§ 9),

<I) für Überführungskosten (s 9).

2. Auf die Versicherungsleistungen besteht für den

Versicherten ein Rechtsanspruch.

s 6.

V e r s i ch e r u n g s l e i st u n g f ü r

Heilbehandlung.

l.Bei Eiutritt eines Versicherungsfalls vergütet

die Versicherung die innerhalb eines Jahres

nach dem Unfall aufgewendeten notwendigen

Heilbehandlungskosten bis zum Höchstbetrag

von RM. 500.—; hierbei werden ersetzt:

1. die Arzt- und Zahnarztkosten voll bis zum

iVüfachen — in sachlich begründeten Sonder¬

fällen zum 2fachen — Mindestsatz der jeweils

geltenden amtlichen Gebührenordnung — zur

Zeit preußische Gebührenordnung für Arzte

und Zahnärzte (Preugo) —,

2. die ärztlich verordneten Arzneien voll,

3. die Kosten der ärztlich verordneten Hilfsmittel

nnd künstlichen Glieder in einfacher Ausferti¬

gung voll; die Kosten für Zahnersatz bis zum

IV-fachen Mindestsatz der genannten Gebüh¬

renordnung, wenn nach ärztlicher Bestätigung

der Zahnersatz zur Vermeidung von dauern¬

den Gesundheitsstörnngen notwendig erscheint

und vor Anfertigung des Ersatzstückes unter

Vorlage einer solchen Bestätigung und eines

Kostenvoranschlags die Genehmigung der

Versicherung eingeholt wird,

4. die Koste» für Unterbringung, Verpflegung »nd

ärztliche Behandlung im Krankenhaus nach

den Sätzen der allgemeinen (letzten) Ver-

pflegsklaffe der dem Unfallort nächstgele¬

genen staatlichen oder gemeindlichen Kranken¬

anstalt.

>l. Zur Abwendung einer dauernden Beeinträchti¬

gung der Arbeitsfähigkeit können die notwendi¬

gen Heilbehandluugskosten bis zum Betrag von

RM. 2500.— übernommen werden. Bleibt trotz¬

dem eine Invalidität zurück, so ist der RM. 500.—

übersteigende Betrag ans die Jnvaliditätsent-

schädigung anzurechnen.

Iii. An Stelle des Ersatzes von Heilbehandlungs¬

kosten wird auf Antrag vom 4. Tag nach dem

Unfall an höchstens bis zum Ablauf des Unfall¬

jahres eine tägliche Entschädigung von RM. 1.—

gewährt, solange ein Dienstausfall nachgewiesen

wird. An Schüler wird eine tägliche Entschädi¬

gung nicht gezahlt.

IV. Ausgeschlossen vom Ersatz sind Schmerzensgeld

nnd die Kosten für Nahrungs- uud Genuß¬

mittel, Bade- und Erholnngsanfenthalte, Kran¬

kenpflege, Nachhilfeunterricht, Verdienstausfall-

und Reisekosten.

§ 7-

V e r s i ch e r u n g s l e i st u n g für

Invalidität.

Bleibt als Unfallfolge eine dauernde Beein¬

trächtigung der Arbeitsfähigkeit zurück, so wird

frühestens bei Vollendung des 13. Lebensjahres eine

Kapitalentschädigung gewährt. Die Entschädigung

beträgt bei Vollinvalidität .... RM. 25 000.—

bei teilweiser Invalidität bis ein¬

schließlich 33V->°/° ein dem Grade

der Beeinträchtigung entsprechen¬

der Teilbetrag aus einer Jnvali-

ditätssumme von RM. 10 000.—

bei teilweiser Invalidität bis ein¬

schließlich 50°/° ein dem Grade

der Beeinträchtigung entsprechen¬

der Teilbetrag aus einer Jnvali-

ditätssnmme von RM. 20 000.—

bei teilweiser Invalidität von über

50 °/» ein dem Grade der Beein¬

trächtigung entsprechender Teil¬

betrag aus einer Jnviliditäts-

summe von RM. 25 000.—

s 8.

E n t s ch ä d i g u n g s b e r c ch n u n g bei

Invalidität.

I. Bei dauernder Beeinträchtigung der Arbeits¬

fähigkeit werden unter Ausschluß des Nachweises

eines höheren oder geringeren Grades folgende

Grade der Arbeitsbeeinträchtigung angenommen:

t.a) bei vollständigem Verlust oder voll¬

ständiger Gobranchsbchinderung

eines Armes oder einer Hand . . . 60°/°

eines Beines oder eines Fußes . . 50°/»

eines Danmens 20 °/°

eines Zeigefingers 10°/»

eines anderen Fingers 5°/°

einer großen Zehe 5°/»

einer anderen Zehe 2"/»

k) bei gänzlichem Verlust der Sehkraft

beider Augen 100°/°

bei gänzlichem Verlust der Sehkraft

eines Auges 30°/»
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sofern jedoch die Sehkraft des an¬

deren Auges vor Eintritt des Ver-

sicherungsfalls bereits verloren war 50°/»

bei gänzlichem Verlust des Gehörs

auf beiden Ohren 60°/»

bei gänzlichem Verlust des Gehörs

auf einem Ohr 15°/°

sofern jedoch das Gehör auf dem

anderen Ohr vor Eintritt des Ver¬

sicherungsfalls bereits verloren war 30°/»

2. Die Gebrauchsunfähigkeit eines Körperteils

bemißt sich nach den für den Verlust dieses

Körperteils geltenden Sätzen.

3. Bei teilweisem Verlust oder teilweiser Ge-

brauchsunfähigkeit eines Körperteils werden

die vorstehenden Sätze entsprechend gekürzt.

-I. Bei dem Verlust oder der Gebrauchsuufähig-

keit vou mehreren der vorgenannten Körper¬

teile werden die sich nach Ziffer 1 nnd 2 er¬

gebenden Sätze bis zum Höchstsatz von 100°/»

znsammengerechnet.

I I. Läßt sich der Grad der dauernden Arbeitsbeeiu-

trächtignng nach vorstehendem nicht bestimmen, so

ist maßgebend, inwieweit der Versicherte imstande

ist, Erwerb durch eine Tätigkeit zu erzielen, die

seinen Kräften und Fähigkeiten entspricht und

ihm unter billiger Berücksichtigung seiner etwai¬

gen bisherigen Berufsausbildung zugemutet wer¬

den kann. Wnrde bereits ein Beruf uuter Be¬

rücksichtigung der Unfallfolgen gewählt, so ist die

tatsächliche Beschränkung in diesem Beruf in

erster Linie maßgebend.

s 9.

V e r s i ch e r n n g s l e i st u n g bei Todesfall.

1. Hat der Unfall binnen Jahresfrist den Tod des

Verletzten zur Folge, so werden außer den Heil-

behandlungskostcn die notwendigen Bestattungs¬

kosten bis zu RM. 1000.— ersetzt. Zu den Be¬

stattungskosten gehören auch Bergungskosten,

uicht dagegen Äie Kosten für Leichenschmaus,

Kränze, Trauerkleider und Todesanzeigen.

Eine etwa nach s 7 gewährte Entschädigung ist

auf die Todesfallentschädigung anzurechnen.

2. Ist der Versicherte außerhalb seines Heimatortes

tödlich verunglückt, so werden außerdem die not¬

wendigen Kosten für die Überführung «der Leiche

bis zum Betrage von RM. 500.— übernommen.

s 10.

Einschränkung der L e i st u n g s p s l i ch t.

1." Haben zur Herbeiführung der Unfallfolgen Krank¬

heiten oder Gebrechen mitgewirkt, so wird die

Bersicherungsleistung im Verhältnis des auf diese

Mitwirkung entfallenden Anteils gekürzt. Dieser

Anteil bleibt jedoch nnberücksichtigt, wenn er

weniger als 25 v. H. beträgt.

2. War der Versicherte schon vor Eintritt des Ver-

sichernngsfalles in seiner Arbeitsfähigkeit dauernd

beeinträchtigt, so wird bei Berechnung !der Ent¬

schädigungen nach Z 7 von der nach dem Unfall

vorhandenen Gesamtbeschränknng der Arbeits¬

fähigkeit, die im Höchstfall zu 100°/° zu rechnen

ist, der vorher bereits vorhandene Grad der Be¬

schränkung abgezogen, soweit nicht für Verlust

der Sehkraft und des Gehörs abweichende Be¬

stimmungen getroffen find (§ 8 Abs. I). Bei Ge¬

brechen der in K 8 aufgeführten Art benutzt sich

der Grad der vor dem Unfall vorhanden gewese¬

nen Arbeitsbeschränkung nach den dort festgeleg¬

ten Sätzen.

3. ^iir psychische nnd nervöse Störungen, dnrch

welche im Anschluß an eiueu Unfall die Arbeits¬

fähigkeit beeinträchtigt ist, wird eine Entschädi¬

gung nur gewährt, wenn und soweit diese Stö¬

rungen anf eine durch den Unfall verursachte

organische Erkrankung des Nervensystems oder

anf eine im Anschluß au den Uufall ueu eutstau-

deue Epilepsie zurückzuführen sind.

s 11.

Obliegenheiten im Schadenfall.

Ist eiu Uufall eingetreten, so hat der Versicherte

oder fein gesetzlicher Vertreter folgende Obliegen¬

heiten zu erfüllen:

1. Der Unfall ist dem Schulleiter unverzüglich an

zuzeigen. Dabei hat der Schulleiter darauf hin

zuWirken, daß der Unfall sofort auch der zustäudi

gen Krankenkasse gemeldet wird.

2. Sofort, spätestens aber am 4. Tage nach dem Un¬

fall ist ein staatlich zugelassener Arzt (Ärztin) zu^

zuziehen; die ärztliche Behandlung ist bis zum

Abschluß des Heilverfahrens regelmäßig fortzu¬

setzen, ebenso ist für angemessene Krankenpflege

sowie überhaupt nach Möglichkeit für Abwendung

und Minderung der Unfallfolgen zu sorgen.

3. Binnen einer Woche nach Kenntnis des Unfalles

hat der Schulleiter einen Vordruck für Schadens¬

anzeigen sorgfältig auszufüllen und mit den dort

vorgesehenen Bescheinigungen und etwaigen Be¬

merkungen unverzüglich an die Versicherung ein¬

zusenden. Außerdem hat auf Verlangen der Ver¬

sicherung der Verletzte oder fein gesetzlicher Ver¬

treter dem Schulleiter alle weiteren von diesem

verlangten sachdienlichen Ausküuste zu erteilen.

4. Auf Verlangen der Versicherung ist der behan¬

delnde Arzt zu veranlassen, einen Bericht über

den Schadenfall der Versicherung zu erstatten

und uach Abschluß der ärztlichen Behandlung die

Kostenrechnung zergliedert aufzustellen; außerdem
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ist dafür Sorge zu tragen, daß alle etwa weiter j

noch von der Versicherung eingeforderten Berichte

des behandelnden Arztes geliefert werden. Die

behandelnden Ärzte, auch diejenigen, von denen

der Verletzte zuerst aus anderen Anlässen be¬

handelt oder untersucht worden ist, sind zu er¬

mächtigen, der Versicherung auf Verlangen Aus¬

kunft zu erteilen.

5. Der Versicherte ist verpflichtet:

sich, sofern dies sein Zustand erlaubt, den von

der Versicherung beauftragten Ärzten zur

Untersuchung zu stellen, beauftragten Ärzteu

jederzeit Zutritt und Untersuchung zu ge¬

statten,

K) den von diesen Ärzten nach gewissenhaftem

Ermessen zur Förderung der Heiluug getrof¬

fenen sachdienlichen Anordnungen Folge zu

leisten. Dies gilt insbesondere auch für den

Fall, daß die Behandlung oder Untersuchung

des Verletzten in einer Heilanstalt angeordnet

wird, wobei dem Versicherten nichts Un¬

billiges zugemutet werden darf.

s 12.

R e ch t s v e r l u st.

Wird eine Obliegenheit verletzt, die nach dem

Eintritt des Versicherungsfalles der Versicherung

gegenüber zu erfüllen ist, so ist die Versicherung von

der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß

die Verletzung weder anf Vorsatz noch auf grober

Fahrlässigkeit beruht, oder daß sie nachweislich der

Versicherung keinerlei Nachteil gebracht hat.

s 13.

N e b e n l e i st n n g e n.

Die für den Beweis seiner Anspruchberechtigung

anfallenden Kosteu hat grundsätzlich der Versicherte

zu tragen.

Die Versicherung übernimmt aber die Kosten der

von ihr unmittelbar eingeholten ärztlichen Zeugnisse

und Gutachten.

s 14.

Zahlung ider Entschädigung.

1. Die Versicherung hat nach Abschluß der Heilbe¬

handlung oder — bei Todesfall — nach der Be¬

stattung längstens binnen einem Monat nach

Vorlage der notwendigen Rechnungen, Zeugnisse

und Belege sich darüber zu erklären, ob und in¬

wieweit der Anspruch auf Ersatz der Heilbehand-

luugs- bzw. Bestattungskosten anerkannt wird.

Die Entschädigung ist anschließend binnen zwei

Wochen zn bezahlen.

2. Bei Invalidität hat sich die Versicherung späte¬

stens bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zu er¬

klären, ob und in welcher Höhe ein Anspruch ge¬

mäß K 7 anerkannt wird. Der fällige Betrag ist

dann binnen 14 Tagen auszuzahlen. Sind zu

diesem Zeitpunkt seit dem Unfall noch nicht zwei

Jahre verflossen, dann gilt die Zweijahresfrist.

3. Stirbt der Versicherte vor Auszahlung der Jnva-

liditätsfumme, dann entfällt die Entschädigung,

es sei den», daß eine schuldhafte Verzögerung der

Auszahlung durch die Versicherung vorliegt. Ist

der Tod Folge des Unfalls, bann wird eine Ent¬

schädigung gemäß K 9 gewährt.

Anlage 2

Badifcher

G e in e i n d e - V e r f i ch e r u n g s - V e r b a n d
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Karlsruhe, Wen-dtstrasze 19 (Ecke Kaiserallee)
Fernsprecher 4356—4357

Verstcherungs-Bediiigiiiigeii
für die Haftpflichtversicherung der Lehrkräfte usw.

im Rahinen der Schiilcrunfallversicherung.

§ 1.

Umfang der Versicherung.

1. Gegen Haftpflicht sind versichert die Lehrkräfte,

Hilfslehrkräfte und die Hausmeister der öffent¬

lichen Schule» im Elsaß nach Maßgabe ihrer

Beitrittserklärung (§ 1 Absatz 2 des Vertrages).

2. Es wird Versicherungsschutz sür den Fall ge¬

währt, daß die nach Ziffer 1 Versicherten wegen

einer während ider Versicherungszeit in Aus¬

übung ihrer Dienstaufgaben erfolgten Tötung,

Körperverletzung und Gesundheitsschädigung von

Menschen oder wegen Beschädigung, Verlust

oder Zerstörung von Sachen anf Grund gesetz¬

licher Haftpflichtbestimmungen in Anspruch ge¬

nommen werden.

3. Der Versicherungsschutz umfaßt die Abwehr un¬

begründeter und die Befriedigung begründeter

Haftpflichtansprüche.

4. Die Haftsumme der Versicherung beträgt:

s,) für Personenschäden bis zu . RM. 500 000.—

b) für Sachschäden — einschl. Tier¬

schäden — bis zu ... . RM. 10 000.—

für jedes Schadensereignis.

s 2.

Ausschlüsse.

Vom Versicherungsschutz sind ausgeschlossen:

1. Haftpflichtansprüche bei Vorsatz oder bedingtem

Vorsatz des Versicherten.

2. Beschädigungen von Sachen, die den versicherten

Schulen, Vereinigungen und Personen zur Be¬

arbeitung, Benutzung, Beförderung oder zn

sonstigen Zwecken in Gewahrsam oder Obhut

übergeben oder von ihnen übernommen sind.
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Haftpflichtanfprüche wegen Beschädigung gemie¬

teter oder geliehener unbeweglicher Sachen sind

jedoch in die Versicherung eingeschlossen.

3. Haftpflichtansprüche von Angehörigen der ver¬

sicherten Personen. Als Angehörige sind nur

anzunehmen: Ehegatten, Eltern, Schwieger- »nd

Großeltern, Uinder und Enkel, Adoptiv-, Pflege-

uud Stiefeltern uud -linder.

-l. Haftpflichtansprüche, soweit sie anf Grund des

Vertrages oder besonderer Zusage über >deu

Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.

5. Haftpflichtansprüche aus Tierhaltung, aus der

Führung, Haltung nnd Benutzung von Kraft¬

fahrzeugen aller Art.

ö. Permögensschäden.

s 3.

Pflichten des Versicherten.

1. Wird gegen eiuen Versicherten ein Haftpflicht¬

anspruch erhoben wegen eines Ereignisses, das

zu Haftpflichtansprüchen führen kann, Straf¬

befehl erlassen oder ein Strafverfahren einge¬

leitet, so hat er sofort nach Kenntnis der Ver¬

sicherung schriftliche Anzeige zu erstatten. Die

Meldung mnß mindestens eine Schilderung des

Vorgangs und den Namen sowie die Anschrift

des Geschädigten enthalten.

2. Der Versicherte hat der Versicherung jede ver¬

langte Auskunft zu erteilen, alle Briefe, Klage¬

akten und sonstigen Schriftstücke, die sich anf den

Haftpflichtanspruch beziehen, zu übersenden und

alle foust erforderlichen Nachweise zu beschaffen.

Er hat die Versicherung bei der Abwehr unbe¬

gründeter oder zu weitgehender Forderungen

nach Kräften zu unterstützen.

3. Dem Versicherten ist es nicht gestattet, irgend¬

welche Haftpflichtansprüche, die gegen ihn er¬

hoben werden, ohne vorherige Zustimmung der

Versicherung anzuerkennen oder zu befriedigen

oder einen Vergleich über diese abzuschließen. Er

hat alle Maßnahmen (auch Bestellung von Rechts¬

anwälten) im Einvernehmen mit der Versicherung

zu treffe«.

4. Wird eine Obliegenheit verletzt, die nach dem

Eintritt des Versichernngsfalles zu erfüllen ist,

so ist die Versicherung von der Verpflichtung

zur Leistuug frei, es fei denn, daß die Verletzung

weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit

beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt

die Versicherung zur Leistung insoweit verpflich¬

tet, als die Verletzung weder Einfluß auf die

Feststellung des Versicherungsfalles noch auf die

Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer

obliegenden Leistung gehabt hat.

II. Personaluachrichten.
I. Veröffentlichungen

aufgrund der Verordnung über die Bekanntgabe von

Ernennuugs- und Beförderungserlafsen (RGBl. I

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

Ernannt:

Zum wissenschaftlichen Assistenten: Dr. med.

Wilhelm Sarreither am Physiologischen Insti¬

tut der Uuiversität Heidelberg.

Zum Schulleiter der Gr. ^4d2 (RBO.): Haupt¬

lehrer Karl R e i u in n t h in Freiburg.

II. S o n st i g e Veröffentlichungen.
Ernannt:

Znm Studieurat: Studienassessor Walter

Schmitt au der Hölderliuschule, Oberschule für

Mädchen, in Heidelberg.

Zum Direktor: Gewerbelehrer Erwin K auche r

an der Gewerblichen Berufsschule in Wertheim.

Verseht in gleicher Eigenschaft:

Oberstudiendirektor August Gra m l i ch au der

Albert Leo Schlageter-Schule, Oberschule sür Jun¬

gen, in Schopfheim, an die Schillerschnle, Oberschule

für Juugeu, in Offenburg.

Professor Robert Hefner au der Schillerschule,

Oberschule für Junge», in Offenburg, an!die Ha¬

uauerschule, Oberschule für Juugeu, iu Kehl.

Die Hauptlehrer Ludwig K r u g in Stettfeld

nach Stollhofen — Oskar Weinzapf in Edingen,

Ldkr. Mannheim, nach Mannheim.

In den Ruhestand versetzt:

. Hanptlehrer Rudolf Hügle in Karlsruhe.

Entlassen auf Ansuchen:

Hauptlehreriu Hedwig R e i b o l d, geb. Bub,

in Neckargemünd.

Gestorben:

Oberlehrer a. D. Heinrich D a h l, zuletzt iu

Zell a. H., am 1l>. Mai 1941.

m. Steüenausschreiben.
A u G r u n d - und H auptschuleu:

Schulleiterstelle der Gr, ^.4d2 (RBO.): iu

Erziugen, Ldkr. Waldshut.

Lehrerstelleu iu: Berwaugeu, Ldkr. Sins¬

heim — Weitenung, Ldkr. Bühl.

Bewerbungen siud binnen 6 Wochen bei

dein dem Bewerber vorgesetzten Klreis- oder Stadt-

schnlamt einzureichen.

Die Leiter >der Schulämter werden ersucht, nach

Möglichkeit auch die im Wehrdienst stehenden Lehrer

und die ins Elsaß abgeordneten Lehrkräfte von den

Ausschreibungen in Kenntnis zu fetze».

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
Allg e m eiu :

Im Verlag Jnlius Klinckhardt ist erschienen:

Voigt-Linek: „Die Fachkunde der

Maschinenschlosser" (Dt. Berufsbildung

Reihe ^ Bd. 3) NM. 3.60

„Das Rechnen der Maschienschlosser"

(Dt. Berufsbildung Reihe L, Bd. 3) . NM. 1.65

K ern : „Eisen nnd Metall", Werkstoff¬

kunde für die metallbearbeitenden Be¬

rufe (Dt. Berufsbildung Reihe Bd. 2) RM. 1.45
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I Bckanntmachnntten.

Einsal; der Lehrer während der Sommerferien.

An die Leiter und Lehrer der unterstellten

Schulen.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reichs¬

ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks¬

bildung vom 30. Mai 1941 zur Danachachtung be¬

kanntgegeben.

Karlsruhe, den 23. Jnui 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. k 22911 In Vertretung

Gärtner

Einsat, der Lehrer während der Sommerferien.

RdErl. d. RMsWEV, v. 30. 5. 1941

— L la 787, L IIb, L l!I6, L IV, L V, L VI —

Bereits in den vorjährigen Sommerferien hat

sich die Lehrerschaft in vorbildlicher Einsatzbereit¬

schaft zum Einsatz für wichtigen Kriegshilfsdienst

zur Verfügung gestellt. Nachdem durch Ken Rund¬

erlaß des Reichsministers des Innern vom 18. April

1941 (MBliV. S. 666) im Hinblick auf die durch die

Kriegslage geforderte Notwendigkeit einer restlosen

Anspannung und vollen Ausnutzung aller Arbeits¬

kräfte der Erholungsurlaub für alle Beamten, An¬

gestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes bis

zum 30. September 1941 auf die Zeit von drei

Wochen beschränkt worden ist, wird auch von den

Leitern und Lehrern der öffentlichen Schulen er¬

wartet, daß sie in den Sommerferien dieses Jahres

nicht mehr als einen Zeitraum von drei Wochen

ihrer Erholung widmen. In der übrigen Zeit

werden sich für sie die verschiedensten Möglichkeiten

des Einsatzes bieten, fei es, daß sie von der Schul¬

aufsichtsbehörde für dienstliche Zwecke, insbesondere

für den Luftschutzdienst, Vertretungsdienst und für

Zwecke der Lehrerfortbildung, in Anspruch genom¬

men werden, daß sie sich in verstärktem Maße der

Arbeit der NSDAP., ihrer Gliederungen und an¬

geschlossener Verbände oder ihren im öffentlichen

Interesse übernommenen Nebenämtern widmen oder

daß sie sich zu Urlaubsvertretungen in Dienststellen

der Kriegswirtschaft zur Verfügung stellen und an¬

dere Hilfsdienste (Erntehilfe nsw.) leisten. Die Art

des Einsatzes wird sich nach den örtlichen Verhält¬

nissen und der Veranlagung des einzelnen richten

müssen. Bon zentralen organisatorischen Weisungen

sehe ich daher ab, bin jedoch überzeugt, daß die

Lehrerschaft den an sie herantretenden Ausgaben in

gleicher Weife wie im Vorjahre gerecht werden wird.

Au die Unterrichtsverwaltungen der außer-

prentzischen Länder.

(Deutsch,Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 222).

Einsah der Jugend für landwirtschaftliche Bestell-,

Pflege- und Erntearbeiten im Schuljahr 1941.

Nachstehend gebe ich den Erlaß des Herrn

Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und

Volksbildung vom l3. Mai 1941 (Deutsch.W-iss.Er-

ziehg.Volksbildg. S. 187) bekannt, mit welchem die

Richtlinien des Stellvertreters des Führers —

Stabsleiter — für den Einsatz der Jugend für

landwirtschaftliche Bestell-, Pflege- und Erntearbei¬

ten im Schuljahr 1941 festgelegt sind.
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Es ist zu beachten, daß Schülerinnen für den

langfristigeil Einsatz ausgeschaltet sind.

Ich erwarte von der gesamten Lehrerschaft, daß

sie sich für den Einsatz der Jugend in ver Erntehilfe

durch Aufklärung und tnnlichst anch durch das eigene

Beispiel einsetzt.

Karlsruhe, den 18. Juni 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. K2Z483 In Vertretung

Gärtner

Richtlinien für den Einsatz der Jugend für landwiri

schaftlichc Bestell-, Pflege- und Erntearbeiteu

im Jahre 1911.

RdErl. d. RMsWEV. v. 13. 5. 1941

— k Hin 1040/41 6 II KV, KV—,

Der Stellvertreter des Führers — Stabsleiter —

hat im Einvernehmeil mit dem Generalbevollmäch¬

tigten für die Reichsverwaltung, dem Reichsminister

für Ernährung und Landwirtschaft, dem Reichs-

avbeitsminister und mir einheitliche Richtlinien für

vcn landwirtschaftlichen Einsatz der Schuljugend

herausgegeben. Ich gebe sie in der Anlage bekannt,

mache sie für die Schulaufsichtsbehörden nnd Schulen

verbindlich und bemerke zu ihnen erläuternd fol¬

gendes:

1. Der Einsatz der Schuljugend für die Siche¬

rung der Ernährung ist ein wehrwichtiges Erforder¬

nis. Er innß so erfolgreich wie möglich gestaltet

werden; doch sollen die Nnterrichtsunterbrechnngen

auf das unvermeidliche Maß beschränkt bleiben. Dies

wird durch eilge uud verständnisvolle Zusammen¬

arbeit der beteiligten Stellen erreicht werden. Die

beweglichen Richtlinien geben Raum dasür nnd wer¬

den insbesondere helfen, daß auch da, wo angesichts

höherer völkischer Notwendigkeiteil gemäß der Ent¬

scheidung des Führers die eigentliche Schulaufgabe

zurücktreten muß, bie schulische Störung möglichst

gering wird.

Schwierigkeiten für die Öffentlichkeit, insbesondere

das Elternhaus, müssen in Anbetracht der Kriegs¬

verhältnisse in Kauf genommen werden.

Die Entscheidung über die Veränderung der

Ferienzeit lege ich in die Hand der Stellen der

Unterrichtsverwaltung (Regierungspräsident, Ober-

präsident, Unterrichtsverwaltung des Landes bzw.

des Reichsgaues).

4. Wird die Schließuug einer Schule zur Hilfe

bei der Herbsterute vom Gauleiter für nötig gehalten

bzw. vou ihm entschiede», so tritt Ziffer III 1 b der

Richtlinien in Kraft, Sonst ist in den Orten mit

Mittel- und Höheren Schulen von der Einrichtung

von Herbstferien abzusehen, damit die Geschlossenheit -

des Unterrichts für die au der Erntehilfe gar nicht

beteiligten jüngeren Schülerjahrgänge ungeschmälert

bleibt.

5. Es ist zu beachten, das; Schülerinnen für den

langfristigen Einsatz ausgeschaltet sind.

Da der langfristige, gegebenenfalls sechsmona¬

tige Einsatz der Schüler über 15 Jahre unter Ein-

beziehuug der Ferienzeit berechnet wird (vgl. Ziff.

III 2 b der Richtlinien), muß von Fall zn Fall er¬

wogen werden, ob für die Oberstufe einer Höhere»

Jnngenschnle gegebenenfalls die Ferien anders z»

gestalte» sind als für die Uilter- nnd^ Mittelstufe,

d. h. insbesondere, ob für die Oberstufe einer Schule

die Reserveferientage wegfallen und damit die Weih-

nachts- nnd Osterferien verkürzt bleiben. (Näheres

ergibt sich aus der Reichsferieuorduuug, die dem¬

nächst veröffentlicht wird.) Die Entscheidung liegt

bei der zuständigen Unterrichtsverwaltung (Ober¬

präsident bzw. Unterrichtsverwaltung des Landes

oder des Reichsgaues).

Dieser Erlaß wird u u r in Deutsch.Wisf.Erziehg.

Volksbildg, veröffentlicht,

Richtlinien

für den Einsatz der Jugend für landwirtschaftliche

Bestell-, Pflege- nnd Erntearbeiten im Jahre 1941.

2. Für die ländlichen Volksschulen wird >das Sicherung der Ernährung ist neben der

vorjährige Verfahren im allgemeinen beibehalten Wehrwirtschaft die wichtigste Aufgabe des deutschen

werden können. Zu beachten ist, daß Einsatz während Volkes. Anch die Jngend muß wiederum ihre Kräfte

der Schulzeit auf die Ferien angerechnet wird (vgl. hierfür zur Verfüguug stellen. Ihre Hilfe bei den

Ziff. III 2a der Richtlinien). landwirtschaftlichen Bestell-, Pflege- nNd Erntearbei-

3. Da der Einsatz auf die Ferienzeit angerechnet ist ein Teil des Parteieinsatzes. Die notwendigen

wird (vgl. Ziff. III 2 a der Richtlinien), kann die organisatorischen Maßnahmen sind sofort zu treffen,

diesjährige Ferienzeit nicht immer für die Schulen Besonders eilic^ siud die Vorbereitungen für den

eines Aufsichtsbereiches gleich sein. Je nachdem, wie Einsatz in der Frühjahrsbestellung.

stark einzelne Schulen oder die Schulen eines Land- Im Einvernehmen mit Äem Geueralbevollmäch-

striches zur laudwirtfchaftlichen Hilfe herangezogeil tigten für die Reichsverwaltung, dem Reichsminister

werden, können vielmehr Äie Ferien verschiedene für Ernährung und Landwirtschaft, dem Reichs-

Daner haben. Das gilt auch für die Orte mit Mittel- miuistcr für Wissenschaft, Erziehung nnd Volksbil-

nnd Höheren Schulen. Die damit verbundenen düng nnd dem Reichsarbeitsminister nni> nach Füh-
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lnngnahme mit dem Reichsjngendsnhrer der NSDAP,

gebe ich in Anlehnung an die Anordnung ..V 55/40

vom S. Mai 1940 für den Einsatz der Jngend fol¬

gende Richtlinien bekannt. Sie sollen eine allgemeine

Handhabe bilden, wobei die Aktion nicht dnrch eine

zn enge Auslegung der Richtlinien beeinträchtigt

werden darf:

Wegen der Verschiodenartigkeit der Verhältnisse

in den einzelnen Gauen sollen nach einer Entschei¬

dung des Führers die Gauleiter über den Umfang

des Jugendeinsatzes und die Notwendigkeit einer

Schließung vou Klassen oder Schulen für ihreu Be¬

reich die Entscheidung treffen. Die Schulaufsichts¬

behörden habe» dementsprechend die Schließung an¬

zuordnen.

Eine allgemeine Schließung der Schule» auf

längere Zeit erscheint allerdings unzweckmäßig und

dürste auch uicht notwendig sein.

1. E i n s a tz p f l i ch t i g e Jugend.

(Erfaßter Persoueukreis.)

Es sind folgende Gruppen zu unterscheiden:

1. Kurzfristiger, örtlicher und Wochenendeinsatz.

Dieser erstreckt sich auf Schüler und Schülerin¬

nen >der Volks-, Mittel- und Höheren Schulen vom

vollendeten IU. Lebensjahr ab. Der Einsatz darf

nur an ihrem Wohnort oder in den benachbarten

Orten erfolgen, die sie täglich von ihrem Eltern-

Hans erreichen können.

2. Langfristiger Einsatz auch außerhalb des Wohn¬

ortes.

Er erstreckt sich auf Schüler der Mittel- und

Höheren Schulen vom vollendete» 15. Lebens¬

jahr ab.

Von dem Einsatz von Schülerinnen soll hier

Abstand genommen werden.

Z. Einzelbeurlaubuttg von Schülern für die Hilfe

im landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern.

Sie darf vom Schulleiter geuehmigt werden,

soweit es die Schnlverhältnifse gestatten.

Berufstätige und berufslose Jugendliche sind

vou deu Arbeitsämtern zum Arbeitseinsatz beson¬

ders erfaßt »nd werden durch die nachstehenden Be¬

stimmungen nicht betroffen.

Ii. Zuständigkeit.

Der Jugeudeiusatz ist ein Teil des Gesamtein¬

satzes der NSDAP, Die allgemeine Verantwortung

trägt der Hoheitsträger, der mit dem Landrat oder

Bürgermeister (Oberbürgermeister) Fühlung hält.

Der praktische Einsatz erfolgt im Einvernehmen

mit dem Hoheitsträger dnrch HJ. nnd Schule unter

Mitwirkung des Arbeitsamts im Nahmen folgender

Grenzen:

1. Hitler-Jugend.

Die HJ. ist zuständig für den Einsatz während

der Ferien bei allen Schulen. In den Gemeinden,

in denen sich auch eine Mittel- oder Höhere Schule

befindet, ist die HJ. für den Einsatz der gesamten

schulpflichtigen Jugend, auch während der Schul¬

zeit, zuständig.

2. Schule.

Die Schule ist zustäudig für den Einsatz der

schulpflichtigen Jugend während der Schulzeit iu

den Gemeinden, in denen sich keine Mittel- oder

Höhere Schule befindet.

Für die Verteilung des Einsatzdienstes von

Schule und HJ. war die Erwägung maßgebend,

in bestehende örtliche Verbindungen zwischen den

Bauern und der örtlich ansässigen Jugend mög¬

lichst wenig einzugreifen, den Einsatz aber wäh¬

rend der Schulferien der HJ. zu belassen, weil

dann die Schulen geschlossen sind. Es bleibt den

Schulleitern und den Führern der Banne über¬

lassen, die landwirtschaftliche Hilfe der örtlich an¬

sässigen Jngend innerhalb der ländlichen Gemein¬

den anders zu regeln, wenn diese bisher in ande¬

rer Weise reibungslos gesichert werden konnte.

3. Wocheuendeinsatz der Partei.

Für den kurzfristigen Wochenendeinsatz (Sonn¬

abend, Sonntag) ist der Hoheitsträger laut meiner

Anordnuug 17/41 verantwortlich.

Um den kurzfristige» Einsatz der Jugend, für

den auch berufstätige Jugendliche zur Verfügung

stehen, auf den Gesamteinsatz der Partei abzu¬

stimmen, haben sich deshalb die Führer der Banne

bzw. die Schulleiter mit dem zuständigen Hoheits-

träger der,' Partei in Verbindung zn setzen, um

die notwendigen Vereinbarungen zum reibungs¬

losen Einsatz zu treffen. Dabei ist zu beachteu, daß

der Wochenendeinsatz in erster Linie dazu dienen

soll, die beruflich Tätigen, insbesondere die Er¬

wachsenen, für die Hilfe bei den landwirtschaft¬

lichen Bestell-, Pflege- und Erntearbeiten zu ge¬

winnen. Stehen Erwachsene nicht iu dem nötigen

Ansmaß zur Verfügung, so darf die Jngend ein¬

gesetzt werden. Auch dieser Einsatz soll nach Mög¬

lichkeit klassenweise erfolgen.

III. Schulferien und Schulurlaub.

Der Einsatz ist so zu regeln, daß die Ausgaben

der Schnle möglichst weuig in Mitleidenschaft ge¬

zogen werden. Er soll daher in erster Linie in die

Ferien fallen.
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Bei dem unter Umständen in bestimmten Ge¬

bieten notwendig werdenden langfristigen Einsatz

der älteren Schüler soll jedoch der Landwirtschaft

durch eine bis längstens sechs Monate dauernde,

zusammenhängende Arbeit eiue wirksame Hilfe ge¬

gebracht werden. Angesichts der höheren völkischen

Notwendigkeiten müssen in diesen Fällen Erwägun¬

gen der Schule zurücktreten.

Der Neichsministcr für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung hat hinsichtlich der Ferien und

des Schulurlaubs folgendes angeordnet:

1. Ferieuordnnng.

a,) Für die ländlichen Gemeinden wird die Lage

der Sommer- und Herbstferien durch die zu¬

ständigen Regierungspräsidenten bzw. Auf

sichtsverwaltnugeu der Länder und Gaue selb¬

ständig festgelegt. Die Lage nnd Daner der

Ferien Paßt sich den landwirtschaftlichen Be¬

dürfnissen an.

b) In den Gemeinden mit Mittel- uud Höheren

Schuleu umfasse» die Sommerferien 52 Tage.

Sie sind so gelegt, daß sie für die Erntehilfe

voraussichtlich möglichst nutzbar werden. Für

etwa nötige Herbstferieu können die restlichen

zehn Ferieutage verwendet werden (vgl. die

uene NeichSferienordnnng ). Ihr Termin soll

zu gegebener Zeit durch die Oberpräsidenten

bzw. Nnterrichtsverwaltnngen der Länder nnd

Gaue in Zusammenarbeit mit den zuständigen

Landesarbeitsämtern uud Landesbauernschaf¬

ten festgelegt werden, wenn sich übersehen läßt,

wann die Hilfe der Jugend bei der Hackfrucht¬

ernte nfw. der örtlichen Lage und den Wetter-

Verhältnissen nach eingesetzt werden muß.

2. Schulurlanb.

a) Der kurzfristige, örtliche Einsatz der Jngend

mit Ausnahme des Wochenendeinsatzes sott

grundsätzlich unter Anrechnung auf die Gesamt¬

ferienzeit erfolgen. Mit Genehmigung der

Schnlanfsichtsbehörde sind Ausnahmen zulässig.

k) Der langfristige Einsatz der Schüler der Mittel-

und Höheren Schulen vom vollendeten 15. Le¬

bensjahr ab kann bis zur Dauer vou insgesamt

sechs Monaten (unter Einbeziehung der Ferien)

unter klafsenweiser Beurlaubung ersolgen.

e) Einzelbeurlaubuugeu von Schillern für die

Hilfe im landwirtschaftlichen Betrieb der El¬

tern oder andere wichtige Hilfen können vom

Schulleiter genehmigt werden, soweit die

Schulverhältnisse dies gestatten.

Sie wird demnächst erscheinen.

12 —

Znr Erleichterung des Einsatzes während der

Ferien- nnd Schulzeit haben die Leiter der Schuleu

in Städten Verzeichnisse über die für einen Einsatz

in Frage kommenden Schüler und Schülerinnen an¬

zulegen und dein Arbeitsamt einznreichen. Diese

Verzeichnisse sind baldmöglichst fertigznstellen.

IV. Einsatzverfah r e n.

Bei jedem Einsatz ist besonders darauf zu achten,

daß unnötige Transporte vermieden werden. Es mnß

deshalb verflicht werden, diejenigen Kräfte zn er¬

fassen, die örtlich für deu Einsatz gewonnen werden

können. Auch die städtische Jugend ist vor allem in

den in der näheren Umgebung liegenden Betrieben

einzusetzen und erst in zweiter Linie znm zwischen-

bezirklichen Ausgleich heranzuziehen. Der Einsatz

erfolgt n n r auf A nforde r u u g der Orts- bzw.

Ureisbauernsührer. Dabei ist Notwendigkeit uud

Umfaug des Bedarfs sorgfältig zn überprüfen.

Jngendliche, die nachweislich im Betriebe der Eltern

gebraucht werden, kommen zum Eiusatz uur dort

iu Frage.

Bei dem langfristigen Einsatz meldet die ttreis-

banernschaft den Bedarf an das Arbeitsamt, dieses

— evtl. über das Landesarbeitsamt — an die Gau¬

leitung. Der Gauleiter entscheidet über die Schlie¬

ßung von Schulen oder Ulassen. Gleichzeitig mit

der Bekanntgabe der Entscheidung an die Schnlanf¬

sichtsbehörde wird die HI-Dienststelle znr Durch¬

führung des praktischen Einsatzes unterrichtet.

1. Eiusatz durch die Schule.

Nach Ziffer II/2 ist die Schule zuständig für den

Einsatz der Jugend in ländlichen Geineinden

während der Schulzeit. In vereinbarten Son¬

derfällen (II/2) untersteht dieser Einsatz auch wäh¬

rend der Ferien der Aufsicht des Lehrers.

Die Einzelheiten der Regelung sind von den

örtlichen Verhältnissen abhängig.

Im allgemeinen wird die Art des Einsatzes

durch die unmitteware Verbindung zwischen

Ortsbauernführer und Lehrer bestimmt.

2. Einsatz durch die HJ.

a) Deckung des Bedarfs durch Schüler in Ge¬

meinden ohne Mittel- oder Höhere Schuleu

während der Ferien.

Die Ortsbauernführer melden den Bedarf

dem örtlichen HJ.-Führer (Führerin). Ist die¬

ser nicht jederzeit zu erreichen, so hat er dafür

zn sorgen, daß dem Ortsbauernführer jemand

benannt wird, der rechtzeitig die einzusetzen¬

den Juugeu nnd Mädel zum Einsatz zusam¬

menruft.
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b) Deckung des Bedarfs »durch Schüler in Gemein¬

den mit Mittel- und Höheren Schulen.

Die Ortsbanernführer bzw. Kreisbanern-

fnhrer melden ihren Bedarf an Juugen und

Mädeln den Arbeitsämtern, die nochmals

sorgfältig zu überprüfen haben, ob der Bedarf

durch andere Arbeitskräfte als Schüler und

Schülerinnen gedeckt werden kann. Wenn die

Bedarfsmeldung einer Dienststelle des Reichs¬

nährstandes beim Arbeitsamt eingeht, setzt es

sich entsprechend der Bedarfsmeldnng mit der

zuständigen HJ.-Dienststelle wegen der Zuwei¬

sung 'und (während der Schulzeit) mit der

Schule Hinsichtlich der Freistellung vom Unter¬

richt in Verbindung.

^Während der Schnlzeit ist darauf zu

achte», daß alle Schüler und Schülerinnen

gleichmäßig herangezogen werden. Uni die

Fortführung -des Schulunterrichts möglichst

wenig zu beeinträchtigen, werden die Jungen

nnd Mädel einer Schulklasse nur gemeinsam

abberufen.

Soweit zur Durchführung des Einsatzes

örtliche Verwaltungsmaßnahmen zu treffen

siud, sind hierfür die nachgeordneten Dienst¬

stellen des Jugendführers des Deutschen

Reichs zuständig. Diese haben schon jetzt zu

prüfen, inwieweit noch organisatorische Maß¬

nahmen erforderlich sind, um die Jugend zu

jedem gewünschten Zeitpunkt sofort zum Ein¬

satz bringen zu können. Sie haben sich zu die¬

sem Zweck mit der zuständigen Gauleitung,

dem Führer des Gebietes der HJ., der Lan¬

desbauernschaft und dem Landesarbeitsamt in

Verbindung zn setzen, um das örtlich jeweils

zweckmäßigste Verfahren für den Einsatz, ins¬

besondere auch für den zwischenbezirklichen

Ausgleich, sicherzustellen. Die Erfahrungen

des vergangenen Jahres sind weitestgehend zu

verwerte».

Oertlich gewährleisten die Führer der Banne

den Einsatz sämtlicher Formationen der HJ.,

des BDM. nnd der nicht in der HJ. erfaßten

Jugendlichen nach den vorstehenden Richt¬

linien.

ä) Führung der Jugendlichen.

Der gesamte Einsatz geschieht nnter Leituug

der HJ.-Führer und BDM.-Führerinneu, auch

soweit geschlossene Schulklasseu eingesetzt wer¬

den.

Wo durch Einberufungen zur Wehrmacht

oder aus- anderen Gründen keine geeigneten

HJ.-Führer vorhanden sind, werden für die

Führung der eingesetzten Jugendlichen geeig¬

nete Parteigenossen nach der Anordnung

^ 17/41 des Stellvertreters des Führers her¬

angezogen. Sie gelten als ehrenamtliche HJ.-

Führer mit allen dienstlichen Rechten und

Pflichten.

Atleu Lagern der HJ. wird der regelmäßige

Einsatz in der Landwirtschaft zur Pflicht ge¬

macht. Die Lagerleiter setzen in Zusammen¬

arbeit mit dem Arbeitsamt, dem Hoheitsträ¬

ger der NSDAP, und dem Ortsbanernführer

fest, wann und wo das gesamte Lager für den

Einsatz herangezogen werden soll.

Fahrtengruppen der HJ. werden vom HJ.-

Führer in dringenden Fällen dem Orts¬

banernführer zum Einsatz znr Verfügung ge¬

stellt.

V. Betreuung.

Für die Betreuung der eingesetzten Jugend¬

lichen stehen die gesamten Einrichtungen der

NSDAP, zur Verfügung, die von den Hoheitsträ¬

gern mit den nötigen Weisungen zn versehen sind.

Sie haben in Zusammenarbeit mit den Dienststellen

des Reichsnährstandes und der Arbeitsämter alle

Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um eine

gesundheitliche, körperliche oder sittliche Schädigung

der Jugendlichen auszuschließeu.

Die Überwachung der sozialen Verhältnisse der

Jugendlichen, z.B. Arbeitsbediuguugeu, -zeit, Ver¬

pflegung, Unterkünfte nsw., erfolgt zunächst laufend

je nach der Zuständigkeit durch die Dienststellen der

HJ. oder der Schule unter Mitwirkung der Dienst¬

stellen des Reichsnährstandes und der Arbeitsämter.

Wer hiermit beauftragt werden soll, ist von den

Banndienststellen bzw. den Schulen rechtzeitig zu

regeln. Geeignete Vertreter für den Fall des Feh¬

lens des zunächst Beauftragten sind sicherzustellen.

Mädchen dürfen zur landwirtschaftlichen Hilfe

mir eingesetzt werden, wenn eine sittliche Gefähr¬

dung nach Lage der Verhältnisse nicht zn befürchten

ist (vgl. unten Vi); insbesondere ist dies bei der Be¬

schäftigung von Kriegsgefangenen nnd polnischen

Arbeitskräften nnd dergleichen zu beachten. Gege¬

benenfalls sind die Mädcheu in anderen Betrieben

einzusetzen.

Etwa austretende Schwierigkeiten sind durch

den Hoheitsträger in Zusammenarbeit mit HJ.,

Schnle, Reichsnährstand uud Arbeitsamt zn berei¬

nigen.

VI. Unte r b ring n n g.

Bei jedem Einsatz, der eine Übernachtung

außerhalb des Elternhauses des Jugendlichen oder

seiner gewöhnlichen Wohnung erforderlich macht, ist

für eiue angemessene Unterbringung zu sorgen. In¬

wieweit eine gemeinschaftliche Unterbringung der
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Jugendlichen oder eine Einzeluuterbriugung zweck¬

mäßig ist, richtet sich mich den örtlichen Möglichkei¬

ten. Für die Einzelunterbringung ist die Aus¬

nahme in die Hansgemeinschaft des Bauern oder

des Landwirtes Voraussetzung.

Die Unterbring n n gsart ist von

dem Ortsl> a nernsührer ge m eins a M

mit dem Hoheitsträger nnd dein ört¬

lich zuständigen Leiter der Einsatz¬

maßnahmen o d e r d e in von i h m m itder

Betreuung der Jngendlichen Beauf-

tragteu vor dem Einsatz zn überprü¬

fen. Sämtliche Unterkünfte find zu besichtigeu,

notfalls sind die erforderlichen Maßnahmen zur

ordnungsmäßigen Betreuuug der Jugendlichen zn

treffen. Es ist schon jetzt dafür zu sorgen, daß bis

zum Einsatz Unterkünfte zur Verfügung stehen, die

diesen Anforderungen entsprechen.

Die Unterkünfte find von den Bauern zn stel¬

len, soweit nicht geeignete Unterknnftsränme (Ju¬

gendherbergen nsw.) zur Verfügung stehen.

Die Dienststellen der NSDAP, sind dafür ver¬

antwortlich, daß die Jugendlichen nur iu geeigne¬

ten Unterkunftsräumen untergebracht werden.

Nur in Ausnahmefällen, in denen eine ein¬

wandfreie Unterbringung nicht gewährleistet ist, soll

der Einsatz dnrch täglichen An- nnd Abtransport

vorgenommen werden.

VII. Fahrtkosten und andere Spesen.

An Unkosten können u. a. in Frage kommen die

kosten für die Hin- und Rückfahrt, möglicherweise

Fahrtkosten für täglichen An- und Abtransport,

Fernsprechgebühren, Unkosten durch laufende Kon¬

trolle der eingesetzten Grnppen nsw.

Die Kosten für Hin- und Rückfahrt und für

einen etwa notwendigen täglichen An- und Ab¬

transport tragen die Betriebsführer, in deren Be¬

trieb die Jugendlichen eingesetzt werden. Wenn die¬

ser dazu nicht in der Lage ist, können die Kosten für

die einfache Hin- und Rückfahrt (nicht aber Pendel¬

verkehr) ausnahmsweise und nach Maßgabe der

hierfür geltenden Richtlinien vom Arbeitsamt über¬

nommen werden.

Die Unkosten, die durch die laufende Kontrolle

der eiugefetzten Gruppen entstehen, werden von den

Trägern des Dienstes getragen.

Soweit sonstige Kosten in Frage kommen, ha¬

ben die nachgeordneten Dienststellen des Jugend¬

führers des Deutschen Reichs dafür Sorge zu tra¬

gen, daß bis zum Einsatz geregelt ist, wer die Kosten

übernimmt.

VIII. Gesundheitliche Betr e u u u g.

a) Die Eignung der Jugendlichen soll durch ärzt¬

liche Untersuchung vor dem Einsatz geprüft

werde». Für den langfristigen Einsatz der äl¬

teren Schüler in n ß eine ärztliche Untersu¬

chung durch HJ.- oder beamtete Ärzte voraus¬

gehen.

b) Soweit der Einsatz über das Arbeitsamt er¬

folgt, hat dieses, falls begründeter Verdacht

besteht, vorher beim zuständigen Gesundheits¬

amt festzustellen, ob die Gegend, in der die

Jugendlichen eingesetzt werden sollen, anch

frei ist von ansteckenden Krankheiten.

o) Aür die zur Laudwirtschastshilse eingesetzten

Jugendlichen sollen nach Möglichkeit Gesund¬

heitsappelle durchgeführt werden.

cl) Gesundheitlich gefährdete nnd vom Schulunter¬

richt befreite Kinder sollen grundsätzlich für die

in Rede stehenden Arbeiten nicht eingesetzt

werden.

s) Aus gesundheitliche» Gründen nnd unter Be¬

rücksichtigung der Bekleiduttgsfrage, vor allem

des Schuhwerks, soll, soweit betriebliche Be¬

lange es zulassen, ein Einsatz der Jugendlichen

bei ausgesprochen schlechter Witterung nicht

erfolgen.

IX. Art der Beschäftigung

und Arbeitszeit.

Die Jugendlichen müsseu entsprechend ihrer

Leistnngsfähigkeit eingesetzt werden. Hierbei ist von

folgenden Grundsätzen auszugeheu:

1. Der langfristige Einsatz kann nuter Berücksichti¬

gung der körperlichen Eignuug und Leistungs¬

fähigkeit des Jugendlichen in allen landwirtschaft¬

lichen Arbeiten erfolgen.

2. Der kurzfristige, örtliche und Wochenendeinsatz

kann erfolgen bei

a) der Frühjahrsbestellnug,

b) landwirtschaftlichen Pflegearbeiten,

o) Erntearbeiten (z. B. Grünfutter-, Heu-, Ge¬

treide-, Hacksruchterute usw.),

ä) Weinlese.

Im allgemeinen sind die Jngendlichen, die ans

dem Lande aufgewachse» si»d, mit 14 Jahre» voll

einsatzfähig, während die städtische Jngend in der

Regel erst ab 16 Jahren voll eingesetzt werden kann.
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Nicht voll einsatzfähige Jugendliche (vor allem

DJ. nnd DJM.) kommen im allgemeinen nnr für

leichtere Arbeiten in Frage, z. B.

Unkrant jäten,

Rüben verziehen,

Sch äd l ing s b ekämp fung,

Ährenlesen,

Fallobst samnletn,

Kartoffeln nachlesen, sortieren,

Girant nnd Blätter znsammenränmen,

Biieten packen,

Nachrichten- und Verpflegnngsdienst,

Hütehilfe.

Weibliche Jugendliche kommen vor allen Dingen für

die Hilfe in Küche und Haushalt der Bauersfrau,

für die Kinderbetreuung und Kleinviehversorgung,

Einbringen der Obst- und Gemüseernte, Garten¬

arbeiten in ^rage. Sie können auch zu den vor¬

erwähnten leichteren Feldarbeiten herangezogen

werden.

Die reine Arbeitszeit soll bei Jugendlichen

unter 11 Jahren nicht mehr als sechs Stuudeu, bei

Jugeudlicheu über II Jahre» nicht mehr als acht

Stunden betragen. Eine ausreichende Mittagspause

und Nachtruhe ist sicherzustellen.

Es ist Aufgabe der Kreisbaueruführer und

Ortsbaueruführer, die Bauern darüber aufzuklären,,

daß sie keine gelernten Landarbeiter vor sich haben,

sondern Jungen uud Mädels, die ihnen uach besten

Kräften bei ihrer schweren Arbeit helfen wollen.

Oberstes Gebot muß sein, eine Überanstrengung

und Schädigung der Jugendlichen zu vermeiden.

X. A r b e i t s e n t g e l t.

Die Jugend betrachtet ihre Arbeitshilfe auf dem

Land als Ehreiwieuft. Zur Förderung der Arbeits¬

freudigkeit und als Ausgleich für den Verschleiß an

Kleidung, Arbeitsausrüstnng nnd dergleichen er¬

scheint eine angemessene Vergütung zweckmäßig.

R.'ichseinheitlich wird deshalb folgendes angeordnet:

Die zur Arbeitshilfe eiugefetzten Jugendlichen

über 14 Jahre erhalten eine Entschädigung nach den

in den landwirtschaftlichen Tarifordnungen oder den

Anordnungen des Neichstrenhünders der Arbeit für

ibr Alter vorgesehenen Sätzen. Die Jugendlichen

unter I I Jahren erbalten ein tägliches Taschengeld,

das entsprechend den in den Tarifordnungen fest¬

gesetzten Lohnsätzen besonders zu vereinbare» ist

(mindestens jedoch 30 Rpf.).

^-ür Pflege- und Erntearbeiten können nicht be¬

wirtschaftete nnd, soweit Bestimmungen darüber

noch getroffen werden, bewirtschaftete Lebensmittel

als Zulagen uebeu dem Bareutgelt gewährt werden.

Die Verpflegung der Jugendlichen erfolgt durch die

Betriebssichrer in ausreichender und angemessener

Weise. Die Lebensmittelzuweisung ist bereits ge¬

regelt.

Ortsübliche Vereinbarungen, wonach Verpfle¬

gung vom Hofe nicht gewährt wird, bleiben durch

diese Richtlinien unberührt.

Diese Sonderregelungen dürfen oie Jugendlichen

nicht ungünstiger stellen als die hier vorgesehenen

Richtlinien.

XI. Kleidung.

Die Jugendlichen sind darauf aufmerksam zu

machen, sich besonders bei dem langfristigen Einsatz

möglichst mit entsprechender wetterfester Kleidung

auszurüsten. Wegen Versorgung mit Arbeitsbeklei-

onng und Schnhzeng sind zur Erteilung eines Er¬

mächtigungsscheines bei Verschleiß des selbstgestellten

Schuhwerks Verhaudluugen eingeleitet. Die Gewäh¬

rung von Beihilfen bis zur Höhe vou 60 NM. durch

die Arbeitsämter zur Anschaffung von Arbeitsklei

dnng ist zugesagt. Nähere Bestimmungen hierzu

iverden noch bekanntgegeben.

XII. V ersicheru n g.

Die zur Hilfe in der Landwirtschaft eingesetzten

Jugendlichen sind auf Grund der Verordnung zur

Sicherstellnng der sozialen Versicherung der Ernte¬

helfer vom 10. August 1ö38 (RGBl. I S. 999) nach

folgenden Grundsätzen versichert:

I. Krankenversicherung.

ch Die zur Hilfe in der Landwirtschaft eingesetzten

Jugendlichen sind krankenversicherungspfkichtig.

d) Für die Durchführung der Krankenversicherung

ist die ^andkrankenkasse und, wo eine solche

nicht besteht, die Allgemeine Ortskrankenkasse

des Beschäftignngsortes zustäudig. Die Ver¬

sicherte» gelteu als Mitglieder der Krankenkasse.

c) An Leistungen wenden gewährt: Versicherungs¬

krankenpflege oder an deren Stelle Krankett¬

hauspflege. Für die Voraussetzungen und den

Umfang dieser Leistungen gelten die allgemei¬

nen Vorschriften der Ncichsvcrsichernngsord-

nung (RVO.) und die Bestimmungen der ein¬

zelnen Urankenkassensatznngen. Die Versicherten

sind von der Entrichtung der Urankenschein-

gebühr und des Arzneikostenanteils befreit.

(I) Als Beitrag ist für den Kalendertag 0,10 RM.

zn zahlen. Die Beitrüge hat der Bauer bzw.

Laudwirt allein zu tragen.

o) Dem Betriebsführre liegt die Meldepflicht nach

den allgemeinen Vorschriften der RVO. und

den Bestimmuugeu der einzelne» Kranken-

kassensatznngcn ob. Bei Überwachung der
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Meldepflicht haben die Arbeitsämter den

Krankenkassen die erforderlichen Auskünfte nnd

Einsicht in die Listen der eingesetzten Jugend¬

lichen zn gewahren,

k) Die Versicherten haben ans Grnnd der Per

sicherung kein Weiterversicheruugsrecht nach

§ 313 RVO.

2. Arbeitslosenversicherung.

Die zur Hilfe iu der Landwirtschaft eingesetz¬

ten JugeiMichen unterliegen nicht der Arbeits¬

losenversicherung.

3. Rentenversicherung.

Die zur Hilfe in der Landwirtschaft eingesetz¬

ten Jugendlichen unterliegen nicht der Renten¬

versicherung.

-l. Unfallversicherung.

Die zur Hilfe in der Landwirtschaft eingefetz¬

ten Jugendlichen find nach den allgemeinen Vor¬

schriften der RVO. gegen Unfall versichert. Es ist

Vorsorge getroffen, daß bei Unfällen von Jugend¬

lichen, bei denen die Anwendung der bisherigen

Bestimmungen eine besondere Härte bedeuten

würde, die Festsetzung einer Unfallrente nach

billigem Ermessen vorgenommen werden kann.

XIII. Einsatz der I n g e u d d i e n st p s l i ch t.

Der Einsatz durch die HJ. ist nach Anordnung

des Jngendsührers des Deutschen Reichs ein Teil

der Jugenddienstpslicht. Von der Anwendung Irgend¬

welcher Zwangsmaßnahmen ist bei Jungen uuter

15 Jahren uud bei Mädchen albzusehen. Jungen

über 15 Jahre sollen zur Landwirtschaftshilfe nur

dann angehalten werden, wenn ihnen ausreichende

Bekleidung zur Verfügung steht oder znr Verfügung

gestellt werden kann.

Führerhauptguartier, den 29. April 1941.

Der Stellvertreter des Führers.

Stabsleiter.

M. Bormann.

Zeugnisse in den Volksschulen.

Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung hat zwecks reichseinheit-

licher Regelung 'der Leistungsbewerlung nnd Zeng-

niserteilnng iu den Volksschulen in den Bekannt¬

machungen vom 10. Dezember 1940 und 29. Mai

1941 (Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1940 S. 571 f.

uud 19-11 S. 223) die erforderliche» Auorduuugen

getroffen. Danach ist vom Beginn des neue»

Schuljahres 1941/42 an folgendes zn beachten:

1. Es sind halbjährlich Zeugnisse zu erteilen.

Beim Abgang nach Erfüllung der Schulpflicht er¬

halten die uiuder eiu besondere auszufertigendes

Entlaffnngszengnis.

2. Die Führung und Halluug sind mit folgen¬

den Noten zu bewerten:

„Schr gut",

„Gut",

„Im ganzen befriedigend".

Haben die Führung und Haltung des »iu

des, seine Einstelluug zur häuslichen Arbeit oder

zur Mitarbeit im Unterricht während des abgetan

seueu Halbjahres zu Wiederholleu Beanstandungen

Anlaß gegeben, so ist dies in den Halbjahrcszcng-

nissen zusätzlich zn bemerken. In besonders schwer

wiegenden Fällen kann eine solche Bemerkung an

die Stelle der Bewertung mit einer Rote treten.

Eine allgemeine Eharakteristik des Schülers ist nicht

',n geben. Lassen es die Anlagen (körperliche Anla

gen, charakterliche Anlagen) eines Kindes ratsam

erscheinen, mit den Eltern in Fühlung zn treten, so

hat dies dnrch eine persönliche Besprechung zn ge¬

schehen.

In den Entlassnugszcngnissen erfolgt die B-.'

Wertung der Führung und Haltung nnr dnrch eine

der oben bezeichneten Noten. Lehramtsanwärter,

die einem Schulleiter nicht unterstellt sind, haben,

wenn sie im Entlassnngszengnis die letzte Note zn

verwenden beabsichtigen, dies vier Wochen vor Er

teilnng des Zeugnisses dem -nsländigen Schnlrat

mit einer anssührlichcn Begründung anzuzeigen.

3. Für die Bewertung der Leistungen gelten

folgende Leistuugsstufen:

„Sehr gut" (weit über „Gut" hinausgehend),

„Gut" (wesentlich über dein Durchschnitt stehend),

„Befriedigend" (vollwertige Normalleistungen

ohne Einschränkung),

„Ausreichend" (ausreichende Leistungen, wenn

anch nicht ohne Schwächen),

„Mangelhaft" (nicht ausreichende Leiftnngen, je

doch bei Vorhaudeufeiu wesentlicher Grnnd

lagen mit der Möglichkeit eines baldigen Aus¬

gleichs),

„Ungenügend" (völlig nnzureicheude Leistungen,

ohne sichere Grundlagen, Ausgleich uur schwer

und uach längerer Zeit möglich).

Für die Bezeichnung der Leistungsstnfen ist der

Gebrauch von Ziffern unzulässig.

Nach diesen Leistungsstnfen wird anch die all¬

gemeine körperliche Leistungsfähigkeit der Kinder

bewertet. Dagegen werden die Leistungen in den

einzelnen Uebnngsgebieten der Leibeserziehung

(Leichtathletik usw.) durch besondere Leistungsnoten

in der Reihe 1—9 gekennzeichnet. Diese bezeichnen

den erreichten Schwierigkeitsgrad der für die Al¬

tersstufe iu Betracht kommenden Übungen. Die
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Note 1 bedeutet die'geringste, die Note 9 die beste

Leistung.

Die Leistungen nach Zwischenstufen zu bewer¬

ten, ist nicht statthaft.

!, Wenn Kinder sich in die äußere Schulord¬

nung nicht einzufügen vermögen (z. B. durch öfteres

Zuspätkommen, Unfanberkeit, Unordnung», so ist

den Eltern in hen Halbjahreszengnissen hiervon un¬

ter „Bemerkungen" Kenntnis zn geben. An dieser

Stelle sind auch die Schnlversänmnisse zu vermerken.

5. Für die Versetzung hat in der Volksschule

der Grundsatz zu geltcu, daß die Versetzung stets zn

erfolgen hat, wenn die Gesamtreife des Kindes ein

erfolgreiches Mitarbeiten in der höheren Klasse

(Stnfe) erwarten läßt. Ein Versagen in einzelnen

Fächern (z. B. Rechtschreiben, Rechnen) schließt den

'Ausstieg in die nächsthöhere Stufe nicht ans.

6. In den Entlafsungszcngnisseu ist der Jahr¬

gang anzugeben, an dessen Unterricht der Schüler

(die Schülerin) znletzt teilgenommen hat. Eine Be¬

gründung für das Nichterreichen einer höheren

Stnfe ist unter „Bemerkungen" in den Fällen zu

geben, in denen der Grnnd nicht im Versagen des

Schülers (der Schülerin) selbst liegt (z. B. Krank¬

heit, Schulwechsel).

7. Das Eutlassnugszeugnis ist mit dem Dienst¬

siegel zu versehen.

Wegen der Ausgestaltung der Entlassnngszeug-

nisse wird noch weitere Anordnung getroffen wer¬

den.

8. Zur Erteilung der Halbjahreszeugnisse sind

Zeugnishefte zn verwenden, die die für den acht¬

jährigen Besuch der Volksschule erforderlichen Aeug-

nisvordrncke enthalten. Die Zeugnishefte haben

nach Form, Umschlagfarbe, Schriftgröße und Ver¬

teilung der Schrift im Ranm dem vorgeschriebenen

Mnster zn entsprechen. Es können jedoch im Vor¬

druck bei den Ortsbezeichuungen nnd den Unter¬

schriften der Lehrer und Schulleiter die besonderen

Verhältnisse der Bezirke oder der Schnlgattnng Be¬

rücksichtigung finden (z. B. kann in kreisfreien

Städten der Vordruck „Kr.", für mohrklassige Schu¬

len der Vordruck „v. Lehrer", für einklaffige der

Vordruck „v. Klassenlehrer" nnd „v. Schulleiter" iu

Fortfall kommen). Beim Übergang eines Schülers

(einer Schülerin) in eine andere Volksschule ist iu

diesem Falle die etwa erforderlich werkende Abän¬

derung des Vordrucks handschriftlich zu vollziehe«.

Die Zeuguisvordrucke für die Zeugnishefte sind

iu Normalschrift (sogenannte Anliquaschrist) herzu¬

stellen.

Die Hefte bleiben bis znm Abgang der betref¬

fende« Kinder im Besitz der Schule und gehen so-
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dann in das.Eigentum der Kinder über. Findet

ein Schnlwechsel statt, so sind die Hefte der neuen

Schule zur weiteren Verwendung zu übergeben.

9. Iu den Zengnisvororncken ist die Zeile mit

dem Wort „Religion" wegzulassen. Soweit an

Schulen konfessioneller Religionsunterricht erteilt

wird und bisher benotet wurde, hat diese Beno-

tnng künftig ans einem besonderen Blatt nach dem

untenstehenden Mnster zu erfolgen.

K arls r uhe, den 23. Jnni 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. IZ SWS8 Ä" Vertretung

Gärtner

Muster.

Volksschule iu Kreis

Z e u g u i s

über die Teilnahme am konfessionellen Religions¬

unterricht.

Klasse

Schuljahr 19 ... . .... Halbjahr

hat am evangelischen / katholischen

Religionsunterricht teilgenommen.

Seine/Ihre Leistungen waren:

, den 19 ..

1). Klassenlehrer O. Lehrer O. Schulleiter

Ausbildung von HauswirtschaftSlehrcrinnen

zu Berufsschullehrcriiinen.

Im Zuge des Aufbaues des ländlichen und des

hanswirtschaftlichen Berufsschulwesens im Elsaß

habe ich vor, Hansivirtschaftslehrerinnen, die als

solche eine Prüfung an privaten Anstalten unter

staatlicher Prüfungsaufsicht abgelegt haben, Gele¬

genheit zn geben, sich zn Bernfsfchnllehrerinnen

weiterzubilden.

Es wird deshalb ein Ausbildungslehrgang ein¬

gerichtet, dnrch den die Hauswirtschaftslehrerinnen

die Fähigkeit für den Unterricht in der hanswirt¬

schaftlichen Berufsschule erlangen sollen.

Der Lehrgang umfaßt neben praktischem Schnl-

kücheunuterricht sowie Uuterricht im Gartenbau und

Landwirtschast in der Hauptsache wissenschaftliche

Unterweisungen, Hospitationen und Lchrübnngen

in städtischeu nnd ländlichen hanswirtschaftlichen

Berufsschulen.
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Eine Bestimmung des Ortes »nd des Beginnes

dieses Lehrgangs bleibt borbehalten. Die Ausbil¬

dung erfolgt unentgeltlich.

Deu Gesuche» um Zulassung siud beizufügen:

1. ein Lebenslauf.

2. die beglaubigte Abschrift des Zeugnisses über die

Prüfuug als Hauswirtschastslehrerin,

3. sonstige beglaubigte Zeugnisabschriften über Tä¬

tigkeit an privaten oder städtischen Schulen,

4. Bestätigungen über Tätigkeit im BDM., im

Deutschen Fraueuwerk oder sonstigen NS.-Orga-

nisationen.

Meldungen zur Teilnahme an diesem Lehrgang

sind mir bis spätestens 19. Juli 19 4 1 vorzu¬

legen.

Die zugelasseneu Bewerberinnen werden zu¬

nächst probeweise mit Vergütung eiuer Schule zur

aushilfsweise,! Beschäftigung zugewiesen.

Alles Nähere wird deu Lchrgangsteiluehmeriu-

nen bei ihrer Einberufung zum Ausbitdungslehr-

gang mitgeteilt.

.Karlsruhe, deu 2<1. Juui 194l.

Der Münster des Kultus und Unterrichts

Nr. k 13126 In Vertretung

Gärtner.

Pädagogische Prüfung Herbst 1340

und Frühjahr 1941.

Jni Spätjahr 194V und im Frühjahr <941 ha¬

ben folgende Kandidaten die Pädagogische Prüfung

für das Lehramt an Höheren Schulen bestanden:

1. P rüfnngster in in Oktober 1 9 4 N.

die Studieureferendare

Dr. Emil Müller von Sindolsheim

Wilhelm Schick von Zürich

Erich Werner von Zürich.

2. P r ü f u n g s t e r m i u Februar 1941.

die Studienreferendare

Dr. Karlheinz Bornfcheiu von Brannschweig

Otto Erdel von Heidelberg

Roland Eder von Heidelberg

Dr. Josef Hemmerich von Ketsch

Hermann Fischer von Konstanz
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Elisabeth F r a n k von Eubigheim

Hans Heinrich H e r m a n n von ZNaunheim

Erwin U o r n von Saarbrücken

Rudolf B! a r k e r t von Königshofen

Else Neckermann von Furtwangen

Gerda Oester ing von Berlin

Emil Oeppling von Götzingen

Dr. Maria Riffel von uarlsdorf

Ludwig R u m p e l h a r d t von Heidelberg

Waldemar Schick von Karlsruhe

Dr. Käthe Schwarz von Heidelberg

Dr. Richard Seider von Wiesental

Emil Seitz von Mittelschefflenz

Jrmingard Spitziuüller von Freiburg i. Br.

Oskar Waldvogel vou St. Peter/Schw.

un>d die Zeichenlehrer

Hans Kastner von Offenburg

Otto Zix von Schwetzingen.

3. P r ü f uugste r m i n A! ärz / April 1 9 4 >.

die Studienreferendare

Gertrud Ernst vou Karlsruhe

Josef Holoch von AZannheim

Dr. Friedrich M ülle r von Lebach (Saar)

Leo P and er von Alt-Cosel

Edgar Neck von Baden-Baden

Hermann Siegel von Zazenhausen

Heinrich Wißman n von Wallenbrück (Kreis

Herford)

Hans W u r m vou Bühl.

Karlsruhe, deu 14. Juui 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 32156 In Vertretung

Gärtner

Staatliche Lnndesbildstclle in Karlsruhe.

Hanptlehrer Hart Popp in Karlsruhe wurde

als Stellvertreter des Leiters der Staatlichen Lan-

desbildstelle bestellt.

Karlsruhe, deu 12. Juui 1941.

Der Minister Kes Knltns nnd Unterrichts

Nr ö 22494 In Vertretung

Gärtner
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II. Persoualnachrichte«.

I. Veröffentlichungen
aufgrund der Verordnung über die Bekanntgabe von
Ernennnugs- und Beförderuugserlasseu (RGBl. I
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Zum wissenschaftlichen Assistenten: Dr. Ernst
Streck am Philipp-Leuard-Justilut her Universität

^ Heidelberg.
Zu Studienassessoren: die Studienreferendare

Joseph Holoch am Studienseminar Karlsruhe —
Dr. Friedrich Müller am Studienseminar Frei¬
burg — Leo Pander am Studieuseminar Heidel¬
berg — Edgar Reck am Studienseminar Heidelberg
— Hermauu Siegel am Stndieuseminar Karls¬
ruhe — Heinrich W i ß m a n n am Studienseminar
Heidelberg — Hans W n r m am Studienseminar
Heidelberg.

In das Beaintenverhältnis berufen:

Studienassessor Dr. Ludwig Hirsch an der
Mozart-Schule iu Bruchsal.

Schulamtsbcwerber Alfred Lippe in Neu¬
weier.

II. Sonstige Veröffentlichungen:

Ernannt:

Zum Oberregieruugsfchulrat im Ministerium
des Kultns und Unterrichts: Bezirksschulrat Hans
Stöffler beim Stadtschulamt Karlsruhe.

Zum Direktor der Landesnatnrschntzstelle: Re-
gieruugsbaurat Hermauu Schurha m m e r.

Zum Technischen Assistenten: der Mechaniker
Karl Seltenreich am Chemischen Institut der
Universität Heidelberg.

Zum Direktor: Der komm. Leiter der Staat¬
lichen Landesbildstelle Baden in Karlsruhe Alfred
M a l z a ch e r.

Zum Studienrat: Studienassessor Dr. Friedrich
Krämer an der Handelslehranstalt in Freiburg.

Zum Fachschuloberlehrer: Berufsfachschullehrer
Edwiu K irner an der Staatl. Uhrmacherschule in
Furtwangen.

Zum plaumäszigen Berufsschnllehrer(in): der
a. p. Berufsschullehrer(iu) Erich B u l >v e r au der
Gewerbl. Berufsschule iu Schopfheini — Berta
Jakob an der Gewerbl. Berufsschule HI iu
Pforzheim.

Zu plamnäszigen Technischen Lehrerinnen: die
a. p. Technische» Lehrerinnen Gertrud B a u m an
der Gewerbl. Berufsschule II iu Heidelberg — Jo-
hauua S ch midt an der Gewerbl. Berufsschule iu
Weinheim.

Znm Technischen Oberinspektor: Technischer In¬
spektor Paul S ch e r e r am Staatstechnikum Karls¬
ruhe.

Zum Rektor: Hauptlehrer Karl Bareth in
Freiburg.

Zum Schulleiter (Reichs--Bes.-Gruppe .-^4b2):
Hanptlehrer Albert Geier in Vörstetten.

Zur Berufsfchullöhreriu: Die a. p. Berufsfchnl-
lehrerin Maria H o r n in Kehl — Gertrud Sit¬
terle iu Zell-Weierbach.

Zur Lehrerin: Die a. p. Lehrerin Elsbeth B u r-
kard in Michelbach, Ldkr. Rastatt.

Ernannt zum Beamten auf Lebenszeit:
Hauptlehreriu Luzia Heck in Reilingen, z. Zt.

in Mothern (Elf.).

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Stndienrat Otto Menton an der Seufe-
Schule, Oberschule für Jungen in Ueberlingen, an
die Johann-Fischart-Schule, Oberschule für Jungen,
in Ettenheim.

Die Hauptlehrer: Otto K o l b iu Hornberg,
Ldkr. Wolfach, nach Gengenbach — August Land¬
wehr in Küßnach nach Assamstadt.

Versetzt:

Dozent Wilhelm Müller an der Hochschule
für Lehrerbildung in Karlsruhe als Regierungs¬
schulrat zum Ministerium des Kultus und Unter¬
richts.

In den Ruhestand versetzt:

Der Erste Bibliotheksrat Dr. Josef Beren¬
bach an der Universitäts-Bibliothek in Heidelberg.

Berufsschullehrer Jakob Weinmann an der
Gewerbl. Berufsschule I in Heidelberg.

Die Hauptlehrerinnen: Elisabeth Heck in Win¬
tersdorf — Else Laug iu Lörrach — Frieda We¬
ber in Niederschopfheim.

Handarbeitshauptlehrerin Sofie Lehn in Hei- '
delberg.

Gestorben:

Professor a. D. Josef Bauer, zuletzt am Ber-
tholds-»Gymnasium in Freiburg, am 1. Juni 1941.
— Der ordentliche Professor Dr. Arthur Keßuer
an der Technischen Hochschule in Karlsruhe am
2. Juni 1941. — Studienrat Otto Restle an der
Carl-Benz-Schule, Gewerbl. Berufsschule, in
Mannheim am 3. Juni 1941. — Hauptlehrer Jo¬
hann Straub in Karlsruhe am 8. Juni 1941.

m. Stellenausschreibcn.

An Grund- und Hanptschnlen:

Rektorstelle iu: Ettenhei m, Ldkr. Lahr.
Lehrerstellen in: Alfdorf, Ldkr. Lahr —

Dittwar, Ldkr. Tauberbischofsheim — Geis¬
lingen, Ldkr. Waldshnt — Höpfiugen , Ldkr.
Buchen — Riederwihl, Ldkr. Säckingen —
Sallneck. Ldkr. Lörrach — Schlierstadt,
Ldkr. Buchen — Schwörstadt, Ldkr. Säckingen.

Bewerbungen sind binnen 6 Wochen bei
dem dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadt¬
schulamt einzureichen.

Die Leiter der Schnlämter werden ersucht, uach
Möglichkeit auch die im Wehrdienst stehenden Lehrer
nnd die ins Elsaß abgeordneten Lehrkräfte von den
Ausschreibungen in Kenntnis zu setzen.

Drück und Verlag von Malsch 6- Vogel in Karlsruhe.
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des Bndischcn Ministeriums bc^ kulliiä imd UntcrricUK

HcrkmFgegeben dom MZinistcrium de^s Ltultu^ und Unterrichts.

Ausgegeben Karlsruhe, den 5. Juli 1941

Inhalt.
I Erlasse des Reichsininistcriums für Wissenschast, Er¬

ziehung und Volksbildung.
II. Bekanntmachungen nud Verordnungen.

Reichsordnung für die^ Ferien sür die Volks-,
Haupt- und Mittelschulen sowie die Höheren Schulen.

Schulferien.
Ordnung einer Ergänzunnsprnfung im Lateinischen und -m

Griechischen zur Ordnung der Wissenschaftlichen Prüfung für das
Lehramt an Höheren Schulen.

Staatliche Studienseminare.
Verordnung Uber das „Naturschutzgebiet Hohen-

stosfeln" in der Gemarkung Binningen, Landkreis Kon¬
stanz.

Grundsteuer: Anerkennung von Gememfchasts-
heimen der Staatlichen Lehrerbildungsanstalten.

Neuregelung der Befchästigungsvergütung und der
Trennungsentschädigung.

Ausnahme in die Staatliche Ingenieurschule Kon¬
stanz zum Wintersemester 1941/42.

Jngenieurzeugnis sür die Absolventen der Ver¬
messungsabteilungen an den Staatsbauschulen.

Benennung der landwirtschaftlichen Berufsschulen
für Knaben und Mädchen.

Beginn der Schulpflicht für die blinden und gehör¬
losen Kinder.

Prüfung für Schwimmeister und Schwimmmeisterin¬
nen 1941.

III. Personalnachrichten.

IV. Stellenausschreiben.

I. Erlasse des NeichsministerLums sür Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 8 des Reichsminifterialamtsblattes:

Nr. 194 ..Zulassung von Absolventen technischer Fachschulen zur Sonderreiseprüsung sür das Studium der

Wirtichastswissenschast" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 136) — Nr. v 130^8/41.

Aus Heft 10 des Reichsminifterialamtsblattes:

Nr. 273 „Vergünstigungen sür Kriegsteilnehmer bei der Zulassung zum Fachschulstudium und zu den

Prüfungen" (Deuisch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 192/193) — Nr. O 17 234/41.

II. Bekauntmachungeu und Verordnungen.

Neichsordnung für die Ferien sür die Volks-,

Haupt- und Mittelschulen sowie die Höheren Schulen.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reichs-
ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil¬
dung vom 30. Mai 1941 bekanntgegeben.

Karlsruhe, den 28. Juni 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 22912 In Vertretung
Gärtner

Rcichsordnung sür die Ferien für die Volks-, Haupt-
und Mittelschulen, sowie die Höheren Schule».

RdErl. d. NMfWEV. V. 30. 5. 1941
— L IIIa soo IIa, L IIa —.

In Verfolg meines Erlasses vom 7. Januar
1941 — L Iiis,28286 II, L IV, L V, UV — (Deutsch.
Miss. Erziehg.Volksbildg. S. 29) hebe ich die Reichs¬

ordnung für Schulferien vom 28. Januar 1935 —
H! III a 2vt> L II, UI — (Deutsch.Wlss.Erziehg.Volks-
bildg. S. 58) auf und ordne folgendes an:

I.

Das Schuljahr beginnt mit dem Unterrichts¬
anfang nach Abschluß der Sommerferien und schließt
mit dem Ende der Sommerferien des folgenden
Jahres.

II.

1. Die Gesamtdauer der Ferien beträgt 85 Tage;
alle in den Ferien liegenden Sonn- und Feiertage
werden eingerechnet.

2. 75 Ferientage werden folgendermaßen ver¬
teilt:

Weihnachtsferien .... 12 Tage,
Osterferien 7 Tage,
Pfingstferien 4 Tage,
Große Ferien (Sommerferien) 52 Tage.
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3. Die als Rest bleibenden 10 Ferientage können

als Znsatztage je nach den örtlichen Bedürfnissen

oder Gewohnheiten den Weihnachts-, Oster- oder

Soinmerserien angehängt werden. Nur für Heim-

schnlen dürfen sie bei Bedarf als Ganzes an die

Weihnachts- oder Osterferien angehängt werden, bei

den übrigen Schulen ist das nicht statthaft; jedoch

können z. B. die Weihnachtsferien stark und die

Osterferien nur wenig verlängert werden und um¬

gekehrt. Die Pfingstserien dürfen nicht verlängert

werden, die Soinmerserien nnr bis zu einer Gesamt¬

dauer von 8 Wochen.

4. Die Sommerferien werden dreifach gestaffelt:

die erste Staffel beginnt Ende Juni,

die zweite Staffel Anfang Juli,

die dritte Staffel Mitte Juli.

Der Bereich der einzelnen Staffeln wird nach

dem Kriege endgültig festgesetzt.

5. Für die ländlichen Volks- nnd

v i e r k l a s s i g e n Hauptfchuleu (d. h. die

Volks- und Hauptschulen an Orten, die keine Mittel¬

oder Höheren Schnleu besitzen) wird die für die

großen Ferien vorgesehene Zeit nach den ländlichen

wirtschaftlichen Verhältnissen auf Sommer und

Herbst verteilt.

III.

1. Zu Beginn eines jeden Kalenderjahres

werde ich die Zeiten für die großen Ferien

(vgl. Ziffer II 2 und 4) und die Weihn achts-

ferien des betreffenden Jahres und für die

Oster - und P s i n g st s e r i e n des folgenden Jah¬

res den Schulaufsichtsbehörden bekanntgeben.

2. Die Verteilung der restlichen 10 Ferientage

erfolgt durch die Unterrichtsverwaltungen der Län¬

der bzw. die Neichsstatthalter in den Reichsgauen

bzw. in Preußen für die ländlichen Schulen (vgl.

Ziffer 115) durch die Regierungspräsidenten, für die

übrigen Schulen durch die Oberpräsideuten (Stadt-

Präsident der Reichshauptstadt Berliu) im Einver¬

nehmen mit den Regierungspräsidenten.

3. Bis zum 15. März eines jeden Jahres melden

mir die Unterrichtsverwaltnngen der Länder bzw.

die Reichsgaue, für Preußen die Oberpräsidenten

(Stadtpräsident der Reichshauptstadt Berliu) den

Vorschlag ihres gemäß Ziffer 113 und 1112 fest¬

gelegten Ferieuplanes für die Orte mit Mittel- und

Höheren Schulen. Danach erfolgt die Veröffentlichung

der Ferienzeiten für diese Schulen in meinein Amts¬

blatt.

4. Die Festsetzung der Herbst- uud Som¬

mer f e r i e n der ländlichen Volks- und vierklafsigen

Hauptfchuleu erfolgt durch die Uuterrichtsverwal-

tuugeu der Länder bzw. die Neichsstatthalter in den

Reichsgauen bzw. in Preußen durch die Regieruugs-

präfidenteu nach den hierfür in den einzelnen Län¬

dern ergangenen Bestimmungen.

IV.

Vorsteheude Neichsferieuordnuug tritt mit Be¬

ginn des Schuljahres 1941/42 in Kraft.

An die Nuterrichtsverwaltungen der Länder.

(Deutsch.Wifs.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 223.)

Schulferien.

In Vollzug der Reichsorduuug für die Aerieu

au den Schulen (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg.

1941 S. 223, Amtsbl. 1941 S. 131/32) Werden die

Ferien für die badifchen Schnlen nnter Aufteilung

der freien 10 Ferientage wie folgt festgesetzt:

1. Für alle Schnlen in den Städten

mit Höheren oder Mittelschulen:

Soinmerserien 1941 52 Tage,

Weihnachtsferien 194l 12 -s- 3 ^15 Tage,

Osterferien 1942 . . . 7 7 ^ 14 Tage,

Pfingstserien 1942 4 Tage,

85 Tage.

Die Sommerferien beginnen am Montag, den

7. Juli 1941 (erster Ferientag) und endigen am

Mittwoch, den 27. Angnst 1941 (letzter Ferientag).

Wegen der Festlegung der übrige» Ferien bleibt

weitere Anordnung vorbehalten.

2. F ü r die Schulen iu de» Orteu , i n

denen sich keine Höheren Schnlen nnd

keine Mittelschulen befinde«:

Sommerferien 1941 . 52->-4^56 Tage,

Weihuachtsferieu >94l 12-1-2 — 14 Tage,

Osterferien 1942 . . . 7 -s-4 ^ 11 Tage,

Pfingstserien 1942 4 Tage,

85 Tage.

Mit Rücksicht ans die Erntearbeiten bleibt es bei

den ländlichen Volksschulen, den Landwirtschaft¬

lichen, Gewerblichen und Kaufmännischen Berufs¬

schulen in diesen Orten bezüglich der Sommerferien,

die anf den Sommer nnd den Herbst zn verteilen

find, bei dem bisherigen Verfahren.

Bezüglich der Weihnachtsferien 1941, der Oster-

nnd Pfingstserien 1942 bleibt weitere Anordnung

vorbehalten.

Abänderungen dieser Ferienbestiinmungen im

einzelnen oder bezüglich einzelner Schularten bedür¬

fen meiner vorherigen Genehmigung.

K arlsruhe, den 28. Juui 1941.

Der Minister oes Kultus und Unterrichts

Nr. L 23 297 In Vertretung

Gärtner.
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Ordnung einer Ergänzuugsprüfung

im Lateinischen und im Griechischen zur Ordnung

der Wissenschaftlichen Prüfung sür das Lehramt an

Höheren Schulen.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reichs-

ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks¬

bildung vom 17. Mai 1941 bekanntgegeben mit fol¬

gendem Zusatz:

Die im Erlaß vom 11. Juni 1940 Nr. L 23073

(Amtsblatt des Bad. Ministeriums des Kultus und

Unterrichts 1940 S. 132/133) veröffentlichten Be¬

stimmungen über Ergänzungs r e i f e Prüfungen in

Latein (sog. Latinum) und in Griechisch (sog.

Graecnm) bleiben weiterhin in Kraft.

Die unter Ziffer 5 des Reichserlaffes genannten

Studierenden der Theologie können sich zu einer

Ergänzungs r e i s e Prüfung in Griechisch nach den

badischen Bestimmungen oder zu einer Ergänzungs¬

prüfung in Griechisch nach den im Neichserlaß ver¬

öffentlichen Bestimmungen melden.

K arlsruhe, den 24. Juni 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. v 22910 In Vertretung

Gärtner.

Ordnung einer Ergänzungsprüfung im Lateinischen und
im Griechischen zur Ordnung der Wissenschaftlichen

Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen.

NdErl. d. NMfWEV. v. 17. 5. 1941

15 III s 2609/40 15 VII a, 5 —.

In K 4, 2 (2) der Ordnung der Wissenschaftlichen

Prüfung für das Lehramt an Höheren Schulen vom

30. Januar 1940 war vorgesehen, daß der Nachweis

der für bestimmte Studienfächer erforderlichen

Sprachkenntnisse im Lateinischen oder Griechischen,

sofern sie nicht durch das Reifezeugnis bezeugt find,

bis zn einer einheitlichen Reichsrege-

lung nach den für die Länder geltenden Bestim¬

mungen zu erbringen sei.

Nachdem große Gebiete neu zum Reich gekom¬

men sind, in denen solche Bestimmungen nicht be¬

stehen, ist eine einheitliche Neichsregelung notwendig

geworden.

Ich übersende daher anliegend je eine Ordnung

der Ergänzungsprüfung im Lateinischen und im

Griechischen und bestimme dazu folgendes:

1. Die Ergänzungsprüfung im Lateinischen

haben diejenigen Studierenden abzulegen, die die

Fächer Deutsch oder Geschichte als Grundfach

gewählt haben und die erforderlichen Kenntnisse im

Lateinischen nicht durch das Reifezeugnis nachweisen

können. Für Studierende der romanischen Sprachen

ist innerhalb der Wissenschaftlichen Prüfung festzu¬

stellen, ob sie ausreichende Kenntnis der Elemente

des Lateinischen besitzen.

2. Die Ergänzungsprüfung im Griechischen ist

verbindlich für Studierende des Lateinischen

als Grundfach.

3. Die Vorbereitung zu diesen Prüfungen muß

mit dem dritten Studienfemester abgeschlossen, die

Prüfung spätestens im vierten Studiensemester ab¬

gelegt sein.

4. Diese Orduung ist verbindlich für Studie¬

rende, die seit dem 1. Januar 1941 ihr Studium

begonnen haben. Für solche, deren Studium vorher

begonnen hat, kann die Ablegung der Prüfung in

einem späteren als dem in Ziffer 3 vorgesehenen

Zeitpunkt gestattet werden.

5. Die anliegende Ordnung für die Ergänzungs¬

prüfung im Griechischen ist in Preußen auch für die

Prüfung von Studierenden der Theologie, die keiu

Reifezeugnis im Griechischen haben, zugrunde zu

legen. Sie ersetzt die Ordnung vom 2. Februar 1917

— 17 II 215 —. Für die Länder und Reichsgaue

kann es, soweit bisher eine andere Regelung bestand,

für diese Studierenden dabei verbleiben.

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder (außer

Preußen), die Herren Reichsstatthalter in den

Reichsgaueu, die nachgeordneten Dienststellen der

Preußischen Schulverwaltung (Höhere Schulen), die

Herren Vorsitzenden der Wissenschaftlichen Prü¬

fungsämter, die Herren Rektoren der Universitäten

und Technischen Hochschulen, den Beratungsdienst

des Reichsstndentenwerks, das Akademische Aus¬

kunftsamt Berlin und die Reichsstelle für Schul¬

wesen.

(Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 224.)

-s-

E r g ä n z u n g s p r ü f u n g

im Lateinischen

s 1

Zweck der Prüfung.

Die Ergänznngsprüfnng im Lateinischen soll

Studierenden, deren Reifezeugnis einer Höheren

Schnle keine Note in Latein aufweist, Gelegenheit

geben, diejenigen Kenntnisse in der lateinischen

Sprache nachzuweisen, die zu ihrem Studium er¬

forderlich sind.

s 2

Prüfungsausschuß und Prüfuugs-

termin.

Die Ergänzil»gsprüfung wird vor einem Prü¬

fungsausschuß abgelegt, der aus einem Fachmann

als Vorsitzendem und zwei weitereil Fachleuten als

Mitgliedern besteht. Die Prüfungsausschüsse für die

Ergänznngsprüfnng im Lateinischen werden in

Preußen von dem Oberpräsidenten, Abteilung

für höheres Schulwesen, und dem Stadtpräsidcnten



134 — Nr. 13 —

der Reichshanptstadt Berlin, Abteilung für höheres

Schulwesen, in Berlin, in den Ländern und Reichs-

ganen von der zuständigen Schulaufsichtsbehörde

eingesetzt. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

soll in der Regel Mitglied der zuständigen Schul¬

aufsichtsbehörde sein.

Die Prüfungen finden in der Regel im März

und im Oktober eines jeden Jahres statt.

§ 3

Meldung und Zulassung zur Prüfung.

Wer die Prüfung ablegen will, hat sich bis zum

1. Februar oder 1. September bei der zuständigen

Schulaufsichtsbehörde zu melden. Die Zuständigkeit

ist gegeben entweder durch den Wohnsitz des Studie¬

renden oder durch den Standort der Universität, an

der er studiert. Mit -der Meldung mich das Reife¬

zeugnis in Urschrift vorgelegt werden. Der Bewerber

hat anzugeben, wie er sich auf die Prüfung vorbe¬

reitet und welche lateinischen Schriftsteller er gelesen

hat. Ferner hat er eine Erklärung darüber abzu¬

geben, ob er sich bereits früher der Ergänzungs¬

prüfung unterzogen hat, und gegebenenfalls die

hierüber ausgestellte Bescheinigung vorzulegen.

über die Zulassung zur Ergänznngsprüfuug

entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

§ 4

Prüfungsanfordernngen.

Bei der Ergänznngsprüfuug im Lateinischen

wird Sicherheit in der Elementargrammatik, zu¬

reichende Vokabelkenntnis und Verständnis nicht zn

schwieriger Stellen aus Cäsar, Sallust, Livius oder

auch aus einer der Katilinarischen Reden Ciceros

oder der Rede „De imperio" gefordert.

Die Ergänznngsprüfuug besteht aus einer

schriftlichen und einer mündlichen Prüfung.

§ 5

Schriftliche Prüfung.

Der Bewerber hat eine nicht zu schwierige Stelle

aus einem der im K 4 genannten Schriftsteller unter

Aufsicht ins Deutsche zu übertragen. Die Arbeitszeit

einschließlich der Anfertigung der Reinschrift beträgt

3 Stunden; die Bekanntgabe der Aufgabe, gegebenen¬

falls Diktat, wird in die Arbeitszeit nicht einge¬

rechnet. Die Benutzung eines Wörterbuches ist uicht

gestattet, dagegen dürfen einzelne Vokabeln ange¬

geben werden, worüber in der Niederschrift ein

Vermerk zu machen ist.

§ 6

Mündliche Prüfung.

Der Bewerber hat eine nicht zu schwierige Stelle

aus einem der in Z 4 genannten Schriftsteller ohne

erhebliche Verstöße ins Deutsche zn übertragen. An

die Übersetzung find, um die Sicherheit in der Ele¬

mentargrammatik festzustellen, grammatische Fragen

und solche über den Text »nd den Schriftsteller an

zuschließen.

§ 7

Ergebnis der Prüfung.

Für das Ergebnis der Prüfung gelten die fol¬

genden Leistnngsstnfen: „Mit Auszeichnung bestan¬

den", „Gut bestanden", „Befriedigend bestanden",

„Bestanden". Das Zeugnis ist uach dem beifolgenden

Vordruck auszustellen. Das in Urschrift vorgelegte

Reifezeugnis des Bewerbers ist mit folgendem Ver¬

merk zu versehen: „Hat dem nnterzeichneten Prü¬

fungsausschusse bei der Ergänzungsprüfung im

Lateinischen am vorgelegen.

N. N., Vorsitzender des Prüfnngsansschnsses für die

Ergänzungsprüfung im Lateinischen beim

in

Über eine nicht bestandene Prüfung erhält der

Bewerber eine Bescheinigung.

Tritt ein Bewerber von der Ergänzungsprüfung

nach Beginn der mündlichen Prüfnng zurück, so gilt

die Prüfung als nicht bestanden.

§ S

Wiederholung der Prüfung.

Die Prüfung kann zweimal vor demselben

Prüfungsausschuß wiederholt werden. Für die Zu¬

lassung zur Wiederholungsprüfung vor einem ande¬

ren Prüfungsausschuß ist die Genehmigung des

Reichsmiuisters für Wissenschaft, Erziehung und

Volksbildung erforderlich.

§ 9

Prüfungsgebühren.

Für jede Ergänzuugsprüfuug ist bei der Mel¬

dung eine Gebühr von 2V RM. zu entrichten.

«-

Prüfungsausschuß

für die Ergänznngsprüfuug im

Lateinischen

bei dem Oberpräsidenten, Abteilung für höheres

Schulwesen, bei dem Stadtpräsidenten der Rcichs¬

hauptstadt Berlin, Abteilung für höheres Schul¬

wesen, (entsprechend: Landesregierung oder Reichs-

statthalter) in

Zeugnis

über eine Ergänzungsprüfung im Lateinischen

Herr (Fräulein, Frau)

geboren am in

hat vor dem obenbezeichneten Prüfungsausschuß nach



oer Prüfungsordnung vom eine

E r g ä n z n n g s p r ü fu n g i in lateinischen

abgelegt.

Er (Sie) hat die Prüfuug

bestaudeu

(Ort und Tag der mündlichen Prüfuug)

Der Vorsitzende des Prüfuugsausschusses:

(Name, Dienststellung bzw. Dieusttitcl)

(Dienstsiegel der

zuständige» Schulbehörde)

E r g ä n z u u g s p r ü s u u g

i in G r i e ch i s ch e n.

Z !v eck de r P r ü f u u g,

Die Ergäuzuugsprüsuug im Griechischen soll

Studierenden, dereu Neifezeuguis einer Höhereu

Schule eine mindcsteus genügende Note aus Latein,

jedoch keine Note aus Griechisch aufweist, Gelegen¬

heit geben, diejenigen Kenntnisse in der griechischen

Sprache nachzuweisen, die zn ihrem Studium er¬

forderlich sind.

s S

P r ü f u n g s a n s s ch u s; u n >d P r ü suugs -

t e r m i u.

Die Ergäuzuugsprüsung wird vor einem Prü¬

fungsausschuß abgelegt, -der aus einem Fachmann

als Vorsitzendem und zwei weiteren Fachleuten als

Mitgliedern besteht. Die Prüfungsausschüsse für "die

Ergänznngsprüsung im Griechischen werden in

Preußen von dem Oberpräsideuteu, Abteilung

für höheres Schulwesen, uud dem Stadtpräsidenten

»er Reichshaupstadt Berlin, Abteilung für höheres

Schulwesen, in Berlin, iu den Ländern und Reichs-

ganeu vou der zustäudigeu Schulaufsichtsbehörde

eingesetzt. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

soll iu der Negel Mitglied der zuständigen Schul¬

aufsichtsbehörde feiu.

Die Prüfungen finden in der Regel im März

und im Oktober eines jeden Jahres statt.

S 3

Meld u u g u n d Zul a f f u u g z u r Prüf u u g.

Wer die Prüfung ablegen will, hat sich bis zum

1. Februar oder 1. September bei der zuständigen

Schulaufsichtsbehörde zu melden. Die Zuständigkeit

ist gegeben entweder durch den Wohnsitz i>es Studie¬

renden oder durch den Standort der Universität, au

der er studiert. Mit der Meldung muß das Reife¬

zeugnis in Urschrift vorgelegt werden. Der Bewerber

hat anzugeben, wie er sich auf die Prüfuug vorbe¬

reitet hat. Feruer hat er eine Erklärung darüber

abzugeben, ob er sich bereits früher der Ergänzungs-

Prüfung unterzöge» hat, und gegebenenfalls die

hierüber ausgestellte Bescheinigung vorzulegen.

Uber die Zulassung zur Ergänznugsprüfuug

entscheidet der Vorsitzende >des Prüfuugsausschusses.

s 4

P r ü f u u g s a n f o r d e r u n g e n.

Bei der Ergänzungsprüfung im Griechische»

wird Sicherheit i» der Elementargrammatik, zu¬

reichende Vokabelkenntnis und Verständnis nicht zu

schwieriger Stellen aus Xenophou und Platon ge¬

fordert.

Die Ergäuzungsprüfnng besteht aus eiuer

schriftlichen uud einer mündlichen Prüfung.

§ 5

Schriftliche Pr ü f u u g.

Der Bewerber hat eine nicht zu schwierige Stelle

aus einem der im § 4 genannten Schriftsteller unter

Aufsicht ins Deutsche zu übertragen. Die Arbeitszeit

einschließlich der Anfertigung der Reinschrift beträgt

3 Ttunden: die Bekanntgabe der Aufgabe, gegebenen¬

falls Diktat, wird in die Arbeitszeit nicht einge¬

rechnet. Die Benutzung eines Wörterbuches ist

gestattet.

s e

M üudliche Prüfu n g.

Der Bewerber hat eine nicht zu schwierige Stelle

aus einem der in § 4 genannten Schriftsteller ohne

erhebliche Verstöße ins Deutsche zu übertragen. An

die Übersetzung sind einfache grammatische Fragen

und solche über >deu Text uud den Schriftsteller an¬

zuschließen.

s 7

Ergebnis >d e r Prüfung.

Für das Ergebnis der Prüfung gellen die fol¬

gende» Leistuugsftnfen: „Mit Auszeichnung bestan¬

den", „Gut bestanden", „Befriedigend bestanden",

„Bestanden". Das Zeuguis ist nach dem beifolgenden

Vordruck auszustellen. Das in Urschrift vorgelegte

Reifezeugnis des Bewerbers ist mit folgendem Ver¬

merk zn versehen: „Hat dem unterzeichneten Prü¬

fungsausschuß bei der Ergäuzungsprüsung im

Griechischen am vorgelegen.

N. N., Vorsitzender des Prüfungsausschusses für die

Ergänzungsprüfung im Griechischen beim

in "

über eiue nicht bestandene Prüfung erhält der

Bewerber eine Bescheinigung.



Tritt ein Bewerber von der Ergänzungsprüfuug
nach Beginn der mündlichen Prüfung zurück, so gilt
die Prüfung als nicht bestanden.

s S

WieV er holnng der Prüfung.

Die Prüfung kann zweimal vor demselben
Prüfungsausschuß wiederholt werden. Für die Zu¬
lassung zur Wiederholungsprüfung vor einem ande¬
ren Prüfungsausschuß ist die Genehmigung des
Reichsmiuisters für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung erforderlich.

Z 9

P r ü f u n g s g e b ü h r e n.

Für jede Ergänzungsprüfnng ist bei der Mel¬
dung eine Gebühr von 20 RM. zu entrichten.

P r ü f n n g s a n s f ch u ß
für die E r g ä n z n n g s p r ü f u n g im

Griechischen

bei dem Oberpräsidenten, Abteilung für höheres
Schulwesen, bei dem Stadtpräsidenten der Reichs-
hauptstadt Berlin, Abteilung für höheres Schul¬
wesen (entsprechend: Landesregierung oder Reichs¬

statthalter) in

Zeugnis
über eine Ergänzungsprüfung im Griechischen.

Herr (Fränlein, Frau)
geboren am in
hat vor dem obenbezeichneten Prüfungsausschuß nach
der Prüfungsordnung vom eine
Ergänzungsprüfnng im Griechischen
abgelegt.

Er (Sic) hat die Prüfung

bestanden.

(Ort und Tag der mündlichen Prüfung)
Der Vorfreude des Prüfungsausschusses:

(Name, Dienststellung bzw. Diensttitel)
(Dienstsiegel der

zuständigen Schulb eh örde)

Staatliche Studienfeminare.

Die bisher in Baden bestehenden Pädagogischeu
Seminare in Freibnrg, Heidelberg und Karlsruhe
führen gemäß Runderlaß des Reichserziehungs¬
ministers vom 27. Dezember 1940 (Deutsch.Wiss.Er-

ziehg.Volksbild. 1941 S. 13) nunmehr die Bezeich¬
nung Staatliche Studienseminare. Die Leitung der
Studienseminare ist durch Erlaß des Herrn Reichs-
erziehungsministers folgenden Lehrkräften übertra¬
gen worden:

Staatliches Studienseminar Freibnrg: Professor
Dr. Emil Imm am Friedrichs-Gymnasium
in Freiburg;

Staatliches Studienseminar Heidelberg: Professor
Dr. Oskar Eberhard an der Robert
Bnnfen-Schule in Heidelberg;

Staatliches Studienseminar Karlsruhe: Professor
Eugen Sachs am Bismarck-Gymnasium in
Karlsruhe.

K arls r u h e , den 19. Jnni 1941.

Der Minister des Knltns und Unterrichts

Nr. k SS658 In Vertretung
G ä r t u e r.

Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Hvhenstoffeln" in der
Gemarkung Binningen, Landkreis Konstanz.

Auf Grund der 4, 12 Absatz 2, 15 und 16
Abs. 2 des Reichsnaturschutzgesetzes vom 26. Juni
1935 (RGBl, l S. 821) sowie des s 7 Abs. 1 und 5
der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935
(RGBl. I S. 1275) wird mit Zustimmung der
obersten Naturschutzbehörde folgendes verordnet:

Z Z

Der rund 1,5 Icm von Binningen in der Ge¬
markung Binningen, Landkreis Konstanz, liegende
„Hohenstofseln" wird in dem im s 2 Abs. 1 näher
bezeichneten Umfange mit dem Tage der Bekannt¬
gabe dieser Verordnung in das Reichsnaturschutzbuch
eingetragen uud damit uuter den Schutz des Neichs-
ualurschutzgesetzes gestellt.

§ 2

(1) Das Schutzgebiet hat eine Größe von
52.5905 Ks, und umfaßt in der Gemarkung Binningen
die Grundstücke Lagerbuchnummer 1848 bis 1850,
1855, 1856, 1887, 1888 und 1890 bis 1892 sowie
Teile der Grundstücke Lagerbuchnummer 1851,
1857 a, 1860, 1893 und 1894.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine
^ Karte 1 : 25 000 und eine Katasterhandzeichnnng

1:2000 rot eingetragen, die bei der obersten
Nalurschutz'behörde in Berlin niedergelegt sind.
Weitere Ausfertigungen dieser Karten befinden sich
bei der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei
der Höheren Naturschutzbehörde in Karlsruhe,
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der unteren Naturschutzbehörde in Konstanz und
dem Bürgermeister in Binningen.

§3

Jni Bereich des Schutzgebietes ist verboten:
a) Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszu¬

graben oder Teile davon abzupflücken, abzu¬
schneiden oder abzureißen,

b) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig
zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vor¬
richtungen anzubringen, sie zu fangen oder zu
töten, oder Puppen, Larven, Eier oder Nester
nnd sonstige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere
fortzunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet
der berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kul¬
turschädlinge und sonst lästige oder blutsaugende
Insekten,

0) Pflanzen oder Tiere einzubringen,
cl) eine andere als die nach H 4 Abs. 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,
s) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Feuer anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder Äas Gelände
auf andere Weise zu beeinträchtigen,

1) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengungen oder
Grabungen vorzunehmen, Schutt oder Boden¬
bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt
auf andere Weise zu verändern oder zu beschä¬
digen,

Z) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie
nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen.

K 4

(1) Unberührt bleiben:
a.) !die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

b) die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Wie¬
sen und Aecker in dem bisherigen Umfang,

e) die forstliche Bewirtschaftung und Nutzung unter
Wahrung des bodenständigen Laubmischwald-
charakters und unter Vermeidung größerer Kahl¬
hiebe,

ü) die Anpflanzung der Schutthalden mit Laub¬
holzarten unter Aufsicht der Höheren Naturschutz»
behörde,

s) die Herstellung eines Wanderweges im Beneh¬
men mit der Höheren Naturschutzbehörde.

(2) In besonderen Fällen können Ausnahmen
von den Vorschriften dieser Verordnung von mir
genehmigt werden.

s 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung zu¬
widerhandelt, wird nach den 21 und 22 des
Reichsnaturschutzgesetzes und Äen Z§ 15 und 16 der
Durchführungsverordnung bestraft.

§ K

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe
im Amtsblatt des Badischeu Ministeriums des Kul¬
tus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 9. Juni 1941.

Der Badische Munster des Kultus und Unterrichts
als Höhere Naturschutzbehörde

Nr. L 7603 Schmitthenner

Grundsteuer; Anerkennung von Gemeinschafts-
heimen der Staatlichen Lehrerbildungsanstalten.

Nachstehend wird der Erlas; des Herrn Re'ichs-
ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil¬
dung vom 7. Mai 1941 — ^ VI -z. 1357 — bekannt¬
gegeben.

Karlsruhe, den 20. Juni 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Nr. I 3 066 In Vertretung

Gärtner.

Grundsteuer; Anerkennung von Gemeinschafts-
heimen der Staatlichen Lehrerbildungsanstalten.

RdErl. d. RMfWEV. v. 7. 5.1941
— LVI a 1357 —

Im Einvernehmen mit den Herren Reichs¬
ministern der Finanzen und des Innern bestimme
ich, daß zu den nach Abschnitt I Ziffer 2 meines
Nunderlasses vom 6. August 1937 —- H! I b 526/37 —
(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 375) als im
allgemeinen grundsteuerfrei geltenden Schülerhei¬
men auch die Gemeinschaftsheime der Lehrerbil¬
dungsanstalten zählen.

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 232.)

Neuregelung der BeschäftigungSvergiitung
und der Trennungsentschädigung.

Nachstehend wird der Erlaß des Herrn Bad.
Finanz- und Wirtschaftsministers vom 3. Juni 1941
Nr. 4753 nebst Übersicht zur Kenntnis der unterstell¬
ten Dienststellen und Schulbehörden gebracht.

Karlsruhe, den 12. Juni 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. 2955 In Vertretung

Gärtner.
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Karlsruhe, den Z. Juni 1941.

Badischer Finanz- und

Wirtschaftsminister

Nr. 4753.

Anlage: 1 Übersicht.

Neuregelung der Beschäftigungs-

vergütung uud der Trennungsent-

schädigung.

I. An sämtliche nachgeordneten Dicnst -

stellen.

1. In Änderung meines Rundschreibens vom

20. März 194V Nr. 2105 werden die Tagessätze der

Beschäftigungsvergütung und der Trennnngsent-

schädignng mit Wirkung vom 1. April 1 9 4 1

a b einheitlich nach der anliegenden Übersicht fest¬

gesetzt.

2. Es bleibt vorbehalten, bei versetzten Be¬

diensteten mit eigenem Hausstand, die wegen Woh-

nungsmangel gezwungen sind, getrennten Hanshalt

zu führen und deshalb Treunnngsentschä'digung be¬

willigt erhalten haben, den Tagessatz vom Beginn

des siebenten Monats ab um eineR M. zu kürzen.

Trennungsentschädignng ist uach Nr. 25 Absatz 9

DVO. z. UKG. auch fernerhin zu beantragen. Bis

auf weiteres ist für die ersten 6 Monate ein Einzel¬

nachweis des Mehraufwandes nicht zu erbringen.

Wenn die Trennungsentschädigung über 6 Monate

hinans zu bewilligen ist, so ist im 6. Monat der

Trennung eine Aufstellung über den Mehraufwand

der anweisenden Stelle vorzulegen.

Diese Ausstellung hat zu enthalten

die Ausgaben für

die Unterkunft am neuen Dienstort,

1. und 2. Frühstück,

Mittagessen,

Nachmittagskaffee,

Abendessen,

sonstige Aufweudungen (entziffert) im täg¬

lichen Durchschnitt und

die Ersparnis im eigenen Hanshalt.

Bedienstete, die jetzt schon über 6 Monate Tren-

unngsentschädignng beziehen, haben diese Ausstel¬

lung sofort einzureichen.

3. Unverheiratete Bedienstete ohne eigenen

Hausstand erhalten in Zukunft für die ersten sieben

Tage der auswärtigen Beschäftigung gleichfalls das

ungekürzte Beschäftigungsreisegeld.

4. Die Sätze in den Spalten 4, 5 und 6 der an¬

liegenden Übersicht gelten anch für Dienstreisen mit

einer Aufenthaltsdauer vou mehr als sieben Tagen

an demselben auswärtigen Geschäftsort. Hinweis

auf § 12 RKG.

5. Soweit nach den neuen Sätzen für die rück¬

liegende Zeit eine Nachzahlung zu erfolgen hat, ist

sie vom Bediensteten im nächsten Forderungszettel

nachzufordern.

6. Für die ans dem Altreich in das Elsaß oder

innerhalb des Elsaß abgeordneten Bediensteten ver¬

bleibt es bis ans weiteres ohne Rücksicht ans die

Ortsklasse bei den Höchstsätzen.

Im Auftrag:

gez. Dr. Z i e r a u.

Badischer Finanz- und Wirtschaftsministcr.

Anlage znm Rundschreiben vom 3. Juni 1941

Nr. 4753.

Tagessätze der Beschäftigungsvergütung und der

Übersicht über die Trennnngsentschädigung

mit Wirkung ab 1. April 1941.

»!>

L

Id

II

III

IV

V

Besoldungs¬

bzw.

Vergütung-

Gruppe

2

Beschäf- ^
tigungs-
reisegeld

Beschäftigungstagegeld

vom 8. Tage ab

Trenuuugs-
entschädigung

« Z «

>

x- « «

A ^ L

I. Ortsklasse
^ 1a

L 4—9

U 1

^ lb-3

II 2

TO.^ I-III

^ 4

TO. ^ IV-V

^ g ^

TO. ^ VI-VI!

^ 8-11

TO.^ VIII-X

TO.L

Sonder und

18. 9.—

15.—

12.—

!.5V 6.-

7.—

6.—

5.—

4.—

3.—

3.50

3. -

2.50

2.—

II. Ortsklasse ö bis 0
Ik 1kl

?I 1

L 4—9

16.— 8.— 6.— 4 —

II ^ 1d-3

TO.^. I-III
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Aufnahme in die Staatliche Ingenieurschule Konstanz

zum Winter-Semester 1941/43.

An die Direktionen der Höheren Lehranstalten

sowie die Direktoren und Leiter der Gewerblichen

Berufsschulen.

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion der

Staatlichen Ingenieurschule Konstanz wird znr

Kenntnis der beteiligten Schulleitungen gebracht mit

dem Ersuchen, den Inhalt den Schülern der ent-

^ sprechenden Klassen bekanntzugeben.

Karlsruhe, deu 19. Juni 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I) 16495 In Vertretung

Gärtner.

Aufnahme in die Staatliche Ingenieur¬

schule Kvustanz zum Winter-Semester 1941/4Z.

Die Ansleseprüsnng für das 1. Fachsemester der

Abteiluttgen: Leichtbau, Maschinenbau, Elektrotech¬

nik und Neichsbahnwesen findet vom Mittwoch, den

1. Oktober bis, einschließlich Samstag, den 4. Ok¬

tober 1941, jeweils 3 Uhr, statt.

Der Unterricht beginnt für alle Semester am

Montag, den 6. Oktober 1941, 8 Uhr.

Anmeldungen jederzeit, jedoch bis spätestens

2 5. September 1941.

Alles Nähere ist aus dem Schulprogramm er¬

sichtlich, welches vom Sekretariat kostenlos bezogen

werden kann. Eingehende Beratung durch die Di¬

rektion.

K o n st a n z, den 4. Jnni 1941.

Die Direktion:

g ez. Schloemann, Prof., Dipl.-Jng.

Jngenieurzeugnis für die Absolventen der Ver-

mefsungsabteilungen an den Staatsbauschulen.

Nachstehend wird der Erlaß des Herrn Reichs¬

ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbil¬

dung vom 2. Mai 1941 — L IV k 1452/41 — be¬

kanntgegeben.

Karlsruhe, deu 2g. Juni 1941.

Der Minister des Änltns und Unterrichts

Nr. 0 17 233 Im Austrag

Gärtner.

Jngenieurzeugnis für die Absolventen der Ver-

messttttgsabteiluttgen an den Staatsbauschuleu.

RdErl. d. RMsWEV. v. 2. 5. 1941

— LIVb 1452/41 —.

Im Anschluß au meine Runderlasse vom 19. Juli

1938 — L IV d 3054/33 —, 21. Oktober 1939 —

ü IV b 4380 —, 15. März 1939 — L IV a 655 —

und voin 23. Juli 1939 — IZ IV g. 2764 — bestimme

ich, daß den Studierenden der Vermessuugsabteilun-

gen an den in die Reichsliste eingetragenen Bau-
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schulen, welche die Abschlußprüfung bestanden haben,

neben dein Abfchlnßzeuguis eine Urkunde mit fol¬

gendein Wortlaut ausgehändigt wird:

Staatsbauschule iu

(Hoheitszeichen)

I ugenie u r - Zeuguis.

Herr

geboren am in

hat am an der Staatsbauschule die

Abschlußprüfung mit Erfolg abgelegt und damit die

Befähigung als

Ingenieur f ü r V e r m e s s n n g s t e ch n i k

nachgewiesen.

den 19

Der Staatliche Prüfungsansschuß

(Siegel)

Der Vorsitzer:

Der Direktor:

Früheren Absolventen solcher Anstalten, welche

znr Zeit der Abschlußprüfung ein zum Eintritt in

die Laufbahnen des gehobenen vermessnngstechui-

schen Dienstes bei den Reichs-, Staats- und Selbst¬

verwaltungsbehörden berechtigendes Zeugnis erteilt

haben, kann die gleiche Urkunde auf Antrag nach¬

träglich ausgestellt werde»; sie ist von dem Ober-

stndiendirektor der iu Betracht kommenden Anstalt

im Namen des Prüfungsausschusses zu unterzeich¬

nen. Für die nachträgliche Ausfertigung ist eine

Berwaltnugsgebühr von 0,50 M/ (NGO. vom

19. Mai 1934 — PrGS. S. 261 —) zu erheben.

Dieser Erlaß wird n u r in Deutsch.Wiss.Erziehg.

Volksbildg. veröffentlicht. Den Studierenden der

Vermessungsabteilungen an den Bauschulen ist der

Erlaß besonders bekanntzugeben.

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

(Dentsch.Wifs.Erziehg.Volksbildg. 194l S. 193.)

Benennung der landwirtschaftlichen Bernfsschnlen

für Knaben und Mädchen.

Nach der Bekanntmachung des Reichsmiuisters

für Wissenschaft, Erziehung nnd Volksbildung vom

30. Jauuar 1941 — L V 6201/46 — (Dentsch.Wiss.

Erziehg.Volksbildg. S. 61) ist der Name „Ländliche

Berufsschule für Knaben bzw. Mädchen" zu ersetzen

durch „Landwirtschaftliche Berufsschule für Jungen

bzw. für Mädchen". Ich bin damit einverstanden,

daß die — auch in den Verlagsdruckereien — noch

vorhandenen Vordrucke mit der Ausschrift „Länd¬

liche Berufsschule für Knaben bzw. Mädchen" auf¬

gebraucht werden.

Karlsruhe, den 24. Jnni 194l.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. » 17271 In Vertretung

Gärtner
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Beginn der Schulpflicht für die blinden

und gehörlosen Kinder.

Nachstehend bringe ich den Erlaß des Herrn
Reichserziehungsministers vom 5. Juni 1941 zur
Kenntnis.

Karlsruhe, den 27. Juni 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 22574 In Vertretung
Gärtner

Beginn der Schulpflicht für die blinden

und gehörlosen Kinder.

RdErl. d. RMfWEV. v. 5. 6.1941
— L II g, 876 —.

Der Nnnderlaß über den Beginn der Schul¬
pflicht vom 14. Februar 1941 — L II a 173 —
Deulsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 59 — erstreckt
sich auch auf die Blinden- und Gehörlosen-Schulen.
Zum Herbsttermin sind daher sortan auch die blin¬
den und gehörlosen Kinder einzuschulen, die im
Laufe des Kalenderjahres schulpflichtig werden. Die
in dein vorbezeichneten Erlaß für die Jahre 1941
und 1942 vorgesehene Staffelung des Beginns der
Schulpflicht kann bei blinden und gehörlosen Kin¬
dern außer Acht gelassen werden, sofern die räum¬
lichen und personellen Verhältnisse der für die Ein¬
schulung in Frage kommenden Blinden- nnd Gehör¬
losenschulen es gestatte».

(Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 240.)

Prüfung für Schwimmeister uud

Schwimmeisterinnen 1941.

Das Prüfungsamt für Lehrer und Lehrerinnen
der körperlichen Erziehung in Berlin hat die dies¬
jährige am Hochschulinstitut für Leibesübungen der
Technischen Hochschule Karlsruhe stattfindende Prü¬
fung für Schwimmeister und Schwimmeisterinnen
auf den 17. und 18. Oktober 1941 festgesetzt.

Der Prüfung voraus geht ein Vorbereitungs-
knrs vom 6. bis 16. Oktober.

Meldungen zu dieser Prüfung find bis zum
3 0. August 1941 au das Hochschulinstitut für
Leibesübungen, Technische Hochschule, Karlsruhe,
einzureichen.

Im übrige» wird auf die Bekanntmachung vom
26. Juni 1939 (Amtsblatt 1939 Nr. 16 Seite 143)
verwiesen.

Karlsr u h e, den 2. Juli 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 19495 In Vertretung
Gärtner.

III. Pevsonalnachrichten.
I. Veröffentlichungen

aufgrund der Verordnung über die Bekanntgabe von
Ernennnngs- und Beförderungserlassen (RGBl. I

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:
Zum wissenschaftlichen Assistenten: Der Dipl.-

Jng. Adolf Hab ermann an der Technischen
Hochschule Karlsruhe.

Zum a. pl. Konservator: Der wissenschaftliche
Hilfsarbeiter Dr. Fritz Wielandt am Landes-
musenm in Karlsruhe.

Zum Studienrat: Studienassessor Hugo Herr-
Werth an der Hölderlin-Schule, Oberschule für
Mädchen, in Heidelberg.

II. Sonstige Veröffentlichungen:

Ernannt:

Zu Fachschuloberlehrern: die Berufsfachschul¬
lehrer Albert Metzger und Emil Sanberger
an der Staatl. Uhrmacherschule, Meisterschule für
das Uhrmachcrhandwerk und Fachschule für Fein¬
werktechnik in Furtwangen.

Zur Berufsschullehrerin: die a. pl. Berufsschill¬
lehrerin Maria Nadler in Kuppenheim.

Zu Lehrerinnen: die a. pl. Lehrerinnen Else
Diptmar in Mannheim — Sofie Mecklen¬
burg, z. Zt. an der Deutschen Oberschule in Swa-
kopmund — Hertha Riffel, z. Zt. an der deut¬
schen Schule Haarlem.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hauptlehrer: Paul Kling ler in Bom¬

bach nach Wittlingen — Hans Knopf in Sindols-
heim nach Schweinberg — Karl Maas in Gotten¬
heim nach Freiburg.

Gestorben:
Hauptlehrer a.D. Josef Bailer, zuletzt iu

Waldkirch, am 25. April 1941. — Hauptlehrerin a.D.
Sophie Schwarz, zuletzt in Wolfach, am 11. Mai
1941. — Hauptlehrer a.D. Hermann Scherzin-
ger, zuletzt in Kirchen-Hansen, am 5. Juni 1941. —
Hausmeister Franz Braun bei der Neuen Uni¬
versität Heidelberg am 13. Juni 1941.

IV. Stellenausschrelben.

An Grund- und Hanptschulen:
Rektorstelle in: Walldorf, Ldkr. Heidelberg.
Schulleiterstelle der Gruppe ^.4d2 der RBO

in: R h e i n b i s ch o f s h e i m, Ldkr. Kehl.
Lehrerstellen in: Gerchshei m , Ldkr. Taubem

bischofsheim — Lauf, Ldkr. Bühl — Malsch,
Ldkr. Karlsruhe — Moos, Ldkr. Bühl — Nie¬
derschopfheim, Ldkr. Offenburg — Nie¬
fern, Ldkr. Pforzheim — Schönfeld, Ldkr.
Tauberbischofsheim — Triberg, Ldkr. Villingen
— Untermettingen, Ldkr. Waldshut —
Waldmühlbach, Ldkr. Mosbach — Wenk¬
heim, Ldkr. Tauberbischofsheim.

Bewerbungen sind binnen 6 Wochen bei
dem dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadt¬
schulamt einzureichen.

Die Leiter der Schulämter werden ersucht, nach
Möglichkeit auch die im Wehrdienst stehenden Lehrer
und die ins Elsaß abgeordneten Lehrkräfte von den
Ausschreibungen in Kenntnis zu fetzen.

Zurückgenommen:
Das Ausschreiben von Lehrerstellen in Schut¬

terwald, Ldkr. Offenburg, und Seebach, Ldkr.
Bühl (ABl. S. 46).

Druck und Verlag von Malsch 6 Bogel in Karlsruhe.
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des Vsdischrn Ministeriums des Kultus und Unterrichts
Herausgegeben vom Ministerium deF Atiltiis und NnterrichtA.

Ausgegeben Karlsruhe, den 26. Juli 1941

Inhalt.
I. Erlasse des Reichsministeriums sür Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung.

17. Verordnungen und Bekanntmachungen:
Verordnung zur Durchführung des s 10 Abs. 1 des

Reichsschulpslichtgefetzes.
Berufsschulwesen-, K 1i> Abs. 1 des Reichsfchul-

pflichtgefetzes.
Hauptschule.
Einführung der Hauptschule.
Schüleranslese für die Hauptschulen.
Einführung von Sprachkundebüchern an Mittel¬

schulen.
Einführung neuer Lernbücher für Mittelschulen.
^andverschickung der Jugend.
Ausbildung der Hanswirtschasts- und Turnlehrerin¬

nen, hier Ausnahme in die Staatliche Ausbildungsstätte
in Karlsruhe.

Zulassung von Ausländern an berufsbildenden
Schulen.

Erhebung der allgemeinen Kirchensteuer im Rech¬
nungsjahr 1941 sür die Altkatholische Kirche in Baden.

Verordnung über das „Naturschutzgebiet Künaberg"
in der Gemarkung Bechtersbohl, Landkreis Waldshut.

Verordnung über das „Natnrischutzgebiet Stehl¬
wiesen" in der Gemarkung Gaienhofen, Landkreis Kon¬
stanz.

Anshebnng der Gewerblichen Berufsschule Hocken^
heim.

Gewerbliches Berufsschulwesen im Landkreis Mos¬
bach.

Kreisbildstelle Buchen.

III. Personaluachrichten.

IV. Stellenausschrcibeu.

V. Eingesandte Druckwerke uud Lehrmittel.

I Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 12 des Reichsmmisterialamtsblattes:

Nr. 335 „Verzeichnis dsr Orte mit Höheren Schulen und Mittelschulen im Großdeutschen Reich" (Deutsch.

Wiss. Erziehg. Volksbiidg. 1941 S. 239) Nr. k 25 966/41.

II. Bekanntmachungen uud Verordnungen.

Verordnung zur Durchführung des 8 Abs. 1 des

Neichsfchulpflichtgesehes.

Vom 12. Mai 1941 (Reichsgesetzblatt I Seite 255/256).

Aufgrund des § 15 des Reichsschulpflichtgesetzes

vom 6. Jtili 1938 (Reichsgesetzblatt I S. 799) ^ wird

zur Durchführung des § IN Abs. 1 dieses Gesetzes

verordnet:

s 1

(1) Besucht der Berufsschulpflichtige gemäß Be¬

stimmung der Schulaufsichtsbehörde eiue andere Be¬

rufsschule als die seines Wohnsitzes, so kann der

Schnlträger von dem Träger der für den Wohnsitz

zuständigen Berufsschule die Erstattung der tatsäch¬

lich entstehenden sächlichen Mehrkosten verlangen.

^ Amtsblatt 1938 S. 171.

(2) In Streitfällen entscheidet die gemeinsame

Aufsichtsbehörde.

(3) Der Reichsmiuister für Wissenschaft, Erzie¬

hung und Volksbildung kann im Einvernehmen mit

dem Neichsminister des Innern Höchstsätze be¬

stimmen.

s 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom

I.April 1941 in Kraft.

Berlin, den 12. Mai 1941.

Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und

Volksbildung

gez. N u st

Der Reichsmiuister des Innern
In Vertretuug

gez. Pfundtne r

Der Reichsminister der Finanzen

gez. Graf Schwerin von Krosigk
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Berufsschulwesen:
H 10 Abf. 1 des Reichsschulpflichtgcset>es.

Nachstehend gebe ich den Erlaß des Herrn

Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und '

Volksbildung vom 5. Juni 1941 bekannt.

K arlsr » he , den 10. Juli 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. v 19 600 In Vertretung

Gärtne r.

Berufsschulwesen:

H 10 Absah 1 des Reichsschulpslichtgesetzes.

NdErl. d. RMsWEV. vom 5.6.41

— Teil IV c- 3457/41 —.

Jin Neichsgesetzblatt Teil I Seite 255 ist eine

Verordnung zur Durchführung des § 10 Abs. 1 des

^!eichsschulpflichtgesetzes" vom 12. Mai 1941 erschie¬

nen. Zur Ausführung Dieser Verordnung bestimme

ich im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister

des Innern:

>. Die Verordnung geht davon aus, das; die

Vorschriften über die Unterhaltung des Berufsfchul-

iyefens auf den Wohnsitz des Berufsschülers abge¬

stellt fiud. Wo daher die Uuterhaltungsvorschristeu

den Wohnsitz zugruudelegeu, ist die Verorduuug un¬

mittelbar anzuwenden.

2. Wo nach den noch geltenden gesetzlichen Be¬

stimmungen der Länder nicht der Wohnsitz, soudern

ein anderer Ort, etwa der Arbeitsort, maßgebend ist,

ist die Verordnung sinngemäß anzuwenden. Wo da¬

her die Verordnuug vom Wohnsitz spricht, ist in

diesen Ländern das Wort „Arbeitsort" zn unter¬

stellen.

3. Im Zweifel, insbesondere wenn sich mehrere

verschiedene Landesgesetze überschneiden, gilt die

'Regelung der Verordnuug, d. h. die für den Wohnsitz

-»ständige Berufsschule kauu zur Erstattung der tat¬

sächlich entstehenden sächlichen Mehrkosten heran¬

gezogen werden.

4. Die Bestimmung von Höchstsätzen gemäß K I

Abs. 3 der Verordnung wird vorbehalten.

Ich stelle anHeim, mir Vorschläge zn uuter-

breiteu.

Au die Uuterrichtsverwaltuugeu der Länder.

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 242.)

Hauptschule.

Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung hat unterm 23. April 1941

— 15 Ilcl 139 (a) über die H a u p t s ch u l e nach¬

folgende grundlegende Bestimmungen mitgeteilt, die

hiermit bekanntgegeben werden:

1. Die Hauptschule besteht selbständig neben der

Volksschule. Sie bant anf dem 4. Volksschuljahr auf

und umfaßt 4 aussteigende Massen. Alle Schüler

(-innen), die nach ihrer Begabung, ihrem Charakter

nnv ihren Leistuugeu die Voraussetzungen für die

Aufnahme iu die Hauptschule erfüllen, haben der

weiteren Schulpflicht in der Hauptsache zu geuügeu,

sofern diese für sie erreichbar ist und soweit sie nicht

eine höhere Schule besuchen. Eine entsprechende

Änderung des Schulpslichtgesetzes steht bevor.

Für deu Besuch der Hauptschule wird kein Schul

geld erhoben.

2. Die Hanptschnle schafft durch eine über das

Ziel der Volksschule hiuausgeheude, vertiefte nnd an

das praktische Leben anschließende Betrachtung der

politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Verhält¬

nisse des Deutschen Volkes eine geeignete Erziehungs-

nnd Bildungsgrundlage, auf der die Ausbildung für

alle mittleren uud gehobeneu praktischen Bernfe in

Landwirtschast, Handel, Handwerk, Technik, In¬

dustrie und Verwaltung sowie für alle hauswirt-

schaftlicheu, Pflegerischeu, sozialen und technische

künstlerischen Frauenberufe aufbauen kann. Sie ist

Vorbereituugs- uud Auslesefchule für alle Arten von

Bernfsfachschuleu, für die Ingenieurschulen, die

Lehrerbildungsanstalten, die Bildnngsanstalten der

Rindergärtnerinnen und Hortnerinnen, die Lehr¬

anstalten für wirtschaftliche und pflegerifche Fraueu-

berufe, kurz für alle Schulen, die den Besuch der

höheren Schule uicht voraussetzen.

Der Unterricht in der Hauptschule wird nach

besonderen Lehrplänen erteilt, die sich in Vorberei¬

tung befinden. Solange besondere Lernbücher für die

Hauptschule uoch uicht vorliegen, sind die für die ein

sprechenden Klassen der Mittelschulen neu genehmig

ten Lerubücher zu benutzen.

Da in der Hauptschule auch verbindlicher Unter¬

richt in der ersten für die Oberschule verbiudlichen

Fremdsprache erteilt wird, und die Lehrpläne für die

beiden unteren Klassen der Hauptschule auch in den

übrigen Fächern denen der Oberschule angenähert

werden, ist, die sonstige Eignung der betreffenden

Schüler vorausgesetzt, eiu reibungsloser Uebergang

aus Klasse 2 der Hauptschule iu Klasse 3 der Ober¬

schule möglich. Der Uebergang ans den Klassen 3

nnd 4 der Hanptschnle in die nächst höhere Klaffe der

Oberschule wird uur iu Einzelfällen bei besonders

begabten Schülern möglich sein: au der Hauptschule

sind für diese Ansnahmefälle besondere Vorkehrun¬

gen nicht zu treffeu.

' 3. Da die Hauptschule die Aufgabe hat, eiueu

zahlenmäßig ansreichenden Nachwuchs für die mitt¬

leren und gehobenen Berufe bereitzustellen, erscheint

es zweckmäßig, bis zu eiuem Drittel der Schülerzahl

des jeweiligen 4. Jahrgangs der Volksschule in die

Hauptschule aufzunehmen. Diese Zahl, die nach den

Erfahrungen etwas über der Zahl der als begabt

anzusprechenden Kinder liegt, soll jedoch nnr ein

Anhalt für die Gesamtzahl der ans den Volksschulen
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in die Hauptschulen überzuleitenden Schüler bieten;

sie kann in den einzelnen Gemeinden und Schnlver-

oänden je nach der Begabung des Schülers über-

oder unterschritten werden. Als sachlicher übergeord¬

neter Maßstab für die Schülerauslese muß eine Be¬

gabung, Haltung und Leistung der Schüler gelte»,

die den Anforderungen nnd Zielen des Bildungs¬

ganges der Hauptschule geuügt.

Die Eignung für die Hauptschule ist künftig die

erste Voraussetzung für die Schüler der Voltsschule,

die nach dein Willen ihrer Eltern die höhere Schule

besuchen solleu. Die Aufuahme in die höhere Schule

erfolgt »ach den hierfür geltenden Bestimmungen.

Schüler der Hauptschule, die deren Anforderun¬

gen nicht entsprechen, können von der Hauptschule

in die Volksschule zurückversetzt werden. Bessert sich

andererseits im Verlaufe der Schulzeit die Leistungs¬

fähigkeit eines in der Volksschule verbliebeueu

Schülers, der auch den sonstigen Bedingungen für

die Aufnahme in die Hauptschule entspricht, so we¬

sentlich, daß sein Mitkommen in der Hauptschule

erwartet werde» kann, so ist ihm der Nebertritt in

die Hauptschule zu ermögliche».

Etttsprechend der große» Verantwortung, die die

»ut der Schülerauslese Beauftragten gegenüber der

Volksgemeinschaft übernehmen, werden für die

hierzn berufenen Stellen und über das von ihnen zu

beobachtende Verfahren besondere Bestimmnngen

erlasse» werde».

4. I» de» Hauptschule» »»terrichten Lehrkräfte

mit erweiterter Fachausbildung, die die Befähigung

zum Nuterricht an Hauptschnlen in einer besonderen

Prüfung nachgewiesen haben. Znr Ausbildung von

Hauptschullehrern in besonders dafür vorgesehenen

staatlichen Lehrgängen werden bewährte Volksschul-

lehrer(-iuuen) mit fachliche» Neigungen nach Ab-

teguug der 2. Lehrerprüfuug zugelafse» werde». De»

Volksschullehrern, die ihre Ausbildung an einer

Pädagogischen Akademie bzw. Hochschule für Lehrer¬

bildung erhalten haben, wird bei der Hanptschnl-

lehrerprüsuug voraussichtlich das Wahlfach ange¬

rechnet werde», soweit das Zeugnis einen guten

Erfolg dieses Stndinms nachweist. Die Herausgabe

einer Ansbildnngs- nnd Prüfnngsordnnng für

Hauptschnllehrer bleibt vorbehalte».

A» de» Hauptschulen können auch geprüfte

Millelschnllehrer nnterrichten.

Da geprüfte Haupt- bzw. Mittelschullehrer für

die zu errichtenden Hauptschulen zunächst in aus¬

reichender Zahl nicht zur Verfügung stehen, bin ich

damit einverstanden, daß bis ans weiteres auch be¬

währte Volksschullehrer, die sich zur Ablegung der

Hanptfchullchrerprüfuug verpflichten, in den neuen

Hauptschnlen beschäftigt werden.

Maßnahmen, die zu einer reichseinheitlichen

Besoldung der Hauptschnllehrer führen solleu, siud

iu Vorbereitimg.

5. Das Bedürfnis sür die Errichtung der Haupt¬

schnlen wird von der Zahl der für den Uebergang i»

ei»e Hauptschule geeigneten Schüler bestimmt. Es ist

vorhanden, sobald in einer Gemeinde wenigstens

4V Schüler des 4. Jahrganges der Volksschule die

Bedingungen für die Aufnahme in die Hanptschnle

erfüllen und demgemäß ihre Schulpflicht iu einer

Hauptschule abzuleisten haben. Ist diese Zahl in

einem Ort nicht vorhanden, so ist zu prüfen, ob sie

von mehreren benachbarten Gemeinden zusammen

erreicht wird. In diesen: Falte ist ein Schulverband

zu gründen nnd eine Hanptschnle in dem verkehrs¬

mäßig am günstigsten gelegenen Ort oder eine Haupt¬

schule mit Heim zu errichten. Reicht die Gesamtzahl

der Schüler nicht ans, nm besondere Klassen sür

Jungen nnd Mädchen einzurichten, so sind gemischte

Klassen vorzusehen.

Wichtigste Voraussetzung für die Errichtnng

weiterführender Schulen ist das Vorhandensein einer

leistungsfähigen Volksschule, die vor alle»! für die

Verbreitung uud Befestigung der deutschen Sprache

von ausschlaggebender Bedeutung ist. Auch nach Eim

führnng der Hauptschule haben die Schnlanssichls-

behörden der neuen Gebiete der Volksschule ihre be¬

sondere Fürsorge zuzuwenden. Trotzdem muß mit

allen Kräften der sofortige Anfban der Hauptschule

augestrebt werden. Versäumnisse müssen sich zum

Nachteil des gesamten Schillaufbaues der »enen Gaue

auswirken.

6. Die Unterhaltung der Hauptschuleu wird in

Anlehnung au die für die Volksschule ergaugeueu

Vorschriften der Verordnung über die Errichtung

und Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen im

Reichsgau Sndetenland vom 5. November 1l>4l>

(RGBl. 1 S. 1476) geregelt werden.

Die für die Errichtung von Hanptfchnlgebäuden

maßgebenden Grundsätze werden demnächst bekauut-

gegebeu werde». Unter den gegenwärtigen Verhält¬

nissen ist die Unterbringung der Hanptschulen im

Rahme» des z. Zt. vorhandene» Sch»lra»mes durch¬

zuführen.

7. Die Schulaussicht wird von den zuständigen

Schulräten wahrgenommen.

Karlsruhe, deu 3. Juli 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. L 23722 In Vertretung

Gärtne r.

Einführung der Hauptschule.

In meinem Dienstbereich wird sofort die Ein¬

führung der Hanptschnle nach Maßgabe

der Bestimiuungen meiner Bekanntmachung vom

8. Juli 1!>>l Ar. 1? 23722 (siehe obeu Seile > l 2/113)

in die Wege geleitet.



144
- Nr, 14 —

An sämtlichen Orten, an denen bisher Mittel¬

schulen eingerichtet worden sind, werden s. Zt. die

unteren Klassen 1—4 als Hauptschulklassen erklärt

werden uud bilden künftig die Hauptschule.

In Betracht kommen folgende Schule«:

Blumberg (Albert Leo Schlageter-Schule),

Freiburg i. Br.,

Furtwangen (Hans Thoma-Schule),

Gengenbach (Karl Jsenmann-Schnle),

Hornberg,

Karlsruhe, Mittelschule für Jungen,

Karlsruhe, Mittelschule für Mädcheu,

.^arlsruhe-Durlach, Mittelschule für Mädcheu,

Mannheim, Mittelschule für Jungen,

Mauuheim, Mittelschule für Mädchen,

Pfullendorf,

St. Blasien,

St. Georgen (Haus Schemm-Schnle), -

Schönau i. W. (Albert Leo Schlageter-Mittelschnle),

Staufen (Stanfenberg-Schnle),

Stockach,

Wolfach.

Die Aufbau züge iu Kauderu und Rhein-

felden werden zu Ende geführt. Neuaufnahmen in

diese Eiurichtungeu finden vom Beginn des Schul¬

jahrs 1942/43 au nicht mehr statt. Auch an diesen

Orten werden Hanptschulen errichtet werden.

Hinsichtlich der L a st e n v e r t e i l n n g nnd der

S ch n l g e l d e r h e b n n g verbleibt es vorläufig

bei der bisherigen Regelung, bis weitere Ent¬

schließung erfolgt.

Im Lehrplan treten zunächst Änderungen

uicht ein. Es gelten bis auf weiteres die Bestim¬

mungen über Erziehung und Nuterricht in der

Mittelschule vom 15. Dezember 193!) und die weiter

ergangeneu Erlasse. Die Neuaufnahme» von Schü¬

lern auf Beginn des Schuljahrs 1941/42 werde»

durch diese Bekanntmachung uicht berührt.

Wegen des Ansbanes der Hauptschule und Ein¬

beziehung der Schüler sämtlicher Volksschulen werden

»ach Vornahme einer Planung weitere Anordnun¬

gen getroffen werden.

K arlsruhe, den 8. Juli 1941.

Der Miuister des Kultus uud Unterrichts

Nr, » !Wvö I" VeNretilna

Gärtne r.

Schüleri,uslese für die Hnuptschnlen.

Der Herr Neichsminister für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung hat uuterm 3. Juli 1941

1^ llcl 253, » III, N VI, 6 III (a) folgendes an¬

geordnet:

1. In die Hanptschnle werden Schüler aufge-

uonunen, die die 4. Schulstufe der Volksschule erfolg¬

reich zurückgelegt haben nnd die vom Leiter der

Volksschule zum Aufsteigen in die Hanptschnle für

reif erklärt worden find.

2. Bei der Schülerauslese für die Hauptschule

siud vom weiter der Volksschule zu beachten:

a) die charakterliche Haltnng,

I>) die körperliche Eignung,

o) die geistige Leistungsfähigkeit des Schülers.

Z u a): Die Beurteilung der charakterlichen Hal¬

tung hat sich auf die Beobachtung des Klassenlehrers

zu stützeu. Schüler» mit charakterlichen Mängeln, die

im allgemeine» Verhalte» in und außer der Schule

deutlich erkeuubar sind u»d auf offenbar schlechte»

Anlagen beruhen, darf der Uebergang in die Haupt-

fchule uicht zuerkannt werden. Iu Grenzfällen ist ein

Bericht des zuständigen Beauftragten des Nässen-

politischen Amtes der NSDAP, über die erbbiologi¬

schen und rassischen Verhältnisse des Schülers und

seiner Sippe einzuholen.

Zn d): Die körperliche Eignung znm Besuche

der Hauptschule ist nicht gegeben, wenn der Schüler

eiu besonders schweres Leiden hat, das in absehbarer

Zeit nicht behoben werden kann und ihn voranssicht-

lich hindert, den Anforderuuge» der Hauptfchule zu

entspreche». I» Zweifelsfälle» ist der Schularzt zur

Beratung heranzuziehen. Jugendliche, die eiueu be-

fouders auffallenden Mangel an Mut nnd Einsatz¬

bereitschaft bei Spiel nnd Sport zeigen oder sich

danernd gegen jede Körperpflege sträuben, find vom

Besuche der Hauptschule auszuschließen.

Zn o): Für die Aufnahme in die Hauptschule

siud sichere Leistungen vor allem in Deutsch und

Rechnen Voranssetznng. Ans die Beherrschung der

Rechtschreibung in einem der Altersstufe entsprechen¬

den Ausmaße ist Wert zn legen. Die Schüler müssen

eine erkennbare Anlage zu selbständigem Denken und

einen ausdauernden Lernwillen besitzen.

Die angeführten Aufnahmebedingungen sollen

Anhaltspunkte für die Auslese seiu. Entscheidend ist

immer das Gesamtbild des jungen Menschen. Von

einer Aufuahmeprüfuug wird abgesehen. Jede Auf¬

nahme in die Hauptschule erfolgt bedingt nnd wird

erst nach einer Bewährungszeit, die in der Regel

V- Jahr nicht überschreiten soll, zuerkaunt. Vor allem

bei der erstmaligen Vornahme der Auslese iu den

vierten Volksschulklassen ist deu Elteru rechtzeitig

vor Schulschluß die voraussichtliche Entscheidung

mitzuteilen und der Zweck der Auslese darzulegen.

Der Leiter der Volksschule hat dem zuständigen

Hoheitsträger der NSDAP, eine Liste der in die

Hauptschule versetzten und der an der Volksschule

verbleibenden Schüler zn übersenden. Beschwerden

der Eltern gegen die Entscheidung des Leiters der

Schule sind dem Schulrat vorzulegen, der im Be-
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nehmen mit dein Kreisleiter der NSDAP, endgültig
zn entscheiden hat.

Diese Entschließung wird mit dem Anfügen be¬
kanntgegeben, daß nach der Einrichtung der Haupt¬
schulen die Schülerauslese entsprechend den gegebe¬
nen Weisungen durchzuführen ist.
i a r l s r n h e, den 15. Juli 1941.

Der Minister des Miltns und Unterrichts
Nr. L 26696 In Vertretung

G ä r t u e r.

Einführung von Sprachkundebücheru an

Mittelschulen.

An die Ureis- nnd Stadtschulämter sowie an die
Leiter uud Lehrer der Mittelschulen.

Aufgrund der Entschließung des Reichsministers
für Wifseuschast, Erziehung nnd Volksbildung vom
30.5. 1941 - k II ä 216 — (Dentsch.WissErziehg.Volks-
bildg. Seite 239/240) wird zum Gebrauch an Mittel¬
schulen iu meinem Dienstbereich folgendes Sprach-
k n n d e b u ch zugelaffeu:

Deutsches Sprach- und Stil buch für
Mittelschule» von K. F. Probst und M. Stellmann,
1. Teil, blasse» 1—3. Verlag Boitze, Karlsruhe/Leip¬
zig. Preis 2 RM.

arls r n h e, den 8. Juli 1941.

Der Minister des Kultus und Uuterrichts
Nr. L 25972 In Vertretung

Gärtne r.

Einführung neuer Lernbücher für Mittelschulen.

An die Kreis- nnd Stadtschnlämler sowie an die
Leiter nnd Lehrer der Mittelschulen.

Aufgrund der Entschließung des Reichsministers
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom
13. 6. 1941 — NIIä 92 III — (Deutsch.Wiss.Erziehg.
Polksbildg. Seite 261) wird zum Gebrauch au Mittel¬
schulen in meinem Dienstbereich folgender Gedicht¬
band zugelassen:

Deutsches Lesebuch für Mittelschu¬
le» „Dich ruft dei» Volk", Gedichte für die
Klasse» 3 bis 6, von H. Kickler, H. Lohma»»,
H. Pröve nnd W. Schäfer, Verlage Velhagen &
Klafing in Bielefeld, Carl Meyer (Gustav Prior) in
Hannover nnd Julius Kliuckhardt in Leipzig.

Die Genehmigung dieses Lernbuches ist vor-,
läufig.

K arlsruhe , deu 21. Juli 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 27010 In Vertretung

Gärtne r.

Laudverschickung der Jugend.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reichs-
erziehnngsministers zur geuaueu Beachtung bekanilt-
gegebeu.

K arlsruhe, deu 8. Juli 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, k 25965 In Vertretung
Gärtne r.

Lnndverschickuilg der Jugend luftgefährdeter Gebiete;

hier: Einsatz von Helfern.

NdErl. d. NMfWEV. v. 11. 6. 1941
— L I!» 671/lI L II, H III (b) —.

Der Einsatz von Schülern nnd Schülerinnen als
Helfer bei der dtinderlandverschickung wird nnter
Aufhebung der bisher hierüber ergangenen Erlasse
künftig wie folgt geregelt:

1. Die jetzt als Helfer eingesetzten Jugendlichen
kehren im Laufe der Sommerfcricu zurück. Sie wer¬
den durch andere Jugendliche abgelöst.

2. Schüler der 8. Klasse der Höheren Schuleu
uud der 6. Klasse der Mittelschule» werde» künftig
für de» Helferdiettst uicht mehr herangezogen.

3. Für Äeu Helferdieust geeignete Schüler der
6. nnd 7. Klasse der Höheren Schulen (vom Beginn
des kommenden Schuljahres ab gerechnet) werdeil
für jeweils eiu Schuljährsdrittel zum Helferdienft
herangezogen, die erste Gruppe von den Sominer-
ferien bis Weihnachten und nach Bedarf weitere
Gruppen vou Weihuachteu bis Ostern nnd von
Ostern bis zu den Sommerferien.

4. Die Gebietsbeanftragteu der Hitler - Jngeud
teilen den für ihr Gebiet zuständigen Schulaufsichts¬
behörden (Unterrichtsverwaltnngen der Länder, in
Preußen den Oberpräsidenten, Abteilung für höhe¬
res Schulwesen, und den: Stadtpräsidenten der
Reichshanptstadt Berlin, in den Reichsganen den
Reichsstatthaltern) rechtzeitig vor Beginn der Ein¬
satzperiode den Bedarf an Helfern mit. Die Schul-
anffichtsbehörden weisen die Schulen ihres Auf-
fichtsbereiches au, deu Gebietsbeauftragte» eiue ent¬
sprechende Anzahl von Schülern namhaft zu ma¬
chen, die zum Einsatz als Helfer bereit find und ge¬
gen deren Einsatz von der Schule Bedenken nicht z»
erheben sind, über den Einsatz selbst entscheidet der
Gebietsbeauftragte der Hitler-Jugend, vou dem anch
die Zustimmung der Erziehungsberechtigten einge¬
holt wird. Der Gebietsbeauftragte der Hitler-Ju¬
gend verständigt die Schulen darüber, welche von
den vorgeschlagenen Schülern als Helfer eingesetzt
werden. Die Schüler werden für die Zeit des Ein¬
satzes von den Schulen benrlanbt.

5. Es ist darauf zu halten, daß sich die für den
Einsatz vorgeschlagenen Schüler auf alle Schule» des
Anfsichtsbereiches möglichst gleichmäßig verteile», so
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daß aus einer Klasse stets nur eine verhältnismäßig

geringe Anzahl zum Einsatz kommt. Als Helfer

sollen auch Schüler aus solchen Gebieten eingesetzt

werden, die weder als Entsende- uoch als Auf¬

nahmegebiet der Ki»derla»dverschicku»g iu Betracht

kommen.

6. Aach der Rückkehr der Helfer ist durch Ein¬

richtung von Sonderunterricht dafür Sorge zu tra-

geu, daß die durch den Einsatz entstandenen Lücken

iu der Schnlansbildung wieder ausgeglichen werdeu.

Für die im Laufe der Sommerferien zurückkehren¬

den Helfer kann hierfür auch ein Teil der Sommer¬

ferien in Anspruch genommen werden, doch ist den

Jugendlichen genügend Zeit zu ihrer Erholung und

Entspannung im Familienkreis zu gewähren. So¬

weit es die örtlichen Verhältnisse gestatten, können

Schüler mehrerer Schnlen für den Sonderuutcrricht

zusammengefaßt werden.

7. Während des auf deu Einsatz folgenden

Tchuljahrdrittels, also für die jetzt zurückkehrenden

Helfer während der Zeit von den Sommerferien bis

Weihnachten usf., find die vom Helferdicnst zurück¬

kehrenden Schüler von der Teilnahme am HJ.-Dienst

befreit. Soweit erforderlich, können sie gemäß Ab¬

schnitt ^ ll Ziffer 5 des Abkommens „Schule und

Hitler-Jngend" vom 31. Januar 1941 weiter beur¬

laubt iverden. Sie find zur Erntehilfe nicht heranzu¬

ziehen.

8. Ilm den Eltern die Zustimmnng für den Ein¬

satz ihrer Kinder als Helfer zu erleichtern, sind sie in

geeigneter Weise darüber zn verständigen, daß durch

die Einrichtung des Sonderunterrichts und die Be¬

freiung von HJ.-Dienst nach der Rückkehr vom Ein¬

satz als Helfer Beeinträchtigungen in ber Schulaus-

bilduug soweit möglich vermieden werden.

9. Die vorstehenden Vorschriften gelten mich für

den Einsatz von Schülerinnen als Helferinnen.

An die Unterrichtsverwaltnng der Länder.

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1911 S. 239.)

Ausbildung der Hauswirtfchafts- nud Turulchrerin-
nen, hier: Aufnahme in die Staatliche Ausbil-

dungsstktte in Karlsruhe.

Im Oktober dieses Jahres beginnt ein zwei¬

jähriger Lehrgang für Hanswirtschafts- nnd Turn-,

lehrerinnen. Gesuche um Ausnahme sind spätestens

bis zum 1. September an die Leitung der Ans-

bildnngsstätte für Hanswirtschafts- nnd Hand¬

arbeitslehrerinnen in Karlsruhe, Rüppurrerftr. 29,

zu richteu.

Die nach dem Erlaß des Herrn Neichserziehnngs-

ministers vom 2V. Juni 1939 über die „Ausbildung

und Prüfung der Lehrerinnen, die an Volksschulen,

mittleren Schulen uud Berufsschulen auf dem Lande

den Unterricht in Hanswirtschaft- nnd Leibesübun¬

gen erteilen" der Anslese z. Zt. im allgemeinen

zugrunde zu legenden Aufnahmebedingungen können

dem „Reichsministerialamtsblatt Dentfche Wissen¬

schaft, Erziehung und Volksbildung vom 5. Juli 1939

Seite 375, das auf jedem Stadt- oder Ureisfchulamt

oder anf der Direktion einer Höheren Schnle ein¬

gesehen werden kann, entnommeu werden. Bis znr

endgültigen Neuregelung der Bestimmuugeu über die

Ausbildung uud Prüfuug der Hauswirtfchafts- uud

Turulehrerinnen durch deu Herrn Reichsminister ^
wird aber die genaue Erfüllung der in § 7 der Ans-

bildnngsordnung vorgesehenen Vorbildnngscmfor-

dernngen nicht verlangt, wenn nach den Vorbil¬

dungsnachweisen und den Ergebnissen der vorwie¬

gend praktisch ausgerichteten Aufnahmeprüfung eine

erfolgreiche Teilnahme am Ausbildungslehrgang zu

erwarten ist. Danach kann im Einzelfall die Auf¬

nahme anch erfolge«, wenn das Zeugnis über den

erfolgreichen Besuch der 6. Klasse der iu K 7 Abs. 1

Ziff. 2 genannten Schulen nicht vorliegt, oder die

Ergänznngsfordernngen, die iu Abs. 1 Ziff. 2 a—I

und Abs. 2 enthalten sind, zwar nicht dem Wortlaut

nach, aber Koch sinngemäß erfüllt find.

Der Meldung sind beizufügen:

1. eine von der Bewerberin selbst verfaßte nnd

selbst geschriebene Darstellung des Lebens- nnd

Bildungsganges mit Angabe des Bekenntnisses so¬

wie von Name, Berns nnd Wohnort der Eltern (anf

dem Titelblatt des Lebenslaufes fiud unter einem

Lichtbild der vollständige Name, der Geburtsort und

Wohnort uud das Alter der Bewerberin anzugeben);

2. die Zeugnisse über die bisherige Schnlbil-

dnng, Berufsausbildung und Berufstätigkeit;

3. ein amtlicher Ausweis über die deutsche

Neichsaugehörigkeit;

4. eiu polizeiliches Führungszeugnis für die

Zeit nach dem Schnlabgang;

5. das (von der Expeditnr des Badischen Un¬

terrichtsministeriums zu erhebende) ausgefüllte

Formblatt 2 zum vorläufige» Nachweis der dentsch-

blütigeu Abstammung:

6. Zeugnisse über die Zugehörigkeit zur

NSDAP., zu uatioualsozialistischeu Verbände», die

Mitarbeit in Partei nud Verbänden uud gegebenen¬

falls eine Bescheinigung über die Ableistung des

freiwilligen Arbeitsdienstes.

Die Nachforderung der für den Nachweis der

deutfchblütigeu Abstammung notwendige» Urkun¬

den sowie eines amtsärztlichen Gesundheitszeug¬

nisses bleibt vorbehalten.

Die Bewerberinnen müssen das 17. Lebensjahr

zurückgelegt haben.

Die Ausbildung ist nnentgeltlich.

Die Zulassung hängt vom Bestehen einer Auf¬

nahmeprüfung ab, die vorwiegeud praktisch aus¬

gerichtet sein wird und in erster Linie die Allge-
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meinbildnug der Bewerberin feststellen soll. Näheres

hierüber wird bei der Znlaffungsverfügnng den ein¬

zelnen Bewerberinnen mitgeteilt.

Die Entscheidung über die Zulassung zum Lehr¬

gang trifft auf Grund der Aufnahmeprüfung das

Unterrichtsministerium, Die Aufnahme in die

Staatliche Ausbildungsstätte für Hauswirtschafts¬

und Turulehreriuueu wird aber erst nach Bewäh¬

rung während des ersten Semesters des Ausbil-

duugslehrganges endgültig.

Am Ende des zweijährigen Lehrganges wird

eine Abschlußprüfung abgehalten, die die Voraus¬

setzung ist für die Perweudung der Bewerberin als

Hauswirtschafts- uud Turulehreriu au Volksschu¬

len, mittleren Schnlen, Oberschulen, Berufsschule»

und Fachschulen, ans deren Bestehen aber ein

Rechtsanspruch auf Verwendung als Hanswirt¬

schafts- und Turnlehrerin an staatlichen Schule«

nicht abgeleitet werden kann. Zu dieser Abschluß¬

prüfung werden ausschließlich mir die Teilnehme¬

rinnen des zweijährigen Lehrgangs zugelassen.

Eine beschränkte Anzahl von Schülerinnen kann

voraussichtlich in das der Ausbildungsstätte ange¬

schlossene Heiin ausgenommen werden. Für die Un¬

terkunft und Verpflegung werden monatlich etwa

SN.— Mi erhoben.

Karlsruhe, den 12. Juli 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, k 270-13 In Vertretung

Gärtne r

Zulassung von Ausländern an berufsbildenden

Schuten.

An die Leiter der Bernfs-, Bernfsfach- und

Fachschulen.

Nachstehend gebe ich eiueu Erlaß des Herrn

Reichserziehnngsministers zur Beachtung bekannt.

Die Verzeichnisse der aufgenommenen Auslän¬

der sind mir — jeweils in doppelter Fer¬

tigung — jährlich sofort nach Abschluß der Auf¬

nahmetermine vorzulegen.

Karlsruhe, den 9. Juli 1941.

Der Minister des Knltns uud Unterrichts

Nr. I) 19536 In Vertretung

Gärtner

Zulassung von Ausländern au bernfsbildenden

Schulen.

RdErl. d. RMfWEB. V. 26.5.1941

— V 366 L IV -z., K V (b) —.

Uuter Aushebung des Rnnderlasses des frühe¬

ren Ministers für Handel nnd Gewerbe vom

25, Mai 1920 — IV 5688 — nnd in Abänderung

meines Erlasses vom 8. Jannar 1937 — >11 d

15342/36 III L IV — ermächtige ich die Leiter

der Berufs-, Berufsfach- nnd Fachschulen, über die

Zulassung von Ausländern zu deu genannten Schu¬

len bis auf weiteres selbständig zu entscheiden, so¬

weit nicht in besonders gelagerten Fällen eine Vor¬

lage bei mir geboten erscheint.

Eine namentliche Liste der Nenansgenonnneneu

mit Angabe des Alters, der Vorbildung und der

Staatsangehörigkeit ist mir regelmäßig nach Ab¬

schluß der Ausuahmetermine zu übermitteln.

Für die landwirtschaftlichen und artverwandten

Fachschulen (Forstschule«, Garteubauschulen, Kolo¬

nialschulen) bleibt es bei deu für diese Schnleu gel¬

tenden Bestimmungen.

An die Uuterrichtsverwattungen der Länder,

(Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 Seile 237).

Erhebung der allgemeinen Kirchensteuer im Rech¬

nungsjahr 1941 für die Altkathvlische Kirche

iu Baden.

Das Bad. Staatsmiuisterinm hat mit Beschluß

vom 2t. Juni 1941 Nr, 2139 die Staatsgenehmi-

gnng erteilt, daß zur Bestreitung der allgemeinen

kirchlichen Bedürfnisse für die alt-katholische Kirche

in Baden im Rechnungsjahr 194l bei der Einkom-

menstener eiu Kircheusteuerznschlag von 9 v. H. erho¬

ben wird.

Karlsruhe, deu 3V. Juni 1941.

Der Minister des Knltns nnd Unterrichts

1!r, L S99S Im Auftrag

Dr. A f a l

Vcrvrdiittng

über das „Natnrfchichgebiet Küssaberg" in der

Gemarkung Bechtersbvhl, Landkreis Waldshut.

Auf Grund der AK 4,12 Abs. 2,13 Abs. 2,15 und 16

Absatz 2 des Neichsuaturschutzgesetzes vom 26. Jnni

1935 (RGBl. I S.321) sowie des K 7 Absatz 1 nnd 5

der Durchführungsverordnung vom 31. Oktober

1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zustimmung der

obersten Naturfchntzbehörde folgendes verordnet:

§ 1

Der ruud V- südöstlich vou Bechtersbvhl in

der Gemarkung Bechtersbvhl, Landkreis Waldshut,

liegende, uach Südeu abfallende Steilhang unter

der Küffaburg wird iu dem im K 2 Absatz 1 näher

bezeichneten Umfange mit dem Tage der Bekannt¬

gabe dieser Verordnung in das Reichsnatnrschntz-

bnch eingetragen nnd damit nnter den Schutz des

Reichsnatnrschntzgesetzes gestellt.

§ 2

(1) Das Schutzgebiet hat eiue Größe vou

6.2543 üa nnd umfaßt in der Gemarknng Bechters-
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bohl die Grundstücke Lagerbuchuninmer 699 bis 703

und einen Teil des Grnndstlickes Lagerbnchnummer

704.

(2) Die Grenzeil des Schutzgebietes sind in eine

klarte 1:25 000 und eine Katasterhandzeichnnng

1 :1500 r o t eingetragen, die bei der obersten Natnr-

schntzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Weitere

Ausfertigungen dieser karten befinden sich bei der

Neichsstelle für Naturschutz iu Berlin, bei der höhe¬

ren Naturschutzbehörde in Karlsruhe, der untere»

Nalnrschntzbehörde iu Waldshut uud dein Bürger¬

meister in Bechtersbohl.

s 3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

.-r) Pflauzeu zu beschädigen, anszureißen, auszil-

grabeu oder Teile davon abznpflückeii, abzu¬

schneiden oder abzureißen,

d) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mntwillia zu

bennrnhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrich¬

tungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten,

oder Pnppen, Larven, Eier oder Nester und son¬

stige Brut- uud Wohustätten solcher Tiere fort¬

zunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der

berechtigten Abwe'hrmaßnahmen gegen Knltnr-

schädlinge und sonst lästige oder blutfangende

Insekten,

o) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

d) eine andere als die nach K 4 Absatz 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung auszuüben,

v) die Wege zu verlassen, zn lärmen, Jener anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände

auf andere Weife zu beeiuträchtigen,

k) Bodenbestaudteile abzubauen, Sprengungen oder

Grabuugeu vorzunehmen, Schutt oder Boden¬

bestandteile einznbringen oder die Bodengestalt

auf andere Weife zu verändern oder zu beschä¬

digen,

x) Bild- und Schrifttafeln anzubringen, soweit sie

nicht auf deu Schutz des Gebietes hiuweifeu,

(>) Unberührt bleibt:

n) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

Ii) die wirtschastliche Nntznng in der bisherigen Art

und im bisherigen Umfange.

(2) In besonderen Fällen könneil Ausnahmeil

vou den Borschriften dieser Verordnnng von mir

genehmigt werden.

s 5

Wer den Bestimmungen dieser Verordnnng zu¬

widerhandelt, wird nach den HZ 21 nnd 22 des

Reichsnatnrschntzgesetzes nnd den M 15 nnd 16 der

Durchführungsverordnung bestraft.

s 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kul¬

tus und Unterrichts in Kraft.

Karlsruhe, den 27. Jnni 1941.

Der Badische Minister des Knltns und Unterrichts

— als höhere Natnrschntzbehörde —

Nr. L 8785 S ch IN i t t h e II n e r

Verordnung

über das „Naturschutzgebiet Stchlwicsen"

in der Gemarkung Gaienhofen, Landtreis Konstanz.

Auf Gruud der S§ 4, 12 Abs. 2, 13 Abs. 2,

15 uud 16 des Rcichsuaturschutzgesetzes vom

26. Juni 1935 (RGBl. I S. 821) sowie des s 7

Abs. 1 nnd 5 der Durchführungsverordnung vom

31. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1275) wird mit Zu¬

stimmung der obersten Naturschutzbehörde folgendes

verordnet:

s 1

Die numittelbar südöstlich von Gaienhofen in

der Gemarkung Gaienhofen, Landkreis Konstanz, am

Unterfee (Bodensee) liegenden Stehlwiesen werden

in dem im K2 Abs. 1 näher bezeichneten Umfange

mit dein Tage her Bekanntgabe dieser Verordnung

in das Reichsnatnrschntzbnch eingetragen und damit

unter den Schutz des Rcichsuaturschutzgesetzes ge¬

stellt.

s 2

(1) Das Schutzgebiet hat eiue Größe vou 9,5

und umfaßt in der Gemarkung Gaienhofen die

Grundstücke Lagerbiichnninmer 302 a, 3021), 303 u,

303 b, 304—313 sowie Teile der Grundstücke Lager-

buchuummer 134 uud 296.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes sind in eine

Karte 1 : 25 000 uud eiue Katasterhandzeichnung

1 :1 500 r o t eingetragen, die bei der obersten Na¬

tnrschntzbehörde in Berlin niedergelegt sind. Wei¬

tere Ausfertigungen dieser Kartell befinden sich bei

der Reichsstelle für Naturschutz in Berlin, bei der

höheren Natnrschntzbehörde in Karlsruhe, der un¬

teren Natnrschntzbehörde in Konstanz und dem Bür¬

germeister in Gaienhofen.

§ 3

Im Bereich des Schutzgebietes ist verboten:

a) Pflanzen zn beschädigen, auszureißen, anszil-

graben oder Teile davon abzupflücken, abzu-

fchueideu oder abzureißen,

I>) freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu

bennruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrich¬

tungen anzubringen, sie zu saugen oder zn töten,

oder Puppe«, Larven, Eier oder Nester und son¬

stige Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fort-
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zunehmen oder zu beschädigen, unbeschadet der

berechtigten Abwehrmaßnahmen gegen Kultur¬

schädlinge und sonst lästige oder blutsaugeude

Insekten,

c;) Pflanzen oder Tiere einzubringen,

ci) eine andere als die nach s 4 Absatz 1 zugelassene

wirtschaftliche Nutzung anszuübeu,

s) die Wege zu verlassen, zu lärmen, Fener anzu¬

machen, Abfälle wegzuwerfen oder das Gelände

auf andere Weise zu beeiuträchtigeu,

I) Bodenbestandteile abzubauen, Sprengnngeu oder

Grabuugen vorzuuehmen, Schutt oder Bodeu-

bestandteile einzubringen oder die Bodengestalt

einschließlich der Wasserläufe oder Wasserflächen

auf andere Weise zu verändern oder zu beschä¬

digen,

8') Bild- und Schrifttafelu anzubringen, soweit sie

nicht auf den Schutz des Gebietes hinweisen.

s 4

(1) Unberührt bleibt

->.) die rechtmäßige Ausübung der Jagd,

I>) die landwirtschaftliche Nutzung in der bisherigen

Kulturart und im bisherigen Umfang jedoch mit

der Maßgabe, daß die als Streuwiesen genutzten

Grundstücke nur in Äer Zeit zwischen dem

15. September und dem 15. März gemäht wer¬

den dürfen,

o) der Badebetrieb iuuerhalb der festgelegten Gren¬

zen.

(2) In besonderen Füllen können Ausnahmen

von den Vorschriften dieser Verordnung vou mir ge¬

nehmigt werden.

s 5

Wer den Bestimmuugeu dieser Verordnung zu¬

widerhandelt, wird nach den KZ 21 und 22 des

Reichsnaturschutzgesetzes und den W 15 nnd 16 der

Dnrchführungsverordniing bestraft.

s 6

Diese Verordnung tritt mit ihrer Bekanntgabe

im Amtsblatt des Badischen Ministeriums des Kul¬

tus und Unterrichts in Kraft.

K arls r u h e, deu 2. Juli 19-11.

Der Badische Minister des Kultus und Unterrichts

— als Höhere Natnrschntzbehörde —

Nr. K K920 Schmitthe n u e r

Aufhebung der Gewerblichen Berufsschule

in Huttenheim.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des

Innern wird die Gewerbliche Berufsschule iu

Hockeuheim mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

14 - 149

Die Gemeinden Altlnßheim, Hockenheim, Neu-

lußheim und Reilingen werden dem Einzugsgebiet

der Gewerbliche» Berufsschule in Schwetzingen zu¬

geteilt.

Gewerblich tätige Berufsschulpflichtige, die iu

deu genannten Orten beschäftigt sind, haben die hier¬

nach zuständige Gewerbliche Berufsschule in Schwet¬

zingen zu besuchen.

Karlsruhe, den 1. Juli 191 >.

Der Minister Äes Kultus nnd Unterrichts

Nr. 1) 15615 I» Vertretung

Gärtne r

Gewerbliches Berufsschulwesen im Land¬

kreis Mosbach.

Im Einvernehmen mit dein Herrn Minister des

Innern werden in Abänderung meines Erlasses

vom 24. Januar 1910 Nr. v 909 die in Aglaster-

hansen, Oberscheffleuz und Strümpfelbrunn be¬

stehenden Zweigschulen der Gewerblicheu Berufs¬

schule Mosbach mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Die Gemeinden Aglasterhanfeu, Asbach, Brei-

tcubruutt, Dandenzell, Michelbach, Mörtelstein,

Neckarlatzenbach, Rennkirchen, Oberschwarzach und

Unterschwarzach, die bisher dem Einzugsgebiet der

Zweigstelle Aglasterhausen, die Gemeinden Auerbach,

Billigheim, Dallan, Katzental, Mittelschesflenz, Ober-

schefflenz, Unterschefflenz, Waldmühlbach nnd Nit-

tersbach, die bisher dem Einzugsgebiet der Zweig¬

schule Oberscheffleuz zugewiesen waren, werdeil dem

Einzugsgebiet der Gewerblichen Berufsschule Mos¬

bach, Hie Gemeinden Mülben, Oberdielbach, Scholl-

brnnn, Strümpfelbrunn, Wagenschwend, Wald¬

katzenbach und Weisbach, die bisher dem Einzugs¬

gebiet der Zweigschule Strümpfelbrunn zugewiesen

waren, dem Einzugsgebiet der Gewerbliche» Be¬

rufsschule Eberbach zugeteilt.

Gewerblich tätige Berufsschulpflichtige, die iu

den genannten Orten beschäftigt sind, haben die hier¬

nach zuständigen Gewerblichen Berufsschulen in

Mosbach oder in Ellerbach zu besuchen.

Karlsruhe, deu 8. Juli 1941.

Der Minister des Knltns und Unterrichts

Nr, I> 180W In Vertretung

Gärtne r

Kreisbildstelle Buchen.

Hauptlehrer Josef Giebel in Buchen ist zum

Leiter der Kreisbildstelle Buchen ernannt worden.

Karlsruhe, den 8. Juli 194>.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr, Ii 33139 In Vertretung

Gärtner
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m. Pevsonalnachrichten.

I. Veröffentlichungen

aufgrund der Verordnung über die Bekanntgabe von

Ernennungs- und Beförderungserlassen (RGBl. 1

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

sind —.

Ernannt:

Zum wissenschaftliche» Assistenten: Dr. rer. nat.

Wolfgang Griep am Institut sür Forstbotanik an

der Universität Freiburg i. Br.

Zum Bezirksschulrat: Rektor Adolf Neu¬

reuth er beim Stadtschulamt Heidelberg.

Zum Studienassessor: Studienreferendar Dr.

Arthur Neppel beim Stndienseminar Karlsruhe.

Zu Studienreferendaren: die Lehramtsbewerber

Wilhelm Alte r von Worms — Edgar Blatter

von Hagendingen — Otto E ichho r n von Scherin¬

gen — Karlheinz Fnnke von Witten — Hugo

-y assig von Kadelvurg — HeUmut Huber vou

Landa — Rudolf K e l l i n g h u s e u von Hamburg

— Josef O t t von Dilsburg — Siegfried Scheibe

voil Schweinitz — Rudolf Steffens von Bullay

— Rüdiger Steuzel von Strasburg.

Zu Lehrerin die a. pl. Lehrer Valeutiu Hof¬

atter in Birndorf — Otto Martin in Berolz-

heim — Josef Schrandolf in Lausheim.

II. Sonstige Veröffentlichungen:

Ernannt:

Zum außerplanmäßigen Professor: Dozent Dr.

Franz Brecht an der Philosophischen Fakultät der

Universität Heidelberg.

Zum Studienrat: Zeichenlehrer Willy Berger

an der Fichte-Schule, Oberschule sür Mädchen, in

Karlsruhe.

Zur planm. Berufsschullehreriu: die a. pl, Be-

rufsschullehreriu Wilhelmiue Schmitz an der

Hans-Thoma-Schule, Oberschule für Mädchen, in

Mannheim.

Zum Rektor: Hauptlehrer Hugo Kurzen-

h ä » s e r in Heidelberg.

Zum Schulleiter der Gruppe ^.4b2 RBO.:

Hauptlehrer Gustav H u m m e l in Merzhansen.

Zn Lehrerinnen: die a. pl. Lehrerinnen Anni

B recht iil Obermünstertal-Spielweg — Elsa H o n-

sell in Hogschür — Hermine Paufler iu Blum-

verg.

Zu Bernfsschullehrertt(iunen): die a. pl. Berufs-

schullehrer(innen) Erika Basel in Baiertal — Else

Braun in Hilzingen — Hildegard Gaber in

Hohentengen — Johanna Rieger in Heddesheim

— Erika Schmitt in Elsenz — Gertrnd Walter

in Großrinderfeld — Johannes de Temple an

der Gewerblichen Berufsschule iu Gaggeuan.

Verseht iu gleicher Eigenschaft:

Die Hanptlehrer(in): Max Augenstein in

Dietlingen, Ldkr. Pforzheim nach Pforzheim —

Heinrich Dötfch in Ketsch nach Altenbach — Max

M etzge r in Zunsweier nach Treschklingen —

Wilhelm Siefert in Blankenloch nach Offenburg

— Else Spatz in Offenburg nach Staufen.

In den Wartestand verseht gem. A 43 DBG.:

Professor Hugo Stolz an der Freiherr vom

Stein-Schule, Oberschule für Jungen, in Bruchsal.

In den Ruhestand verseht:

Die Hauptlehrer(in): Viktor Belz in Freibnrg

— Rudolf Ellwange r in Baden-Baden — Au¬

gust F ritsch in Horden — Otlo Knopf in Zett¬

weierbach — Erika H elml e in Karlsruhe — Eu¬

gen Mader in Ladenburg — Julius Rothen¬

berger in Freiburg — Emil Stiefel in Karls¬

ruhe.

Gefallen für Führer, Volk und Vaterland:

Gotllieb Rühle, Berufsschnllehrer an der Ae-

benius-Schule, Gewerbliche» Berufsschule iu Mann¬

heim, am 22. Juni 1041.

Gestorben:

Hausmeister Max Dreher am Gymnasium

Konstanz, am 16. Juni 1011. — Professor i. R.

August Bürger, zuletzt am Realgymnasium Wein-

Heim, am 22. Juni 1041. — Haupt-

lehreri» a.D. Luise Laub, zuletzt iu Karlsruhe,

am 23. Juni 1041. — Hauptlehrer Karl Friedrich

Enth in Psorzheim am 26. Juni 1041. — Real¬

lehrer a.D. Andreas Höchst, zuletzt an der Real¬

schule in Waldkirch, am 2. Juli l04l. — Hauptleh¬

rerin Johanna Heim an der Friedrich - Luisen-

Schule, Oberschule sür Mädcheu, iu Konstanz am

27. Juni 1041 — Professor Dr. Alfons Brei u e r

an >der Tulla-Schnle, Oberschule für Juugen in

Mannheim, am 6. Juli 1041.

IV Stellenansschreiben.

A n G r ll nd - n n d H anpt s ch n l e n :

Schnlleiterstellen der Grnppe ^4 0 2 der RBO.

in: Buggingen, Ldkr. Biüllheim — N ennkir -

chen , Ldkr. Atosbach — Stettfeld, Ldkr. Bruch¬

sal — Wiutersdorf, Ldkr. Rastatt.

Lehrerstellen in: Edingen, Ldkr. Mannheim

— G r e m m e l s b a ch, Ldkr. Villingen — Got¬

tenheim, Ldkr. Freiburg — K ü ß u a ch , Ldkr.

Waldshut — Metten berg, Ldkr. Waldshnt —

N e ck arge m ü n d , Ldkr. Heidelberg.

Bewerbungen siud biuuen 6 Wochen bei

dem dem Bewerber vorgesetzteil Kreis- oder Stadt¬

schulamt eiuzureicheu.

Die Leiter der Schulämter werden ersucht, nach

Möglichkeit auch die im Wehrdienst stehenden Lehrer

und die ins Elsaß abgeordneten Lehrkräfte von den

Ausschreibungen in Kenntnis zu setzen.

V. Eingesandte Drnckwerke und Lehrmittel.

Allg e m ein:

Das Reichsamt für Landesanfuahme hat eine

„Übersichtskarte des O b e r r h e i u e s" im

Maßstab 1 : 300 000 herausgegeben.

Die Karte ist ein Zusainmendruck 1040 aus der

Übersichtskarte vou Mitteleuropa l : 300 000 und be-
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steht aus den Blättern Trier, Darmstadt, Strasburg,

Stuttgart, Basel und Konstanz mit dem Berichti-

gnngsstand >939.

Sie ist in 6 Farben gehalten. Grundriß schwarz,

Gewässer blau, Walo grün, Straßen und Reichs-

autobahueu rot, Gelände hellbraun nnd Landes-

grenzen violett.

Die karleubildgröße beträgt ca. IM X > lv om

und umfaßt das Gebiet des Oberrheines von Maiuz

bis zum Fürstentum Liechtenstein.

Die Karte reicht im Norden bis Darmstadt—

Bingen, im Osten bis Dinkelsbühl—Güuzburg—

Kempten, im Süden bis zum Vierwaldstätter See

und im Westeu bis Luneville—Epinal (Frankreich).

Außer den Landes-, Regieruugsbezirks- nnd

Kreisgreuzeu enthält die Karte anch die befahrbaren

und im Bau befindlichen Reichsantobahnen, sowie

die Reichsstraßen mit ihren Nummern.

Die Orte, mit dem Sitz der Regierungen, sind

Hoppelt nnd die der kreise einfach unterstrichen.

Außerdem befindet sich ans dem unteren Rand

der Karte eine Politische Grenzskizze, in der die

kreise nach Nnminern geordnet, ausgeführt fiud.

Nicht nur als Übersichtskarte für Behörden nnd

Ämter, anch für Autofahrer im Fernstraßenverkehr

und für Schulen zu Unterrichtszwecken ist die Karte

ein guter Wegweiser und daher zu empfehlen.

Sie ist durch alte Buchhandlungen (gefalzt in

Umschlag zum Preise von NM. 5.—) zu beziehen.

Velhagen ^ K lasings Deutsche Klassen¬

lesestoffe für Mittelschulen nach den Richtlinien für

Erziehung uud Unterricht.

Blnncl: Auswahl aus dem dichterischen Werk,

KV Rpf.

Blunck: Von Tieren und sonderbaren Käuzen,

35 Rpf.

Frailck: Drei Geschichten, 40 Rpf.

Grillparzer: Der arme Spielmaun, 35 Rpf.

Grillparzer: König Ottokars Glück nnd Ende, 80 Rpf.

Grimm: Deutsche Sagen, 70 Rpf.

Hanff: Das kalte Herz, 40 Rpf.

Hebbel: Agnes Bernauer, 65 Rpf.

Keller: Frau Regel Amrain und ihr Jüngster,

40 Rpf.

Kleist: Michael Kohlhaas, 70 Rpf.

Meyer: Das Amulett, 45 Rpf.

Rofegger: Eine Auswahl, 80 Rpf.

Schiller: Wilhelm Teil, 1,— RM.

Schmittheuuer: Friede auf Erden, 20 Rpf.

Sohnrey: Die Dreieicheuleute, 30 Rpf.

Stehr: Der Schindelmacher, 55 Rpf.

Storm: Der Schimmelreiter, 80 Rpf.

Storni: Pole Poppenspäler, 40 Rpf.

Im Verlag Velhagen & Klafing, Biele¬

feld und Leipzig find folgende Klassenlescstoffe er¬

schienen:

Deutsche Ausgaben:

Goethe: Iphigenie (D. Ausg. 2), 70 Rpf.

Schiller: Die Jungfrau von Orleans (D. Ausg. 19),
1— RM.

14 — 151

Schiller: Maria Stuart (D. Ausg. 20), 1,— RM.

Kleist: Prinz Friedrich von Homburg (D. Ausg. 41),

75 Rpf.

Wolfram von Eschenbach: Parzival (D. Ansg. 91),

80 Rpf.

Deutsche Lefebog e u :

Binding: Dichtuugeu (D. Lfbg. 158), 35 Rpf.

Germaueutum in deutscher Dichtung (D. Lsbq. 229),

85 Rpf.

Platon nnd Aristoteles, Griechische Staatstheorien

(D. Lfbg. 235), 70 Rpf.

von Molo: Prinz Engen (D. Lfbg. 263), 45 Rpf.

Englische Ausgaben:

Shakespeare: King Richard 11 (Engl. Ausg. 8),

1,10 RA!.

Dickens: A Ehristmas Earol (Engl. Ausg. 39),

1,— RA!.

Twain: The Adventnres os Tom Swayer (Engl.

Ausg. 141), 1,— RM.

N e nsprachliche L esebogen :

Ewing: Timothh's Shoes (Nspr. Lsbg. 14), 35 Rpf.

The Commonwealth of Australia (Nspr. Lsbg. 164 >,

30 Rpf.

Strachev: The Lady with a Lamp (Nspr. Lsbg. 180),

30 Rpf.

Nine fbort Stories (Nspr. Lsbg. 222), 40 Rpf.

Bourget: Deux Eoutes (Nspr. Lsbg. 249), 40 Rpf.

Giono: Le Grand Tronpean (Nspr. Lsbg. 287),

70 Rpf.

Eaulaineonrt: Qninze jonrs en traineau avee Na¬

poleon I. (Nspr. Lsbg. 311), 60 Rpf.

Th 6 Stre srancais :

Molisre: Le Malade imaginaire (Th^ütre 20),

30 Rpf.

Profatenrs franeais:

M5rim''e: (iolomba (Pros. 109), 1,10 RA!.

Lateinische nnd g r i e ch i s ch e L e s e b o g e n:

Taeitns: Germania (Text) (Lat.-griech. Lsbg. 35),

35 Rpf.

Sallust: Catilinae Eouiuratio (Lat.-griech. Lsbg. 53),

50 Rpf.

Römisches Führertum im Kampf gegen Karthago

(Lat.-griech. Lsbg. 67), 1,20 RM.

(iicero: De Re Publica (Lat.-griech. Lsbg. 69),

1.20 RA!.

Eicero: Oratio iu Eatiliuam Prima (Lat.-griech.

Lsbg. 71), 40 Rpf.

Eicero: Oratio in Eatilinam Secuuda (Lat.-griech.

Lsbg. 72), 40 Rpf.

Eicero: Oratio iu Eatiliuam Tertia (Lat.-griech.

Lsbg. 73), 40 Rpf.

Eicero: Oratio in Eatilinam Onarta (Lat.-griech.

Lsbg. 74), 50 Rpf.

R e n g e r f ch e Schulausgaben:

Dickens: David Copperfields Schooldays

(Renger ^ 95), 1,50 RM.
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Deutsche Übertragungen antiker

Schriftwerke:

Tacitus: Das Leben des Julius Agrikola

(D. Ubertr. 1), 50 Rpf.

Prüfungsstücke werden auf Wunsch vom Verlag

kostenlos und portofrei überfandt.

ö. Für die Lehrer:

Dr. Walter Ludwig, Politik als gestaltende

.»raft in der Geschichtswissenschaft und im Geschichts¬

unterricht. Theodor Fritfch Verlag, Berlin NW 40.

Voigt-Linek, „Das Fachrechnen der Dre¬

her", 1,65 NM.

14 —

Voigt-Linek, „Das Nachrechnen der Me¬

chaniker", 1,30 RM.

Verlag Julius ulinkhardt, Leipzig.

Jos. Hottenrotb und Herm. Schaefer,

Stndienräte in Pforzheim, „Die Taschen- und Arm¬

banduhr". Erschienen im Selbstverlag. Ladenpreis

3,— RM., bei Sammelbestellungen durch Schulen

bei den Verlegern 2,— NM. je Stück.

1. Scharkus, Schriftverkehr des Handwer¬

kers IV n. 118 Seiten, Preis 1,60 RM.

2. Stadlinger, Der Lehrling und fein Ge¬

werbe V!I I n. 100 Seilen, Preis 1,10 RM.

Verlag Carl Mever (Gustav Prior), Hannover.

Druä und Berlag von Malsch Vogel in Karlsruhe.
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Ausgegeben

des Vildlschm .«iiustcrluiuv dc>i liulttlS und NmerrichtK
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I. Erlasse des Neichstninisterinms für Wissenschaft, Erziehung nnd Volksbildung.

Aus Heft 13 des Rsichsmmisterialamtsblattes:
Nr. 353 „Urlaub für verheiratete Angestellte und Arbeiter bei Besuchsreisen" (Deutsch.Wiss.Erziehg.

Volksbildg. 1941 S. 254) — Nr. ^ I 3421/41.

Aus Heft 15 des Reichsmimsterialamtsblattes:
Nr. 407 „Sammlungen in den Diensträumen öffentlicher Behörden und Betriebe"

(Deutsch Wiss.Erziehg.Volksbildg, 1941 S. 291) — Nr. ^ I 3707/41).

II Bekauntmachnngen.

Änderungen der Reisekosteubestimmnngen.

Nachstehend werden die Verordnungen des
Herrn Reichsministers der Finanzen vom 30. Mai
1941 Nr. 3763/64/65 über Änderungen der Reise¬
kostenbestimmungen zur Kenntnis der unterstellten
Dienststellen und Schulbehörden gebracht.

Karlsruhe, den 22. Juli 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Nr. ^ l 3481 Im Auftrag

Kraft.

Nr. 3763

Verordnung zur Äuderuug des Gesetzes <tber
ReisekostenvergNtuug der Beamten.

Vom 30. Mai 1941 (RGBl. I S. 300).

Auf Grund des K 13 Abs. 1 des Gesetzes über
Reisekostenvergütung der Beamten vom 15. Dezem¬
ber 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 1067) wird verordnet:

s 1

s 9 Abs. 2 >des Gesetzes über Reisekostenvergütung
i>er Beamten vom 15. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. 1
S. 1067) erhält die folgende Fassung:

N
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„(2) Es beträgt

g.) das Tagegeld für jeden vollen Kalendertag in

Stnfe I a. 14,00 M?,

„ Ik 12,00 ,. ,

II I0M .

„ HI 8,00 ,. .

„ IV 6.50 „ ,

„ V 5,50 „ ;

I») das überuachtnngsgeld in

Stufe Ia 11,00

„ Id 10.00 „ ,

„ II 8.00 „ ,

„ III 7M .. ,

„ IV 5,50 „ ,

„ V 4,50 „ ."

s 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung ab

1. Juli 194< in Kraft.

Berlin, 30. Mai 1941.

Der Reichsminister der Finanzen

G r a f S ch w e r i u von Krosig k.

Nr. 3764

Verordnung zur Änderung der Ausführuugs-

bestimmungeu zuiu Ncisekosteugesetz.

Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über

Neisekostenvergütuug der Beamten vom 15. Dezem¬

ber 1933 (RGBl. I S. 1067) wird bestimmt:

1. Nr. 3 der Ausführungsbestimmnugen zum Ge¬

setz über Reifekostenvergütnng der Beamten

vom 16. Dezember 1933 (RBB. S. 192) erhält

die folgende Fassung:

„Beamte im V o r b e r e i t u n g s d i e u st.

Nr. 3. Beamte im Vorbereitungsdienst

können für >die Reise zum Eintritt in das

Beamtenverhältnis, bei Reisen zu ihrer Aus¬

bildung sowie bei Übertragung von Befchäf-

tigungsaufträgen Reisekostenvergütung nach ker

Besoldungsgruppe erhalte», in der sie beim

regelmäßigen Verlauf ihrer Dienstlaufbahn

zuerst planmäßig angestellt werden. Bei Reisen

zur Ableguug von Prüfungen und Teilnabme

an Unterrichtsstunden gilt Nr. 22."

2. Diese Verordnung tritt mit Wirkung ab I.Juli

1941 in Kraft.

Berlin, 30. Mai 1941.

Der Reichsminister der Finanzen

Graf Schweri n v on Krosig k.

^ 4600—3903 IV

(RBB. S. 164)

Nr. 3765

Verordnung zur Änderung der Bestimuiungen

über Vergütung bei vorübergehender auswärtiger

Beschäftigung der Beamten.

Auf Gruud des K 12 Abs. 2 des Gesetzes über

Neisekostenvergütuug der Beamten vom 15. Dezem¬

ber 1933 (RGBl. I S. 1067» wird bestimmt:

1. Nr. 3 Abs. 1 Satz 1 i, ,

mnngen über Vergütn c

auswärtiger Beschäftig >'»' ^

16. Dezember 1933 (?! ^ erb, ^

folgende Fassung:

l>) Nr. 3 Abs. 1 Satz 1:

„Ein Beamter, der täglich vom Beschäf¬

tigungsort znm dienstlichen Wohnsitz oder

tatsächlichen Wohnort zurückführt, erhält

statt der Vergütung in Nr. 2 die Auslagen

für die Fahrkarte (Monats- oder Wochen¬

karte) der bei Dienstreisen zulässigen Wagen¬

klasse und einen Zuschuß bis zum Höchst¬

betrage von täglich 1,50 .M, als verheirate¬

ter bis zum Höchstbetrage vou täglich

2,50 Mi."

b) Nr. 6:

„Beamte im V o r b e r e i t n n g s -

dien st.

Nr. 6. Ein Beamter im Vorbereitungs¬

dienst erhält Beschästignngsvergütnng nach

Ar. 2. Maßgebend ist die Besoldungsgruppe,

in der er beim regelmäßigen Verlans seiner

Dienstlaufbahn zuerst planmäßig angestellt

wird."

2. Diese Verordnung tritt mit Wirkung ab I.Juli

1941 in Kraft.

Berlin, 30. Mai 1941.

Der Reichsminister der Finanzen

Graf Schwer! n v o n Ä r o f i g k.

.V 4600-8903 IV 2. Ang.

(RBB. S. 164)

Neuordnung der Lehrerbildung.

I. Die Ausbildung der Volksschullehrer und

-lehrerinnen wird künftig an staatlichen Lehrerbil-

dungsanstaltlen bzw. Lehreriunenbildnngsanstalten

durchgeführt. Sie umfaßt 5 Jahre und baut anf der

vierklafsigen Hauptfchnle auf. Die Schüler der Lehrer-

bilduugsaustalten werden in Heimen untergebracht,

verpflegt uud gekleidet. Die Ausbildung ist grund¬

sätzlich kostenlos. Em Unterhaltsbeitrag für Ver¬

pflegung und Bekleidung wird nnr von solchen

Erziehungsberechtigten erhoben, die dazu iu der

Lage sind.
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Die Lehrerbildungsanstalten werden vorerst in

verfügbaren Gebäuden untergebracht, für die Zeit

nach dein Kriege sind großzügige Neubauten geplant.

II. Da gegenwärtig Schüler und Schülerinnen

mit abgeschlossener Hauptschulbilduug uoch uicht zur

Verfügung stehen, bestimme ich vorerst folgendes:

An Ostern 1942 werden in die Lehrer- nnd

Lehrerinnenbilduugsaustalten aufgenommen, uud

zwar

1. iu den ersten Ausbildimgsjahrgaiig Schüler nnd

Schülerinnen, die das 8. Schuljahr der Volksschule

erfolgreich l-esucht habeu.

2. Iu den 3. Ausbildungsjahrgaug Schüler und

Schülerinnen, die die 6. Klasse einer Höheren

Schule erfolgreich besucht haben.

Für die Aufnahme kommen nur solche erb-

gesnude, deutschblütige Schüler uud Schüleriunen

in Frage, die nach dem Urteil des Schulleiters und

des Klasseulehrers auf Grund ihrer charakterlichen

Veranlagung, ihrer Begabung uud ihres Leistungs¬

willens zum Lehrerberuf besouders geeignet erschei¬

nen. Darüber hinaus müssen sich die Schüler nnd

Schülerinnen in der HJ. bewährt haben. Genauere

Anweisungen ergehen noch.

Ich erwarte, >daß die Lehrerschaft durch Auf¬

klärung und Beratung der Eltern nnd Schüler alles

tnt, nm dem eigenen Berns tüchtige Jungen nnd

Mädchen zuzuführen.

III. Im Herbst nnd an Ostern jedes Jahres

beginnen — vorläufig iu Karlsruhe — jeweils ein¬

jährige Ausbildungslehrgänge für Abiturienten und

Abiturieutinnen. (5. Ausbildimgsjahrgang derLehrer-

bitdnngsanstalten).

Eine Ausbildungsgebühr wird auch in diesen

Kursen uicht erhoben; es stehen vielmehr ausreichende

Mittel für Beihilfen zur Verfügung. Der Nachweis

der erfüllte» Arbeilsdieustpflicht wird erst bei der

Aufnahme in den Volksschuldienst, nicht bei der Auf¬

nahme iu den Ausbildungslehrgang verlangt. Be¬

werber nnd Bewerberinnen haben sich bei der Direk¬

tion der Hochschule für Lehrerbildung, Karlsruhe,

Bismarckstr. 1V, zn melden unter Vorlage folgender

Unterlagen:

a) Ein ausführlicher, eigenhändig geschriebener

Lebeuslauf mit Angabe des religiösen Be¬

kenntnisses.

>,) 2 Lichtbilder (Vorder- und Seitenansicht), die

mit dem Namen zn versehen sind.

o) Der Nachweis, daß der Bewerber (die Bewer¬

berin) deutschen oder artverwandten Blutes

ist. Dieser ist zu erbringen dnrch den vorge¬

schriebenen Ahnennachweis (Vorlage der eige¬

nen Geburtsurkunde, der Heirats- nnd Ge¬

burtsurkunden der Elteru uud der Geburts¬

urkunden der Groszeltern); anstelle der Ur¬

kunden kann mich der Ahnenpaß vorgelegt

werden.

ä) Ein vom zuständigen Gesundheitsamt ans-

gestelltes amtsärztliches Zeugnis, das sich be¬

züglich der Lunge auf eiue röntgenologische

Durchleuchtung zn stützen hat.

<z) Der Nachweis des Besitzes der deutschen

Reichsangehörigkeit,

t) Eine beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses

oder eiue Bescheinigung über das Bestehen

der Prüsnng für die Znlafsnng zum Studium

ohue Reifezeugnis,

g) Nachweise über die Mitarbeit in der NSDAP.,

ihren Gliederungen oder angeschlossenen Ver¬

bänden.

Karlsr ilh e, deu 22. Juli 1941.

Der Minister des Kultns nnd Unterrichts

Nr. L 27330 In Vertretung

Gärtne r.

Einführung neuer Lernbücher für Mittelschule».

An die Kreis- nnd Stadtschulämter sowie an die

weiter und Lehrer der Mittelschule».

Auf Gruud der Entschließung des Herrn Reichs¬

ministers für Wissenschaft,, Erziehung uud Volks¬

bildung vom 2-t. Juni 1941 ^ II ä 276/4 l (Deutsch.

Wiss.Erziehg.Volksbildg. 19-tl S. 270) werden zum

Gebrauch an Mittelschulen in meinem Dienstbereich

folgende Lernbücher zugelassen:

Geschichte für Mittelschule», bearbeitet vou

Uranse-Jennrich-Viernow, 2. Ba»d: für Klasse 3,

3. Ba»d: für Klaffe 4 der Mittelschule», Verlag Her¬

um»» Schroedel i» Halle a. S.

Die Genehmigimg dieser Lernbücher ist vor¬

läufig.

K arlsruhe, deu 5. August 1941.

Der Minister des Knllns nud Unterrichts

Nr. ö 27S06 Im Auftrag

Dr. Afal

Umgang mit Blindgängern.

An die Leiter nnd Lehrer der unterstellten

Schulen.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reichs¬

ministers für Wissenschaft, Erziehimg »»d Volks¬

bildimg vom 1l>. Juni 1941 z»r Danachachtimg

bekanntgegeben.

Karlsruhe, deu 24. Juli l94l.

Der Minister des Kultus nnd Unterrichts

Nr. L 27004 ' Im Auftrag

K raft
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Umgang mit Blindgängern.

RdErl. d. RMfWEV. v. 10. 6. 1941
— k IIa 1273 L Iii, ^ IV, 1^ V -.

Wie das Oberkommando der Wehrmacht mir
mitteilt, verursachen in zunehmendem Maße Kinder
durch Spielen mit Blindgängern Unglücksfälle. Es
handelt sich dabei sowohl um Blindgänger im Ge¬
lände von Truppenübungsplätzen als auch um
Blindgänger der Flakgeschütze.

Von der Wehrmacht werden alle erdenklichen
Vorsichtsmaßregeln (Warnungstafeln, Einzäunung
der Blindgänger) getroffen, wenn eine sofortige
Unschädlichmachung uicht möglich ist. Blindgänger,
die von der Fliegerabwehr stammen, werden jedoch
nicht immer sofort gefuudeu und daher bisweilen
ohne Warnungstafeln oder Einzäunungen von
Kindern entdeckt.

Ich ersuche, die Kinder auf die von Blind¬
gängern drohenden Gefahren bei jeder sich bietenden
Gelegenheit im Schulunterricht hinzuweisen uUd sie
insbesondere vor dem Spiel niit Blindgängern ein¬
dringlichst zu warnen.

An die Unterrichtsverwaltuugen der Länder.
(Deutfch.Wiff.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 261.)

Landverschicknng der Jugend luftgefährdeter Gebiete;

Bescheinigung für die Einschulung.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reichs¬
erziehungsministers zur Beachtung bekanntgegeben:

Karlsruhe, deu 4. August 1941.
Der Minister kes Kultus und Unterrichts.

Nr. S 27801 Im Auftrage

Kraft

Landverschickung der Jugend luftgefährdeter Gebiete;

Bescheinigung für die Einschulung.
RdErl. >d. RMmWEV. v. 3». 6. 1941

— L la 846/41 k IIa, I? lila —.

1. Die Schulen in den Gebieten, aus denen im
Rahmen der erweiterten Kinderlandverschickung
schulpflichtige Kinder unter zehn Jahren für längere
Zeit in weniger luftgefährdete Gebiete entsendet
werden, haben den Kindern eine Bescheinigung mit¬
zugeben, in der >die für eine ordnungsmäßige Ein¬
schulung an den Aufnahmeort notwendigen Angaben
(Personalien des Schülers, Schuljahrgang, zuletzt
besuchte Klasse) enthalten sind.

2. In gleicher Weise ist zu Verfahren, wenn
Kinder über zehn Jahren privat verschickt werden
oder im Rahmen der Sammelverschickuug ausnahms¬
weise nicht in ein KLV.-Lager ausgenommen werden,
sondern die Schule des Aufnahmeortes besuchen.
An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Bolksbildg. 1941 S. 270.)

15 —

Jugcndarrcst und Jugenddicnstarrest.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn
Reichsministers für Wissenschaft, Erzichuug und
Volksbildung vom 18. Juni 1941 bekannt.

Karls rnhe, den 21. Juli 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 27005 Im Auftrag
Kraft.

Iugendarrest und Iii
RdErl. d. RMfWEV

— NI-z.822

Im Anschluß an den Er i. . , ...
(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 137). -

Die Verhäugung von Jugendarrest oder Jngend-
dienstarrest gegeuüber Schüleru wird uach deu hier¬
über erlassenen Vorschriften den Schulen mitgeteilt,
da es erforderlich ist, daß die Schulen über außer¬
schulische Erziehuugsmaßuahmen gegenüber ihren
Schülern unterrichtet sind. Es besteht jedoch Ver¬
anlassung, daraus hiuzuweiseu, daß die Verhängung
besonderer Schulstrafen in derartigen Fällen nnr
dann angebracht sein wird, wenn der Jugendarrest
bzw. Jugenddienstarrest mit Rücksicht auf eiu Ver-
halten des Jugendlichen verhängt worden ist, das
zugleich gegeu die Schulzucht verstößt. Im allgemei¬
nen ist von Schnlstrafeu aus diesem Anlaß abzu¬
sehen. Es ist auch nicht angängig, einen Jugend¬
lichen, dem gegenüber diese Erziehungsmittel an
gewandt wordeu sind, lediglich aus diesem Grunde
von dem Besuch einer über das Volksschnlziel hinaus¬
führenden Schule auszuschließen.

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.
(DeutschWiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 26 l.)

Altstoffsammlung durch die Schuljugend.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn
Reichserziehungsministers vom 21, Jnni 1941 be¬
kannt.

Ich ersuche die Schulleiter uud Lehrer um Be¬
achtung nnd entsprechende Eröffnung an die
Schüler(innen).

K a rlsrnhe, den 22. Juli 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. S 27006 Im Auftrag
Kraft.

Altstvffcrfassung durch die Schuljugend.
RdErl. d. RMsWEB. v. 21. 6. 1941

— k IIa 1303/41 6 III, L IV, ^ V —.

> Der Reichskominissar für Altmaterialverwertuug
teilt mir mit, daß die Altstofferfassung dnrch die
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Schuljugend im allgemeinen günstige Ergebnisse er¬

bracht habe, und daß sich auch der Herr Neichs-

marschall des Großdeutscheu Reiches, Beauftragter

für den Vierjahresplan, anerkennend über die Lei¬

stungen der Schuljugend geäußert habe. Ich habe

mit Befriedigung Hierbon Kenntnis genommen nnd

erwarte, daß Schüler und Lehrer alter Schuleil sich

weiter freudig iu den Dienst dieses wichtigen Kriegs¬

hilfswerks stellen. Der Reichskommissar hat mir

rlaß bom 15. Mai d. Js. —

Ich will mich damit einver-

l! h ihm Verfahren wird. Dabei

- ch die Arbeit in der Schule

'>i it nicht beeinträchtigt wird,

und weife insbesondere daranf hin, daß der Ausfall

bou Unterrichtsstunden zugunsten der Sammeltätig¬

keit nicht gestattet werdeu kann. Der Dienst, der durch

die Sammeltätigkeit der Schüler uud Lehrer geleistet

wird, ist ein zusätzlicher, freiwilliger Kriegsdienst

und findet seine Anerkennung nnr nuter dieser

Voraussetzung.

An die Unterrichtsverwaltuugeu der Länder.

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 261.)

Gewerbliche Berufsschule».

Die Gewerbeschule III (Goldschmiedeschule) in

Pforzheim führt von jetzt ab die Bezeichnung „Gold-

schmiedeschule, Gewerbliche Berufsschule für vie

Edelmetall- uud Schmuckiudnstrie in Pforzheim".

Karlsruhe, deu 11. August 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 21917 Im Auftran

Vollme r

Die Einrichtung von Berufsschullehrgäugeu für

Lehrlinge des Gaststätten- uud Beherberguugs-

gewerbes au der Fachschule für das Hotel- und

Gaststätteugewerbe iu Heidelberg.

Alt der Fachschule für das Hotel- uud Gast-

stättengewerbe in Heidelberg werden folgende

Bernfsfchullehrgäuge für Lehrlinge des Gaststätten-

nud Beherbergnngsgewerbe abgehalten werden:

1. Bernfsschullehrgaug (1. Klasse)

vom 29. September bis 8. November 1941;

2. Bernssschnllehrgang (2. Klasse)

vom 10. November bis 29. Dezember 1941;

3. Bernfsschullehrgang (3. Klasse)

vom S. Januar bis 28. Februar 1942.

Für die Zulassung der Lehrlinge gelten die

Bestimmungen meiner Bekanntmachungen vom

26. Juli 1937 (Amtsblatt 1937, Seite 3V0) und vom

7. Juli 1939 (Amtsblatt 1939, Seite !53) sinngemäß.

Karls rnhe, deu 15. August 1941.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. I) 2964^! Im Auftrag

Vollme r

Durchführung der Berufsschulpflicht in der

Bittnenschiffahrt.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn

Neichserziehungsministers vom 29. Juli 1941 aus¬

zugsweise bekannt.

Ich ersuche die Schulleiter und die Kreis- uud

Stadtschulämter das Erforderliche wegen der Um¬

schulung der Schifferlehrlinge zu veraulasseu, soweit

diese uicht fchou die Schifferberufsschule iu Milten¬

berg besuchen.

Ans 1. Oktober 1942 ist mir über die Auswirkung

dieser Anordnung zu berichte». Dabei ist auch an¬

zugeben, wieviele Schifferlehrlinge bisher scho» die

Schifferbernfsschnle in Miltenberg besuche».

Fehlanzeige ist erforderlich.

K a r l s r n h e, deu 27. August 1941.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. O 22255 In Vertretung

Gärtner

Durchführung der Berufsschulpflicht i» der

Binnenschiffahrt.

RdErl. d. RMsWEV. v. 29. 7. 1941

— K IVd 682/41 —.

Zur Behebung der Schwierigkeiten bei der

Durchführung der Berufsschulpflicht für Binnen-

schifferlchrlinge sind bereits im Jahre 1939 für

einige Stromgebiete mit Heime» verbundene Schiffer-

berufsfchulen eingerichtet worden. Die Erfahrungen

mit dieser Maßnahme habe» gezeigt, daß die Zu¬

sammenfassung der Schiffsjungen in Heime» hie

einzige Möglichkeit ist, die Durchführung der Berufs¬

schulpflicht in der Binnenschiffahrt in erfolgver¬

sprechender Weise zu regeln. Aus dieser Erkenntnis

heraus haben die Reichsverkehrsgrnppe Binnen¬

schiffahrt und das Fachamt Energie — Verkehr —

Verwaltung der DAF. für das gesamte Reichsgebiet

mit Ausnahme der ostdeutschen Wasserstraßen Heime

für Schiffsjunge» bereits errichtet oder znm minde¬

sten ihre Errichtung in kürzester Zeit zugesichert. Bei

iuteruatsmäßiger Erfassung der bernfsschUlpflichti-

geu Schiffsjungen sind in den mit den Heimen ver¬

bundenen Berufsschulen die erforderlichen Einrich¬

tungen getroffen worden, nm den Schiffsjungen eine

gute fachtheoretische und reichsknndliche Ausbildung

zuteil werden zu lassen.

Ich erkenne den Unterricht an den vorbezeich¬

neten Schnleinrichtungen als Ersatz für den Berufs-
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fchulnnterricht an und ordne hiermit auf Grnnd des

!l> des Gesetzes über die Schulpflicht im Deutschen

Reich (Reichsfchulpflichtgefetz) vom 6. Juli 1938

(RGBl. I S. 799) au, daß die berufsschulpflichtigen

Biunenschifferlehrlinge von sofort ab in

diesen S ch n l e i u r i ch t u n g e n der Be¬

rufsschulpflicht zu genügen haben.

Die örtliche Zuständigkeit der Schifferbernfs-

schuleu ist vorbehaltlich späterer Änderungen bis anf

weiteres wie folgt festgesetzt:

1. Stromgebiet des Rheins: Schifferberufsfchule

iu Miltenberg am Main mit Schiffsjungeuheim

AUltenberg,

2. nsw

Die Aufbringung der durch diese Maßnahme

den Unterhaltern der vorbezeichneten Schifferberufs-

schnlen erwachsenden kosten regelt sich nach der Ver¬

ordnung zur Durchführung des s 1V Abs. 1 des

Reichsschulpflichtgefetzes vom 12. ?Nai d. Js.

(RGBl. > S. 255) nud den unter dem 5. Juni d. Js.

— 3157/41 — hierzu ergangenen Ansfüh-

rungsbestimmungen, die anf Seite 212 Deutsch.Wiss.

Erziehg.Bolksbildg. veröffentlicht worden sind.

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

(Deutsch.Wiff.Erzichg.Bolksbildg. 1911 S. 392.)

Aufhebung der Gewerblichen Berufsschule

in Boxberg.

Im Eiuveruehmeu mit dem Herrn Minister des

Innern wird die Gewerbliche Berufsschule iu Bor¬

berg mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Die Gemeinden Augektürm, Asfamstadt, Ballen¬

berg, Bobstadt, Borberg, Dainbach, Epplingen,

Kupprichhaufeu, Lengenrieden, Neunstetten, Ober-

schüpf, Oberndorf, Oberwittstadt, Sachsenflur,

Schwabhausen, Schiveigeru, Uiffingen, Unterfchüpf,

Wiudifchbuch uud Wölchiugeu werdeu dem Einzugs¬

gebiet der Gewerbliche» Berufsschule in Lauda zu¬

geteilt.

Gewerblich tätige Berufsschulpflichtige, die in

den genannten Orten beschäftigt sind, haben die

hiernach zuständige Gewerbliche Berufsschule iu

Lauda zu besuchen.

5! a r l s r u h e, den 22. Juli !94l.

Der Akiuister des Kultus uud Unterrichts

Nr. O WV12 Im Auftrag

Kraf t.

Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt

nn Höheren Schule», Juli 1941.

folgende Bewerber habeu die im Juli 1911

abgeschlossene Prüfung für das wissenschaftliche

Lehramt an Höheren Schulen bestanden:

15 —

Baum, Maria, vou Schirmeck/Els.

Bechthold, ^uise, vou Mannheim

Eber, Moritz, von Lützelhansen/Els.

Friedrich, Theodor, vou Straßburg/Els.

Hoffmaun, Emil vou Bichteu/Luxemburg

H offchueider , Luise, vou Karlsruhe

Iaeg e r, Paul, vou Freiburg/Br.

.^! u g e u e r, Albert, vou Hageu/Luxemburg

Mever, Anneliese, von Straßburg/Els.

Ruch, Erwin, von Lützelsteiu/Els.

Schott, Carla, vou Eusisheim/Els.

Schnaebele, Marianne, von Straßbnrg/Els.

Senn e r, Ruth, von Hagenau/Elf.

Weick, Karl, von Straßbnrg/Els.

Witwers, Renne, von Esch/Alzig/Luremb»rg.

!>i arls r uhe, deu 2. Ailgust 1941.

Nr, L 27^54 Im Auftrag

Dr. Afal

IU. Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen

aufgrund der Verordnung über die Bekanntgabe vou

Erueuuuugs- und Beförderuugserlaffeu (RGBl. 1

S. 17VI) — Beamte, die zum Wehrdienst eingezogen

sind —.
Ernannt:

Zn Regierungsinspektoren: die außerplanmäßi¬

gen Berwaltuugsinfpektoren Paul Fntterer uud

Mar H e i z m a n u beim Ministerium des Kultus

uud Unterrichts.

Znm Berwaltuugsiuspektor: der außerplanmä¬

ßige Berwaltnngsinspektor Joses Hans beim Mi¬

nisterium des Kultus uud Unterrichts.

Zu wissenschaftlichen Assistenten: Dr. Friedrich

Neu mü ller an der Mediz. Univ.-Poliklinik in

Freiburg — Dr. Siegfried Schirrmeister am

Pathologischen Institut der Universität Freibnrg.

Zum außerplanmäßigen Universitätsinspektor:

der apl. Verwaltuugsinfpektor Werner Schäfer an

der Universitätskasse in Freiburg.

Zu Studienräten: die Studienassessoren Heinrich

Gros au der Scheffelschule, Oberschule für Juugeu,

iu Säckiugeu - Dr. Karl Höhu au der Helmholtz-

fchule, Oberschule für Juugeu, iu Karlsruhe — Her-

mann K aderli n an der Hans Thomafchule, Ober¬

schule für Juugen, in Lörrach — Werner K n e n ck e r

au der Melanchthonfchnle, Oberschule für Juugeu,

in Bretten — Dr. Anton Leh m a n n an der Kant-

schnle, Oberschule für Juugen, iu Karlsruhe — Ernst

M oritz an der Boelckeschule, Oberschule für Juugeu

iu Aufbauform, in Lahr — Dr. Otto Nebel an der

Adolf Hitlerschnle, Oberschule für Juugeu, iu Mauu-

heim — Johauu Silber au der Bodenseeschule,

Oberschule für Jnugeu in Anfbauform, in Meers-

burg — Dr. Fritz Treiber an der Tullafchule,

Oberschule für Juugen, in Mannheim.

Zum Zeichenlehrer: Zeichenlehrkandidat Werner

K o ch an !der Melanchthonschule, Oberschule für

j Jungen, in Bretten.

Zum Schulleiter (R.Bef.Gr, ^4b2): Haupt-

> lehrer Rudolf Stech in Lörrach-Tnmringen.
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Berufen:

Der planmäßige ordentliche Professor für Staats-,

Verwaltungs- und Völkerrecht Dr. Franz Gerber

an die Universität Freibnrg.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

^„k.ny».la,!:nnßigen Bibliotheksinspektorin:

in der Wanderbibliothek in

>'v?.rlsruhe.

nnen): die Slndienaffessoren

k e l an der Hindenbnrgschnle,

i, in Ettlingen — Andreas

UN vrl, Bvcnicjchule, Oberschule für Jungen

in Aufbausorin, in Lahr — Gertrud Dnffing,

z. Zt. an der Schule für Volksdeutsche iu Achern —

Anita Gntschmidt, z. Zt. beurlaubt — Paul

Guttenberg an der Langemarckschnle, Oberschule

sür Jungen, in Singen a. H. — Hans H a u s e r au

der Fürstenbergschnle, Oberschule für Jungen, iu

Donaueschingen — Alfons Jrslinger ai: der

Altwindeckschnle, Oberschule für Juugeu, in Bühl -

Herbert i st u e r au der Johann Fischartschnle,

Oberschule für Juugeu, in Ettlenheim — Dr. Richard

ü h n e r an der Lessingschule, Oberschule für

Jungen, in Mannheim — Hedwig Knpser-

s ch iu i d t au der Hiudeuburgschule, Oberschule für

Mädchen, in Freibnrg — Dr. Erwin Leiber an

der Altwindeckschnle, Oberschule für Jungen, in

Bühl — Paul Model an der Boelckeschnle, Ober¬

schule für Juugeu in Aufbauform, iu Lahr — Carola

M o l l au der Hölderlinschule, Oberschule für Mäd¬

chen, in Heidelberg — Uurt Seebach am Bismarck-

Ghnluasium iu Karlsruhe — Gabriele Straub au

der Orteuauschule, Oberschule für Mädcheu, iu Ossen-

burg — Armiu T h o m a an der Mollschule, Ober¬

schule für Jungen, in Mannheim — Karl T ü r ck

an der Kraichgaufchule, Oberschule für Juugeu, iu

Sinsheim — Dina Weiß an der Fichteschule, Ober¬

schule für Mädchen, in Karlsruhe — Dr. Adolf

Eiermann an der Kaufmännischen Berufsschule
in Konstanz.

Zn Rektoren: die Hauptlehrer Otto Büchler

in Karlsruhe — Alfred B n r g m a n n in Karlsruhe

— Gebhard Stiefvater iu Weiuheim — Ober¬

lehrer Walter Soell iu Kehl.

Zu Schulleiter» (R.Bes.Gr. ^4K2): die Haupt¬

lehrer Karl Eckeufels iu Asfamstadt — Anton

Henn in Ettlingenweier — Franz S e n b e r t in

Büchenau — Emil W e st e r m a n n in Völkersbach.

Zu Lehrerinnen: die apl. Lehrerinnen Elsa

Eiseukolb iu Adelhailsen — Anna H a n ck

in Hemsbach — Hildegard Hetterich in Odsbach

— Maria Höllfritfch in Zieuken — Johanna

I u u k e r in Ibach — Erna K öhler , z. Zt. be-

ilrlanbt — Maria Wartho r st (Heiligtrenzsteinachi

iu WaldNnmmersbach.

Zn Berufsschullehrerinnen: die außerplanmäßi¬

gen Berufsschullehrerinnen Maria u i r n e r in

Krautheim — Emma Sauter, z. Zt. im Elsaß —

Hilde Schroe d e r s e ck e r in Hockenheim.

Znin planmäßigen Amtsgehilfen: Angestellter

Fritz Schmitt an der Hochschule für Lehrerbildung
in Karlsruhe.

Berufen:

Der ordentliche Professor für klassische Archäo¬

logie Dr. Reinhard H erbi g an die Universität

Heidelberg.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Die Professoren Franz Bläsi vom Schloß-

gymnasinm in Bruchsal au die Markgraseu-Schule

iu Karlsruhe-Durlach — Dr. Max K u u e r von der

Friedrichschule in Pforzheim an die Zeppelin-Schule

iu Konstanz — Karl K n r z vom Schloßgymnasium

in Bruchsal an die Helmholtz-Schule in Karlsruhe —

Autou Rauzenberger von der Fürstenberg-

Schule in Donaueschingen an die Friedrich-Schnlc

iu Pforzheim — Albert S ch e nble von der Hans

Thoma-Schule in Mannheim an das Schloßgvmna-

sinm in Bruchsal — Oskar Wendling von der

Ortenan-Schnle in Offenbnrg an die Markgräsler-

Schule in Miillheim.

Die Stndienräte Josef Jehle von der Oden¬

wald-Schule iu Buchen an die Melauchlhou-Schule

in Bretten — Dr. Wilhelm A iessing von der

Mnrgtal-Schnle in Gaggenan an die Odenwald-

Zchnle in Buchen.

Die Hauptlehrer: Reinhard Grün in Bahlin-

gen nach Freibnrg — Rndols Heid in Billigheim

(z. Zt. Wasselnheim) nach Wössingen — Richard

Holz Warth in Heiligkreuzsteinach nach Mann¬

heim — Erwin Isele in Bargen, Ldkr. Sinsheim,

nach Ubstadt — Hermann Leitz in Aiundingen nach

Freibnrg — Adam Lenz in Kembach nach Malsch,

Ldkr. Karlsruhe — Franz Mai in Mainwangen

nach Schwarzach-Hildmannsfeld — Alfred Moser

in Dossenheim nach Nordrach — Fritz Oehler in

ttnterentersbach nach Aiederwasser — Hermann

Schanm iu Odenheim nach Rnst — Franz

Stehle in Waldshut nach uinzigtal-Halbmeil ^

Karl Schänzle in Nußbach, Ldkr. Pillingen nach

Bahlingen.

Anf Antrag in den Ruhestand verseht:

Professor Dr. Jakob R ö m i g an der Tnlla-

schnle, Oberschule für Jungen, in Mannheim.

Bernfsfchnllehrer Heinrich R ofer an der

Nebenius-Schule, Gewerbl. Berufsschule, in Mann-
heini.

Technische Lehrerin Eugenie H e u s e l an der

Hans .^raut-Schnle, Gewerbl. Bernfsschnle, in

Villingen.

In den Ruhestand versetzt:

Oberlehrer Wilhelm Gern e r in Freibnrg.

Die Hauptlehrer(iunen) Philipp H e i st in Weil

am Rhein — Frieda H n m m e l in Neuershansen —

Mathilde dieser in Freibnrg — Johann Trem-

p e r in Mannheim.

Haudarbeitshanpllehrerin Panline H e i n s i u s
in Mannheim.

Entlassen infolge Übernahme in den Dienst der

Wehrmacht:

Hanptlehrer Ludwig ü h u in Würmersheim.

Entlassen anf Ansuchen:

Die Bibliothekspraktikantin im Vorbereitungs¬

dienst Liselotte U h d e, geb. Fromm, an der Biblio¬

thek der Technischen Hochschule iu Karlsruhe.
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Gefallen für Fuhrer, Volk und Vaterland:

Lehrer Karl Ziegler in Leopoldshafen am
22. Juni 1941 — Studienassessor Ernst Müller,
zuletzt am Institut für Leibesübungen an der Uni¬
versität Heidelberg, am 25. Juni 1941 — Haupt¬
lehrer Bruuo Altmann in Hambrücken am
27. Jnni 1941 — Hanptlehrer Albert Billiug in
Karlsruhe, am 2. Juli 1941 — Hauptlehrer Hugo
Hetlinger in Frendenberg, am 2. Juli 1941 —
Studienrat Dr. Hanns Fluck an der Dietrich
Eckart-Schule, Oberschule für Jungen, in Emmen¬
dingen, am 3. Jnli 1941 — Hauptlehrer Karl
Brüst le iu Gailiugeu, am 15. Juli 1941 —
Studienassessor Rudolf Gerke an der Graf Zep¬
pelin-Schule, Oberschule für Juugen, in Baden-
Baden, am 18. Juli 1941 — Angestellter Hermann
Ruf am Landesdenkmalamt in Karlsruhe am
2». Juli 1941 — Studienrat Dr. Albert Fischer
an der Sense-Schule in Ueberlingen, am 24. Juli
1941 — Studienrat Karl Glaser an der Jmmel-
mannschule, Oberschule für Juugen, in Billingen,
am 1. Angnst 1941 — Hauptlehrer Erich Brecht iu
Wertheim am 2. August 1941 — Bibliotheksinspektor
Walter Lauer au der Laudesbibliothek iu Karls¬
ruhe, am 8. August 1941.

Gestorben:

Hanptlehrer a. D. Leopold Förh in Külsheim
am 21. Juui 1941 — Hauptlehrer a. D. Karl Dör -
ner in Mannheim am 26. Juni 1941 — Hand¬
arbeitshauptlehrerin a. D. Maria Ivos iu Frei¬
burg am 30. Juni 1941 — Hanpllehrerin a. D.
Anneinarie Seidel, znletzt in Mannheim, am
6. Juli 1941 — Hanptlehrer a. D. August Edel-
m a n n, znletzt in Kippenhausen, am 9. Jnli 1941 —
Rektor a. D. Jakob Fall), zuletzt iu Ziegelhauseu,
am ll. Juli 1941 — Hauptlehreriu a. D. Anna
Wittmauu in Villingen am 11. Juli 1941 —
Schulrat a. D. Paul Reich, zuletzt in Baden-Baden,
am 12. Juli 1941 — Hauptlehrerin Franziska Hor-
n u u g iu Karlsruhe am 17. Juli 1941 — Haupt¬
lehrer Wilhelm G r n m e r in Ittersbach am 21. Juli
1941 — Lehrer Desiderins Schnetz, znletzt in Il¬
lingen, am 22. Juli 1941 — Professor Dr. Karl
Schück an der Kantschule, Oberschule für Jungen,
in Karlsruhe am 23. Juli 1941 — Hauptlehrer Wal¬
ler H e m berger in Neidenstein, am 26. Juli 194!

— Professor i. R. Dr. Heinrich v o u M ülle r,

! zuletzt am Gymnasium in Heidelberg, am 28. Juli
1941 — Haupttehrer Emil Stiefel in Karlsruhe-
Dnrlach am 30. Juli 1941 — Hauptlehrer Albert
Arnold in Sandhaufen am 1. August 1941 —

j Oberlehrer a. D. Karl Schöuig, zuletzt in Rings¬
heim, am 2. August 1941 — Hauptlehrer Otto
Zimme r m a n n in Karlsruhe am 2. August 1941

5 — Professor Otto Heilig, zuletzt an der Goethe¬
schule, iu Karlsruhe am 3. August 1941 — Haupt¬
lehrer a. D. Karl Peter in Wolterdingen am
3. Angnst 1941 — Hauptlehreriu Elisabeth Heck iu
Willersdorf am 6. August 1941 — Hauptlel'rc»
Hnmbert Moriz in Aasen am 16. August 1Ä4l.

IV Stelleuausschveiben.

Au den G r und- n n d H anpl s chnleu :

Schulleiterstellen der Gruppe ^4K2 R.B.O.
in: G e m m ingen , Ldkr. Sinsheim — Heilig-
k r e n z st e i n a ch, Ldkr. Heidelberg — Ober¬
weier, Ldkr. Rastatt — Rohrbach a. G.,
Ldkr. Sinsheim — Schöllbronn, Ldkr. Karls¬
ruhe.

Lehrerstellen in: A n, Ldkr. Freiburg — Blan¬
kenloch, Ldkr. Karlsruhe — Bomb ach, Ldkr.
Emmendingen — Dietlingen, Ldkr. Pforzheim
— Dossenheim, Ldkr. Heidelberg — Gal¬
ling e n, Ldkr. Konstanz — Hambr ü ck e n, Ldkr.
Bruchsal — Haslach, Ldkr. Wolfach — Itters¬
bach, Ldkr. Pforzheim — Kembach, Ldkr. Tanber-
bischofsheim — Ketsch, Ldkr. Mannheim — La -
denburg, Ldkr. Mannheim — Unlerenters -
bach, Ldkr. Wolfach — Zell-Weierbach, Ldkr.
Offenburg — Zunsweier, Ldkr. Offenbnrg.

Bewerbungen sind binnen 6 Wochen bei
dem dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadt¬
schulamt einzureichen.

Die Leiter der Schulämter werden ersucht, nach
Möglichkeit auch die im Wehrdienst stehenden Lehrer
nnd die ins Elsaß abgeordneten Lehrkräfte vou den
Ailsschreibuiigeu iu Kenntnis zu setzen.

V. Berichtigung:

Im Erlas; vom 8. Juli 1941 Nr. L 23 722 muß
es auf Seite 142 des Amtsblattes, rechte Seite oben

! 5. Zeile statt „Hauptsache" heißen „Hauptschule".

BrucI und Perlag von Malsch Vogel in ttaNöruYe.
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drS W.idischm Ministerium^ dcs Kultus und Unterrichts

V)er-iiiSgtgebett vom Ministerium des Kultus uud Uiiterrichrs.

Ausgegeben Karlsruhe, den 5. September 1941

Inhalt.

I. Erlasse des ReichsministerinmS für Wissenschast,

Erziehung und Volksbildung.

I l. Belanntinachnngen

Schulung von kriegsversehrten für einen Berus.

Zchülerauslese für die Musischen Gymnasien in

Fvantfnrt a. M. uud Leipzig.

Prüfuugsnoten des Priisnngsamtes für Lehrer und

Lehrerinnen der körperlichen Erziehung, hier: Prü¬

fungsordnung für Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer-

(innen) im freien Beruf.

Prüfungsnoten des Prllsnngsamles für Lehrer uud

Lehrerinnen der körperlichen Erziehung, h ier:

Schwimmeisterprüsung.

Prüfung für das Lehramt an Voltsschulen.

III. Personalnachrichten.

IV. Stellenausschreibcn.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschast, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 5 des Reichsmimsterialamtsblattes:
Nr. 120 „Teilnahme öffentlicher Schultrager an Veranstaltungen und Prüfungen der hausmirtschastlichen

Schulen" (D.'utsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S- 63 — Nr. O 6700/41).

Aus Heft 15 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 405 „Eisenzuteilungen für neue Maschinen" (Deutsch,Wiss.Erziehg.Volksbildg, 1941 S. 290/1 —

^ I 3706/41)

II Bekanntmachnnge«.

Schulung van Kriegsversehrten für einen Beruf.

An die Leiter der Berufs- und Berufsfach-

schuleu.

Ich verweise uns den Erlaß des Herrn Reichs¬

erziehungsministers vom 19. Juli 1941 — NIV.-v

2996/41 —, Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 301

und ersuche entsprecheud zu Verfahren.

5? arlsru h e, den 27. August 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. v W256 In Vertretung

Gärtner

Schülerauslefe für die Musischen Gyinunsicn

in Frankfurt a. M. und Leipzig.

Au die Leiter der Oberschule» für Juugeu uud

der Volksschulen.

Nachstehend gebe ich eiueu Erlaß des Herrn

Reichserziehuugsmiuisters bekannt. Die Schulleiter

der Oberschulen für Juugen und der Volksschulen

haben das Erforderliche u m gehend zu veranlas¬

sen und die aufzustellenden Verzeichnisse unmittel¬

bar beim Herr» Reichserziehungsmiuister einzu¬

reichen.

Karlsruhe, den l. September 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. lZ 31656 In Vertretung

Gärtner

Berlin W 8, den 23. August 19 II.

Der Reichsminister

für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung.

N Illcz Nr. 2050 (k).

Betrifft: Schülerauslefe für die Musischen

Gyinnasieu in Frankfurt a. M. und Leipzig.

I.In das Musische Gymnasium iu Frankfurt

a >u Maiu werden Schüler aufgenommen, die die

2., 3. und 4. Schulstufe der Volksschule erfolgreich

V

fl!

Li
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zurückgelegt haben und in die 3. und 4. Volks-

schulklasse der Vorstufe bzw. in die 1. Klasse der

Oberschule des Musischen Gymnasiums ubertreten

»vollen. Für die Aufnahme in das Musische Gym¬

nasium komme» nur solche Jungen in Betracht,

die musikalisch außerordentlich begabt sind und in

ihren körperlichen nnd uuterrichtliche» Leistungen

mindestens deu Durchschnitt erreichen.

. Zur planmäßigen Förderung der musischen und

künstlerischen Anlagen der Jugend hat der Ober¬

bürgermeister der Reichsmessestadt mit meiner Zu¬

stimmung auch ein Musisches Gymnasium mit

dem Lehrplan der Oberschule für Juugeu iu

Leipzig errichtet. Das Musische Gymnasium der

Reichsmessestadt wird am I. September ds. Js.

mit den Klassen 1 und 2 der Oberschule eröffnet.

Damit ist eine weitere Ansleseanstalt geschaf¬

fen, in der künstlerisch und vor allem musikalisch

hervorragend begabte Jungen aus allen Schichten

unseres deutschen Volkes ohne Rücksicht auf Stand

und wirtschaftliche Lage ihrer Eltern von frühe¬

ster Jugend an gesammelt, gemeinsam erzogen

und ausgebildet werden. Wie das Musische Gym¬

nasium in Frankfurt a. M. verfolgt auch Äas Mu¬

sische Gymnasium der Reichsmessestadt neben der

vollwertigen körperlichen und wissenschaftlichen

Ausbildung einer Höheren Schule das besondere

Ziel, die künstlerischen, im besonderen musikalisch-

schöpserischen Kräfte unseres Volkes auszubilden.

Das Reifezeugnis eines Musischen Gymnasiums

ist dem Reifezeugnis einer Oberschule für Juugeu

gleichberechtigt? es befähigt aber im besonderen

Maße für das künstlerische Studium.

Mit dem Musische« Gymnasium ver Reichs-

messestadt ist ein Schülerheim verbunden, in dem

alle Schüler untergebracht werden. Das Schul¬

geld beträgt monatlich 20,— RM, das Kostgeld

50,— NM. Für Wäsche, Kleidnng und Lernmit¬

tel haben die Eltern der Schüler zu sorgen. Be¬

dürftige Schüler nnd Jnngen aus kinderreichen

Familien erhalten Schul- und Kostgeldermäßigun¬

gen bis zu ganzen Freistellen nach den für die

öffentlichen Höheren Tchnlen geltenden Pestini

mnngen.

In das Musische Gymnasinm der Reichsinesse

stadt werdeu Schüler ansgeuommen, die die

4. Schulstufe der Volksschule nnd die 1. Masse der

Oberschule erfolgreich zurückgelegt habeu und iu

die 1. bzw. 2. blasse der Oberschule des Musischen

Gymnasiums übertrete« wollen. Der liebergang

in das Musische Gymuasium ist von einer Bega

bnngsprüsnng abhängig, deren Zeitpunkt nach

Eingang der Meldungen von mir noch bestimmt

iverden wird.

3. Ich ordne daher folgendes an:

a) Die Leiter der Volksschulen und die Leiter der

Oberschule» für Jungen sind anf meine Nnnd-

erlaffe vom 27. März 1939 — N III 656,

II, V (a) — (Dentsch.Wiss.Erziehg.Volks-

bildg. 1939 S. 206) nnd vom 7. Dezember 1939

— N III o 2370, N II a, 2 !I> (b) — (Deutsch.

Wiss.Erziehg.Volksbildg. >939 S. 599) mit be¬

sonderem Nachdruck zur Beachtung hinzuwei¬

sen.

b) Die Volksschulen habe» diejenigen Jungen, die

il» September iu das 3. uud 4. Schuljahr

eintrete» und die Voraussetzuugeu für die

A»f»ahme i» ei» Musisches Gymuasiiuu erfül¬

le», pflichtgemäß zu melden.

o) Die Oberschulen für Juugeu haben die Vor¬

schläge über die Aufuahme vo» Junge» aus

der 1. uud 2. Klasse, die sür die Neberuahme

iu das Musische Gymuasium der Reichsmesse¬

stadt im kommenden Schuljahr iu Frage koin-

meu, iu gleicher Weise vorzulegen.

Die Namen der vorgeschlagenen Schüler sind

mir anf besondere» Liste», getrennt »ach Klasse»,

nach beiliegende!» Muster, einzureichen. Die Vor¬

schlagslisten sind spätestens bis zum 10. Sep¬

tember 19 4 1 unmittelbar vorzulegen.

Ich ersuche, die Leiter der Volksschuleu und die

Leiter der Oberschulen für Juugeu entsprechend an¬

zuweise», das Weitere sofort zn veranlassen.

Mnster Des vorzulegende» Verzeichnisses.

Name und Vorname

des Schülers
Anschrift des Erziehungsberechtigten

.Angabe des

ungefähren
Einkommens

Anzahl
der

Geschwister

Angade der Schule

und Klasse, die der

Schüler besucht

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

In Vertretung: gez. Zschintzs ch.
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Prüfungsuvten des Prüfnngsamtes für Lehrer

und Lehrerinnen der körperlichen Erziehung,

h ier : Prüfuiigsordnung für Turn-, Sport-

nnd Ghmnastittelircr(jnncn) im freieil Berns.

Von dein Prüfnngsamt für Lehrer und Leh¬

rerinnen der körperlichen Erziehung werden die

Porprüfungen der Turnstudentcn(iunen) in den

Prüfnngslagern, die abschließenden Prüfungen der

Turn-, Sport- uud Gymnastiklehrer(innen) im freien

Berns abgenommen. In Abänderung des K 11,

Abs. 1 der Prüfungsordnung für Turn-, Sport- und

Ghmnastiklehrcr(innen) im freien Beruf — ver¬

gleiche Erlas; vom 25. März 1937 1Z 9979 (Amts¬

blatt Seite 51), in der Fassung des Erlasses vom

16. Mai 1941 1Z 18956 (Amtsbl. Seite 198)— werden

auf Grnnd einer Anordnung des Herrn Reichs¬

ministers für Wissenschaft, Erziehung uud Volks¬

bildung vom 24. Juli ds. Js. mit sofortiger Wir¬

kung in allen vor dem genannten Prüfungsamt ab¬

zulegenden Prüfuugeu folgende Leiftungsurteile

verwendet:

1 — vorzüglich

2 — gnt

3 — befriedigend

4 — ausreicheud

5 ^ nicht ausreicheud (nicht bestanden).

Die Note „vorzüglich", die mit Rücksicht aus die

Leistuugsbewertuug in den praktischen Uebungs-

fächcrn gewählt wurde, sowie die frühere Note

„sehr gut" entsprechen der in H 13 der Wissenschaft¬

lichen Prüfungsordnung festgesetzten Note „mit

Auszeichnung".

Karlsruhe, den 29. August 1941.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr I? 39383 In Vertretung

Gärtne r.

Prüfnngsnvten des Prüfungsamtes für Lehrer

und Lehrerinnen der körperlichen Erziehung,

hier: Schwimmeisterprüfung.

Von dem Prüfungsamt für Lehrer und Leh¬

rerinnen der körperlichen Erziehung in Berlin wer¬

den die Schwimmeisterprüfungen abgenommen. In

Abänderung des s 6 der Prüfungsordnung für

Schwimmeister — und Schwimmeisterinnen — ver¬

gleiche Erlaß vom 19. Mai 1939 I) 9994 (Amtsblatt

S. 194) — werden ans Grund einer Anordnung des

Herrn Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung

und Volksbildung vom 24. Jilli ds. Js. mit sofor¬

tiger Wirkuug in allen vor dem genauuten Prü-

snngsamt abzulegenden Prüfuugeu folgende Lei¬

ftungsurteile verwendet:

1 — vorzüglich

2 — gut

3 ^ befriedigend

4 ^ ausreichend

5 ^ nicht ausreicheud (nicht bestanden).

Die Note „vorzüglich", die mit Rücksicht auf die

Leistnngsbewertung in den praktischen Nebnugs-

fächern gewählt wurde, sowie die frühere Note „sehr

gilt" entsprechen der in § 13 der Wissenschaftlichen

Prüfungsordnung festgesetzten Note „mit Anszeich-
NllNg".

Karlsruhe, den 29. Angnst 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 23464 In Vertretung

Gärtner

Prüfung für das Lehramt an Volksschulen.

In den Jahren 1940 und !91l haben die erste

Prüfung für das Lehramt an Volksschnlen be¬

standen:

19 4 9:

A ugeustein , Anna, von Kieselbronn

A u g e u st e i u , Franz, von Ellmendingen

B a m, Günther, von Ebenhausen

Banmgratz, Norbert, von Freibnrg

Becker, Berthold, von Steinmauern

Berger, Hildegard, von Achern

Bergmann, Lotte, von Darmstadt

B oh ler, Rndols, von Konstanz

Brauß, Elisabeth, von Mauer

B r e n ner , Gotthilf, von Lahr

Brouuer, Erika, vou Karlsruhe

Bühler, Dora, von Karlsruhe

Buntrn, Walter, von Heiu>heim

Bürger, Hans, vou Karlsruhe

Dem mer, Anneliese, von Karlsruhe

Ecken fels, Adolf, von Heidelberg

Edelmann, Heinrich, von Heidelberg

Ecker, Ernst, von Karlsruhe

Falk, Ludwig, vou Nlt-Leiningen

Faller, Josef, von Ranental

Fintcr, Erich, von Pforzheim

Freitag, Alice, von Karlsruhe

Frieß, Kurt, von Weisweil

G a b e l m a n n, Gottlicb, von Schutterzell

Gärtner, Johann, von Gommersdorf/Jagst

Götzmann, Ferdinand, von Bruchsal

Graser, Walter, von Pforzheim

Greill, Elfriede, von Bernhardstal/Nieder¬

donau

Gürtler, Anna, von Seckbach

H err, Erika, von Baden-Baden

H i n st, Margarete, von Völklingen/Saar

Hoffmann, Ottmar, von Lautcnbach/Hesfen

Hoppenberg, Paula, vou Tiengen

Hornnng, Emil, von Muggensturm

Hub er, Alfons, von Großweier
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Jäger, Emil, von Bingen-Büdesheim

K app , Josef, von Oberwinden

Karcher, Eva, von Zürich

klen tischer, Ernst, von Trilierg

Kirn, Hildegard, von Bonndorf

koch, Franz, von Karlsruhe

uoch, Hermann, von Möhringen

j»i ratzer, Robert, von 'Sandweier

k n ch e n m ü t l e r , Hans, von Haningen

L a in e r d i n, Elisabeth, von Neckarmühlbach

Laubeuberg e r, Gertrud, von Freiburg

Lipps, Siegfried, von Coomassie/Westafrika

Lorenz, Einmy, von Achern

Alaier, Marianne, von Straßburg

M artin , Hansjörg, von Triberg

Marr, Anneliese, von Friedrichstal/Saar

Mecking, Hans, von Landau

Möhle nseld, Ursula, von Aüilheim/Ruhr

N iß l, Margarete, von Bcünchen

N a st e t t e r , Anna, von Karlsruhe

R e m y , Ludovita, von Karlsruhe

Roth, Fritz, von Eugelschwaud

Roth, Herbert, von Karlsruhe

Roth, Olga, vou Kirchdorf

Schäfer, Elfriede, vou Wilhelmsfeld

Schäfer, Josef, von Oberdielbach

Schelhaas, Willy, von Wertheiiu

Schmidt, Walter, von Bruchsal

Schönig, Franz, von Wertheim

S ch u p p , Jngetrnd, von Ettlingen

Stapf, Beate, von Pforzheim

Strecker, Hans, von Karlsruhe

T h o m a , Elisabeth, von Etteuheiin

Thomas, Rosa Marie, von Gelsenkirchen

Tre scher, Luise, von Mosbach

Trübi, Herbert, von Heidelberg

tt m m en hofer, Josef, von Villingen

U n g e r e r, Annerose, von Karlsruhe

V ögely , Ludwig, von Niefern

Voß, Annemarie, von Heidelberg

Wernz, Friedrich, von Heidelberg

W i e d e m a n n, Ernst, von Stettfeld

Wißler, Helmut, vou Singen/Hohentwiel

Witte mann, Fritz, von Freibnrg

Wolber, Erwin, von Karlsruhe

W ü st, Eiuil, vou Brühl

Zollner, Ludwig, von Menzenschwand

1941 :

B aner, Berta, von Durmersheim

Becker, Elfriede, von Kaiserslautern

Berg er, Gertrud, von Achern

Vöringer, Elfriede, von Karlsruhe

Braun, Sofie, von Mannheim

Braus, Liefet, vou Mückenloch

B üthe, Rudolf, vou Mannheim

B u ß in a u n, Franz, von Unteruhldingen

Bntz, Maria, von Emmendingen

Enntz, Sebald, vou Waldkirch

D a u n e n b a ii m, Anje, von Kreuzburg, Prov.

Eglau

Diemer, Annliese, von Mosbach

Fehrenbach, Irene, von Nußbach

Gauzhor u , Ruth, von Singen/Hoheiltwiel

Gießler, Gudrilu, vou Philippsburg

Griebel, Martha, von Karlsruhe

Grüuzig, Bodo, von Mannheim

Günter, Rnth, vou Augsburg

Häsfuer, Margarete, von Karlsruhe

H ä r, Ruth, vou Freiburg

Hauck, Elsriede, vou Knielingen

H e r m a n n , Ruth, vou Scheuern

H e r r m a u u , Else, von Burkheiul/Rh.

H e r r m a n n , Maria, von Niederhauseil

Höfler, Hyazinlha, vou Ofseubiirg

Holz schuh, Autoii, vou Rittersbach

H o rl acher, Hans, von Maunheim

Hügle, Ruth, von Karlsruhe

Huxel, Elsbeth, von Karlsruhe

I m in , Traute, vou Meersburg

I a i t u e r, Rudolf, vou Karlsruhe

Jasper, Ruth, von Heidelberg

Ierger, Hedwig, von Karlsruhe

K a u n m acher , Kurt, vou Rheinselden

K n o b e l, Mariauue, vou Koustauz

.Nor mann, Auni, von Mannheim

Kornmaier, Gertrud, vou Geugeubach

Kretz, Elisabeth, vou Karlsruhe,

K ü h n, Lore, von Karlsruhe

Lay her, Kurt, von Blombach i. W.

Lehmann, Elisabeth, von Haslach

Lelling, Ottilie, von Lndwigshafen a. Rh.

Lenz, Franziska, von Karlsruhe

Löffler, Johanna, von Pforzheim

Ludwig, Gertrud, vou St. Georgeil i. Schiv.

Mack, Gertrud, von Freibnrg

M aier, Liefet, von Karlsruhe

M aifack, Anneliese, von Lahr

Mannschott, Ruth, von Schönan b. Heidelberg

Mattmüller, Anneliese, von Heidelberg

M ayer, Anne, von Karlsruhe

Mayer, Mathilde, von Donaneschingen/

Alliiiendshofen

Meny, Irmgard, von Wiechs, Ldkr. Konstanz

Mertz, Ida, von Maximiliansan

M ichler, Ernst, von Ettlingen

Mutter, Luise von Radolfzell

Oechsler, Marianne, von Bühl

Pallmer, Theo, von Karlsruhe

Pfersdorfs, Elisabeth, von Karlsruhe

Ratzel, Lore, von Mannheim

R e in y , Hedwig, von Lahr

Rettich, Gertrud, von Heiligeuberg

j Ruosf, Elisabeth, von Pforzheim-Brötzingen
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Schelh aas, Dorothea von Mannheim
Schön a ner, Adelheid, von Knppenheim
Schroeder, Dorothea, von Magdeburg
Schnler, Jngeborg, von Karlsruhe
Schwaab, Hildegard, von Freiburg
Sester, Helene, von Oedsbach
Siugler, Luise, von Ettenheimmünster
Straub, Helmut vou Schutterzell
Stierle, Elisabeth, von Donaueschingen
Stnrm, Gusta, von Karlsruhe
Teutsch, Friedrich, vou Leutershauseu
Villring er, Max, von Meßkirch
Wächter, Charlotte, von Untergrombach
Wagner, Karl, von Diefflen, Kreis Saar-

lauteru
Walter, Ilse, vou Karlsruhe
Wehrte, Elsa, von Mülhausen/Thür.
W e ick, Ilse, von Mannheim
Welle, Gertrud, von Mosbach
Zimmerer, Irma, von Ubstadt.

Karlsruhe, deu 3<1. August 1941.
Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. L 31061 Im Auftrag
Vollme r.

III. Personalnachrichten.
I. Veröffentlichungen

anfgrnnd der Verordnung über die Bekanntgabevon
Ernenunngs- und Beförderungserlasfen (RGBl. I
S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdiensteinberufen
sind —

Ernannt:
Zum wissenschaftlichen Assistenten: Dr. rer. nat.

Artnr K ronenthale r ani Pharmazeiltischen
Institut der Universität Freiburg.

Zum Stuoienrat: StudieuassessorFritz Metz-
g e r an der Scheffelschnle, Oberschulefür Jungen,
in Säckingen.

Zum Lehrer: der apl. Lehrer Haus Steurer
(Kreenheimstetten)in Neumühl.

II. Sonstige Veröffentlichungen.
Ernannt:

Zu Stndienräten: die Studienassessoren Ednard
Habi ch an der Gottfried von Straßburg-Schule,
Oberschule für Jungen, in Oberkirch — Franz
Steitzam Ludwig Wilhelm-Gymnasiumin Rastatt.

Znm Schulleiter (N.Bes.Gr. Haupt¬
lehrer August Schlund in Mösbach.

Zn Lehrerinnen: die apl. Lehrerinnen Hilda
Bend e r an der Adolf Schmitthenner-Schule,
Oberschule siir Jungen, in Neckarbischofsheim —
Maria Groth in Dossenbach.

Verseift in gleicher Eigenschaft:
Die Professoren Josef E i e r in a n n von der

Fichte-Schnlcin Karlsruhe au die Helmholtz-Schule

Druck und Verlag von M
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iu Karlsruhe — Hermann Fünfgeld von der
Adolf Hitler-Schnle in Mannheim au die Dietrich
Eckart-Schule in Emmendingen— Ludwig Henkel¬
mann von der Helmholtz-Schulein Karlsruhe an
die Kant-Schule in Karlsruhe — Julius H i l sz vou
der Kraichgau-Schulein Sinsheim an die Freiherr
vom Steiu-Schule iu Bruchsal — Dr. Hermann
Reinfried vou der Markgrafeu-Schuleiu Karls-
rnhe-Durlachau das Bismarck-Gymnasiumiu Karls¬
ruhe.

Die Studienräte(iuuen) Karl Berg e r vom
Bertholdgymnasinm in Freibnrg an die Rotteck-
Schnle in Freibnrg — Albert Müller von der
Markgrafen-Schule in Karlsrnhe-Durlach au die
Hochschwarzwald-Schuleiu Neustadt/Schw.— Jo¬
sef Schlör vou der Bodensee-Schnle in Nieersburg
an die Hochrhein-Schnle in Waldsbut.

Verseht:
Stndienrat Karl L » b b e r ger, Rektor an der

Grund- nnd Hauptschnle iu Heidelbergan die Hebel-
Schule, Oberschule für Junge», in Schwetzingen.

Entlasse» auf Ansuchen:
Hanptlehrerin Hedwig Trenkc r in Mingols-

heiui.

Gefallen für Führer, Volk und Vaterland:
Hauptlehrer Hei»z R e m m l i u g e r i» La»-

geusteiubach am 1. August 1941. — Studienassessor
Heinrich Wißmau u an der Philipp-Lenard-Schnle
in Heidelberg am 15. Angnst 1941.

IV. Stellenansschreiben.

A n Grund- n n d H anpt s chnlen :
Lehrerstellen in: B i l l i g h e i m, Ldkr. Mos¬

bach — Fre » de » berg , Ldkr. Tanbcrbischoss-
heim — Sandhansen, Ldkr. Heidelberg.

Bewerbungen sind bin neu 6 Wochen bei
dem dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadt¬
schulamt einzureichen.

Die Leiter der Schutämter habe» auch die im
Wehrdieust stehe»deu Lehrer uud die i»s Elsas; ab¬
geordneten Lehrkräfte von den Ausschreibungenin
Kenntnis zn setzen.

V. Eingesandte Druckwerke nnd Lehrmittel.

Allgemei n.
Im Verlag B. G. Tenbner in Leipzig sind fol¬

gende Schriften erschiene»:
Dr. Dr. Friedrich La » ge: Mälire». Mitteleuropas

Mitte.
Dr. Hugo Grothe: Libyen und die italienischen

Kraftfelder in Nordafrika. .
Dr. Nieder m ayer : Jbero-Amerika.

6- Vogel in Karlsruhe.
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I. Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 15 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 416 „Tag der deutschen Hausmusik" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 293) — Nr. L 30665/41.

Aus Heft 16 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 429 „Urlaub für verheiratete Beamte bei Besuchsreisen" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 309)

— Nr. ^ I 3971/41.

Nr. 437 „Psennigsammlung sür Jugendherbergen" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 311)
— Nr. L 32869/41.

Nr. 443 „Reichssreistellen im Fridericianuin in Davos" (Deuksch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S> 315)
— Nr. IZ 32875/41.

Nr. 445 „Lederzuteilung für Berufs-, Berusssach- und Fachschulen" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941
S. 315) — Nr. 0 24048/41.

II Bekanntmachungen.

Winterhilfswerk 1941/42.

An alle unterstellten Behörden, Dienststellen,
Schnlaustalteu nud Schulen.

Nachstehend wird der Erlaß des Herrn Reichs-
minifters des Innern vom 6. August 1941 —
V's 39/41 -9335 — über die Durchführung des
Winterhilfswerks I94I/42 zum Abdruck gebracht.
Nach Benehmen mit dem Herrn Bad. Finanz- und
Wirtschaftsminister wird hierzu folgendes bestimmt:

Die erforderlichen Vordrucke für die Erklärun¬
gen der dortigen Beamten, Angestellten und Arbei¬
ter, mich soweit sie einberufen sind und Bezüge
weiter erhalten, gelangen von bier aus unmittelbar

zum Versand an die Dienststellen, für die Grnnd-
und Hauptschulen sowie die ländlichen Berufsschulen
an die .»reis- uud Stadtschulämter, die sie umgehend
an die Lehrerschaft ihrer Bezirke weiterleiten. Aus¬
weise nnd Monatsplaketten werden nicht ausgegeben.
Diejenigen Lohn- und Gehaltsempfänger, die unr
25 Rpf. zahlen, ändern die Erklärung entsprechend
ab; ebenso ist zn verfahren, wenn eine andere »äffe
als die ^audeshauptkasse als zahlende Kasse in Be¬
tracht kommt. Die Dienststelleu senden die gesammel¬
ten Erklärungen umgehend au die ^audeshauptkaffe
bzw. die zahlende »äffe. Die Einsendung darf durch
etwa fehlende Erkläruugen nicht verzögert werden.
Der Einsendung au die Uaffe durch den Spender
selbst steht nichts entgegen.
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Falls die Vordrucke nicht ausreichen sind solche,

um eine Verzögernng zn vermeiden, selbst herzu¬

stellen. Die Landeshanptkasse bzw. die zahlende Kasse

behält die in den Erklärungen angegebenen Be¬

träge an den Bezügen ein nud führt diese monatlich

an den Ganbeanstragten des Winterhilfswerks in

Karlsruhe, Baumeisterstraße 8 (Postscheckkonto Karls¬

ruhe Nr. 360) ab. Da die Landeshanptkasse die Be¬

züge für September den Banken usw. schon über¬

wiesen hat, wird sie aus kassentechnischen Gründen

bei jedem Gehalts- oder Vergütungsempfänger für

die Monate September nnd Oktober den Abzug von

je 10 v. H. der Lohnsteuer im Oktober mit znsammcn

20 p. H., mindestens aber für jeden Monat 25 Rpf.,

vornehmen. Ein etwaiger Ausgleich aufgrund der

Erklärung findet im darauffolgenden Monat statt.

Bis 2t). September 1941 ist mir zu berichten,

daß der Rnnderlaß sämtlichen Bediensteten bekannt

gegeben wurde uud daß die Vordrucke verteilt siud.

K ar 1 sru h e, den 9. September 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. ^ I 3957 In Vertretung

Gärtner.

Nnnderlast des Herrn Neichsministers des Inner»

vom 6. 8. 1941 Vo 39/41 .9335 —:

Winterhilfsiverk 1941/42

(1) Die Mittel für das Winterhilfsiverk des

deutschen Volkes 1911/42 werden in der gleichen

Weise wie im Vorjahr aufgebracht. Die Empfänger

von Versorguugsbezügeu uud Militärrenteu wer¬

den an das Abzugsverfahren augeschlosseu. Für die

Beteiligung der Beamten, Angestellten uud Arbeiter

der öffentlichen Verwaltung sowie der Empfänger

von Versorguugsbezügeu und Militärrenten am

WHW gelten folgende Richtlinien:

1.Das Winterhilfswerk beginnt mit dem 1. Sep¬

tember 1941 nnd wird bis zum 31.3.1942 durch¬

geführt. Monatsplaketten werden nicht ausgege¬

ben.

2. u) Die Spende für das WHW ist nach der Lohn¬

steuer zu berechnen, die sich bei Anwendung

der am 1.9.1941 gültigen Lohnstenertabelle

ergeben würde. Die Spende beträgt monat¬

lich IN v. H. der Lohnsteuer ohne Kriegszn-

schlag, jedoch mindestens 0,25 NM.

d) Geringfügige Änderungen der Spende, die

während der Dauer des WHW durch Aufrük-

keu im Gehalt, durch Änderung der Kinderzu¬

schläge, durch Versetzuugeu usw. erforderlich

würdeu, habeil zur Ersparuug von Mehr¬

arbeit zn unterbleiben. Bei größereu Verän¬

derungen des Einkommens (z. B. beim Aus¬

scheiden ans dem Dienst nsw.) ist die Spende

jedoch nen zn berechnen, wenn der Spender

dies wünscht.

>) Die Spender in den stenerbegünstigten Ostge¬

bieten stehen denen des übrigen Reichsgebiets

nicht nach. Ihre Spende ist also nicht nach

der von ihnen gezahlten Lohnsteuer zu berech¬

nen, sondern uach der Lohnstener, die sie ohne

Steuerbegünstigung, also bei Anwendung der

am 1. September 1941 im übrigen Reichs¬

gebiet gültigen Lohnstenertabelle, hätten zah¬

len müssen.

3. Lohn nnd Gehaltsempfänger sowie Empfänger

von Verforgnngsbezügen nnd Militärrenten, die

wegen ihres geringen Einkommens nicht zur

Einkommensteuer herangezogen werden, wird

empfohlen, monatlich <>,25 RM. zu spenden.

4. Von ^estbesoldeteu, die uebeu ihrer Lohnstener-

leistnng noch zur Einkommensteuer veranlagt

werden, wird erwartet, daß sie neben ihrer mo¬

natlichen Spende in Höhe von IN v. H. der Lohn¬

steuer (ohne Kriegszuschlag) uoch monatlich

0,7 v. H. ihres für das Vorjahr (1940) veranlag¬

ten Einkommensteuerbetrages an das WHW ent¬

richten, soweit die Steuerschuld nicht durch Lohn¬

abzug getilgt ist.

5. Beamte, Angestellte nnd Arbeiter der öffentlichen

Verwaltung sowie Empfänger von Versorgungs¬

bezügen nnd Militärrenten, welche sich am WHW

beteiligen, weisen die für die Auszahlung der

Dienstbezüge zustäudigeu Kassen (Zahlstellen) an,

die Spende znm WHW abgerundet ans 0,05 RM.,

einznbehalten uud dem WHW (Gaubeauftragteu)

zuzuführen. Soweit die Besoldung durch zentrale

Besoldnngskassen gezahlt wird, siud die

Spenden an denjenigen Ganbeanstragten abzu¬

führen, in dessen Geschäftsbereich die zentrale

Besoldnngskasse ihren Sitz hat. Ein Muster für

die Anweisung ist nachstehend abgedruckt.

6. Die Eiusichtuahme in die WHW-Abzngslisten ist

Personen, die nicht mit der Gehalts- und Lohn¬

zahlung befaßt sind, nicht gestattet.

7. Die Beiträge für die NSV werden während der

Dauer des WHW nicht ermäßigt.
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Muster für die abzugebende Erklärung:

Sofort ausfüllen und bis längstens 15. September

1941 einzusenden an:

Badische Landeshauptkasse Karlsruhe.

Spende für das Winterhilfswerk 1941/1942.

Ich ermächtige hierdurch die

Badische Landeshanptkasse

für die Monate September 1941 bis März 1942

1V v. H. der von mir für diese Monate zn entrich¬

tenden Lohnsteuer — ohne Kriegszuschlag — (auf

volle 0,l>5 RM. nach oben abgerundet) und

außerdem für die genannten Monate einen

festen Betrag vou je RM. *) von meinen

Bezügen einzubehalteu nnd dem Winterhilfswerk

zn überweisen. Den Widerruf der Ermächtigung

behalte ich mir vor.

den ... September 1941.

(Ort)

(Name)

(Dienststelle) (Dienstbezeichnung)

5) Nur von denjenigen Beamten usw. auszufüllen,

die für 1940 zur Einkommensteuer veranlagt sind oder

einen Betrag spenden wollen, "der den Betrag von
l» v. H. der Lohnsteuer — ohne Kriegs Zuschlag — über¬
steigt.

Pädagogische Prüfungen im Mai/Juni

und am 1. Juli 1941.

Im Mai/Juni uud am 1. Juli 1941 haben

folgende Kandidaten die Pädagogische Prüfung für

das Lehramt an Höheren Schulen bestanden:

In der Fachgruppe Neuere Sprachen

und Geschichte:

Studienreferendarin Dr. Erika Freude in a n n,

von Freiburg i. Br

Studienr cscr enidarin Maria Holo ch von Mann¬

heim

Stndienreferendarin Gertrud L i in b e ck, von Hei¬

delberg

Studienreferendar Dr. Rudolf Schultz,

vou Magdeburg

Studieurefereirdariu Wilhelmine Sick,

von Schwarzach

Studienreferen darin Adelheid Stegling,

von Berlin

Studienreferendarin Lotte Thnll geb. Nagel,

von Pforzheim

Studienreferen darin Gerhild Both, von Heidel¬

berg
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Studienrefcrendarin Margarete Weber,

von Freiburg i. Br.

Studienreferendar Heinz W i m m e r,

von Kassel.

In der Fachgruppe M athematik

nnd Nat u r w i s s enschasten:

Studienreferendarin Lisabeth Engel brecht,

von Danzig

Studienreferendar Alois Fritz, von Junguau

Studienrefcrendarin Gertrud Hasse, vou Lü¬

beck

Studieuresereudar Haus Hofheiuz,

von Neunkirchen, Ldkr. Mosbach

Studienrefereudariil Jngeborg Laugen,

von Berlin

Studienreferendar Dr. Arthur Neppel,

von Bärndorf (Steiermark).

In der Fachgruppe Alte Sprache«:

Studieureferendarin Eva-Ursula S choch,

vou Karlsruhe.

In der Fachgruppe Zeichnen:

Studieureferendarin Elfriede Stein,

von Baden-Baden.

In der Fachgruppe M ufik:

Mufiklehrer Erwin Stieß, vou Eutingen.

Karlsruhe, den 29. August 19ll.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 18954 In Vertretung

Gärtuer

Kreisbildstelle Bruchsal.

Hauptlehrer Stefan Karolus ist zum Leiter

der ureisbildstellc Bruchsal berufen worden.

K>a rlsr n h e, Äen 10. September 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 30696 In Vertretung

Gärtner

Änderungen der Rcisckvstenbcstimmungc».

Im Nachgang zn der Bekanntmachung vom

22. Jnli 1941 Nr. .4. 1 3481, Amtsblatt l94l S. 153,

wird nachstehend eine Übersicht über die Höhe der

Tage- und nbernachtungsgelder veröffentlicht.

Karlsruhe, deu 19. September 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, ^ I 4015 In Vertretung

Gärtner
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Ueberficht über die Tage- und Uebernachtungsgelder

ab I. Juli 1941

Stufe

Beamten¬

besoldungs¬

gruppen

An-

gestellten-

vergütuugs-

gruppen

Tagegeld

Über¬

nachtungs-

geld

für volle
Kalender¬

tage

bei Reisen

bis zu
6 Stunden

von mehr als

t> bis 8
Stunden

8 bis 12
Stunden

IS
Stunden

1 2a 2b 3 4 5 6 7 8

Für Beamte ohne Amts-(Dienst-)bezirk

kein 5/10 voll

-TN -TN -SM

I a IZ 3 14
— —

4 20 7
—

14 11

s 1 s, i
I t> k 4 bis 9 12

— — —
3 60 6

—
12.

—
10

—

! N 1 !

s A 1 b bis 3 1
II k 10 I bis III 10

— — —
3

—
5

—
10

—
8

—

l »2 j

III ^ 4 IV und V 8
— — —

2 40 4
—

8
—

7
—

IV ^ 5 bis 7 VI und VII 6 50
— —

1 95 3 25 6 50 5 50

V ^ 8 bis 12 VIII bis X 5 SO 1 65 2 75 5 50 4 50

L. Für Beamte mit Amts-(Dienst-)bezirk

I Ä IZ 3

I b
s 1 s,

k 4 bis 9

l » t

II

l 1 b bis 3

L 10

» 2

III ^ 4

IV ^ 5 bis 7

V ^ 8 bis 12

I bis III

IV und V

VI und VII

VIII bis X

von ^
kein

-SM!

3/l0 I 5/w I '/w

der Sätze von ^ Spalte 3

-SM > Ä// I -SM I I -TN !

8/l0
von ^

-SM I Ä//

II 20
— —

4 20 7
—

9 80 8 80

9 60
— —

3 60 6
—

8 40 8
—

8 — —
3

—
5

—
7

—
6 40

6 40 — —
2 40 4 — 5 60 5 60

5 20
— —> 1 95 3 25 4 55 4 40

4 40 1 65 2 75 3 85 3 60
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Voranschlag der Ausgaben und Einnahmen

für allgemeine kirchliche Bedürfnisse im ba¬

dischen Teil der Erzdiözese Freiburg.

Das Staatsministerium hat mit Beschluß vom

8. Juli 1941 Nr, 2326 die Staatsgenehmigung er¬

teilt, daß zur Bestreitung der allgemeinen kirchlichen

Bedürfnisse im badischen Teil der Erzdiözese Frei¬

bnrg im Rechnungsjahr 1941 bei der Einkommen¬

steuer ein Kirchensteuerzuschlag von 7 v, H. erhoben

wird.

Karlsruhe, den 4. September 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ü 11S04 An Vertretung

Gärtner.

III. Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen

aufgrund der Perordnung über die Bekanntgabe von

Ernennnngs- und Befördernngserlafsen (RGBl. I

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Zum Lektor: Dr. Teut Riese am Seminar für

englische Philologie der Universität Freiburg i. Br.

Zu wissenschaftlichen Assistenten: Dr. Josef

k undel an der Med. Poliklinik der Universität

Freiburg i. Br. — Dr. Alkmar von Kü gel gen

am Anatoinischen Institut der Universität Heidel¬
berg.

Zu Studienräten: die Studienassessoren Franz

Bau mann an der Bender-Schule, Oberschule für

Juugeu, in Weinheim — Dr. Martin Dietz an

der Zeppelin-Schule, Oberschule sür Jungen, in

Konstanz — Helmut Guldner >an der Beüder-

Schnle, Oberschule für Juugeu, iu Weinheim.

Znm Lehrer: Der apl. Lehrer Norbert Bau m -

gratz au der Mittelschule Karlsruhe.

In das Beamtenverhältnis berufen:

Studienassessor Richard Konrad, z. Zt. an

der Schule für Volksdeutsche iu Rufach.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zu Studieuräteu(innen): die Studienassessoren

(innen) Erich Barnstedt am Bismarck-Gvmna-

sinm in Karlsruhe — Wilhelm B e ck e r am Fried¬

rich-Gymnasium in Freiburg — Alsous F l e i g

an der Albert Leo Schlageter-Schnle, Oberschule für

Juugeu, in Schopfheim — Lydia I h l e an der Mo¬

zart-Schule, Oberschule für Mädchen, in Bruchsal

— Dr. Wilhelm Kucheu m ü ller au der Schule

Birklehof, private Oberschule für Jungen, in Hinter¬

zarten — Wilhelm Link an der Elfeuz - Schule,

Oberschule für Jungen, in Eppingen — Alfred

Müller au der Hauauer-Schule, Oberschule für

Jnngen, in Kehl — Dr. Richard Nold an der

Hindenbnrg - Schnle, Ob'erschnle für Mädchen, in

Freibnrg — Franz Steitz am Ludwig Wilhelm-

Gymnasium in Rastatt.

Zum Oberstudiendirektor: Professor Dipl.-Jng.

Werner Schloemann an der Staatl. Jnge-

nienrschnle in Konstanz.

Zum Schulleiter (RBefGr. ^.4d2): Hauptleh¬

rer Frauz L ci u b e u b e r g e r in Ebringen.

Zur Berussschullehreriu: die apl. Berussschul¬

lehrerin Emma Rutschmann an der ländl. Be¬
rufsschule in Mörsch.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Professor Wilhelm Ohnmacht an der Schil¬

ler-Schule, Oberschule für Jungen, in Offenburg.

Hauptlehrer Engen Prob ft in Hofweier.

In den Ruhestand versetzt:

Rogieruugsobersekretär Otto Müller beim

Ministerium des Kultus uud Unterrichts.

Hauptlehrerin Josefine Bracher in Mann¬

heim.

Gefallen für Führer, Volk und Vaterland:

Lehrer Willi Kautz in Karlsruhe am 22. Juli

1941. — Friedrich Bayer, Friseur am Bad.

Staatstheater in Karlsruhe am 1. August <941. —

Studienassessor Karl Köbele an der Fürstenberg-

Zchnle in Donaneschingen am 2. August 1941. —

Apl. Bibliotheksinspektor Oskar Hund, zuletzt au

der Universitätsbibliothek Heidelberg, am 3. August
1941.

Gestorben im Dienst der Wehrmacht:

Professor Gustav Hu b er an der Friedrich-

Schule, Oberschule für Juugeu, in Pforzheim am

3. September 1941.

Gestorben:

Oberlehrer a. D. Karl Rnch , zuletzt in Krozin¬

gen, am 10. August 1941. — Hauptlehrer Jakob

Jäger in Stebbach am 13. August 1941. — Be-

russschullehrerin Elisabeth Rofiuus in Jspriu-

gcn am 21. August 1941. — Professor Beruhard

Ries am Friedrichs--Gymnasinm in Freibnrg am

6. September 1941.

IV. Stellenausschreiben.

An Volksschulen:

Lehrerstellen in: Aasen, Ldkr. Donaueschiu-

gen — Bargen, Ldkr. Sinsheim — M Undin¬

gen, Ldkr. Emmendingen.

Bewerbungen sind binnen 6 Wochen bei

dem dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadt¬

schulamt einzureichen.

Die Leiter der Schulämter haben auch die im

Wehrdienst stehenden Lehrer und die ius Elsaß ab¬

geordneten Lehrkräfte vou den Ausschreibungen in

Kenntnis zu setzeu.

V. Mitteilung.

Der Verlag Malsch K Vogel in 5iarlsrnlie bat mit¬

geteilt, daß die Nr. 1—16 des Amtsblattes von 1911,

die vergriffen waren, neu gedruckt werden und vom

Verlag bezogen werden können.

Drncr und Verlag von Malsch Vogel in Karlsruhe.
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I Erlasse des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 17 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 469 „Sammlungen in den Diensträumen öffentlicher Behörden und Betriebe bei Strahensainmlungen"

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 330 — Nr. ^ I 4113/41).

Aus Heft 18 des Reichsministerialamtsblattes:

Nr. 504 „Nüstungseinsatz der deutschen Studenten der Ingenieur- und Bauschulen"

(Deutsch,Wiss.Erziehg.Bolksbildg. 1941 S. 367 — Nr. v 26835/41)

II. Bekanntmachungen.

Wiuterhilfswerk 1941/42.

An die unterstellten Behörden, Dienststellen,
Schulanstalten und Schulen.

Im Nachgang zu meiuer Bekanntmachung vom
9. 9. 19-ll Nr. ^ l 3957 (Amtsblatt 1941 S. 167)
wird ergänzend bemerkt, daß die ausgefüllten
Spendescheine an die gehaltszahlende Kasse zu sen¬
den sind. Die Spendescheine der elfässischen Beamten,
Lehrkräfte, Angestellten usw. sind hiernach an die
Kasse des Chefs der Zivilverwaltung im Elsaß —
Buchhalters III L — in Straßburg, Vogesen-
straße 25, zu senden.

Karlsr u h e, den 4. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.
Nr. ^ I 4201 In Vertretung:

Gärtner.

Deutscher Spartag 1941.

An die Leiter und Lehrer der unterstellten
Schulen.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn
Neichserziehungsministers vom 5. September 1941
(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 366) be¬
kannt. Ich ersuche die Leiter und Lehrer der Schulen,
entsprechend zu verfahren.

Karlsruhe, den 7. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. L 3714S In Vertretung:

Gärtner

Deutscher Spartag 1941.
RdErl. d. RMfWEV. v. 5. 9.1941

L II l8S3 Llo, N lll, L IV, L V, L VI —,
Am 30. Oktober 1941 führt das Kreditgewerbe

wiederum den Deutschen Spartag durch. Ich ersuche,
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auch in diesem Jahre auf die Bedeutung des

Deutschen Spartages hinzuweisen.

Die Werbung aus Anlaß des Deutschen Spar¬

tages wird mit meiner Zustimmung in den Schulen

durch die in Betracht kommenden Kreditunternehmen

aus Grund der Abmachungen durchgeführt, die die

Wirtschafts- und Fachgruppen des Kreditgewerbes

im borigen Jahre getroffen haben. Ich verweise im

übrigen auf meine Bekanntmachung vom 30. August

1910 — T I! a 1863 kle, kl!>, TIV, UV — (Deutsch.

Wifs.Erziehg.Volksbildg. S. 453).

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

Verhütung von Kindcrbrandstiftungen.

An die Leiter und Lehrer der unterstellten

Schulen.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Reichs¬

erziehungsministers vom 6. September 1941 (Deutsch.

Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 366) bekannt ge¬

geben. Ich ersuche um entsprechende Belehrung der

Schüler uud Schülerinnen.

Karlsruhe, den 7. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, L 37143 I» Vertretung:

Gärtner

Verhütung von Kindcrbrandstiftungen.

NdErl. d. RMfWEV. v. 6. 9. 1941

— L 1ta 9 S IM L III, L I V, C V, E VI —.

Es ist mir mitgeteilt worden, daß >die Kinder¬

brandstiftungen besonders auf dem Lande wieder

erheblich zunehmen. Hierdurch gehen wertvolle uner¬

setzliche Erntevorräte und andere Lebensmittel für

die Volksernährung verloren. Eine gehörige Beauf¬

sichtigung der Kinder ist während des Krieges vielen

Erziehungsberechtigten nicht möglich. Aus diesem

Grunde siud alle Stellen, die bei der Erziehung der

Jugend mitwirken, in besonderem Maße verpflichtet,

durch geeignete Aufklärungsmaßnahmen bei der

Eindämmung der Kinderbrandstiftungen mitzuwir¬

ken. Unter Bezugnahme auf meine Erlasse vom

15. Februar 1938 — k II s. 100/38 — (Deutsch.Wiss.

Erziehg.Volksbildg S. 110), vom 11. August 1938 —

^ 11 a 1941 — (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg.

S. 391), vom 13. Juli 1939 — L II g. 2077 —

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 421) und vom

25. Juli 1940 — k II g, 1665 — (Deutsch.Wiss.

Erziehg.Volksbildg. S. 375) ersuche ich nochmals, die

Schüler und Schülerinnen auf die durch die Brand¬

schäden entstehenden Verluste hinzuweisen, durch die

gerade während des Krieges die Ernährung des

deutschen Volkes erheblichen Schaden erleidet.

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

Kinderspiele auf der Fahrbahn.

An die Leiter und Lehrer der unterstellten

Schulen sowie an die Kreis- und Stadtschulämter.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn

Reichserziehungsministers vom 3. September 1941

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 366) be¬

kannt. Ich ersuche, entsprechend zu verfahren.

Karlsruhe, den 7. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. L 37141 In Vertretung:

Gärtner

Kinderspiele auf der Fahrbahn.

NdErl. d. RMfWEV. v. 3. 9. 1941

— 2 IIa 1879 Z III, D IV, N V, N VI, k —

In letzter Zeit hat sich eine Anzahl zum Teil

schwerer Kraftfahrunfälle ereignet, die durch spie¬

lende Kinder verursacht worden sind. Ich ersuche, die

Kinder im Laufe des Schuljahrs wiederholt auf die

Gefahren aufmerksam machen zu lassen, denen sie

sich beim Spielen auf der Fahrbahn aussetzen. Sie

sind auch darauf hinzuweisen, daß sie durch ihr Ver¬

halten nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das

des Kraftfahrers gefährden. Da die Eltern während

des Krieges vielfach nicht in der Lage find, ihre

Kinder hinreichend zu beaufsichtigen, ist es erforder¬

lich, daß die Schulhöfe in weitgehendem Maße für

spielende Kinder freigegeben werden. Ich verweise

dieferhalb auf meinen Erlaß vom 25. August 1936

- L !Is 18 !2 6 III, 6 I V, LV, 15 - (Deutsch Miss.

Erziehg.Volksbildg. S. 401).

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

Aufnahme von Schulanfättgern.

An die Leiter der Volksschulen sowie an die

Kreis- und Stadtschulämter.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn

Reichserziehungsministers vom 2. September 1941

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 Seite 365)

bekannt. Ich ersuche, entsprechend zu verfahren.

Karlsruhe, den 9. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 37l43 In Vertretung!

Gärtner

Aufnahme von Schulanfängern.

NdErl. d. RMfWEV. v. 2. 9.1941

— N IIs 2130/41 NIIa —.

Zum Bericht vom 15. August 1941 — II 3/4.

Die Aufnahme von Schulanfängern, die zur

Zeit im Rahmen der erweiterten Kinderlandver-

fchicknug verschickt worden sind, richtet sich nach den
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für die Entsendegebiete maßgebenden Vor¬

schriften. Kinder des Altreichsgebietes, die zu Be¬

ginn dieses Schuljahres nicht schulpflichtig werden,

dürfen auch in den Gebieten nicht aufgenommen

werden, in denen die Übergangsregelung des s 2

des Gesetzes zur Änderung des Reichsschulpflicht¬

gesetzes vom 16. Mai 1941 (RGBl. 1 S. 232) nicht

gilt.

(Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 365.)

Schreibunterricht.

An die Schulbehörden, Leiter und Lehrer der

Volksschulen und der anderen Schulanstalten.

Im folgenden werden die Bestimmungen ver¬

öffentlicht, die der Herr Reichsminister für Wissen¬

schaft, Erziehung und Volksbildung unterm 1. Sep¬

tember 1941 — D Ii a, 334/41 D III, 6 II s. —

(Deutsch.Wiff.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 322) ge¬

troffen hat.

Karlsruhe, den 30. September 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ö 33498 In Vertretung

Gärtner.

Schreibunterricht.

NdErl. d. RMsWEV. v. 1. 9. 1941

— L II 334/41 N III, 2 II a —.

Künftig soll an den Schulen nur eine Schrift,

die Normalschrift, gelehrt werden. Daraus ergeben

sich für den Schreibunterricht folgende Anordnungen:

I. Das Ziel des Schreibunterrichts muß die

Erreichung einer natürlichen, deutlichen, geläufigen

und gefälligen Schrift sein, mit der zugleich eine

Handschrift erreicht werden kann, die ein persönliches

Gepräge trägt. Auf gute Flächenverteilung beim

Schreiben ist Wert zu legen. Am Ende des vierten

Schuljahres müssen die Kinder im Gebrauch der

Schrift sicher sein.

Nach den Schreibübungen im ersten Schuljahr

sind im zweiten, dritten und vierten Schuljahr inner¬

halb des Deutschunterrichts besondere Stunden im

Schreibunterricht bereitzustellen; für die oberen

Jahrgänge werden Schreibstunden nach Bedarf ein¬

gelegt.

II. Nach den einführenden Vorübungen hat die

Schule im ersten Schuljahr die Richtsormen der

„Normalschrift" als Ausgangsschrift nach beiliegen¬

dem Schriftenblatt für das Normal-Alphabet zu

üben. In der Regel werden die ersten Schreib¬

übungen in einer Rechtsneiguug von 75 bis 80° zu

erfolgeu haben. Ein Abweichen davon ist dort zu

gestatten, wo sich die Steillage zwanglos ergibt und

die Geläufigkeit der Schrift dadurch uicht beein¬

trächtigt wird. Liuksucigung ist zu unterbinden. Auch

die gleichmäßige Strichstärke (Schnurzug) ist nicht

als eine besonders charakteristische Eigenschaft der

Schrift zu fordern. Wenn sich also Unterschiede in

der Strichstärke bereits von Anfang an zeigen, so

sind sie nicht zu unterbinden. Dem ersten Schreiben

der Richtsormen muß ein ausgiebiges Schreibturuen

vorangehen.

III. Grundsätzlich ist auf allen Klassenstufen

auf gutes, holzfreies Papier im Gewicht von

80 s/^m in Heften mit 18 Blättern zu schreiben.

Die Schreibhefte haben einheitlich OM 5-Format

(210 mm hoch und 14? mm breit).

Die Linien der Hefte sind grau; sie müssen

auch bei künstlichem Licht ohne Anstrengung des

Auges festgehalten werden können, aber im Bilde

der beschriebenen Seite möglichst zurücktreten.

IV. Die Linienabstände und Randmaße sind

folgende:

Lineatur 1: für den ersten Schülerjahrgang: 15 mm

Schreibraum im Verhältnis von 2:3:2 durch

Linien aufgeteilt; Abstand zwischen zwei Schreib¬

räumen 2 mm; oberer Rand 2V mm.

Lineatur 2: für den zweiten Schülerjahrgang: 12 mm

Schreibraum im Verhältnis 2:3:2 durch Linien

aufgeteilt; Abstand zwischen zwei Schreibräumen

2 mm, oberer Rand 20 mm.

Die Schreibräume der Lineaturen 1 und 2

können seitlich durch zwei senkrechte Linien be¬

grenzt werden.

Lineatur 3: für die Schülerjahrgänge 3 bis 6: 18

einfache Linien in einem Abstand von 10 mm,

oberer Rand 15 mm.

Lineatur 3 a: Für den dritten Schülerjahrgang zur

Erleichterung des Uebergangs von der Doppel¬

linie zur einfachen Linie: 15 einfache Linien in

einem Abstand von 12 mm, oberer Rand 15 mm.

Lineatur 4: für die Schülerjahrgänge 7 und 8:

glattes weißes Papier mit einem Linienblatt,

welches der Lineatur 3 entspricht.

Lineatur 5: mit 7-mm-Feldern, kariert durchzogen

über das ganze Blatt.

Lineatur 6: mit 5-mm-Feldern, kariert durchzogen

über das ganze Blatt.

Lineatur 7: mit 6 -mm -Feldern, kariert durchzogen

über das ganze Blatt.

Lineatur 8: langkariert 7X5 mm, kariert durchzo¬

gen über das ganze Blatt.

Die Schreibhefte führen dunkelgraue Umschläge

in kräftigem Papier (160 Z/«M schwer). Der Um-
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schlag trägt ein graues Schildchen (Farbtafel
Nr. 193 der Vereinigung Holzhaltig/Holzfrei) mit

einer roten Umfassungslinie für Hefte
der Lineatur 1,

einer grünen Umfassungslinie für Hefte
der Lineatur 2,

einer braunen Umfassungslinie für Hefte
der Lineatur 3,

einer violetten Umfassungslinie für Hefte
der Lineatur 3 a,

einer grauen Umfassungslinie für Hefte
der Lineatur 4,

einer blauen Umfassungslinie für Hefte
der Lineatur 5,

einer schwarzen Umsassungslinie für Hefte
der Lineatur 6,

einer dunkelgrünen Umfassungslinie für Hefte
der Lineatur 7,

einer dunkelroten Umsassungslinie für Hefte
der Lineatur 8.

In jedem Heft liegt ein Löschblatt.

Aufdrucke auf Löschblatt und Heftschild haben
zu unterbleiben. Nur das Firmenzeichen des Her¬
stellers der Hefte kann >in unauffälliger Form auf
das Heftschild aufgedruckt werden. Die Hefte haben
Fadenheftung ohne Rückenfalz.

V. Die annähernd gleichmäßige Schriftstärke
der Ausgangsschrift im ersten Schülerjährgang
erfordert eine geeignete Pfannen- oder Kugelspitz¬
feder, später können auch, der persönlichen Eigenart
der Schüler angepaßt, schmale Breitfedern oder
Spitzfedern verwendet werden.

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder (außer
Preußen), den Herrn Reichskommissar für die
Saarpfalz, die Herren Neichsstatthalter in den
Reichsgauen und in Hamburg und die nachgeord¬
neten Dienststellen der Preußischen Schulverwal-

Lineatur Z (2. Schülerjahrgang):

Lineatur 3» (3. Schülerjahrgang):

Lineatur 3 (4. bis 6. Schülerjahrgang):

Lineatur 4 (7. und 8. Schülerjahrgang):
Glattes Papier mit Linienblatt, das der

Lineatur 3 entspricht.



Lineatur 7:

177

> ^ 7'y ^ / /
^ ^ ^ ^ //,^

V '//. ',/ '//7 ^ '// >
— 1? ?? ??

, ^ l7 7/^

'^,. '//. <-/ '/j /.
'// ^ ^ ^7 -/). ^/^. "-?/)

Umstellung aus die Nvrmalschrift, hier: Schreibe»

an den Höheren Schulen.

An die Leiter und Lehrer der Höheren Schulen.

Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung hat unterm 12. Augnst

1941 — L III Ä 175V L II a — folgende Anordnung

getroffen:

Vom Beginn des Schuljahres 1941 ab darf an

den Höheren Schulen bei Anfertigung von schrift¬

lichen Arbeiten der Gebrauch der sogenannten deut¬

schen Schrift nicht mehr verlangt werden. In dem

Maße wie die Schüler und Schülerinnen, die auf

die Höhere Schule übertreten, bereits in der Volks¬

schule die neue Normalschrift erlernt haben, ist diese

auch in der Höheren Schule in Zukunft als einzige

Schrift zu verwenden. Alle entgegenstehenden Be¬

stimmungen werden mit sofortiger Wirkung aufge¬

hoben.

Karlsruhe, den I. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 31591 In Vertretung:

Gärtner
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Umstellung auf die Normalschrift im Leseunterricht.

An die Schulaussichtsbehörden sowie die Leiter

und Lehrer der Volksschulen.

Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Er¬

ziehung und Volksbildung hat mit Entschließung

vom 1. September 1941 — Dil», 1544/41, 1217/41

— (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 334)

folgendes bekannt gegeben:

Nachdem durch meinen Erlaß vom 1. Septem¬

ber 1941 — 15 II a 334 — bestimmt ist, daß künftig

an den Schulen Äie Normalschrist als alleinige

Schreibschrift gelehrt werden soll, ergeben sich bis

auf weiteres für den Unterricht im Lesen folgende

Anordnungen:

Damit die Frakturschriften in den bisherigen

Büchern und Schriften noch weiterhin gelesen wer¬

den können, wird das Lesen dieser Schriften im

zweiten uud dritten Schuljahr gelehrt. Die Schüler

müssen im Lesen der Frakturschriften so weit geför¬

dert werden, daß sie den gedruckten Text fließend

lesen können. Auf das Lesen von Schreibschriften

in „deutscher Schrift" muß verzichtet werden.

Bis zum Umdruck vou Fibeln kann das Lesen¬

lernen in bisheriger Weise im Schuljahr 1941/42

beibehalten werden.

Karlsruhe, den 1. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 34034 In Vertretung:

Gärtner

Lateinische Lehrbücher.

Der Herr Reichsminister für Wissenschaft, Er¬

ziehung uud Volksbildung hat für den lateinischen

Unterricht an den Mädchenoberschulen die folgenden

Lehrbücher zum Gebrauch vorläufig zugelassen:

Verlag Oldenburg in München, Buchners Ver¬

lag in Bamberg und Lindauersche Universitäts-Buch-

Handlung (Schöpping) in München:

Fundament« linguae latinae. Lateinisches Un-

terrichtswerk. Ausgabe v: Lehr- und Lesebücher

für Mädchenoberschulen. Herausgegeben von Dr.

Hans Rnbenbauer. Lateinisches Lehr- und Lesebuch

für die sechste bis achte Klasse der Oberschule für

Mädchen. Von Dr. Thea Ernsius und Dr. Ernst

Höhne.

Karlsruhe, den 22. September 1941.

Der Minister des Kultus und Uuterrichts
Nr. L 31024 In Vertretung:

Gärtner

Einschulung uud Dauer der Berufsschulpflicht
der Ladengehilfinuen im Bäcker-, Kouditoren-

und Fleifcherhandwerk.

An die Leiter der gewerblichen Berufsschulen.

Nachstehend bringe ich einen Erlaß des Herrn

Reichserziehuugsministers vom 18. August 1941

unter Berücksichtigung der Berichtigung in der

Deutsch. Miss. Seite 368 zur Kenntnis. Die Schul¬

leiter haben das Erforderliche zu veranlassen. Nö¬

tigenfalls ist zu berichten.

Karlsruhe, den 19. September 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 25307 In Vertretung -

Gärtner

Einschulung uud Dauer der Berufsschulpflicht
der Ladeugehilfinnen im Bäcker-, Kvnditoren-

uud Fleifcherhaudwerk.

RdErl. d. RMfWEV. v. 18.8.1941

— LlVo 2967 —.

Bei den Ladeugehilfinnen im Bäcker-, Kondito¬

ren- uud Fleischerhandwerk handelt es sich um Be¬

rufe, deren Berufsansbildung sich im wesentlichen

ans den Fachkenntnissen der zu diesen Berufen ge¬

hörenden Handwerkszweige aufbaut. Die Berufs¬

bilder der Lädengehilfinnen erfordern daher neben

den allgemeinen Kenntnissen in Verkansstechnik vor

allem besondere Kenntnisse in Fachkunde, handwerk¬

licher Buchführung und Kalkulation. In den kauf¬

männischen Berufsschulen können diese rein gewerb¬

lich ausgerichteten Unterrichtsfächer nicht in dem

Maße berufsnahe übermittelt werden, wie es not¬

wendig ist. Ich bestimme daher nach Benehmen

mit dem Herrn Reichswirtschaftsminister:

1. Die sachtheoretische Betreuung der Laden¬

gehilfinnen im Bäcker-, Konditoren- und Fleischer-

Handwerk ist an gewerblichen Berufsschulen durch

fachlich vorgebildete Gewerbelehrer durchzuführen.

2. In den Fällen, in denen aufsteigende Fach¬

klassen nicht gebildet werden können, soll:

a,) eine Fachklasse mit dreijährigem Turnusunter¬

richt eingerichtet werden;

b) in kleinen Schulorten, in denen keine Fachklaf-

senbilduug möglich ist, sind die Ladengehilfinnen

in den Fachklassen Äes entsprechenden Hand¬

werkszweiges einzuschulen.

3. Bezüglich der Berufsschulpflicht verweise ich

auf die Ausführungen meines Sachbearbeiters auf

der Tagung am 9. und 10. Mai 1941.

Danach soll für alle Bernfe, auch für die Berufe

mit kürzerer Lehrzeit, an der dreijährigen Berufs¬

schulpflicht festgehalten werden.
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In diesem Falle würden die berufsschulpflich¬

tigen Ladeugehilfinnen im Bäcker-, Konditoren-und

Fleischerhandwerk nur dann über das 18. Lebens¬

jahr hinaus die Schule zu besuche» haben, wenn ihr

Lehrverhältnis noch nicht beendigt ist.

4. Die Vermittlung der erforderlichen kaufmän¬

nischen Kenntnisse für die obeu bezeichneten Berufe

geht Hand in Hand mit der Fachkunde, mit Ver-

kanfsübungen nnd dem Geschäftsverkehr nnd er¬

streckt sich gleichmäßig auf alle drei Berufsschuljahre.

Für die Stundenaufteilung empfehle ich die

nachstehende Stundentafel.

1. ! 2. ! 3.
Lehrjahr

Fachkunde (Fachrechnen mit Verkaufs-
übungcn, Dekoration der Schaufenster,
Beschriftungusw.) 2 2

Geschäftsverkehr (Geschäftsrechnen, Buch¬
führung, Kalkulation usw.) 2 2 2

Reichskunde

Sauswirtschaft 2 2 2

Gefamtstundenzahl. , . k 6 4

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Polksbildg. 1911 S. 338.)

Aufhebung der Gewerblichen Berufsschule

i» Görwihl.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister

des Innern wird die Gewerbliche Berufsschule in

Görwihl mit sofortiger Wirkung für die Dauer des

Krieges aufgehoben.

Die Gemeinden Engelfchwand, Görwihl, Hart¬

schwand, Niederwihl, Oberwihl, Notzingen, Rüß-

wihl, Segeten, Strittmatt, Wilfingen, Großherrisch¬

wand, Herrischried, Hogschür, Niedergebisbacb.

Rütte nnd Wehrhaldcn werden dem Einzugsgebiet

der Gewerblichen Berufsschule Säckingen zugeteilt.

In Tiefenstein wird vom Zeitpunkt der Auf¬

hebung der Gewerblichen Berufsschule Görwihl au,

eine Zweigschule der Gewerblichen Bernssschnle

Säckingen errichtet, in welcher durch eine Lehrkraft

der Gewerblichen Berufsschule Säckingen an die in

> der Textilindustrie beschäftigten gewerblich tätigen

berufsschulpflichtigcn Schüler der bisherigen Ge¬

werblichen Berufsschule Görwihl Textilsachnnter-

richt erteilt wird.

Gewerblich tätige Berufsschulpflicht^, die in

-den genannten Orten beschäftigt sind, haben die

hiernach zuständige Gewerbliche Berufsschule in

Säckingen bzw. die Zweigschule in Tiesenstein zu

besuchen.

Karlsruhe, den 10. September 1941.

Der Minister des Miltns nnd Unterrichts

Nr. O 22110 In Vertretung -

Gärtne r

Stadt- und Krcisbildftcllc Konstanz.

Zum Leiter der Stadtbildstelle Konstanz ist

Hauptlehrer Otto Herzog iu Konstanz berufen

worden.

Die Geschäfte der Kreisbildstellc Konstanz wer¬

den bis auf weiteres von der Stadtbildstelle Kon¬

stanz wahrgenommen.

Karlsruhe, deu 15. September 19 II.

Der Minister des Knltns und Unterrichts

Nr. K 31051 In Vertretung:

Gärtner

II Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen

aufgrund der Verordnung über die Bekanntgabe

von Ernennnngs- und Besördernngserlassen

(RGBl. 1 S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst

einberufen sind —.

Ernannt:

Zu wissenschaftlichen Assistenten: Dr.-Jng. Hans

Siemonsen an der Tech». Hochschule in Karls¬

ruhe — Dr. Heinz Stöver an der Uuiversitäts-

Augenklinik Freibnrg.

Zu Studieuräteu: die Studienassessoren Karl

Beck au der Lessiug-Schule, Oberschule für Jun¬

gen, in Mannheim — Erich Kießling an der

Erich Lndendorff-Schnle, Oberschule für Juugen,

in Freiburg — Oskar Läugle an der Odenwald-

Schnle, Oberschule für Jungen in Aufbauform, iu

Buchen — Walter Steinbrenner am Neuchlin-

Gymuasium in Pforzheim — Ottmar Schupp an

der Mittelschule in Karlsruhe.

Zum Rektor: Hanptlehrer Hans Ziegler in

Pforzheim.

Zum Schulleiter (RBesGr. ^,41)2): Hauptleh¬

rer Wilhelm Schadt in Legelshurst.

Zn Studienreferendaren: die Lehramtsbewer

ber Siegfried Schmitt von Ossenheim — Walter

Schmitt von Viernheim.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Znm Ersten Bwliotheksrat: Bibliotheksrat Dr.

Valentin Knab an der Bad. Landesbibliothet

Karlsruhe.
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Zum Oberstudiendirektor: Professor Richard
Schwab an der Mclanchthon-Schule, Oberschule
für Jungen, in Bretten.

Zum Oberstudienrat: Professor Anton Grim -
in i g als Leiter der Eichendorff-Schule, Oberschule
für Mädchen, in Heidelberg.

Zu Studienräten(innen): die Studienassessoren
(innen) Anton Banmgart an der Martin Schon-
gauer-Schule, Oberschule für Jungen, in Breisach
— Dr. Walter Nnnier an der Philipp Lenard-
Schule, Oberschule für Jungen, in Heidelberg —
Maria Raviol an der Hans Thoma-Schule,
Oberschule für Jungen, in Lörrach — Klara
Schindler an der Hanauer-Schnle, Oberschule
für Jungen, in Kehl — Albert Schwarz an der
Freiherr vom Stein-Schule, Oberschule für Juugen,
in Bruchsal — August S i e b an der Scheffel-Schule,
Oberschule für Jungen, in Säckingen — Katharina
Thomas an der Bender-Schule, Oberschule für
Jungen, in Weinheim — Gertrud Velte au der
Mettnau-Schule, Oberschule für Jungen, in Radolf¬
zell — Dr. Luise Vogel an der Elisabeth-Schule,
Oberschule für Mädchen, in Mannheim — Paul
Willmauu an der Hans Thoma-Schnle, Ober¬
schule für Jungen, in Lörrach — Zeichenlehrer Ju¬
lius Viefel au der Tulla-Schule, Oberschule sür
Jungen, in Mannheim.

Zum Schulleiter (RBesGr. ^.4K2): Hauptleh¬
rer Alfred Fichthaler in Staufenberg.

Zum Lehrer: Der apl. Lehrer Willy Haas an
der Mittelschule iu Mannheim.

Zum Beamten auf Lebenszeit:

Die Hauptlehrerinnen: Zita Baumann in
Mannheim — Angusta Jörg iu Huttenheim —
Carola Ruch iu Schuttertal.

Die Berussschullehreriuuen: Anna Horch in
Hossenheim — Elfriede L a n in Karlsruhe.

Berufen:

Der ordentliche Professor Dr. Hermann Ulich
an der Technischen Hochschule in Aachen in gleicher
Diensteigenschaft an die Technische Hochschule iu
Karlsruhe.

Professor Dr. med. Paul Vogel Berlin an
die Medizinische Fakultät der Universität in Heidel¬
berg.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Professor Dr. Max Kuner von der Zep¬
pelin-Schule, Oberschule für Jungen, in Konstanz
an die Friedrich-Schule, Oberschule für Jungen, in
Pforzheim.

Die Hauptlehrer(iunen): Joses Förch in Kir-
chardt nach Niesern — Michael Hilkert in Stein-
bach-Stürzeuhardt uach Höhefeld — Elsa Honsel!
in Hogschür nach Geißlingen — Ludwig Metzger
in Altenbach nach Schluchtern — Otto Schneider
in Gommersdors nach Plittersdorf — Oskar
Schüßler in Pülfringen nach Malsch, Ldkr. Hei¬
delberg — Ludwig Wetterer in Reichenbach,
Ldkr. Offenburg, nach Altdorf.

Zurückgenommen:

Die Versetzung des Hauptlehrers Karl Schäuzle
in Nußbach, Ldkr. Villingen, nach Bechlingen (ABl.
S. 159).

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Professor Leopold Schnnder am Karl-Frie-
drich-Gymnasium in Mannheim.

Zeichenlehrerin Hildegard Scholtz an der
?"lda-Schnle Oberschule für Mädchen, in Pforz¬
heim.

Rektor Josef Stör kle in Freiburg.

Wegen Erreichens der Altersgrenze in den Ruhe¬
stand getreten:

Oberlehrer Adolf Booz in Windschläg.

Entlassen auf Ansuchen:

Die apl. Lehrerin Frau Dorothea Schel-
Haas, geb. Schnurr in Karlsruhe.

Gefallen für Führer, Volk uud Vaterland:

Landwirtschaftsassessor Erich Bohrmann an
der Laudwirtschastsschule iu Salem am 3. August
1941. — Landwirtschaftsassessor Kurt Braun an
der Landwirtschaftsschule in Wenzingen am 14. Au¬
gust 1941. — Berufsschullehrer Herbert Mellert
au der Gewerbl. Berufsschule in Bruchsal am
24. August 1941. — Studienassessor Dr. Walter
Schork an der Bodensee-Schnle, Oberschule für
Juugeu in Aufbauform, iu Meersburg am
24. August 1941. — Studienassessor Anton Gin¬
del e in Wöschbach am 12. September 1941. —
Professor Dr. Erwin Zimmermann, zuletzt am
Hygienischen Institut der Universität Freiburg, am
14. September 1941. — Haus Stiefel, Dozent
für Leibeserziehung an der Hochschule für Lehrerbil¬
dung in Karlsruhe am 22. September 1941.

Gestorben:

Hauptlehrer a. D. Ludwig Zilliug in Mann¬
heim am 24. Angnst 1941. — Rektor a. D. Johannes
Weismehl in Heidelberg am 2. September 1941.
— Hanptlehrer Edmund Zirlewagen in Kehl
am 10. September 1941. — Hauptlehrerin a. D. Jo¬
sefa Frieliughaus in Mannheim am 14. Sep¬
tember 1941. — Studieurat a.D. Josef Kühn, zu¬
letzt an der Handelsschule in Mannheim, am 21. Sep¬
tember 1941.

III Stellenansschreiben.

An Volksschulen:

Schnlleiterstelleu Äer Gruppe ^4K2 der RBO.
iu: Altluß h eim, Ldkr. Mannheim — Rhein-
bischofsheim, Ldkr. Kehl.

Lehrerstellen in: Dürrenbüchig, Ldkr.
Karlsruhe — Görwihl, Ldkr. Säckingen —
Huchenfeld, Ldkr. Pforzheim — Langen¬
steinbach, Ldkr. Karlsruhe — Leibertin-
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gen, Ldkr. Stockach — Mainwangen, Ldkr.

Stockach — N e ck a r b i f ch o f s h e i m, Ldkr. Sins¬

heim — Neuershausen, Ldkr. Freiburg —

Oeflingen, Ldkr. Säckingen — Schwör¬

stadt, Ldkr. Säckingen — Stebbach, Ldkr.

Sinsheim.

Bewerbungen sind binnen 6 Wochen bei

dem dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadt¬

schulamt einzureichen.

Die Leiter der Schulämter haben auch die im

Wehrdienst stehende» Lehrer und die ins Elsaß ab¬

geordneten Lehrkräfte von den Ausschreibungen in

Kenntnis zu setzen.

IV. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.

Das Deutsche Hygiene-Museum hat Bildtafeln

über das menschliche Skelett uud den Blutkreislauf

des Menschen herausgegeben. Die Bildtafeln eig¬

nen sich sehr gut für den Unterricht, die Anschaffung

wird den Schulen daher empfohlen. Die Tafeln

sind zu beziehen durch den Vertreter Reinhold Wag¬

ner, Heidelberg, Bergheimerstr. 74.

Als Anhang zum Bad. Geschäftskalender ist im

Verlag G. Braun in Karlsruhe, Karl-Friedrich-

Straße 14, das Verzeichnis der Behörden und

Dienststellen im Elsaß einschließlich der Schnlen, er¬

schienen (vermehrte 2. Ausgabe). Das Büchleiu

enthält eine Karte Baden-Elsaß, Kreisein-

teilnng. Preis 1,50 RM.

Die Karte wird auch einzeln abgegeben. Preis
0,60 NM.

18 — M

Die Anschaffung wird den Dienststellen empfoh¬
len.

Als Geschenkausgabe für Schüler und Schüler¬

innen der Landwirtjchaftsschulen wird empfohlen:

A. Schellinger: „Das bäuerliche Jahr".

Ein Buch vom Bauerntum in Bildern deutscher

Maler (73 Abbildungen und Texte.) Verlag E. F.

Müller, Karlsruhe (Baden). Preis 7,80 RM.

Velhagen A Klasings Deutsche Klassenlesestoffe

für Mittelschulen nach den Richtlinien für Erzie¬

hung und Unterricht. Herausgegeben von Regie¬

rungsdirektor Viernow und Oberregieruugs- und

Schnlrat Dr. Heinrich Lnhmann.

Aus Goethes Jugendzeit (Nach Dichtung und Wahr¬

heit) D. Ausg. 509.

Gotthelf, Uli der Knecht, D. Ausg. 508.

Briefe Moltkes, D. Ausg. 510.

Hans Sachs (Auswahl), D. Ausg. 512.

Alte deutsche Schwänke, D. Lfbg. 407.

Dichter des Weltkrieges (Vlnnck, Bröger, Flex,

Fock, Lersch, Löns), D. Ausg. 511.

L. F ü r die Lehrer.

Studienrat Dipl.-Jng. Emil Unterwag-

ner, „Vorlagen für das Fachzeichnen der Klein-

nhrmacherbernfe und Berufe der Uhrenindustrie",

zu beziehe» durch den Verfasser, Pforzheim, Broh-

rainftr. 14, Preis 1,— RM. einschl. Porto.

Lang-Krüger, Der Führer zum Erfolg, Me¬

thodik für den Schreibmafchineunnterricht,

68 Seiten, Preis 2,— RM.

Amling , Uebuugsblock, 4. Teil, Preis —,30 RM.

Winklers Verlag, Gebrüder Grimm, Darmstadt.

Druck und Verlag von Malsch L- Vogel in Karlsruhe.
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Ausgegeben

de§ Vadischm Ministeriums deK Kultus und Unterrichts

Herausgegeben vom Ministerium deS Viulrus mid Anterrichro.

1941Karlsruhe, den 6. November

Anhalt.
I. Erlasse des Reichsministcriums für Wissenschaft,

Erziehung «ud Volksbildung.

II. Bekanntmachungen:
Wcihnachts- und Osterferien.
Richtlinien für die Leibeserziehung der Mädchen

in Schulen.
Beurlaubung von Schülern und Schülerinnen zur

Teilnahme an Lehrgängen der KLV-Schnlen.
Beteiligung von Schülern und Schülerinnen der

Volks-, Mittleren und Höheren Schulen an Konzert¬
reisen nnd sonstigen Konzertvereinignngen.

Musil'bllcher lür die Höheren Schulen.
Staatliche Privatmusillehrerprüsung 1942.

Staatsprüfung für das Lehramt an Handelsschulen,
September 1941.

III. Personalnachrichtcn.

IV. Stellenausschrcibcn.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

I. Erlabe deö Reichsmmisteriums sür Wissenschaft,Erziehung nnd Volksbildung.

Aus Heft 18 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 494 Bezeichnung „Vogesen" und „Böhmerwald" (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 365)

— Nr. L 37140/41.

Nr. 501 „Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung" (Deutsch.Wiss.ErziehgVolksbildg. 1941 S. 367)
— Nr. L 37144/41,

Aus Heft 19 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 528 „Zusammenfassende Übersicht der bisher zum Gebrauch an Höheren Schulen zugelassenen Klassen¬

lesestoffe und Lehrmittel" (Demsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S- 377/78) — Nr. ö 38476/41.

II. Bekanntmachungen.

Wcihnachts- und Osterferien.

Unter Hinweis auf Äie Neichsferienordnnng
(vergleiche Amtsblatt 1941 Seite 131), ferner auf
meinen Erlaß vom 28. Juni 1941 Nr. lZ 23297
(Amtsblatt Seite 132) sowie in Verfolg des Er¬
lasses des Herrn Neichserziehungsministers vom
2. Oktober 1941 L III a 2085, L II a, 'der demnächst
in der Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. veröffent¬
licht werden wird, werden die Weihnachtsferien 1941
und Osterferien 1942 an den Volksschulen, land¬
wirtschaftlichen Berufsschulen, an den Mittel- und
an den Höheren Schulen wie folgt festgesetzt:

Weih nachtsferien 1941

ö,) an den Volksschulen und an den landwirtschaft¬
lichen Berufsschulen in den Orten mit Höheren
oder Mittelschulen, ferner an den Mittel- und
an de« Höheren Schulen:

! Erster Ferientag: Montag, der 22. Dezember 1941,
! Erster Schultag nach den Ferien: Dienstag, der
j 6. Januar 1942;

i>) an den Volksschulen und landwirtschaftlichen Be¬
rufsschulen in den Orten, in denen sich keine Hö¬
heren oder Mittelschulen befinden:

Erster Ferientag: Montag, der 22. Dezember 194l,
Erster Schultag nach ben Ferien: Montag, der

5. Januar 1942.
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,>j an den Volksschulen und an den landwirtschaft¬

lichen Berufsschulen in den Orten mit Höheren

oder Mittelschulen, ferner an den Mittel- und

Höheren Schulen:

Erster Ferientag: Donnerstag, der 2. April 1942,

Erster Schultag nach den Serien: Donnerstag,

der 16. April 1942;

K) an den Volksschulen und landwirtschaftlichen Be¬

rufsschulen in den Orten, in denen sich keine Hö¬

heren oder Mittelschulen befinden:

Erster Ferientag: Donnerstag, der 2. April 1942,

Erster Schultag nach den Ferien: Montag, der

13. April 1942.

Bezüglich der gewerblichen, kaufmännischen und

hanSwirtjchastlichen Berufsschulen, Berufsfachschu¬

len nud Fachschulen erfolgt besondere Regelung.

Karlsruhe, deu 27. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. Z 37488 In Vertretung

Gärtner

Richtlinien

sin die Leibeserziehung der Mädchen in Schule».

Ich verweise ans den Erlaß des Herrn

Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung

nud Volksbildung vom 22.9.1941 — XII K8215/

19. 7. (349) N II, L III, L IV, ^ VI (ü) (Deutsch.

Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 Heft 19 S. 382).

Die Richtlinien sind, soweit es die Kriegsver-

hältnisse gestatten, alsbald in Kraft zn setzen. Die

schulen bestellen die für sie erforderliche Stückzahl

der „Richtlinien".

Karlsruhe, den 28. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. 38478 In Vertretung

Gärtuer

Beurlaubung von Schülern und Schülerinnen

zur Teilnahme an Lehrgängen der KLB-Schulcn.

An die Leiter der Höheren Schulen sowie an

die Ureisschnlämter.

Ich verweise ans den Erlaß des Herrn Reichs-

erziehungsministers vom 15. September 1941 —

1^ I.-r 119» N III -r - Deutsch.Wiss.Erzwhg.Volks-

bildg. S. 375.

Die Schulleiter werden ermächtigt, Schüler und

Schülerinnen der Höheren Schulen, die zur Teil¬

nahme an diesen Lehrgängen einberufen worden

sind, gegen Vorlage der Einberufung vom Schul¬

besuch zu beurlauben. Der Urlaub darf die Dauer

vou >2 Tagen einschließlich An- und Abreise nicht

übersteigen.

Karlsruhe, den 28. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Ztr. Ii 38474 In Vertretung

Gärtner

Beteiligung von Schülern und Schülerinnen

der Volks-, Mittleren und Höheren Schulen

an Konzertreisen und sonstigen Konzert-

Vereinigungen.

An die weiter der unterstellten Schulen sowie an

die Kreis- und Städtschulämter.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs-

erziehungsmiuisters vom 10. September 1941 — V ->

1925 (k) - Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 371

vgl. Aufschriftserlasse vom 17. Februar 1941

Rr. U 4692 und vom 21. März 1941 Nr. U 9921

Etwaige Gesuche sind mir vorzulegen.

K arlsrn h e , den 14. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. L 37146 Im Auftrag

Dr. Asal "

Musikbücher für die Höheren Schulen.

Der Herr Reichsminifter für Wissenschaft, Er

ziehung und Volksbildung hat für den Musikunter¬

richt in den Höheren Schulen Badens folgende Lehr¬

bücher zum Gebrauch vorläufig zugelassen:

Verlag Meyer in Hannover: Deutsche Musik iu

der Höheren Schule. Ausgabe für Jungen.

Herausgegeben von Göttsching, Heinrichs, Martens,

Dr. Müunich, Pfusch, Stoverock.

Musikbuch .-V I (Klaffe 1—5).

Musikbuch ^ II (Klasse 6-8».

Musikbuch .-V 111 (für die Singschar).

Ausgabe L: für Mädchen. Herausgegeben von

Engel, Göttfching, Heinrichs, Martens, Dr. Mün-

nich, Pfusch, Stoverock.

Musikbuch L 1 (Klaffe 1—5).

Musikbuch Uli (Klasse 6—8).

Musikbuch Llll (für die Singschar).

Spielmusik 1. bis 4. Beiheft, zusammengestellt von

Martens und Stoverock.

Für die Einführung des Musikwerkes sind die

Bestimmuugen des Erlasses des RMsWEV. vom

12.9.1941 — n III ? 10N/41 — Deutsch.Wiss.Er-

ziehg.Volksbildg. 1941 S.378/79 — maßgebend.

Karlsruhe, den 23. Oktober 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. E 387S7 In Vertretung

Gärtner
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Staatliche Privatmusiklehrerprüfung 1942.

Im Frühjahr 19-12 findet in Karlsruhe eine

staatliche Privatmusiklehrerprüfung nach Maßgabe

der Verordnungen des Ministers des Kultns und

Unterrichts vom 19. April 1923 und vom 25. Au¬

gust 1936 statt. Meldungen zu dieser Prüfuug sind

bis zum 15. Dezember 1941 unter Beifügung

der in den genannten Verordnungen bezeichneten

^ Angaben, Nachweise uud Zeugnisse an das Mini¬

sterium des Kultus uud Unterrichts in Karlsruhe

einzureichen.

K arlsru h e, deu 29. Oktober >941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. K 13364 Im Auftrag

Dr. Asal

Staatsprüfung für das Lehramt an Handelsschulen,
September 1941.

Die Staatsprüfung für das Lehramt an Han¬

delsschulen haben bestanden:

Herberg er, Karl, von Rheiusheim

Merkt, Friedrich, von Villingen

N e i m e i e r, Elsriede, von Basel

Sebastian, Friedrich, von Rheinbischofsheim

Ketsch eck, Franz, von Karlsruhe.

K arlsruhe, den 6. Oktober 1941.

Der Minister des Üultus uud Unterrichts

Nr. U A>934 In Vertretnna

Gärtner

III Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen

aufgrund der Verordnuug über die Bekanntgabe von

Ernennnngs- nnd Beförderuugserlaffen (RGBl. 1

S. 17t><) - Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

sind —.
Ernannt:

Zum planmäßigen Uuiversitätsiufpeklor: der

a.p, Verwaltungsinfpektor Lothar Waguer bei

deu klinischen Universitätsanstalten in Heidelberg.

Zu Stndienräten: die Studienassessoren Bern¬

hard Dresel an der Hans Thoma-Schnle, Ober¬

schule für Juugeu, in Lörrach — Benno V o l k an

der Hindenbnrg-Schnle, Oberschule für Mädchen, in

,^reiburg Friedrich Voll an der Freiherr vom

Stein-Schnle, Oberschule für Juugeu, in Bruchsal.

Zum Schulleiter (RBesGr. ^.4b2): Hauptleh-

rer Friedrich Roth in Bohlsbach.

Zu Lehreru: die a.p. Lehrer Rudolf Bladt

in Erfeld — Rudolf Böhler iu Taisersdorf

Johann Gärtner in Dainbach Fritz Heim

in Böllen Werner H e l m e d a ch in Reuhausen,

Ldkr. Pforzheim — ^ritz U eller in Hohenwart —

Erwin Spitz in Freiolsheim iiinrt Webe r in

Schultern Stefan Wehrte iu Zaifeuhaufen

Herbert Winkler an der Gehörlosenschule mit

Heim in Heidelberg.

Zum Berufsschullehrer: der plaumäßige Tech¬

nische Lehrer Dr. Joses Schmid an der Handels-

lehranstalt 1 in Karlsruhe.

Zum a.p. Berussschullohrer: Hilfsfachlehrer

Hans Läubin an der Goldschmiedefchule in

Pforzheim.

Zum a.p. Technischen Lehrer: Hilfsfachlehrer

Johannes Göbel an der Goldschmiedefchule in

Pforzheim.

)ns Beamtenverhältnis berufen:

Die Studienassessoren: Robert Mistler am

Bismarck-Gymnasium in Karlsruhe — Erwin

Reichh art au der Deutschen Schule in Swakop-

innnd. — Dr. Dietrich Voelker au !der Lange-

marck-Schnle, Oberschule für Jungen, in Singen/

Hohentwiel.

II. S v n st i g e Veröffentlich n n g e n.

Berufen:

Der ordentliche Professor für innere Medizin

Dr. Richard Sieb eck an die Universität Heidel

berg.
Ernannt:

Zu Stiidienräten: Stildienassessor Wilhelm

Am mann an der Hochrheinschule, Oberschule für

Junge», in Waldshut Pfarrer Ernst Deutzen

an der Kant-Schule, Oberschule für Juugeu, iu

Karlsruhe Reallehrer Dr. Josef Hecht am

Schlageter-Ghmnasinm in Konstanz — Turnlehrer

Theodor K n h n in ü n ch an der Hnmboldt-Schnle,

Oberschule für Juugeu, in Karlsruhe — die Stu

dienassessoren: Ernst Warttin ger ain Renchlin

Ghmnasinm in Pforzheim - Dr. Friedrich

Worms an der Horst Wessel-Schule, Oberschule

für Jungen, in Rastatt.

Zn Rektoren: die Hanptlehrer Wilhelm H n b e r

in Pforzheim Heinrich K eller in Bretten

Wilhelm St ob er in Karlsruhe.

Zu Schulleitern (RBesGr. ^4U2): die Hanpl

lehrer Engen H o r il n it g in Rotenfels - Heinrich

Lang in Wilhelmsfeld Hermaun Saurer i»

Weiteuung.

Zu Lchrern(innem: die a.p. Lehrer(innen) Alag

dalena E h r l e r iu Mülhaufen-Pfastatt i. Elsaß

Elsbeth Flick in Straß bürg — Karl Schroeder

an der Deutschen Schule in Santiago Johanna

Walter in Diefenthal i. E. — Karla Wolff in

Illingen.

Znr planmäßigen Technischen Lehreriu: Äie a.p.

Technische Lehrerin Maria D e m n t h an der Ge

werblichen Berufsschule in Konstanz.

Ernannt zum Beamten ans Lebenszeit:

Hauptlehrer Eugen F r endi g an der

iverbl. Berufsschule in Säckingen.

Ge-

Verfettt in gleicher Eigenschaft:

Studienrat Ottmar Schnpp von der Mittel

schnle in Karlsruhe nach der Lessing-Schnle, Ober

schule für Äiädchen, in Karlsruhe.

Die Hanpllehrcr(iuuen): Gustav Auselm in

Oberdielbach nach Nendorf Richard Bender in

Graben nach Blankenloch — Wilhelm Brenn in

ger in Mutschelbach nach Graben Karl Gassen
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mann in Eckartsweier, Ldkr. Kehl nach Bleichheim,
Ldkr. Emmendingen — Josef Häßler in Varnhalt
nach Ottenhösen — Emil Kaltenbach in Bug¬
gingen nach Schopsheim — Fritz Kleißle in
Waldkirch nach Königsfeld — Alois Krieger in
Herbolzheim, Ldkr. Mosbach nach Mutschelbach —
Walter Litzelmann in Huchenfeld an die Mit¬
telschule iu Fröiburg — Anton Marschall in
Gurtweil nach Mettenberg — Ida Merbreier
in Biederbach nach Tuusel — Sophie Schinzin -
ger in Oberachern nach Neuershauseu — Richard
Trilling in Zuzenhausen nach Friedenweiler —
Franz Vogt in Kleinsteinbach nach Edingen
Josef Witzler in Hohentengen nach Erzingen.

Lehrerin Helene Hollerbach in Biederbach-
Oberbiederbach nach Höpfingen.

Die Bernssschullehrerin Toni Blank in Furt¬
wangen nach Heidelberg.

Zurückgenommen:
1) Die Versetzung des Professors Dr. Hermann

Reinfried von der Markgrafen-Schule in Karls-
ruhe-Durlach au das Bismarck-Gymnasium in
Karlsruhe (ABl. S. 165).

2) Die Versetzung des Professors Oskar Wend¬
ling voU der Ortenan-Schule, Oberschule für Mäd¬
chen, in Offenburg an die Markgräfler - Schule,
Oberfchnle für Jungen, in Müllheim (ABl. S. 159).

Ausgeschieden infolge Versetzung in den Reichs
dienst:

Oberregierungsrat Dr. Hans Albrecht Grü¬
ninger beim Ministerium des Kultus und Unter¬
richts.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:
Professor Hermann Klaiber an der Tulla-

Schule, Oberschule für Jungen, in Mannheim.
Berufsschullehrerin Margarete Käppis in

Lörrach.

In den Ruhestand versetzt:
Die Hauptlehrer(innen): Franz Xaver Fau¬

ler iu Freiburg — Ernst K o p p in Karlsruhe —
Else Leh m a u n in Heitersheim — Maria Stei -
m e r in Mannheim.

Gefallen für Führer, Volk uud Vaterland:
Lehrer Albert Fleitz in Hemsbach, Ldkr.

Mannheim am 31. August 1941. — Studienassessor
Heinrich Laub an der Odenwald-Schnle in Buchen
am 2. September 1941. — Lehrer Alfred Gierke
in Wiechs, Ldkr. Konstanz, um 8. September 1941.—
Lehrer Georg Greulich in Waldangelloch am
9. September 1941. — Hauptlehrer Helmut Groß
in Oberöwisheim am 1V. September 1941. — Leh¬
rer Franz Jonitz in Bleibach am 18. September
1941. — Rektor Otto Edel in Karlsrnhe-Dnrlach
am 7. Oktober 1941.

Gestorben im Dienste der Wehrmacht:
Kanzleiassistent Otto Gönnheimer bei der

Verwaltung der klinischen Universitätsanstalten in
Heidelberg am 3V. September 1941. — Studienrat
Hermann Henning er an der Kaufmännischen
Berufsschule in St. Georgen am 22. Oktober 1941.

Gestorben:

Geh. Hofrat Professor em. Dr. Phil. Alfred
Hettner, zuletzt an der Universität Heidelberg,
am 31. August 1941. — Geh. Hofrat, Professor em.

^ Dr. Hans Spemann, zuletzt an der Universität
Freiburg, am 12. September 1941. — Oberlehrer
a.D. Philipp Elble, zuletzt in Denzlingen, am
27. September 1941. — Verwaltungsassistent Jakob

i Sembach, zuletzt an der Universität Freiburg,
am 29. September 1941. — Rektor a. D. Heinrich ^
Stahl in Pforzheim am 2. Oktober 1941. — Direk¬
tor Dr. Anton Brann, am Friedrichs-Gymnasium
in Freiburg, am 3. Oktober 1941. — Professor Fritz

, Huber an der Goethe-Schule, Oberschule für Juu
! gen, in Karlsruhe am 3. Oktober 1941. — Professor
^ Dr. Eugeu Gaifer au der Kant-Schule in Karls¬

ruhe am 15. Oktober 1941. — Professor Franz
.Edelmann am Bismarck-Gymnasium in Karls-
- rnhe am 16. Oktober 1941. — Professor Dr. Martin

H o n eck e r an der Universität Freiburg i. Br. am
20. Oktober 1941.

IV Stellenausschreiben.
A n Volkssch u len:

Lehrerstellen in: Erlach, Ldkr. Offenburg ^
Fahrenbach, Ldkr. Mosbach — Tömmels¬
dorf, Ldkr. Buchen — Hohentengen, Ldkr.
Waldshut — Kirchardt, Ldkr. Sinsheim
Kütznach, Ldkr. Waldshut — Oberöwis¬
heim, Ldkr. Bruchsal — W e l s ch e n st e i n a ch,
Ldkr. Wolfach.

Bewerbungen sind binnen 6 Wochen bei
dem dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadt
schulamt einzureichen.

Die Leiter der Schulämter habeu auch die im
Wehrdienst stehenden Lehrer und die ins Elsatz ab¬
geordneten Lehrkräfte von den Ausschreibungen iu
Kenntnis zu setzen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.
Allgemein.

Gerd Rühle, Das Grotzdeutsche Reich (früher
„Das Dritte Reich"), dokumentarische Darstellung
des Aufbaus der Nation, die österreichischen Kampf¬
jahre 1918—1938. Hummel-Verlag in Berlin NW 7.

Berthold Kessinger und Ernst Böhm:
Die erste Gefolgschaft. Verlag Ferdinand Hirt in
Breslau.

Der Mitbegründer der badischen Hitler-Jngend
Berthold Kessinger gab zusammen mit Ernst Böhm
das obengenannte Buch als Beitrag zur Geschichte
der Hitler-Jugend heraus. Ausgehend von eigenen
Schicksalen an einer Karlsruher Höheren Schule
gibt er damit einen Teil der Geschichte der badischen
Hitler-Jugend, erweitert aus dem persönlich Erleb¬
ten zu einem wertvollen Beitrag der Entstehung und
der Kämpfe der Hitler-Jugend au sich.

L. Für die Lehrer.
Ha hu — Leuz — Tunuisseu: Die Buch¬

führung der Industriebetriebe. Das Buch ist an
Handelsschulen für den Unterricht in Kontorfach¬
klassen, insbesondere für jene der Industriebetriebe,
geeignet. Verlag Dr. Mar Gehlen, Berlin 1941,
Preis brosch. NM. 1.40.

Lrutt unv Verlag von Malsch 6 Vogel m Karlsruhe,
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I. Erlaffe des Reichsministeriums sür Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 20 des Reichsministerialamtsblattes:
Nr. 552 Zeitschrift „Die Seekiste" (Deulsch.Wiss.Erziehg.Aolksbildg. 1941 S. 394) — Nr. L 39383/41.

Nr. 554 „Sonderförderung der Kriegsteilnehmer bei der Durchführung des Fachschulstudiums"
(Deutsch.W'ss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 395) — Nr. O 29327/41.

Nr. 567 „Berichtigung zum Verzeichnis der zur Beschaffung für Schülerbüchereien (Lehrer- und Schüler»
büchereien) geeigneten Bücher und Schriften (Deutsch.Wiss-Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 407/408)
— Nr. L 39386/41.

II. Bekanntmachungen.

Eisernes Sparen.

An die unterstellten Behörden, Dienststellen,

Ichulaustalten und Schulen.

Der Herr Neichsminister der Finanzen hat zur

Durchführung des Abschnitts I 'der Verordnung

über die Lenkung von Kaufkraft (KLV) vom 30. Ok¬

tober 1941 (RGBl. I S. 664) die Durchführungsver¬

ordnung über das Eiserne Sparen (ESpDV) vom

10. November 1S41 (RGBl. I S. 705) erlassen. Ich

ersuche, die Bestimmungen dieser Durchführungs¬

verordnung u in gehend sämtlichen Bediensteten

bekanntzugeben. Die erforderlichen Vordrucke zur

Abgabe an die Sparer kommen von hier aus un- ^

mittelbar zum Versand an die Dienststellen, für die ^

Volksschulen sowie die landwirtschaftlichen Berufs- !

schulen an die Kreis- und Stadtschulämter, die sie

umgehend an die Lehrerschaft ihrer Bezirke weiter¬

leiten.

Auf Grund des § 8 ESpDV werden als Kre¬

ditinstitute, bei denen die Eisernen Sparkonten für

die Arbeitnehmer der bad. Staatsverwaltung er¬

richtet werden sollen, bestimmt:

1. für bargeldlose Gehalts- usw. empsänger mit

Ausnahme der Empfänger auf Postscheckkon¬

ten — das Kreditinstitut, an das die Bezüge

überwiesen werden,

2. für Empfänger auf Postscheckkonten und sür

Barempfäuger die öffentliche Sparkasse am

Ort der Dienststelle oder, falls sich dort keine

öffentliche Sparkasse befindet, die nächstgele¬

gene öffentliche Sparkasse. Sonderwünsche

einzelner Bediensteter können nicht berücksich¬

tigt werden.
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Die Sparerklärungen sind den gehalts- usw.

zahlenden Kassen in 3-sacher Fertigung zu übersen¬

den. Die Sparerklärungen derjenigen Bediensteten,

die zu dem in s 19 ESpDV näher bezeichneten Zeit¬

punkt erstmals eisern sparen wollen, sind den Kassen

umgehend zuzuleiten. Der Einsendung an die

Kasse durch den Sparer selbst steht nichts entgegen.

Karlsruhe, den 27. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. l 4M In Vertretung

Gärtner

Einsatz der HJ. im Winterhilfswerk 1941/42.

An die Leiter der unterstellten Schulen sowie

an die Kreis- und Stadtschulämter.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn

Reichserziehungsministers zur Beachtung bekannt.

Ich verweise insbesondere auf Ziff. (2) und (3) die¬

ses Erlasses.

Karlsruhe, den 14. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 39332 Im Auftrag

Kraft

Einsatz der HJ. im Winterhilfswerk 1941/42.

RdErl. d. RMfWEV. v. 10.10.1941

- L 1 a 744 6 II, L III, L IV —.

(1) Unter der Parole „Wettrüsten der HJ. für das

Winterhilfswerk des Deutschen Volkes 1941/42"

führt die HJ. in deu Monaten von Oktober bis De¬

zember 1941 eine Gemeinschaftsleistung durch, die

sich in den Dienst des Kriegswinterhilfswerkes stellt.

Im Rahmen von Werkheimnachmittagen und Werk¬

heimabenden soll die Werkarbeit der HJ. zur Her¬

stellung von einfachen Gebrauchsgegenständen, Spiel¬

zeug und Geschenken für die vom WHW. betreuten

Familien eingesetzt werden. Die Werkarbeits¬

gemeinschaften werden grundsätzlich von den Ein-

heitssührern der HJ. oder für die Werkarbeit beson¬

ders ausgebildeten Angehörigen der HJ. geleitet.

Daneben sollen jedoch auch geeignete Fachkräfte, wie

Tischlerlehrlinge, Tischlergesellen und Handwerks¬

meister, zur Mitarbeit gewonnen werden. Sofern ein

fachlicher Leiter zur Verfügung steht, ist ihm die

Durchführung der Werkarbeitsgemeinschaft zu über¬

tragen.

(2) Ich habe nichts dagegen einzuwenden, daß sich

auf Bitten des zuständigen Bannführers auch die

Kunsterzieher, Zeichen- und Werklehrer der Schulen,

soweit es ihre unterrichtliche Tätigkeit zuläßt, frei- ^

willig für die Leitung derartiger Werkarbeits¬

gemeinschaften zur Verfügung stellen.

(3) Die Werkheimnachmittage bzw. Werkheim¬

abende finden, soweit möglich, in den Werkräumen

der Heime und Führerfchnlbauten der HJ. statt. Die

örtlichen Einheiten der HJ. sind jedoch angewiesen,

darüber hinaus auch andere geeignete Arbeitsmög¬

lichleiten in Werkstätten von Handwerkern, Lehr-

lingswerkstätten der Betriebe usw. zu beschaffen. So¬

weit nach Lage der örtlichen Verhältnisse andere für

diesen Zweck geeignete Räumlichkeiten nicht vorhan¬

den sind, habe ich keine Bedenken dagegen, daß nach

Maßgabe der allgemeinen Vorschriften über die

Überlassung von Schulräumen für Zwecke der HJ.

auch die Werkunterrichtsräume der Schulen für diese

Ausgabe zur Verfügung gestellt werden, sofern da¬

durch keiue Störung oder Einschränkung des son¬

stigen Schulunterrichts eintritt und die Werkarbeit

der Schule selbst keinerlei Beeinträchtigung erfährt.

Werkarbeitsgemeinfchaften, die in Schnlräumeu tä¬

tig werden, sind der verantwortlichen Leitung eines

Lehrers zu unterstellen.

An die Unterrichtsverwaltnngen der Länder.

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 393.)

Sammlung der HJ. für das Winterhilfswerk.

An die Leiter der unterstellten Schulen sowie

an die Kreis- und Stadtschulämter.

Ich verweise auf deu Erlaß des Herrn Reichs-

erziehuugsministers vom 14. Oktober 1941 — 15 II a

33 a Lt/1/41 k III — Deutsch.Wiss.Erziehg.Volks-

bildg. 1941 Seite 421. Hinsichtlich der Beurlaubung

von Schülern und Schülerinnen, die an der Samm¬

lung und an den Werbemärschen beteiligt sind, ist

entsprechend zu Verfahren.

Karlsruhe, den 24. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts.

Nr. K 42516 Im Austrag

Vollmer

Sammlung der HJ. für das Winterhilfswerk.

RdErl. Ä. RMfWEV. v. 14.10.1941

— L IIa 33 a 3t/1/41 L III —.

Am 20. und 21. Dezember d. Js. findet die

Straßensammlnng der HJ. für das Winterhilfswerk

statt. Die an der Sammlung und den Werbe¬

märschen beteiligten Schüler und Schülerinnen kön¬

nen ani Sonnabend, dem 20. Dezember, vom Unter¬

richt befreit werden.

An die Unterrichtsverwaltnngen der Länder.
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Erholungszeit nach Entlassung aus dem Wehrdienst
(Reichsarbeitsdienst) usw. bei dem besonderen Einsat?

der Wehrmacht.

An die Leiter sämtlicher unterstellten Dienst¬

stellen.

Nachstehend gebe ich den Erlaß "des Herrn Reichs-

erziehnngsministers vom 17. September 1941 —

6 II -z, 11151/41 LI — Deutsch.Wiss.Erziehg.Volks-

lnldg. Seite 410 — zur genauen Beachtung bekannt.

Karlsruhe, den 24. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. ^ I 4850 In Vertretung

Gärtner

Erholungszeit nach Entlassung aus dem Wehrdienst
(Reichsarbeitsdienst) usw. bei dem besoudereu Einsatz

der Wehrmacht.

NdErl. d. RMsWEV. v. 17. 9.1941

— 2 IIa 11151/41 L I —.

Berlin, den 13.8.1941.

Der Reichsminister des Innern.

II 2371/41 — 6460.

(1) Beamte, die während des besonderen Einsatzes

der Wehrmacht aus dem Wehrdienst oder kein

Reichsarbeitsdienst entlassen werden, sind angewie¬

sen, sich in den ersten Tagen nach der Entlassung bei

ihrer Dienststelle zn melden.

(2) Unmittelbar nach der Entlassung aus 'dem

Wehrdienst (Reichsarbeitsdienst) ist diesen Beamten

eine Erholuugszeit vou 14 Kalendertagen ohne An¬

rechnung auf den Erholungsurlaub zu gewähren,

wenu sie außerhalb ihres ständigen Wohnsitzes seit

dem 1. September 1939 insgesamt mindestens drei

Monate Wehr- oder Reichsarbeitsdienst getan ha¬

ben. Die Erholungszeit rechnet vom Tage nach der

Entlassung an. Läßt sich künftig im Einzelfall die

Erholuugszeit dem Entlassenen im Anschluß an

seine Entlassuug uicht sofort erteilen, so darf die so¬

fortige Beschäftigung nur zu einer Verschiebung der

Erholungszeit führen, die höchstens sechs Monate

betragen soll.

(3) über die Erholuugszeit nach Absatz 2 hinaus

kann den während des Urlaubsjahres aus dem

Wehrdienst (Reichsarbeitsdienst) entlassenen Beam¬

ten der ihnen zustehende Erholungsurlaub gewährt

werden, und zwar je ein Zwölftel des Jahres¬

urlaubs für jeden Monat des Urlaubsjahres, in dem

der Beamte bei der Behörde Dienst geleistet hat,

und frühestens drei Monate nach Ablauf der Erho¬

lungszeit. Dabei gelten Teile eines Monats von

mehr als 14 Tagen als volle Monate; Bruchteile vou

Urlaubstagen find auf volle Tage aufzurunden.

Der Erholungsurlaub darf nur soweit gewährt

werden, als er nach Ablauf der dreimonatigen

Wartezeit noch bis Ende Juni des folgenden Ur¬

laubsjahres tatsächlich verbraucht werden kann. Die

dreimonatige Wartezeit kann von dem Dienstvor¬

gesetzten abgekürzt werden, wenn triftige Gründe

oder eine Verschiebung der Erholungszeit <vgl.

Abs. 2 letzter Satz) vorliegen.

(4) Soldaten, die für den Einsatz in der Verwal¬

tung, im Verkehr oder in der Kriegswirtschaft einen

sogenannten Arbeitsurlaub erhalten, wird eine Er¬

holungszeit (Abs. 2) nicht gewährt; dagegen gilt für

ihren Erholungsurlaub der Absatz 3. Die drei¬

monatige Wartezeit rechnet vom Tage der Auf¬

nahme des Dienstes bei der Behörde an und ist

nicht abzukürzen.

(5) Für Angestellte und Arbeiter des öffentlichen

Dienstes gelten die Allgemeine Anordnung des

Reichstrenhänders für den öffentlichen Dienst vom

10. Januar 1941 für Gefolgschaftsmitglieder iu öf¬

fentlichen Verwaltungen uud Betrieben, die aus dem

Wehrdienst (Reichsarbeitsdienst) zurückkehren (Amt¬

liche Mitteilungen des Reichstrenhänders für den

öffentlichen Dienst S. 14), und den Erlaß des

Reichsfinanzministers vom 8. Februar 1941 (RBes-

Bl. S. 87 Nr. 3659).

(6) Diese Anordnung (Abs. 1 bis 5) ist auch für

Beamte sowie Angestellte und Arbeiter des öffent¬

lichen Dienstes anzuwenden, die nach Aufruf des

Luftschutzes aus dem Sicherheits- und Hilfsdienst,

Lusischutzwarndieust oder Flugmeldedienst entlassen

werden, soweit sie außerhalb ihres ständigen Wohn¬

sitzes seit dem 1. September 1939 insgesamt minde¬

stens drei Monate Dienst getan haben. Sie ist fer¬

ner für Angehörige des öffentlichen Dienstes anzu¬

wenden, die zum langfristigen Notdienst ohne Be¬

gründung eines ihrem bisherigen Dienst- oder Ar¬

beitsverhältnisses entsprechenden Beschästiguugsver-

bältnisses herangezogen waren, soweit sie außerhalb

ihres ständigen Wohnsitzes seit dem 1. September

Z939 insgesamt mindestens drei Monate Dienst ge¬

tan haben.

(7) Uber die Gewährung einer Erholungszeit bis

zur Höchstdauer von 14 Kalendertagen an Polizei¬

angehörige, die bei der ^-Polizei-Division oder de¬

ren Ersatzeinheiten Dienst getan haben, ergehen be¬

sondere Bestimmungen.

(8) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom

l. April 1941 in Kraft. Bisher nicht gewährte Er¬

holungszeit darf nachträglich nicht bewilligt wer¬

den; bei einer etwa über den Rahmen des Ruud-

erlaffes hinaus bereits genossenen Erholungszeit

behält es sein Bewenden. Die Einschränkung des

Ruuderlasses vom 18. April 1941 (NMBliV. S. 666)

findet auf die Erholungszeit keine Anwendung.

(9) Absatz 2 gilt nach Beginn der allgemeinen

Demobilmachuug auch für diejenigen aus dem

Wehrdienst (Reichsarbeitsdienst), aus dem Sicher¬

heits- und Hilfsdienst, dem Luftschutzwarndienst,

dem Flugmeldedienst öder dem langfristigen Not-
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dienst (ohne Begründung eines ihrem bisherigen

Dienst- oder Arbeitsverhältnis entsprechenden Be¬

schäftigungsverhältnisses) zur Entlassung kommen¬

den Beamten, Angestellten und Arbeiter des öffent¬

lichen Dienstes, die innerhalb ihres ständigen Wohn¬

sitzes Wehrdienst usw. getan haben.

Zugleich im Namen sämtlicher Neichsminister,

des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht,

des Preußischen Ministerpräsidenten und des

Preußischen Finanzministers.

(Unterschrift.)

>!- -t-

Abschrift zur Kenntnis und gleichmäßigen Be¬

achtung. Der in Ziffer 8 angezogene Runderlaß des

Reichsministers des Innern vom 13. April 1941 ist

in Deutfch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 164 Nr. 237

veröffentlicht.

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

Personalakten.

An die Leiter sämtlicher unterstellten Dienst¬

stellen.

Ich verweise auf den mit Runderlaß des Herrn

Reichserziehungsministers vom 29. September 1941

— 6 II g, 11228 — in der Deutfch.Wifs.Erzichg.

Volksbildg. S. 390 bekannt gegebenen Erlaß des

Herrn Reichsministers des Innern vom 8. Septem¬

ber 1941 II 3912/41 — 6180. Es Kursen sonach die

Personalakten und Personalunterlagen nicht auf

Dachböden oder in höher gelegenen Diensträumen

verwahrt werden, die nicht luftschutzsicher sind. Da

die Vorgänge über die persönlichen Verhältnisse von

Beamten, Angestellten uud Arbeitern erheblichen

Wert haben, dürfen sie nicht der Gefahr der Ver¬

nichtung oder Beschädigung ausgesetzt sein. Die

Dienststellenleiter haben daher Personalakten und

Unterlagen so unterbringen zu lassen, daß sie vor

den Folgen von Luftangriffen sicher sind.

Karlsruhe, den 7. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. ^ I 4641 In Vertretung

Gärtner

Schneebefeitigung von Dächern.

Nachstehend wird der Runderlaß des Ministe-

rinms des Innern vom 6. Oktober 1941 Nr. 77923

zur Kenntnis der unterstellten Behörden, Dienststel¬

len und Schulanstalten gebracht.

K arlsrnhe , den 10. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr ^ I 4666 In Vertretung

Gärtner

Schneebcseitigung von Dächern.

RdErl. d. MdJ. v. 6.10.1941 Nr. 77923.

Norm. XXII5, XXVII5.

Das Abräumen des Schnees von den Dächern

der staatlichen Gebäude wurde in früheren Jahren

durch das Bezirksbauamt veranlaßt. Seit Einführung

der Reichswirtschaftsbestimmuugeu ist die Schnee¬

beseitigung eine Angelegenheit der gebäude-

benutzenden Behörden und Dienststellen selbst. Es

hat sich bei den starken Schneefällen der vergangenen

Winter herausgestellt, daß die Schneebeseitigung

vielfach gar nicht oder nur mangelhaft durchgeführt

worden ist. Das längere Liegenbleiben von Schnee

auf dem Dach kann aber nachteilige Folgen haben,

wie Verletzung von Personen durch herabstürzende

Schneemassen nnd Gebändeschäden infolge Durch¬

feuchtung durch eindringendes Schmelzwasser.

In den kommenden Wintermonaten ist deshalb

bei Schneefällen entsprechende Vorsorge zu treffen.

Bei starken Schneefällen werden, besonders bei gro

ßen Gebäuden mit teilweise flachgeneigten Dächern,

Fachkräfte (Dachdecker) zum Abräumen des Schnees

eingesetzt werdeil müssen. Wenn nötig, gibt das

zuständige Bezirksbauamt Auskunft über die für die

einzelnen Gebäude in Betracht kommenden Dach-

deckerfirmen. Bei Gebäuden mit Sammelheizung

ist es besonders wichtig, das Dach schneefrei zu hal¬

ten, da sonst infolge des starken Temperaturunter¬

schieds zwischen Dachraum und Außenluft Eiszapfen¬

bildung und mit Sicherheit Gebäudeschäden zu er¬

warten sind.

Etwa erwachsende Kosten sind aus 'den unter

Titel 206 Unterteil 3 zur Verfügung stehenden Mit¬

teln zu bestreiten.

Dauer der Berufsschulpflicht.

Nachstehend gebe ich einen Erlaß des Herrn

Reichserziehungsministers vom 12. September 1941

— L IV o 5801/41 — Deutfch.Wiff.Erziehg.Volks-

bildg. 1941 Seite 421, zur genauen Beachtung be¬

kannt.

Karlsruhe, deu 25. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 31031 In Vertretung

Gärtner

Dauer der Berufsschulpflicht.

RdErl. d. RMfWEV. v. 12.9.1941

— L IV o 5801/41 —.

Lehrlinge mit mindestens dreijähriger Lehrzeit,

die die Facharbeiter-, die Gesellen- oder die Gehil¬

fenprüfung vorzeitig mit Erfolg abgelegt haben,

sind mit dem Schluß des Schulhalbjahres vom Be¬

such der Berufsschule befreit.
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Steht fest, daß die Prüfung innerhalb des er¬

sten Monats des nächsten Schnlhal'bjahres abgelegt

wird, so ettdet die Berufsschulpflicht bereits mit dem

Schluß des vorhergehenden Schnlhal'bjahres.

Im übrigen verbleibt es auch für die Lehrlinge

und Jugendlichen mit einer kürzeren Ausbildungs¬

zeit (Anlernberufe, Werker usw.) bei der gesetzlich

festgelegten dreijährigen Berufsschulpflicht.

Mein Erlaß vom 1. Februar 1939, betreffend

Berufsschulpflicht und Lehrabschlußprüfung (Deutsch.

Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 86) wird aufgehoben.

Dieser Erlaß ergeht im Einvernehmen mit dem

Reichswirtschaftsminister. Er gilt nicht für die land¬

wirtschaftlichen Berufsschulen.

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.

Bekanntmachung des Beginns des Sommer-

Semesters 1942 am Staatstechnikmn in Karlsruhe.

Nu die Direktionen der Höheren Lehranstalten,

sowie die Direktoren und Leiter der Gewerblichen

Berufsschulen.

Nachstehende Bekanntmachung der Direktion des

Bad. Staatstechnikums — Staatsbauschule und

Staatliche Ingenieurschule — in Karlsruhe wird

zur Kenntnis der beteiligten Schulleitungen gebracht

mit dem Ersuchen, den Inhalt den Schülern der

entsprechenden Klassen bekannt zu geben.

Karlsruhe, den 14. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I) MM In Vertretung

Gärtner

Bekanntmachung.

Anmeldungen znm Besuch Kes Staatstechnikums

im bevorstehenden Sommer-Halbjahr 1942 sind bis

15. Dezember 1941 schriftlich an den Direktor der

Anstalt zn richten. Vordrucke zur Anmeldung wer¬

den auf Verlangen kostenlos abgegeben.

Die Ansleseprüfungen für die Fachsemester so¬

wie sämtliche Nachprüfungen finden statt: Vom Mon¬

tag, 'den 16. März 1942, bis Mittwoch, den 18. März

1942, die Aufnahmeprüfungen für die Vorberei¬

tungssemester am Donnerstag, den 19. März 1942,

und Freitag, den 2V. März 1942.

Die zn den Prüfungen Zugelassenen und die

Nachprüflinge werden besonders benachrichtigt.

Sämtliche Studierenden haben sich am

Montag, den 23. März 1942, 8 Uhr

zur Einweisung in ihren Semesterzimmern einzu¬

finden.

Der Unterricht beginnt am

Montag, den 23. März 1942, 8.45 Uhr.

Alles Nähere ist aus dem Programm ersichtlich,

das vom Sekretariat erhältlich ist. Drucksachenporto

ist beizulegen.

Staatstechnikum Karlsruhe

Staatsbauschule und Staatliche Ingenieurschule

im November 1941.

Der Direktor:

gez. Dr.-Jng. Krauth,

Studcntcnfchastsbeitrag und Beiträge für das

Neichsstudentenwerk an den Fachschulen für das

Winter-Semester 1941/42.

An die Leiter her in das Fachschulverzeichuis

eingetragenen Fachschulen.

Ich verweise auf den Erlaß des Herrn Reichs¬

erziehungsministers vom 12. September 1941 L IV

n, 6618, Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. Seite 379.

Karlsruhe, deu 6. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. v 28395 In Vertretung

Gärtner

Zuteilung von Spinnstoffen und Nähmitteln

an die Schulen.

An die Leiter der unterstellten Schulen.

Nachstehend gebe ich den Erlaß des Herrn Reichs

erziehungsministers vom 25. September 1941

LI» 1000 — Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg.

Seite 376 bekannt.

Ich mache besonders auf Ziffer 3 des Erlasses

aufmerksam.

Karlsruhe, den 7. November 1941.

Der Minister des Knltns und Unterrichts

Nr. L 38475 In Vertretung

Gärtner

Zuteilung von Spinnstoffen und Nähmitteln

an die Schulen.

NdErl. d. RMfWEV. v. 25.9.1941

— N I s. 1000 —.

Die in meinen Erlassen vom 7. März 1940

L I a 720 — (Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg.

S. 207) und 31. Mai 1940 — LIk 1137 — (Deutsch.

Wiss.Erziehg.Volksbildg. S. 295) getroffene Rege¬

lung über die Zuteiluug vou Spinnstoffen und Näh¬

mitteln für den Unterricht bleibt bis auf weiteres

aufrechterhalten. Ich ersuche jedoch, in Zukunft

folgendes zu beachten:

1. Sofern aus den von den Schulen zusätzlich

bezogenen Spinustoffeu im Handarbeitsunterricht

Gegenstände hergestellt werden, die sich für den prak¬

tischen Gebrauch der Schülerinnen eignen (Schürzen,

Kleider usw.), sind sie diesen nur gegen Abgabe der
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erforderlichen Punkte der Kleiderkarte zn überlassen.

Die Schulen haben die Abschnitte der Kleiderkarte

an die zuständigen Wirtschaftsämter abzusühren,

Sie haben innerhalb angemessener Zeiträume, die

mit den Wirtschaftsämtern zu vereinbaren sind, die

Wirtschaftsämter darüber zu unterrichten, welche

Mengen des zusätzlich bezogenen Materials (nach

dem Punktwert berechnet) gegen Abgabe entsprechen¬

der Abschnitte der Kleiderkarte den Schülerinnen

überlassen wurden und welche Mengen anderweitig

verwandt oder unbrauchbar wurden. Die Wirt¬

schaftsämter können über eine anderweitige Verwen¬

dung des unbrauchbar gewordenen Materials (Ab¬

fälle und Verschnitt) Bestimmung treffen.

2. Ich weise darauf hin, daß Handarbeitsgarne in

Aufmachuug unter 50 Gramm <nicht bezugs¬

beschränkt) nur im Einzelhandel, nicht aber im Groß¬

handel oder bei Herstellern bezogen werden können.

Der Bezug ist nur insoweit möglich, als der Einzel¬

handel sich zur Abgabe 'der Mengen imstande erklärt.

Da die Erzeugung von Handarbeitsgarnen in Auf¬

machung unter 5V Gramm erheblich herabgesetzt

werden mußte, wird darauf zu halten sein, daß die

Schülerinnen mit solchen Handarbeiten beschäftigt

werden, die aus den in Haushaltungen vorhandenen

oder aus Reichskleiderkarten beziehbaren Materialien

angefertigt werden können.

Ausbildungsstätten für Handarbeitslehrerinnen

wenden sich wegen ihres Bedarfs unmittelbar an

den Neichsbeauftragten für Kleidung und ver¬

wandte Gebiete, Berlin W 5l), Budapester Str. 49.

Da im Interesse einer umfassenden Berufsausbil¬

dung der Handarbeitslehrerinnen auf die Verarbei¬

tung von Handarbeitsgarnen nicht verzichtet werden

kann, ist der Reichsbeauftragte bereit, -für diese

Zwecke ein geringes Sonderkontingent zur Verfü¬

gung zu stellen.

3. Eine Berichterstattung über den Punktwert

der zusätzlich bezogenen Spinnstossmengen an mich

ist künftig nicht mehr erforderlich.

An die Unterrichtsverwaltungeu der Länder.

(Deutsch.Wifs.Erziehg.Volksbildg. 1941 S. 376.)

Preis des Amtsblattes 1942.

Der Bezugszeitraum für das Amtsblatt des

Ministeriums des Kultus und Unterrichts wird für

die Daner des Krieges von seither vierteljährlich

auf künftig halbjährlich geändert. Für das Jahr

1942 wird der vorauszuzahlende Bezugspreis des

Amtsblattes auf halbjährlich 2,8V M? ausschließlich

der gesetzlichen Postgebühren festgesetzt.

Karlsruhe, den 19. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L, I 4752 Im Auftrag

Dr. Asal

Kreisbildstelle Säckingen.

Hauptlehrer Emil Weisenburger in Säckin¬

gen ist als Leiter der Kreisbildstelle Säckingen be

rnfen worden.

Karlsruhe, den 5. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 39251 Vertretung

Gärtner

Kreisbildstelle».

Nachstehend aufgeführte Lehrer sind zum Leiter

eiuer Kreisbildstelle berufen worden und zwar

Hauptlehrer Heinrich B o h r m ann in Lörrach

zum Leiter der Kreisbildstelle Lörrach.

Oberlehrer Max Zähringer in Stockach

zum Leiter der Kreisbildstelle Stockach.

Studienrat Alois Götz in Ueberlingen zum

Leiter der Kreisbildstelle Ueberliugen.

Karlsruhe, Ken 18. November 1941.

Der Minister des Kultus uud Unterrichts

Nr. L 41538 In Vertretung

Gärtner

Besetzung der Kreis- und Stadtbildstellen.

Der Leiter der Kreisbildstelle Heidelberg, Haupt¬

lehrer Josef Dannenbergs? in Heidelberg, ist

gleichzeitig zum Leiter der Stadtbildstelle daselbst

ernannt worden.

Karlsruhe, den 7. November 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. S 39002 In Perirerung

Gärtner

III. Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen

aufgrund der Verordnung über die Bekanntgabe von

Ernennuugs- uud Beförderungserlassen (RGBl. I

S. 17V1) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

sind —. Ernannt:

Zu wissenschaftlichen Assistenten: Dr. Karl Fer¬

dinand Daemisch am Chemischen Laboratorium

der Universität Freiburg — Dr. Heinrich Franz

Arthur Dehoff am Betriebswirtschaftlichen In¬

stitut der Universität Heidelberg — Dr. Eduard

M arzi an der Univ.-Klinik für Mund-, Zahn- und

Kieferkranke in Heidelberg.

Zu Studienräten: die Studienassessoren Mar

Bockhorn am Berthold-Gymnasium in Freiburg

— Ernst Ebding am Berthold-Gymnasium in

Freiburg — Johann Engesser an ber Schiller-

Schule, Oberschule für Jungen, in Offenburg —

Hugo Mildenberger an der Altwindeck-Schule,

Oberschule für Jungen, in Bühl — Panl Mül-
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l e r an der Kraichgau-Schule, Oberschule für Jun¬
gen, in Sinsheim — Karl Reinhardt an der
Odenwald-Schule, Oberschule für Jungen in Auf¬
bauform, in Buchen — Alban SteNlbrenner
an der Ritter Götz v. Berlichingen-Schnle, Ober¬
schule für Jungen, in Mosbach.

Zum Schulleiter (RBesGr. 4b 2): Hauptleh¬
rer Otmar Klansmann in Forchheim, Ldkr. Em¬
mendingen.

Zu Lehrern: die a.p. Lehrer Gnstav Beisel
in Nettigheim — Herbert Konstantin in Win-
denrente — Adolf Eckensels in Sachsenhausen —
Erich Fried le in Bottenau — Paul Lang in
Bao Rippoldsau - Kniebis — Herbert Neuthard
in Bergöschingen — Herbert Verron in Liptingen
- Philipp Mörbach in Katzental.

Ins Beamtenverhältnis berufen:
Studienassessor Kurt Risch an der Deutschen

Schule in Caracas (Venezuela).

II. So n st ige Veröffentlichungen:

Ernannt:

Zum Honorarprofessor: Dr. Rudolf Brill au
der Naturwissenichastlich-Mathematischen Fakultät
der Universität Heidelberg.

Zu a.p. Bibliotheksinspektorinnen: die Biblio¬
thekspraktikantinnen Angelika Gnttenberg an
der Universitätsbibliothek Heidelberg — Anneliese
Lehmann an der Universitätsbibliothek Frei¬
burg — Hildegund Ritzel an der Universitäts¬
bibliothek Frei'burg.

Zum Oberpfleger: Abteilungspfleger Hermann
Eble an der Chirurgischen Universitätsklinik in
Freiburg.

Zum Oberstudiendirektor: Studiendirektor Dr.
Ludwig Kilchling an der Dietrich Eckart-Schule,
Oberschule für Jungen, in Emmendingen.

Zum Oberstudienrat: Professor Dr. Emil I m m
am Friedrich-Gymnasium in Freiburg als Leiter
eines Studieusemiuars für das Lehramt an Höhe¬
ren Schulen.

Zu Studienräten: die Studienassessoren Dr.
Haus Dussel au der Hölderliu-Schule, Oberschule
für Mädcheu, in Heidebberg — Karl Mühlherr
an der Hochrhein-Schule, Oberschule für Jungen, in
Waldshut — Karl Streb an der Fürstenberg-
Schule, Oberschule für Jungen, in Donaueschingen.

Zum planmäßigen Berufsschullehrer: der plan¬
mäßige Technische Lehrer Hugo Huber an der Ge¬
werblichen Berufsschule I in Karlsruhe.

Zum Dozenten: der komm. Dozent Dr. Paul
Haus Stemmermann an der Hochschule für
Lehrerbildung in Karlsruhe.

Zum Schulleiter (RBesGr. .H.4K2): Hauptleh¬
rer Ludwig Metzger in Schluchtern.

Zur Lehrerin: die a.p. Lehrerin Martha Eckert
in Klengen.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Die Hauptlehrer(innen): Hugo Adelmann

in Lauf nach Baden-Baden — Pia Gaffert in
Herdwangen nach Bahlingen — Josef Haner von
der Volksschule in Karlsruhe an die Helmholtz-

Schule, Oberschule sür Jungen, daselbst — Walter
Jäger in Hochsal nach Dürrenbüchig — Friedrich
Kiefer von der Volksschule iu Karlsruhe an die
Lessing-Schnle, Oberschule für Mädchen, daselbst —
Alois Müller in Schöllbronn nach Lauf — Ru¬
dolf Böhler in Taisersdorf nach Schweighaufeu.

Auf Antrag in den Ruhestand versetzt:

Professor Wilhelm Becker an der Adolf
Hitler-Schule, Oberschule für Jungen, in Mann¬
heim.

In den Ruhestand versetzt:

Berufsschullehrerin Sofie Dollaud in
Karlsruhe.

Die Hauptlehrer(in): Karl Birk in Triberg —
Alexandra Nowack in Mannheim.

Handarbeitshauptlehrerin Mathilde Braun
in Singen/Hohentwiel.

Gefallen sür Führer, Volk und Vaterland:

Hauptlehrer Karl H e i ß in Ruchsen am 26. Sep¬
tember 1941. — Hauptlehrer Robert Lang in
Eschelbach am 23. September 1941. — Landwirt-
jchaftsassessor Ernst Doll an der Landwirtschafts-
jchnle in Boxberg am 29. September 1941. — Dozent
Dr. Werner Technau, zuletzt Dozent au der Phi¬
losophischen Fakultät der Universität Freiburg, am
5. Oktober 1941. — Studienassessor Adolf Bron¬
ner an der Bodensee-Schule, Oberschule für Jun¬
gen in Aufbauform, in Meersbnrg am 6. Oktober
1941. — Dr. med. Franz Stehle, zuletzt wissen¬
schaftlicher Assistent an der Universitäts-Frauenklinik
in Freiburg, am 6. Oktober 1941. — Professor Karl
Aberle an der Rotteck-Schule in Freiburg am
11. Oktober 1941. — Hauptlehrer Erich Schmie¬
der in Oberentersbach am 15. Oktober 1941.

Gestorben:

Oberlehrer a. D. Gustav Jost, zuletzt in Hau¬
ingen, am 17. Oktober 1941. — Ministerialrat a. D.
Dr. Karl Armbruster, zuletzt im Ministerium
des Kultus und Unterrichts, am 6. November 1941.
— Hauptlehrer Fritz Reuther in Sonderriet am
7. November 1941. — Hauptlehrer a. D. Georg
Rah m iu Kork am 10. November 1941. — Pro¬
fessor Dr. e. h. Hermann Volz, zuletzt au der
Hochschule der bildenden Künste in Karlsruhe, am
11. November 1941. — Stndienrat i. R. Ernst B ä r,
zuletzt am Gymnasium in Konstanz, am 12. Novem¬
ber 1941. — Oberlehrer Heinrich Meier in Otto¬
schwanden am 18. November 1941.

IV Stellenausfchreibcn.

An Volksschulen:
Schulleiterstelle der Gruppe ^4b2 RBO. in:

Windschläg, Ldkr. Offenburg.
Lehrerstellen in: Altenbach, Ldkr. Heidelberg

— Auerbach, Ldkr. Mosbach — Biederbach,
Schulabt. Unterbiederbach, Ldkr. Emmendingen —
Bobstadt, Ldkr. Tauberbischofsheim — Bret¬
ten, Ldkr. Karlsruhe — Eckartsweier, Ldkr.
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Kehl — Ettenheiin, Schulabt. Ettenheimweiler,

Ldkr. Lahr — Freiamt, Schulabt. Reichenbach,

Ldkr. Emmendingen — Hofweier, Ldkr. Ofsen-

bnrg — Nendorf, Ldkr. Bruchsal — Neukirch,

Ldkr. Donaneschingen — Oberachern, Ldkr.

Bühl — O b e r e n t e r s b a ch, Ldkr. Wolfach —

Pülfr in gen, Ldkr. Tanbevbischossheim —

Reichen bach, Schulabt. Haigerach, Ldkr. Offen¬

burg — Sallueck, Ldkr. Lörrach — Sennfeld,

Ldkr. Buchen — Sonderriet, Ldkr. Tauber¬

bischofsheim — Stein, Ldkr. Pforzheim —

Waldkirch, ^dtr. Emmendingen — Weilers¬

bach, Ldkr. Wiltingen — Wöschbach, Ldkr.

Karlsruhe.

Bewerbungen sind binnen 6 Wochen bei

dem dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadt-

schnlamt einzureichen.

Die Leiter der Schulämter haben auch die im

Wehrdienst stehenden Lehrer und die ins Elsaß ab¬

geordneten Lehrkräfte bon den Ausschreibungen in

Kenntnis zu setzen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allge m e i n.

Im Verlag Julius Beltz in Langensalza ist als

Neuauflage erschienen: „Landarbeit und

Bauerntum" (Lehrbuch für Landwirtschaftliche

Berufsschulen) bon Ministerialdirigent Dr. Doe-

ring und Ministerialrat Dr. Schneide r. Preis

2.40 RM.

Im Verlag Velhagen n. Älasing sind erschienen:

Deutsche Lese bogen:

Robrer: Die Bayerischen Alpen (D. Lsbg. I82>,

35 Rpf.

E n g l i s ch e A n s g a b e n:

English Poems New and Old (Engl. Ausg. 229),

(Ergänzungsband), l,20 NM.

Englische Stillehre, 1,30 NM.

Nensprachliche Lesebogen:

The England of Shakespeare (Nspr. Lsbg. 40,

40 Rpf.

Lipseomb and Minney, Elive of Jndia (Nspr. Lsbg.

286), 70 Rpf.

Thvstre franeais:

Moliöre: Les Femmes Savantes (Thöntre 47>,
1 — RM.

Lateinische und griechische Lesebogen:

Cäsar landet in Britannien (Lat. Lsbg. 70), 60 Rpf.

Prüfungsstücke auf Wunsch kostenlos nnd portofrei!

L. Für die Lehrer:

Ebner — Maier — Müller, Formgestaltern

des Zeichnen und Werken. Verlag I. Boitze in

Karlsruhe. Preis 2,30 NM.

Jos. Hottenroth, Studienrat in Pforzheim,

„Die Taschen- nnd Armbanduhr", Heft 2, Fach¬

kunde II für handwerkliche- und Industrie-Uhr^

macher. Erschienen im Selbstverlag. Preis 3 RM.

Druck und Verlag von Malsch ä- Bogel in Karlsruhe
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I Bekanntmachungen.

Weihnachts- und Osterferien.

An die Stadtschulämter im Gau Baden.

Im Nachgang zum Erlaß vom 27. Oktober 1941
Nr. IZ 37483 (Amtsblatt Seite 183) wird bestimmt,
daß die Weihnachtsferien 1941 und die Osterferien
1942 an den hauswirtschaftlichen Berufsschulen ent¬
sprechend den Ferien an den landwirtschaftlichen
Berufsschulen durchzuführen sind.

Karlsruhe, den 4. Dezember 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr, v 306S8 In Vertretung

Gärtner

Weihnachts- und Osterferien.

An die Stadtschulämter im Gau Baden.

Nach Benehmen mit dem Herrn Reichserziehungs¬
minister werden die Ferien an den bergmännischen,
gewerblichen und kaufmännischen Berufs- und Be¬
rufsfachschulen wie folgt festgesetzt:

Die Weihnachts ferien 1941 umfassen
22 Tage.

Sie dauern vom 14. Dezember 1941 bis einschließ¬
lich 4. Januar 1942.

Die Osterferien 1942 umfassen 7 Tage.
Sie dauern vom Mittwoch vor Ostern bis ein¬

schließlich Dienstag nach Ostern 1942.
Karlsruhe, den 4. Dezember 1941.

Der Minister des Kultus und Unterrichts
Nr. v 30628 In Vertretung

Gärtner

Schulfremdenreifeprüfung an den Höheren Schulen
im Frühjahr 1942.

1. Die Reifeprüfungen für Schulfremde werden
voraussichtlich im März 1942 abgehalten.

Bewerber, die zu einer Schulfremdenreifeprüfung
zugelassen werden wollen, haben sich sofort von
der Expeditur L des Unterrichtsmini-
steriums 2 Vordrucke übersenden zu lassen und
das Zulassungsgesuch zusammen mit den ausgefüll¬
ten Vordrucken und den in den Vordrucken aufge¬
führten Nachweisen bis spätestens 15. Ja¬
nuar 1942 an das Unterrichtsministerium einzu¬
senden.

2. Die Zeugnisse über den Vorbereitungsunterricht
müssen für die sprachlichen Fächer genaue Angaben
über den Umfang des Lesestoffes enthalten. Bezüg¬
lich der naturwissenschaftlichen Fächer müssen die
Bescheinigungen erkennen lassen, daß der Vorberei¬
tungsunterricht ein experimenteller Unterricht war
und unter Benutzung von naturwissenschaftlichen
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Sammlungen erteilt wurde. Für alle Fächer sind die
Lehrbücher anzugeben, die bei der Vorbereitung auf
die Prüfung benützt wurdeu.

3. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die
Prüfung in Leibesübungen ein Teil der Reifeprü¬
fung ist. Bewerber die von der Teilnahme an der
Prüfung in Leibesübungen befreit werden wollen,
haben ein amtsärztliches Zeugnis vorzule¬
gen, aus dem hervorgeht, daß sie zur Ausübung von
Leibesübungen gesundheitlich nicht in der Lage sind.

4. Prüfungsbewerber, die früher eine öffentliche
Höhere Schule besucht haben, dürfen durch die Zu¬
lassung zur Schulfremdenreifeprüfung grundsätzlich
keine Zeit gewinnen.

Karlsruhe, den 16. Dezember 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 44988 In Vertretung
Gärtner

Prüfung für Nichtschüler zur Erlangung
des Abschlußzeugnisses einer anerkannten

Mittelschule.

Die Prüfung für Nichtschüler zur
Erlangung des Abschlußzeugnisses
einer anerkannten Mittelschule ans
Grund der Prüfungsordnung vom 27. Januar 1940
L II ä 33/40, lü III, 6 II s, wird in Baden geniäß
meiner Bekanntmachung vom 10. Juli 1939 (Amts¬
blatt 1939, Seite 152) voraussichtlich im Monat
März 1942 abgehalten werden. Meldungen zu
dieser Prüfung sind mit den in § 4 der Prüfungs¬
ordnung vorgeschriebenen Nachweisen bis späte¬
stens 10. Februar 1942 beim Unterrichts¬
ministerium in Karlsruhe einzureichen. Ort und
Zeit der Prüfung werden den Bewerbern s. Zt. noch
mitgeteilt werden.

Karlsruhe, den 9. Dezember 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. s 45331 In Aeriremng
Gärtner

Ablegung der zweiten Prüfung für das Lehramt
an Volksschulen durch Lehramtsanwärter und Lehr-
amtsanwärterinnen, die durch die Kricgsverhältnifse
beruflich und außerberuflich besonders stark in An¬

spruch genommen sind.

Nachstehend wird ein Erlaß des Herrn Neichs-
erziehnngsministers bekannt gegeben. Ich nehme
im übrigen Bezug auf meine Erlasse vom 15. Mai
1941 Nr. IZ 18707, Amtsblatt Seite 97 und vom
15. Mai 1941 Nr. L 18708, Amtsblatt Seite 101.

K a r^s ruhe, den 22. Dezember 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Rr, ö 4S234 In Vertretung
Gärtner

Berlin W 8, den 1. Dezember 1941.

Der Reichsmimster
für Wissenschaft,Erziehung

und Volksbildung
L IIb 400.

Betrifft:

Ablegung der zweiten Prüfung für das Lehramt
an Volksschulen durch Lehramtsanwärter nnd Lehr *
amtsanwärterinnen, die durch die Kriegsverhältnisse
beruflich und außerberuflich besonders stark in An¬

spruch genommen sind.

Im Hinblick daraus, daß die auch während des
Krieges im Schuldienst verbliebenen Lehramtsan¬
wärter und Lehramtsanwärterinnen meist unter be-
souders schwierige» Verhältnissen ihre Berufstätig¬
keit auszuüben haben und darüber hinaus einen er¬
heblichen Teil ihrer Arbeitskraft dem außerschuli¬
schen Dienst an der Volksgemeinschaft zur Verfü¬
gung stellen, bestimme ich:

Die im Schuldienst stehenden Lehramtsanwärter
und Lehramtsanwärterinnen können für die Dauer
des Krieges »ach mindestens zweijähriger Beschäs
tigung im Volksschuldienst zur zweiten Prüfung für
das Lehraim an Volksschulen ausnahmsweise unter
Befreiung von der Pflicht zur Anfertigung der wis¬
senschaftlichen Hausarbeit zugelassen werden, wenn
die Schulaufsichtsbehörde ihren besonderen beruf¬
lichen und außerbernflicheu Einsatz in der Kriegs¬
zeit anerkennt sowie von ihrem hingebenden Fleiß
nnd ihrer restlosen Pflichterfüllung überzeugt ist.
Im Zeuguis ist die Bemerkung 'hinzuzufügen: „Ge¬
mäß Rnnderlaß vom 1. Dezember 1941 — L II b
500/41 — war ihm (ihr) die Anfertigung der wissen¬
schaftlichen Hausarbeit erlassen."

Im übrigen bleibt die Ordnung der zweiten Prü¬
fung für das Lehramt an Volksschulen durch deu
Runderlaß vom 29. Januar 1940 — ^ II d 500/39,
15 I 6 — unberührt. Der Runderlaß vom 29. Ja¬
nuar 1940 — ü II b 500/39 II —, betreffend Ab¬
legung der zweiten Prüfung durch zum Wehrdienst
einberufene Schulamtsanwärter, sowie der an die
Schulaufsichtsbehörden der eingegliederten Ostgebiete
gerichtete Erlaß vom 23. Dezember 1940 — D II l>
332, II, 111/40, betreffend Ablegung der zweiten
Prüfung für das Lehramt an Volksschulen, gelten
unverändert weiter.

Im Auftrag'

gez- Frank

An die Unterrichtsverwaltungen der Länder.



— Nr. 21 - 1S7

Schreiben.

An die Schulbehörden und Löhrer der Volks- und
Mittelschulen sowie an die Direktionen der Höheren
Schulen.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom
3V. September 1941 (Amtsblatt 1941 S. 175 ff.) wird
folgendes angeordnet:

Für die Einführung des neuen Schreibens sind
Überleitungsmaßnahmen erforderlich, da aus dringen¬
den wirtschaftlichen Gründen nicht nur die vorhan¬
denen Vorräte an Heften mit alten Lineaturen auf¬
gebraucht, sondern auch solche mit neuen Lineaturen
sowie eine entsprechende Anleitung für das neue
Schreiben vorliegen müssen.

1. Eine Umfrage hat ergeben, daß die Bestände
an Heften mit alten Lineaturen in den nächsten Mo¬
naten zu Ende gehen. Die beim Papierhaudel noch
lagernden Vorräte sind aufzubrauchen und dürfen
nicht zurückgewiesen werden. Gewisse Schwierigkeiten
ergeben sich übrigens nur bei den Heftnummern l
und 2, welche die sogenannte Doppellineatur auf¬
weisen, während die übrigen Hefte mit alten Lineaturen
noch längere Zeit bis zum Aufbrauch auch nach Ein¬
führung der neuen Normalschrift beibehalten und be¬
nützt werden können. Sobald die Hefte mit den
Doppellineaturen — von dem notwendigen kleinen
Bestand für das erste Schuljahr abgesehen — nach
den vom örtlichen Schulleiter beim örtlichen Papier-
Handel zu treffenden Feststellungen aufge-
b r ailcht sind, ist i n den V o l k s s ch u l k l a s s e n
2—8 mit dem Schreiben der neuen Nor¬
malschrift zu beginnen. Im ersten Schul¬
jahr verbleibt es im Hinblick auf die benutzte Fibel
noch bei der bisherigen Schreibweise. Auf Grund
der früher bei der Umstellung auf eine neue Schrift
gemachten Erfahrungen wird das Schreiben der
Normalschrist keinerlei Schwierigkeiten bereiten.
Zunächst sind besondere Stunden für das neue
Schreiben in den Volksschulen im Rahmen des
Stundenplanes vorzusehen, ohne daß dabei die
lehrplanmäßige Gesamtausgabe außer Acht gelassen
wird.

2. Ein wesentliches Merkmal der neuen Schrift ist
die ihr eigene Lineatur. Die einführenden Mungen
sind in allen Volksschulklassen 2—8 in
Hefte der neuen Lineatur 1 und zwar mit
einem mittelweichen Bleistift zu schreiben. Die Rei-
henfolge der zu erlernenden Buchstabenformen richtet
sich im allgemeinen nach der Schreibschwierigkeit. Es
empfiehlt sich, die Buchstaben nach ihrer Verwandt¬
schaft von einfacheren zu schwierigeren Formen fort¬
schreitend, zu üben und alsbald zum Schreiben von
Wörtern, Sätzen und zusammenhängenden Texten
überzugehen.

3. Wenn die neuen Schristsormen geläufig find,
kann das Schreiben der Normalschrift mit einer ge¬

eigneten Pfannen- oder Kugelfp i tz f e der
begonnen werden. Der Lehrer hat der Federwahl
für seine Schüler eine besonderes Augenmerk zuzu¬
wenden. Breitfedern oder Spitzfedern sollen nur in
den oberen Schülerjahrgängen und erst nach Erler¬
nung der neuen Schrift zugelassen werden.

4. Mit der Herausgabe einer Anleitung für den
neuen Schreibunterricht habe ich meinen Sachbear¬
beiter beauftragt. Wegen abzuhaltender Schreib¬
kurse für die Lehrkräfte bleibt weitere Entschließung
vorbehalten.

5. In den Mittelschulklassen 1—4 und
in den Klassen 1—4 der Höheren Schn-
l e n ist die Umstellung auf die neue Schrift wie in
den entsprechenden Volksschulklassen durchzuführen.
In den Jahrgängen 5—8 der Höheren
Schulen ist nach dem Erlaß des Reichserziehungs-
ministers vom 12. August 1941 l? III a 1750 15 II k>
zu Verfahren, der bestimmt, daß bei Anfertigung von
schriftlichen Arbeiten der Gebranch der sogenannten
deutschen Schrift nicht mehr verlangt werden darf.
Auch iu den Mittetschnlklassen und den Klassen 1—l
der Oberschulen sind zunächst besondere Schreibstun¬
den vorzusehen, die geeigneten Lehrkräften zu über¬
tragen sind.

Karlsruhe, den 11. Dezember 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 45904 In Vertretung
Gärtner

Altstoffsammlung durch die Schulen.

An die Leiter der unterstellten Schulen sowie an
die Leiter der sonstigen unterstellten Dienststellen.

Ich weise darauf hin, daß von den durch den
Herrn Neichserziohnngsminister mit Erlaß vom
5. September 1938 (Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg.
Seite 430) und mit Erlaß vom 3. Dezember 1940
(Dentsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. Seite 564) den
Schulen zur Anschaffung empfohlenen Lehrfchau-
tafeln: „Rohstoff-Knochen", „Rohstoff-Schrott",
„Rohstoff-Altpapier", „Rohstoff-Lumpen", noch eine
größere Anzahl vorhanden ist. Soweit diese Auf-
klärungsmittel noch nicht im Besitz einzelner Schulen
sind, wird den Leitern zur Pflicht gemacht, die Lohr¬
schautafeln alsbald anzuschaffen.

Zn den Lehrschantaseln gehört ein Erläuterungs¬
heft, welches im wesentlichen zur Unterrichtung der
in Frage kommenden Lehrkräfte dienen soll.

Jede Lehrschautafel kostet RM. 3.— (Selbstkosten¬
preis) — alle 4 Tafeln zusammen also RM. 12.—
einschließlich Erläuterungsheft, ausschließlich Ver¬
packung^ und Versandkosten —. Sie können vom
Reichskommissar für Altmaterialverwertung und
Neichsbeanftragten der NSDAP, für Altmaterial-
erfassung Berlin W 9, Lennsstr. 9, bezogen werden.
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Bei Sammelbestellungen ermäßigen sich selbstver¬
ständlich die Verpacknngs- und Versandkosten.

Die Anschaffung der Tafeln kann auch, sofern an¬
dere Mittel den Schulen nicht zur Verfügung stehen,
aus den Erlösen der Altstoffsammlung vorgenom¬
men werden.

Die Lehrschautafeln eignen sich im übrigen auch
zum Aushang in anderen Dienststellen mit Publi¬
kumsverkehr und werden auch Kiesen Dienststellen
zur Anschaffung empfohlen.

Karlsruhe, den 26. November 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, R 42670 In Vertretung
Gärtner

Meldungen für die Ausnahme in das Musische Gym¬
nasium in Frankfurt a. M. aus I. Januar 1S42.

An die Leiter der Volksschulen und der Ober¬
schulen für Jungen.

Auf die Anordnungen des Herrn Reichsministers
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, die im
nichtamtlichen Teil des Amtsblatts Deutsch,Wiss.Erziehg,
Volksbildg. 1939 Seite 246 veröffentlicht sind, wird
hingewiesen.

Karlsruhe, den 10. Dezember 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr, L 457S2 ,Jn Vertretung
Gärtner

Aushebung der Gewerblichen Berufsschulen Neckar¬
bischofsheim und Bad Rappenau.

Im Einvernehmen mit dem Herrn Minister des
Innern werden fiir die Dauer des Krieges die Ge¬
werblichen Berufsschulen in Neckarbischofsheim und
in Bad Rappenau mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Die im Landkreis Sinsheim gelegenen Orte, deren
Schüler bisher die Gewerblichen Berufsschulen in
Neckarbischossheim und in Bad Rappenau besuchten,
nämlich Adersbach, Bargen, Ehrstädt, Flinsbach,
Hasselbach, Helmstadt, Neckarbischofsheim, Neicharts-
hausen, Uutergimpern, Waibstadt, Wollenberg und
Babstadt, Bad Rappenau, Bockschaft, Trömbach,
Kirchardt, Obergimpern, Siegelsbach, Treschklingen,
werden dem Einzugsgebiet der Gewerblichen Berufs¬
schule Sinsheim, die zum Landkreis Mosbach ge¬
hörenden Orte Heinsheim mit Zimmerhof, Hüffenhardt
und Neckarmühlbach dem Einzugsgebiet der Gewerb¬
lichen Berufsschule Mosbach zugeteilt.

Gewerblich tätige Berufsschulpflicht^, die in den
genannten Orten beschäftigt sind, haben die hiernach
zuständige Gewerbliche Berufsschule in Sinsheim oder
Mosbach zu besuchen.

Karlsruhe, den 27. November 1941,
Der Minister !des Kultus und Unterrichts

Nr. v 30781 In Vertretung
Gärtner

21 —

Außerordentliche Staatsprüfung für das Lehramt
an Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufsschulen).

Die außerordentliche Staatsprüfung für das Lehr¬
amt an Gewerbeschulen (Gewerblichen Berufsschulen)
am 24. und 25. November 1941 haben bestanden:

der Techn. Lehrer Blumen st etter, Hugo, von
Karlsruhe,

der Berufsschulanwärter Wolf, Anton, von
Emmendingen.

Karlsruhe, den 5. Dezember 1941.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. O 31221 In Vertretung
Gärtner

Personalnachrichten.

I. Veröffentlichungen
aufgrund der Verordnung Uber die Bekanntgabe von
Ernennungs- und Beforderungserlafsen (RGBl. I
S. 17V1) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen
sind —.

Ernannt:

Zu wissenschaftlichen Assistenten: Dr. Ludwig D e-
lius an der Medizinischen Universitätsklinik Frei¬
burg i. Br. — Dr. Heinz Drechsel am Institut
für Volkswirtschaftslehre und Statistik an der Uni¬
versität Heidelberg.

Zum Studienrat: Studienassessor Anton Wen¬
ger an der Hochschwarzwald-Schule, Oberschule für
Jungen, in Neustadt.

Zum Rektor: Hauptlehrer Josef Häßler in Ot¬
tenhofen.

Znm Schulleiter (RBefGr. ^.4b2): Hauptlehrer
Georg Melzer in Bilfingen.

Zu Lehrern: die ap. Lehrer Ferdinand Götz¬
mann in Neckarburken — Herbert Schütz in
Hartheim, Ldkr. Stockach.

Zu Beamten auf Lebenszeit:
Die Vertragslehrer Professor Siegfried Czerny

und Professor Hermann Knpferfchmid an der
Hochschule der bildenden Künste in Karlsruhe.

II. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

Zu Studienräten(innen): die Studienassessoren
(innen): Dr. Walter Flnm an der Notteck-Schule,
Oberschule für Jungen, in Freiburg — Dr. Gudrun
Härle an der Murgtal-Schule, Oberschule für
Jungen, in Gaggenau — Gustav H i ß an der Al¬
bert Leo Schlageter-Schule, Oberschule für Jungen,
in Schopfheim — Robert Pflüger an der Schef¬
fel-Schule, Oberschule für Jungen, in Säckingen.

Zum Schulleiter (RBesGr, ^.4b2): Hauptlehrer
Julius Hauck in Grotzrinderfeld.

Zu Lehrerinnen: die ap. Lehrerinnen Hedwig
Eckert in Kolmar-Jngersheim — Elisabeth Ruf
in Herbolzheim, Ldkr. Mosbach.
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Versetzt in gleicher Eigenschaft:

Oberstudiendirektor Dr. Ernst Kiefer von der
Scheffel-Schule, Oberschule sür Jungen, in Säckin- !
gen an die Albert Leo Schlageter-Schnle, Oberschule -
für Jungen, in Schopfheim.

Die Hanptlehrer(in): Wilhelm Lechner in Wies
nach Varnhalt — Hermann Rosenfelder in
Nosenberg nach Haningen — Albert Wagner in
Schwetzingen nach Mannheim.

Berufsschullehrerin Johanna K i m m ig in
Schapbach nach Furtwangen.

In den Ruhestand versetzt:

Die ap. Lehrerin Anna Schillinger in Hart- -
heim, Ldkr. Freiburg.

Entlassen auf Ansuchen:

Lehrerin Martha Breiter, geb. Wehner in
Mannheim.

Gefallen für Führer, Volk und Vaterland:

Hauptlehrer Friedrich Dietrich in Bickenfohl
am 12. Oktober 1941. — Hauptlehrer Franz Wipf-
ler in Fischbach, Ldkr. Neustadt, am 18. Oktober
1941. — Aushilfsangestellter Josef Rübel beim
Ministerium des Kultus und Unterrichts am 27. Ok¬
tober 1941. — Hauptlehrer Bruuo Seiffert in
Blnmberg am 2. November 1941.

Gestorben:

Hauptlehrer a.D. Trust Kopp in Karlsrühe am
11. November 1941. — Studienrat i. R. Ernst Bär,
zuletzt am Gymnasium in Konstanz, am 12. Novem- I
ber 1941. — Oberrechnungsrat i. R. Frauz Kuhn,
zuletzt an der Universität Heidelberg, am 12. No¬
vember 1941. — Hauptlehrer a. D. Otto Kuops iu
Zell-Weietbach am 13. November 1941. — Hanpt-
lehrer a.D. Andreas Mattes in Mannheim am
15. November 1941. — Hauptlehrer a. D. Jakob
Kropp,' zuletzt in Reichenbach, Ldkr. Offenburg,
am 24. November 1941. — Oberlehrer Isidor Em¬
merich in Malsch, Ldkr. Heidelberg am 27. No¬
vember 1941. — Hauptlehrer Karl Speck in Karls¬
ruhe am 2. Dezember 1941.

III. Stellenausschveiben.

Au Volksschule«:
Rektorstelleu in: Mörsch, Ldkr. Karlsruhe

Weil, Ldkr. Lörrach.
d) Schulleiterstellen (RBesGr. ^.4d2) in: Hei¬

l ig k r e u z st e i ua ch , Ldkr. Heidelberg — Otto-
schwanden, Ldkr. Emmendingen.

o) Lehrerstellen in: A l l m a n n s w e i e r, Ldkr.
Lahr — Altschweier, Ldkr. Bühl — Ebrin
gen, Ldkr. Freiburg — Endenburg, Ldkr. Lör¬
rach — Eschelbach, Ldkr. Sinsheim — Göl¬
te n h e i m, Ldkr. Freiburg — H a m b r ü ck e u, Ldkr.
Bruchsal — Heddesheim, Ldkr. Mannheim —
Heitersheim, Ldkr. Müllheim — Ketsch,
Ldkr. Mannheim — K l e i n st e i n b a ch, Ldkr.
Karlsruhe — K ö n i g s ch a s s h a n s e n, Ldkr. Em¬
mendingen — Lörrach — Oberbränd, Ldkr.
Neustadt — Reute, Ldkr. Emmendingen — Wei¬
lersbach, Ldkr. Villingen — Z u z e n h a n s e n,
Ldkr. Sinsheim.

Bewerbungen sind binnen 6 Wochen bei dem
dem Bewerber vorgesetzten Kreis- oder Stadtschnl
amt einzureichen.

Die Leiter der Schulämter haben auch die im
Wehrdienst stehenden Lehrer uud die ins Elsaß ab¬
geordneten Lehrkräfte von den Ausschreibungen in
Kenntnis zu setzen.

IV. Eingesandte Druckwerke nnd Lehrmittel.

Allgemei n.
Im Selbstverlag des Deutschen Tierschutzwerbe-

dienstes G.m.b.H. Berlin SW 61, Großbeereustr. 63,
ist der Reichs-Tierschutz-Kalender 1942 als Aus¬
gabe ^ (für die Unter- und Mittelstufe) und Aus¬
gabe L (für die Oberstufe) erschienen. Preis 10
bzw. 12 Npf. das Stück zuzüglich Porto. Auf An¬
fordern vom Selbstverlag erhalten die Schulen ko¬
stenlos ein Probeheft -der Ausgaben und L, sowie
ein Schriftenverzeichnis mit den Bedingungen sür
den Mengenbezug.

Ferner ist im gleichen Verlag der Mouatsabreiß-
kalender „Carus-Kalender 1942" erschienen.

L. Für die Lehrer.
P r o b st — Stellmaun, Deutsches Sprach-

und Stilbuch für Mittelschulen. Handbuch für den
Lehrer, Verlag I. Boitze, Karlsruhe. Preis geb.
3,- RM.

Auf das Buch wird empfehlend hingewiesen.

Druck und Verlag von Malsch » Bogel in Karlsruhe.
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